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Holder Friede, 
Süße Eintracht, 
Weilet, weilet 
Freundlich über dieser Stadt! 
Möge nie der Tag erscheinen, 
Wo des rauhen Krieges Horden 
Dieses stille Thal durchtobcn, 
Wo der Himmel, 
Den des Abends sanfte Nöthe 
Lieblich malt,
Von der Dörfer, von der Städte 
Wildem Brande schrecklich strahlt! 

Schiller.



Einem

Wahllobüchen und wahlweise» 

Magistrat, 
so wie

Einer hochverehrten 

StadLverordneten-Versammlung, 
den 

verdienstvollen Wntern der Stadt,





Dein

.Hochwürdigen Wohlgeborenen Herrn

Caspar ELsner,
Erzpricster, Königl. KrciS-Schulen-Jnspektor und Stadtpfaercr, 

feinem würdigen Frennde nnd Gönner,





Einer gesammten 

edlen nnd sehr achtbaren Bürgerschaft 

der

Stadt Neumarkt

widmet 

als Denkmal besonderer Verehrung und Hochachtung 

dieses Werkchen

der

Verfasser.





Vorwort.

^s fehlte bisher immer noch an einer ausführlicheren Ge

schichte der in vieler Hinsicht so merkwürdigen Stadt Neu- 
Markt, welche unstreitig zu den ältesten Städten Schlesiens 
gehört und fast in der Mitte von Niederschlcsicn gelegen von 
Vrcslau im Westen 4^- M. und von Liegnitz im Osten 
nur 4 M. entfernt ist. Zwar hat im Jahre 1748 der da
malige Krcis-Phhsikus und Senator Dr. Aßmann sich der 
mühsamen Arbeit unterzogen, aus den zu seiner Zeit ini hie
sigen rathhäuslichen Archive zerstreut Vorgefundenen Aktenstücken, 
und aus den wenigen Urkunden, die er noch vorfand, mit 
unverkennbarem und dankenswertstem Fleiße eine Stadt-Chronik 
zusammenzutragcn, die er im Jahre 1752 vollendete; allein 
daß diese handschriftlich hier noch vorhandene und von meh
reren andern Händen später fortgeführte und mit Zusätzen 
bereicherte Chronik in einem starken Folio-Bande kein klares 
und vollständiges Bild von der Vergangenheit unserer Stadt 
darbietet, ist auf den ersten Blick ersichtlich, und leuchtet jedem 
Unbefangenen von selbst ein, der das Buch aufschlägt und 
auch nur flüchtig durchblättert. Denn die ganze Anlage dieser 
Annalen gestattet durchaus keinen vollkommenen und verständ
lichen Ucbcrblick.

Dahin rechne ich, daß

1. dieses Buch nach durch die darin behandelten Materien 
bezeichneten Titeln und nicht nach chronologischen 
Abtheilungen geschrieben,

) ^ch habe den Nachweis dieser Aktenstücks, so wie der von mir be
nutzten alteren handschriftlichen Nachrichten und gedruckten Werke älterer 
Chronisten meiner Geschichtserzä'hlung vorausgeschickt.

-l-



2. die Einthcilnng selbst nicht systematisch, und

3. die unter den einzelnen Titeln aufgcführtcn Thatsa
chen und Gcschichtscrzählungcn nicht gehörig 
geordnet, sondern vielmehr historische Fakten mit 
Verfügungen und Verordnungen der städtischen Behörden 
unregelmäßig untereinander geworfen sind.

So dankenswert!) daher das Unternehmen des Verfassers 
dieser geschriebenen Chronik ist, und so wenig sich der große 
und uncrmüdctc Fleiß, der daraus verwendet worden ist, Er
kennen läßt, so kann doch eigentlich, wenn, man nur einiger
maßen sich mit dem Inhalte dieses Luches vertraut gemacht 
hat, von einer wohlgeordneten Stadtgeschichte Neumarkt'ö im 
strengsten Sinne des Wortes wöhl nicht die Rede sein.

Deshalb habe ich daS mühevolle Geschäft übernommen, 
mit Hülfe dieser eben beschriebenen Chronik und auf Grund 
derselben, so wie aus einigen älteren Urkunden, die mir zu 
Handen gekommen sind, eine ausführlichere Geschichte der al
ten ehrwürdigen Stadt Ncumarkt zu schreiben, welche jedoch 
auf Vollständigkeit aus dem einfachen Grunde auch nicht die 
leisesten Ansprüche macht, weil aus der Zusammenstellung der 
Nachrichten, welche in den wenigen Urkunden und Gcschichts- 
guellen, die mir zu Gebote standen und ziemlich enge Schran
ken seichen, enthalten sind, immer noch Leerheiten und Unvoll- 
kommcnhciten sichtbar werden müssen. Ich darf daher vcr- 
trauungsvoll auf Billigkeit im Urtheile meiner Leser und 
sühnende Nachsicht rechnen, wenn ich kein omnidu» 
Numeri«; nh8olutum liefern konnte noch wollte. Was ich 
von andern Werken zu Rathe gezogen und verglichen habe, 



ist jedesmal bei den einzelnen Ereignissen in einer Anmerkung 
angegeben. Bisweilen habe ich mich bewogen gefunden, ans 
einzelnen bewährten Gcschichtswcrken treffliche Schilderungen 
wörtlich anfzunchincn, was hier zur Nachricht für jene die
nen mag und erwähnt wird, die etwa ein Schmucken mit 
fremden Federn wittern wollten.

Nur den beschränkten Hülfsmitteln und den Schwierig
keiten, die sich mir darbotcn, die oft einander widersprechenden 
Ncchrichtcn zu vergleichen, und den nicht selten bei den unbc- 
dentcndstcn Gegenständen so reichhaltigen und im Gegentheile 
bei den wichtigsten Ereignissen so sparsamen Stoff zweckmäßig 
zu bearbeiten, ist es allein zuzuschrcibcn, wenn noch Lücken 
bemerkbar sind und hie und da das Vollständigere vermißt 
Wird, deck in relnis »rcluis vokniss« sutis 68t.

Ich habe daher nochmals nur um schonende Nachsicht 
zu bitten, und übcrgcbc die Frucht meiner Mußestunden zwar 
schüchtern und verlegen, aber mit aufrichtiger Liebe für die 
Sache selbst den wohlachtbarcn und würdigen Vätern der 
Stadt, unter deren Schutze ich gegenwärtig lebe, und allen 
guten und treugesinnten Bewohnern derselben, unter denen ich 
einen der edelsten, aufrichtigsten und wärmsten Freunde ge
funden habe, der mir die bittern Stunden meines schwer 
geprüften und viel bewegten Lebens durch die innigste und 
herzlichste Theilnahme versüßte. *)  Der Edle möge hierin 

*) Die Beruhigungsgründe über das harte und grausame Schicksal, 
welches mich seit einer langen Reihe von Jahren so unbarmherzig verfolgte 
und in den wahren 1842 und 1843 durch Verkennung meines rechts 
schaffenen biedern Charakters, und heftige Stürme und Ungc Witter, die



IV

wenigstens einen Beweis meines dankerfüllten und freundlich 
gesinnten Herzens finden! Möge Gott dem Guten zum 
Wohle der Menschheit noch eine lange Reihe von Jahren

nicht selten in schwarzen unglücksschwangeren Wolken über meinem Haupte 
sich thürmten, den höchsten Gipfel erreicht hat, sind in nachstehenden be- 
herzigungswcnhen Gedanken niedergelegt:

Sei beherzt, und entreiß' dich, o Seele, düstern Gedanken, 
Gönne der Wonne dein Herz!
Sollen Kummer und Gram, die verhaßten Henker des Geistes, 
Stets dich mit Wehmuth beziehn?

5. Soll dein fühlendes Herz noch den wilden finstern Tyrannen
Offen zur Grausamkeit stehn?
Willst du noch im Geleite der Furcht vor schreckenden Grillen
Unter Cypreffen vergeh»?
Sieh! sie wallet herab die erseufzle Freude, und öffnet

10. Dir des Vergnügens Pallast.
Sieh! wie glänzet das Bild der dir Gnade athmenden Vorsicht?
Folge dem göttlichen Wink.
Wie? mit Schmerzen gehäuft', und vom grauen Kummer gebeugte
Seele, du kanntest mich nicht? ' -

15. Den das Dasein der W-ll, in ihr jede Schöpfung verehrte?
Dem sich das Sternenheer neigt?
Der an Gnade und Macht, und an Weisheit, Güte unendlich, 
Jeden der Sterblichen pflegt?
Der dem Noe, als Leitstern der Sünde Fluchen besiegte,

20. Günstig dem Abraham war,
Der den Lo t von der Gluth des befleckten Sodoms befreite,
Der auch in fremdem Revier
Seinen Isaak mit tröstender Güte väterlich speiste, 
Durch den der Jsmael nicht

25. Hülfloö schmachtend vor Durst in der bangen Wüste erblaßte, 



schenken, und sie alle gesegnet sein lassen in seinem Berufe! 
Leider konnte ich aber auch hier in Neumarkt die im Men
schenleben bitterste Erfahrung machen, die dem menschlichen 
Herzen die tiefste blutende Wunde schlägt und Wehmuthsthrä
nen dem Aug' entlockt, daß man sich bemüht hat, auch hier 
meinen guten Nuf zu untergraben, und meinen unbescholtenen 
Charakter zu beflecken von einer Seite, von wo man eS zwar 
befürchten, aber nicht erwarten konnte. Aber Gott sei Dank!

Joseph, vom Neide verkauft,
Und der Potiphar List in des Kerkers Schlünde verdrunge-i,
Nicht der Verfolgung erstarb,
Der dem Iakobdie Sonne des Trost's, dem blinden Tobias

30. Endlich ein Auge des Licht's,
Und dem Jünas das Leben im nassen Grabe geworden;
Dieser wird fühllos dir sein?
Der die Raben ernährt, und der Wipfel Kinder erquicket;
Dieser wird uneingedenk

35. Mcnschenseelen, den himmlischen Hauch der Gottheit verkennen, 
Dieses erhabene Werk?
So ertönte die göttliche Stimm' allwaltender Vorsicht:
Und dann auf einmal verscheucht
Flogen nächtliche Eulen mit wuthvoll beissenden Sorgen,

40. Und in der Seele ward Tag.
O, nur schwinge dich, Herz, auf den Flügeln deines Vertrauens
Zärtlich zur Vorsicht empor!
Von des Ewigen Arme gestützt in güldenen Sions-
Hallen mit Nektar getränkt!

45. Warum tobtest du dich? was vermögen rasende Stürme?
Was jede feindlich- List?
Was die Wogen der schäumenden Wellen, denen der Felsen 
Gipfel noch unbewegt trotzt?



ES ist nicht gelungen. Die Zuflüstcrungcn und Verunglim
pfungen meines persönlichen Eharakters cmS der Ferne her 
haben keinen wesentlichen Einfluß auf die Gesinnungen meiner 
Mitbürger am hiesigen Orte gehabt, vielmehr jene, die dies 
versuchten, in ihrer ganzen Blöße dargcstellt. Einige dieser 
Sykophantcn hat die strafende Nemesis bereits verdientermaßen 
gezüchtiget; Andere von ihnen haben bereits vor ihrem ewigen 
Richter gestanden, Allen aber hat mein Herz in christlicher 
Liebe vollkommene Verzeihung angcdcihcn lassen.

Obwohl ich nach Pflicht, Ueberzeugung und Gewissen die 
Rcligionögcschichtc Ncumarkts vom katholischen Standpunkte 
aus betrachten mußte, so darf ich mir dennoch schmeicheln, die 
Thatsachen unparthciisch und rücksichtslos, wie sie die Geschichte 
giebct, sinn slullio ekii-n erzählt zu haben, und kann ruhig 
der Ueberzeugung mich überlassen und hoffe mit Zuversicht, 
den Tadel der Befangenheit nicht erwarten zu dürfen. *)

*) Wenn der Verfasser bei Erzählung der strengen Verordnungen ge
gen die Protestanten vielleicht nicht im Sinne manches Lesers geschrieben 
hat, so erklärt er hiermit öffentlich und feierlich, dass er damit keineswegs 
dem religiösen Jndisferentismus huldige, denn er ist in seinem In
nersten überz-ugt von der Wahrheit und Göttlichkeit der katholischen Glau
benslehren; sondern nur die Ueberzeugung ausspreche, daß im bürgerlichen 
Verkehr und im Umgänge mit Menschen verschiedenes Religionsbekenntnis
ses der Geist gegenseitiger Duldung und Versöhnlichkeit herrschen müsse, 
und daß nur gründliche Belehrung und lebendige Ueberzeugung das mensch
liche Herz regieren und für die Wahrheit der katholischen Kirche empfäng
lich machen könne.

Auch wird keiner meiner verehrten Leser so unbillig sein, und das, 
was von der weltlichen Obrigkeit zur Unterdrückung des Protestantismus 
geschehen ist, auf Rechnung der heiligen katholischen Kirche setzen, die in ih
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Von Furcht vor strengem Tadel oder eitler Gefall
sucht gleich iveit entfernt, lag der Gedanke fern von meiner 
anspruchslosen Seele, auf der einen Seite die historische Wahr
heit zu verhehlen, und mich an der historischen Treue schwer 
zu versündigen, und auf der andern Seite irgend Jemand 
Unrecht und wehe zu thun.

Noch sei es mir erlaubt, über meine Darstcllungswcise 
geschichtlicher Thatsachen hier einige Worte zu sprechen.

Ich habe mich im dritten Abschnitte meiner Geschichte 
S. 3 auf eine von BoleSIauS dem Langen im Jahre 
1178 dem Kloster Lcubnd ausgestellte Urkunde berufen, auf 
welche sich auch mein Vorgänger, der Chronist Dr. As; m a n n, 
nach dem Vorgänge des Thcbcsins beruft, und in der Ncu- 
markt das erstemal mit diesem Namen geschichtlich genannt 
wird. Die Aechthcit dieser Urkunde ist in neuerer Zeit, na
mentlich vom Superintendenten Worbs in Pricbus, dessen 
Verdienste um die vaterländische Geschichte nicht zu verkennen 
sind, in der litcrarischcn Beilage zu den schltsischcn Provin- 
zialblättcrn Jahrg. 1822. Stück 10 bestricken worden, wobei 
man sich auf Klo sc Bd. I. S. 317 stützt. Die fragliche 
Urkunde ist zu finden bei llo KoiumorscherF Leistet. itM. 
8il. lopr. 1, fot. Oeoigo HlelaoÄus Litgnitzische
Jahrbücher. Inner 1733'. toi. Th. H U-n». IV. §. 12.

19 ff. and in BüschingS Urkunden von Lcubus S.

rer mütterlichen Sorgfalt und Liebs dergleichen Gewaltmittel immer verab
scheut und niemals g-billiget hat. Auch die protestantischen Obrigkeiten 
suchten durch Zwangsmittel des Glaubens ihrer Gegner Herr zu werden.
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4. Dergl. Tzschoppe'ö und Stenzcl'ö Urkundensamm- 
lung S. 96 Aumerk. 1.

Ich kann mich von den Gründen, welche gegen die Accht- 
heit dieser Urkunde sprechen sollen, nicht überzeugen, und wage 
es, meine Gcgcngründc hier auszustcllcn, aus die Gefahr hin, 
das; sie vielleicht von einem erprobten Geschichtsforscher nicht 
stichhaltig befunden werden könnten.

Man nimmt

1. an, diese Urkunde sei eine unächte und untergescho
bene Stistungs-Urkundc, da das wahre Stiftungs-Dokumcnt 
schon im I. 1175 von demselben Herzoge ausgestellt wurde, 
in welchem die Cisterzicnscr aus Pforta nach Leubuö berufen 
worden sind. Ich halte diese Urkunde für kein Stiftungs- 
Dokumcnt, sondern nur für eine Erweiterung der Privilegien 
und Gerechtsame, welche Bolcslaus dem Kloster seit der Ein
weisung der Cisterzicnscr verliehen hatte, worin er auch das 
den Mönchen geschenkte Gebiet mit neuen Schenkungen berei
cherte, zugleich die alten bcstättigend. _ Es ist nämlich in der 
Geschichte nichts Ungewöhnliches, das; die Fürsten den von 
ihnen gegründeten Stiftungen in der Folgezeit noch nachträg-. 
liche Urkunden ausstclltcn, in denen sie ihnen entweder neuen 
Zuwachs an Ländcrcicn, oder Anweisungen auf herzogliche 
Gefalle und Zinsen, oder auch neue Privilegien und Freihei
ten ertheilten. So besitze ich eine Papier-Handschrift in Klein- 
Folio-Format, Abschrift von mehreren Urkunden aus dem 
ehemaligen Kloster-Archive des Stiftes Grüssau, S. O. S. 
1 M. von Landcshut, enthaltend, welche mindestens zu An
fänge des siebzehnten Jahrhunderts von einem Klosterbruder



IX

anst den Originalen angefcrtigt worden ist, unter denen, außer 
der wirklichen Stiftungs-Urkimde dieses Klosters von Volk0 I. 
dein Streitbaren (Leilieosus), von Schwcidnitz und Iauer 
aus dem I. 1292, noch eine von demselben Herzoge sechs 
^>ahrc später, nämlich 1298, ausgestellte vorkommt, worin er 
den Mönchen zur Fortsetzung und Vollendung ihres Kloster- 
baues 30 Mark aus den herzoglichen Zöllen von Schwcid
nitz, Löwenbcrg, Bunzlau, Ncichenbach und Fraiikenstcin an- 
weist. Ewe gleiche Bcwandtniß scheint es mir mit der 
Urkunde Bolcslaus des Langen für das Kloster Leubus vom 
Zahrc 1178 zu haben. Bolcslaus hatte bereits 1175 mit 
Willen und auf Veranlassung des Bischofs Walther von Bres- 
lau statt der Benediktiner das Kloster mit den damals in 
Schlesien sehr beliebten Cistcrziensern besetzt, und für diese ein 

neues Stiftungs-Znstrumcnt in demselben Jahre, wie das in 
der Regel zu geschehen Pflegte, ausgestellt; allein 1178 er
theilte er denselben mehrere in dem fraglichen Dokumente 
namentlich aufgeführte Privilegien. In dieser Meinung werde 
>ch noch mehr bestärkt durch folgende am Eingänge der Ur
kunde stehende Worte: anuuente uee nou ro^snte Domino

* sltKero Lpiseopo rotislaviensi ot e^us Ospitulo 
onaellos näctuetos <1o porteosi eoenobio, ^nocl 

^deutooin super 8slsm üuvium eolloentum, iu 
loeo, llicitur Dubons eke. Denn die Worte Alona-

fhab* diese Urkunde abdrucken lassen getreu nach meiner Hand- 
„Geschichtlichen Notizen über die aufgelöste ehemalige fürst- 

iche b.isterzienser-Abtei Grüssau. Nebst einer Sammlung mehrerer das Klo
ster betreffender Urkunden, herausgegeben zur Säcularfeier der Stiftskirche. 
Liegnitz 1835. 4." S. 19. 20 sub Ut. L.
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elro8 arllluetos in loeo, ^ui <1i6itur I^ulrt>n8 geben meiner 
unmaßgeblichen Ansicht zufolge schon deutlich genug. zu ver
stehen, daß die Mönche bereits in das Kloster cingcführt wa
ren, und folglich diese Urkunde keine Stistungs-Urkundc sein 
kann. Selbst Thebcsius hat sie nur als eine Freiheit oder 
als ein Privilegium betrachtet, obwohl er irrthümlich daS 
Jahr 1178 alö das Stistungsjahr des Klosters Lcubus 
annimmt.

2. Die Urkunde ist nach Form und Inhalt ganz im Geiste 
aller von BolcslaEausgestclltcn Urkunden höchst wahrschein
lich durch einen deutschen Notar abgcfaßt, und wird selbst in 
einer erst jüngst hcrausgcgcbcncn Schweidnihcr Chronik, Schwcid- 
uitz 1839. 4. S. 90. von dem Chronisten als ein Dokument 
zur Verbesserung des Klosters Leubuö, nicht aber als 
Stistungs-Urkundc desselben angeführt, woselbst in dieser Be
ziehung folgende Stelle aus der bcregten Urkunde hervorgc- 
hoben ist: 6UUI o»»ni zure lUionli, eum OINNI tloininio, 
«um oinni Ukiertate, euw oinni ,»<lielo in:,nu8 et ea- 
^iti» ^Iiliati et eonventui linsten 8 i truclo, coa- 

l'oro ot re8i^no.

3. Daö Dokument befand sich im Klosterarchivc zu Leu- 
bus, und wurde von den Mönchen selbst unbestreitbar für 
ächt gehalten, denn von dort hat der Stadt-Syndikus Thcbc- 
sius zu Licgnitz Abschrift dieses Privilegiums genommen, um 
es in seine Jahrbücher cinzurücken. Schwerlich würde man 
eine falsche Urkunde, die man für untergeschoben halten müßte, 
und die alle Kennzeichen ihrer Unächthcit an sich trüge, im 
Archive des StiftcS nicdcrgclcgt haben, um sich nöthigcnfalls 
darauf berufen zu können. Wahrscheinlich mag eben daher 



auch öle 8ninmeisllorF seine 'Abschrift dieser Urkunde genom
men haben, und es ist gar nicht unwahrscheinlich, daß die 
ältern schlcsischen Chronisten eben so wie Thebcsius von der 
Aechthcit derselben sich überzeugt hielten. Sollte auch der 
sonst so scharfsichtige Kenner der schlcsischen Alterthümer, der 
verewigte Professor Büsching, sich haben täuschen lassen?

4. Der Inhalt der Urkunde selbst giebt deutlich zu er
kennen, daß hier von keiner neuen Stiftung die Rede ist, denn 
dort wird blos von ausgedehnteren Freiheiten und Rechten 
gesprochen, welche Bolcslaus dcr von ihm schon gestifteten 
Abtei zu Lcubus verleihen wollte, keineswegs aber von der 
nun erst erfolgenden Einführung dcr Cistcrzicnscr, die mit den 
oben angczogcncn Worten des Einganges der streitigen Ur
kunde schon als cingeführt betrachtet werden.

5. Endlich noch die Frage: Sollte man nicht vielleicht 
auch durch eine Bcrglcichuug dcr Handschriften schon in frü- 
bcrcr Zeit im Stande gewesen sein, die Täuschung zu ent
decken?

Die ganze Differenz wendet sich also blos um die Frage: 
Ist die bcregte Urkunde Stiftungsbricf des Klosters Lcubus 
oder nicht? Daß sie dies nicht sei, beweist der wirkliche 
Stiftungsbricf dieses Klosters vom Jahre N75, mithin ist, 
wenn wir dieselbe als wirklich von Bolcslaus ausgestellt an- 
nchmcn wollen, dieselbe nur ein nachträgliches Ergänzungs- 
Dokumcnt der bei der ersten Stiftung dem Kloster gemachten 
Schenkungen.

Leicht könnte man mir den Vorwurs machen, wozu 
zählungcn von Heiligen und unverbürgte Legenden in eine

') Dieser Vorwurs ist mir auch wirklich gemacht worden.
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Stadtgcschichtc, die doch i» einer solchen leicht wcgbleibcn 
könnten, und jedenfalls nicht nach dein Geschmacke mancher 
Leser sind?

Darauf entgegnc ich Folgendes.
Was ich von Erzählungen aus dcni Leben der Heiligen 

bcigefngt habe, ist wahrlich nicht der Rede Werth, und im 
Verhältnisse zur ganzen Geschichte kaum bemerkbar. Ich habe 
deren, so viel mir erinnerlich ist, nur zwei ausgenommen- 
weil der Gang der Erzählung mir dies unerläßlich zur Pflicht 
machte, wenn der Zusammenhang, des Ganzen nicht gestört 
werden sollte. Auch bin ich ganz der Meinung, daß Cha
rakteristiken von solchen Personen, die für die Geschichte der 
Stadt Ncumarkt von wesentlichem Interesse und hoher Be
deutsamkeit sind, von vielen meiner geehrten Leser wohl nicht 
gern vermißt werden würden. Solche für Ncumarkt denk
würdige Personen sind unstreitig Hcdwig und Franz von 
Assisi, beide wegen Stiftung des Minoritcnklostcrö zum hei
ligen Kreuz in wechselweise Beziehung stehend. Von beiden 
Heiligen habe ich in der gegebenen biographischen Skizze, die 
ich da lieferte, wo es der natürliche Uebcrgang zu erfordern schien, 
nur das geschichtlich Wahre und Begründete, das sich auf bestimmte 
und unzweideutige Zeugnisse stützt, angegeben, und für die 
Charakteristik des Stifters des Minoritcu-Ordens aus Grün
den nur ein protestantisches Werk benutzt, nämlich den Frei
herr» von Biedcnfeld, besten Unparthcilichkcit in seiner 
nicht unbedeutenden Geschichte aller Mönchs- und Klostcr- 
sraucn-Ordcu *)  rühmlichst bekannt ist. Nur eine gereimte

*) Ursprung, Aufleben, Größe, Herrschaft, Verfall und jetzige Zu
lande sämmtlicher Mönchs- und KlostersrauemOrden im Orient und Occi-
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Legende über den Ruhestein dcr heil. Hedwig zu Dhhcrrnfurt 
W,be ich aus des Chronisten Naso's Phoenix roäivivus der 
Fürstenthümcr Schwcidnitz und Jauer, welcher zu Breslau in der 
^aumann'schen Erben Druckerei 1667 in 4. gedruckt wurde, 
entlehnt, und zwar darum, einmal weil mich der Gang der 
Erzählung in einem natürlichen Ucbcrgange darauf hinl'citete, 
mw dann, weil einige geschichtliche Notizen darin enthalten 
lmd, die ich nicht übergchcu wollte. Das Legendenhafte jener 
Erzählung des Chronisten überlasse ich gern den individuellen 
Ansichten jedes Einzelnen meiner Leser.

Da es gewünscht wurde, daß auch dasjenige, was etwa 
aus der Geschichte der einzelnen Dörfer des Kreises, die mit 
der Stadtgeschichte in genauer Verbindung stehen, bekannt 
geworden ist und ermittelt werden konnte, mit ausgenommen

so habe ich keinen Anstand genommen, die äußerst 
schätzbaren geschichtlichen Notizen über die erwähnten Krcis- 
^orser, welche dcr Geheime Archiv-Rath und Professor 
"'s. S^iizcl in dem Jahresberichte dcr schlcsischen Gesell-

Nw vaterländische Kultur im Jahre 1842 bei der 
fuahmo des Heksistru»! villaruin, »Ootliorum et ju- 

>Vl-»1i8l.ivien8i8 ot 6l8ti-ietu8 lVump8l«- 
stäbli^"' Aahrc 1303 S. 60 ff. mitgetheilt hat, buch- 
nötbia wn!-" geschichtliche Darstellung, in so weit cs 
nöthig war, zu übertragen. *)

Originalqu-llen von Ferdinand Frhrn. von 
hieven selb 2 Bde. nebst Supplem. Weimar 1837-1836. 8. 

zinsbaren Roxisii-um zugleich immer die freien und
G-schichts^ Dorfes von 1303 angegeben, um dem
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Mögen Neumarkts edle Bewohner im Bilde der Ver
gangenheit die Gegenwart gehörig würdigen und weise ge
brauchen lernen! Möge ihnen das, was die Geschichte mit 
ergreifender und erschütternder Wahrheit unwidcrlcglich der 
Nachwelt ausgezeichnet hat, ein treuer Spiegel des Lebens 
und Wirkens unserer Väter sein, deren Gebeine durch Jahr
hunderte bereits den langen Schlaf des Todes schlummern.

Schlüßlich sage ich allen Freunden und Gönnern der 
Wissenschaft und insbesondere der Geschichte unserer Stadt, 
die mich mit Beiträgen so bereitwillig unterstützt haben, mei
nen herzlichen und tiefgefühltesten Dank!

Neu markt den 31. December, am letzten Abende des 
Jahres 1843.

Der Verfasser.
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Nachweis
dcr aus dcm rathhäuSlichcu Archive von vr A.ßmann benutzten 
Aktenstücke, Urkunden, Dokumente, Verträge, Rechnungen, Ccssioncn 

u. s. w., die als Geschichtsquellen für Neumarkt anzusehen sind.

Da ich die handschriftlich hier befindliche Chronik des Rath- 
mann Dr. Aßmann meiner geschichtlichen Darstellung zum Grunde 
gelegt habe, so wird es hoffentlich meinen verehrten Lesern ange
nehm sein, zu crsahren, aus welchen Quellen ältere und neuere 
Chronisten der Stadt Neumckrkt (denn die Handschrift ist, wie ich 
schon bemerkt habe, von andern Hanken theils berichtigt, theils fort
gesetzt worden) geschöpft haben. Außer den von mir anoerweitig 
benutzten Geschichtswcrken und Quellenschriften, die ich an seinem 
Orte treu angeführt habe, und die dcm ehrenwcrthcn alten Chroni
sten nicht zu Gebote standen, habe ich aber auch mehrere dcr von 
ihm angegebenen Dokumente und Aktenstücke selbst cinzusehcn Gele
genheit gehabt, und es mir zur GewisscnSpflicht gemacht, dieselben 
genau zu prüfen und für meinen Zweck noch mehr anszubeuten. 
Die aus dcm rathhäuölichen Archive schon von meinem Vorgänger 
benutzten Quellen sind:
k. 8. 1. Die älteste Pergament-Handschrift, deren Beschrei

bung weiter unten folgt, und aus welcher von mir meh
rere Dokumente entnommen sind, unter dcm Titel: l8te 
est über oivitntis cks osusis, gune llunt eornm coo8u- 
Ubus IN conmlio. toi. Diese Handschrift habe ich selbst 
eingcsehen.

I- AI. 2. I^ibor Alissivsrnin oder 24 rathhäusliche Proto
kolle ia follo, welche ihren Namen daher erhalten haben, 
weil ehemals alle eingcgaugenen und abgeschickten Briefe 
darin verzeichnet wurden.

8. 3. Lonclusg 8v»l>innruin oder 14 Protokolle IN so- 
kio, in denen die mit Zuziehung der Schoppen und Hand- 
wcrks-Aeltestcn abgefaßten RathS-Dekrete befindlich sind.

8. 4. 8iAnntur»rum oder 19 Protokolle in kalio,
m denen alles eingetragen wurde, was in den Sitzungen 
des Nathcs verhandelt worden ist.

li. 1- ft. I; athhäusliches Inventarium enthält 3 Protokolle 
loli» „„y Leder eingebunden, in welche Bestallungen, 

wurd^^' ^ch"iden, Obligationen u. s. w. eingetragen

0. 6. curisle enthält die im Archiv befindli
chen Dokumente und alten Instrumente, und befand sich 
früher in einem im SessionS-Zimmer der Herren Stadtver- 
ordneten in die Mauer angebrachten und mit einer eiser
nen Thüre verschlossenen kleinen Wandschrank, in welchem 
jetzt das alte Manuskript des Stadtbuches liegt.
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L 6. 7. selber 6riHnu1ium, auch schwarzes Register 
genannt, besteht aus 4 Protokollen in tntio, in denen 
Eriminal-Akten, Urtel und Erekulioncn oder Hinrichtungen 
sich befinden.

8. >4. 8. Schuld-Akten, die in der Rathhäuslichen Registra
tur zusammengebundcu liegen.

8. 8. 9. Schuldbuch in tolio, worin der Stadt Schulden und 
Obligationen befindlich find.

8. v. 10. Ruprechts Diarium, ein dünnes in Pergament 
länglich gebundenes Tagebuch des Rathmann Ruprecht auS 
dem dreißigjährigen Kriege. Diese Handschrift war immer 
ein Eigenthum der Familie Prove, bei welcher sie sich 
fortgeerbt hatte, aber in neuerer Zeit verloren gegangen 
sein mag.

L.Oonlr. 11. Lider Oontractuum enthält Käufe über bürger
liche Grundstücke.

L. k. 12. Lider I?roces8unm, eine in türkisch Papier ge
bundene ganz dünne Handschrift.

L. 8. 13. Lider 8^poldeeerum 7 Folianten.
6. k. 14. Gerichts-Protokolle in ioiio, in welchen Ver- 

zichtsleistungcn, Aufgaben, Vermächtnisse u. dergl. eingetra
gen sind.

74 .8.8.15. Alte Kirchen-Rechnungen von den Jahren 1541 
bis 1608.

8. 8. 16. Stadt-Rechnungen.
L. 8. 17. Helixioni«, die in der Registratur nach den 

Jahren geordnet zusammengcbundcn liegen.
L.. ?. 18. ^cla ?urocdi»lia oder verschiedene Kirchen« 

Akten, die sich in der Registratur befinden.
^4. 8. 19. Desgleichen ^.ela, das Kloster betreffend.
8.8. p. 20. Kirchen-Rechnungen von der Parochialkirche.
XL. 8. 21. Desgleichen Kloster-Rechnungen.
8. 74. 22. ^cln oder historisches Protokoll, so bei dem 

Bethhausc gcführct wird.
L.8.L18.23. Ein Manuskript, betitelt Lvanx«Ii„m 8ile- 

«i»e, und verfaßt von Gottfried Hoppe, Pfarrer zu 
ConradSdvrf, auch KunnerSdorf genannt, W. S. W.

M. von Hainau, im Jahre 1675, die Einführung 
der Reformation in Schlesien betreffend. Diese Handschrift 
scheint jetzt nicht mehr vorhanden zu sein.

8. LOk. 24. Abschrift eines vom Erzpriester Schubert im 
Jahre 1751 an den Fürstbischof cingereichten Aussatzes 
über das Einkommen und die Lasten der Kirche 
und des Pfarrers, wie nicht minder der Schul- und 
Kirchenbedienten.
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8. 25. vr AßmannS eigne Sammlung denkwürdi
ger Schriften. *)

dieseir für den Geschichtschreiber so unentbehrlichen Ak- 
Rathmann vr. Aßmann, dem das rathhäus-

Lud,-'l^ch°»°» "«d, s- -mßch,!g ,md s°,gM.g

eii. p. 26. Miller kroventuum karocliiae 8. ^nörege, 
üntigiulus et etiam moclo clnri «olilvrum, eine Papter- 
Handichrift, schlecht in Pappe gebunden, in Groß-Folio- 
Format, vom Erzpriester Johann Jgna; Nottcr im Jahre 
rrO^?"gefangen, und bis heut fortgesetzt, die mir durch 
die Gute des Erzpriester, Kreis-Schulen-Jnspektor und 

a „ /^d^Mrer Herrn Elsner bereitwillig mitgetheilt wurde.
' m E'n mir gehöriges Aktenstück über das Kirchen- 

Patronat zu Camv,e von 1596 bis 1738.

de» Plan und die Bearbeitung meiner geschichtlichen 
die im Wesentlichen von allem, was bis jetzt über Neu- 

Aufschluß^^^^" ^"^en abweicht, giebt das Vorwort näheren

Der Verfasser.

»°ch n °"k°- M-HN-.U °nt-m

?c ev>^ö. ^bn^orum. Historischer Brand- vnd
Flegel, Oder Ordentliche Erzehlunge vieler schedlichcr 

k°m Lk' Sch-ckm. s°»d--Uch M-Mw L 

Vnd Verwahrloiung, bald von bösen Leuthen,
vnd ents^n^E der Sunde willen, auffgeschürct, verursachet 
Städte v»^ stnd: Sampt kurtzer Beschreibung deß Landes, der 
bongte.» die den Brand-schaden empfunden, Mit ange-
Vrsprung 7'?' w" Zauderer Schlestschen Wasser
Männiglich «. d auch Zweyen nützlichen Registern -
Zu Breßlaw gcstellet, von ^'culs» e«Ii« V^enlislavisi^i.
M. D. C. rri^4^^ Georg Baumann, Im Jahr,

Lande^BesckmL^ vermehrete Schlesische Chronika und 

«cnxwr. «t reb. gest. ?olonorum in kislor.

Äabrtn stattnMblcn wabrschenilich bei der vor mehr als 30

^i-
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31. rHär. I>ucue Schlesiens curiose Denkwürdigkeiten oder 
vollkommene Llrronicu von Ober» und Niederschlesien. Frankfurt 
a/M. 1684. 4. ....

32. AI. 2 ^po^rspki» Kolremia«, vloravine et Silesine 
daS ist, Beschreibung vnd eigentliche Abbildung der Vornehmsten 
vnd bekandtisten Stätte vnd Plätze, in dem Königreich Boheim 
vnd einverleibten Ländern, Mähren vnd Schlesien. An tag gege
ben vnndt verlegt durch l>4sttke»m Merian zu Franckfurt. 1650 tol.

33. Foacliim vureus Schlesische vnd der herrlichen Statt 
Breßlaw kenernl vlironioa. Deutsch durch Heinrich Rütteln zu 
Saqan. Franckfurt a/M. 1586. kol.

" 34. 6eorA6 Urobesii Lignitzische Jahrbücher. Herausgegeben 
von kl. Gottfr. Balth. Scharffen. Jauer 1733. toi.

Der Obige.

Verbesserung,

Noch bitte ich den geneigten Leser, folgenden bedeutenden Druckfehler im 
Vorworte zu dieser Schrift veedeffern zu wollen. ES muß nämlich

Seite XI Zeile 2 von unten Erzählungen statt Zahlungen 
gelesen werden.
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DerzeLchniß der resp. Enbfcribenten.

Der Hochwürdige Hochwohlgeborene Herr

C I. Herber, 
der Theologie und Philosophie Doktor, in der katholisch-theologischen 
Fakultät der Königl Universität Breslau l^rolessor O. omoriins, 
fursterzbischöflicher und sürstbischöflicher Consistorial-Rath zu Ollmütz 
und Breslau, wie auch General-Vikariat-Aims-Rath, Direktor der 
Pcnsions-Unterstützungs-Anstalt für Schullehrer und deren Wittwen 
und Waisen, 8^a6icus vausarum pisrum perpetuii«, Censor und 
Prosynodal-Eraminator, emerit. Erzpriester, Schulen-Jnspektor und 
- b" in Breslau, mehrerer gelehrten Ge
sellschaften ordentliches und Ehren-Mitglied, und Domkapitular beim 
hohen Domstifte zu St. Johann in Breslau, Freund und Be

förderer der vaterländischen Ki rchengeschichte.

Name. Stand. Wohnort.

Herr Albert Züchner Neumarkt- -___
— Arlt Gutsbesitzer Biscbdorf.
— Arnold Wegebaumeister Neumarkt.—-—
— Assmann - Pfarrer Sachwitz.
— Assmann 
— Assmann

Gastwirth 
Erbscholz

Ober-StephanSdorst-  ̂
Leuthen.

— Babuke Schuhmacher - Ncumarkt.-
— Becker Barbier Neumarkts
— Beneder Barbier Neumarkt./
— Berends Postsekretär Neumarkt.
— Berger Handschuhmacher Neumarkt.
— Berger Töpfer Ncumarkt.
— Berndt Kellerpächter Neumarkt.
— Bieder Weißgerber Neumarkt.
— Blischke Maler Neumarkt.
— Böge Assessor Neumarkt.
— Bojarra Schuhmacher Neumarkt,-—------
— Braune Lieuten.u.Ober-Amtm. Nimkau. r
— Bräuer Schuhmacher Neumarkt.----------
— Bresler Kämmerer Neumarkt.—
— Bresler «en. Fleischer Neumarkt.-„
— Brinkel Neumarkt.--------
— Brethschnei- 

der Kaufmann Neumarkt. -—
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Name. S t a n di Wohnort.

Herr Buch 
— Bunzel 
— Cholcwa 
— Conrad 
— Debu 
— Denocke 
— Döhring 
— Drescher

Frau Drogandsen. 
Herr Dürre

— Duncker 
— v. Elsner

— ElSner

— Elsner 
— Ende 
— Erdmann 
— Erner 
— Feige 
— Feustel 
— Fengler 
— Fesser 
— Fischer 
— Fleischer 
— Fleischer 
— Flöter 
— Forkel 
— Fritsch 
— Fuhrmann 
— Galle 
— Gahlich 
— Gärtner 
— Geistert 
— Gentz 
- Gerste, Carl 
— Gerste, Julius 
— Grßmann 
— Gläser 
-— Goland 
— Goldbach

Auner Bischdors. "
.Kuller zKammendorf.
Apotheker Neumarkt. ,
Kon. Ober-AmtmannENcumarkt. 
Schullehrcru.OrgamstDietzdorf.
Pfarrer Ober-Moys.
Böttcher Neumarkt.
Schmidt Frankenthal.
Kaufmann Neumarkt.
Erzpriest., Kreis-Schu-

len-Jnspekt. ».Pfarrer Kostenblut.
Kanzellist Neumarkt.
Kammerherr, Landes

ältester u. Ritterguts- 
besitzer auf Zieserwitz.

Erzpriest., Krels-Schu- 
len-Jnspekt. u. Stadt
pfarrer Neumarkt.

Zcugschmied Neumarkt.
General-Pächter Nieder-StcphanSdorf.
Schneider Neumarkt.
Marqueur Liegnitz.
Wirthschaftsschreiber Lampersdorf.
Böttcher Neumarkt.
Schuhmacher Neumarkt.
Pfarrer Gloschkan.
Aktuarius Neumarkt.
Bäcker Neumarkt.
Schneider Neumarkt.
Steuer-Einnehmer Neumarkt
Schneider Neumarkt'
Rittergutsbesitzer auf Lobetinz.
Erzpriester u. Pfarrer Nippern. 
Tischs Neumarkt.
Schuhmacher Neumarkt.
Pastor Neumarkt.
Schneider Neumarkt.
Assessor Neumarkt.
Bäcker Neumarkt.
Tabakfabrikant Neumarkt
Gutsbesitzer Leuthen.
Steuer-Einnehmer Neumarkt.
Schneider Maltsch.
Brauer Dambritsch
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Name. Stand. Wohnort.

Herr Gotthein

— Grabsch 
— Grosser 
— Grvtschel 
— Grundey 
— Grunert 
— Grunke 
— Gruß

— Günther 
— Gürtler 
— Gürtler 
— Hahn 
— Hahn 
— Händler 
— Hönsch 
— Hain 
— Hampel 
— Hampel

— HciniugerA. 
— HeiningerT. 
— Heininger 
— Heininger 
— Heller 
— Hellrung 
— Helm 
— Henkel 
— Hentschel

— Herrmann 
— v. Hertell 
— Hicronymus 
— Hildebrand 
— Hiller 
— Hiller 
— HilligeS 
— .s-nndemith 
— Hinke 
— Hippauf 
— Hirschberg 
— Hoserichter

vr meck. und prak
tischer Arzt

Schullebreru.Organist 
Wegebau-Aufseher 
Pfarrer 
Pfarrer 
Züchner 
Pfarrer
Kantor bei der evang. 

Kirche
Gutsbesitzer 
Gasthofbesitzer 
Weißgerber 
Pfarrer 
Pfarrer
Kön. Ober-Amtmann 
Fleischer 
Seifensieder 
Lohgerber
Erbscholz undFreiguts- 

besitzer
Bäcker 
Bäcker 
Zwicbackbäcker 
Bäcker 
Kaufmann 
Buchbinder 
Papierfabrikant 
Seiler
Gerichtsscholz u. Guts

besitzer
Aktuar.uCommiffionär 
Rittergutsbesitzer 
Rittergutsbesitzer 
Müller
Buchbinder 
Stellmacher 
Justiz-CommissariuS 
Brauer
Tuchmacher 
Billeteur 
Gastwirth
Rektor a. d. ev. Stadt
schule u. Hülfsprediger

! Neumarkt. 

Puschwitz. 
Neumarkt. 
Osstg. 
Malkwitz. 
Neumarkt. 
Ober-Stcphansdorf.

Neumarkt. 
Keulendorf. 
Neumarkt. 
Neumarkt. 
Wilren. 
Peicherwitz. 
Ober-Stephansdorf. 
Äleumarkt.
Neu markt. 
Neu markt.

Pfaffcndorf 
Neumarkt. 
Neumarkt. 
Neunrarkt. 
Neumarkt. 
Neumarkt. 
Neumarkt. 
Flgmischdorf. 
Neumarkt.

Pürschen. 
Neuniarkt. 
auf Maserwitz, 
auf Scköneiche. 
Neumarkt.
Neumarkt. 
Ncumarkt. 
Neumarkt. 
Kadlan. 
Neumarkt. 
Neumarkt. 
Neumarkt.

Neumarkt.
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N a m e. Stau d. Wohnort.

Herr Hoffmann Pfarrer 
Pfarrer

Fürstenau.
Hoffmau ir Groß-Pcterwitz.

— .Jllgner Schullehrer «.Organist Nimkau.
Jrmert Sattler Ober-Stcphansdorf.

— Jakobi Superintendent ».Pa
stor primariuö Neumarkt.

— Jakob Bäcker Neumarkt.
— I äger Bäcker Neumarkt.
— John Müller Neumarkt.
— John Müller Qber-Stephansdorf.
— Johnsch er Maurer Neumarkt.
— Jordan Ziegelmeister Ober-Stcphansdorf.
'—' Jüngling Schuhmacher Neumarkt.
'—. Kabiersky Lehrer an dcr kathol. 

Stadtschule Kanth.
--- - v. Kalkreuth Major a. D. u. Rit

tergutsbesitzer auf Dietzdorf.
'— Karschner Amtmann Wiltschkau.
—— Kasovsky Gastwirth Neumarkt.
— Keil Destillateur Neumarkt.
— Keil Tabakfabrikant Neumarkt.
— Kinast Schullchrer ».Organist Rauße.
—— Knechte! seo. Glaser Neumarkt.
'--- Knechte! gun. Glaser Neumarkt.
— Knechte! Schneider Neumarkt.
— Knörlich Kanzellist Neumarkt.
— Koch Seifensieder Neumarkt.
-— Kose! Seifensieder Neumarkt.
-— Kranz Goldarbciter Neumarkt.
— Krause Handschuhmacher Neumarkt.
---- Kreid ler Schuhmacher Neumarkt.
— Krickel Drechsler Neumarkt.
— Kuppe Pfarrer Lissa.
— Landscheck Pfarrer Bischdorf.
---- Lange Gutsbesitzer Kammendorf.

^ange jun. Fleischer Neumarkt.
Lange ju». Tischler Neumarkt.
Lehmann Siebmacher Neumarkt.

— Lehmann Fleischer Neumarkt.
— Lehmann Schuhmacher Neumarkt.
— Lehwald Justitiarius Neumarkt.
—— Lorenz Revierförster Kniegtutz,
—- Lobe! Kaufmann Neumarkt.
—— Ludwig Schuhmacher Neumarkt
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N a m e. Stand. Wohnort

Herr MagnuS vr. kl.il. Neumarkt.
— Ma luche Müller Neumarkt.

Marx Wirlhschafts-Jnspektoi Stusc.
— May Wirthschasts-Jnspckto, Dambritsch.
— Meier Salzaufseher Malisch.
— Meißner Gastwirth Ncumarkt.
— Mengel Schuhmacher Ncumarkt.

—

Menzel 
Migula"

Moll

Schachtmeister
Polizei-Distrikts-Com- 
missariusu.Freiguts- 
besitzer

vr. me«l. und Prakti
scher Arzt

Schadewinkel.

Bruch.

Neumarkt.
Monhaupt Kunstgärtner Neumarkr

— Morgenstern Kaufmann Neumarkt.
Müller Rittergutsbesitzer auf Blumerode

— Müller Konditor Neumarkt.
— Münch Schornsteinfeger Neu markt.
— Münzer Pfarrer Knutsch.
— Opitz Müller Krintsch.
— Otto Pfarr-Administr. Camöse.
—— Pavel Brauer Neumarkt.
— Pechmann Tischler Leuthen.
— Persikö Fr. Schneider Neumarkt.
—- Persikö sea. Böttcher Neumarkt.
— Peuckert Gutsbesitzer Kammendorf.
—— Pfitzner Pastor Rauße.
— Philipp Kanzellist dieumarkt.
--- - Pietsch Pfarrer Schmellwitz.
— Prats ch Pfarrer Kaltenbrunn.
— Preuß Lehrer Belkau.
— v. Prosch Rittergutsbesitzer Görlitz.
— Rabe Schuhmacher Neumarkt.
—— Rabin Lehrer Kammendorf.
—— Raschle Pfarrer Bockau.
__ Nathmann Brauer Neumarkt.

— Reich Wirthschasts-Jnspektor Lorzendorf.
—— Reimann Schuhmacher Neumarkt.

__ Renner Böttcher Neumarkt.
—— Richter Schuhmacher Neumarkt.
— Niedel Schullehrer »Organist Ober-Stephansdorf.
—

Pastor
Böttcher

Neumarkt.
— Rogge Groß-Tinz.
— Roscmann Neumarkt.



XXIX

Name. Stand. Wohnort.

Herr Frhr. v. Noth- 
kirch-Panthen

—' RSdlich 
— Ruppelt 
— Salbey

— Sartorius 
— SartoriuS 
— Saul 
— Scharf, Aug. 
— Scharf, Jul. 
— Schaubert 
— Schaubert 
—- Schenk 
— Scheurich 
— Schiede!
— Schilling 
— Schiersand 
—> Schmeidt 
— Schmiale 
— Schmidt 
— Schon 
— Scholz

— Scholz 
— Scholz 
— Scholz
-7 Schulz

Fräul. Schramm 
Herr Schröter
- Schrottky 

Schumann
— Seiberlich

Seiberlich 
- Seisert 
— Seisert 
— Seifsert 
— Specht 
— Speer

— Sprengmann 
— Staroskp j 
— Stammler

Rittergutsbesitzer 
Schuhmacher 
Erbscholz
Lehrer an der kathol.

Stadtschule 
Pfeffcrküchlcr 
Bäcker
Torf-Rcndant 
Schuhmacher 
Schuhmacher 
Kön. Kreis-Landrath 
Rittergutsbesitzer 
Gutsbesitzer 
Wundarzt 
Lehrer 
Pastor 
Sattler
Uhrmacher 
Färber 
Kaufmann 
Pens. Feldwebel 
Emerit. Erzpriester u.
Stadtpfarrcr 

Nagelschmied 
Kommissionär 
Weißgerber 
Garuhäudler

Kreis-Sekretär 
Bezirks-Feldwebcl 
Bürgermeister 
Tuchkaufmann u. Se
nator

Kaufmann
Schullehrer ».Organist 
Ncvierförster 
Pfarrer
Schneider
Lehrer an der cvang.

Stadtschule 
Amtmann 
Erbscholliseibesitzer 
Wirthschaftö-Jnspektor

auf Lamperödorf. 
Neumarkt.
Neudorf.

Neumarkt. 
Neumarkt.
Neumarkt. 
Bruch.
Neumarkt. 
Neumarkt, 
auf Goßendorf. 
auf Fraukenthal. 
Bischdorf. 
Kostenblut. 
Hausdorf. 
Blumerode.
Neumarkt. 
Neumarkt. 
Neumarkt. 
Neumarkt. 
Neumarkt.

Kanth.
Neumarkt. 
Neumarkt. 
Neumarkt.
Schöneiche. - 
Neumarkt.
Neumarkt. 
Neumarkt. 
Neumarkt.

Neumarkt. 
Kanth. 
Blumerode.
Gohlau 
Keuleudorf. 
Neumarkt.

Neumarkt. 
Lamperstorf. 
Bischdorf.
Pohlnisch-BaudiS
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Name. Stand. Wohnort.

Herr Stengel Steuer-Jnjperwr deeumarkt.
— Stiege Schneider Neumarkt.

Frau v. Stößel Generalin Neumarkt.
Herr Sturm Amtmann Falkenhain.

- T hamm Pfarrer Leuthen.
— Tho mas Korbmacher Neumarkt.
— Thomas Gerichtsscholz Kammendorf.
— Thomas I. Gutsbesitzer Kammendorf.
— Thomas H. Gutsbesitzer Kammendorf.
—— Tusche Kantor an der kathol. 

Stadtschule Neumarkt.
— Ulbrich Oekonom und Guts

pächter Probstei.
— U mla uf Schuhmacher Neumarkt.
— Vogt Maurermeister Neu markt.
— Vogt Gerichtöschloz „.Schmidt Lampersdorf.
— Wachs Züchner Neumarkt.
— Wagner Aktuarius Ncumarkt.
—— Walter Pfarrer Schosnitz.
— v. Walter Rittergutsbesitzer auf Wolssdorf.
— Wasservogel Kaufmann Neumarkt.
— Weber Kaufmann Neumarkt.
— W eiSH aupt Wirthschaftö-Jnspektor Groß-WandriS.
— Weiß vr. meä und prakti

scher Arzt Nenmarkt.
' — Welz Lehrer Jerschendopf.
— Weniger Justizrath u. L. u. St. 

Ger. Direkt. Neumarkt.
— Wenzel GerichtSscholz Probstei.
— Werner Nevicrförstcr Nieder-StephanSdorf.
— Wey rauch Kaufmann u. Senator Ncumarkt.
— Wilde Freigutsbesitzer Bruch.
— Wilde Amtmann Bruch.
— W i lsch Kanzellist Nenmarkt.
— Wüstehube GerichtSscholz „.Schmidt Ober-StephanSdorf
— Wohlfarth Gutsbesitzer ^Kammendorf.

Wuttig Aktuarius Ncumarkt.

— Wuttig Schullehrer ^Ober-Stcphansdorf.

Ncumarkt.
__ Frhr.v.Zedlitz Major a. D. u. Poit- 

meister

— Frhr. v.Zedlitz Rittergutsbesitzer auf Rauße.
Zeising Erbscholz Camöse.

— Ziehbold Nadler Ncumarkt.
— Zirkler Züchner Neumarkt.
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Geschichte der Stadt Neumarkt.
Bon Johann Heyne, Kreis-Vikar in Neumarkt, der schlcsischen Gesellschaft 

für vaterländische Kultur in Breslau ordentlichem Mitglicde.

i
Einleitung.

aus der Geschichte einer Stadt nicht blos alles das hervorzu- 
heben, wodurch sich in den denkwürdigsten Zeitperioden ihre Ein
wohner in Handlungsweise, Sitten und Gebräuchen einen eigen
thümlichen Charakter gegeben haben, sondern auch, so viel als zur 
Aufklärung der oft so dunklen und in legendenhafte Sagen gehüllten 
-Thatsachen und zur Vervollständigung des ganzen Bildes, welches 
wir uns von den Ereignissen und Schicksalen, welche eine Stadt im 
^ufe der Jahrhunderte betroffen haben, entwerfen wollen, erfordcr- 
Uch ist, die durch die Nachbarn entweder zum Nutzen oder Schaden 
°er Kommune herbeigefiihrten Begebenheiten und Veranstaltungen 

r im Interesse der Stadt getroffenen Einrichtungen der Fürsten
dem Zwecke einer solchen geschichtlichen Darstellung ent- 

-eln/» Erzählung aufzunehmen, ohne dabei das für den ein- 
oder . Interessante, es möge nun dieses die innere Verfassung 
durcki ^kwurdige und einflußreiche Naturbegebenheiten oder die da- 
deiim ^ '^ten mannigfachen Veränderungen betreffen, im min- 
Ute^ sind wohl verbürgte und glaubwürdige Nach- 

den ältesten Zeiten ein unentbehrliches und nothwendiges 
wenn wir einen Bück auf die älteste Geschichte 

keü nnk 11^ Schlesiens werfen, so wird uns die Mangelhaftig- 

dcr welche das Gepräge aller Nachrichten aus
Vorzeit sind, keineswcges entgehen-, und es darf uns 

eshalb nicht befremden, wenn wir sehen, daß es dem Geschichtschrei- 
wlrd, ern klares und vollkommenes Bild vom Ursprünge 

nd den ersten geschichtlichen Anfängen einer Stadt aufzustellen. So 
>e bei vielen andern Städten Schlesiens verliert sich auch die Ge- 
Gesch. d. St. Ncum.
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schichte Neumarkts in den ältesten Zeiten in ein tiefes Dunkel, in 
unverbürgte Sagen und unbegründete Erzählungen, die einer histori
schen Sichtung bedürfen. Handschriftliche Nachrichten und Urkunden 
aus jener Zeit, welcher die Stadt ihre Entstehung verdankt, und die 
den Geschichtsforscher hierüber hinreichend belehren und ihm den nöthi
gen Aufschluß über ein dunkles, längst entschwundenes Zeitalter geben 
könnten, sind nicht vorhanden; sie mögen zum Theil durch Brände, 
welche die Stadt wiederholt erlitten, zum Theil auch durch öftere 
Plünderungen und Verheerungen wilder und raubsüchtiger Feinde, 
denen sie gleichfalls häufig ausgesetzt gewesen, und durch die Bar
barei und den Wandalismus einer rohen und kriegerischen Zeit, 
in welcher Neumarkt nicht selten hart bedrückt worden ist, verloren 
gegangen sein. Daher kommt cS, daß die Zeit der Erbauung der 
Stadt, so wie der Name des ersten Erbauers, heut ganz un
bekannt sind.

Erstes Kapitel.
2.

Gedrängte statistische Uebersicht.

Die Königliche Kreisstadt Neumarkt, ehemals zum Fürsten- 
thume Breslau gehörig, liegt von Breslau im Westen ungefähr 
4'/« M. und von Licgnitz im Osten nur 4 M. entfernt, an der 
großen Kunststraße, weiche die Hauptstadt Schlesiens mit Berlin, der 
Haupt- und Residenzstadt dcS ganzen Preußischen Staats verbindet. 
Sie ist von einer Mauer und einem in Gärten verwandelten Gra
ben umgeben, und muß in Verbindung mit dem Schlosse in den 
ältern Zeiten nach den damaligen Begriffen und dcr Art der Ver
theidigung, welche bei unseren Vorfahren gewöhnlich war, eine nicht 
unbedeutende Festung gewesen sein, was ihre ehemaligen Wallgraben, 
Mauern und Thürme beweisen. Man zählte früher 46 Basteien 
und Thürme, darunter 8 Hauptthürme, von denen aber bereits im 
17. Jahrhunderte ein Theil und im Jahre 1765 dcr Ueberrest auf 
königlichen Befehl niedergerissen und der Stadtmauer gleich gemacht 
wurde: weshalb außer dieser keine Bcfestigungswcrke mehr zu sehen 
sind. Die Stadt liegt am rechten Ufer des Neumarkter Wassers, 
hat 4 Thore, 1 Pforte und 3 Vorstädte und im Innern 227, in 
den Vorstädten aber 53 Wohnhäuser und 15 öffentliche Gebäude; 
sie zählt ungefähr 3,191 Einwohner. Der bedeutendste Betrieb ist 
der Tabacks bau, von dem man jährlich im Durchschnitt etwa 4000 
Zentner bei dcr Stadt und über 6000 in der Umgegend reinen Er
trag annehmen kann. ES befinden sich hier eine massive katholische 
Pfarrkirche, deren Presbpterium im gothischen Style gebaut ist, und 
deren gleichfalls gothisch ausgeführter viereckiger Thurm mit dem 
darauf befindlichen Geläute südöstlich neben der Kirche steht, dabei 
eine Schule mit 3 Lehrer»; eine evangelische Kirche ohne Thurm
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mit einer Schule im ehemaligen Minoritenkloster mit 5 Lehrern; ein 
bethürmtcs Nathhaus, auf dessen Thurm das Geläute der evangeli
schen Kirche sich befindet; ein HoSpital. Die Stadt besitzt Stipcn- 
dicnstiftungcn für Sludirendc; sie wird durch 70 Laternen erleuchtet 
und durch 4 Rohrleitungen bewässert. Seit 1806 wird wöchentlich 
am Mittwoch ein Getreidemarkt, und Sonnabend wird ein Viktua- 
lienmarkt auf dem Niederringe gehalten. Außerdem finden jährlich 
drei Kram- und Viehmärkte statt, nämlich den 6. Jan., den 26. April 
und den 11. Oktober. Diese wenigen statistischen Notizen mögen 
als Einleitung in unsere historische Darstellung genügen.

3.
Ueber die erste Gründung dcr Stadt.

Eine unter dem Volke gangbare Sage erzählt, daß Neumarkt 
ehemals einen bedeutenderen Umfang als jetzt gehabt, sich nördlich 
bis Pfaffendorf, östlich bis an den Wald bei Polkcndorf und Klinisch, 
und südlich über Flämischdorf bis Frankenthal ausgedehnt und inner
halb neun Marktplätze gehabt haben soll, woher es den Namen 
Neun markt bekommen; allein diese Sage beruht lediglich auf un- 
gcgründeten Vermuthungen, die sich durch nichts historisch erweisen 
lassen, und ist offenbar nur zu dem Zwecke erdacht worden, sich die 
ganz deutsche Benennung des Ortes zu erklären. Urkundlich wird dieser 
Stadt erst im Jahre 1178 von Herzog Boleslaus dem Langen 
(Loleslnus altus) erwähnt, welcher vom Jahre 1163 bis 1201 
d. 6. Decbr., an welchem Tage er zu Lissa starb, regierte. Dieser 
Boleslaus war Herr von den später entstandenen Fürstenthümern 
Breslau, Brieg, Jauer, Liegnitz, Münsterberg, Neisse, Oels, Schweid- 
nitz, Wohlan nebst den Herrschaften Militsch, Trachenberg und 
Wartenberg, und setzte sich nach dem im Jahre 1178 erfolgten Tode 
seines Bruders Konrad in den Besitz von ganz Niederschlesien, ohne 
seinen andern Bruder Mieslaus an der Miterbschaft Theil nehmen 
?u lassen. Im Jahre 1178, demselben, wo er Herr von ganz Nie- 
vcrschlesien geworden war, stellte dieser Fürst dem Kloster Leubus 
eme Urkunde aus: seta suul llsec pudlive et ckst» in Il-eAeniL. 

uno incarontiune Oomini miUesimo centesimo «eptusxesimo 
votnvo, worin er den Cisterzienscrn, welche an die Stelle der vom 
Komge Kasimir I. von Polen 1052 aus dem Kloster Clugny in 
Frankreich i) berufenen und nun entlassenen Benediktiner aus dem

6Iumaeum, mit 3000 Einwohnern, eine ehemalige berühmte 
i,btei bei Ma^on im Dcparicment Saune und Loire in Frank- 

1,,^ .-u.» Herzoglhume Burguad. Zn idr halte Bernon, der 9lü 
Atm gewählt worden war, eine neue Reform des Benediktiner-O» 

' welche schon nach A>0 Zähren über 1900 Klöster in allen 
AsE..^r°pas zählte und selbst im Morgcnlande sich verbreitet«. Pavst 
Agapetyus u. erhob 946 Las Kloster Clugny zum Range einer Abtei, erimittt 

1*
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Kloster Pforta in Sachsen, woselbst des Herzogs Mutter Adel- 
heide, eine Tochter Kaiser Heinrich IV , bis zu ihrem Tode gelebt 
hatte, auf Geheiß des Bischofs Walther von Breslau in Leubus 
eingeführt wurden, alle Privilegien, Freiheiten und Güter, die schon 
den Benediktinern von den Fürsten waren verliehen worden, bestättigte 
und das Stift mit neuen Schenkungen bereicherte. In dieser Concession 
ertheilt er den Mönchen die volle Freiheit, ' „sich in Leubus Brot- uud 
Fleischbänke, so wie auch Speise- und Viktualien-Märkte anzulegen, so 
viele sie wollten, mit dcm vollkommenen Rechte, zu kaufen und zu ver
kaufen, wie es die Neumärkter (lVovi lorenses) genießen; er schenkte 
ihnen die Dörfer Ober- und Nieder-Moys mit dem Patro
natrechte über die dortige Kirche, und gestattete ihnen, den Markt 
Leubus (korum Füllens) nach deutschem Rechte anzulegen; ferner 
gab er ihnen die Ueberfuhr über die Oder bei Kole mit dcm dafür 
zu entrichtenden Fährgelde, und die Landstraße, welche nach Cho- 
meza und weiterhin nach Neumarkt führt; endlich die Dörfer 
Bogunow, Dobergostendors, Godekendorf, Mcrtinsdorf, Wiliksin und 
Bresiua

es von der Gerichtsbarkeit der LandcSbischöfe, und unterwarf es unmittelbar 
dem päpstlichen Stuhle. Dadurch gelangte es zu großem Ansehen, und selbst 
Prinzen verschmädten es nicht, in dieser Abtei Mitglieder des Benediktiner- 
Ordens zu werden. So war auch Kasimir I. in das Kloster Clugny getreten, 
und halte bereit« die heilige LiakonatSweihe erhalten, als er auf den polnischen 
Thron gerufen wurde. Vergl. o. BiedenfelS. Geschichte der Mönchs« und Klo- 
sterfrauen-Orden im Orient und Oecidcnt Weimar 1837. 8. Bd. 2. S. 1 ff. 
C Schmid: die Mönchs-, Nonnen- und geistlichen Ritter-Orden. Augsburg 
1839. 8. S 34 ff. vr. L. G. Blanc, Handbuch der Geographie. Dritte Auf!. 
Halle l837. 8 Tbl. 1. S. 248. vr. C G D. Steins Handbuch der Geogra- 
vbie und Statistik. Leipzig 1833. 8 Bd 1. S. 182. HübnerS Reales StaatS-, 
Zcitungs. und Conversations-Lericon. Leipzig 1729 8. S. 45l.

2> Ober- und Nieder-MoyS, S.W. 1 M von Neumarkt, gekörte 
bis 1810 dem stifte LeubuS. Vergl. vr. C. I. Herber: Statistik des Bis« 
thumS Breslau. Breslau 1825. 8. S. 112.

3 ) Camöse. N-W. 1 M von Ncumarkt. 1217 Chomcsa, 1303 Kumcisc- 
1596 Chomeß, gehörte eines Theils dem Stifte Trebnisi welchen dasselbe vom 
Herzoge Heinrich 1. von Breslau erhielt/ als seine Tochter Gertrud zur 
Äebtissin dieses Klosters gewählt wurde. Die darüber im Jahre 1224 aus
gestellte Urkunde nennt es . vbotoe.-ita, aputl Tlieutunico« Lumexre; ein Theil 
gehörte nach LeubuS. Im Jahre 1337 schloffen beide Stifter einen Vergleich 
über Kumeyse.

4 3am vero subnectilur «ui possessiooum uc lmersäitatum ilescrisitio: 
Lum sture putronalu« Lcciemae fori vubensw (Städtcl LeubuS W. S. 
W. 2^ M von Woblau. S.O. nur M. vom Kloster Leubus), et omne» 
altioentia« egu«, cum omni utilitate et pleaaria libertate, in czuo panum, 
carnium taberna«, czuotguot ei» utilia villebuntur, macella possunt 
collocare, mercansti, venüentli, nvcunelum guollovi korense» utuntur, 
omnimolla friii llebent libertäre, el iilem korum Vubens gure 1'beutonico 
plenam ip.iis «zuanlio voluerint locantli pravsto sacultatem. Item üuvinm Otle- 
rae et termiai circa Oäeram cum utrogne litlore, et ultra tran»ilu« stuvii 
egusilem in naulo «uo, cuni »z'Iviz, prati», agris, pascui», agui«, pircationi- 
bii8, venationibu», caatoribus, et melliLcii» atgue molenlliniz, cum omni
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Aus dieser SchenkungS-Urkunde Herzogs Bolcslaus ergiebt sich 
nun klar: daß damals schon viele Deutsche in Schlesien sich nieder-

Hurs mso vuculi, cum omni vominio, cum omni libertute, cum omni uti- 
lilale, guue nunc «8t 8Uper terrsm in omnibus bovis et pruediis cluustri, 
et qune 8iid terru esss potsrit in futurum, nullj 6s Li8 omnibus dsbendo 
ali^imm porlionsm. Item duus villus weas Ü1 o 58 es mugorem et minorem, 
cnm jnre puironulus Dcclesius, «t cum omni meo Hure vuculi, cum omni 
Dominio, cum omni liberlule, cum omni judicio, ulililuts et fruetu super 
terrum, et in lerr» cuHu8cunque minsrae, cum exaclionibu8, censibu, nc 
omnibus psriinsntii«, secundum quod in metis et in greniciis suis nb 
nnliquo fuerint et sunt dislinctne, Lbbuti Dudens! et conventui suo trado 
contsro et rssizno. Item transitus Oderns circ» Lols (doch wohl Prau- 
kau, wobei das Siift dic nicht mehr bestehende große Wassermühle mit 10 
Gangen und eine SchiffSschbußc besass?)') cum nsulo «uo, et vin pudlicn, 
staue ducit in Dbomerum et ullerius in diovum torum. — Schenkungs- 
nnd Eonccssions-Urkundc Herzog Boleslaus des Langen bei 6eors Vbekssius: 
Lngnitzische Jahrbücher. Jaucr 1733. toi. Thl. II. tRp. IV. § 13.16. pnz. 18 ff.

, Bogunau (1303 Bogvnow». S. 2z M. von Breslau. war im I. 1353 
Lebn; die Overgcrichic batle der König. Im Zatzre 1420 wurde es zu Erb
recht verlieben- König SigiSmund verpfändete im Zahrc 1430 die Ober- 
Gnchlc, dic da Hallen 8 Mark 6 Groschen. 26 Scheffel Roggen. 26 Scheffel 
Weizen und 26 Scheffel Gerste und 6z Malter Hafer, für 1000 ungarische 
Gulden. Dcr Betrag zusammen mit dem Münzgelde wurde im Jahre 1434 
zu 13 Schock Groschen und 13 Maller Getreide angegeben. Loxenorv bukst 
33 MUN808, spiorm» dominus vills bukst 4 pro sllodlo, 8culletu8 3, 8er- 
vils8 26 solventes st tsbernu. Stcnzel.

Wiliksin (1303 Wilkrin. heut Wilren. auch Oder-Wi Iren genannt) 
O.N.O 3 M. von Ncumarkt. 65 H.. 390 E., kathol. Kirche und Schule! 
königl. Ilnlerförsterci, staekcr Röihebau. In dcm O.N.S. Z M. davon entfern
ten Antheile Elend ein Herrschaft!. Schloß und eine Brauerei. Dieses Dorf 
war seit 1 >75 StiflungSgut des Klost're LeubuS, welches im Jahre 1244 das 
Recht zu ausschließlichem B berfang erhielt. Die von Borsniß halten die zur 
Burg Au ras gehörigen obersten Rechte über Wilrcn zu Lehn. Im I 1363 
vfvtrugcn sie sich mit dcm Ablc, daß cin Drilthcil der GerichtSgefälle diesem, 
di» Driltbcil dcm Schulzen, cin Drilthcil denen von BorSniß gchörcn solle. 
^>n I. 1472 kaufte der Slbt von LeubuS das oberste Recht und Geschoß, im 
Beträge von 14 Mark ewigen jährlichen Zinses (zwei von dcr Schollisei und 

von den Bauern, von jeder Hufe z Alark) um 140 Mark Groschen mit 
, ,, Herrschaft und Freiheit >ViIbxill linket mun.808 30, «zuorum plebunu8 

«cultelus 4, censuules 24. Stcnzel.
(»<,^rksina (1303 schon Brcsa, auch Briesen genannt), Groß- und 
, ' ^rcsa mjt Potlaschsicderci und Röthcbau, O-N. O. 2z M. von Neu- 
Mat bia^sr^OZ schon Mann- und Weiderichen. Im I. 1484 fehle Kaiser 
mtOiber „ ^"lelwitz für Hans Dompnig, Bürger in Breslau, 
13 „ich Herrlichkeiten aus dcm Lchn- inS Erbrecht.

VS8N m et 43 NMN808, eznorum plsbunnn bukst 3, ud allodium pertlnent 
Mnl^nn i-e'. O«-N8uuls8 19. Stcnzcl. Brcsa gehörte 1841 dcm Grafen von 
Mültzan, icl't d^ Scchandlung.

dcr Urkundc genannten Dörfer: Dobcrgostcndorf 
dcm Landralb und Zustizrath Herrn Schaudert ge- 

bm der^lcrfast//!!-^^^ Merlinsdorf (viclleichtMärzdorf? aber welches?) 
hat der Bersagcr nicht ermitteln können.

') Oder noch wakrschcinlichcr Maltsch an der Oder? wenigstens läßt dies 
der m der Urkunde bezeichnete Weg vermuthen.
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gelassen hatten, waS die deutschen Benennungen dcr in derselben auf
geführten Dörfer zur Genüge beweisen.

4.
Einführung des deutschen Rechtes in Schlesien.

Noch in der Mitte des zwölften Jahrhunderts war Schlesien 
voll Wälder und Sümpfe, und sehr wenig angebaut. Damals galt 
noch das polnische Recht: der größte Theil des Landes gehörte 
dem Fürsten, das übrige dem Adel; der Landmann war leibeigen und 
wurde mit seinem Gute verkauft. Nur einzelne Gegenden mitten in 
den dichtesten Waldungen wurden bebaut; alles übrige Land lag 
wüste und unbebaut da, und war mit Büschen unv Strauchwerk 
bewachsen, voll tiefer Moräste und weit ausgedehnter Sümpfe. Die 
Bevölkerung war verhältnißmäßig noch gering, und bei der damali
gen Leibeigenschaft die Lust und Liebe zum Feldbau sehr unbedeu
tend, denn dcr Landmann arbeitete nicht für sich und seine Familie, 
sondern für seinen Herrn, und mußte oft unter hartem Drucke seuf
zen. Um das Land zu bevölkern und urbar zu machen, zogen die 
Herzöge Deutsche an sich, begünstigten diese sehr, namentlich seit der 
Zeit, als sie sich mit deutschen Prinzessinnen vermählten, gaben ihnen 
bedeutende Strecken wüsten Landes zum Anbau, und erlaubten ihnen, 
Städte und Flecken anzulegen, welche jedoch ursprünglich immer noch 
daö polnische Recht beibehielten.

Zu dieser Vorliebe der schlcsischen Herzöge für die Deutschen 
trug nicht wenig bei die Unterstützung, die sie aus Deutschland erhal
ten hatten, und wodurch sie mit dieser Nation noch inniger befreun
det wurden, so wie der Haß, welchen sie gegen die polnischen Für
sten nährten. Diese Ansiedelung der Deutschen, welche während der 
38 Regierungsjahre Bolcslaus des Langen und selbst unter seinen 
Nachfolgern noch fortdauerte, wurde die nächste Veranlassung, daß 
Schlesien sich allmählig immer mehr von Polen trennte, daß deutsche 
Sitten und Lebensweise sich verbreiteten und allenthalben deutsches 
Recht eingeführt wurde. Die Leibeigenschaft horte auf, denn die 
deutschen Städtebewohner waren freie Leute, frei von Erbunterthä- 
nigkeit und Frohttdiensten: sie konnten sich daher unmöglich dem 
polnischen Rechte, welches die Leibeigenschaft im strengsten Sinne 
gestattete, unterwerfen, und die Herzöge sahen sich gar bald ge
nöthigt, den Städten und Dörfern der Deutschen, welche sich in 
Schlesien niedergelassen hatten, auch deutsche Rechte zu ertheilen. 
Diese bestanden hauptsächlich in persönlicher Freiheit, wogegen sie 
nur eine gewisse Abgabe an die Herzöge zu entrichten hatten, in 
dem Rechte, freies Eigenthum zu besitzen, sich eigne Magisträte zu 
erwählen und eigne Zünfte zu bilden und in Rechtsangelcgen- 
hciten nach dem sächsischen oder magdcburgischen Rechte gerichtet zu 
werden. Dieses magdeburgischc Recht ließen sich daher die Städte 
abschreiben, und holten wohl auch in wichtigeren Fällen Entscheidun
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gen und Endurtheile von den Schöppenstühlen zu Halle und Mag
deburg ein. Erst Heinrich der Bärtige errichtete den ersten 
berühmten Schöppenstuhl in Schlesien, dessen ältester Sitz die Stadt 
Löwenberg W.O.W. 6 M. von Liegnitz war. Jedoch ließen 
die Herzöge die Gerichtsbarkeit selbst noch nicht auS den Händen, 
sondern setzten zu deren Verwaltung Vögte in die Städte und auf das 
Land, denen sie zu ihrem Unterhalte Grundstücke und bestimmte Ein
künfte anwiescn. Erst später kam die Gerichtsbarkeit durch Kauf 
an die Städte. Wir bemerken aber auch zugleich, daß gerade die 
kleineren Städte früher deutsches Recht erhielten, als die größeren. 
Dies läßt sich ganz einfach durch den Umstand erklären, daß jene 
die jüngeren waren unv erst entstanden, folglich zu ihrer Entstehung 
dieser Begünstigung vorzugsweise bedurften. Wir glaubten diese 
Bemerkungen nothwendig vorausschicken zu müssen, um uns von dem 
Ursprünge der Städte, der Einwanderung und Ansiedelung deutscher 
Kolonisten, deren Verbreitung und Begründung deutscher Rechte in 
Schlesien eine deutliche und klare Vorstellung zu machen.

s.
Name und Ursprung der Stadt Neumarkt.

Aus dem, was wir bisher angeführt haben, läßt sich also nrit 
Grund vermuthen, daß Neumarkt bereits zu Ende des eilften Jahr
hunderts gestanden habe und ein ziemlich ansehnlicher Ort gewesen sein 
müsse. Damals mögen deutsche Colonisten den Grund zur ersten Erbau
ung der Stadt gelegt und ihr den Namen gegeben haben zum Unter
schiede von den beiden älteren Städten Breölau und Liegnitz, zwischen 
denen sie mitten innc liegt. Boleslaus selbst mochte, wie ThebesiuS 
a. a.O. sehr richtig bemerkt, kurz vor seinem Tode diese Stadt nach 
deutschem Rechte ausgesctzt und sie als einen neuen Markt (M- 
vum korum) im Gegensatze zu Liegnitz und BrcSlau bezeichnet haben. 
Diese Annahme widerspricht keineswegcs der in Tzschoppe's und 
Stenzels Urkundensammlung ausgesprochenen Vermuthung, daß 
die Erhebung Neumarkts zu einem Marktorte mit deutschen! Rechte 
noch vor das Jahr 1214 fällt. °) Dies kann nur zwischen den 
Jahren 1163 u. 1178 geschehen sein. Damals befand sich urkund- 
llch aus der Stelle der heutigen Stadt ein PolnischesDorf, Srzoda 
ssrroäa) genannt r), welches nach einer uralten und nicht zu ver
werfenden Tradition aus mehreren Wirthshäusern entstanden sein 
soll, die hier zur Bequemlichkeit der Reisenden angelegt worden

Z. I. DittE Bemerkungen auf einer Reise durch Niederschle- 
sicnS schönste Sedme-dnitz 18>5 8. S. 20.

w Ljsmpvve unk Sienzrl. Urkundensammlung zur Geschichte des Ur> 
sprungS der S-äd,,. Kjnfüh ung und Bcrbreuung deutscher Kolonisten 
und Rechte in Schlesien und dcr Oeer-Lausitz Hamdurg beiFr PmhcS. 183r 
4. S. Oa—07

7- Bergt Tzschoppe's und Stenzels Urkundensammlung. S. 107 -1l7. 
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waren, und um die sich später bei zunehmender Nahrung und wach^ 
sender Bevölkerung nach und nach mehrere Wohnhäuser und Kolo
nisten gefunden haben. Dieses Dorf nun erhob nach den oben aus
geführten Andeutungen Boleslaus der Lange zu einer Stadt, die er 
mit deutschem Rechte als einen neuen Marktort begabte. Dadurch 
widerlegt sich die Meinung des Johann Christian Kölner «), 
welcher aus einer in der Breslauer Elisabethanischcn Bibliothek be
findlich sein sollenden Chronik behaupten will, daß Neumarkt zu glei
cher Zeit mit Liegnitz, Glogau, Lüben, Canth und Striegau im Jahre 
1126 von Bergknappen erbaut worden sei, da alle diese Orte zuvor nur 
offene Märkte gewesen wären. ») Da die alten Deutschen nicht, sonder
lich viel vom Zusammenleben in wohlgebauten und befestigten Städten 
gehalten, sondern, wie die Geschichte bezeugt, in zerstreuten Hütten 
gewohnt, so läßt sich erachten, daß auch die ältesten Städte in ihrem 
Ursprünge nur aus elenden Häusern von Holz und Lehm bestanden 
haben und statt der Ringmauern vielleicht nur mit einem Zaune von 
Pfählen umgeben gewesen sind, und daß auch Neumarkt im Anfänge 
und bei seiner Entstehung nichts weiter als ein solches umpfählteS 
Dorf genannt werden konnte. >°) Unzweifelhaft aber wurde bald 
mit der Gründung der neuen Stadt auch zugleich die erste hölzerne 
Kirche erbaut und dem heiligen Apostel Andreas gewidmet, welche 
bis zum Jahre 1245 gestanden hat. Diese Kirche ist allem Ver- 
muthen nach, da die darüber ausgestellten Dokumente verloren ge
gangen sind, von der Stadtgemeinde und den dazu gehörigen Dör
fern ohne alle Fundation aus eignen Mitteln gegründet worden, bis 
allmählig sich Wohlthäter fanden, welche zur Erhaltung derselben 
ansehnliche Vermächtnisse gestiftet haben, deren Original-Urkunden 
aus dem 13., 14. und 15. Jahrhunderte im Rathö-Archive noch 
vorhanden sind.

8) ffobana Lkrixtian Kölner: VVoI»vin§rapbis pnz. 29. Ganz falsch ist 
die Annahme, die sich in den Raihhäuslichen Oibris Illixxivarum sie anno 1699 
6^1. 26. Oclbr. und äe anno 1700 <iü 14. biovdr. findet, daß vercilS Kaiser 
K»nrad der Salier im Jahre 1030 dcr Siadt Neumarkt das Sachsen- 
Recht vcNicheu habe, well sich von einem solchen Privilegium auch nicht die 
mindeste Spur findet.

9) Vergl. Zimmcrmann: 
S. 94 ff.

Beiträge zur Beschreibung von Schlesien. Bd. 12.

10) ThebesiuS: Liegnitzische Jahrbücher Lb k. Oap. 1. § 10. na«. 10 führt 
in Bezug auf Liegnitz aus blattli. Dreiser. Isag. Uixtor. pari. g. toi. 383. 
und Sclnckfus lib^. 4. cap. 9. PSA. 61—68. folgende charakteristische Stelle 
an, die für die Beschaffenheit aller damaligen schiesischen Städte gellen kann: 
Olim, queuiLllmollum et »Im« urbes Silexiae, coustuxux killt caxarum alinuot 
ex liZnea wateria rucli, «t cexpitibus conj;extarum circa, arcem, nuae et 
ip»a ex cralibus et tradibus construcla killt. Lolexlan autem alt» 
priwo Silezias Principe, all juxtae civitati» laciew, circa annum Obristi 
II/O, trallucta ext, «xornata et ampliücata.
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6
Weitere Schicksale derselben. Tartaren. Schlacht bei Wahlstatt.

BoleslauS der Lange starb, wie bereits erwähnt worden ist, d. 
6. Decbr. 1201 zu Lissa, und wurde im Stifte Leubus begraben. 
Ihm folgte sein Sohn Heinrich I, mit dem Beinamen der Bär
tige, welcher seit 1186 mit Hedwig, der Heiligen, einer Tochter 
des mächtigen und reichen Herzogs Berthold IV. von Mera- 
nieu, Markgrafen von Baden uuv Grafen von Tyrol, und seiner 
Gemahlin Agnes, welche eine Tochter Dedo's V., Markgrafen 
zu Rochlitz, war und von mütterlicher Seite von Kaiser Karl dcm 
Großen abstammte, vermählt war. Da diese Heilige nicht nur für 
Schlesien überhaupt, weiches in ihr im buchstäblichen Sinne eine 
wahre Landeömutter erhalten hatte, sondern auch für Ncumarkt ins- 
besonvere eine höchst denkwürdige und wohlthätige Erscheinung war, 
so wird es hoffentlich nicht am unrechten Orte sein, ihre Lebens- 
umstände hier in Kürze zu berühren.

7.
Die heilige Hedwig.

Hedwig wurde 1172 geboren. Ihre erste Erziehung erhielt 
sie in dem Benediktinerinnen-Kloster Kitzingen bei Würzburg, wo
selbst sie frühzeitig an die damals viel geltende und in hoher Achtung 
stehende klösterliche Lebensweise gewöhnt wurde, die in ihr zur wah
ren Frömmigkeit ohne Heuchelei sich ausbildete. Strenger Gehorsam 
gegen ihre Eltern war die lobcnöwerche Frucht ihrer Gottesfurcht, 
und eben so Milde und Wohlthätigkeit gegen Hülfsbedürftige. 
Schon mit 12 Jahren vermählte sie sich nach dem Wunsche ihrer 
Eltern, weniger aus Neigung, als aus Gehorsam, wie Thebesius 
sagt mit Heinrich I., und Schlesien mußte diese Vermählung
segnen, denn sie hat sich durch ihre Verdienste um das Land ein 
dankbares Andenken selbst bei der spätesten Nachwelt gegründet. In 
ihrem Gefolge befanden sich mehrere deutsche adlige Familien, und 
ihren Hofstaat bildete der Kern der edelsten Menschen damaliger Zeit. 
Künste und Wissenschaften blühten auf; milde Sitte und religiöser 
^inn schlugen bei den schlesischen Fürsten späterer Zeit Wurzel, und 
an die Stelle der alten Barbarei pflanzte sie größere Sittenreinheit 
und acht christliche Gesinnung. Zunächst suchte sie durch ihren Ein- 
stuß auf ihren Gemahl zu wirken, den sie zu einem vollkommenen 
Fürsten und eifrigen Christen bildete. Sie bat oft auf den Knien 
liegend und unter Thränen für Diejenigen, welche bei dem Herzoge 
m Ungnade gefallen, oder welche auf seinen Befehl ins Gefängniß 

„ Thtbcsius: Liegnikische Jahrbücher. Tdl. II. Oap. V. z. 4 ff.
p»8. .5 ff. louduw Cureu«: Schulische und der herrlichen Stadt Brcklaw 

Leulsch,durch Heinrich Nältcln zu Saga«. Franks. a.M.
Idvt). toi. »yl. I. pLg. 85 ff.
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geworfen worden waren, und ließ mit Bitten nicht nach, bis sie 
ihren Gemahl zur Milde gestimmt und den Gefangenen Gnade und 
Freiheit wieder verschafft hatte. Den Gefangenen schickte sie Essen, 
Trinken, Kleider, Lichte, um ihnen ihr Elend erträglicher zu machen; 
sie bezahlte für die, welcke wegen Schulden eingezogen waren. Bei 
der Gründung des Klosters Trebnitz durfte kein Verbrecher zum Tode 
verurtheilt werden, sondern sie brächte es vielmehr bei dem Herzoge 
dahin, dass diese ihre Strafe durch Handarbeiten bei dem Klosterbau 
abbüßen mußten. Um ihren von dem Herzoge Konrad in Ma- 
sovien gefangen gehaltenen Gemahl zu befreien, wagte sie, die 
jedes Blutvergießen verabscheute, ihre eigne Person, und verfügte sich 
zum Herzoge, der durch ihre Gegenwart gerührt, seine unbeugsame 
Wildheit ablegte und den gefangenen Fürsten seiner flehenden Ge
mahlin wicdergab. Als sie die Nachricht erhielt, daß ihr Gemahl 
durch Swantopolk's Leute schwer verwundet worden war, sagte 
sie blos die wenigen Worte, welche von ihrem Gottvertraucn zeugen: 
„Ich hoffe, daß Gott ihm bald wieder seine Gesundheit 
schenken werde." ,

Nachdem sie drei Prinzen: Boleslaus, Konrad und Hc,n- 
rich, und drei Prinzessinnen: Agnes, Sophie und Gertrude 
geboren hatte, brächte sie endlich ihren Gemahl dahin, daß er in ihren 
Entschluß einwilligte und unter bischöflicher Einsegnung auf sein gan
zes künftiges Leben, welches beinahe noch 30 Jahre dauerte, sich zu 
beständiger und strenger Enthaltsamkeit vom Ehebette verbindlich machte. 
Von dieser Zeit an ließ er sich seine Haare rund abschneiden und 
den Bart auf eine mäßige Länge wachsen, weshalb er den Namen 
„der Bärtige" bekam. Ihre Tugend war geprüft und durch viele 
Familienleiden bewährt; mit heiterem Geiste, unerschütterlicher Stand- 
haftigkeit und kindlich frommer zufriedner Ergebung in Gottes un- 
erforschlichen Rathschluß ertrug sie die schweren Schicksalöschläge, die 
sie in ihrer Familie trafen. Bon welchem Schmerze mußte diese hei
lige Matrone niedergebcugt werden, als ihr die traurige Kunde ward, 
daß ihre Schwester Gertrudis, Königin zu Ungarn, auS Eifer
sucht jämmerlich ermordet und dabei noch vorgegeben wurde, ihre uno 
ihres Bruders Geilheit seien die nächste Veranlassung zu diesem 
schrecklichen Morde gewesen; welchen Kummer bereitete eS ferner 
ihrem frommen Herzen, daß sie erleben mußte, wie die heilige Eli
sabeth, Pfalzgräfin von Thüringen, die Tochter ihrer ermordeten 
Schwester Gertrud, nach dem Tode ihres Gemahls unschuldig des 
Lairdes verwiesen wurde und bald darauf auS Gram und Betrübniß 
starb. Nicht minder schmerzlich mußte sie eS empfinden, wie ihre 
Brüder sich zusammen verschworen und durch Otto von Mittel s- 
bach, welchem Gertrud, der heiligen Hedwig Tochter, zur Ehe ver
sprochen war, den Kaiser Philipp von Bambcrg ermordet hatten. 
Bald darauf mußte sie mit blutendem Mutterherjen sehen, wie zw-r 
schen ihren Söhnen, Herzog Heinrich und Herzog Konrad, em Bru
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derkrieg ausbrach, in welchem viel Blut geflossen, und Konrad end
lich 1214 auf der Jagd bei dem Dorfe Tarnau vor Beuthen 
im ?2sten Jahre seines AllerS vom Pferde stürzte und den Hals 
brach '?). Bei dem Tode ihres Gemahls vergoß sie keine Thräne, 
sondern tröstete sich und die wehklagenden Jungfrauen des StisteS zu 
Trebnitz, die in Heinrich ihren Beschützer und Wohlthäter verloren 
hatten, mit den Worten: „Es ist die Pflicht deS Christen, 
sich nie dem göttlichen Willen zu widersetzen, sondern 
alles mit stiller Zufriedenheit aufzunehmen, was des 
Höchsten Güte mit uns zu machen gefällt." Wie groß 
mußte endlich ihr Schmerz sein, als sie ihren von den Tartaren 
erschlagenen Sohn, Heinrich den Frommen, auf dem Schlacht- 
felde bei Wahlstatt im Blute liegend mit abgeschlagenem Haupte 
fand, und mit welcher Ergebung trug sie diesen Schmerz, und dankte 
Gott, daß er ihr einen solchen Sohn gegeben! ") So war die Stand- 
hastigkeit dieser edlen Fürstin auf eine harte Probe gestellt. — Ihre 
Menschenliebe war ohne Grenzen, und ihre Wohlthätigkeit umfaßte 
Alles. Wo sie nur hinkam, verminderte sich das Bedürfniß, die Ve- 
schweilichreit und das mannigfache Elend des Lebens. Beständig 
umgaben sie arme hülfsbedürftige Personen, die sie nie ohne Erfül
lung ihrer Wünsche von sich ließ. Sie verschaffte ihnen nicht allein 
Unterhalt, sondern auch größere Bequemlichkeit, als sie sich selbst 
erlaubte. Da ein allgemeiner Mangel die Einwohner Schlesiens 
drückte, öffnete sie ihre Vorrathshäuscr, und ließ auf den Märkten 
ausrufen, daß die Dürftigen hier Unterstützung erhalten sollten. AIS 
das Getreide nicht mehr ausreichte, ließ sie Fleisch, Käse, und waS 
nur den Hunger stillen konnte, vertheilen.

Nicht weniger sorgte sie für die Bedürfnisse des Geistes; sie 
soll mehrere Kirchen haben erbauen lassen. Gewiß ist eS, daß sie 
viel Almosen in die Klöster geschickt und das Kloster zu Trebnitz 
mit reichen Stiftungen versehen hat. Frömmigkeit auch in Anderen 
zu beleben und Religionskenntniß zn verbreiten, lag ihr am Herzen, 
und mit ihren Gaben brächte sie den Armen auch immer das Licht 
der Religion. Eine große Strenge gegen sich selbst, eine Enthalt
samkeit von allen Bequemlichkeiten, öftere Peinigungen ihres Kör
pers und eine hohe Verehrung der Geistlichen und Gott gewidmeter 
Sachen waren die Frucht ihrer Frömmigkeit. Sie ging meistens 
barfuß, auch im Winter, und ließ nicht selten blutige Fußstapfen im 
Schnee zurück. Gewöhnlich trug sie die Schuhe unter dem Arme, die 
sie nur dann anzog, wenn sie mit Personen zusammen kommen sollte, 
vor denen sie eine besondere Hochachtung besaß. Sie fastete streng; 
die letzten ^0 Jahre thrcö Lebens aß sie niemals Fleisch. Niemals 
legte sie sich in ihr Bett, sondern schlief auf hartem Boden, und

12) Vcrgl Thebcstn^ LiegnitzischeZahrb. Thl II. Lap.VII. Z.io. p-»-37.
13) wergl.losckimLureu»: Schlcsische Oeoorrel Lkronica a. a. D psg.öO. 
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brächte überdies noch einen großen Theil der Nacht im Gebete zu. 
Nock bei völliger Gesundheit ließ sie sich die Sterbsacramcnle reichen. 
Bald darauf wurde sie krank. In ihrer Krankheit suchte sie allen, 
die Zutritt zu ihr hatten, Gelegenheit zu geben, ihre Fehler zu 
erkennen und sich zu bessern. Sie zeigte sich gegen Alle als eine 
liehreiche Mutter, und bewährte ihre Demuth bis an ihr Ende durch 
das Verlangen, auf dem gemeinen Kirchhofe begraben zu werden. 
Ihr Geist, einzig mit den Bewohnern des Himmels beschäftigt, ver
ließ diese Erde den 15. Oktober 1243. ") Ihre milden Sitten und 
die vielen Deutschen, die durch sie ins Land gezogen wurden, battcu 
auf Bildung und Lebensart der Bewohner einen sehr wohlthätigen 
Einfluß. Daß eine solche Fürstin schon bei ihren Lebzeiten als Hei
lige betrachtet und verehrt wurde, läßt sich begreifen. Papst Cle
mens IV. versetzte sie an ihrem Todestage den 15. Oktober 1267 
in die Zahl der Heiligen, worauf die feierliche Erhebung der Gebeine 
der heiligen Hedwig den 16. August 1268 erfolgte. — Nach dieser 
kurzen Unterbrechung wollen wir den Faden der Geschichte wieder 
ausheben.

8.
Herzog Heinrich 1. der Bärtige.

Herzog Heinrich I. trat nicht nur in die Fußstapfen seines wür
digen Vaters, sondern suchte denselben noch zu übcrtreffen. Ueberall 
war er bemüht, durch weise Veranstaltungen bei seinen Unterthanen 
den Geist dcr Betriebsamkeit, der Industrie und des Handels zu 
wecken und zu beleben. Wie sehr ihm die Aufnahme des Landes 
und das Wohl seiner Unterthanen am Herzen lag; wie eifrig er die 
öffentlichen Religionsübungen zu befördern gesucht; wie mildreich er 
sich durch fromme Stiftungen bewies, davon hat Schlesien die groß-

14) Vergl. Vitn 8. Heelevigis in 8tenrel 8cr>ptar«8 rernm Silesinc. 
Lg. 2. kreslau 1839. 4. paz. I —126. Von dieser Legend,, als deren Bt» 
fager in dcr kurzen Lebensbeschreibung der heil. Hedwig. von dcr vcrivinwttcn 
Pfalzgräfin Elconora Philippina im Zahrc 1754 versagt, P. Eilgel
der tus, Profeß des Cisterzienscr-OrdcnS im Kloster zu Lcubus, welcher gleich 
nach ihrem Tode sothancs Lcbcn beschricben, genannt wird, sind zwei deutsche 
Uebcrsetzungen auf uns gekommen; die eine von 1451. auf Veranstaltung des 
Anton'Hornig von dem BreSlauer Virrdungsschrcibcr Pclcr Freitag geschrieben, 
und die andre 1504 bei Conrad Baumgarrcn in Lreslau gedruckt, welche den 
vollständigen Titel führt: ALHY Hebel sich an dy grosse Lcgcnda dcr heiligsten 
frawen Sancl Hcdwigis. thue gcbornc furstyn von Mehran. vnd eync gcwal- 
diae herczoavnne In Polen vnnd Schlesycn welch lcgenda vil schöner Historien, 
^nn sich beschleustet, vnd bißheer alleyne bey etlichen geistlichen Elocstcrn. vnd 
Erdaren purgeryn zu Breszlaw. kostvarlichcn vnd vor gros clcynot ist ghchalden 
wurden vnd ncv durch mich Conradu Baumgarthcn gote czu lobe gedruckt, der 
c,al Cristi vnszerS Herren !U. ccccc. vnd. Hsi. in kolio. — Fr. X. Görlich: 
Das Leben der heiligen Hedwig, Herzogin von Schlesien. Breslau 1843. 8. Die 
heil Hedwig, Herzoginn von Schlesien und Polen. Wohlan 1843. 8. Kurze 
Lebensbeschreibung der heil. Herzogin Hcdwigis, von Sleonora Philippina, Pfalz- 
giafin beym.Rhein etc. Breslau 1794. 8. 5 —19. 
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artigsten Denkmale aufzuweisen. Er wurde Herr von ganz Schle
sien, außer denen an Polen und Mähren grenzenden Gegenden, und 
genoß auch in Polen ein großes Ansehen. Dazu trug nicht wenig 
bei seine Gemahlin, die heilige Hedwig. Gleich am Anhänge seiner 
Regierung beschäftigte ihn 1203 sehr angelegentlich der Bau des 
Klosters Trebnitz, welches sogleich von Bencdiktinerinnen auS Bam- 
berg, woselbst Eckbert, cin Bruder seiner Gemahlin, Bischof war, 
bezogen wurde. Von dieser Zeit an verging fast kein Jahr, in welchem 
er nicht Kirchen und Kloster durch milde Stiftungen bereicherte. Noch 
bei seinen Lebzeiten ließ er seinen ältesten Sohn Heinrich an den 
wichtigsten Staatsgcschästen Theil nehmen, um ihn schon frühzeitig 
für die Regierung zweckmäßig heranzubilden. Da jedoch der jüngere 
Bnider Kvnrad darüber unzufrieden war, so glaubte der Vater den 
Bruderzwist am besten dadurch auszuglcichen, daß er das Land unter 
seine beiden Söhne theilte, so jedoch, daß Konrad den bedeutend klei
nern Theil erhielt. Allein er verfehlte seinen Zweck. Konrad, von 
Polen aus unterstützt, griff zu den Waffen, und es.entbrannte ein 
heftiger Bruderkrieg, in welchem es zwischen Liegnitz und Goldberg 
bei dem Dorfe Rothkirch 1214 zu einem Treffen kam, worin aber 
Heinrich mit Hülfe der Deutschen einen vollständigen Sieg erfocht. 
Kvnrad flüchtete zu seinem Vater nach Glogau, stürzte aber einige 
Zeit nachher auf der Jagd im Walde bei Beuchen bei dem Dorfe 
Tarnau vom Pferde, und brach den Hals. Sein Leichnam wurde 
von seiner Schwester Agnes nach Trebnitz gebracht und daselbst fürst
lich bestattet. Dic heilige Hedwig hielt sich während dieser Vor
gänge in Nimptsch auf. Da nun Herzog Heinrich sah, welch 
einen üblen Ausgang dieser Bruderzwist genommen, so ergriff er 
selbst wieder die Zügel der Regierung.

9.
Erste Stiftung des Minvritcnklostcrs zum heil. Äreuz durch die heil. Hedwig. 

. 2» diese Zeit, nämlich in das Jahr 1212, trifft die Stiftung
Mi.noriten-Klosters z„m heiligen Kreuz in Neumarkt

. IM Herzogin Hedwig. Kloster und Kirche befinden sich 
zu dem Theile dcr Stadt, wo die Stadtmauern zwischen der Mor- 
gcn- und Mittagseite einen Winkel bilden. Anfangs waren beide 

und wurden erst im 14. Jahrhundert von Stein aufqe- 
heilige Hedwig Stifterin dieses Klosters ist, das 

bis auf die heutige Zeit fortgepflanzte Tradition über- 
insbesondere dadurch die höchste Wahrscheinlichkeit er

reicht, dap diese fromme Fürstin, welche sich in Neumarkt eben dieser 
Lradmon zufolge sehr oft aufzuhalten pflegte, zur selbigen Zeit 1208 
auch das Franziskaner-Kloster in Goldberg und mehrere andere qe- 
siistet hat. Damals gründete dcr heil. Franz von Assisi den Or-

15) Bergemann: Geschichte von Liebeuthal S. 23 ff.
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den der mindern Brüder (L-strum miuorum, Minoriten), dcr bald 
einen bedeutenden Ruf erlangte und sich rasch über alle christlichen 
Länder Europa's verbreitete.

10.
Dcr heilige Franz von AW, Stifter des Franziskaner-Ordens.

Der heilige Franz wurde 1182 zu Assisi in Umbrien im 
Herzogthume Spoleto dem Kaufmanns Pietro Bernardon e ge
boren, und erhielt in der heiligen Taufe den Namen Johannes. 
Der auf Gewinn und Geld ziemlich erpichte Vater erzog den Sohn 
sehr eifrig für sein Geschäft, und erlebte die Freude, daß er den 
Knaben zeitig zu bedeutenden Unternehmungen gebrauchen konnte, 
obgleich er zu sanguinischer Lockerheit nicht unbedeutende Anlagen ent
wickelte. Neben entschiedenem Hange zu Aufwand und äußerem 
Glänze, Vergnügungen und Lustbarkeiten, äußerte sich bei Franz von 
Kindheit auf eine schöne Leidenschaftlichkeit für Mildthätigkeit, ein 
wahrhaft christlicher Sinn für Wohlthun, brüderliche Liebe gegen die 
Armen, und überschritt dabei sehr oft die Grenzen, welche der ge
wöhnliche Kaufmann sich steckt.

Bei einer Fehde seiner Vaterstadt mit Perugia wurde er mit 
einigen Waffengefährtcn gefangen. Die Bcdrängniß der Hast hatte 
ihm seinen fröhlichen Leichtmuth nicht geraubt, aber eine nach erhal
tener Freiheit ihn schwer befallende Krankheit hatte sein Gemüth ern
ster gestimmt, jedoch ohne seinen Hang zur Wohlthätigkeit zu mäßi
gen. Von dieser Zeit an wurde er ernster, und brächte, häufig zu 
Einsamkeit.und stiller Betrachtung geneigt, manche Stunden an ent
legenen Orten zu. Er zog sich immer mehr zurück von jedem irdi
schen Treiben, fiihrte ein beschauliches Leben, und hielt sich am liebsten 
als brüderlicher Tröster unter Armen, Kranken und Aussätzigen auf. 
Dies brächte den Vater in Wuth, er schleppte ihn mit Gewalt in 
sein HauS zurück, gab ihn dem Höhne der Bürger preis, mißhan
delte ihn, und sperrte ihn schwer gefesselt ein. Die Liebe der Mut
ter hatte ihn aus diesem peinlichen Zustande befreit, und er war 
sogleich wieder zu dem Geistlichen an der von ihm wieder erbauten 
alten Kirche von Assisi geeilt, fest entschlossen, sich nicht mehr von 
ihm zu entfernen und um Christi willen alle Drangsale zu ervulden. 
Vor dem Gerichte des Bischofs verlangte dcr ergrimmte Vater, daß 
Franz dem väterlichen Vermögen entsage und Alles, was er noch in 
der Hand habe, hcrausgebe. Freudig überließ ihm Franz alles Ir
dische, zog sogar seine Kleider aus, und behielt nur das härene Hemd 
auf dem bloßen Leibe, indem er in die Worte ausbrach: „Dich habe 
ich biö heut meinen irdischen Vater genannt, von nun aber kann 
ich mit Hoffnung und Zuversicht rufen: Unser Vater, der du bist in 
dem Himmel!" Gerührt ließ der Bischof andere Gewänder ihm rei
chen, aus denen Franz sich selbst eine Kleidung fertigte, wie damals 
die Bettler sie trugen. So oft sein Vater auf der Straße seiner 
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ansichtig wurde, fluchte er ihm. Daher nahm Franz einen alten 
Bettler zum Begleiter und Vater an, der ihn eben so oft mit dem 
Kreuze bezeichnen und segnen mußte. Im Jahre 1208 änderte er 
seine Kleidung nochmals, und behielt nur einen einzigen groben Rock 
von grauer Farbe, welchen er nach Art der damaligen Hirtentracht 
sich selbst verfertigte und mit einer pyramidenförmigen Kopfdecke (Ka- 
putzc, e-tpuccio, capnium) versah, gürtete sich mit einem einfachen 
Strick, und zog also angethan in der Gegend als Bußprediger um
her. Von jetzt an verehrte man ihn als einen Heiligen. Bald 
sammelten sich eisrige Schüler um ihn, unter denen der vornehme 
und reiche Bernardo de Quintavalle, welcher all sein Hab' 
und Gut unter die Armen vertheilte, dcr regulirte Chorherr Pietro 
Cataneo und der wohlhabende Aegidius die bemerkenswerthestcn 
sind. Jetzt hielt es Franz für nothwendig, zu einem übereinstimmen
den Leben eine bestimmte Regel zu entwerfen, deren Hauptbcdingun- 
gen unbedingter Gehorsam, die allerstrengste Keuschheit und freiwillige 
Armuth sein sollten. Er entwarf sie im Jahre 1210. Jnnocenz 
III. war anfänglich gegen Franz sehr unfreundlich, und wies sein 
Gesuch um Bcstättigung dieser Regel mit harten Worten zurück. Aber 
nach einigen Tagen bestättigte er nicht nur die Regel dieses neuen 
Vereins, sondern übcrtrug auch den Priestern des Ordens das Amt 
des Bußpredigens und dcr Verbreitung des Glaubens, während er 
den Laienbrüdern ausnahmsweise gestattete, die Krontonsur zu tra
gen, die niedern Kirchenämter zu verwalten, und ihren Vorgesetzten 
das Diakonat ertheilen ließ. Papst Honorius H. faßte diese Regel 
im Jahre 1223 in 12 Kapitel zusammen, bestättigte sie von Neuem, 
und begabte den Orden mit vielen Privilegien. Franz starb, nackt 
auf bloßer Erde liegend, den 4. Oktober 1226 im 45. Jahre seines 
Altcrs, und wurde 1228 vom Papste Gregor IX. in die Zahl der 
Heiligen versetzt.

ii
Dic ersten Minoriten von dcr hell. Hedwig aus Assist erbeten.

^„^"".OrdEtiftcr ^bat sich die heilige Hedwig, wie eine 
handschriftliche Geschichte der Stadt Goldberg besagt, die ersten Mi- 

aus Assisi in Italien nach Schlesien kamen. Neu- 
ohne Zweifel seine ersten Ordensbrüder noch zu 

h"?gen Franz von besten erstgebornen Söhnen. Die 
e dieses Klosters zu erzählen, wird sich im Laufe

Ä Darstellung noch vielfache Gelegenheit finden,
war sur die Uebungen der Frömmigkeit und Gottesfurcht für 

Neumarkt schon in den ältesten Zeiten hinlänglich gesorgt und den 
Bewohnern Veranlassung gegeben, ihren christlichen Sinn auf man-

km ?i^cnfeld: Geschichte der Mönchs- und Klosterfraum-Orden
Oricnt und Occidcnt. Weimar 1837. Bd. 2. S. 89-121 
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nigsache Weise zu bethätigen; denn sie besaßen nun eine Pfarrkirche, 
bei welcher sie durch einen eigenen Pfarrer ihre kirchlichen Bedürf
nisse befriedigen konnten, und die Franziskaner luden sie in ihre Klo
sterkirche, um dort den religiösen Uebungen, wie es ihr frommer Sinn 
erheischte, obzuliegen. Waren auch diese Gotteshäuser noch immer 
sehr ärmlich und nur von Holz, so mußte man von den christlichen 
Gesinnungen der Nachkommen eine bessere und glücklichere Zukunft 
erwarten. — Während zu dieser Zeit, nämlich im Jahre 1221, eine 
große Theurung und Hungersnoth in Schlesien herrschte und darauf 
die Pest ausbrach und eine große Menge Menschen hinwegraffte, 
ruhte der fromme Eifer Herzog Heinrichs und seiner heiligen Gemah
lin nicht, durch mehrere Stiftungen von Kirchen und Klöstern den 
Zorn Gottes zu besänftigen. So entstand um diese Zeit, um ein 
besonders merkwürdiges Beispiel hier anzuführcn, das berühmte Ci- 
sterzienser Stift Heinrich au bei Münsterberg. Ein Domherr zu 
Breslau, Nikolaus, Kanzler Herzog Heinrichs des Bärtigen, legte 
den Grund zu diesem Kloster, indem er demselben seine stattlichen 
Güter und reichen Dörfer schenkte und es nach dem Namen seines 
Herrn und Gebieters benannte. Auch bei dieser Stiftung blieb Hein
rich nicht zurück, vielmehr bereicherte und begabte er dieselbe noch 
mit neuen Schenkungen.

12.
Gründung der Probstci U- L. F. vor dem Licgnitzcr Thore zu Neumarkt.

Auch für die Armen und Kranken wurde mit christlicher Liebe 
und Milde hinlänglich gesorgt. Auch hierin gab die heilige Hedwig 
ein erhabneS und rühmliches Beispiel: sie verpflegte nicht nur in 
eigner Person die Kranken, und speiste selbst die Armen, denen sie 
mit gebogenen Knien die Speisen auftrug; auf ihre Veranlassung 
wurden auch Siech- und Krankenhäuser und Hospitäler gegründet. 
So entstand das Hospital der Aussätzigen (ckumus leprosu- 
rum) mit der Kirche zu unser lieben Frauen in dem 
Dörfchen Probstci bei der Stadt Neumarkt, welches mit seinen 
Vorwerken und Gärtnerhäusern dicht an die Vorstadt vor dem Lieg- 
nitzer Thore stößt. Die Einkünfte dieser Probstci und des damit 
verbundenen Hospitals bestanden in den frühern Zeiten in nachfolgen, 
den Besitzungen: '

1. Es gehörte dazu ein Dominium, dessen Grundstücke an der 
Neumärkter, Stephansdorfer, Schadewinkler und Falkenhaincr Grenze 
gelegen, welche die Pröbste als Erbherren von jeher besessen und 
aus gewissen Erbzins verpachtet haben, wovon sie dem Hospitale 25 
schwere Mark an Zinsen abgeben mußten. ")

2. Die Probstei besaß ferner noch den freien Bierschank, 
ungeachtet die Stadt dagegen auf das nachdrücklichste protestirt hatte.

17) Eine Mark Silber hatte 60 Groschen und betrug nach jetzigem Werthe 
20 Rlhlr., folglich ein Groschen so viel als 10 Silbcrgroschen unsers Geldes.
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3 Es gehörte dazu der Bischofsvierdung, statt dessen aber 
zchste" Zeiten der Bljchos rahrlich 25 Mark au die Probstci

Aussttzigen (leprosorum) zur heil. Maria 
auf der Probst« in Nmmarkt erhielt von einigen um Kostcnblut 
(Lostewlol) wohnenden Rittern den freien Garbenzebnten wie 
dies aus den weitläuftigcn Akten und dem Zeuge,wcrhöre über d^n 

swgchcn dem Pfarrer zu Kostcnblut und dem Pfarrer von 
Schobekirch un Jahre 1329 erhellet. "

. 5. Im Jahre 1411 entrichteten Silber- und Getreidezinsen an
den Probst zu N. L. Fraueu für ^die Siechen in Neumarkt 
vM ^""'^chborf (xiemigis-lork, im 13. Jahrhunderte xiEosi 
^Us), die dem Kloster zum heiligen Kreuz daselbst gehörten.

. „ Außer dem Zehnten zu Breslau erhielt die Probstci noch 
und g-wA Ls-n"Ä

Schtung erhielt ihren Ursprung durch folgenden denkwürdigen Um-

Auf der Stelle, wo jetzt die Probftkirche sich befindet, soll vor 
5 Zelten ein Benediktmcr-Klostcr mit einer Wallfahrtskirche zur 

gestanden haben welche von einheimischen und auswär
tigen Wallfahrern stark beiucht und in dcr häufige Andachtsübungen 
gehalten worden sein. L. 21. 1672 66. 12. Jan. Die heilige Hed- 
wig hatte in der Nähe dieser Kirche, bei welcher damals kein Klo- 
« v^?^and, mehrere aussätzige Frauen der Stadt in einem Hause 
gemeinschaftlich beisammen wohnen, denen sie die nöthige Pfleae und 
den erforderlichen Unterhalt gewährte, und die sie sehr oft auch in 
eigner Person be,uchte, weshalb auch heut noch ein in dortiger Ge
gend iich befindender Brunnen von den Einwohnern derHedwias- 

genannt wird. -«) So oft diese fromme Fürstin ihren 
Sohn Hemrich, welcher in Liegnitz zu residircn pflegte, besuchte kam 
sie auch gewöhnlich von Breslau oder von Trebnitz ü^ 

genannr, nach Neumarkt. Noch erinnert eine Kapelle zu Dyherrn-

in Stenrel: Scriptore, rernm Silssi».

xie in 8uom recene^ ^^1'« oppiämn. guock äicilur I'iovnm lo rnm, 
pecunis, ut ms nl.guocwnz in nd6onin6-e milieret

'brin»8, ac IN ve8tibu8 et nlii8 vite neee88»rii8 Inr-ilor 
t - procuindMgue iji8!v8 in omnibii8 tnmqu-tm tllin« ^ne-

°>ale8. Kirn eompN88 °„j, Mnerwwine e°näe8eenäebnt nwicti« nnKieu^- 
wu. Iigue8e.dmqne nnimu« ejn8 -M panperes et nLr-«o»- quwu8 et assectuin eriiidelinl et wnoum nulilli."

Gesch. h. St. Neum. 2 
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flirt und in derselben ein Stein cin den Ruheplatz der Heiligen, von 
welchem letzteren Na so ") folgendes schreibt:

„Diese heilige Landes-Fürstin hat hin, und wieder, in Dero Ihr 
eigenthümlich zugestandencn Lande Schlesien daö Gedächtniß dcr fast 
unvergleichlichen Heiligkeit eingeprcget hinterlassen: Massen dann Ihr 
eingedruckter Fußtritt annoch zu Dyherrnfurth in einem harten Stein 
sichtbarlich zu befinden, wie auß nachgesctzten deutschen Llvgro zu 
vernehmen ist:

„Wer hier bei diesem Stein, (der sich erweichen lassen), 
Vorübergehen wil, mag seine Ruh-statt fassen,

Doch sey er nicht ein Stein, ruff' Gott demüttig an, 
Der, gleich wie diesen Stein, das Herz erweichen kann.

„Doch wil er härter sein, als dieser Stein gewesen, 
So wird die Seele nicht zu Trost, und Heil genesen:

Wer Gottes Wunder schaut, und sich doch nicht bekehrt, 
Ist härter als ein Stein, noch nicht deß Nahmens wehrt." 

„Allwo der Oder-Strom die stoltze Flutten schwellet, 
Von Breßlau nicht zu fern, deß Höchsten Lob erhellet,

Indem die Tugend hier den Grund-Stein hat gelegt, 
Der einer Fürstin Spur, und die Fußstapffen trägt." 

„P rsig, haben diesen Orth genannt die rauhe Sclaven, 
Das deutet einen Furth, Gestad und Schiffer-Hafen, 

Nun hat der Kayser Ihn, der grosse Leopold, 
Gesetzt in Hähern Stand, das ist der Tugend Sold." 

„Auß was für einem Thron Hedwigis sey entsprossen, 
Weiß jedermann zuvor, woher der Ruhm geflossen,

Ist deß Pyasten Stamm, nicht weit, und fern bekant, 
Der mit der Fürsten-Zahl bekrönet unser Land?"

„Ja Brieg, und Liegnitz weiß die Zweige vorzuweisen, 
Die wir, von jhrem Blut, erlaucht« Fürsten preisen:

Was Tugend hebt empor, muß stehen unversehrt,
Hedwigis ist die Frucht, die Lob- und Ehrsn-werth." 

„Durch jhre Tugend sie den hohen Nubm erworben, 
Der allezeit geblüht, und niemals ist vertorben,

Darumb wird sie genann't, der Keuschheit Ebenbild, 
Deß gantzen Landes Zier, der Frommen starcker Schild."

„Wo treibt doch Eifer hin, das reine Liebes-Feuer?
Die Seuffzer geben dar mit Thränen jhre Steuer,

Mit Thränen, welche nur die keusche Liebe bringt,
Und durch verborgn« Krafft biß zu dem Herzen dringt." 

„Mit solcher Liebes-Flamme Hedwigis war erfüllet, 
Durch keinen Thränen-Guß hat Sie die Glut gestillet: ,

19) Vergl. Naso's pbnevix reäivivu» der Fürstenlhümer Schweidintz und 
Zauer Breßlau 1667- 4. 2V4 ff-
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Die Liebe brandte stets in reiner Frömmigkeit, 
In Demuth, und Geduld: Da war die beste Freud'." 

„Wann ste gen Himmel-auf, das Hertz und Sin geschwungen, 
Und Gott, zu Lob, und Preiß, die Psalmen hat gesungen:

Den Armen gab ste stets, mit ihrer milden Hand,
Mit Andacht, (welche fast in aller Welt bekant),"

„Die Seele war verknüpft, und fest mit Gott verbunden,
Verbarg- stündlich sich in Jesu rothe Wunden,

Darumb auch Christus jhr, der Seelen Bräutigam, 
Zum öfftern gäbe Trost, erhoben an den Stamm.

„Den Leib, der fürstlich war von Jugend aufferzogen, 
Und mit der Mutrer-Milch die Frömmigkeit gesogen,

Umbgab ein Harnes Kleid; Gar offt das zarte Blut
Von ihren Schultern stoß, doch hat es nicht die Glut" 

„Gedampfft: Gleichwie das Del die Flammen mehr erwecket, 
Also der rothe Schweiß, nicht hat die Lieb ersticket,

Ja mehr getrieben an die sehr beflammte Brust,
In dem, was Göttlich ist, zu suchen jhre Lust."

„Sie ging offt manchen Weg, mit gantz entblö'sten Füssen, 
Und wollte Sünden-loß, dadurch die Sund' abbüssen:

Wann sie von Trebnitz aus, (alwo die Lilgen stehn,
Und ihren Bräutigam zu Liebe blühen schön),"

„Nach Liegnitz wandte sich, die Jungfern zu begrüssen,
Ging Sie zu Winters.Zeit, wie sonst mit blanken Füssen,

Durch alle Felder hin, Auf diesem harten Stein,
Nicht fern von Dyherrnfurth muß jhre Ruh-statt seyn:" 

„Darumb auch in Gemein der Ruh-Stein wird gepriesen, 
Den öffters hat besucht auff der berühmten Wiesen,

Die Fürstkn Hedwig, dabey auff dieser Stell,
Den Durst zu dämpffen, fleust ein' reine Wasser-Quell." 

der Götter Trank nicht so versüsset laben, .
S Wasser-Quell, vermischt mit Himmels-Gaben,

D'e Fürstin hat erquickt. Umb das der Christenheit
Denck-mahl übrig blieb, und daß man allezeit"

G°tkes Wunder-That den Ruhm zu melden wüste,
Auch uns auff solcher Bahn zu wandten stets gelüste,

Hat Gott der Fürstin Tritt in Stein gedrukket ein, 
Wie noch auff diesen Tag daselbst die Zeichen seyn."

^Was kan die Tugend nicht für edle Früchte bringen, 
Wenn die Gedancken sich biß in die Wolcken schwingen?

Der Wandel, der da wil stets Gott gewidmet seyn, 
Erweichet, (wie man hier beschaut), den harten Stein."

2*
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„ES hat die Frömigkeit das Merckmahl eingepräget, 
Und hier auff diesen Stein, die feste Spur geleget

Daß sie zur Andacht sey ein wahres Eben-Bild,
Und zeige, was die Lieb gefuhret in dem Schild."

„Umb daß man Gottes Ehr, und Ruhm, in seinen Wercken, 
(Dadurch des Höchsten Krafft den Glauben will bestärcken)

Je grösser steig' empor, hat Herr von Dyherrn, hier, 
Gar nah bey Dyhsrcnfurth, zu stetem Preiß, und Zier,"

„Der Fürstin Heb ewig, und dero werthen Nahmen,
(Von dcr geflossen her, auß Hertzoglichem Samen,

Die Fürsten, derer Lob, noch lebet in der Welt,
Die, Liegnitz, Wohlau, Brieg, dem Lande vorgestellt),

„Gestiftet einen Sitz, und Wohnung fromer Hertzen, 
Wo Liebe brennet, gleich den angestammten Kertzen.

Hedwigis uns verließ die Spur im harten Stein-, 
Der Herr zu Dyherrnfurth sie stattlich fasset ein,"

„Verlast auch Seine Spur, durch diese milde Gaben,
Daß also dessen Ruhm kan stetes Leben haben,

Und nimmermehr vergehn, so lange dieser Stein
Würd hier beim Oder-Fluß, in solchem Stande seyn."

„Der Fürste, (welchen Gott zum Bistumb hat erwählet, 
Dem sich die Tugend selbst als eine Braut vermählet),

Der Fürst Sebastian hat diesen Orth geweyht, 
Und durch den Segen hier die Nachbarschafft erfreut."

„Es hat der Römsche Stuhl stets vollkommnen Ablaß geben, 
Denselben, so dorthin aus Andacht sich erheben,

Umb diese Jahres-Zeit, die der Augustus bringt,
Wann umb des Täuffers Haupt, des Richters Eisen klingt."

„O Fürstin, unser Ruhm! Deß ganzen Landes Ehre! 
OHedwig, Gott zu Lob, den Eifer hier vermehre, 

Uns deine Fürbitt sey beym Nothfall unser Schild, 
Und auff dem rechten Weg der Tugend Ebenbild."

Auf dcr Stelle, wo Hedwig die aussätzigen Frauen so christ
lich milde gepflegt hatte, gründete Herzog Heinrich I. im I. 1234 
ein Hospital für Aussätzige, welches dcr heiligen Jungfrau Maria 
gewidmet und von den Herzögen in Schlesien und andern christlich 

.gesinnten Personen mit reichlichen Schenkungen versehen wurde, die 
im Jahre 1245 vom Papste Jnnocenz IV. die Bestättigung erhiel
ten. Es wurde diesem Hospital ein Probst aus dem Benediktiner- 
Orden vorgesctzt, welcher dem Abte dcS Klosters zu Opatow in 
Pohlcn unterworfen war und von diesem angcstellt oder auch wieder 
abberufen werden konnte. Dieser polnische Abt besaß demnach diese 
Probstci mit allen dazu gehörigen Grundstücken und Gerechtsamen,
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wozu auch das Dörfchen gehörte, als ein geistliches Gut, schaltete 
damit nach Gefallen, hatte dabei seine eigne Jurisdiktion unabhängig 
von der Stadt-Parochie, und setzte Geistliche an, so viel und wie 
es ihm gut dünkte, die er dem jedesmaligen Probste unterordncte. Wir 
werden auf die Geschichte dieser Probstei später wieder zurückkommcn.

i!>.
Ncumarkt erhält Hallischcs Recht. Heinrich I. wird Herr von Krakau, Groß- 

polcn und Scndomir.
Während Heinrich I. im Kriege wider Conrad von Masovien 

znm Schutze Boleslaus des Keuschen begriffen war, erhielt im Jahre 
1235 Neumarkt das Hallische oder Magdeburgische Recht, welches 
die Stadt Halle den Bürgern zu Neumarkt mittheilte. Boleslaus hatte, 
nach dcm Berichte des polnischen Geschichtschreibers Dlugoß, dem 
Herzoge Heinrich die Einkünfte aus dem Krakauschen und Sendomir- 
schen nebst den Zöllen, wie auch aus den Salzgruben zu Wiliczka, 
die damals entdeckt worden waren, für die großen Dienste, welche er 
ihm und dem Lande erwiesen, indem er es dem Herzoge Konrad ent- 
nssen, überlassen. Er begab sich in Heinrichs Schutz, und bat dem 
selben, ihm nebst seiner Mutter einen Ort anzuweisen, wo sie sicher 
sein könnten. Dieser schlug ihnen Skala vor, wohin sie sich auch be- 
gaben und da 5 Jahre in der Einsamkeit von den Einkünften lebten, 
tue ihnen Heinrich angewiesen hatte. Endlich überließ Bpleslans 
Heinrich dem Bärtigen die unumschränkte Herrschaft von Krakau, 
Großpolen und Sendomir, und war froh, auf seinem-Schlosse Skala 
in Ruhe leben zu können.

So hatte also Heinrich I. im Jahre 1237 in der Tbat seine 
Macht zu einer beneidenswerthen Hohe erhoben, so daß ihn selbst 
mte schlesische Geschichtschreiber Herzog von Schlesien, Polen und 
^rakau nannten. Noch kurz vor seinem Tode hatte er die Freude, 
dem Veilager der Töchter seines Sohnes Heinrich iL. beiwohnen zu 
tonttcn. Die ältere derselben, Konstantin, wurde im Jahre 1236 
mit Kasimir, Fürst von Kujavien, und die andre, Gertrud, mit 

-^.cslaus, Fürst von Masowien, 1237 zu Breslau feierlich ver-
—- Heinrich I. starb bald darauf, den 19. März 1238 auf 

^k"E)wendigeu Reise in die Lausitz zu Krossen, und wurde in 
^rcvmtz begraben. ?")

JnschM Lcichcuskcln vor dcm Hochaltäre dcr Klosterkirche enthält folgende 

I?."*. 1lc>nriaus, Imnor 8!e<ri»e, gu^m plempere ronnr, 
tUo ME, Nuno sunilnu« tuiuluni, virlut« sdunilmui, 

egenorum, «ctiol» worum, vir^ r«-»rom, 
aünqu« Iuor» locus in roguio — donus or<r.

Zier, den ich zu beweinen versucht, 
Dieses Gestifft stammt von dem Trefflichen her, 

M der Armen, der Bosheit Geißel, das Muster 
Etler S„lcu — erfleht für ihn die ewige Ruh'.
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Aus Allem, was wir von Heinrich I. wissen, erscheint er als 
ein frommer und rechtlicher Mann, der des Ansehns würdig war, 
welches er unter seinen Unterthanen genoß. Sie liebten ihn wie 
einen Vater, und daß selbst die Polen immer ein so großes Ver
trauen auf ihn fetzten, spricht um so mehr zu seiner Ehre, da er ein 
Enkel des von ihnen verstoßenen HerzogS Wladislaus war und aus 
deutschem Blute stammte. Er beglückte seine Länder durch weise Ge
setze, vertraute die Staatsgeschäfte nur Personen von Einsicht und 
Verdienst an, und entfernte von seiner Person Verleumder und 
Schmeichler.

14.
Heinrich ll. dcr Fromme.

Heinrich H., der Fromme, folgte seinem Vater 1238 in der 
Regierung über Niederschlesien, Krakau und Großpolen. Er hatte 
sich in den vielen Kriegen seines Vaters zu einem tüchtigen Feld
herrn ausgcbildet, und auf den Kriegszügen Konrads von Masovien, 
Wladislaw des Spritzlers, Herzogs von Großpolen, Swantopolks 
und Samboris, der Herzöge von Pommern, und deö deutschen Hoch
meisters Herrmann von Salza gegen die heidnischen Preußen, sein 
kriegerisches Talent, seine Tapferkeit und Entschlossenheit mitten im 
hitzigsten Kampfe bewährt. Er vermählte sich im 25. Jahre seines 
Alters mit der zwölfjährigen Prinzessin Anna, einer Tochter des 
Königs Ottokar von Böhmen, 1216, und scheint überhaupt Eigen
schaften besessen zu haben, die ihm einen Platz in der Reihe der wür
digsten Regenten erworben hätten, wenn nicht durch seinen zu frühen 
Tod die Entwickelung derselben gehemmt worden wäre. Drei Jahre 
nach dem Antritt seiner Regierung trat jenes furchtbare Ereigniß 
ein, welches ihn in dcr Blüthe des männlichen Alters hinwcgraffte; 
es ist dies der Einfall der Tartarcn in Schlesien 1241, welcher auch 
für die Geschichte Neumarkts nicht ohne Interesse ist und sür die 
Stadt wichtige und bedeutsame Folgen gehabt hat. Daher sei es 
uns erlaubt, diese Begebenheit hier etwas umständlicher zu erzählen.

13.
Tartarcn. Schlacht bei Wahlstatt. Heinrich II. fällt auf dem Kampfplätze.

Im mittleren Asien, wo noch heut nomadische Horden herum- 
ziehen, vom kaspjschen Meere bis nach China, und von den Gren
zen Indiens bis an daö Eismeer, erstrecken sich die unermeßlichen 
Länder der alten Scythen, die man seitdem Mongolen oderTar- 
taren nennt, ein rohes Volk unter einzelnen Anführern, welchen die 
Natur schon, wie den Beduinen-Arabern, einen Geschmack und beson
dere Vorliebe für die Freiheit und das herumziehende Leben gegeben 
hat, die sie Städte als Gefängnisse ansehen läßt, wo, wie sie sagen, 
die Könige ihre Sklaven einsperren. Ihre beständigen Züge, ihre 
nothwendigerwcise müßige Lebensart unter Zelten oder auf Wagen 
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bildeten ein stark abgehärtetes Menschengeschlecht, das sich gleich wil
den Thieren auf seine verweichlichten Nachbarn stürzte. Bogen, 
Pfeile und Säbel waren ihre Waffen; Viehzucht, Jagd und Krieg 
ihre Beschäftigung. Am Anfänge des 13. -Jahrhunderts gelangte 
ein Anführer oder Chan unter ihnen zu großem Ansehn, und nannte 
sich Gengiökan (Zingis-Chan), d.h. den großen Anführer. Dieser 
machte große Eroberungen von China bis an den Don, starb aber 
1227 mitten in seinen Erobcrungsplänen. Nach seinem Tode setzte 
sein ältester Sohn Oktai, welcher den größten Theil des Landes 
erhalten hatte, die Eroberungen fort, und bestellte Batu, seines 
Bruders Sohn, zum Feldherrn, welcher 1237 Rußland überschwemmte 
und sich dann mit seinem Hauptheere gegen die Donau wendete. Ein 
Theil dieses Heeres überfluthete unter Anführung eines gewissen 
Peta Polen, lämpfte glücklich, verbrannte Krakau, und zog im März 
1241 nach Qberschlcsien. Hier wollte ihnen der Herzog von Op- 
peln, Mies laus H., den Uebergang über die Oder wehren, aber 
vergeblich; sie schwammen bei Ratibor durch den Fluß, und Mies
laus zog sich nach Niederschlesien zu Heinrich H.

16.
Fortsetzung.

Nun kam der raubgierige Feind vor Breslau, wo die Einwoh
ner aber schon ihre Habseligkeiten aus das wohl befestigte Schloß in 
Verwahrung gebracht und vor der Plünderungswuth der Barbaren 
gerettet hatten. Die Tataren belagerten das Schloß, allein ein 
schweres Gewitter mit starken Blitzen und Donnerschlägen, welches 
nach einer alten Sage der heil. Ceslaus, damals Prior im Klo
ster der Dominikaner zu St. Adalbcrt, durch sein Gebet über die 
Feinde herabgefleht haben soll, machte der Belagerung ein Ende. 
Voller Furcht zogen die abergläubischen Heiden hierauf gegen Lieg- 
nitz, wo sie am zweiten Osterfeiertage ankamen und alles mit Furcht 
und Schrecken erfüllten. Herzog Heinrich hatte sich zum Kampfe 
gerüstet, und erwartete mit einem Heere von 30,000 Mann den an 
150000 Mann starken eroberungssüchtigen Feind. Wohl mußte 
^ Ungleichheit dieser Streitmacht ihn mit banger Besorgniß erfüllen. 
E " aus Liegnitz in den Kampf ziehen wollte, segnete ihn seine 
Mutter, die heil. Hedwig, welche ihm schon früher vorausgesagt hatte, 
dap er für Altar und Heerd würde streiten müssen ->), und ermähnte

21) ,,8pg q.ioH „Weero erga Demo tervore inclioavit glorios«« krin- 
eeps, proemotura ipsin« morle impeäiluin est. lorlari enim,
xens serocissiiun, nostram guoguo «lev-nstnrunt pnlrinm, mnZn» vi invaäen- 
tss in enm nono 1241, nckversus yuos i« Nroelio tügnioensi kortiter png- 
nuns non sinn Inuäe et konoridus occubult, guemnilmoäum Hinter 8. Oeil 
vigiz prnsaixernt: inPnell«, pro nrls et foei«.^ Vergl. !1li'
cUsvius in Oüronica polonornin Iidr.3. e»p.39. Oroweru« «je polonorum 
rvvus liür. 8. nü snn. 1241. polillewerologium Lilesincum aä <1. 1. ^prill» 
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ihn, ritterlich fär die Christen zu streiten und entweder zu siegen oder 
zu sterben. Sie selbst begab sich nebst der Gemahlin ihres Sohnes, 
Anna, nach Krossen. Bei dem Auszuge Heinrichs aus der Stadt 
stürzte so eben von der Marienkirche ein Ziegel dicht neben ihm auf 
dre Erde, als er vorbeiritt. Seine Begleiter, welche dies als eine 
üble Vorbedeutung betrachteten, warnten ihn, an diesem Tage keine 
Schlacht zu wagen; allein der Herzog gab diesen Warnungen kein 
Gehör, sondern gab Befehle zur Schlacht. Eine Meile vor Liegnitz, 
bei einem Dorfe, welches nach dem Treffen den Namen Wahlsratt 
erhielt, begann den 9. April 1241 der Angriff. Heinrichs Truppen 
waren in eben so viele, nämlich in fünf Haufen getheilt, als dies 
die Tartarcn gethan hatten.

Im ersten Treffen waren die mit einem Kreuze bezeichneten Frei
willigen und 600 Bergknappen der damals stark bearbuteten Berg
werke von Goldberg, unter dem Oberbefehle des Boleslaus, 
eines Sohnes des Markgrafen Dippold von Mähren.

Im zweiten Haufen, welchen Suleslaus, ein polnischer Edel
mann, kommandirte, fochten die Polen.

Im dritten standen die Oberschlesier unter Mies laus, Herzog 
von Natibor.

Im vierten kämpften die deutschen Ordensritter aus Preußen 
mit ihrem Hcermeister Poppo.

Das fünfte und stärkste Treffen, bestehend aus dem Kern und 
der Blüthe dcr polnischen und schlcsischen Ritterschaft, leitete der 
Herzog Heinrich selbst.

Der ungestüme Angriff der Mongolen sollte zuerst schlechtere 
Truppen treffen, und der Herzog behielt sich vor, auf den ermüdeten 
und zerstreuten Feind mit aller Kraft herz »fallen, um ihn gänzlich 
aufzureiben. Das erste Treffen der Christen griff den Feind auch 
zuerst an, und brächte ihn zum Weichen. Allein auf einmal wen
deten sich die Tartarcn um, und überschütteten die Christen mit einem 
wahren Pfcilrcgen, dcr den ganzen Hansen vernichtete und Boles- 
lauö selbst das Leben kostete. Nun rückten die Polen und Ober
schlesier vor, wobei vorzüglich die Armbrustschützen gebraucht wurden. 
Lange blieb der Sieg unentschieden, aber als das Gefecht am hef
tigsten wurde, entstand unter den Christen ein Geschrei: Ladiescre! 
Ladiosore! schlagt todt! schlagt todt! Wohl wahrscheinlich der Zuruf 
eines christlichen Heerführers. Allein sie verstanden: dieser«, dieser«! 
„fliehet! fliehet!" und alles floh. Nun stand allein Heinrich 
noch mit seinem Häufchen auf dem Schlachtfelde, fest entschlossen,

22) Der Chronist Curcus sagt a. a. O. psg. §3: „Wie nun der Streit 
am häffliqsten. tregt stchs vngcfchilich zu. daß ein unbekannter Reuter vmb die 
Haussen schnell vmdherrennct, vnnd die vnscrrn grausamlich anschreyet, in Pol
nischer Sprach: Flihct, flihet! Von solchem Geschrey erschrickt HcrtzoglUiosIaus 
mit den seinen, nimpl zum ersten die Flucht, vnd entrinnet.'. 
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entweder zu siegen oder zu sterben. Tapfer fielen sie den Feind 
an, und brachten ihn auch wirklich zum Weichen. Schon neigte 
sich der Sieg auf dcr Christen Seite, aber auf einmal erhob sich 
eine lange Stange, auf ihrer Spitze ein gräßlicher Menschenkopf, 
welcher einen stinkenden Rauch auf die christliche Armee herabblies. 
Nach der damaligen Denkungsart konnte dies nicht natürlich zugchen; 
man hielt es für Zauberei, und alles gericth in Furcht und floh. 
Nur Herzog Heinrich wehrte sich noch mitten unter den Feinden. 
Vier Ritter hielten bei ihm aus. Diese, Sulislaw, der Bruder 
des bei Chmclick gefallenen Wladislaw, Palatins von Krakau, 
Clemens, Kastellan von Glogau, Konrad Konradowicz und 
Johann Jwanowicz, ehrwürdige Namen, welche die Geschichte 
unseres Vaterlandes stets dankbar nennen wird, suchten nun wenig
stens den Herzog zu retten. Schon waren drei von seinen Getreuen 
gefallen; nur er und Johann Jwanowicz kämpften noch, um sich 
einen Weg durch die Feinde zu bahnen. Heinrich wurde an der 
linken Hand verwundet; entrüstet hebt er den Arm, um mit seinem 
Hcldcnschwerdte diese Verwundung zu belohnen, aber da durchsticht 
ihn die Lanze eines Tartars, und hebt ihn aus dem Sattel, daß er 
todt zur Erde sinkt. So endete der christliche Held sein ruhmvolles 
Leben, das bis zum letzten Augenblicke dem Wohle seiner Unterthanen 
mit unverbrüchlicher Treue geweiht gewesen war. Johann allein kam 
mit 12 Wunden bedeckt glücklich davon. Jetzt fielen die triumphiren- 
den Feinde über den Herzog her, hieben ihm sein Haupt ab, und 
steckten es auf eine Stange. So zogen sie vor das Schloß zu Lieg
nitz, und forderten eS zur Ucbergabe auf; allein man ließ ihnen 
andeuten, daß sie statt eines erschlagenen Herzogs noch vier andere 
hatten und diese wohl zu vertheidigen wissen würden. Die Tartaren 
zündeten Liegnitz an, und hielten es, da sie denn doch wohl sehr 
geschwächt worden waren, wahrscheinlich für rathsam, das Land zu 
verlassen. ?s) Diese merkwürdige Schlacht wurde geschlagen den 
9. April 1241.

Die Tartaren, welche, wie auS einem Schreiben des Königs 
Wenzel I. von Böhmen in Stenzels Sorixtures leruiir Silesinearum 
d 1839. 4. 462 und 463 hervorgeht, die Rache
des -Lohmenkönigs, der mit einem bedeutenden Heere an dcr Grenze

8t«nr«l8 8criplors8 rerum 8i!«8iscsrnm. 8,1. I. krebsn 
' onicL polonvrum 21 — 27. 8eev« Lkronicvn 8il«8in«

^Poniog. nnlicgiinn polonise 106.: ,-IInie ^io änci ltrn- 
c<, 8ncc«88lt llenricu8, KIl»8 ej»8, guis pnmozenitin, 8ul«8lsu.'i Isiu füll 
« uncln8. Otui, 8i«ut noniin«, 8ie el vietnluin riecore 8iinili8 tuit

gugn«, cum »88UMKN8 gulrernsenls polonisv monsrclrise telieilei- et in 
^unernsret «sintern, A«n8 ^ussäsm Hisnksrics, l;»s8l ä« llisrtlnrrt> in- 

ernsli »uvito sccezzu «Irulienz, potenter intrsvlt Unzsrism, 8sinlan>irism, 
racovinm et Slerism et inlrumsniter in cuoclo8 (Hsti tiäelv8 eireuingiis-

U e äv8sevit. <4nse cuiu äeveni88et prope UvAenicL sä locum, gui nunc 
Lt8tnl <ncitnr, occurrenü ibirleiu üäel!» princep8 cum 8M8 Aeiuidus cum
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Schlesiens stand, um dem Herzoge zu Hülfe zu eilen, fürchtend 
sich zwischen Nenmarkt und Kostenblut über Schweidnitz, welches sie 
anzündeten, Ottmachau, Neisse und Ratibor theils nach Mahren, 
theils nach Ungarn zurückzogen, erlitten bei Olmütz in Mähren 
durch die Truppen des Königs Ottokar von Böhmen (Wenzel I.?) 
unter Anführung des Jaroslaus von Sternberg d. 24. Juni 
1241 eine schwere Niederlage, 

intickelibux pro ticke Xalbolics puzoaturux, permittente Oeo, ciijux juckicii 
sbixxux, multa, lien! proxternilur, et, ut non ckubito, coram/Illixxiin» tac- 
tux xuavixximum Iioiocauxtum pro «idi xubjectix populix Iioxtis immolstur, 
et anno Oomini DIIOXI^I. V. ickux tiprilix ckececkenx xepelitur spuck tratrex 
minorex in monaxterio xancli ckacobi spuck VVrsIixIsvviam et ibickem selici- 
ter reliuiexcit.^

Dartiioi. 8tsnux: Dexcriptio 8ilexiae. Dck. ck. 1. Xnnixcii. Vralixisvise 
1836. 4. ps^.9.: »kuit autem 1'artarorum Zenx 8c>>lliics sk extremix mpu- 
lonix gnibux progrexxs, quse Hoccota ckuce Daucaxiax p)Iax, quiinix teerst 
ante xecluxa, perrnpil, Iate<ine ckeincke xub lribux ckucibux inuilax Xxiae 
rsgionex Duropae^ue inunckavit, lunrum Ijstimx in xeptentrionem cun« 
vxercitu üexit, tionislliaque 1'urcarum ckuce, victo per cks8)^v8 Dngariam 
et polonian» invs8it. Xd Ickngsris rex ckepu>8»8 in üloraviam tuzit, reg- 
num csecke bominum psen« exliauxlum, cum nec xvivae nec srcex tpien- 
<piam !te^ere po88ent, uxijiie ackeo cuncti8 psrtiin vi partiiu trsucke 8ub- 
sclix. 8eck et per poloniam impune ßraxxatux Ularus in 8ilexiam cke- 
xcenckit, ui>i inullorum vicinorum principum ag^reLuti« armix 8ilexilanus 
ckux Iioxti til odvism, vincilur lsiuen bardarorum iiupetu qui cuncts more 
torrenli.x involvit. Oaexux ibi ext et ülarianorum milituiu ex prmbcnla 
inagixler, qni xubxickio venerat. Oucix caput adxcixxum lancese prsetixum 
circuiu Uitzniti «in arcem ^extatum «8t, ut vet ckexperslionem ckeckilionem- 
«jue timickix vet ckolorem conxtsnlibux expriineret. dieljue tsiuen ick sckeo 
msAno ckolori matri Ileckevigi scklinc xuperxliti kuit, ut quae olim doc tu- 
turum, tiiiumguv pro ticke moriturum cognoverst. I'umuiux ejux et msgi- 
8tr! orckinix DIsi ianorum in aecke Alinoritsna 8t. ckacobi, (>usm ipxa exxtru- 
xerst, >VrstixIsrise vixitur. 6enlix impetux, quam<luam creckitur sd 
incki^onix Iioc non incruenlo praelio et opprexxa in Xovv 
I'orn cum cnmitatu Hatbi ckucix uxore (?), relsrckalux aliyuan- 
tuluiu non tsmen omnino «piievit, ckonec in ^>i8lria in trsjvcln ckuminis 
Orsvse sut <quock ina^i« cr-cko Ilsiindii, verticibu8 sipisrum tisllius ab- 
sorpliix e8t, exercilu8,pie retro sck Luxini uisris littors reckiit, uncke nunc 
l^uocpie liutdenism, polonisnnpie et l>itl>usnism i»fe8tst>

Lcrgl. 'Niebe8iu8: Licgnikitchc Jahrbücher Lhl 1t. t^sp. XI —Xlll. psg. 
49—74. 8clisnnst. Vinckem. litt. cott. Part. I. ps^;. 264. ^Vsltlier: 8ile8is 
ckiplomstics 1'om. 11. PSA. 120. cap. XIV. Fanct^ Äcschichtc Friedrichs II. 
S. 264. v. Räumern Geschichte dcr Hohcnstaufcn Bd. 4 S. 81

24) n^iquickem tempore, guo luerunt in kolonis no8 cum excercilu 
no8lro vicini tuimu8 ckuci ackeo, quock eum ckie xe^uenti po8l«piam occu- 
duit cum omni virtute no8tra contin^ere poteramux: ip8v aulem proli cko- 
lor! nobi8 in con8iilt>8 et irreipiisilix cum ipxi« co»8re88U8, ex gua re 
mi8eradiiiter ext occixux, guo experto aä metax koloniae cum excercitu 
procexximux, volentex ckie craxtina cke ipxix ckivino meckianle auxilio con- 
cki^nsm xumpxixxe vinckictam, xvck iickem, propoxito et intentione eoznilix, 
sugam ckeckerunt, et Ouviix magnix et rapickixximix guvx lranxierunt non 
ubxtantibux, natiirali ckie xolo in progrexxu XI, milliariiiin expleverunt.^

25) Vergl. Xvta8 aurea lamiliae äternber^icae Ouilielmi cke 6IsucI>o>v. 
prasse 1698. Io>. Part. IV. 8aecul. 4.: «Dninx xaeculi xcenam Avnuinam 
pancke Itixtoria! Xunum 1211 nelaxtum et laxtix ckiznum bipartituu» iulor-
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17.
Das Mahrchcn von der zu Neumarkt erschlagenen Tartarcnfürstin widerlegt.

Um dieser wichtigen Begebenheit eine außergewöhnliche Ursache 
unterzulegcn und die Beweggründe des Tartarencinsallcs auf eine 

tunÜ8 et lelicitate, vklivione vkliteratum, novis con?iZna literix! Hinc 
ferreu, inUe nnreo 8crike 8l^Io, Iaclir)iui8 paeana in8crike. Orllire a la- 
clir^niix, ue8iliira in triumplliü! 8pec>»8 novo »bortu bnllientem inkernnni, 
et «ininAenIit partarorinn uiiUilt ebnUienlein? Inlin^e pennai» 0I>ri8liano 
crnori, pro Iackr)-iui8 eUle xan^ninein! 8udacla. ?er8icle Iluropain im- 
nien8a elnvione imnnlat karkarornm coNuviex, inazneli8 vice, auro Luro- 

orrmn >d8iatic>iin traiiente. lartarei Inrori.x vextigia. 8»nt poloniae, 
lin88ine el I^rn88!»e bii.xt». pkixxnn ui-Uium caiiavera in coiu-
mnni p)ra, et per mille Inner» in tnlnnni »kennt. t'rakuntnr caplivas 
in»lre8 et palre«, 8>iu8 trllkente8 p»rlN8, vix I»8c!»ltt8, catenalox. He- 
8»iu vpe8 incenilio, et incenUiario lliviliit barbariex, pollenle anro 8acro 
in ni»nil>ii8 pl>Nnti8. parnm e8l <liripni88e zara8: atzn» arlienlidn8, lerr» 
>N8epnIii8 eripitnr, civix nrkeiu, nrl>8 civeni c>uaerit. ^einpl», Divornm 
colonias, colnntnr a I'artari coloni8, ant 8NI8 tumiilata 8iilci8 in Io88i8 
aeluxcnnt. .lain 8ile8i»e el)8io invecla karkariex, etznox cruentalo Ara- 
inine, 8e Ilirixtiano 8anxpiins 8»Ainat. 8u8pirant per 8inznllu8 anrain 
patrlae Ingilivi cive8, Uexert» Knut patria, nnicnin calaiuito8>8 »8)Iuni, 
«int patriae cineribii8 8epnlti vilain expirant. Opponit leriato Inrori exer- 
citnm üliecLi-Uaux Oppoiii, IIeniien8 laignicii^llnx, 8e«I niedern lerrsam 
knxiili serro UekUc.iniIru». 'Ire8 iuriae tpiailripartitam li>8cerp8erunt aciein: 
»liecrixlanin InM akxlnlit, inilitein Inror, Ilenricuiu I'arlariae ter» 8U8- 
tulit. >>i8jel!to virornni »8"ü"e, »ncl» viriknx teroci», lUornvine 8s insnilit. 
8e«I lerzs Inekrznvitü, Ki8toric» Olio! In v»8t<» urkiuni U8lrinit eli<pi»lnr 
»el», »ine». I'nvet Intenlem «einliU-tm p.-tlrine incen^iinn, ineliori xneculo 
U»Uir»nl !l»8piciuni. l'oxl ennrinen konornin 8lr»!lem p»r»t innoxio 8»n- 
ßni»! viiniici»8 dieme8i8. /I<Ie8t p»iri»e vnntex; inNilUnix in8lructu8 »rin'>8 
^ckills8, Illro8l»u8 » 8ternkerA, ckri8ii»n»8 ^lexnniler, Lokeinins 
M»r8, victoriiiu vielor, giz;linteu8 mon8, in tulelmn -Inlii monliiiin ereciux. 
^»lAünteniu animum ^iA»n«ekt inon8lrsnt impintnm piormu crunrs
terr»m 8»nßnine iinpin expi»vit un» vielor!» Victor 8»epin.8. klnnllui» tlo- 
ouit «lullntinu villent rlriiisla piet.ix, tlnin 8uccentnri»lnin 8iAni8 8i>i8 »ccen- 
8uit Ileum. Its- inl>iiit, viri, p»trii 8ol! et coel! vinUicex! xsnzuivem 
o»nnnn5i. ut viv»t pntris. 8enti»nt Ko8te8 virox vivere. oeeidi cupio »nl 
11»^' ^ ^' ^''s^"ti» lortiluilo e8t, «linlnm pnli, pnliinur cl»<ie8 et inuki? 
^oi, ^lr» nox inxtriixit inserili8 Ko8libn8, 8nk »iirnr-nn » 8omno morli 
exen ^"MlitUilt oppiUoruiu K,i8t» 8i>premi8 8unrui» »ccenäerunt
intr» 'l? snn»Ii,-»; illi8oqne terr»e peäe »Ze, alt, I'arlare! »Mni'tarlaro 
Unl,8 O"l»>iun>! Vix c»8lr» Iioslik» iinpel» pre88er»t, ja.ni oppre8.--i>. 
rneru üivinuiu roknr, <piilt Iiniu »u» po.88it ünlnulria. din-
8il>»vit I "'fbrior, caiixä. selicior, 8ucce8^n 8iij>erior Uncenta. niillia tlix- 
cnllor NNNI^-O u^elin, Part» nianu, 8lr»j;e inuxiunt MNFNN8 iiuperalvr, 
«l'nlit I>»tr!»e nkor. tVxiae palmlUl eripnil, Lni-opae ole»8 re<t-
vit Ilecair nO?^^^^erlio8, st Ko8tili8 8!tnAnini8 pnri>ura Iinlea>l!8 immollt- 
Vorinl ch»rl»,ornn>: Den caäekanl ka« victiinae, tarlaro e»8 <ie-
<lere8 -bi r""ouit 6iniicanti.8 laro8>ai polior virtli8, nl in unn N>ulto8 cre- 
kerrn ,l " speetarex excerciluin, » lilice excercituin ae8timare8. 8uo 
ceee.Iil <Iucem conciäit, in capite tulam truncitvit »ciein:
Renten!- nuiin'o"^ K»rbarn8, <zuo<i manni wagni keroix 8uccukuit. 
8en» h , , , « eaten»8 in^scixxet, »>«' victorix inanuin pe6ibii8 ev»8l8-
Ue, drösln', serrnm ak8tulsrunt karb-ar! in vnlnerikux, tolum

oi inn lturuin tulit victor in ma»ubii8l uno ciie tot weritu8 8latna8,
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eigenthümliche Weise sich zu erklären, hat man schon in den älteren 
Zeiten ein Mährchen ersonnen, welchem leider großer Beifall und 
Glaubwürdigkeit geschenkt wurde, und in dem Neumarkt eine sehr 
traurige Rolle spielt; es ist dies die Fabel von der Ermordung dcr 
Tartarenfürstin, Gemahlin des Feldherrn Batu, welche mit einem 
großen Gefolge nach Ncumarkt gekommen und um ihrer Schätze wil
len von den Bürgern dieser Stadt erschlagen worden sein soll. Wir 
wollen diese erdichtete Geschichte, da sie für unsere historische Dar- 

" stellung der wichtigsten Ereignisse der Stadt nicht ohne Interesse ist, 
etwas näher beleuchten, zumal sie selbst bis in die neuesten Zeiten 
auch hier in Neumarkt noch geglaubt worden ist. Zuerst wirb die
ses Mährchen erzählt in dcr Legende der heiligen Hedwig von 1504, 
deren vollständigen Titel wir oben in der Anmerkung 14 angeführt 
haben. Wir wollen es auszugsweise aus jener Legende mittheilen, 
um daran unsere Bemerkungen knüpfen und den Beweis, daß es 
eine Fabel ist, führen zu können. Dort wird nun die Geschichte fol
gendermaßen erzählt. 2«)

Zu derselben Zeit herrschte gegen den Aufgang der Sonne ein 
, mächtiger und reicher tartarischer Kaiser, mit Namen Batus gehei

ßen. Demselben waren viele Könige, Fürsten und Herren Unterthan. 
Dieser Kaiser hatte eine Gemahlinn, welche ihm nach tartarischer 
Weise vertraut war. Die Kaiserin hatte aber viel gehört von den 
Sitten und Gewohnheiten der Christenlande, wie dort alles so löb
lich und ehrlich zuginge, und wie die Fürsten, Herren und Ritter so 
muthig und tapfer stritten für ihren Glauben „nickt alleyne bys; 
vff dv voratssunge yres blutes, sunder auch by?z in den todt." 
— Da entbrannte in ihr eine heftige Begierde, mit eignen Augen 
zu sehen dic löblichen Sitten und Gewohnheiten der Chriswnlande 
und Städte und ihrer herrlichen Fürsten und Ritter. Sie bat ihren 
Gemahl, er möchte ihr doch die Reise dahin erlauben, erhielt aber

qnot diedu8 nnnu« devvtvilur, hin e terreo aureum erudernvit temp»8. 
Ovuntem recepit triuwpkan» kokend», kurop» pnennn accunnt, v «eplem 
eollidus IioiNopksnk eccdo resonnnio. Kentilitiuin duroxtsi 8idun ^Vences 
Ions kokeinise rex Iiontili crnore innurnvit; tu in cliuru-i est Iiostium snn- 
gin«, l» putri» sn8U8. 8sxrorne antrum gewinn mixit rudlo, inter pOwue 
inngnitudinis »8tr» posllisc collocnndnw. 1'exit Pro-Nurcldonem peri>e- 
tnnin klai-uviae piirpur», »b «xcidio protectse: Ii<t8ls d»ro8l»u8 erudituu 
ud ^rinciiinle xeduin, guten excultus ud Ui»raw ducaleni, kloroviam »divit 
virtule, tennit modesti», gudernavit zustiti», »ui kimorem et metum ex 
»equo divideng. 8l»dit, d»w wvvdu8 stsbit, viri mggniludo, in exiguum 
iicet contrucl» cinerem. Leciderit urgents sato triumpk»Ii8 putriss col- 
ln88,i8, ktdbuc aliorum 8tatun8 suis excedit trugmenttz. PIsnge die ant 
plaude po8terit»5! et de latente sud gninisno «ueculorum cineribu8 Lswm» 
insiamm» aoimum, et in nuwini» uude

26> Vergl. K G. Hokfmann: Gcslbichte von Schlesien aus der ältesten 
Zeit bis auf unsere Tage. Schweidnitz bei C. F. Stuckart. 8. Bd. 1. S, 154 ff. 
Älosc. Dokumcimrte Geschichte von BrcSla» in Briefen. Brief27 
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eine verweigernde Antwort. Indeß ließ sie nicht nach mit Bitten, 
bis der Fürst endlich Iseine Einwilligung gab; „von deswegen si 
ausz der müssen sere crfrcwct wardt yn yrem kerczen vnd ge- 
mute" Der Kaiser versorgte nun seine Gemahlinn zu ihrer Reise 
mit einer mächtigen und schönen Gesellschaft seiner Fürsten, Grasen 
^ad Ritterschaft; desgleichen mit Gold, Silber und Edelgesteinen im 
Ueberfluß, auch mit einer großen Menge von Geleitsbriefen, damit 
sie ohne Hindernisse überall hinzichen und alles nach Wunsche besehen 
könne. So zog sie nun aus mit großer Freude, und überall, wo sie 

. sie prächtig empfangen und mit viel herrlichen Gaben
. Ä'Ä beehrt. Endlich kam sie auch nach Schlesien, am 

Fuße des Zobtenberges zu dem Schlosse Fürstenberg, von wan- 
„vff dy selbigenn czeyr namhaffsl stat yn der 

«aueiienn — Ncwmarzkt" gelangte „mit yren Herren vnd Rit« 
terjchafft, dy czv beschämen " Als aber die Bürger zu Neumarkt 
iahen, welche große unaussprechliche Schätze die Kaiserin mit sich 
führe, „do gingen sy czv samcn yn eynen rath vnd sprachen 
czv eyander, das es vntziemlich were, das cyn solche vnglaw- 
vige frawe, mith solchen groszen schezen beyde sylber golth vnd 
auch edelgesteyn vns entwerdcn solle. Darvmbe wollen wyr 
sy, mit sampt den yren Herren vnd Syneren durch vnszer ge- 
walth vberfallen vnd czu rode slahen, vnd vrcn scha; vnder 
vns vnd vnder vnkzcr burger bereylenn." Solchen bösen und 
unbedachten Rath führten die Bürger zu Neumarkt auch wirklich aus, 
und erschlugen die Kaiserin mit ihrem Gefolge, und theilten sich in 
ihre Schätze. Nur zwei Jungfrauen aus dem Gefolge der Kaiserin, 

sich in einen Keller verborgen hatten, kamen mit dem Leben da
von. Sie wußten sich heimlich zu retten, und gelangten nach lan- 
n ofsE und vielen Beschwerden glücklich in ihrem Vaterlande wieder 

n. Dort erzählten sie mit vielem Weinen und Wehklagen dem 
wie sie viele christliche Städte durchzogen und überall eine 

mark? A Aufnahme gefunden hätten, wie aber in der Stadt Neu- 
und .Kaiserin und all ihr Gefolge von den Bürgern überfallen 

worden wären. Darob ergrimmte der Kaiser in 
nicht Zorne, und verschwor sich und sprach: „das seyn hewplh 
mere an c ^e haben, byszher solchen mordr, der geschehen 
ftendeit a gemahel vnd an den seynenn, an der Lhri- 
voriv.-st.,» "cho mir groszem Slutvergiessn, vorheerunge vnd 
aawlu Lande landes." Drei Jahre lang ließ er in seinem 
räckän an d . Aussen alle streitbare Männer, zu kommen und zu 
und deren .^ustenheit die Schmach, die diese seiner Gemahlinn 
mal b»ndÄÄ angethan habe, und es versammelten sich fünf 
Schlesien Ä Äl'"5 Dieses Heer ging nun nach Polen und 
den Ed schlug die Christen bet Liegnitz. Da die Tartaren 
vor EasSckloÄÄ^^ "°h"wn sein Haupt, und zogen damit 

das Schloß zu Lregmtz, und „schreyen also mich lawter stymme 
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vff das schloß, czv den die da vff varcn, sehet das hewpl cw- 
res Herren vnd ynsrgk vnd vberwindungc, vff das euch auch 
nicht eyn solches wiedcrfare, so vbergebct vns das schloß. Do 
gaben in dic yn dcm schlösse eyn solche andrwordl: (!), yr bo- 
ßen vnd grausamen mordcr unsers aller liebsten Herren, lyget 
nicht hye, unser Herren werdet yr nymmer mcr, vnd vom wordt, 
lyget nicht hye, hat dy stadt den namen enlpfangcn, lygcnitz. 
vnd -o die Tattern horten yre hartte andtwordt vnd merkten 
yre strcngmuthigkeit, czogen sy wieder von dem schlösse vnd 
worffen das hewpt des edelcn fürsten in den see bey dem Dorffe, 
Roschwicz genannt, vnd richten yre spytzen vff den Newen- 
marzkt czv." Da dies die Bürger zu Neumarkt hörten, hielten sie 
zusammen einen Rath, und geboten ihren Frauen und Töchtern vor 
sie zu kommen, und redeten also zu ihnen: „Lieben Frauen und Jung- 
frauen! ihr habt gehört, wie die grausamen Tartareu solchen jäm
merlichen und entsetzlichen Schaden anrichten und alles verheeren, 
verbrennen und morden, auch Frauen und Jungfrauen schwächen, 
„vnd anocr gros unaussprechlich grawsamkeyr üben." Nun ist 
aber ihre Macht also groß, daß wir nicht trauen, ihr zu widerstehen; 
darum haben wir eine List erdacht, die, so Gott will, uns wohl hel
fen wird, wenn ihr unserm Rathe folgen wollt. „Darumbe vor- 
mahmn wir euch, wollt ansehen und czv herczcn ncmen dißcn 
großen yamer vnd grausame schände, Sy sy, teglichen vben, 
vnd also unsern rathe vnd geböte gcfoligigk seyn, vff das yr 
nicht mit sampr vns vnd vnsern cleynen kyndcrn, in solchen 
grausamen yamer vnd elende fallet." So höret nun unsern 
Rath und unser Gebot: wir wollen uns verbergen in unsern Kellern, 
mit Harnisch und Waffen, und wenn die Feinde kommen, geht ihnen 
entgegen mit „evrem besten geschmucke vnd cleydern vnd nemet 
sy an, mit guttem willen vnd mit groszien frewden vnd saget 
yn, das wir alle wegkgeflohen sevn vor forchr wegen." Pfleget 
sie wohl, und bewirthet sie mit den besten und köstlichsten Speisen 
und Getränken, und wenn ihr sehen werdet, daß sie trunken worden 
sind und ihre Waffen abgelegt und sich zur Ruhe begeben haben, so 
gebet uns ein Zeichen mit der Rathsglocke, so wollen wir „vff seyn 
vnd ßy also übersatten vnd erslayen." welchem yrem rathe 
und geböte yre weiber vnd rochier yn vcrhyssen gctrewlichen 
czv folgen vnd czo Vorbringen nach allem yrem besten ver
mögen; vnd dcm rathe nach ist es also geschehen, wy sy den. 
frawen geboten vnd befolcn haben, alßo -aß sy ym yre ge- 
wcre vnS geschoß verborgen haben, vnd ym guttlichen vnd 
frcuntlichen mit speyße vnd tranchc ausgewartet haben, vnd 
do es sy also czeyt hat gebaucht, haben sy -y rath glocken 
gelcwttet. Do seyn komcn yre menner vnd brwder vnd haben 
da vnzelich vil der Tattern erslagcn, das gleichsamb eyn clcy- 
ner bach von dem blut der vnglawbigen geflossen ist bey -er
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Pfarkyrchen biscz czv Sem thorc, vnd die burger haben alßs 
mit fremden den srgk behaldcn wider dy unglawbigen."

Merkwürdig ist es, daß diese Geschichte, welche mehr einem Ro
man, als dcr historischen Darstellung einer wirklich vorgefallenen Be
gebenheit gleicht, selbst in Ncumarkt bis in die neuesten Zeiten geglaubt 
worden denn man zeigte noch vor Zeiten auf dem Rathskeller den 
Rock und Mantel dieser Fürstin, und der Rathmann Dr. Heinrich Daniel 
Aßmann will noch im Jahre 1754 ein Stückchen von ihrem Hemde 
gesthen haben, welches einem Stücke Flor, an einem Ende eingerie- 
gen, geglichen habe und in der Parochialkirche aufbewahrt worden sei, 
wovon aber jetzt nichts mehr zu finden ist. Eben so herrscht in 
Ei markt die Sage, daß dieser Mord auf der Konstadtstraße in dem 
Hause Nro. 274 im Keller stattgefunden haben soll. 2') Man hat 
ln neuerer Zeit das Ansehen dieser legendenhaften Erzählung wieder 
retten und sie als ausgemacht historische Thatsache darstellen wollen. 
Zu dem Zwecke producirte man ein Antwortschreiben des Herrschers 
Ku yuk m tartarischer Sprache an den Papst Clemens IV., welcher 
einen polnischen Mönch, Namens Johann dePlano Carpini, im 
Jahre 1246 zu den Mongolen sandte, um sie von ferneren Einfällen 
m die europäischen Länder abzumahnen und zum Christenthume zu 
bekehren. Dieses Schreiben lautet in deutscher Uebersetzung also*

27) Vergl Thcbtsius: Lugnchische Jahrbücher Tbk II. Gap. X. 8.6. E.
48. 49. In Pols Jahrbüchern liest man Folgendes : ..1240 den 2. April-Mon- 
mges nach Judika, ut die Tartarischc Kaiserin, auf Vcrwilligung ihres Herren

-Kaktus genannt, misgczogcn, fremde Länder zu besichtigen, zum 
Schlesien, aus Begierde ihres Schatzes und herrlichen Klcino- 

mcn, erschlagen worden, sammt allem ihrem Volk, so sie bei sich gehabt, bis auf 
-wo, ihre Danermncn, dic ihrem Kaiser die Botschaft gebracht haben, welcher 
rochen hat'- h" ^ausser kommen mit Hccreskraft und solches schrecklich gc-

Bald darauf Bd. I. S. 60 sagt er ferner:
Neustes, "igis Legende meldet, daß die Tattern von Liegm'ü sich auf den 
Rütinn^ gewendet, da die Weiber auf dcr Männer Rath (die sich mit ihrer 
mit auu,ü?NB Kellern verborgen hielten) sie mit ihrem besten Schmuck, 
ihnen und besonderen Freuden empfangen und eingelassen, und
und und Trank gütlich gethan, aber heimlich ihnen ihre Wehren
flohen aii-V'E. und furgegebcn: ihre Männer wären aus Furcht alle cnt-- 

. Ruhe'gclcae?H aber Tariern, mit Speis und Trank wohl gefüttert, zur 
hcrfürgcwis^ auf den angcstcllten Glockenklang.,
-in kleiner haben unzählig viel Tartern erschlagen, daß das Blut, wie

-oach, vgn dcr Pfarrkirchen bis zum Thorc geflossen."
Nisse vcttckte? Berirrungen llnkcnntniß weltgeschichtlicher Ereiq-
ÜM Er äL die Leichtgläubigkeit, mu welcher auch die unwahttcheinlich- 
crklärcn Man um sich solch eine bedeutsame Thatsache zu
hafte welches "icht Grundlosigkei der Erzählung, nicht das Fabcl- 
und allckn n»r^ d,e ganze Geschichte hindurchschimmert, und findet einzig 
cin Erc^ Beftiedigung, einen Grund aufgcfundcn zu haben, welcher 
Mährch n loll. Unser genialer C. Geisheim hat dieses
SchlefMe Saa n und ansprechendes Gedicht cingcklcidct. Vergl.

i wagen. Ghronik von U. Kern. Breslau 1840. kl. 8. S. ISO ff.
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„In der Kraft Gottes! Kuyuk Khan, der Herrscher aller Men
schen, an den großen Papst! Du und die verschiedenen christlichen 
„Volker des Abendlandes, ihr habt uns durch eure Gesandten echt 
„beglaubigte Briefe geschickt, um mit uuö Frieden zu haben. Wenn 
„ihr denn wünscht, in Frieden zu sein mit uns, so zögere du, Papst! 
„zögert ihr, Kaiser, Könige und Alle, welche über Städte und Län
der herrschen, nicht, zu mir zu kommen, um über den Frieden zu 
„verhandeln, und ihr werdet unsere Antwort und unsern Willen ken
nen lernen. Die Briese sagen uns: wir müßten uns taufen lassen 
„und Christen werden. Darauf antworten wir Dir kurz, daß wir 
„nicht begreifen, wie wir thun müssen, was Du von uns verlangst. 
„Was daö Erstaunen, das Du in Deinen Briefen ausdrückst, 
„betrifft, bezüglich der Niedermetzelung. der Menschen, besonders 
„der ungarischen, polnischen und mährischen Christen, so sage 
„ich Dir kurz, daß ich- auch das nicht begreife. Um indeß nicht 
„den Anschein zu haben, als ob ich diesen Umstand mit Still- 
„schweigen übcrgehcn wolle, so antworte ich Dir, daß wir sie um 
„deswillen getödtet haben, weil sie den Befehlen Gottes und des 
„Dschinkis-Chan nicht gehorcht und, einer bösen Eingebung folgend, 
„unsere Gesandten getödtet haben. Deshalb hat Gott uns 
„besohlen, sie auszutilgen, und hat sie in unsere Hände gegeben, 
„Wenn Gott selbst es nicht wollte, was könnte der Mensch dem 
„Menschen anhaben? Aber ihr Völker des Abendlandes, die ihr Gott 
„anbetct, ihr glaubt die einzigen Christen zu sein, und verachtet die 
„übrigen. Aber wie könnt ihr wissen, wen Gott mit seiner Gnade 
„ausrüstet? Wir, wir beten Gott an, und in seiner Gnade und 
„Kraft würden wir die Erde zerstören vom Aufgange bis zum Nie- 
„dcrgang. Wenn der Mensch nicht in der Gewalt Gottes wäre, 
„was könnten die Menschen ausrichten?

Daß diese ganze Mordgeschichte eine Fabel ist und auf bloßer 
Erdichtung beruht, haben schon Thebesins und Andere zur Genüge 
dargethan; wir beweisen die Grundlosigkeit derselben noch durch fol
gende Gründe, die wir jedem unbefangenen Leser zur Prüfung und 
Erwägung aufstcllen:
1) Die Neisebcschreibung deS Johannes Carpini, welche viele 

interessante Nachrichten über die Mongolei und die Sitten und 
Gebräuche der dortigen Völkerschaften enthält, ist in mehrere 
Sprachen übersetzt und verbreitet worden, ohne daß darin eines 
so wichtigen, für die Aufklärung einer so sehr ins Dunkel ge
hüllten geschichtlichen Thatsache bedeutungsvollen und förderlichen 
Schreibens des Tartaren-Chans gedacht worden wäre, denn 
sicherlich wäre dasselbe den scharfsinnigsten und gelehrtesten Ge
schichtsforschern keineswegs entgangen. Erst Davezac will dieses 
Antwortschreiben in einem bis jetzt ungedruckten Colbertschen 
Manuskripte aufgefunden haben. Es frägt sich nun: ist dieses 
Schreiben wirklich ächt, da es in allen andern handschriftlichen 
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und gedruckten Eremplaren dieser Reisebeschrcibung fehlt und erst 
in der jetzigen Zeit entdeckt worden sein soll? und wie kommt 
cö in das beregte Colbertsche Manuskript? Abgesehen aber auch 
davon und angenommen, dieses Schreiben sei wirklich ächt, so 
ergiebt sich für unsern Gegenstand daraus gar nichts, das auf 
die Wirklichkeit dcr erzählten Thatsache schließen läßt. Denn dort 
ist blos im Allgemeinen gesagt, daß viele ungarische, polnische 
und mährische Christen deshalb niedergcmctzelt worden seien, weil 
sie eine tartarische Gesandtschaft getödtet haben sollen. Würde 
nicht, wenn die Gemahlin eines Fürsten sich unter diesem Gefolge 

- befunden hätte, der Tartaren-Chan diesen erheblichen Umstand 
vorzugsweise hervorgehoben und die ermordete Fürstin in diesem 
Schreiben namentlich aufgcführt haben, um die Grausamkeiten 
dcr Tartaren zu rechtfertigen, wenn ein solcher Mord wirklich 
vorgcfallen wäre? Und in welchem Lande, in welcher Stadt 
ist dies geschehen? DaS Schreiben an den Papst sagt hiervon 
nichts. Was berechtigt uns also, auf das Mährchen in der Le
gende von 1504 zu fußen und auf Grund desselben dieses angeb
liche Schreiben dahin zu interprctiren, daß Schlesien dieses Land 
und in diesem Lande Neumarkt die Stadt gewesen, in welcher die 
Gemahlin des Tartarenfürstcn Batu ermordet worden sein soll, 
und diese Stadt durch eine Kriegslist sich von ihrem Untergänge 
gerettet habe? Wir sehen aus diesen kurzen Andeutungen, die 
sich leicht noch weiter ausführcn lassen, hinlänglich ein, daß das 
angezogene tartarische oder mongolische Schreiben zu keiner Be
weisführung für unsern Zweck taugt.

2) Die ältesten Chronisten und Geschichtschreiber wissen nichts von 
dieser Geschichte: der Verfasser der lateinischen Legende, der ächten 
Vü» 8. welche für alle späteren Biographen der heil.
Hedwig als Original-Quelle gilt, kennt sie nicht und schweigt 
darüber; auch die von Peter Freitag im Jahre 1451 geschrie
bene deutsche Ucbersetzung dieser Legende weiß nichts davon. 
Nur in der Ucbersetzung von 1504 wird ihrer das erstemal er
wähnt; allein cs ist bekannt, daß diese Uebersitzung durch viele 
Zusätze und Erdichtungen entstellt worden ist.

3) Nach der für Schlesien so unglücklichen Schlacht bei Wahlstatt 
zogen sich die Mongolen zwischen Neumarkt und Kostcnblut über 
Schweidnitz, welches sie anzündeten, Ottmachau und Neisse nach 
Ungarn und Mähren zurück. Sicherlich würden sie eine Stadt, 
in welcher ein solcher Mord geschehen wäre, nicht geschont, viel
mehr sie als Sieger gänzlich zerstört haben, um diese Frcvelthat 
einer raubsüchrigen Bürgerschaft gebührend zu rächen. Allein die 
Geschichte sagt uns, daß sie nicht einmal auf ihrem Rückzüge 
nach Neumarkt gekommen sind und wohl darum eiligst die Ge
gend verließen, weil sie davon Nachricht erhalten, daß ein bedeu
tendes böhmisches Heer bereits an der Grenze Schlesiens schlag- 

Tesch. d. St. Ncum. 3 
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fertig stehe, um deö kommenden Tages den Tod Herzog Heinrichs 
an den Mongolen zu rächen. Aus diesem Umstände widerlegt 
sich zur Genüge die Erzählung von der Kriegslist der Bürger 
zu Neumarkt, durch welche sie die Stadt von dem Untergänge 
gerettet haben sollen, den ihr die bereits in die Stadt eingedrun
genen Feinde bereitet hätten.

4) Schon Thcbesius zweifelt mit Recht an der Aechtheit der auf 
dem Rathskeller ehemals vorgczeigten und in der Parochialkirche 
aufbewahrten Kleidungsstücke der ermordeten Kaiserin. Findet 
nicht die Leichtgläubigkeit und die Sucht nach Wunderbarem und 
Außerordentlichem so leicht Mittel, diese zu rechtfertigen und Ge
genstände aufzuweiscn, dic angeblich aus jener verhängnißvollen 
Zeit stammen sollen? Wer verbürgt uns die Gewißheit, daß der 
Rock und der Mantel, welcher auf dem Rathskcllcr, und das 
Stückchen Schleier, das man für einen Theil eincö Hemdes aus- 
giebt, und das in der Parochialkirche noch 1754 gezeigt wurde, 
wovon aber jetzt keine Spur mehr übrig ist, wirklich die Klei
dungsstücke sind, welche die Tartarensürstin getragen hat? oder ob 
nicht vielleicht dieselben blos untergeschoben worden sind, um der 
Erzählung einen Anstrich von Wahrheit zu geben und eine bessere 
Zeit diese Dokumente der Leichtgläubigkeit unserer Voreltern be
seitigt habe? Eben dieses gilt von dem Keller im Hause Nr. 274 
auf der Konstadtstraße.
Wir glauben nicht mehr anführen zu dürfen, um die Nnhalt- 

barkeit dieser Mordgeschichte näher zu beleuchten; sie crgicbt sich aus- 
dem, was wir hier aufgestellt haben, klar genug. Daher nehmen 
wir unsere Geschichte wieder auf, und fahren fort in dcr Erzählung 
der Denkwürdigkeiten unserer Stadt.

18.
Erbauung der Burg, der Stadtmauern, Thürme und Thorc nach 

124l.

Als Neumarkt noch ein offener Marktflecken genannt werden 
konnte, war das ganze Stadtgebiet, welches gegen 1200 Morgen 
Flächeninhalt beträgt und auö Aeckern, Wiesen und Teichen besteht, 
die theils der Kämmerei, theils den Bürgern gehören, nur Ein Wald; 
bis an die Stadt war alles dicht mit Waldungen bedeckt. Alte Leute 
wußten im Jahre 1754 sich noch zu erinnern, daß ihre Großväter 
ihnen erzählt haben, wie „umb den Stadtkrctschamb und dahinaus 
gegen Rauße und Falkenhayn lauter Wald gestanden, und daß 
umb diese Gegend ein Kretschamb, der Sandkretschamb genannt, 
gebaut gewesen, welcher Ao. 1641 weggebrannt worden." *) Bald

") 3m Zahre 1689 wurden dic Sandkretscham-Acckcr zum Marstallc flezvacu. 
Raußc, N 88. 1; M. von Ncumarkt, an dcr Ncumarkt-Parchwi!,cc 
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nach der Tartarcnschlacht machte eS die Sicherheit der Städte noth
wendig, Bargen, Mauern und Thürme zu erbauen und auf Befesti
gung zu denken, um sich, vor der Gewalt eindringendcr Feinde und 
fehdesüchtigcr Raubritter zu schützen. Auch Neumarkt gründete da
mals seine ersten Mauern, unv wahrscheinlich ist um diese Zeit auch 
von den schleichen Herzögen die eigentliche feste Burg von Stein 
und Ziegeln aufgcführt worden. Zwar läßt sich aus dem Umstände, 
daß die heilige Hedwig, welche 1243 starb, einer glaubwürdigen 
^radition zufolge sich auf hiesiger Burg sehr oft aufgehalten haben 
sich wojelbsi man noch 1748 die bölzerne Bettstelle, deren sich diese 
rzursiln zu jener Zeit angeblich bedient, und ein Glas, woraus sie 
getrunken habe, als eine alterthümliche Seltenheit zeigte, und welche 
Gegenstände aber jetzt verschwunden sind, wohl nicht ohne Grund 
vermuthen, daß hier schon früher ein von dem Herzoge Heinrich 
V.c'u Bärtigen erbameö Schloß gestanden haben mag, allein die 
eigentliche Burg dürfte wohl doch erst, wie die meisten in Schlesien, 
um diele Zeit mit den Stadtmauern und Thürmen zugleich entstan
den sein. — Diese Burg, welche bis zum Jahre 1803 noch vorhan
den gewesen, war ein uraltes massives Gebäude von 3 Stockwerken 
Hohe. An der Abendseite befand sich ein runder Thurm, dessen 
Mauern, so wie die des Schlosses, 6 Ellen dick waren. Die Burg 
stand da, wo das Viereck dcr Ringmauern an der Abend- und Mit
ternachtseite einen Winkel bildet, unv hing mit der Stadt zusammen, 
wodurch gleichsam ein Quadrat gebildet wurde. Der Burgplatz war 
Nicht groß, und wurde von der Morgen- und Abeudseite von einem 
Graben umschlossen. Es waren in diesem Gebäude 4 große Zimmer,

wvE' Hauptstraße nach Berlin, ist ein Dorf, welches ungefähr 313 Ein- 
iahn, eine cvangeb .Kirche und Schule und ein Herrschaft! Schloß hat.

r>senü»,,i t6 Töpfereien, wozu in der Kolonie Rauße noch 5 treten. Eine 
bat weicht sich besonders bei Rheumatismen wirksam gezeigt hat,
nichts n/e Badeanstalt ins Leben gerufen. Geschichtliches ist dem Verfasser 
Ilo - geworden, und in dem vom Geheimen Archiv-Rath und Professor 
Kultur im -»'s! d^m Jahresberichte der schlesischen Gesellschaft für vaterländische 
rum xt 1812 S. 60 ff. mitgelhcilien UeZistrum villsruw, Mloilio-
1303 an« m'" Mcutus 3Vruti«I»vien«i8 et liistrietus diampsluviensis pgn 
ausgenommen E-iLttichen. NoiiM über die Dörfer des Kreises hier 

Ka 'st dieses Dorf nicht mit aufgcfuhrt.
Vorn, 10 N.W ; M. von Neumarkt, hat ein herrsch Schloß, ein 
das Vorwerk Ncbenbäusl., 1 Wdm.,1 Kretscham, und es gehört dazu 
Handbuch s Acrgl C. F. S. Fischer: Geographisch: statistisches
8 S 127 und die Grafschaft Glatz. Breslau und Zauer 1818.
vertäu im> ,-^"haltener Kunde durch die Aeltesten der Stadt Neumarkt 
markt d?ei frei- Heinrich V. dem Getto, Bürger von Neu.
N23eM an^ mit dem Rechte, LOO Lchafc zu haltest j eben so erhielt 
halten 3m mit drei freien Hufen das Recht, 300 Schake zu
3 1351 wurden erhielt Albert von Pack das Dorf zu Lehn, unv im 
und fliehst Hufen zu Lebn gereicht, drei Hufen »Vater vom Dienste
Mim» 1^5 3^- Stenzel. badet munsus 40, quorum U

Mus ballet 3 prg alloäio, pledauus 2, »cultetu» 3, censuules 32. 
3 *
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auch Gewölbe, Keller und Stallung; in dem runden Thurm waren 
4 Gewölbe über einander gebaut. Zum Bnrglehn gehörten die im 
Ncumarktscken Kreise gelegenen Dörfer: Kobclnick, Nieder-Ste- 
phansdorf, Jäschkendorf und Kammendorf, welche 1635 
ein Eigenthum dcr Kämmerei zu Breslau wurden. Außerdem hatte 
dic Stadt bis 1614 folgende Zinsen und Lasten dabei als aus einem 
königlichen Grunde zu tragen:
1) Die Ober- und Untergerichte auf dcm Tcrritorio der Burg waren 

dem Stadt-Magistrate entzogen.
2) Die Stadt verlor den Platz von dcr Schule und dem Pfarrhofe 

bis an den Wallgraben, worauf Stallungen, Back- und Brau
haus erbaut waren.

3) Die Kämmerei mußte wegen des SalzschankeS einen Zins an die 
Burg entrichten, nämlich 28 Rthlr. schief. 32 ggr. und 3 Schef
fel Salz.

4) Die Bäcker hatten sogenannte Schöppcnbrodte zu geben, und 
die Schuhmacher ein sogenanntes Stiefclgeld zu zahlen.)*

5) Die Stadt mußte auf der Burg und den dazu gehörigen Dör
fern einen freien Bierschaut gestatten, und durfte nichts da
gegen einwcnden, wenn sich Handwerker auf dem Gebiete dcr 
Burg niederließen, die in der Stadt nickt geduldet worden waren.

6) Der Burgbesitzer durfte einige Stücke Dich auf die Stadt-Weide 
treiben.

7) Endlich hatten die Burgbesitzcr in der Stadtkirche vier freie 
Kirchenstände, wofür sie nichts entrichten durften.

*) Die Bäcker mußten alle Jahre dreimal dem Burggrafen Weißbrodt, 
jedesmal von 5 Mctzcn Weizenmehl zur Verehrung backen, wofür später nur 
jährlich 6 Nlblr. als sogenannter Semmel-Zins entrichtet wurden. Die Schuh
macher zahnen 36 Ggr., damit sich kein Pfuscher innerhalb des BurggebieleS 
ansäßig machen durfte.

Dieses Schloß war nebst dcm Thurm fest genug, um einen 
starken Anfall stürmender Feinde zurückzuwerfen und abzuhalten. Die 
Burg gehörte niemals unter dic Stadt, sondern stand unter der un
mittelbaren Aufsicht des jedesmaligen Landeshcrrn. Von ihren Schick
salen werden wir weiter unten noch mehr sprechen.

Ohne Zweifel sind die Mauern, Thürme, Basteien und Thore 
dcr Stadt mindestens erst nach der Niederlage bei Wahlstatt, und 
zwar nicht auf einmal, sondern nur nach und nach, von den Ein
wohnern selbst erbaut worden; wenigstens Witzen wir dies bestimmt 
von Breslau und Liegnitz, und es läßt sich nicht vermuthen, daß Neu
markt hinter den übrigen Städten Schlesiens auch in dieser Rücksicht sollte 
zurückgeblieben sein. Daß diese Stadtmauern bald nach der Schlacht 
bei Liegnitz erbaut worden sind, dafür sprechen folgende Gründe:

1) Neumarkt hatte nicht minder Ursache, wegen der in jener Zeit 
fortdauernden Unruhen und Befehdungen, wovon wir bald ein 
für diese Stadt sehr trauriges Beispiel erzählen werden, sich in
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ordentlichen und möglichst vollständigen Vertheidigungsstand zu 
setzen, als Breslau und Liegnitz und andere Städte Schlesiens.

2) Damals war eine Zeit, wo der Bürger noch im Wohlstände 
lebte, wenigstens mit keinen NahrungSsorgen zu kämpfen hatte; 
denn dcr Steuern und Abgaben, dic er etwa entrichten mußte, 
waren sehr wenige und unbedeutende, dagegen Viktualien, Klei
dung und Baumaterialien äußerst wohlfeil, so daß sich mit 
leichter Mühe eine Mauer mit starken VertheidigungSthürmen 
und Basteien ausführen und überhaupt die Befestigung einer 
Stadt mit geringen Kosten ins Werk setzen ließ. Dazu kommt 
noch der Umstanv, daß Bauholz und Ziegelerde nicht weit zu 
holen war, da die Waldung bis nahe an die Stadt sich erstreckte, 
wie wir bereits oben gesagt haben. Es läßt sich also Wohl 
annehmen, daß in jener wohlfeilen Zeit, zumal sie die Bau
materialien so nahe bei der Hand gehabt haben, die Bewohner 
der Stadt bei Erbauung der Mauern und Thürme größtentheils 
die benöthigten Handarbeiten selbst verrichtet, hingegen die we
nigen Reichen die erforderlichen Geldbeiträge mögen geleistet 
haben.

Die Mauern, welche 15 Fuß hoch und 4 Fuß breit waren, und 
E Jahre 1818 drei Fuß Höhe abgetragen wurden, um- 

Mossen Stadt und Burg als ein regelmäßiges längliches Viereck, 
demselben waren rings um die Stadt Thürme, besonders aber 

an den Thoren und Ecken, und zwischen diesen runde Basteien errich- 
", so daß die Stadt sich wohl in Verthcidigungsstand versetzen und 

?egen anstürmende Feinde eine Zeit lang schützen konnte. Unter die- 
sind mehrere schon von den ältesten Zeiten her, vielleicht 

- Erbauung derselben, damit deren Erhaltung der Gemeinde nicht 
> 'ästig fallen sollte, den Zünften zur Erhaltung übergeben worden; 
>v mußten

die 
die 
die 
die 
die 
die 
die 
die

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

im

Schuhmacher den Thurm am Breslauer Thore, 
Kretschmer und Schlosser den am Liegnitzer Thore, 
Fleischer den am Fleischerthore, 
Bäcker den am neuen oder Bäckerthore (der Pforte), 
Tischler den bei der Scharfrichterei, 
Kürschner den hinter dem Kloster, 
Schneider den am Thomasthore,

uud^Ab^"^* den im Winkel der Stadt.zwischen Mittag 

^^ernde erhalten und vertheidigen.
Thore führen durch die Mauern in die Stadt, und zwar: 

gegen ^„rgen das Breslauer, 
gegen Abend das Liegnitzer, 
gegen Mittag das Thomas- (früher das Schweidnitzer genannt), 
gegc" Mitternacht auf der Oderscite nach Wohlan zu das Flci- 
scherthor, welches seinen Namen wahrscheinlich daher erhalten hat,

6)
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weil beim ersten Anbau der Stadt die sämmtlichen Fleischer cS 
erbaut haben sollen, welche auf der zum Thore sührendcn Gasse 
wohnten, die heut noch die Fleischergasse genannt wird.

Noch besteht seit der ältesten Zeit auf der Mittcrnachtseite von 
der Bäcker-, jetzt Schlosscrgafsc hinaus einePforte, jetzt die Bäcker
pforte genannt. Weil aber vor derselben viele Gärten und Accker 
liegen, so wurde zur Bequemlichkeit der auf der Schlossergasse woh
nenden Bürger aus dieser Pforte im Jahre 1536 ein wirkliches Thor 
erbaut, das den Namen des neuen Thores erhielt.

Um die ganze Stadt ging an der Stadtmauer ein über 8 Ellen 
tiefer und sehr breiter doppelter Wallgraben, der jedenfalls mit der 
Erbauung der Mauern und Thürme zugleich angelegt worden ist. 
Heut sieht man nur noch wenige Spuren davon, weil diese Gräben 
im Laufe der Zeit grösitentheils geebnet wurden und zu Obst- und 
Grascgürteu benutzt werden.

Vor den Thoren liegen die BreSlauer Vorstadt gegen Morgen, die 
Liegnitzer gegen Abend, die sogenannte Steinwegvorstadt gegen Mit
ternacht, und vor dem ThomaSthore gegen Mittag nur ein Bauergut.

Zweites Kapitel.
19.

Heinrich III. Boleslaus der Kahle (Oalvug). Mord in der 
Kirche. Heinrich IV.

Heinrich II. hinterließ vier Söhne: Boleslaus, mit dem Bei
namen der Kahle, sollte Erbe von Großpolen werden; Heinrich III. 
Niederschlesien erhalten; Konrad und Wladislaus, als die beiden 
jüngeren, waren nach Heu Absichten ihrer noch lebenden Großmutter 
Hedwig bestimmt, sich dem geistlichen Stande zu widmen. Seit dem 
Einfalle dcr Tartaren hatte sich Boleslaus der Keusche (kuckicus), 
Herzog von Großpolen, in die karpathischen Gebirge geflüchtet, und 
schien dem Throne seiner Väter ganz entsagt zu haben. Die Kra- 
kauschen Stände wählten, daher den ältesten Sohn Heinrich II., 
Boleslaus den Kahlen, zu ihrem Herzoge, die in Großpolen aber 
hie Söhne Wladislaw deS SpritzlcrS. In Niederschlesien herrschte 
einstweilen mit Heinrich III. gemeinschaftlich die Herzogin Anna. 
Boleslaus dcr Kahle war aber gar nicht dcr Mann, der seine Herr
schaft in Polen zu behaupten im Stande gewesen wäre; es fehlte 
ihm dazu theils an Entschlossenheit, theis machte er sich durch seine 
Härte und unzweckmäßige Behandlung der Polen, besonders aber 
durch seine Parthcilichkcit gegen die Deutschen, die er mit polnischen 
Lehnsgütern bereicherte, verhaßt. Es fiel daher dem Herzoge Kon
rad von Masowien, der überhaupt nähere Ansprüche an Kleinpolen 
zu haben vermeinte, gar nicht schwer, seinen Nebenbuhler zu vertrei
ben und sich des Reiches zu bemächtigen. Indeß auch dieser vcr- 
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stand es nicht, sich lange in dieser Würde zu behaupte», denn schon 
1243 wurde er wieder abgesetzt und die Regentschaft dem zurück
gekommenen Boleslaus dem Keuschen übertragen. Von nun an 
konnten die schlcsischen Herzöge nie mehr festen Fuß in Polen fassen, 
und beide Länder blieben für immer getrennt.

Nachdem BoleSlaus der Kahle sein väterliches Erbe verloren 
hatte, verlangte er einen Antheil in Niederschlesien. Die Herzogin 
Anna und der Bischof Thomas I. von Breslau theilten hierauf 
Niederschlesien so, daß Boleslaus BreSlau und Heinrich Liegnitz 
erhielt. Jeder von ihnen sollte aber einen jungem Bruder, nämlich 
Boleslaus den Konrad und Heinrich den Wladislaw, zum Theil
genossen annehmen. Später aber tauschte Boleslaus mit seinem 
Bruder Heinrich, gab diesem das Fürstenthum Breslau, und behielt 
sich Liegnitz und den Lebusischen Distrikt. Mittlerweile war Konxad 
zum Bischöfe von Passau ernannt worden, und Boleslauö änderte 
nun eigenmächtig, wohl nicht ohne Mitwissen seines Bruders Hein
richs Hl., das Theilungs-Dokumeut, welcher Aenderung zufolge Kon
rad keine Ansprüche aus das väterliche Erbe mehr haben sollte. Als 
Konrad, der noch auf der Hochschule zu Paris sich befand, erfuhr, was 
in Schlesien vorging, gab er feine Studien und den geistlichen Stand 
auf, eilte nach Breslau zu seinem Bruder Heinrich, und forderte von 
Boleslauö seinen Antheil am väterlichen Erbe. Dieser, gar nicht 
geneigt, eine solche Forderung zu befriedigen, wünschte den Erb- 
Prätendenten seinem Bruder zuzuschieben, und verlangte einen noch
maligen Tausch des Fürstenthumö Liegnitz mit Breslau. Daraus 
entstand nun ein heftiger und verderblicher Bruderkrieg, der mit Ver
heerung des Landes und Blutvergießen endete. Denn Heinrich so 
wenig, als die Breslauer, welche ihren Herzog liebgcwonnen hatten, 
willigten in diesen Tausch, und widersetzten sich demselben aus allen 
Kräften. Boleslaus wollte nun seine Forderung durch Gewalt der 
Waffen geltend machen, sammelte ein Heer von Deutschen, und rückte 
damit 1245 nach vergeblichen Versuchen, nachdem er fruchtlos alle 
Ueberredungskünste verschwendet hatte, vor Breslau, welches seit dem 
letzten Brande im Tartarenkriege noch nicht vollständig aufgebaut 
und noch wenig hinlänglich mit Mauern versehen war. Die Bres
lauer aber vertheidigten sich sehr tapfer, und Boleslaus sah sich ge- 
ilöthigt, nach einer dreimonatlichen vergeblichen Belagerung wieder 
abznziehen. -») Er entbrannte in Wuth über seine mißlungenen 
Pläne, und übte, von furchtbarer Rache getrieben, die unerhörtesten 
Grausamkeiten. Nichts war vor seinem Zorne sicher; seine Schritte 
begleiteten Tod und Verderben; überall ließ er die entsetzlichen Spuren 
seines Unmuthcö zurück. Seinen Rückzug bezeichnete er mit Mord

28) Die Darstellung dieses Bruderkrieg-S ist fast buchstäblich aus der oben 
allegietcn Gesch ch,c Schlesiens von K G-Hvstmann S-160 ff. entlehnt. Bergt. 
diici-Iiü l'olii Historischer Brandt, und Feucispiegcl l>28 37- 
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und Brand; alles, was ihm in den Weg kam, wurde zerstört und ver
nichtet; besonders war Neumarkt ein Gegenstand seiner Grausam
keit. Ob nun die Bürger dieser unglücklichen Stadt sich dcm Rauben 
und Morden seines Heeres widersetzt, oder, wie eine Tradition erzählt, 
dem Herzog Heinrich in Breslau Hülse geleistet haben, oder ob viel
leicht nur die Wuth über den mißlungenen Angriff auf Breslau zu 
diesen Gräueln den Herzog veranlaßte, ist ungewiß, dic Geschichte 
hat uns darüber keinen Aufschluß gegeben; genug, Neumarkt wurde 
ein Racheopfcr dieses traurigen Bruderzwistes. ES ließ sich wohl 
erwarten, daß die vielen deutschen Raubritter, welche Boleslaus nach 
Schlesien gezogen, und die in seinem eignen Lande mit Mord, Brand 
und Plünderung ungestraft übel hauöten, auf einem solchen Kriegs
zuge um so weniger schonend verfahren würden, als ihnen von dcm 
wuthentbrannten und zornfunkclnden Herzoge selbst ein sehr übles 
Beispiel gegeben wurde. Von der Rache eines Fürsten, den die da
malige Welt schon den Grimmigen und Wunderlichen nannte 
und von dem seine Großmutter, die heilige Hedwig, nicht viel Gutes 
geweisiagt hatte, ließ sich nur das Schrecklichste und Unerhörteste be
fürchten. Dies flößte allerdings den Bürgern zu Neumarkt, als Bo
leslaus von Breslau aus nach Liegnitz im Anzüge war, große und 
gegründete Besorgniß ein, zumal sie Unterthanen seines von ihm 
befehdeten Bruders waren und daö Bild der schrecklichsten und grau
samsten Verheerungen in dessen Lande bereits vor Augen hatten. 
Was Wunder also, wenn sie die Waffen zu ihrem eigenen Schutze 
und ihrer so schwer bedrohten Ruhe ergriffen und für deren Erhal
tung alles wagten? Die Bürger vertheidigten sich, so gut sie konn
ten, mußten aber dcr Uebermacht wcichen. Sie zogen sich auf den 
Kirckhof zurück, doch auch da mußten sie noch gegen die Gewalt dcr 
Feinde kampscn. Ein schauerliches Gemetzel entstand auf dem Got
tesacker, und das Blut der wackern Bürger floß in Strömen; die 
heilige Stätte ward durch Mord und Blutvergießen entweiht. Wäh
rend dieses Trauerspiels auf dem Kirchhofe hatten sich wankende 
Greise, ehrwürdige Matronen, Mütter mit ihren Säuglingen, un
mündige Kinder und von den Bürgern diejenigen, welche in dem 
furchtbaren Gemetzel noch nicht erwürgt waren, in dic damals noch 
holzerire Andrcaskirche geflüchtet, in dcr Hoffnung, dcr Herzog und 
ferne Truppen würden wenigstens Scheu und Ehrfurcht vor dem 
Heiligthume haben und sie so innerhalb der Kirche sicheren Schutz 
vor der Wuth und Grausamkeit dcr Barbaren finden; allein ver
gebens, Die Kirche wurde in Brand gesteckt, und 500 Menschen 
verloren als unschuldige Schlachtopfer eines rachedürstenden Fürsten 
durch den Flammentod ihr Leben. Nachdem so auf dem Kirchhofe 
das Schwcrdt, in der Kirche die Flammen auf gräßliche Weise ge
wüthet und gemordet hatten, fiel man über die Wohnungen der Er
mordeten sowohl als derer, welche dem Blutbade entronnen waren, 
her, raubte und plünderte; was man nicht fortbringen konnte, wurde 
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venuchlct, die unglückliche Stadt angezündet und in einen Ascheu- 
haufen verwandelt. Dies ist einer der traurigsten und schrecklichsten 
Unfälle, welche die Stadt jemals betroffen haben, -v) Da Boleslauö 
seinen Soldaten, meistens Deutschen, keinen Sold geben konnte, so 
waren maub und Plünderungen aller Orte, durch welche sie hindurch 

begreiflich an der Tagesordnung. Noch im Jahre 1744, 
als BchufS einer Pflasterung in der Stadt der Wall vor dem Bres- 
mucr E're emgerissen wurde, fand man tief unter dcr Erde vielen 
-^raucfchutt und einige Mcnschengerippe, die noch nicht ganz verwest 
^"^Pnd man vermuthete schon damals, daß dieser Schutt von 
vem 1^45 stattgehabten Brande dahingekommcn und die gefundenen 
ocorper den damals bei der Kirche und in derselben verfallenen Men- 
lchcn angehorten und sich im frischen Sande und in der tiefen Erde 

er-3m?^°M"S Limbische Jahrbücher Thl. II. 6ap. XV. 8. nnx. 83 
allen Lieaniker Manuskriple vom Jahre l37N diese Mord- 

und der Kahle erhub sich wider seinen Bruder,
Breglaw mit dreyen aufgerichketcn Heeren, das noch neu was, 

anaeL^ den Dcwlschen sich dahin seinen, zu Dewtschem rechle was 
som», Ä."'""b noch ganß schwach in ihren Äräfften. sich doch ein Enqstm ru- I^ans "Am n bal menniglich gcwehrcl; So das häkle vermerektt Loles- 
Schiesi?"^s val Neuber, die aus deutschen Landen guomcn, in die 
Brank, "nc durch Raub belediget, sondern auch durch
Kirnen vnd verwüstet. Vnder solchem Vbcl seyn ein der
verÄ^7 .^^^swmarkle vff dem Kirchhoffe vnd in der Kirchen gelobtet vnd 
fit Menschen i do sulch arg vberhand nam. seyn ein dem Lande
cim^ p^'^er Sll'awer, dem Land, zv grossem Schaden -- (Sronica prin. 
-1 li.i s olo'nae in 8tem/.el: Scriplore» rerum 8ilesiacaium. ljreslau 1836- 
rm ' post patris occisioaem klebuisset terra 8Ie-
1^1,^!"^^' vt ecoe cnnlrarium ejus kactum est. «am trater senior, 
odseM, luniores kratres insur^ens, tribus expeäicionibus
tonicn ^t'Uaviam. tzue, cum aellmc novella, Ibeoloniris fure 1'beo- 
-Ma cnöfl.-'s '°o-fn>'bu8, korst viridus quari nnlla, se kamen in anmislia 
6onikus -ri elstensavit. vuoel voleslaus cernens, mnltis ore-
unum ' Iveokkonmis conünenlibus <Ie tllversis partibus conZregntis in 
plurimum i"" ^«äl« Vtiam ignis inceneliis aliquacien«
koro «am - ln blig mquiäem malis, elum Leient, in «ovo
rank tere'" ^.cclosia ezuam in cimileriv, ass «zuoel conkuAe- 
super Mali- 'U"«lr«nti Uamine«, incenilio perivrnnt. Hiis 1g. 
äiuw, nlni i,,?^ crebeescentibus, castra preckonum, in terre franste clisnen- 
I>aF ^8.: construcla« Vita 8. üeelevixi« I. e Ueeslaii 1839 4
keira 8Ies?e , - 'v exnrello klominacionis e^us, cum «Um,,sis8et in 
uemere, m-oni ' I'rostier mala siatim «nborla incepit pönulua
b-vvi fo ri n >I"ws exercitum in ecclesia et in cimiterio 
circiter octi om>-":ui «'-xus llomines periernnt incenelio 
kolonia «liversi- pvncula per ipsius Ixiannielem in
rrzählt- ,-tm ab eontizerunt.-- Cureus a a. O- paz;. 9-,
«leichen li?ß er y/?»'unrcrtc er die Liait Sleumarlkt, vnd zündete sie an. deß. 
kleinen Kindern ,» dareyn sich v,el armer Leute, mit jhren Weibern vnd 
steflüchtcl ansiecken »»k"""?' darinnen, als in einem heiligen Ort. sicher zu seyn 
»ailbaeus Merino »'vdrannten darinnen bih ,n die soo Menschen- Dcrgl. 
kurt snl ö /?p°8val>liia kobeimae, Moravias et Silesiae. Trank r",ibr 8- '°0- ^br. 2. cap. 3. pa,, 29. Le 
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unzweifelhaft so lange erhalten haben. — Bald nach dem Brande 
wurde eine neue hölzerne Kirche erbaut, und es ist gar nicht unwahr
scheinlich, daß damals das nur M. nördlich von der Stadt ge
legene Dorf Pfasfendorf an die Kirche kam und ohne Zweifel 
von Herzog Heinrich III. derselben als ein Schadenersatz zu deren 
Erhaltung mag geschenkt worden sein. — Ob bei jener furchtbaren 
Katastrophe des Minoriten-Klosters, als einer Stiftung der Groß
mutter Bolcslaus des Kahlen geschont worden ist, darüber sind keine 
Nachrichten vorhanden, wahrscheinlich darf man jedoch annehmen, 
daß bei jenem allgemeinen Brande mit der Stadt auch zugleich das 
Kloster untergegangen sei.

20.
BoleSlaur von Liegnitz gefangen. Heinrichs III. Tod. Heinrich IV., reffen 

Gcsangennehmung auf dem Schlöffe zu Zeltsch.
War auch dieses schauerliche Ungewitter mit allen seinen Schreck

nissen endlich vorübergegangen, nachdem die hartbedrängte unglück
liche Stadt den Leidensbecher bis auf den letzten Tropfen geleert 
und geduldet hatte, was menschliche Kräfte zu ertragen im Stande 
sind, so war die Zeit der Ruhe und des Friedens für Neumarkt noch 
keineswegs gekommen, vielmehr gaben die wiederholten Züge Boles- 
laus gegen Breslau immer neue Veranlassung zu gerechter Besorg- 
niß. Obwohl die Streitkräfte des Boleölauö bei der letzten Belage
rung von Breslau sehr geschwächt worden waren, so beruhigte sich 
derselbe dennoch nicht, und bekriegte seinen Bruder von Neuem. Er 
verpfändete die beiden Städte Zittau und Görlttz in der Lausitz 
an reiche und vornehme Unterthanen, warb Kriegsvolk, und rückte 
mit einem neuen Heere vor Breslau im Jahre 1248. Allein das 
Glück war ihm auch diesmal nicht günstig; ja er wurde sogar von 
Herzog Heinrichs Leuten auf seinem Rückzüge gefangen genommen 
und in Begleitung seines treuen Fiedlers Surrian, der beständig um 
ihn sein und ihm die Zeit mit Geigen vertreiben mußte, nach Bres
lau zurückgebracht. Heinrich behandelte ihn sehr mild, und gab ihm 
sogar die Freiheit wieder, nachdem er einen Vergleich Unterzeichner 
hatte, daß er Konrad zum Miterben annchmen wolle. Allein nach 
Liegnitz zurückgekehrt, besann er sich wieder, und brütete neue Pläne 
zur Erreichung seines Zweckes. Um Geldmittel zu erlangen, ver
kaufte er den Lebusischen Distrikt mit den darum liegenden Städten 
an die Markgrafen Otto und Johann von Brandenburg und den 
Erzbischof Willebrand von Magdeburg, rüstete ein neues Kriegs
heer aus, und kam 1250 zum drittenmale vor Breslau. Allein auch 
diesmal war dieser Kriegszug ohne Erfolg. Von Wuth überwältigt, 
zog er zurück nach Liegnitz, alles verheerend und verbrennend; nichts 
schonte das Schwerdt, nichts die Flamme. Daß Neumarkt, welches 
damals kaum einigermaßen aus dem Schütte sich erhoben, dabei nicht 
ganz leer ausging, sondern Ungemach genug zu dem früheren Un
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glücke noch zu ertragen hatte, läßt sich wohl leicht begreifen. Boles- 
lauS, der nun an allen Hülfsmitteln erschöpft war und selbst seine 
verpfändeten Besitzungen nicht wieder einlösen konnte, nahm 1251 
seinen eignen Kastellan in Krosscn, der bei ihm in vorzüglicher Gunst 
zu stehen schien, gefangen nnd übergab ihn den Deutschen, damit sie 
die Hülfsgclder, die er selbst ihnen nicht bezahlen konnte, von diesem 
seinen Diener erpressen sollten. Durch dieses Verfahren erbitterte er 
seinen Adel so sehr, daß er sich für Konrad erklärte nnd ihm Krosseu 
nebst andern festen Orten des Landes übergab. Sechs bis sieben 
Jahre hatte nun der unglückliche Streit zwischen den herzoglichen 
Brüdern gedauert, viel Blut gekostet und das Land verwüstet. End
lich nahm sich der Bischof Thomas, ohne Zweifel auf Bitte» deS 
Herzogs Heinrich von Breslau, der Sache an, und verunstaltete bei 
Glogau eine Zusammenkunft der fürstlichen Brüder nnd der Stände 
Schlesiens, auf welcher Konrad die heutigen Fürstenthümer Glogau 
und Sagan, Steinau, Krossen, den zu Schlesien gehörigen 
Theil der Niederlausitz und das diesseits dcrObra liegendeStück 
von Großpolen erhielt, wogegen er Heinrichs von Breslau Geißeln 
freigab und den Einwohnern der Fürstenthümer Breslau und Lieg
nitz, die er von Beuchen aus befehdet hatte, die schuldigen Kontri
butionen erließ. Man sieht hieraus, daß die Methode nicht neu ist, 
unschuldige Unterthanen die Privatzwistigkeiten ihrer Gebieter mit 
baarem Gelde bezahlen zu lassen. Durch diese im Jahre 1252 ge
schehene Ausgleichung entstanden in Riederschlesien drei Fürstenthü
mer: Breslau, Liegnitz und Glogau. Um diese Zeit, nämlich 
1253, soll Neumarkt an das Fürstenthum Liegnitz gekommen sein 
und also denjenigen Boleslaus zum Regenten erhalten haben, wel
cher diese Stadt so fürchterlich und grausam heimgesucht hatte. Doch 
sind die Ansichten der Geschichtschreiber darüber noch sehr verschie
den, so daß sich diese Angabe keineswegs gründlich erweisen läßt.»o)

Inzwischen hatte Heinrich III., welcher mit seinem Bruder Wla- 
drslauS, der unterdeß Erzbischof von Salzburg geworden war, zu

Pol'« Jahrbücher Bd. 1. S. 6t. nä »nimm 1233 sagen: „Nach AuS- 
A- eines fürstlichen Briefes ist der Ncumarkt zu der Zeit bei dem Fürsten- 

gewesen." Dagegen weiß der sonst fleißige ThebesiuS und dcr 
mKlose nichts davon. Letzterer rcdcl erst von der Abtretung 

"" BvleSlauS den Kahlen ru der Zeit, als dieser Heinrich IV. durch 
genommen und auf das Schloß Lahn gebracht hatte, wovon wir 

wurer innen sprechen werden. Seine Worte in: Dokumeiuirle Geschichte von 
«riefen Bd. 1. Brief 32. S.533 launn also: „Heinrich IV. von BreS- 

„ ii' Kols8lau» calvu» von Liegnitz durch List gefangen genommen
T geführt hatte, habe in dem Glazcr Frieden am 26. August 1277, 

inner Arcilaßung wegen, auch Ncumarkt an öoleslaus calvus abgetreten." 
D. i>»ß. 101 schreibt eben so: „Doch gingS vnglcich ,v (bei 

dieser Lheuung nämlich), dann Herkog Heinrich der Fromme mußte Lol^Ia» 
T^Se, Slrelc'n, Greiffendcrg. vnd andere Statt 

mehr avtrettcn. Darauf gab er die gefangenen Fürsten, Ueoricuw den From
men. und priwislsiim zu Poßen, loß."
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Breölau gemeinschaftlich regierte, auf die Verbesserung seines Landes 
gedacht; er baute die in diesem Bruderkriege zerstörten Städte und 
Dörfer wieder auf, und es läßt sich wohl vermuthen, daß auch Neu
markt darunter gewesen sein mag. Er zog deutsche Kolonisten ins 
Land, und gab ihnen viele Freiheiten und Rechte. Besonders dankt 
BrcSlau diesem Fürsten seine künftige Größe. Heinrich IH. starb 
1266 den 5tcn December, und hatte seinem Bruder Wladislaw, der 
durch die Gunst des Papstes Clemens IV. außer dem Erzbisthume 
Salzburg auch die Verwaltung deS BisthumS Breslau erhalten hatte, 
die Vormundschaft über seinen unmündigen Sohn Heinrich IV. über
tragen. Die Sage früherer Chroniken, daß er vergiftet worden sei, 
ist gänzlich uncrwiesen, und schon Cureus ist der erste schlcstsche 
Geschichtschreiber, der daran zweifelt. Er sagt nämlich a. a. O. 
PSK. 98: „In jar 1266 den 5 veoembrig, starke zu Breßlaw 
„ricus der drite, ein frommer Fürst, der seine Unterthanen lieb hatte. 
„Man schreibet in den Schlcsischen Historien von vielen, wie auch 
„von diesem Schlcsischen Fürsten, daß jenem sei vergeben worden. Ich 
„glaube aber nicht, daß zu derselben Zeit die Schlesier mit Gisst umb- 
„zugehen gewußt: Sondern die einfältigen Leute, zum selben mal, 
„haben es darfür gehalten, daß alle häfftigc Febcr jren vrsprung von 
„Gisst hetten. Man hat jhn in das Kloster zu S. Clären begraben." 
— So lange Wladislaus lebte, blieb es ruhig; als aber dieser 1270 
gestorben war und Heinrich IV. als ein Herr von 21 Jahrcn die 
Regierung seines Fürstcnthums selbst übernahm und noch dazu allei
niger Erbe Wladislawö wurde, erwachte dcr Groll und Haß Bolcö- 
lauS des Kahlen der die Abtretung des Fürstcnthums Glogau an 
Konrad immer noch nicht verschmerzen konnte, von neuem. Er beschloß 
daher, sich Heinrichs zu bemächtigen und dessen Land oder wenigstens 
einen Theil desselben an sich zu reißen. Neid und die Hoffnung auf 
reichen Vortheil bewogen ihn zu einer neuen Grausamkeit. Als Hein
rich IV. sich im Jahre 1277 auf seinem Schlosse Jeltsch bei Bres
lau aushielt, wurde er den 18. Februar des Nachts überfallen, aus 
dem Bette gerissen und auf das Schloß Lähn gebracht, wo ihn 
Boleslaus in harter Gefangenschaft hielt. Die Breslauer nahmen 
sich sogleich ihres Herzogs an, suchten und erhielten Hülfstruppcn 
aus Polen und Oppcln, und rückten Boleslaus entgegen. Ein neuer 
blutiger Krieg entbrannte. Boleslaus hatte Hülsslruppen in Meis- 
scn, Baicrn und Schwaben geworben. Mit diesen und mit 
seinen Liegnitzern verwüstete er nun mit Feuer und Schwerdt das 
Vrcslauische. Auch Neumarkt ist, wie sich denken läßt, damals nicht 
verschont geblieben. Zwischen Stolz und Protz an bei Franken
stein kam es den 18. April zur Schlacht. Anfangs verzweifelte Bo
leslaus an dem Siege, denn die BreSlauer fochten muthig und un
erschrocken mit ihren Verbündeten für ihren Fürsten, warfen sich in den 
dichtesten Haufen dcr Feinde, und schlugen sie zurück. Selbst Boles
laus hatte sich, von einem einzigen Ritter begleitet, vom Schlacht
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selbe entfernt. Da entriß sein Sohn Heinrich, der als Feldherr 
befehligte und als Soldat tapfer kämpfte, den Breslauern den ge
wissen Sieg, und machte überdies noch eine beträchtliche Anzahl Ge
fangener, unter denen auch Przemislaus, Herzog von Polen, 
sich befand. Diese traurige Katastrophe gab zunächst Veranlassung, 
dap Schlesien spater an Bohmen kam. Denn die Breslauer baten 
den böhmischen König Ottokar um Hülfe für den Sohn seiner 
Schwester, und gaben ihm, um ihn sür ihren Zweck zu gewinnen,

Orasichasl Glatz. Allein Ottokar, mit andern Kriegen hinläug- 
uch beschäftigt, suchte die beiden schlcsischen Fürsten mit einander aus- 
zusohnen. Dcr Friede zwischen Boleslaus und Heinrich fiel indeß 
sehr zum Nachtheile des letztem aus; denn er mußte seine Freiheit 
mrt den Städten und Schlössern Striegau, Ncumarkt, Stroppen, 
Grciffenbcrg, Pitschen und Goöwinsdorf (Gieömannsdorf, S.S.W. 
2 M. von Bunzlau) von seinem Oheim erkaufen. Jedoch 
erfreute sich Boleslaus der Kahle seines Sieges über Heinrich nicht 
lange, denn er starb bald darauf 1278. Die vielen Ungerechtigkei
ten, die er an seinen Brüdern verübte, werden sich schwer entschuldi
gen lassen; durch sie hat er den Tadel der Mit- und Nachwelt auf 
sich geladen, denn von allen seinen Zeitgenossen wird er nur als ein 
wilder, roher, oft unsinniger Mensch geschildert.

21.
Tod Herzog Heinrichs iv. von Breslau.

Die übrigen Streitigkeiten Herzog Heinrichs IV., namentlich 
seine Zerwürfnisse mit dem Bischöfe Thomas II. von BreSlau, die 
aus der allgemeinen schlcsischen Geschichte hinlänglich bekannt sind, 
scheinen keinen weiteren Einfluß auf die Ruhe und den Frieden Neu
markts gehabt zu haben. Heinrich starb den 23. Juni 1290 als

31) 8lenr.el: 8criplores rerum 8ile«mcsrum. kä I. pn:;. 31.
polonorum: „InnUem coaperncione ri^i« Oolieinie puer Ue captivi- 

Mle eripitur, »on Minen «ine lerre «ue äispemlio. nnm 8treßnn et IV o- 
Kirn«», Krilinberx, pirrxcliin, 6n7.vin«ciorf Lolexlno trnSi- 

. <-1>ronicn principuui poloniae IIN idi-iem: „kt pro voto 
inncinnneioni« «ue, qnibukiUnm baronidu« pneri prnpter niorlem lmu piUri« 
«jUitM p-'Uiui e)u«, «zunm procurnvernnt toxieo, nt preterlnr, «ibi timenti- 
In>«, cireuinveniente«, per Intrunculo« qnoxtl.nn in 3elcrde, llnin Sorniiret 
in I«mo, puerum cnpi tecit in nocte c,uinle terie po«t primnni «Inminicnm 
qimUrnAexime nnvo Nonnni KIL6UXXV0, et sU cn«,rum I,elien üetlucluiu 
oiri« vincnli« inancipnri. Lt Innäein exercilu conAreznio, pueri terrsiu 
nUliuo pertrnn8ien8, circn 8toultr cum ^Vr»ti8lnrieii8ibii«, 6Ioi;ovien8ibu» 
et pornsniensidus KIj„m commiltere gussit delliim. (juibus coagre««!» 
in cnmpn, in Ui« «nncti Keor^H, qui Mit in «nbbnto, ex utri«gue pnrti- 
ou« ^»lununi in iieilo, ipsv eum solo reversus ile cawpo
comite, lleinrico ülio cnm xiiiz oiliilaminu« viclorino campnm lenentibu« 
et ceteri«, qui tugere polernnt l'u^n ililnpxi,. Posten vero cooperscione 
regi« oouemie puei eripilur, non lnine» «ine terre «ue nmAno itixnenciio, 
vnm 8ti'eßoniam, Xovnm toruin, 8lrornw - Orevllenberi;, pjrz,Lin et 
Ooxvvinsäork irrnlitlit Luleslno.« .^m> e 
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Herzog von Schlesien, Krakau nnd Sendomir ans dem fürst
lichen Schlosse zu Breölau, und liegt daselbst in der von ihm gestif
teten Kreuzkirche vor dem Hochaltare begraben, wo noch mitten im 
Chöre sein Monument steht. Wie die alte Zeit in allen auffallen
den Naturereignissen eine Vorbedeutung von Unglücköfällen, Kriegen 
und Empörungen erblickte, so lesen wir auch in CureuS in diesem 
Zeitraume etwas Aehnliches, das wir hier dcr Kuriosität wegen bei
fügen wollen. Dort heißt eS a. a. O. 99.: „Im 1270 jar 
nach Christi Geburt geschahen viel Wunderzeichen, die haben vor
bedeutet die folgenden Empörungen vnd Landstrasfen. 
Eine vom Adel gebar auff einmal 36 lebendige Kinder (?!), 
sie sevn aber bald hernach gestorben. Die Oder vnd Neiß in 
Schlesien fliessen mit Blut." — Heinrich starb in einem Alter 
von höchstens vierzig Jahren kinderlos, aber nicht unvermählt. Früh 
erfuhr er die Bosheit der Menschen; er suchte hart und grausam zu 
werden, ohne die Kraft zu haben, es sein zu können. Die Tröstung 
der Liebe würd ihm nicht, er suchte sie im Kampfe, und fand sie in 
der Religion, die er einst verachtet hatte. Daher die Innigkeit und 
das Uebermaß, womit er sich zuletzt religiösen Gefühlen und Ein
wirkungen überließ, — eS war die liefe, ans der innersten Seele 
hervorgegangene Ueberzeugung, daß Friede für das Menschcnherz 
nur im Grabe zu finden ist. Möge sie ihm erfüllt worden sein!

22.
Heinrich V. (^rassus) von Liegnitz und Breslau. Heinrich VI. 

Schenkung des Gutes PfaffcnLorf an die Andreaskirchc zu Neumarkt.
Nach dem Tode Boleslaus deS Kahlen und Heinrich IV. scheint 

Neumarkt einige Ruhe genossen zu haben, wenigstens liest man nichts 
von Befehdungen, Plünderungen, Brand oder Druck, welche die 
Stadt nach dieser Zeit erlitten hätte. Sie gehörte von nun an zum 
Fürstenthume Liegnitz, und stand unter der Oberherrschaft dcr dorti- 
acn Hcrzöge. Nach Heinrichs IV. Tode entstanden Streitigkeiten 
über dessen Gebiet zwischen Heinrich III. von Glogau und Heinrich 
von Liegnitz. Die Breslauischen Stände wählten letzteren zu ihrem 
Regenten, welcher nun als Heinrich dcr Fünfte auch Herzog 
von Breslau wurde. »2) Darüber ward Heinrich von Glogau so 
erbittert, daß er den Herzog von Liegnitz und Brcslan durch Ver- 
rätherci Lutko's von Habedank, dessen Vater Pakoslaw eines 
begangenen Mordes wegen enthauptet worden war, im Bade über-

32) Nine est', guvä blos Henricus, Del 6ralia vux Silesnse st vo- 
mlnu/Vi-MisIuvius el l^enic., tkun prilenentibim, gu»m üiluri-i, volumu» 
vsse notuiu. quoä post nolum veiim, per liäele« et ckarissimo» 
cive» nostros Vratislavien««^ »umus vucatum et voininium con- 
necnti. vnäe äixnum köre Uiznoscitur, ut benekciis deoeücia reeowpen- 
8swus. LeneUi Lreslogruplns cap. 5. p»8- 39. 
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fallen und gefangen nach Glogau bringen ließ, wo er ihn in einen 
auf allen Seiten stark mit Eisen beschlagenen Kasten sperrte. Dies 
Behältniß war so eng und niedrig, daß darin der Gefangene weder 
aufgerichtet stehen, noch der Länge hin liegen, noch zur Noth sitzen 
konnte. An demselben befanden sich zwei Oeffnungen, mit starken 
eisernen Gittern verwahrt. Durch die obere Ocffnung schöpfte er 
Luft, und bekam Speise und Trank, und durch die untere konnte er 
sich seiner Nothdurft entledigen. In diesem schrecklichen Gefängnisse, 
welches eher einem Käficht verglichen werden kann, dauerte der Herzog 
so lange aus, bis er im höchsten Elende gezwungen wurde, alle die 
Städte und Ländereien dies- und jenseits dcr Oder, die Heinrich V. 
seinem Vetter als Erbtheil Heinrichs IV. von Breslau überlassen, aber 
wieder abgenommen hatte, und noch dazu Oels, Bernstadt, 
Namslau, Konstadt, Kreuzburg, Pitschen, Landsberg 
und Stirschaw abzutreten. Die Folgen dieser Gefangenschaft 
waren für Heinrich V. sehr traurig; er konnte seitdem seine Gesund
heit nicht mehr erlangen, und starb, nachdem er seinem Bruder 
Bolko I., dem Streitbaren (Lellicoso) von Schweiduitz die Vor
mundschaft über seine drei unmündigen Söhne übertragen hatte, den 
22. Febr. 1296 zu Liegnitz. Sein Leichnam wurde, wie er es in 
seinem letzten Willen verordnet hatte, nach Breslau gebracht und in 
der Klosterkirche zu St. Clara beigcsetzt. Für Neumarkt ist Herzog 
Heinrich noch besonders insofern merkwürdig, als er 1295 die Schen
kung des Gutes Pfaffendorf an die Andreaskirche daselbst nicht 
nur bcstättigte, sondern dieses Besitzthum auch von allen Lasten be
freite und dem damaligen Pfarrer (Kapellan) Friedrich für sich 
und seine Nachfolger im Pfarramte erblich verlieh. Uebrigens konnte 
von Heinrich V. wegen der Kürze seiner Regierung nicht viel für 
feine Länder geschehen; indeß fehlte es ihm nicht an gutem Willen, 
und wenn er nicht alles Gute, waS er wünschte, ausführen konnte, 
so muß man auch aus seine traurige und unglückliche Lage die ge
bührende Rücksicht nehmen.

23.
Heinrich VI. Furchtbare HungerSnoth. Herzogl. Bruderkrieg. Ooa- 

»UILS, MLtzizier Oonsulum, Logtet zu Neumarkt. Früc Rathswahl. Pest.
Als Heinrich VI. 1311 mündig geworden war und die Re

gierung des ihn, bei der Ländertheilung zugefallenen Fürstenthums

- soso V8t, guoä IXc>« klenric»8, Del 6ruiiu Oux 8ile8iae et Do- 
niinus »ruti.8l-rvien8is omnibu» tentlwonio Kusu« pußinae cupimu8 esse 
notum, — quoll äict-e vill» ktuikenllnrk uchacen8 binviioro cum »olemni et 
luvoruvm uoertuie Kcxiksiue purockisli idillem in lXovoloro 8it per no8tro8 
"ruellece88orv8 lruMtu et Uonutu, cpios nullsm omuiuo collectum, exuctio- 
vem , 8olutionem , Neuerem etc 8olvere Uebeul, ull boc etiam intuente8 
uueliu ob8equ>u I r jx j x j Ospelluoi no8tri, llicluui villum ul>8ol- 
Vimu8 etc. voleme8 llictum villum perpeluu libertret« Irui. >Vctu sunt kaec 
anno 1293. Die vollständigen Urkunden darüber sind in den Beilagen »ub 
>n. und 6. enthalten.
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Brcölau selbst übernahm, kam Ncumarkt in eben diesem Jahre, oder 
wie Pol will, im Jahre 13 >5, an das Breölauische. Während sich 
zwischen dem verschwenderischen Boleslaus III. von Liegnitz und Bricg, 
dcr sogar aus Leichtsinn seine eignen Kinder den BreSlauern um Gew 
versetzt haben soll, und Heinrich VI von Breslau abermals eines 
Ländertausches wegen ein trauriger Bruderkrieg vorbereitete, was die 
Länder Polen und Schlesien, folglich auch unser Neumarkt, das 
schrecklichste LooS, das nur je über Menschen gekommen ist. Eine 
furchtbare Hungersnoth trat ein, die von 1313 bis 1315 währte, 
und mit ihr dic schauderhaftesten und grauscncrrcgendsten Scenen, 
welche die, Geschichte ausgezeichnet bat. Nachdem alles ausgezehrt 
war und die Menschen, vom wüthcndstcn Hunger gequält, selbst dic 
ekelhaftesten Dinge gierig verschluckt hatten, drohte der gräßlichste 
Hunger dennoch den Gepeinigten den unvermeidlichen und schrecklichen 
Tod. Abgcmagcrt und abgezehrt, bleich und entstellt im Angesicht 
von den genossenen gräulichen Nahrungsmitteln, zu denen sie in dcr 
Verzweiflung ihre Zuflucht nehmen mußten, wandelten sie matt und 
kraftlos, lebendige Leichen, umher; der Hunger spiegelte sich in ihrem 
welken abgezehrten Gesichte ab. Und dennoch, nachdem Alles auf» 
gezehrt war, was der Mensch, die surchtbaro Qual des Hungers zu 
stillen, nur zu sich nehmen konnte, sah man noch kein Ende dcr 
Theurung und der gräßlichen Hungerönoth. Da schritt man in der 
Verzweiflung zu dem Aeußerstcn und Schauderhaftesten: man stillte 
seinen Hunger, da die todten und schon halb verfaulten Körper der 
Thiere nicht mehr auSreichen wollten, mit Mcnschcnfleisch. Leichen 
wurden auö den Gräbern gescharrt und verzehrt, Missethäter vom 
Galgen geschnitten und von dcr Richtstätte geholt, um ihre Körper 
zu zerreißen und zu essen; Eltern speisten die Leichname ihrer so eben 
vor Hunger oder durch ansteckende, von den schlechten Nahrungsmit
teln erzeugte Krankheiten gestorbenen Kinder, und Kinder rissen die 
Leichname ihrer umgekommcnen Eltern in Stücke, und verzehrten sie. 
Ein füchterlichercs und schauderhafteres Bild von dem Jammer und 
Elende der Menschen können wir nicht erblicken, als dasjenige, das 
uns diese dreijährige gräßliche Hungersnoth aufstellt. An der Wahr
heit dieses furchtbaren Ereignisses können wir nicht zweifeln, denn 
cö wird unö einstimmig von allen polnischen und schlcsischen Ge
schichtschreibern und Chronisten erzählt. Nachdem daö Herz der 
Eltern im bittersten Schmerze um ihre winselnden und nach Brodt

Wir wollen hier nur einige der bewährtesten anfübren: IKebeniu, 
Liegnitzische Zahrb. Thl. II. (Äp.XXIV. Z. 7. p»;?. 15V. loscl». Lureus Schle- 
fische vnd der herrlichen Statt Breßlav Kener-U-tlKronics, übersetzt durch H. 
Nätteln in Sagan. pnz. 112. Sclüdiku» libr. 2. o»p. 7. p»«. 41. ssliolio- 
vius Herum poiovicurum libr 4. csp. 8. -w piztorium lom. 11. paz 141. toi. 
Lrenrbeim ckronol. libr. 2. toi. 29V. Älosc Dokumentirle Geschichte von 
BreSiau. Brief 36. Die hungrigen Wölfe griffen bewaffnete Menschen an und 
zerrissen fic. Der Schnee hatte im Frühlinge so lange auf den Saaten gelegen, 
Laß kein Getreide wachsen konnte.
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vergebens schreienden Kinder gebrochen, brach es bei den meisten auch 
un Tode, der ihrem Jammer ein erwünschtes Ende machte. Die 
Pest brach aus, eine stete Begleiterin des Hungers, und raffte Tau
sende von Menschen hinweg, dic dem Huugertode kaum entgangen 
waren. Ungeachtet dieses Jammers und der gränzenlosen Noth 
unter den Menschen, dergleichen nie erhört worden ist, brach der 
sdneg zwischen den fürstlichen Brüdern dennoch mit aller Heftigkeit 
aus. Boleslaus konnte auch bei seiner vergrößerten Macht nicht 
so viel emnehmen, als er bei seiner ungeheuren Verschwendung be
durfte. Deshalb wollte er seinen Bruder Heinrich VI. von Brcs- 
lau durch Krieg und Verwüstung seines Landes, wobei Neumarkt 
gewiß nicht verschont geblieben ist, zum Tausche mit Liegnitz zwin
gen, weil er das reiche BreSlau für eine gute Geldquelle ansah 
Dem Herzoge von Breslau, der sich von allen Seiten wie ein ge^ 
lagteö Reh gedrängt und verfolgt sah, der die Drohungen des als 
Unmensch bekannten Wladislaus Loktck eben so sehr fürchtete, als die 
Anfeindungen seines verhaßten Bruders, der noch dazu von der Un
zufriedenheit seiner Stände und Bürger, die er nicht zu schützen ver
mochte, das Schlimmste erwarten mußte, blieb unter diesen Umständen 
mchtö anders übrig, als 1326 einer Einladung des Königs Johann 
von Bohmen aus dem Hause Lutzelbürg tLuremburg) nach Prag 
zu folgen, woselbst er den König von Böhmen nach seinem Tode 
zum Erben seiner Länder einsctzte und sich blos auf Lebenszeit noch 
die Regierung und die Einkünfte derselben vorbehielt. 3u ariderer 
Sicherheit ließ sich König Johann den 4. April 1327 in Brcölau 
huldigen, bestättigte der Stadt und dem Fürstenthume und dessen 
Bewohnern alle Privilegien, und gewann Aller Herzen. So kam 
also das Furstenthum BreSlau und mit ihm auch Neumarkt an die 
Krone BvhmenS.
. .2"" d'e Verfassung der Stadt Ncumarkt um jene Zeit
betrifft, so ist aus einem im Raths-Archiv noch vorhandenen und auf 
Pergament geschriebenen Stadtbuche von 1376 bis 1421 welches 
den Titel führt: „lste est Miller Oivilstis äs csusi*, ouae ssunt 

consilio", und die wichtigsten öffentlichen Ver- 
handlungen, als: Kontrakte, Verträge, Testamente, RcchtSstreitiakeiten 
Stiftungen enthält, H deutlich zu entnehmen, daß damals alle^Sena- 
toren 6oo«u1es (Rathe) genannt wurden und der jedesmalige Bür
germeister als Präses dieser RathSversammlung LIsAizter voosulum 
geheißen habe. Uebngens hatten die Magistrate der damaligen un- 
ruh^ollen und Zeit eine äußerst schwierige, mitunter
auch gefährliche Stellung, denn cS gab eine Menge boshafter und

,^u,ruhr und hartnäckigem Widerstände sehr geneigter'Menschen, 
welche den Obrigkeiten und Vorgesetzten einer Stadtgemeinde sehr 
verderblich werden konnten und diese nicht selten mit Mord und Tod-

") Eine vollständige Beschreibung dieser Handschrift nebst mehreren daraus 
entnommenen Dokumenten folgt in den Beilagen. " "" daraus

Gesch. d- St. Ncum. 4 
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schlag bedrohten, ungeachtet es an Lebens- und LeibcSstrafen, als: 
Verbrennen, Köpfen, Rädern, Spießen, Henken und andern grausamen 
Hinrichtungen nicht fehlte. So liefen damals auch bei der Stadt 
Neumarkt nicht wenige ordentlich unterschriebene und ansgeferugte 
Fehde- und Absagebriefe rachgieriger Böscwichtcr ein, welche die 
Stadt um einer geringen vermeintlichen Beleidigung willen mit Mord 
und Brand bedrohten und die sonst friedlichen Bürger, sofern ihnen 
auch nur im mindesten nach ihrem Dünkel und Eigensinne nicht recht 
gesprochen wurde, zu öffentlichen und höchsi gcfäbrlichen Aufständen 
reizten. Ein solches Beispiel hat auch vom Jahre 1376 Neumarkt 
aufzuweisen, wovon wir später sprechen werden. ES wurde damals 
wahrlich! nicht geringer Muth, Entschlossenheit und eine seltene Auf
opferung für's allgemeine Beste erfordert, um sich in ein RalhScol- 
leginm aufnehmen zu lassen.

Schon finden wir die ersten Spuren von Zünften oder Hand- 
werks-Jnnungen in diesem Zeiträume, und zwar wird als der ältesten 
gedacht der Bäcker- und Fleischerzunft, da Bäcker und Flei
scher auch unter die ältesten Einwchner der Stadt zu zahlen sind.

Wahrscheinlich hatte Noth den Magistrat im Jahre l 323 ge
zwungen, in Verbindung mit den Schöppcn und mit deren Zustim
mung die Hälfte des jährlichen Zinses, den das Schrotamt in der 
Stadt abwarf, d. h- das Amt, welches das Auf- und Abladcn von 
Waaren umfaßte, zu verkaufen. Eben so verkaufte 1324 Herzog 
Heinrich VI. von Breslau unzweifelhaft aus ähnlichen Gründen die 
Vogtei in Neumarkt einem gewissen Win and, einem Neumarkter 
Bürger, für 100 Mark, frei von Diensten unv erblich für männliche 
und weibliche Nachkommen. Ferner begnadigte und privilegirte Her
zog Heinrich den 28. Mai 1326 den hiesigen Bürgermeister Jo
hann von Strelitz und seine Söhne und rechtmäßigen Nachfolger 
mit einem Gewandschnitt oder einer sogenannten Tnch- und 
Kaufkram-Gerechligkeit, aller Orten fremde Tücher elleuwnse 
zu verschneiden, und diese von allen Lasten frei und erblich zu besitzen. ' ')

35) In nomiae Domini. /Imen. 11t üllete» sublliti eo mngi» et tirmius 
in eorum Lilelidu» vdsegnü» sulillenlur, necesse est ei» aliguali» recom- 
pensa tieri mvrilornm. Line est, guoll ao» Henrieu», Dei Oratia Dux 
3Ie»iae et Donna»» Wratislaviae naiver»!», tam praesentidu» guam tuturi», 
Uuiu» illerae »eriem iatuentidn» faciiau» maoileslam, guoll allenllenle» 
g,vor»a e> grata »ervitia, nodi» muilotien» per no»trum tiäelem civemlo- 
llanaein (iietum äe Slrelilr, nun« magislrum civium nostrae civitat!» d<avi- 
fori ülleliter impensa, et sliam nlteria, säliue üäeliu» impenllenlla 6e 
Keai--nitali8 aoslrae rlvmonlia »ibi et »ui» pneri», »eu etiam omnilni» »in» 
ie^ilnai» »nccvssvribu» «iainus et äonawu» uaain vameram in veaäUorio 
»o»tras äietae eivitati» diovikori, in guo iasciiluntur et venüunlur panal 
per uinani, gniunenngue 6uxerit elisenäam, libere et etiain »ine omnl 
»ervitio in perpetuum et kaereäitarie po»»i<lenäam. vt i^itnr inuasmoUl 
iiberta» dnnatioque per no» et no»tro» eliam »uccessore» i» perpetuum 
inperinntadililer el iuviolainliler per»everet, prae»entem literan, uari Ivrt- 
mu» nostro prae»enli »igillo liriniter rolx» alaui. äclam el Ualnm in prae- 
Nlcla uoslra civitate >vvoloro aano Domiui inillesimo lreceulesuuo vice- 



bin Jahr daraus, 1327 den 1. April, verlieh derselbe Herzog die 
^urggrafschaft von Ncumarkt nebst dem Dorfe Kobelnik an 
L'Sro und Jenchin von Neide bürg auf deren Lebenszeit 
i Böhmen ertheilte bei der Huldigung den
4. April 132r den Brcölaucrn und Ncumarktischen Bürgern, iuqlei- 
chen allen Landsahcn dieses FürstcnthuniS die Freiheit, daß sie durch 
Zanz Böhmen, wie auch durch seine übrigen Länder, alle ihre Waaren 
ohne Zoll zu entrichten, sichren konnten.

Nachdem die Ordensbrüder des heiligen Franz seit ihrer Ein- 
weichng in das Kloster zum heiligen Kreuz in den Wohlthaten der 
Yeiligen Stiften» und ihrer frommen Nachkommen und in den wil
den Gaben gutherziger und gotteSfürchtigcr Göuner und Freunde deö 
-«i Muts ciueu kärglichen Unterhalt gefunden hatten, erhielten ste im 
^ahre 1331 das erste bedeutende Bermächtniß. In diesem Jahre 
lchenkte nämlich Aoachim Nadack, Erbherr auf Naschdorf an 
das Küster, den Armen zum Besten, ein Stückchen Wald,'das 
Monchswaldchcn genannt, nebst einer Wiese im Naschdorfer 
Forste. Die Schenkungs-Urkunde des Radack wollen wir hier unten 
^'stetzen ^), obwohl uns die Abschrift in der Ncumarkter Stadt- 
chronik von 1754 nicht ganz richtig zu sein scheint.

Um sich vor Polen, welches noch immer Ansprüche auf Schle- 
Iicn machte und daher durch Streitigkeiten dieses Land beunruhigte, 

kimo sexlo, in Uis m-nnnsioni» Domini nostri 3esu 61irlstl ^8!«« Kuius 
nostri KUnIes nolmi: Dms. äolmnnes U« porsnilr, Dms. tlvnrnUus Un 

milnns, llnrmnnnus Un porsnilr, dilrco Us 1i>UeIiurß, st Dm, 
Un Don)«, gui prsesenlia Us ooslro manUalo Imbuit in com-

5,^ ^rkimLc^vXXX^^ stcnzel s Urkundcnsammlung S. 182, 196 und

l^nn llternm Inspeetnrls eupio esse notum; eso Uon- 
tntn n ^nUnclc, nx permissione Uivinn xnnUnn» utriuslzus Iioniinis 8ospi- 

non in plena vnIstuUine eonslitutus, llelixiosis viris st Uominis 
nli . '"o^'dus in Xovoloro, nU lzuos ins ßrnti» et Uevotione speci- 

voluntntem mnitin, ut in fuluro prosit, in prnesenti eon- 
rnoin« onpinns, ultiinnin, nt irrnvoenbililer Usteriuinavi, I-ae Uvvollons 
»itnlo liberlate et voluntate utroque jurs Uon-itionis, tnm
st os«i"nn "?!!', 1'mm Ululo testsmenli, perpetuis usidus Uo
sini« ,d"srniiinr proplnr Deuui »U tionornin Sanclne Knrinn Vir-
iinnenUo l^v-tn^elisian, Snnctns tlrucis nt 8nnmi lVnncisci eln.
Nnui» nrntnm '"f mnous pranUieti hlonasterii procurniionis resigno 
srlinrnv not ir» lt^ckenUorll situm, quvU vnl-nrilnr pi-

omnidus virßultis et nrdoribus, nnun in un-» 
vinnm^t :."« „ vicinioribus et inetis exnlin p-irleinnlusis, so pro, 
U^i,, ' 4uo naweUi8noscilurperliiivrs, tnliter, utownis cnvlraclu-,

cpnlinnis, vnnUitionis seu commutntionis n nie et lidnris mei, 
soU>/ pi-atnm, ooini ^ure irritus sit et nulluz.
tiono ll tunui inemurism «t grmitntnm prnnsentnm literam et Uonn- 
So ^'coprio volui comnuinlre. Datum et Xctum anno 1331.

krommen Mildthätigkeit dic Bahn gebrochen und mit einer 
nicht uubcdculcndcn Schenkung zur Subsistenz des Kloster« cin Anfang gemacht. 

4*
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sicher zu stellen, schloß Johann mit dem polnischen Könige Kasimir III. 
zu Trenczin in Ungarn 1335 einen vorläufigen Vertrag ab, worin 
Johann allen seinen Ansprüchen, welche Böhmen nach früheren Ver
hältnissen auf Polen machen konnte, entsagte, so wie auch den Titel 
eines KönigS von Polen, den er sich bis dahin bcigelcgt hatte, auf- 
gab, wogegen Kasimir alle seine Ansprüche auf Schlesien, so weit 
es damals bereits unter böhmischer Herrschaft stand, fahren ließ. 
Nachdem dieser Vertrag unter Vermittelung des Königs von Ungarn 
zu Wissehrad bestältigt worden war, war Schlesien von Polen 
auf immer getrennt. Kasimir hatte, wie AeneaS Sylvias be
richtet, noch 20,000 Pfund Silber an Johann gezahlt. Während 
dieser Zeit starb zu Breslau Herzog Heinrich VI. den 24. Novbr. 
1335. Das Begräbniß des letzten Herzogs von Breslau kostete der 
Stadt 15 Mark. Er wurde in der Kirche zu St. Clara ber- 
gesctzt. Nach der Schilderung eines ungenannten alten Chronisien 
war Heinrich ein sanfter einfacher Mann, der in Ruhe und Frieden 
von dem Seinigen lebte, keinen Aufwand machte und daher nie 
Mangel litt. Bei allen Eigenschaften eines guten.Bürgers besaß er 
keine des Fürsten, und hielt für den ungestörten Genuß seiner Ruhe 
das Schaamgefühl, seine Unabhängigkeit und sein Erbe fremden 
fänden zu überliefern, für keinen zu hohen Preis. Ob er daS 
drückende dieses Gefühles empfunden hat, wissen wir nicht; er ruht, 
der Nachwelt nur durch seine Schwäche erinnerlich, an der Seite 
seiner Ahnen Heinrichs lll. und Heinrichs V. unv seiner Schwe
stern, Aebtissinnen des Clarenstistes, in der Kirche dieses Klosters zu 
Breslau. Die Inschrift seines Monumentes bezeichnet den Tag 
seines Todes und dir einzige Handlung, wodurch er sich in der Ge
schichte einen Namen gemacht hat. Gleich nach seinem Tode ließ 
der König das Fürstcnthum aus das Schleunigste in Besitz nehmen. 
— So war nun am Ende des Jahreö 1335 Schlesien ein bohmi-

38) Hu Anmerkung Nro. 17 fügen wir noch Folgendes den Der m «Me
ilen seit dem Zabrc 1300 übliche bestand in böhmischen und polnischen
Marken. Die erstere enthielt t>0 Groschen, und kam an innerem Werthe völlig 
der Kölnischen Mark Silbergewicht gleich , die nach dem preußischen Münzfüße 
zu 420 Silbcrgroschen oder 14 RcichSthalern ausgeprägt ist; ein böhmischer 
Silbcrgroschcn war folglich 7 preußische und eine böhmische Mark 14 ReichS- 
lhaler Mrrh, wobei jedoch noch nicht der damals höhere Preis des Silbers in 
Anschlag gebracht ist. So lange diese Groschen in ihrem vollen Werthe aus
geprägt wurden, waren eine böhmische und kölnische Mark völlig glcichbcteuund; 
erst als König Zvhann die Groschen schlechter schlagen ließ, entstand dcr Unter
schied zwischen Gewicht- und Zählmarken. Die polnische Mark wurde nur zu 
48 böhmischen Groschen gerechnet, enthielt also I I bcutigc Thaler. Der Du
katen oder ungarschc Gulden galt 12? böhmische Groschen.

39> Xnno Domini AltX'DXXXV Alter Oter V ooct. Ostst. mors rapml 
vbiit INunlri^imus Diineeziz llon- ucerba llenr. principatum sextum, 
ricu« Vl. Dux 8il. ac Da, Vratisl. Vratislav. rluminutinu
nocte 8. tlalbarinao. Onnlulit extremiü reguirnlibuZ mtv

Dusteniis.
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sches Lehen, ausgenommen die Fürstenthümer Schwetdnitz und Jauer, 
u>w das Bislhum Breslau. Auch Boleslaus, Herzog von Liegnitz 
und Brieg, mußte sich endlich in die Ketten fügen, die er sich selbst 
durch seinen Leichtsinn und seine Unbesonnenheit geschmiedet hatte. 
Er starb den 23. April 1352 und liegt im Kloster Leubus begraben. 
Die Stadt Liegnitz hatte es übernehmen müssen, seine sämmtlichen 
Schulden zu bezahlen.

Um diese Zeit schon hatte der Magistrat zu Neumarkt daS be
sondere Privilegium der freien Rathswahl. Diese wurde nun fol
gendermaßen gehalten:

Der Magistrat wählte nämlich einen aus fünf Personen beste
llenden neuen Rath, mit Ausschluß des Notarius, dessen Posten 
beständig blieb. War nun diese Wahl vorüber, so bcstättigte der von 
ver LandcShauptmannschaft dazu deputirte Commissarius die neuge
wählten Rathsglieder in ihrem Amte. Dies geschah an einem Sonn
tage. Montag wählte der neue Rath, jedoch ohne Einmischung der 
Commissarien, 4 Landschöppen und 7 Stadtschöppen. Jedoch bestand 
diese Rathswahl nach alter Gewohnheit nur in einem Wechsel der 
betreffenden Aemter, indem der neue Rath gewöhnlich aus dem 
Land- und Stadtschöppen-Collegium genommen wurde, da hingegen 
die entlassenen Rathsglieder in das Schoppen-Collegium eintratcn. 
Nach vollzogener Wahl legten die alten Rathmanne dem neuerwähl
ten Collegio, nachdem solches vorher vereidet worden war, die Stadt- 
rechnung ab.

Auch die Vogtei zu Neumarkt war in dieser Periode, und 
zwar schon im Jahre 1351 erblich gewesen. Damals besaßen diese 
Erbvogtei die Herren von Mühlheim auf Pläswitz, welche 
dieselbe bis zum Anfänge deS 16. Jahrhunderts inne hatten. Diese 
bestellten einen Erbvogt, welcher ^ävocmn» und dessen Amt ^clvv- 
cstin genannt wurde. Derselbe verwaltete die Obcrgcrichte und 
führte ein eigenes GerichtSsiegel, in dessen Mitte sich ein Schild mit 
einem vierfachen Kreuze und der Umschrift: SixiHum ^ckvocmise 
biovikorenkis befand. Ihm waren gewisse Vorrechte und Einkünfte 
angewiesen; er besaß das Schrotamt, mehrere Fleischbänke und daö 
Patronatsrecht über einen bestimmten Altar in der Pfarrkirche; er 
erhielt ferner vermöge einer 1379 von einem gewissen Paschke vo n 
Trzebcowitz errichteten Fundation einen jährlichen Zins von sechs 
Schöppenbrodten, die ihm von der Bäckerzunft von einem Vier
tel Weizenmehl i» drei Terminen zu Ostern, Pfingsten und Weih- 
nachrcn, jedesmal 2 Brodle gebacken werden mußten; ferner mußten 
die Bäcker dem Erbvogte bei Strafe der Pfändung täglich eine be
stimmte Anzahl Semmeln liefern. Er hatte die Gerichtsbarkeit in 
allen Civil- und Criminal-Prozesfcn mit Ausnahme der Untersuchun
gen gegen Wegelagerer, Urheber von Familienzwisten und Ehebrecher, 
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welche dem Magistrate zustaudcn.") Die Vorladung geschah durch 
den Gericktsdieucr oder Vogtknecht, welcher mit einem Hammer und 
einer Tasche um den Leib die Partheien vor den Stadtvogt lud, 
und in die Thür der Abwesenden einen hölzernen Pflock schlug.

Während so sich die innere Verfassung der Stadt immer mehr 
ordnete und regelte, die Stadt selbst aber mit Privilegien von den 
Fürsten und böhmischen Herrschern begnadigt wurde, war 1349 aber
mals die Pest ausgebrochcn, welche aus benachbarten Orten cinge- 
schleppt worden war, und durch die eine große Menge Menschen 
eine Beute deö Todes wurden.

Drittes Kapitel.
21.

Neumarkt unter der Oberhoheit der Könige von Böhmen.

König Johann. Karl IV. Abschaffung dcr lateinischen Svrache bei den 
Gerichtshöfen. NeichSkrämc. Komplott wider den Naih zu Ncumarll.

Karl IV. Tod.
Während der Regierung des Königs Johann von Lützel- 

burg, von 1335 bis 1346,-sind für Neumarkt, außer den im vor
hergehenden Kapitel erzählten Thatsachen, keine besonders denkwür
digen Ereignisse vorgefallen. DaS Verhältniß, in welches die schle- 
sischen Fürsten jetzt zu Böhmen getreten waren, konnte eben kein 
drückendes genannt werden; denn ihre EigenthumSrechte erlitten im 
Anfänge dieser neuen Ordnung keine Einschränkung: sie behielten 
daö Recht, Truppen zu halten, Münzen zu schlagen, Gesetze zu ge
ben und die oberste Gerichtsbarkeit auszuüben. Dcr König versprach 
ihnen dagegen Schutz und Beistand wider ihre Feinde, und verlangte 
nur Hülfe im Kriege, jedoch auch diese blos innerhalb der Grenzen 
Schlesiens, und daß ihm sür diesen Fall alle festen Schlösser im 
Lande offen stehen sollten. Träte jedoch der Fall ein, daß er Hülss- 
truppen von den schlcsischen Fürsten außer Landes in Anspruch zu 
nehmen genöthigt wäre, so sollten diese von ihm besoldet werden. 
Die Burg zu Neumarkt wurde daher, wie alle festen Schlösser der 
unterworfenen Fürsten, ein königliches Gebäude, in welchem bie.böh-

40) Es ist hier noch als besonders bemcrkcnswcrth zu erwähnen. daß im 
Zahrc I35l Konrad von Falkcnh ayn, Brcslauischcr Landeshauptmann, 
dcm ^ckvoemo orllinurio oder Erbvogt zu Ncumarkt die Jurisdiktion avpro- 
hjrte, und zwar mit folgenden erheblichen Worten: »polysemem juckicancki mm 
in cmisis civilikus gimm cpimlNkiMms goibuscungue imro juri^ckictionem 
oltvenientilm«, exveplis tumen tribns cknnlaxat illis; Vmrum iosickiis, Do- 
mesrieis boslilibcis, ingoisilioiiibu« äs stupro sexus. Dmum M ckie lj. Viti. 
Letztere, besagt diese Approbation, gcbönc allerdings nck jur» regMia clvitmi», 
und kennte den A'nsuln entzogen werden. T ech linden wir, daß der Ma
gistrat auch Erimipal-Prozeff- vorgenemmlN und in allen Fällen Urtheile gespro
chen habe.
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nüschrn Könige Ferdinand I., Marimtlian und Matthias H. 
auf ihren Reisen nach Breslau öfters gewohnt haben. Die Bnrg- 
lehngüter, welche wir schon oben genannt haben, ließen die Landes
herren nebst der Burg anfänglich durch besondere Burggrafen, 
die an die Stelle der früheren Kastellane traten, und später durch 
Amthauptleute, denen die Burg zur Wohnung angewiesen wurde, 
verwalten. Diese Burggrafen hatten die Verwaltung der Justiz, 
Polizei und königlichen Gefalle über die Burgen und das dazu ge
hörige Gebiet, worüber F. Gottschalk: „Beschreibung der Ritter
burgen und Bcrgschlösfer Deutschlands" nachzulesen ist. Johann 
blieb in der für die Franzosen so unglücklichen Schlacht bciCrecy 
am 27. August 1346, in welcher der König von Frankreich, Phi
lipp von Valois, von den Engländern unter ihrem Könige 
Eduard geschlagen wurde.

Ihm folgte in der Regierung sein Sohn Carl, in der böhmi
schen und schlcsischen Geschichte der Erste, als Kaiser aber der 
Vierte dieses Namens, von 1346 bis 1378. Die nächste Sorge 
des Kaisers beim Antritte seiner Regierung, nachdem er bereits im 
Jahre 1341 die Huldigung in Breslau empfangen hatte, war diese, 
Schlesien und die Laufltz mit einer gewissen Förmlichkeit der Krone 
Böhmen einzuverleiben. Er that dies im Jahre 1355 durch eine 
feierliche Sanktion, mit Beistimmung der geistlichen und weltlichen 
Churfürsten deS deutschen Reiches. Die darüber ausgcfertigte Ur
kunde erwähnt der uralten ZinSbarkeit Schlesiens an Böhmen, und 
der angeblichen LehnSvcrbindungen, die schon Heinrich IV. von 
Breslau mit diesem Reiche cingegaugcn sey, welche durch'die ein- 
gcrückten Briefe Kaiser Rudolphs von Habs bürg bewiesen wer
den. Sie geht dann zn dem Vertrage über, welchen Herzog Hein
rich V«. (der hier fälschlich dcr siebente heißt) mit dem Könige 
Johann geschlossen; erzählt, wie die Mark Budissin und Gör- 
litz an Böhmen gekommen, und zählt endlich die schlesischen und 
Polnischen Fürstcnthümer her, die nicht ohne große Kosten und un
endliche Mühe von den Königen von Böhmen an die Krone gebracht 
Worten, nämlich die Fürstcnthümer Liegnitz, Brieg, Münsterbcrg, 
OclS, Glogau, Sagan, Oppeln, Faikenberg, Strclicz, Teichen, 
Beuchen, Sreinau, Oswenczig, Masowien und Plocz, endlich die 
unmittelbaren: Breslau, nebst den Städten Neumarkt, Franken
stein, Steinau, Guhrau und der Hälfte von Glogau, die alle ins
gesammt aus kaiserlicher Macht der Krone Böhmen auf immer ein- 
vcrlcibt, zugeeignet und unzertrennlich verbunden werden "). AIS

41) gucm<Ism Kolumne« vobemiae llex, genilor posier prae-
kam, cum Itemmo VII. ,VI.) et ullimo VrMisIavias et 8Uesme vnee, 
xornrio nnütro, <I„m uteiqne ipnocum vilum ngeret in kmimni«, guan<I-»m 
oi-äinmionem iniil, er »i-aemvit, viäeNcet, gunä äiotu, Nux Ilenricmi ter- 
rmn et äistrletun» 6I»ce»8si», cum keusi», äomlm'ui, et nmni-
bu, ^vrliaeniiiz »»i», Uv canxen-ni «lieti tHenitorii nostri nä viltt« Nun- 
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eine- der nützlichsten Einrichtungen Karls IV. muß man dir Einfüh
rung dcr deutschen Sprache bei den gerichtlichen Verhandlungen an
sehen. Gemeiniglich verstand nur der Stadtschreiber oder Notarius 
bei den Gerichten und Magistraten etwas, und noch dazu blos 
schlechtes barbarisches Latein. Die gewöhnlich lateinisch auSgefertig- 
ten Instrumente und Urthel waren daher sowohl dem Rathe, als 
auch den Partheien unverständlich, und die Glaubwürdigkeit einer 
gerichtlichen Ausfertigung, oder eines Urtheils, Vertrags, Testamen
tes u, s. w. beruhte allein auf dem Notarius. Dieß mochte aller
dings zu mancherlei Ungerechtigkeiten, Händeln, Mißhelligkeiten Ver
anlassung geben, denen aber die Einführung der deutschen Sprache 
sehr wohlthätig entgegenwirken konnte. In Neumarkt wurde die 
deutsche Sprache in rathhäuSlichen und Kanzlei-Sachen erst seit dem 
Jahre 1390 eingeführt; daß die darin abgefaßten Instrumente an
fangs sehr korrupt und unleserlich waren, versteht sich von selbst. 
Erst in den nachfolgenden Zeiten, nachdem die Unbeholfenheit ziem
lich gewichen und an ihre Stelle einige Gewandheit getreten war, 
wurde die altdeutsche Sprache verständlich und leserlich geschrieben. 
Doch hatte sich noch lange neben der deutschen Sprache in den Ge
richtshöfen auch die lateinische erhalten. Am 16. Februar 1351 
schworen die Bürger zu Neumarkt dem erstgebornen Prinzen Karls IV., 
Wenzeslaus, den Eid her Treue; dagegen ertheilte der Kaiser 
laut eines im RathS-Archive befindlichen, von dem Breslauer Rathe 
ausgestellten Attestes 1352 der Stadt Neumarkt ein Privilegium, 
sich aller derjenigen Gerechtigkeiten und Freiheiten, welche vorher 
der Stadt Breslau gegeben worden, erfreuen und bedienen zu können.

Durch solche und ähnliche Begünstigungen konnte die Stadt von 
den Unglücksfällen, die ste früher betroffen hatten, sich einigermaßen 
erholen; sie kam zu Ansehn und größerer Bedeutsamkeit, und ihre 
Bevölkerung wuchs mit jedem Jahre. Daher konnte 1356 der Ma
gistrat neun sogenannte Reichskräme errichten und verkaufen, die 
er mit eben denjenigen Gerechtigkeiten privilcgirte, wie sie die Brcs- 
lauischen Reichskräme besaßen, von wo der Magistrat auch die Kram- 
Rechte geholt und gekauft hatte, und auf jeden Kram ein jährliches 
Geschoß von zwei Vierdung Groschen legen. Diese erwähnten Reichs? 
krambaudcn wurden nebst kleinen Kellern an das Kaufhaus gegen 
Mitternacht gebaut, worin auch ehedem der Handel getrieben wurde. 
Ursprünglich mag wohl wegen der vielen erlittenen Ünglücksfälle der 

<»xst tempor» babere äeberst; al tamen, so morisnte, vucatn, «nt, pul» 
VriNisIavienzis et 8Ne8>us, »c poneüienun Olueense Oominium »6 usuni 
et posse^ionem gvnimi-i« „„«mi Huei-eiluiu ut Succvssorum ipsiu», kvzum 
et Loionno ke^ni öolwmuiv revenii-snt. 8ie lu« procuxüu Niüi-um n<1 
>>"«>» Nevsnit inlenlum. eocpis «jiclun Osnitor noiNen, mnriente äuco pr»e- 
s»to, Oucntuw Vratislsvieuseu, xt terrmn 0I»cunüe»i praekutrun lenuit. et

Lic Incorvoranens-Urkunde könn vollständig nachgclcsc» wcidm 
dtl t-oluit»t. «tu guribus Lolivmi»«- in »ppenü. puß. 67.
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Handelsverkehr sehr dürftig, ja unbedeutend gewesen ftin, und sich 
erst in späterer Zeit allmäylich gehoben haben. Die ReichSkram- 
Gerechtigkeiten bestanden hauptsächlich in folgenden wesentlichen 
Punkten:
1. Niemand durste, außer den Reichskrämern, mit Material-, Seide- 

und Gewürzwaaren einen Einzelhandel treiben.
2. Doch sollen auch die Reichökrämer den Tuch- oder sogenannten 

Kaufkammern und Baudenkram-Gerechtigkeitcn durch Minutiren 
keinen Eintrag thun.

3. Die Rcichskrämer dürfen außer ihren Kramladen, oder wo sie 
anderwärts eigentlich ihr Gewölbe angelegt, nirgends anderswo 
fei! haben.

4. Es ist ihnen vermöge alter Observanz nicht erlaubt, neben die
sem Kaufhandel poch eine Profession zu treiben.

5. Endlich wird ihnen versprochen, außer diesen neun Krämen kei
nen neuen mehr auszusetzen.

Auch die Pietät machte sich damals schon in frommen Stif
tungen bemerkbar. So lebte 1360 in Neumarkt ein Arzt, Bla- 
sius Gomenius genannt, welcher zu seinem Jahrgedächtniß jähr
liche Seelenmessen stiftete. Doch scheint diese Stiftung in den ver- 
hängnißvollen Zeiten, welche die Stadt später noch erleben mußte, 
erloschen zu seyn: denn in dem Fundations-Verzeichnisse der Paro- 
chialkirche, welches in der Chronik von Neumarkt, die im Jahre 
1754 geschrieben wurde, der Geschichte dcr Sladtpsarrkirche zu St. 
Andreas angehängt ist, sind keine weiteren Spuren von dieser Fun
dation zu finden.

Man hätte nicht glauben sollen, daß der Wohlstand, in wel
chen sich die Stadt soeben erst zu erheben begann, schon einen Theil 
der Bürger zu Dünkel und Uebermuth verleiten konnte. Und deik- 
noch war es so. Bald hätte eS 1376 zu einem gefährlichen Auf- 
stande kommen können, wenn der Rath nicht unerschrocken mit Würde 
und mannhaftem Ernste dem Frevel begegnet wäre. Einige unruhige 
und unzufriedene Köpfe hatten nämlich unter den Bürgern eine Ver
schwörung angezcttelt, und schon, wie dies dcr Bosheit nicht selten 
gelingt, sich Men nicht unbedeutenden Anhang verschafft. Auf die
sen gestützt, gingen die Rädelsführer mit entblößtem Degen aufS 
Nathhaus, um die versammelten Senatoren zu bedrohen und durch 
Furcht und Schreck einzuschüchtern. Sie traten vor die Consuln mit 
gezücktem Schwerdte und meldeten frech und dreist, daß noch zwölf 
ihrer Anhänger ihrer Befehle harrten, um den Stadtrath sofort 
zu mißhandeln, wenn dieser ihrem Willen entgegenhandeln würde, 
und daß sie sich dazu verschworen hätten, Rache an den Rathsglie
dern zu üben und sich selbst nach ihrem Sinne Recht zu verschaffen, 
wenn ihnen nur das geringste Leid widerführe. Doch scheint dcr 
Aufstand nicht zum Ausbruche gekommen zu sein, wenigstens liest 
man nichts von vorgefallcncn Meutereien, und es läßt sich wohl
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vermuthen, daß durch zeitgemäße energische Maßregeln das Complott 
gedämpft wurde, und daß der Magistrat den verwegenen Ruhestörern 
mit Nachdruck cntgegcngetreten sei, und die Urheber dieser Faktion 
durch strenge Haft oder sonstige geeignete Bestrafung zur Vernunft 
und Ordnung zurückgebracht haben möge.

Zwei Jahre nach diesem Austritte starb Kaiser Karl IV, zu 
Prag den 29. November 1378.

23.
KLntg Wenzel. Vermächtnisse on Las Kloster zum beil .Kreuz und au die 
Pfarrkirche zu St. Andreas. Aunllweftn. Erbauung dcr Kloster- und Stadt- 

kirchc von Stein.
Wenzel, cin Sohn Carl IV. und der Prinzessin Anna von 

Schweidnitz, folgte seinem Vater auf dcm böhmischen Throne von 
1378 bis 1419, war aber diesem gar nicht ähnlich, wie die Geschichte 
seiner Regierung deutlich zeigt. Dieser Wenzel, der in der Geschichte 
mit dem Beinamen „dcr Träge" bezeichnet wird, weil seine un
rühmliche Regierung dem Lande keinen Segen brächte, und sogar 
die deutschen Churfürsten bewog, ihn der Kaiserwürde zu entsetzen, 
bestättigte im Jahre 1377 und wiederholt 1379 alle Privilegien, 
die die Stadt Ncumarkt von den schlcsischen Herzögen und des Kai
sers Vorfahren erhalten hatte, und worüber die Original-Urkunden 
durch die bereits vorgckommenen Brände verloren gegangen waren, 
von neuem; namentlich daS von alten Zeiten her inne gehabte Land
recht oder Hofgcdinge; den Salz-, Fleisch- u. Brodtmarkt; 
ferner das Recht des Ausschrotcs, vermöge dessen innerhalb 
einer Meile kein Bierschank noch einiges Handwerk getrie
ben werden solle; unv daß kein Bürger aus der Stadt vor ein frem
des Gericht geladen werden dürfe. Diese Privilegien wurden den 
10. April 1392 nochmals confirmirt.

Nun dachte man auch schon mit allem Ernste an den massiven 
Aufbau der beiden Kirchen in der Stadt, und eS wurden bereits 
Vorkehrungen getroffen, die Gotteshäuser prachtvoller und zierlicher 
von Stein aufzusühren. Zu diesem Zwecke vermachte ein Brauer, 
mit Namen Simon, der Kirche zu St. Andreas zwei Kühe zum 
Aufbau, und dcr Kirche der mindern Brüder (Miuoriten) gleichfalls 
zwei Kühe zum Ausbau, und verpflichtete zugleich für dic Voll
streckung seines Testanicnts seinen Sohn 1378.") Doch wurde die
ser Kirchenbau erst 10 Jahre später vorgcnommcn. An der Abend- 
und Mittcrnachtseite war diese Klosterkirche von einem kleinen Kirch-

42) ^nna 1378 äis cornm konnnliba« «Mn? Keinen Or»-
xikUor tecit doe testnmentuin: „8i mLN.^crit in vin vei>n.°i /1i< Iii.^i nnum 
(nie?), guoä üune «ieberent stnii »ä llrcleniriin 8t. pro
»tructuri«, et äuno vnccse e)us cnunnit.it Dcclesiue Älinnrum etc. lilius 
nuten» manebit pro lestamenlo Leclet-iuruiu itnle tlictnruiu pro «trucluris 
(obliA.itus?).

cnunnit.it
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Hofe umschlossen, wovon man aber später die Hälfte gegen Mitter
nacht zu einem Küchengarten angewendet. Aus diesen Kirchhof sind 
vor Zeiten öfters Leichen auf besonderes Verlangen begraben worden; 
Loch mußte dies jederzeit ohne Präjudiz der Pfarrkirche geschehen. 
An dcr Miltagscile der Kirche ist das Kloster in Form eines Win
kelmaßes angebaut, also daß dasselbe nebst der Kirche einen großen 
viereckigen Hofraum eiuschließt. Bis zum Jahre 1721 waren die 
Klostergebäude 'nur von Holz. Hinter dem Convcnte befindet sich 
ein großer Platz, den die Minoriten schon vor Alters in einen Gar
ten umgewandelt hatten, und der in den letzten Zeiten vollends in 
einen brauchbaren Zustand versetzt worden war. Um das ganze 
Kloster ging an der Stadtmauer hin ein geräumiger, der Stadt ge
höriger Fahrweg; jedoch gestattete zu Anfänge des 16. Jahrhunderts 
der Magistrat dem Kloster diesen Weg zu umzäunen und zu seinem 
eigenen Nutzen anzuweuden. Dagegen wurde von Seiten deS Klo
sters ein Revers ertheilt des Inhalts, daß eS auf jedesmaliges Ver
langen deS Magistrats diesen Weg wieder an die Stadt abtretcn 
wolle. Es ist zu bedauern, daß die uralten Dokumente über dieses 
Kloster verloren gegangen sind, und daß die wenigen übrig geblie
benen Kloster-Alten auf Befehl deS Kaiserlichen Ober-AmteS 66. d. 
3. August 1656 cingcscndct werden mußten und wahrscheinlich mit 
den übrigen die schlcsischen Kirchen und Klöster betreffenden Ver
handlungen in den Archiven deö österreichischen Kaiserstaates vergra
ben liegen und dem Staube und Moder übergeben sind. Unter 
solchen Umständen können wir unS bei den mangelhaften Nachrichten, 
ja oft bei den wenigen dunkeln und kurz gefaßten Notizen, auf die 
wir unS beschränken müssen, und die oft nur Verhältnisse und Zu
stände einer längst verschwundenen Zeit errathen lassen, nur ein 
schwaches und unvollkommenes Bild von der Beschaffenheit dieses 
Klosters in den ältesten Zeiten entwerfen. Zu den Einkünften des
selben gehörten:

1) DaS sogenannte Mönchswäldchen im Raschdorfcr Forste, 
von dessen Schenkung an das Kloster oben schon die Rede war.

2) Außer diesem Grundstücke hatte das Kloster ehemals noch viele 
Aecker, welche von Wohlthätern demselben vermacht waren; 
allein diese Aecker sind theils vor, theils nach der Zeit, als die 
Mönche das Kloster verlassen haben, verkauft und das daraus 
gelöste Geld dazu verwendet worden, die mehreremal verunglück
ten und ruinirten Gebäude im Baustande zu erhallen. Im 
Jahre 1696 machte der Konvent wieder Ansprüche auf Zurück
stellung dieser Grundstücke.

3) Das Institut hatte verschiedene Fundationen und Ver
mächtnisse, wovon jedoch viele durch oft eingetretene be
trübte Zeiten, als Krieg, Pest, Brand u. s. w., unkräftig ge
blieben und verloschen sind.
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4) Das Kloster besaß ein kleines Kapital, welches durch Geschenke 
von vornehmen und wohlhabenden Gönnern und Wohlthätern 
erwachsen ist.

5) Es war ferner dem Kloster ein bestimmter Mendikanten-Distrikt 
angewiesen, in welchem sie Viktualien und Lebensbedürfnisse 
durch einen dazu beauftragten Laienbruder von milden Gebern 
einsammeln durften; er umfaßte die Gegend um Glogau, 
SchwiebuS, Wohlau, Winzig und überhaupt den Strich 
an der polnischen Grenze, gegen Morgen und Mittag aber die 
Gegend diesseits des schweidnitzer Wassers

6) Auch genossen die Minoriten, so wie andere Geistliche, die Frei
heit, für ihr Kloster eignes Bier zu brauen.

7) Endlich waren die Minoriten von Accise und allen andern 
Gcmeinlasten gänzlich frei.

Dies wollten wir zur näheren Verständniß dessen, was wir noch 
von diesem Kloster zu erzählen haben werden, bei dieser Veranlassung 
hier vorausgcschickt haben, und kehren nun, nach dieser kurzen Ab
schweifung, zu unserer geschichtlichen Darstellung der denkwürdigsten 
Ereignisse, welche die Stadt Neumarkt betroffen haben, zurück.

Während nun die Bürger von Neumarkt den Bau steinerner 
Kirchen vorbcreitetcn und Denkmale, die von ihrem frommen unv 
christlichen Sinne der späten Nachwelt Zeugniß geben sollten, zu hin
terlassen sich beeiferten; während die nöthigen Anstalten zur Ausfüh
rung dieser großartigen Bauten getroffen wurden, hatte sich auch im 
Innern das Gemeinwesen der Stadtbewohner bedeutend verändert 
und merklich geregelt. Die Handwerksvereine fingen an, sich eine 
bestimmtere und festere Regel zu geben, die sie sich durch den Stadt
rath zu desto größerer Autorität bestättigen ließen; sie führten gewisse 
Gewohnheiten und Gesetze ein, zu deren Befolgung ein jedes Ver
einsglied verpflichtet wurde; es kam Ordnung in diese Vereine, und 
eS bildeten sich Zünfte, deren Bestehen auf eigne, von dcr Stadt- 
obrigkeit sanctionirte Statuten sich stützte. So finden wir im Jahre 
1382 bereits eine Kürschner-Innung, die vom Magistrate sechs 
damals in der Stadt lebenden Kürschnern ertheilt worden ist. 
Doch mögen in dcr Folge wieder Unordnungen vorgcfallen sein, aus 
denen Zank und Zwiespalt, wie nicht minder mancherlei Beschwerden 
und Klagen entstanden, zumal die Menschen damaliger Zeit, wie die 
Geschichte Neumarkts ein Beispiel der Rohheit und Gesetzlosigkeit vom 
Jahre 1376 auszuweisen hat, das wir oben erzählt haben, in Un
wissenheit und Unbekanntschaft mit den Gesetzen der Ruhe und Ord-

43) 8ub anno Domini AIt!O(.k-XXXls cnraw 6on«nlum
lotmn. 3eckil, kleine. Leer, Leckabeeber, s»snlo piiner, Hevov 
Streitig äata est lnnunga peNiütübu«: bticnla» IVUUici. glMtben llllli- 
tici. item viieolao pellitiei st <3o!»e k) pellillei, Inbonni t'ellitici, ilem 
et petro pelliilci. Die KürsLnerjUNtt scheint demnach die älteste in Neu- 
marllzu sein und sich zuerst in eine bestimmte Innung vereinigt zu haben. 
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nung fortlebten und daher der Cwilitäc und des Gehorsams keines
wegs so gewohnt waren. Eine große Wohlthat und für die bürger
liche Ruhe von wesentlichem Nutzen mußte es daher sein, als sich 
in den Städten geregelte und aus Statuten gegründete Zünfte bildeten; 
der Bürger konnte dann friedlich sein Gewerbe treiben, ohne auf 
irgend eine Weise beunruhigt zu werden. Diese Zünfte gelangten 
bald zu großem Ansehn, denn wir finden, daß bereits im Jahre 1354 
in gemeiner Stadt Angelegenheiten die Rathschlüsse nebst den Schop
pen auch durch Beitritt der Aeltesten und Geschworenen der Hand- 
wcrks-Jnnungcn geschehen sind. Die Fleischer-Zeche erlitt 1387 eine 
kleine Einschränkung, denn in diesem Jahre ertheilte der König Wen
zel dcr Stadt Neumarkt einen freien Fleisch markt für fremde 
Fleischer, die alle Sonnabende ihre Waaren in die Stadt bringen 
und verkaufen konnten. Einige dieser Zünfte hatten auch ihren eig
nen Altar in dcr Pfarrkirche. So mußten die Fleischer zur Erhal
tung ihres Altars jährlich 8 Mark Zinsen bei der Kirche entrichten. 
Auch die Kürschner hatten ihren eignen Altar, und zahlten jährlich 
3>/r Mark zur Unterhaltung eines Altardieners (Altaristen). Ueber- 
haupt scheinen diese Professionisten die angesehensten und wohlhabend
sten gewesen zu sein, denn sie hatten noch eine Stiftung von 14'/? 
Mark „vor arme Leute zu Schuen und Kleidern". Auch die Schuh
macherzunft war um diese Zeit schon bedeutend; sie besaß von ganz 
alten Zeiten her (das Jahr ist nicht angegeben) durch Vermächt- 
niß einer betagten Jungfer, wie man sagt, ein Haus und ein dabei 
befindliches Gartchen, zu welchem verschiedene Häuser und Ackerstücke 
einen bestimmten Zins, der im Ganzen sich auf 3 RcichStbaler be- 
läuft, entrichten mußten, der dazu verwendet werden sollte, daö Ge
bäude im Baustande zu erhalten und Brennholz anzuschaffen. Dieses 
HauS war zu einem Wittwensitze für verarmte Schuhmacher-Wittwen 
bestimmt, und wurde deshalb auch das Armen-Convent genannt. 
Da aber der Fall nie eintrat, daß eine Wittwe nach dem Tode ihres 
Gatten dieses HauS bezogen hätte, so wurde die sogenannte Con« 
ventstube vermiethet, und dcr Zins floß wahrscheinlich in die Zunft- 
lade. Ein origineller Gebrauch herrschte bei diesem Mittel, der übri
gens von dem Wohlstände, in welchem damals die Schuhmacher sich 
befunden haben mögen, ein unzweideutiges Zeugniß giebt. Nachdem 
ein Schuhmacher ein sogenanntes Meisterstück gemacht, welches in 
zwei Paar Schuhen und zwei Paar Stiefeln von ungemeiner Größe 
bestand, und in das Meister-Kollegium ausgenommen worden war, 
gab der angehende Meister den sämmtlichen Schuhmacher-Meistern 
ein sogenanntes Meister-Essen, daS sehr kostspielig war, und selbst 
bei der damaligen Wohlfeilheit der Speisen und Getränke eine nicht 
unbedeutende Summe Geldes erforderte. Eine spätere Zeit hat die
sen verschwenderischen Gebrauch größtentheils abgeschafft, bis er 1753 
durch Veranstaltung eines jungen Meisters, Namens Tschcnscher, 
gänzlich aushörte.
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Aus dem, was wir bis jetzt hier angeführt haben, wird cö uns 
leicht begreiflich, wie die Bewohner dcr Stadt Neumarkt darauf 
mit Ernst und Eifer bedacht sein konnten, die Stadt durch massive 
und dauerhafte Gebäude, statt der hinfälligen hölzernen, zu verschö
nern, und wie eS ihnen möglich war, prachtvolle Kirchen zu erbauen, 
um auch hierin andern Städten Schlesiens nicht nachzustehen. Schmerz
lich bedauern wir den Verlust aller jener älteren Nachrichten, welche 
uns über die einzelnen Theile deS Banes, dcr jedenfalls nicht auf 
einmal aufgeführt worden ist, über die Arbeiter und deren Besoldung, 
also grade über das, was für uns von dem größten Interesse sein 
müßte, genügenden Ausschluß geben könnten und gänzlich verloren ge
gangen sind. Und auch die Sagen, die sich darüber etwa erhalten bähen, 
sind höchst dürftig und unsicher. Zwar kennen wir den Namen des 
ersten Baumeisters, der uns in einem im hiesigen Stadt-Archiv noch 
befindlichen Contracte über den Bau dcr Pfarrkirche aufbewahrt, und 
so der Vergessenheit entrissen worden ist; zwar wissen wir auS die
sem Contracte, wie viel ein einzelner Theil, und zwar der kleinste, 
bei seiner Erbauung Kosten verursacht hat: dies ist aber auch alles, 
was aus jener Zeit auf uns gekommen ist, und wir sind hier wie
der nur auf Muthmaßungen nnd Folgerungen, die wir aus einzelnen 
Notizen ziehen, hingewiesen. Daß die Kirche der Minoriten zum 
heiligen Kreuz und die Stadtkirche zu St. Andreas zu gleicher Zeit 
von Stein anfgeführt worden sind, unterliegt keinem Zweifel, wenn 
wir auf daS oben schon beregtc Testament des Brauer Simon Rück
sicht nehmen und einen Blick auf^die Struktur des Gewölbes werfen. 
In beiden Kirchen herrscht dcr Spitzbogen im Kreuzgewölbe, und 
zwar in dcr Pfarrkirche in dem majestätischen hochgewölbten Chor, 
und in dcr Klosterkirche durchgängig, vor. Eben dies gilt auch von 
den langen gothischen Spitzbogenfcnstern, die in der Klosterkirche ur
sprünglich eine ähnliche Gestalt gehabt haoen, aber in der Folge durch 
mehrfache Brände ihres Schmuckes beraubt, verbaut und verkleinert 
worden sind. Wir wissen aber auch, daß dieser Baustyl dem 13. 
und 14. Jahrhunderte eigenthümlich ist, da hingegen die halbkreisför
mige Spannung der Gewölbe und Fcnsterbogen ein charakteristisches 
Kennzeichen des 12. Jahrhunderts ist.") Doch da man es in Schle
sien mit der Struktur der Gebäude nicht so genau nahm, und häu
fig sich nach den Gesetzen der damaligen Baukunst so streng nicht 
richtete, sondern vielmehr, wie viele unserer Kirchen beweisen, den 
byzantinischen Rundbogen ruhig neben den gothischen Spitzbogen 
setzte, s» wäre auch dieS noch immer ein unsicheres Zeichen"), das 
Alter unserer Kirchen zu bestimmen, wenn unS nicht das Jahr der

45) Vergl. Prof. vr. Kunisch: ,.Über das Alter der Breslauischen 
Kirchen" in den Schlestschen Provinzialblättern 1837. August. S. I t>3 ff.

46) Z. (5 H. Schmeidler: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der Haupt- 
uud Pfarrkirche St. Maria Magdalcna z» Breslau vor der Reformation. 
Breslau l838. 4. S. 4.
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Erbauung unserer Neumarkter Stadtkirche in der obengenanntcn Ver
handlung ganz bestimmt angegeben wäre. Dort heißt es buchstäblich 
folgendermaßen:

„Noch Christi Gcborl dreyzenhundcrt Jar, in dcm acht vnd 
„achtzigsten Jahre hat Ceydeler vordinget von der tirchin 
,,wegen vyr Henstyr nrit denn 8ormin (das sind steinerne Nah
men an den Kirchfensteru) vnd vyr vnd zwcynzig tusend Zi- 
„gels zv vcrmoryen, von den ryr 8enstyrcn fünfzehn Mark, 
„vnd von vyr vnd zwcynzig tufcnd Zigyln VI Mark zv 
„vermoryn Älngistro Hcyurico (Oonsule). — Worte das Ge- 
„dinge zwischen Ccydeter vnd Meyster Clans, Lcydclcr sol 
„gebin Mcystir Claus XVIII Marck, so sol Meyftir Claus 
„antworten dy halbe kirche, in dc höe, mir dreyen 8enstirn 
„bis an das Mirril 8enstir."

AuS diesem Kontrakte ersehen wir, daß endlich im Jahre 1388 
die alte hölzerne Kirche niedergcrissen und eine neue massive erbaut 
worden ist; eS wird uns aber auch zugleich klar, daß dort nur von 
der Erbauung des hohen Chores oder des Preöbyteriumö die Rede ist, 
der spätere niedere Anbau des Schiffes aber einer andern nachfolgen
den Zeit seinen Ursprung verdankt. Damals war Pfarrer Johann 
von Cznaion, welcher in eben diesem Jahre 1388 die Scholtisei 
und die Gerichte zn Psaffendorf an Andreas Philipp, Bürger 
zu Neumarkt, verkaufte.*)  Später 1403 ertheilte BartholomäuS 
Rüllcr, Pfarrer zu Neumarkt, dieser Scholtisei gewisse Gerechtigkei
ten, welche noch im Jahre 155 t der Meister dcr Kreuzherrn mit 
dem rothen Stern zu Breslau bei St. Matthias, Thomas Sme- 
tana bestättigte. Auch über den Verkauf dieser Scholtisei stellte 
der Magistrat 1470 ein Villimu« aus. Damals mögen schon von 
Pfaffendorf dic Maldratcn und Decimen, nämlich von jeder der 
eilf Huben 2 Scheffel Weizen, 4 Scheffel Korn und 6 Scheffel 
Hafer altes Neumärktisches Maaß, wie auch die Silber- und andere 
Zinsen im Werthe von 15 Rthr. 5 Ggr. 5 Hl. damaliger Münze 
dem Pfarrer verabreicht worden sein, wogegen die Pfaffendorfer von 
allen übrigen öffentlichen Lasten sreigcblieben sind.

*) Wahrscheinlich ist der dafür gelöste Kaulvreis zum steinernen Aufbau der 
Kirche verwendet worden. — Gern hätte der Verfasser den Kontrakt über den 
Kirchcnbau von 1388 in den Beilagen vollständig mitgelhcllt, allein es ist ihm 
Ungeachtet aller Bemühungen und Nachforschungen nicht gelungen, denselben 
aufjufindcn.

26.
Es wird hier nicht am unrechten Orte sein, die 

Geschichte der Thomas-Kirche imd des dazu gehörigen Kirchhofes 

einzuschalten, da wir im Laufe unserer historischen Darstellung eine 
schicklichere Gelegenheit wohl nicht finden dürften. Weil jedoch die 
Nachrichten über diese nun ganz verschwundene Kirche sehr sparsam 
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sind, so wollen wir, um häufige pnterbrcchungen zu vermeiden, das 
Wenige, waö wir davon wissen, im Zusammenhänge erzählen.

Aus dem Kirchhofe, welcher jetzt noch vorhanden ist, aber zu 
Begräbnissen nicht mehr benutzt wird, und dicht vor dem Thomas
thore, welches seinen Namen von daher erhalten hat, rechts an der 
Schweidnitzer Straße auf Flämischdorfer Gebiete liegt, stand früher 
eine Kirche, die dem heiligen Apostel Thomas geweiht war. Die 
Zeit ihrer Erbauung, so wie der Name deS Erbauers, sind unbe
kannt. Eben so ist eS unbekannt, wann diese Kirche wieder ein
gegangen ist. Doch geht aus einer Verfügung des Bischofs Johann 
Turzo in Betreff des Schulgchaltes hervor, daß sie im Jahre 1517 
noch wirklich gestanden habe. Der Bischof befiehlt nämlich, daß zehn 
Mark Zinsen von dem Altare St. Anna zu St. Thomas genommen 
und dem Rektor gegeben werden sollen. *) Die Zerstörung dieser 
Kirche muß zwischen den Jahren 1517 u. 1590 stattgcfunden haben, 
denn in letzterem Jahre berichtet der Magistrat an das Königliche 
Amt zu Breslau, daß noch vor Kurzem auf St. Tbomä eine Ka
pelle gestanden, welche nebst dem Kirchhofe laut fürstlicher Urkunden 
der Haupt- und Pfarrkirche St. Andreä gehöre. — Die erste Er
wähnung dieser Kirche geschieht im Jahre 1403, in welchem Hein
rich Jerschkcndorf zu dem Altare der heiligen drei Könige, 
St. Erasmi und St. Barbara der Kirche St. Lhomä vorm Thore 
eine Mark schenkt, dem dasigen Wanken zu zahlen. Ferner schenkte 
im Jahre 1514Paßke, Brauer, 5 Mark Zinsen, und Andreas 
Hackenthal legirte dieser Kirche im Jahre 1528 noch 1Vs Mark 
Zinsen. Daß diese Kirche nicht unbedeutend gewesen ist, geht schon 
daraus hervor, daß dieselbe ein vollständiges Geläute gehabt hat, 
dessen Glocken von ziemlicher Größe gewesen sein müssen, da man 
sie 1531 bei der damaligen Furcht vor den Türken von der Kirche 
abgenommen und nach Breslau geschafft hat, wo sie eingeschmolzen 
wurden, um Büchsen daraus zu gießen. Auf dem Thomas-Kirch
hofe haben seit den ältesten Zeiten die Flämischdorfer, Fraukenthaler, 
Schönauer und viele arme Leute aus der Stadt und den Vorstädten 
von beiden Religions-Bekenntnissen begraben, bis er endlich in neuerer 
Zeit ganz eingegangen ist. Die Grabstellcngclder mußten der Stadt
pfarrkirche verrechnet werden. Dies ist Alles, was wir von dieser 
Kirche wissen. Aus dem Gesagten ergiebt sich nun:

1) daß die Thomaskirche schon bedeutend gewesen sein müsse, 
2) daß sie mehrere Altäre besaß, die fundirt und mit Zinsen 

auSgcstattet waren, und endlich
3) daß bei dieser Kirche ein oder mehrere Altaristen zur Ab

haltung des Gottesdienstes und der daselbst fundirten Messen 
angcstellt waren, sonst aber bei der Parochial-Kirche gewohnt 
haben mögen.

0 ckä. NMe den 23. Juli.
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27.
Stadtpfarrkirche. Glockentburm. Giläute.

Was nun unsere Hauptkirche betrifft, so scheint der Bau damals 
rasch vor sich gegangen, jedoch das Presbyterium nur vollendet wor
den zu sein, denn es ist nicht zu läugnen, daß das niedrige Schiff 
der Kirche, wenigstens über den Pfeilern der gewölbten Seitenschiffe, 
den Zwerggeist einer spätern Zeit und den Mangel an Mitteln zur 
Bestreitung der Kosten bekundet, da die Anlage, wie die äußeren Ver
bindungsmauern des geistlichen Chores beweisen, ursprünglich sehr 
großartig gewesen ist. Das ganze Kirchengebäude, von starken Mauern 
aufgeführt, und von außen mit starken Strebepfeilern, von innen aber 
im Schiff mit einer Gipsdecke, im Presbyterium mit einem hohen 
Gewölbe versehen, ist 14 rheinländ. Ruthen lang und 5 Ruthen, 
jedoch ohne die äußeren Strebepfeiler, breit. Sie hat im Innern 
außer dem Hochaltar noch 6 Seitenaltäre und eine Kapelle zum lei
denden Erlöser am Oelberge; eine Kanzel, welche der Erzpriestcr und 
Sladtpfarrcr, nachmalige Kanonicus am hohen Domstifte zu Breslau, 
Carl Mauriz, Baron von Frankenberg, staffiren ließ, und 
an den Pfeilern die 12 Apostel in Lebensgröße, mittelmäßig gemalt, 
nebst mehreren Gemälden von Willmann, dcm schlcsischenRaphacl; 
außerdem auch noch eine schöne 1689 erbaute Orgel, die ebenfalls 
der Erzpriester Baron von Frankenberg erst in neuern Zeiten stafsiren 
ließ. Um die Kirche geht noch jetzt ein mit einer Mauer ins Qua
drat umschlossener Kirchhof, welcher 19 rheinländ. Ruthen in der 
Länge und 14 Ruthen in der Breite hält. Die Pfarrkirche hat kei
nen Thurm. Dagegen steht der ohne Zweifel auch im vierzehnten 
Jahrhunderte, balo mit Erbauung der Kirche, inö Quadrat aus star
ken Mauern aufgcführte Glockenthurm in der Ecke der Kirchhofmauer 
gegen den Markt zu, und ist von unten bis hinauf zum Kranze 
56 Ellen hoch. Auf demselben stand bis zum Jahre 1598 eine 
wahrscheinlich pyramidenförmige und 36 Ellen hohe Spitze, welche 
nut einem vergoldeten Knopfe geziert war, der 5^ Fuß im Um« 

älteste Geläute auf diesem Thurme muß von vor- 
züglichcr Güte gewesen sein; dies läßt sich schon daraus schließen, 
daß bei dem großen Brande 1634 dennoch 40 Centner Glockenspeise 
übrig geblieben, und daß 1531 während des Türkenkricges 2 Glocken 
der Stadt und das Geläute dcr Thomaskirche in Flämischdorf, zu
sammen 1b Ctnr. 4>/2 Stein, nach Breslau geliefert werden mußten, 
um daraus 4 Bockbüchsen gießen zu lassen. Dieser bis zum Knopfe 
in einer Hohe von 92 Ellen emporsteigende Thurm muß mit der mit 
Blech beschlagenen pyramidalförmigen Spitze unstreitig eine der ersten 
Zierden der Stadt gewesen sein und einen imposanten Anblick gewährt 
haben. So wert reichen die Nachrichten über unsere Stadtkirche, in
sofern ste noch m diesen Zeitraum gehören, und wir sehen daraus, 
daß zur Weckung und Belebung des kirchlichen Sinnes und zur

Gesch. d. St. Neum. 5
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Beförderung der Religiosität und Frömmigkeit auch in Neumarkt das 
Möglichste gethan worden ist.

28.
Kram-Gerechtigkeiten in Neumarkt. Pest. König Wenzel's Tod. Ausbruch 
dcr hussniscdcn Unruhen. Große Sonncnfinlkcrniß Die Abhaltung des kaiho- 

lischcn Frohnleichnamsfestes soll Schuld daran sei« nach der Meinung des
Euren«.

So hatte die Stadt sich von ihren früheren Unglücksfällen wie
der erholt und bedeutend gehoben; sie genoß die Stadt-Zollgerechtig- 
keit, die ihr von Königen und Kaisern verschiedentlich bestättigt 
worden ist. UeberdieS genoß der Rath auch noch mit der Stadt 
Namslau die Ehre, daß derselbe jederzeit als ein Landesstand an
gesehen wurde und bei den Fürstentagen, jedoch abwechselnd mit 
Namslau, Sitz und Stimme gehabt hat. Zu eben dieser Zeit, näm
lich 1356, errichtete und verkaufte der Magistrat an die Bürger sechs 
Heringsbauden-Gerechtigkeiten, welche in verschiedenen Pro
tokollen auch Heckner und Baudenkrämer genannt werden. Diese 
Krämer hatten das Recht, mit allerlei „Pfennigwerth", als: 
Landseife, Schmer, Unschlitt, Wachs, Butter, Käse, Eiern, Honig/ 
gesalzenen Fischen, dürren Fischen, Nüssen, allerlei grünem und ge- 
backenem Obst, Karten, Papier, Kreide, Lichten, Schwefel und allen 
Arten Kräutern, die hier zu Lande wachsen, in ihren Buden frei zu 
handeln und nebenbei ihre erlernte Profession zu treiben, wogegen 
sie jährlich eine schwere Mark Erbzins oder Geschoß aufs Rathhaus 
zahlen mußten. Im Jahre 1641 wurde durch einen Rathsschluß 
festgesetzt, daß künftig keinem Bäudner mehr erlaubt sein soll, das 
Baudenrecht auf andere Häuser und Stellen zu verlegen, oder zu 
vermiethen, sondern daß der Handel lediglich in den vom Rathe aus
gesetzten und schon seit alter Zeit um daö Kaufhaus herum gebauten 
Krämen verbleiben müsse. Dabei wurde noch festgesetzt:

1) Gartenfrücht.e: Kräuter und Obst, so im Lande gewachsen, auf 
dem Markte zu verkaufen, sollte Jedermann, auch Landleuten, 
unbenommen sein.

2) Den Fleischern ist erlaubt, eigncs Schmer und Unschlitt ent
weder zu verkaufen oder Lichte daraus zu ziehen.

3) Es sollten noch zwei andere Personen, welche Lichte ziehen 
(Seifensieder), angesetzt werden, jedoch dabei nicht mit sremder 
Seife und Lichten handeln, sondern nur mit denen, die sie selbst 
verfertigen.

4) Der Magistrat würde noch vier andern Personen gestatten, 
mit allerhand Samen, als: Hirse, Graupe, Grütze (Grics) zu 
handelu, d. h. Gräupncr-Gerechtigkeiten aufrichten.

5) Die Bäudner müssen keine Eßwaaren allhicr auf dem Markte, 
sondern aufs wenigste über eine Meile Wegs von der Stadt 
auf dem Lande einkaufeu.
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Untcrdeß war 1414 in Schlesien eine furchtbare Pest auSgebro- 
chen, die auch unser Ncumarkt heimsuchte und iil BreSlau allein 
60,000 Menschen hinwcgraffte. Es währte dieses Uebel, wie Cureus 
a. a. O. S. 144 schreibt, zwei Jahre nach einander.

Wenzel starb den 16. August 1419 eben, als ihm sein Mund
schenk die Nachricht von der Fensterhcrabwcrfung der Präger Raths- 
kerren brächte, mit den Worten: „hab' ich nicht schon längst gesagt, 
daß es so kommen würde!" in dcr größten Wuth am Schlage. Nach 
den böhmischen Chronisten soll er bei seinem Tobe wie ein Löwe 
gebrüllt haben. Seine Regierung beflecken viele Grausamkeiten So 
ließ er einst seinen Koch an den Bratspieß stecken, unv den Beicht
vater seiner Gemahlin, den bekannten heiligen Johann von Ne- 
pomuck, in die Moldau stürzen, am 16. Mai 1383, weil er ihm 
das Bcichtgeheimniß der Königin nicht verrathen wollte. Unter sei
ner Regierung brachen die schrecklichen hussitischen Unruhen aus, die 
einen langwierigen und blutigen Krieg hcrbciführten, in welchen auch 
Schlesien verwickelt wurde, weil 14 schlesische Fürsten dcm Kaiser 
Sigismund mit ihren Truppen zur Bezwingung dcr unruhigen, 
HusienS Lehren zugethanen Böhmen zu Hülfe geeilt waren. Schwer
lich würde ohne einen Wenzcslauö die Geschichte ein so betrübendes, 
mit blutigem Griffel dcr Nachwelt ausgezeichnetes Ereigniß zu erzäh
len haben. Noch bei Lebzeiten Wenzels sah Prag das Vorspiel dcr 
Gräuelscenen, die sich bald überall eröffnen sollten. Als am 30. Juli 
1419 der Zug der Hussiten vor dem Präger Rathhause vorbeiging 
und Jemand einen Stein Herabwarf, der einen ihrer Priester traf, 
so stürmten sie unter Anführung Ziska's in äußerster Wuth das 
Rathhaus, und stürzten dreizehn Rathsherren zum Fenster hinunter, 
welche von dem rasenden Pöbel mit Spießen aufgefangen und er
mordet wurdest. Nun ertönte von allen Seiten die Stimme des 
Aufruhrs. Wenzels Tod vermehrte die Verwirrung, und seiner 
Herrenlosigkeit froh, überließ sich der zu Tausenden zusammengerot- 
tete hussitischc Pöbel den gröbsten Ausschweifungen. Klöster wurden 
geplündert, katholische Geistliche aufs Gräßlichste zu Tode gemartert 
und die Güter katholischer Herren verwüstet. Dies war der Anfang 
jenes furchtbaren Trauerspiels, das untcr Sigiömunds Regierung 
eröffnet werden sollte.

kann sich eines mitleidigen Lächelns nicht erwehren, wenn 
man m schlesischen Chronisten nach der traurigen Kirchmirenuung 
des 16. Jahrhunderts Bemerkungen wie folgende bei CureuS a. a. O. 
S. 143 liest:

, Eben IN diesem jar (nämlich 1415), sechß Tage nach vor- 
poris Onristi, ist st> xjn g^ß Finsterniß der Sonnen gervest, 
daß die Sternen bey Tage nit anderß wie in der Nacht 
geschienen, vnnd seynd die Vögel in der tluffr darüber er
schrocken, vns rod herundergefallen. Etliche schreiben, daß 
solche schröckliche Finsterniß, eben dise stunde, da

5 *
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die Bäp stiscken zu Lsstnitz im Voncili öden heiligen 
Leycbnam(wiesieesnennen)umv getragen, ergan
gen sey. Dadurch ohn zrveiffel bedeutet (sie?), daß 
gewisse Strafen, umb solches Greuv cls (?) willen, 
ober die Welt ergehen würden, und daß der Un
tergang des Babstthumb« fürhanden sey (sie?): 
Wie dann bald hierauff der Krieg in Bestem erfolgt ist, in 
welchem ein groß Theil Teutschlands jämmerlich beschediget. 
So hat auch der Türk seinen 8»ß damals in Griechenland 
gesetzt, vnd ein new Reyserthumb auffgericht, zur straff 
der Abgötterei (?) vnnd grosser Sünden, so in Europa 
im Schwang gingen/''

Man sieht aus dieser Angabe des Cureus, wie weit der Aber
glaube damaliger Zeit sich erstreckte, und wie selbst regelmäßig wieder
kehrende Naturerscheinungen gemißbraucht wurden, kirchliche Institu
tionen zu verdächtigen.

29.
Kaiser Siaismund. Hussiten. Erbvogtei zu Neumarkt. Hussiten in Neumarkt. 

SigiSmundS Tod.
Wenzeln folgte in Böhmen sein Bruder Sigismund auf dem 

Throne, von 1419 bis 1437, der auch schon seit 1411 deutscher 
Kaiser und seit 1387 König von Ungarn war. Er fand Böhmen 
in großer Zerrüttung durch die Parthei der Hussiten, indeß war die 
Wuth beinahe gestillt, und es wäre ihm ein Leichtes gewesen, die 
Ruhe gänzlich wiederherzustellen, wenn er selbst nach Prag gekommen 
wäre und sich in Böhmen gezeigt hätte. Allein anstatt selbst nach 
Prag zu gehen, um die Gemüther zu beruhigen und für sich durch 
ein kluges und umsichtiges Verfahren zu gewinnen, berief er einen 
Reichstag in Brünn zusammen. Dessen ungeachtet erschienen gehor
sam die Stande, und zeigten sich zur Vollstreckung seiner zum Theil 
sehr strengen Verordnungen bereit. Von Brünn ging der Kaiser nach 
Breslau, empfing am 6. Januar 1420 daselbst die Huldigung 
von den schlesischen Fürsten und Ständen, und hielt darauf ein stren
ges Gericht über die Aufrührer unter den Bürgern, welche 1418 den 
Magistrat abgesetzt hatten. Nachdem mit Zuziehung vieler Rath
männer aus andern schlesischen Städten *)  das Urtheil gefällt war, 
wurden die zum Tode verurtheilten Rädelsführer in die kaiserliche 
Burg am Oderthore geführt und 23 derselben vor den Augen des 
Kaisers enthauptet. Ihre Köpfe wurden auf die Stadtmauer gesteckt 
und ihre Leichname auf dein Elisabeth-Kirchhofe unter die großen 
Steine begraben, auf denen man vom Markte nach der Kirche geht. 
Stach diesem blutigen Rachegeschäfte traf Sigismund Einrichtungen in

*) Auch aus Neumarkt. Eine darauf bezügliche Urkunde vom Jahre 1420 
am Sonnabende vor RcmimSeere auS dem hiesigen Staktbuchc werden wir in 
den Beilagen miltbeile».
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Breslau, die des DankeS der Nachwelt würdig waren, und schien dadurch 
die verübte Grausamkeit versöhnen zu wollen. Auch der Stadt Neu
markt ertheilte der Kaiser Sigismund ein Privilegium, daß, weil 
die Stadt 'in den vorhergegangenen Kriegen durch Mord, Brand 
und Raub so viel gelitten und fast ganz ruinirt worden ist, die In
wohner zehnjährige Freiheit von allen Abgaben genießen sollten.

Um eben diese Zeit verkaufte oder vertauschte der Erbvogt 
H anckc in Neumarkt sowohl die sechs Schöppenbrodte, welche er von 
den Bäckern zu erhalten hatte, als auch das Schrotamt und 5 Mark 
ewigen Zins zu Kertschütz seinem Vetter gegen ein inFlämisck- 
dorf gelegenes Vorwerk von 4 Huben, einem Krautgarten, Holz, 
Buschrecht nebst zwei Wiesen, woraus demnach sicher zu schließen 
sein dürfte, daß diese Vorrechte dem ErbvogtHancke wirklich gehört 
haben. Wegen dieser Erbvogtei entstand jedoch 1443 ein heftiger 
Streit zwischen dem Rathe der Stadt, dem Burggrafen und dem 
Erbvogt. Der Rath hatte nämlich erklärt, daß die Stadt mit Recht 
befugt sei, sich der Obcrgerichtsbarkeit zu bedienen, und daß sich bis
her Niemand unterstanden hätte, ihn in der Ausübung dieses Rechtes 
zu behindern. Demnach hatte der Rath einen gefangenen Schäfer
knecht freigelassen, welcher 7 Floren Gerichtskosten deponirt hatte; 
der Burggraf aber und der Vogt ließen den Schäferknecht wieder 
einsetzen. Der Streit wurde endlich durch den Breslauer Rath dahin 
entschieden, daß ein Theil dem andern keinen Eintrag thun solle. 
Damit war jedoch keiner Parthei ein Recht zugesprochen, und die 
Sache blieb so noch zweifelhaft. Wer zuletzt aus diesem Streite als 
Sieger hervorgegangen, ist nicht bekannt geworden und läßt sich aus 
den vorhandenen Nachrichten nicht ermitteln.

Aber ein großes Unglück kam über die Stadt. Im Frühjahre 
1428 erschien ein großer Schwärm von der hussitischen Sekte der 
Taboriten und Waisen in Schlesien, plünderte Falkenberg, 
Frankenstein, Reichenbach, das Kloster in Strehlen nebst 
den umliegenden Dörfern, berennte am 16. März Neisse, und 
zündete die Vorstädte an, fand aber herzhaften Widerstand. Auf 
ihrem Zuge verheerten und verbrannten sie überdies noch Ziegen- 
hals, Weidenau, Patschkau, Kamenz, Heinrichau, die 
breslauischen Kapitelsdörfer, und kamen endlich den 27. März vor 
Neumarkt. Dieses plünderten sie aus, und zündeten es an, so daß 
die ganze Stadt abermals in einen Aschenhaufen verwandelt wurde, 
die Grausamkeiten und Mißhandlungen abgerechnet, welche die Hus
siten an den unglücklichen Bewohnern übten. Besonders war 
das Kloster zum heiligen Kreuz ein Gegenstand ihrer Rache. Wie 
sie in diesem Kloster gehaust und die unglücklichen Bewohner dessel
ben, die als Geistliche ein vorzüglicher Gegenstand ihres Hasses waren,

46) Dcrgl. 8ckicküi8 I. c Ndr.4. cap. 10. Wenzels Geschichte der Deut' 
schcn. Bd 6. BrrSlau 1821. 4 S. 56.
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geängstigt haben, darüber sind unS keine weiteren Nachrichten über
liefert worden, nur so viel ist bekannt, daß das Kloster gänzlich ver
wüstet und auSgeplündert worden ist. Indeß läßt sich aus dem 
Verfahren dieser Rotte wider die katholischen Priester überhaupt, 
namentlich in den Klöstern, auch auf die Behandlung der Ncumärktcr 
Minoriten schließen. So ist an einem Pfeiler des Dominikaner- 
Klosters zu Frankenstein nachfolgende Inschrift zu lesen: „Im Jahre dcS 
Herrn 1428 ist von den Hussiten am Eingänge deS Kirchhofes der 
Bruder Nikolaus, Curatus und Oberer dieses Conventes, cin Mann 
von dem heiligsten Lebenswandel, deshalb verbrannt worden, weil 
er öffentlich gegen ihre Lehre gepredigt hat. An demselben Tage 
ermordeten sie den Bruder Johannes Buda aus gleicher Ursache, den 
sie in Stücke zerhieben, und einen andern Bruder Andreas, 
des Cantors Diakon, ermordeten sie vor dem Breslauer Thore durch 
einen Pfeilschuß; denn damals verwüsteten sie viele Städte und 
Dörfer und größtentheilö ganz Schlesien. ") Wenn wir auch nicht 
zuverläßig wissen, wie die raub- und mordlustige Hussitensekte die 
Minoriten in Neumarkt behandelt habe, so läßt sich doch wohl mit 
Grund vermuthen, daß auch sie mit ihren Brüdern werden gleiches 
Schicksal haben theilen müssen. - Diese traurigen und unglücklichen 
Verhältnisse dauerten in Schlesien viele Jahre, und es jagte immer 
eine Parthei die andere im Lande herum, und gleichwie im Jahre 
1432 erst die Klöster Leubus und Trebnitz verbrannt worden 
sind, so ist leicht zu erachten, daß Neumarkt mehr als ein- oder zwei
mal diese bösen Gäste bei sich gehabt und vieles ausgestanden habe. 
Denn obgleich nur ein Theil dcr Hussiten in Schlesien herumschwärmte, 
so war dieses doch zu schwach, genügsamen Widerstand zu leisten, 
bis endlich im Jahre 1434 die Hussiten untcr einander selbst uneinig 
wurden, auch durch eine blutige Schlacht sich sehr schwächten und in 
Furcht geriethen, wodurch Schlesien einige Ruhe erhielt. Endlich 
ward 1436 der Friede mit dem Kaiser und dcr Kirche wieder her- 
gcstcllt. Allein Sigismund, der seit 1420. nicht mehr nach Schlesien 
gekommen war, genoß das Glück, ein beruhigtes Reich zu besitzen, 
nicht lange; er starb 1437 zu Znaym in Mähren im 70sten Jahre

47) „äono vni. kl. tzusärinxeMesimo vice8iwo octavo .......... ipso
.......m passione, erematus est srater Mcolau8 6ur........... Superior dujus 
t'onventus, liomo 8aocti88iniae vitae, iolroitu coeineterii a Uu88ili8, eo 
epiock »perle praeckicavit contra sententiam ipaorum. Locken, ckie occickeruot 
sratrem Suannein Luäa, eaäem cke cauaa concickentea in 1ru8ta, et alium 
stilrein Hnckream, Lanloris viaconum, occickeruvt per »agitiaw, koria val- 
vam Vrali8l. tunc enim ckeva8taruat wultaa civitate8 et villa8. et pro wa- 
jori parte totam 8ileaiam.« Leluriu8 in Olaciosrapbia pag. 165 aeg. DaS 
schaukcrvsttc Vc> fahren der Hussiten in Bunzlau, Wünsevelbura, Alt
stadt Neissc und Grüssau ist bekannt. Vergl. Des Verfassers „Geschieht- 
l^chc Notijen über Grussau". Liegnitz 1835. 4. S. 6. Minsbcrg, Geschichte 
der Stadt Neiße. Neiffe 1834. 8. S. 42.43. Bachs Kirchcngcschichte der Graf- 
chaft Glatz Breslau 1841. 8. S. 53. 54.
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seiileS Alters, und mit ihm erlosch der lützelburgische Mannsstamm. 
Sehr schmeichelhaft ist die SHilderung, die sein Geschichtschreiber 
Windeck, der sich meist an seinem Hofe aufgehalten hat, von sei
nen körperlichen und moralischen Eigenschaften entwirft; er nennt ihn 
„einen grundbiedern Hcrzmann und Fürsten, einen gar hüb
schen Herrn, durch den groß Wunder geschehen ist. Dcr waS also 
ein schöner Herr und Fürst, wol redende und vernünftig, und was 
niemand, den er du hisse, sondern alle ere, und ward an manchen 
Enden angemolcl, um seiner schöner angestcht willen, und findest ihn 
auch angemolct in U. L. Fr. Greten Kreuzgang an der heil, drei 
Könige stat einen und zu U. Fr. Prudern im Kreuzgang gemolet zu 
Mainze."

Za.
König Albcrts Tod. Interregnum- Lconhard Affcnheimer in Neumarkt cnt- 
hauvict. Stadtkirche Müttmannische Fundation. Altaristen Verkauf, der 
MKhlc zu Pfaffendorf. Züchnerzunfl. Große Hungcrsnoth. Ladislaus König.

Privilegium.
Sigismund hatte blos eine Tochter, Elisabeth, hinterlassen, 

welche an Albert, Erzherzog von Oestreich, vermählt war. Albert 
wurde von den Ungarn zum Könige und von den deutschen Chur
fürsten zum Kaiser erwählt; aber in Böhmen erkannte ihn nur ein 
Theil der Stände als Kaiser an; ein anderer Theil, der hussitisch 
gesinnte, wählte den polnischen Prinzen Kasimir, einen Bruder 
des damaligen Königs von Polen, WladislauS. Schlesien verhielt 
sich ruhig, und wollte dem Streite znsthcn. Nachdem die Polen 
vergeblich gegen Böhmen gckämpft, wurde Albert als König von 
Böhmen anerkannt, und kam 1438 nach Breslau zur Huldigung. 
Für Neumarkt ist Alberts Regierung weiter nicht merkwürdig gewor
den, denn es ist während derselben nichts unsere Stadt betreffendes 
Denkwürdiges vorgesallen. Die Sorge für allgemeine Ruhe, die ihn 
beschäftigte, wurde leider fruchtlos, indem Albert schon am 27. Okt. 
1439 in Ungarn, wie man sagt, an den Folgen eines zu häufigen 
Genusses von Melonen, starb. Nun war Schlesien von 1439 bis 
1453 ohne König. An den Zänkereien über die Wahl eines neuen 
Königs von Böhmen nahmen die Scklesier keinen Antheil, sondern - 
hielten vielmehr mit Elisabeth, der Wittwe Kaiser Albcrts, welche 
inzwischen nach dem Tode ihres Gemahls einen Sohn, Ladislaus, 
gebar, der von Rechtswegen der eigentliche Erbe zum Königreiche 
Böhmen war. Während dieses Interregnums lebten in Schlesien 
alle die Unruhen und inneren Streitigkeiten wieder auf, die schon 
seit Wenzels Zeiten das Land gedrückt harten. Die Polen und Böh
men thaten 1441 unter Begünstigung des Herzogs Konrad von OelS 
in Schlesien großen Schaden. Dagegen schickte die verwittwete Kö
nigin Elisabeth von Ungarn ihren Hauptmann Leonhard Assen- 
h eimer nach Breslau, welcher daselbst viel Kriegsvolk sammelte, um 
Schlesien zu beschützen, und unter dem die Städte BreSlau, Schweid- 
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nitz, Jauer und Liegnitz mehrere Kriegszüge wider ihre Gegner mit 
Glück auöführten. Unterdcß starb 1443 die königliche Wittwe Elisa
beth. Assenheimer verlor dadurch seine Stütze und sein Ansehn in 
Schlesien, und mußte zusehcn, wie dic Breslauer sich in der Person 
des Herzogs Wilhelm von Troppau und Münsterberg einen 
andern Anführer wählten. Assenheimer legte sich nun aufs Rauben, 
und trat von Neumarkt aus, woselbst er seinen Wohnsitz gehabt hat, 
mit fremden Fürsten und Landesbeschädigcrn in Bündnisse. Er plün
derte Hundsfcld aus, wendete sich ins Oelönische, und that daselbst 
vielen Schaden. Durch die Rathmanne in Neumarkt wurde er in 
BreSlau verklagt, darauf durch Abgesandte der Breslauer in Neu
markt eingezogen und den 14. Juni 1446 in dem noch vorhandenen 
Nathhausthurmc enthauptet. Die Hinrichtung geschah einer alten 
Tradition zufolge in einem Gewölbe über der Marter- oder Folter
kammer dieses Thurmes, dcr auch als Gefängniß dient. Ein ähn
liches Schicksal hatte in demselben Jahre am Dienstage vor dem 
Frohnleichnamsfcste Hans Hain, Burggraf zu Neumarkt,") der 
gleichfalls mit den Räubern und Landcsbeschädigern gemeinschaftliche 
Sache gemacht hatte. Diese Hinrichtungen nahm Wladislaus, 
Herzog zu Glogau und Teschen, sehr übel auf, sagte daher der Stadt 
Breslau ab, und verwüstete das Fürstenthum, dem er durch drei 
Jahre großen Schaden zufügte.

Was unsere Stadtkirche anbelangt, so mußte im Jahre 1428 
der Pfarrer sich's gefallen lassen, daß noch zwei Wcltgeiftliche ange- 
stellt wurden, welche die Verpflichtung hatten, alle Tage nach Son
nenaufgang eine heilige Messe zu lesen, weshalb sie Auroristen 
genannt wurden. Dafür erhielt der Pfarrer jährlich vom Rathhause 
3 Mark. Der Vergleich des Rathes mit dem Pfarrer wegen dieser 
zwei neu angestellten Altaristen erhielt auch später im Jahre 1527 
vom Kaiser Ferdinand I. die Bestättigung. Damals müssen die Neu- 
märktischen Pfarrer und selbst die Kirche sehr schöne Privilegien ge
habt haben, welche noch im Jahre 1430 vom Kaiser Sigismund 
bestättigt worden sind. Vermöge dieser Privilegien haben die Pfar
rer mit den zur Kirche gehörigen Grundstücken nach eignem Gefallen 
qun proprietär» geschaltet, wie wir oben bereits in zwei Beispielen 
dargethan haben. Zn den Einkünften des Pfarrers gehörte damals 
noch der Bischofs-Vierdung von Dambritsch, Blumenrode, 
Rausse, Wilschke und Falkenhain, welche zusammen 28Tha
ler 8 Ggr. einbrachten. — In diesen Zeitraum gehört auch die 
Stiftung der Müttmannischen Fundation. Margarethe 
Müttmann war Erbfrau zu Schönau *), und deponirte ein

48) Vergl. Pols Zahrb. S. 198.
SLonau l130Z Schonow), E W.W. 4 M. von Ncumarkt. Im 

Jahre 1345 verlieh König Johann denen von Gogclow alles herzogliche 
Recht und Gericht mit Allem, was des Königs Rechte daselbst betraf, was 
Karl IV. 1348 bestättigte. Im I. 1680 bestättigte Kaiser Leopold dcm Mat- 
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Legat vvn 300 Floren zur Errichtung der Corporis Christi Brü
derschaft, auch der Brüderschaft des heiligen Leichnams genannt. 
Nach diesem Vermächtnisse soll nicht blos alle Sonnabende, sondern 
auch am Gedächtnißtage der Stifterin die lauretanische Litanei 
vom Chöre abgesungcn und vom Pfarrer eine Kollekte gebetet 
werden; ferner soll allemal am ersten Sonntage im Monate 
eine Prozession mit dem Hochwürdigsten in der Kirche 
gehalten, und während derselben der Hymnus kanx« lioxu«, an 
Sonnabenden aber die Litanei, mit der Orgel begleitet, gesungen und 
am Gedächtnißtage ein feierliches Requiem gehalten werden. 
Wer sich in diese Brüderschaft einschreiben ließ, mußte eine bestimmte 
Tare an Gebühren bezahlen, und es hatte sich schon im Laufe dieses 
Jahrhunderts der Schatz dieser Conföderation so beträchtlich vermehrt, 
daß wegen der Türkengefahr 22 Pfund Silber verkauft werden 
konnten. Auch stifteten zu dieser Zeit die Schneider das 1'eaubiLe, 
eine Andacht, welche alle Freitage durchs ganze Jahr zu Ehren deS 
Leidens und Todes Jesu gehalten werden, und wobei der Pfarrer 
oder dessen Stellvertreter eine Kollekte beten mußte. Zu dieser Zeit 
bis zum Jahre 1634, wo die Kirche nebst den umliegenden Gebäu
den ein Raub der Flammen wurde, hatte der Pfarrer ein besonderes 
Wohnhaus, und auch die sonst bei der Kirche angestellten Geistlichen 
wohnten in einem für sie besonders errichteten Gebäude, das gleich
falls zur Kirche gehörte. Diese Einrichtung hatte erst mit dem un
glücklichen Jahre 1634 ihre Endschaft erreicht. Kaiser Sigismund 
bestättigte ferner dem Pfarrer Petrus Kalde im Jahre 1430 alle 
Privilegien, welche jemals den Pfarrern und dcr Kirche zu St. An
dreas in Neumarkt ertheilt worden waren. Dagegen verkaufte der 
Pfarrer Gregorius, der sich schon „Erbherr zu Pfaffendorf" nennt, 
die Mühle in Pfaffendorf nebst dem Teich und fteiem Wasserlauf 

">as Balthasar von Waldersee auf Schönall das Gut Schönao im 
Neumarkttchcn, was seit '345 in dessen Familie gewesen. Stenzcl. Seit 1703 
b's wr Säkularisation 1810 gehörte Schönau der im Z. 1322 gestifteten Be> 
ncdiklincr-Abtci zu St Wenzel in Braun au, im Königgrätzer Kreise Boh- 
inens, N.W. 1; M. von Wünschelburg. Dcr Abt und Prälat des Klosters 
Braunau, Othmarus Zink, erkaufte nämlich 1703 Wahlstatt, welches einem 
Hans Hermann vonBraun gehörte und wegen dcr vielen auf dessen Lehn- 
guter« hastenden Schulden veräußert werden mußte, mit mehreren andern Gütern 
ans Stift, unter diesen waren auch im Neumärklschen Wcichbilde Schönau, 
Welches er für 38.000 Gulden, und Weicherau, S. 2 M von Neumarkt, 
welches er für 24000 Guldcn dem Stifte Braunau erwarb. Eine alte hand
schriftliche Nachricht sagt darüber Folgendes: ,.Und da wurde den 13. Decbr. 
1703, am Tage Lucia, Wahlflatt an Othmaro, 8t. Lensäict. Orck. des freiherrl 
Stifts Brzcwnio Abtcn und Herrn, wie auch erwähnten Ordens VKiiawri 
ßsoeruli et perpeiuo, Erbherrn auf Braunau in Böhmen, überreicht. Vera! 
Fragmente aus der Geschichte der Klöster und Stiftungen Schlesiens, von ihrer 
Entstehung bis zur Zeit ihrer Aufhebung im November 1810. Breslau 1811. 
8. S. 30 ff. Verfasser dieser Schrift ist der ehemalige Professor der Philoso- 
Vhie vr. Ant. Ralhsmann, der bekannte Uebersctzer SarbiewSkiS. 4 1812. 
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gegen einen jährlich dem Pfarrer zu enrrichtcndcn Erbzins von zwei 
Mark an Nickel Möller. Ueberdies wurde noch im Jahre 1452 dem 
damaligen Pfarrer Michael Wild au gerichtlich zuerkannt, daß der 
Scholze und die Bauern von Kammendorf der Kirche oder viel
mehr dem Pfarrer von jeder Hübe Acker 2 Scheffel Weizen, 4 Schff. 
Gerste und 6 Scheffel Hafer jährlichen Decem entrichten sollen. 
Außerdem erhielt der Pfarrer noch aus Pfaffendors von jeder Hübe 
eine Schweinschulter und ein Paar Hüner. Dieser Zins 
war an den Magistrat übergegangen, und wurde im Jahre 1688 
vom Pfarrer Friedrich Adalbert Schönweiß rcklamirt.

Auch die innere Verfassung der Stadt erlitt in dieser Periode 
einige sehr wohlthätige Veränderungen. Es entstand dieZüchncr- 
zunft. Als Kaiser Sigismund im Jahre I420 den Handwerkern 
überhaupt und jeder Zeche des Landes insbesondere gewisse Statuten 
und Gesetze vorgeschricben und sämmtliche Innungen privilcgirt hatte, 
so waren in Neumarkt die Züchner mit unter den ersten, welche be
reits im Jahre 1454 den Magistrat ersuchten, ihnen ein ordentliches 
Jnnungs-Privilegium zu ertheilen, welches sich auf das eben unge
zogene Privilegium Kaiser Sigismunds gründen und außerdem fol
gende Bestimmungen enthalten sollte:

I. Jeder, der Meister werden will, muß ein ehelich Weib haben.
2. Ein Lehrling muß ehelicher Geburt sein, und
3. drei Jahre lernen und 2 Pfund Wachs geben.
4. Keiner soll fremde Weiber zum Würken halten, sondern nur 

Meisterinnen und Meisters Kinder.
5. Das Garn soll auf dem Markte visitirt, das falsche aber ver

brannt werden.
6. Niemand, außer Zechgenossen, soll Leinwand ellenweise ver

schneiden.
7. Niemand soll Garn zum Wiederverkauf eiukaufeu, der nicht 

Innung mit den Züchncrn hat.
Das vom Kaiser SigiSmund ertheilte Privilegium enthält außer 

diesen noch folgende Bestimmungen:
1. Kein Züchner und Leinweber soll unter der Meile geduldet 

werden, der nicht Innung mit dcr Stadtzcche halte.
2. Niemand soll mit Leinwand Hausiren, sondern lediglich auf 

dem Kaufhause verkaufen.
3. Die Garne sollen nicht in die Häuser, sondern auf den öffent

lichen Markt zum Verkauf gebracht werden.
4. Kein Meister soll auswärtig vor sich zum Verkauf würken 

lassen, außer sein Stuhl wäre feirig.
Während nun so für das Wohl der Stadt fortwährend gesorgt 

wurde, war im Jahre 1437 in Schlesien die Hungersnot!) abermals 
so groß, daß die Menschen von Gras und Krämern auf dem Felde 
sich sättigen mußten. Hierauf kam folgendes Jahr eine erschreckliche 
Pest, welche wieder große Theurung und Hungersnoth im Juni unv 
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Juli 1439 ablöste. Dennoch schenkte Gott wider alles Vermuthen 
eine reiche Erndte.

Nachdem schon im Jahre 1409 Zwistigkeiten zwischen dem Abte 
zu St. Bincenz in Breslau und den Rathmannen der Stadt Neu
markt wegen deS Landgerichts über Kostenblut entstanden waren, die 
Kaiser Wenzel dahin entschieden hatte, daß die Einwohner zum Ko
stenblut vor das Hofgedinge zu Neumarkt sich stellen sollen und nicht 
vor den Hofrichter nach Breslau, wurde dieses Landgericht 1420 
vom Kaiser Sigismund noch ganz besonders bestättiget. Jetzt hatte 
schon einige Jahre hindurch die Hauptmannschaft keine Gaben und 
Ausreichungen in Neumarkt gestatten wollen; da aber dies doch 
den Bürgern und Einwohnern der Stadt sehr beschwerlich gefallen, 
alle Gegenvorstellungen und Vorzeigung dcr Privilegien jedoch frucht
los gewesen sind, so bat die Bürgerschaft den Hauptmann um Schutz, 
und erlangte wenigstens so viel, daß die „Gaben und Ausreichun
gen", so bis auf 30 Mark stiegen, zugelasfen "werden sollten, was 
aber über 30 Mark wäre, müsse vor das Breslauische Landgericht 
verwiesen werden, wobei es denn auch einige Zeit sein Bewenden 
haben mußte.

Unterdeß war 1444 der König von Polen und Ungarn Wla
dislaus gestorben, und die Ungarn erkannten nun auch den jungen 
Ladislaus als König an, für welchen der mächtige Corvin von 
Huniad als Statthalter regierte. In Böhmen hatte seit 1450 
Georg Podiebrad sich der Statthalterschaft allein bemächtigt, 
durch welchen die sogenannten Utraquistcn oder gemäßigten Hussiten 
wieder zu Ansehn kamen, und in Oesterreich war Graf Cilley bis 
zur Volljährigkeit des Königs Statthalter. Endlich ergriff Ladis
laus, von 1453 bis 1457, selbst die Zügel der Regierung. Bei 
der Huldigung in Prag waren die schlcsischen Fürsten zugegen, nur 
dcr Bischof und dic Stadt Breslau fehlten, weil sie verlangten, der 
König solle in Breslau selbst sich huldigen lassen. Dies ist nun 
zwar den 6. December 1454 geschehen, kostete aber der Stadt 15000 
Dukaten Reisekosten, 4000 Mark Groschen (36000 Rthr.) für die 
königliche Zehrung und l6000Dukaten als Auflage. Ein sehr merk
würdiger Mann, vor dem weit und breit der Ruf großer Heiligkeit 
herging, und der vom Papste nach Deutschland geschickt worden war, 
das Kreuz gegen die Türken und Hussiten zu predigen, kam damals 
1453 von Böhmen durch Ncumarkt; es war dies der berühmte 
Franziskaner von der strengen Observanz des heiligen Bernhardin 
von Sicua, Johann von Capistrano, welcher mit 30 Ordens
brüdern nach Breslau zog. Indessen war die Regierung des Ladis
laus zu kurz, als daß sie besondere Denkwürdigkeiten für Schlesien 
überhaupt und für Neumarkt insbesondere herbeigeführt hätte. Er 
starb unerwartet nach einer nur dreißigstündigen Krankheit zu Prag am 
30. November 1457, im 18. Jahre seines Alters, einige sagen durch 
die Pest, andere durch Gift, welches ihm die Hussiten beigebracbt 
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haben sollen. Die Breslauer schoben diesen Tod gradezu auf Georg 
Podiebrad, und schalten ihn laut einen KönigSmörder. Nur dies 
wollen wir bemerken, daß Ladislaus (WladislauS) im Jahre 1456 
am Tage Pauli Bekehrung der durch Brand, Raub und Mord ver
armten Stadt Neumarkt in ihren traurigen Umständen ein Morato
rium oder Quinquenell ertheilte, vermöge dessen „der gewöhn
lichen Stadt-Zinsen, wie auch Schulden und Lasten innerhalb fünf 
Jahren keine Anmahnung oder Vekümmcrung geschehen solle," und 
daß Georg Podiebrad dieses Moratorium, da sich die Stadt noch 
nicht erholen können, und Räubereien und Plünderungen noch fort- 
dauerten, noch aus andere fünf Jahre verlängert hat. Auch vermehrte 
derselbe König WladislauS 1455 der Stadt zum Besten die ihr frü
her schon verliehene Zollgerechtigkeit mit diesen Worten: „Umb hier
mit der schon oft sowohl durch Brand als Krieg ruinirten Stadt 
Neumarkt hinwiederum zu Hülfe zu kommen." Diese Zollgerech
tigkeit, welche Ladislaus von Breslau auS der Stadt verlieh, ermäch
tigte sie, von jedem sowohl beladenen als unbeladenen Pferde, welches 
in oder durch die Stadt geht, zwei Heller Zoll zu nehmen. Sie 
wurde 1459 vom Könige Georg von Jauer aus, und 1469 vom 
Könige Matthias nochmals bestättigt, welcher letztrer das Privilegium 
auch auf die durchgehenden Rinder ausdehnte. Damals standen, wie 
auS einem Schreiben des Magistrats zu Neumarkt an den Abt zu 
St. Vinzenz in Breslau sich ergiebt, nicht allein verschlossene Schlag
bäume nebst einem Zollhäuschen an der Seitenstraße durch Flämisch- 
dorf am Liegnitzer Thor, sondern es mußten auch die dort durchfah
renden Holzwagen in Gemäßheit des Privilegiums von jedem Pferde 
zwei Heller bezahlen. Einige muthwillige Burschen von Kosten
blut und Sabblath hatten zur Nachtzeit den Bügel vom verschlos
senen Schlage mit Gewalt wcggebrockcn, und den Zolleinnehmer, 
einen bezünften Bürger, einen Schelmen geheißen. Deshalb verhaf
tete der Rath diese losen Vögel, ließ sie jedoch auf Bürgschaft wie
der los, und verlangte nunmehr, daß der Abt die Verbrecher zur Be
strafung gestellen sollte.

3l.
Georg Podicbrad. Büntnik gegen Georg. Die böse Rotte. Schlaupe. Tod 

des Königs Georg.

Nach dem Tode des Ladislaus wählten die Ungarn den fünf
zehnjährigen Matthias Corvin zu ihrem Könige, der zwar noch 
in Prag gefangen war, aber, sobald die Nachricht von dieser Wahl 
dorthin kam, sogleich von Georg, eben so edelmüthig als klug, frei
gelassen wurde. Ja Georg schloß mit ihm ein Freundschaftsbündniß, 
und gab ihm seine Tochter Katharina zur Gemahlin. Die Böhmen 
wünschten einen König aus ihrer Mitte, unv wählten 1458 den ge
achteten und in Ansehn stehenden Georg Podiebrad zu ihrem 
Könige. Die Schlesier und insbesondere Breslau, waren mit dieser 
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Wahl höchst unzufrieden, und verweigerten trotzig dem neuen Könige 
den Gehorsam. Viele schlesische Städte, unter ihnen auch Neumarkt, 
verbanden stch mit Breslau wider Georg.") Ein! Heer der Böhmen 
und Schlesier rückte nach Neumarkt,besetzte es, und lagerte sich in 
die Gegend von Lissa und Neulirch. Nichtsdestoweniger weiger
ten sich die Breslauer beständig, den König Georg anzuerkennen. 
Podiebrad wurde geschlagen, und nach solchem Siege schickten die 
Breslauer 400 Fußknechte aus, die böse Rotte genannt, welche 
den Neumärktern und vielen andern benachbarten Städten großen 
Schaden zufügten, da sie nur mit Raub und Plünderung ihre Mär
sche bezeichneten. In diesem Zeitraume erkaufte der Magistrat zu Neu
markt das Gut Schlaup im Neumärktischen Kreise an der Oder 
gelegen, 1470 von Frau Agnete von Debitsch zur Stadt. Daß 
damals dieses Gut in keinem so hohen Werthe war, ergiebt sich da
raus, daß dasselbe 1541 nicht höher, als für 8 bis 10 schwere Mark 
an Gelde, 2 Pfund Pfeffer, 3 Steine Butter, 2'/? Schock Käse und 
eben so viel Quärge jährlichen Zins verpachtet worden ist.

Während dieser bedrängten Zeit, da das Land durch stete Be- 
fehdungen verwüstet wurde, starb Georg Podiebrad den 22. März 
1471. Er, der wohl wußte, daß keiner seiner Nachkommen die böh
mische Krone würde behaupten können, aber auch den Gedanken nicht 
ertragen konnte, daß Matthias von Ungarn sein Nachfolger werden 
sollte, hatte kurz vor seinem Tode den böhmischen Ständen den pol
nischen Prinzen Wladislaus, einen Sohn Kasimirs IV., der von 
mütterlicher Seite von Albrecht und Karl IV. abstammte, zum Kö
nige empfohlen.

Viertes Kapitel.
32.

Neumarkt unter der Regierung der Könige von Ungarn von 
1471 biö 1526.

König Matthias von Ungarn. Große Plünderungen des schwarten Heeres Un
gewöhnliche Dürre. Friede zu Olmüß. Neumarkts Kirchenwesen. Vennächtnik

Privilegium über dic Schankgercchtigkeit. Tod des Königs Matthias. ° 
Anfangs waren die böhmischen Stände über die Wahl eines

49) Das Bündniß wurde geschlossen zu Breslau am Mittwoch vor dem 
Sonntags Zubilatc nach Christi Geburt 1458. Da die Städte der Fursten- 
ltzumer Schwcidnitz und Iaucr schwankten und stch mehr auf König Georgs 
Scue neigten, befürchteten die Breslauer großen Nachtheil, und beschicken deren 
Abgeordnete nach Ncumarkt, um stc bei diesem Bündnisse zu erhalten. Vera! 
Eschcnlocr Ausg. von Kunisch. Bd. 1. S. 56 ff. ^gt.

50) Pol in stiren Zahrb. S. 44 u. 46 schreibt über die Besetzung Neu. 
marktS. durch das bohmiswc Krieasoolk folgendermaßen: „^aoo 1459 Nadm 
des KonigcS Georg poOrebruts Kriegs-Volck Ncumarikt ein." Daß bei'düsec 
Besetzung die Stadt viel gelitten haben mag, laßt stch leicht erachten" 
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neuen KönigS getheilt: ein Theil wünschte den König Matthias von 
Ungarn, ein Theil den vorgcschlagenen Prinzen WladislauS zum Kö
nige. Endlich gab das Versprechen dcr polnischen Gesandten, daß 
Wladiölaus die Schulden deö Königreichs Böhmen, welche sich auf 
300,000 Gulden erstreckten, bezahlen würde, den Auöschlag. Auf 
einem Fürstentage zu Kuttenberg wurde WladislauS den 27. Mai 
1471 zum Könige gewählt. Daraus entstand zwischen Matthias, 
Kasimir und WladislauS ein Krieg, in welchem auch Neumarkt sehr 
viel leiden mußte, zumal der größte Theil von Schlesien, insbesondere 
Breslau, eS mit dem ungarischen Könige Matthias hielt. Nachdem 
1474 König Matthias nack Polen gegangen war, und alles verheert 
hatte, verbanden sich die Könige von Polen und Böhmen, in Schle
sien ein Gleiches zu thun, besonders Breslau zu verwüsten, wohin 
sich Matthias zurückgezogen hatte. Kasimir kam im September mit 
80,000 Alaun Polen, die Böhmen kamen auch und belagerten Bres
lau, gingen aber in der Nachbarschaft nach ihrer Art beständig nach 
Beute aus. Aber auch das sogenannte schwarze Heer des 
Matthias schonte nichts. Vor ihm ging Furcht und Schrecken her, 
und es zeigte sich auch hier bald furchtbar. Wohin diese Soldaten 
kamen, nahmen sie für sich, was sie bedurften: Vieh, Getraide, Le- 
bensmittcl, schlugen den Leuten Kisten und Kasten auf, deckten auf 
dem Lande Häuser ab, und nahmen das Holz der Dächer zur Fcu- 
rung. Auf ähnliche Weise plünderten sie in den Städten in ihren 
Quartieren, und aus die Beschwerden ihrer Wirthe erwiederten sie: 
sie erhielten nicht ihren Sold vom Könige, und müßten sich also 
selbst bezahlt machen. Doch konnte die große Menge der Feinde 
gegen König Matthias nichts ausrichten; sie wurden überall geschlagen 
und mußten aus Mangel an Proviant fast verhungern. Von der 
Stadt Neumarkt liest man, daß dcr dasige Kommandant Wilhelm 
von Tettau den 11. November 1474 damals die Polen „heftig 
gcputzct" habe, woraus zu schließen, daß Neumarkt schon in jener 
Zeit gegen eine ziemliche Menge Feinde sich zu schützen im Stande 
gewesen, dagegen aber das offene Land wegen Plünderung dcr ab
ziehenden Feinde entsetzlich mitgenommen worden ist.»') Matthias 
widerstand zwar mit seinem schwarzen Heere, das wir oben geschil
dert haben, in Schlesien, allein diese Soldaten waren nicht besser, 
als die Feinde, ängstigten das Land auf ihren Raubzügen, und ver
übten viele Schandthaten, welche Anstand und gute Sitte lieber mit 
Stillschweigen bedeckt. Bei dieser Gelegenheit wurden viele Böhmen 
und Polen in Neumarkt gefangen und erschossen. Besonders waren in 
diesem Kriege nach dem Berichte des Nik. Pol in seinen Jahrb. 1466, 
1467, 1472, 1474 und 1488 sehr verhängnißvolle Jahre, nachdem

51) Pol in seinen Jahrb. S-49 schreibt: „Die Polen brenneten weg. Wa
ste antrafcn. stürmten die Backöfen und Mühlen, vcrhehreten und verwüsteten 
das Land, das auf lü Meilenwcgs weder Menschen noch Vieh gesehen wurde." 
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bereits im August 1464 die Stadt durch Überschwemmung viel ge
litten hatte; denn in diesem Jahre schwellte heftiger Regen die Ge
wässer der Gegend ungewöhnlich an. Pol berichtet: „Zum Neu
markt konnte man mit Schiffen über die Zinnen der Brücke fahren." 
Eben so war im Sommer 473 vom 23. April bis 11. November 
«ine solche ungewöhnliche Dürre im Lande ohne allen Regen, daß 
alle Bäche, Brunnen und Teiche vertrockneten. In Liegnitz hatte 
man gar kein Wasser; die Ohlau in Breslau war über ein Viertel
jahr ganz trocken; die Oder, Neisse und der Bober hatten nur sehr 
wenig Wasser; die Wälder entzündeten sich, und die wilden Thiere 
liefen in die Dörfer. Dennoch folgte weder Pest noch Theurung, 
sondern Ueberfluß an Getraide, Obst und Früchten, wodurch alle 
menschliche Vernunft, wie der Chronist sich ausdrückt, zum Narren 
worden.

Um dem Kriege mit Wladislaus cin Ende zu machen, waren 
1478 zu Brünn Unterhandlungen angcknüpst, und es war festgesetzt 
worden:

1. Matthias behält Mähren, Schlesien und die Lausitz,. Wladis- 
law Böhmen; doch führen beide den Titel eines Königs von 
Böhmen.

2. Stirbt Matthias eher als Wladislaw, so kann dieser zwar die 
von Böhmen abgerissenen Provinzen wieder in Besitz nehmen, 
muß aber der Krone von Ungarn 400,000 Dukaten, nebst dem 
Werthe dcr etwa eingelostcn Pfandstücke bezahlen.

3. Stirbt Wladislaw eher als Matthias, und dic böhmischen Stän
de erwählen den Matthias zu ihrem Könige, so sollen diese Pro
vinzen unentgeltlich wieder mit Böhmen vereinigt werden.^)

Diesen Fricdensartikcln verweigerte zwar anfangs Matthias seine 
Bestätigung, aber dic dringenden Bitten seiner Unterthanen und der 
Türkenkrieg nöthigten ihn endlich doch zu Ofen dieselben zu geneh
migen, und darauf wurde im September 1478 der Friede zu-Ol- 
mütz wirklich auögerufen. So war nun Matthias wirklich Herr 
von Schlesien.

Die langwierigen Kriege und Verwüstungen mochten die Emo- 
lumcnte der Pfarrthei Neumarkt ziemlich in Unordnung und Verges
senheit gebracht haben, daher trug 1475 der damalige Pfarrer Ni
klas Mockowitz auf Regulirung derselben an. Eine bischöfliche 
Commission erklärte, daß dic vor Alters zinsbaren. Huben ihren ge
wöhnlichen und versessenen Zins entrichten sollten, doch möchten die
jenigen, welche vorher frei gewesen sind, auch künftig frei bleiben. 
Merkwürdig ist noch, daß Matthias 1483 das letzte Mal als Landes
herr daS Patronatrecht über die Neumärkter Kirche übte, indem er 
auf Empfehlung dcö Breslauer Bischofs Johann Roth den Welt- 
Priester Nikolaus Breczel als Pfarrer daselbst anstellte.

52) Vergl. Pachaly Bd. 1. S. 193.
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Im Jahre 1464 vermachte aus Mitleid gegen die nothleidende 
Menschheit, deren Elend durch die vielen Kriege aufs höchste gestie
gen war, Michael Weigel, ein alter Weinzierl, eine halbe 
Mark Zinsen „vor das Armuth," welche er auf den Weingarten, 
dem Thomaskirchhofe gegenüber gelegen, fundirte, und deshalb die 
Töpferzunft zum Erekutor seines Testamentes bestimmte.

Wichtiger für die Stadt sind die Bestimmungen, welche der Kö
nig Matthias im Jahre 1475 getroffen hat. Er ertheilte der Stadt 
die Schankfreiheit, laut welcher in Neumarkt ein Ort gewählt 
werden sollte, wo Bürger und andere Personen ohne Einlrag ver
schiedene Weine schenken dürfen. Demnach verwaltete dcr Rath den 
Weinschank selbst, durch einen besonderen Gastwirth, und legte zu 
diesem Zwecke den sogenannten Schwcidnitzischen oder Naths- 
keller an. Neumarkt hatte selbst viele Weinberge, die eine spätere 
Zeit in Ackerland umgewandelt hat, und es wurde daher mit dem 
eigenen Zuwachse ein nicht unbedeutender Handel getrieben, welcher 
nach den Berichten auS der damaligen Zeit gut von Stätten gegan
gen sein soll, wozu das Schank-Privilegium des Königs Matthias 
nicht wenig bcigetragcn haben mochte. Eben so gab in demselben 
Jahre 1475 Matthias der Stadt Neumarkt noch ein Special-Pri
vilegium des Inhalts, daß auf dem Pfarrhofc und im Klo
ster gar kein Bier geschenkt und im Weichbilde kein 
neuer Kretscham, wo nicht von alten Zeiten her schon ein solcher 
gestanden hat, aufgcrichtet werden solle. Es wurde in eben 
diesem Jahre festgesetzt, daß von 16 Scheffeln Weizen höchstens nur 
24 Achtel Bier gegossen und gebraut werden sollen, was allerdings 
vom alten Ncumärktschen Maße verstanden werden muß. Damals 
befanden sich fünf Brauhäuser in der Stadt. Zu größerer Be
förderung des Brauens ließ der Magistrat neben dem Marstalle eine 
Roßmühlc erbauen; wer also mahlen wollte, mußte dazu seine eignen 
Pferde, dcr Stadt aber die Metze geben. Zudem hielt die Stadt 
auf dem Malzgange bei der Stadtmühle einen eignen Malzmüller. 
Auch heut noch unterliegen 17 Dörfer innerhalb der Meile dem hie
sigen Bicrzwange, nämlich: Schöneiche, Ellguth, Schönau, 
Buchwäldchen, Frankenthal, Hausdorf, Lamperödorf, 
Kammcndorf, Grünthal, Bruch, Jcschkcndorf, Ober- und 
Nieder-Stephansdorf, Raschdorf, Schweinberg, Schade- 
wiukel, Falkenhain und Ober- und Nieder-Flämischdorf.

König Matthias war zu sehr mit dem Kriege gegen Böhmen 
und Polen beschäftigt und auf der andern Seite von den Türken 
bedroht, als daß er dem Lande Schlesien und noch weniger einer

53) Aus dem Privilegium des Königs Matthias vom Jahre 1475. das 
Brauwesen betreffend, ist unschwer zu entnehmen. Laß damals sowohl der 
Stadtpfarrer als die Minoriten einen förmlichen Bierschank gehalten 
haben, sonst durfte der König dies nicht als unschicklich verbieten. 
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einzelnen Stadt größere Aufmerksamkeit hätte schenken können. Er 
starb am 4. April 1490 den Breslauern zu großer Freude.

Noch ist nachträglich zu bemerken, daß der Rath auch in diesem 
Zeiträume das Stadtgebiet zu vergrößern suchte; er kaufte nämlich 
1479 vonHanß Draller 6 Morgen Acker, in der Seche?') utch 
darum gelegen, für 6 Mark zur Stadt.

33.
König WladislauS. Großes Landes-Privilegium. Kirchen-Patronat an das 
Krcuzbcrrnstift zu St. Matthias in Breslau Die Minoriicn verlassen das 

Kloster zum heil. Kreuz. Probstci. UnglückSfälle, Schlaupe. Bruch.
Grünthal, Zunftwesen.

Nach Matthias Tode mußten dem Olmützcr Frieden zufolge die 
von Böhmen abgerissenen Provinzen Schlesien, Mähren und die 
Lausitz an dieses Königreich wieder zurücksallen; doch sollte dies für 
Schlesien nur dann gelten, wenn dasselbe 400,000 Dukaten an Un
garn zahlte. Nun aber nahmen die Ungarn den böhmischen König 
WladislauS zu ihrem Oberhcrrn an, und die Schlesier ließen ihn 
also auch als ihren Landesherrn gelten, ohne jene Geldsumme zu 
zahlen. So ward WladislauS, von 1490 bis 1516, auch Herr von 
Schlesien.

Das Wichtigste, was WladislauS für Schlesien überhaupt ge
than, war, daß er im Jahre 1498 das sogenannte große Landeck- 
Privilegium ertheilte. Darin versprach der König:

1. , daß Niemandem, als einem schlcsischen Fürsten, die Ober
landeshauptmannschaft anvcrtraut werden sollte;

2. daß alle Streitigkeiten der Fürsten unter einander selbst sowohl, 
als zwischen ihnen und dem Landesherr», durch eine Nersamm- 
lung der Stände, das Fürstenrecht genannt, ohne weitere 
Appellation entschieden werden sollten;

3. daß die Stände, mit Ausnahme von Schweidnitz und Jkuer, 
dem Könige von Böhmen nirgends anders- als zu BreSlau, 
zu huldigen verpflichtet sein sollten;

4. daß der König von den Ständen keine andere Beisteuer for
dern wolle, als wider die sie von Rechtswegen nichts einzu- 
wenden hätten;

5. daß er ihre Truppen außerhalb Schlesien nicht anders als für 
Sold gebrauchen, und endlich

6. daß er ohne ihre Einwilligung keine neuen Zölle anlegen wolle.
Dieses wichtige Privilegium halten indeß die Schlesier nicht 

umsonst; sie zahlten dafür 1460 Dukaten.
Auch für Neumarkt insbesondere bietet die Regierung des Wla- 

dislaus so manches Denkwürdige dar. Unter ihm kam das Patro
nat der Stadtpfarrkirche an das Kreuzhcrrenstist zu St. Matthias

Eine Gegend dieses Namens um Neumarkt ist Dem Verfasser nicht be
kannt, wahrscheinlich ist dieser Name, wie viele andere alle Benennungen, mit 
der Zeit außer Gebrauch gekommen.

Gesch. d. St. Neum. 6 
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in BreSlau. Im Jahre 1497 schenkte nämlich Wladislaus 66. Ofen 
den 20. Februar den wirklichen Besitz der Kirche (acluslem 
pussessiooem) nebst allen und jeden Einkünften derselben, wie auch 
den M Kirche gehörenden Garten vor dem Flcischerthore, an das 
Convent der Krcuzherren mit dcm rothen Stern in BrcSlau, und 
beauftragte 66.Prag den >4. April den Bischof Johann Roth, diese 
Schenkung zu publiciren und dcm Stifte zu übcrgebcn. So waren 
nun die Kreuzherren Herren dcr kirchlichen Grundstücke und Patrone 
der Kirche. Diese machten auch sofort Gebrauch von ihrem Patro
natrechte, und stellten 1497 einen aus ihrer Mitte, den Kreuzhcrrn 
Johannes Rüster, als Stadtpfarrcr in Ncumarkt an. Da aber 
derselbe bald wieder designirtc und sich ins Matthiasstift zurückzog, 
so nahm seine Stelle, vom Conventc berufen, 1515 LaurcrniuS 
Mari scher cin. Rüster nannte sich zuerst „ErGerr ausPfaffendorf." *)

Da die Unruhen, Räubereien und Äcfchdungcn im Lande noch 
fortdauerten, so schickte Wladislaus im Jahre 1508 hundert ungari
sche Husaren nach Schlesien, dcm Unwcscn zu steuern. Obwohl 
Breslau sie besoldete, so halfen sie doch wenig ab.

Eine sehr wichtige Veränderung ging zu dieser Zeit mit dem 
Minoritcnklostcr zum heiligen Kreuz vor. Durch Hungers
noth, Krieg, Pest und mehrfache Ausplünderung war das Kloster all- 
mäblig in Verfall gerathen und seinem gänzlichen Ruine nahe; die 
wenigen noch vorhandenen Ordensbrüder wußten fast nicht mehr, 
wovon sie leben sollten; an die-Mildthätigkeit frommer christlich ge
sinnter Herzen konnten sie sich nicht wenden, denn überall, wo sie 
binblickten, saben sie nur Jammer und Noth, und untcr Neumarkts 
Bewohnern selbst herrschte daö tiefste Elend. Aeußerst verhängniß- 
volle und traurige Jahre waren vorübergegangcn, höchst bedrängte 
und kummervolle Zeiten hatte das Kloster bereits durchlebt, und da 
bei dcr Nahrungslosigkeit der vorangegangenen unruhigen und un- 
glücksschwangcren'Jahre jede Erwerbsquelle rns Stocken gericth, ließ 
sich von dem WohltbätigkettSsinne dcr Zeitgenossen nicht viel für den 
Fortbestand dcr frommen Stiftung erwarten. Was ohne Nachtheil 
der Stiftung von deren Eigenthume an liegenden Gründen etwa ent
behrt werden konnte, war bereits veräußert worden; die Subsistenz- 
mittcl wollten nicht mehr ansrcichcn, und die Ordensbrüder sahen 
sich in die drückendste Noth versetzt. So war es wohl natürlich, daß 
sie 1507 das Kloster verließen und dasselbe mit allen dazu gehörigen 
Realitäten, jedoch unter einschränkenden Bedingungen, dic 
später nicht erfüllt worden sind, dcm Stadt-Magistrate Übergaben. 
Dic darüber ausgestellte Urkunde lautet folgendermaßen:

„Nach Christt unsers Herren gepurt eintausend fünfhundert vnd 
darnach im siebenden Jhar: Ich Bruder Loneckictus von Lewen-

") P soffen dorf, N. z M. von Nenmarkt, 2 Freigüter, 1 B., 8 G., 
4 Nedenh., 1 Kmscham, ist gegenwärtig Neum. Kämmereidorf. Dic Urkunde 
des Kcnigs Wtadiclaus ist in den Beilagen sub IN. v. enthalten. 
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berg, des Ordens 8avcti vrancisoi regnlirter Reformation, der 
heiligen Schlifft Lehrmeister, vnd der Nahmhafftigen eustoäisii 
von Breßlan bicmüttigcr Oustos bekhenne öffentlich vor jedermen- 
niglich: Wy aus Bcfhcl des Ehrwürdigen in Gott Nattern Jo- 
hannis von Bombcrg, lUinislers dcr Sächsischen Provinzen, vnd 
Vorwilligung der andern Vättern dcr gemelkten Vustostiea zu 
resormiren das Kloster zum Newmarckte vollmächtig angenommen, 
zu welchen vorenden sulchcr Uekorm^tion vhorkonunen, nach In
halt der Regel 8a»oti lllrancisoi, bei voustttution, lUrrrtinianuv 
genannt, dem Erbarm, Wolweisen Ratthe der Stadt Newmarckt, 
in Kegcnwcrtigkheit des Vatters 6usräisoi A.nlironi Kirchmann, 
Vnd Nattern Larlbolomam Psoll 6imr<iiaoi von der Schwehdnitz, 
auch deS Vattcrn Valentin, Lehrmeisters, resigniret vnd vber- 
antwortet habe gänzlich, alle eigne kossession vnd Gütter des 
ehigeuanntcn Klosters in Eckhirn, Wißin, Zinsen und Renthen, 
mechtiglich damit zu handeln, nach Gorr «ulchcn Geistlichen prue« 
dern vnd dem Gestiffre zu Nutze. Geschehen am Tage Remi- 
k» vnder Jnnsicgel meines Ambtis vnden angehangcn."

Aus diesem Cessions-Jnstrumente geht zur Genüge hervor, daß 
eic Ordensobern dem Magistrate zu Neumarkt das Kloster nur unter 
der Bedingung abgetreten haben, daß derselbe andere Ordensbrüder 
berufen und überhaupt die Besitzungen des Klosters zum Besten deS 
Ordens verwenden sollte. Dies ist aber, wie wir in dcr Folge sehen 
werden, nicht geschehen und die Stiftung zu andern Zwecken benutzt 
worden.

Wir kommen nun auch auf die Probstci zurück. Auch diese 
Stiftung scheint zur damaligen Zeit schon ziemlich in Verfall gekom
men zu jein, wozu die vielen Unglücksfälle, welche die Stadt betrof
fen haben, unstreitig die nächste Veranlassung gewesen sind. Zu 
Anfänge des 16. Jahrhunderts war, nach dem Berichte des Bar- 
tholomäus Stein in seiner Beschreibung Schlesiens "), ein aus 
Bohmen vertriebener Benediktiner-Abt, der wahrscheinlich in dem pol
nische» Kloster Opatow eine Zufluchtsstätte gefunden hatte, dessen 
Name aber nicht bekannt ist, Probst zu Neumarkt.

Doch auch in diesem Zeitraume blieb Neumarkt nicht frei von 
traurigen Ereignissen, denn nicht genug, daß im Jahre 1507 die 
Pest abermals große Verheerungen anrtchtete, eS streiften auch 1509 
die Soldaten des Herzogs Friedrich von Liegnitz um Neumarkt, und 
beunruhigten dessen Bewohner. Nachdem nämlich Herzog Kasimir 
von Teschen die Oberlandeshauptmannschaft erhalten hatte, verdroß

64) Uescriptio Silesine n Steno ioitio «aeculi XVI exarntn.
Läit. Kumsell Vratislavine 1836. 4. paz. 18: ^keligiosl convootus lol 
»uot, ut Xddntes novem äscemve ioveninntur, O-movicoruw kegulnrium 
ouo, »nus t-raenioostratensium, caeteri Llstercieosiuni, L-udioensis, 0^. 
weneoosis, Henricbovieosis, Urissensls, Orlsveosis, Lewmeloicevsis, ku- 
uensi«, st gui ln xrasxosituraliovosürvnsi roslcket, Lovwia 
a«l>nlsn«>

, . 6 *
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dieö den Licgnitzischen Herzog Friedrich II. Er kündigte daher 
den Breslauern Krieg an, und lieferte ihnen, obwohl sie die vom 
Könige Wladislaus zur Ausrottung der Fchder nach BreSlau ge
schickten ungarischen Husaren bei stch hatten, bei Neumarkt eine blu
tige Schlacht. Dieö geschah den 19. Mai 1509 am Sonnabende vor 
Himmelfahrt.

Noch ist zu bemerken, daß im Jahre 1513 dcr Nath zu Neu
markt dem Florimundus und Petrus Falckenhain erlaubte, 
den neuen Teich bei Kobclnick abzulasfen und raö Wasser auf Schlau
ster Grund zu führen. Damit aber aus dieser Begünstigung für dic 
Zukunft der Stadt kein Nachtheil erwachse und diese Erlaubniß nicht 
schädliche Folgen nach sich ziehe, mußten die von Falckenhain dem 
Magistrat einen Assckurations-Brief ertheilen.

Mindestens wurden in dieser Periode von dcm Magistrate, 
welcher zu allen Zeiten auf dic Vergrößerung deö Stadtgebietes be
dacht war, einige Wiesen in Bruch und Grünthal erkauft, da die 
Zeit, wann dieses eigentlich geschehen, sich nicht genau ermitteln läßt. 
Nur so viel steht fest, daß dies zu Ende deö 15. oder zu Anfänge 
deö 16. Jahrhunderts geschehen sein müsse. Unser Chronist, der 
Rathmann vr. Heinrich Daniel Aßmann, macht von diesen beiden 
Gütern für dic damalige Zeit folgende Beschreibung:

„Der eine Meile von Ncumarkt gelegcnc sogenannte Bruch besteht 
in etlichen Frcy-Gütcrn, worunter auch die Mühle zu rechnen, 
und wozu verschiedene Gärten, Krantäcker, Wiesen, Gctreydefelder 
und gewisses Holst gchchren. An sich selbst ist die Gegend sehr 
sumpicht, worauf vieles Strauchwerk wächst und eine bequeme Ge
legenheit vor Wölfe und andere Naublhicre abgiebet, zumalen in 
diese Wüsteney, aus Furcht im Morast stecken zu bleiben, sich nie
mand, außer bei härtestem Froste, wagen darf. Die Besitzer der 
obbcnannten Frey-Gütter besitzen nicht den gantzcn Bruch, sondern 
fast die gantze Nachbarschaft, als: Nimkau, Kadlau, Lam- 
perödors, Flämtschdorf, Schöneichc u. s. w. hat genügen 
Antheil daran. In »pecio unser Nenmarkt besitzet auch darin einen 
Kraut-Garten und Gräserey, welche von laugen Jahren her an 
dasige Einwohner vermiethet worden sind. — Grünthal, welches 
mit dcm Bruche gräutzet, ist ein kleiner Nittersitz, und bestehet 
größtentheilS in Gräscrey zur Viehzucht."

Die damaligen kriegerischen Zeiten, so wie die folgenden nicht 
weniger, machten es unumgänglich nothwendig, daß die Bürger in 
den Waffen sich übten und wehrhaft machten; daher war in den ver
schiedenen Privilegien, welche den Zünften ertheilt worden sind, festgesetzt, 
daß jede Zunft ihre Harnische, Sturmhauben, Degen und Röhre tüchtig 
halten sollte, damit sie immer im brauchbaren Stande wären: ja 1/41 
hat noch jeder, der Bürger werden wollte, mit seinem Ober- und 
Untergewchr vor dem Magistrate erscheinen und nachher an der Raths
treppe dreimal Salve geben müssen. Die Edelleute hingegen legten



— 85

beim Eide die Finger aufs bloße Schwerdt. Dadurch gelangten diese 
Zünfte zu immer größerem Anschn, und sie waren daher in Betreff 
befleckter Ehre sehr empfindlich, wie folgende beiden Beispiele aus 
späterer Zeit beweisen:

1) „Blasius Gründer, ein junger Neumärktischer Tuchmacher, 
hielt 1604 seinen ohne Orthband bei sich habenden Degen 
einem furicus auf ihn in einem Dorffe zukommenden Hunde 
vor, also daß derselbe tödtlich verwundet wurde, worauf die 
Breßlauischen Meister ihm daS Handwerk legten."

2) Im Jahre 1629 erquetschte ein Züchnergeselle aus Unvorsich
tigkeit zwischen der Thüre ein junges Hündlein, weswegen nicht 
nur demselben, sondern auch dem Lehrjungen seines Meisters, 
vom Hauptmittcl das Handwerk gelegt wurde."

- Man sieht aus diesen wenigen Beispielen, daß damals die Be
griffe von befleckter Ehre und Verunglimpfung deS Zunft-Ansehens 
sehr überspannt gewesen sein müssen. Dennoch ging cö in jenen 
alten Zeiten in andern Fällen nicht so ordentlich her, und eS scheint, 
daß nicht jeder bczünftete Meister und Hausbesitzer auch zugleich Bür
ger werden durfte, wenigstens läßt sich dies daraus mit Sicherheit 
entnehmen, daß erst im Jahre 1571 beschlossen wurde, daß Keiner 
einigen Grund besitzen noch Meister werden könne, der nicht den 
Bürger-Eid geleistet habe; auch sollte nur dann einer als Meister 
ausgenommen werden, wenn er eine Braut habe, die ihm bereits 
verlobt worden ist. Dabei herrschte noch bis ins 18. Jahrhun
dert dcr eigenthümliche Gebrauch, daß jene Bürger, welche sich nicht 
bald verheirathen konnten oder wollten, das erste Jahr ein Achtel 
Bier, das andere zwei Achtel und sofort im gesteigerten Maße haben 
geben müssen, bis sie geheirathct hatten. Die Zunftgenossen nannten 
dieses Bier sehr nndelikat „Bremmer-Bier."

Nachdem diese Zünfte sich mehr geregelt hatten und nach fest
gesetzten Statuten sich richteten, fanden auch jährlich eine oder zwei 
Versammlungen statt, welche sie „Morgensprache" nennen. In die
sen Versammlungen wurden in Gegenwart eines Mitgliedes aus dem 
Raths-Kollegium als Kommissarius die vorgefallenen Handwerks- 
streiligkeiten geschlichtet, die Ucbertreter der Gesetze bestraft, dann die 
Quartal-Groschen und Zinsen eingenommen und jährliche Rechnung 
gelegt. Dabei mußten alle Mitglieder in Mänteln erscheinen; die 
Tischmeistcr hielten Umfrage im Namen der hoch gelobten 
Dreieinigkeit, und frugen an, ob Jemand ein Messer oder tödt- 
liches Gewehr Lei sich habe, gebieten dreimal Friede, und dies alles 
bei offner Lade, welche bei jeder Zunft im größtenAnschn steht, 
so zwar, daß die geringste Beleidigung, so lange die Lade offen stand, 
aufs härteste bestraft wurde. Nach allen diesen Ceremonien erholten

*) Mau wellte durch diese Forderung den unsittlichen Ausschweifungen und 
cm »»keuschen Leben der Handwerksgesellen sieuer« 
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sich die Zechgenossen in heiterer Geselligkeit bei einem Glase Bier. 
Jede Zeche hatte aber auch eine gewisse Anzahl „Jüngster", welche 
nicht allein in Zechangclegenheitcn, sondern auch bei öffentlichen Ver
richtungen, z. B bei Ausfällen gegen einen Feind, .bei Feuer- und 
Wassergefahr, bei Wachten, Transporten, Bogenschießen und andern 
dergleichen Handlungen, gemessene Dienste leisten mußten.

34.
Tod des Königs Wladislaus. Einführung der Reformation in Ncumarkt.

Wladislaus starb den 13. März 1516, wenig betrauert von 
seinen Unterthanen, deren Liebe er sich durch die Schwächen, welche 
er in seiner Regierung gezeigt, nicht hatte erwerben können, und die 
ihn spottwcise nur den König Vene nannten, weil er auf alle Fra
gen nur „Gut" zu antworten pflegte. Erst zehn Jahre alt, folgte 
ihm Ludwig auf dem ungarischen und böhmischen Throne, von 1516 
bis 1526. Seine Vormünder, dcr Kaiser Maximilian und der 
König von Polen, Sigismund, kümmerten sich wenig um ihn, 
und seine Erzieher, zu denen auch der Markgraf G e o r g von Bran
denburg gehörte, brachten ihm mehr Liebe zum Vergnügen, als zu 
Staatsgeschäften bei; daher werden wir für Neumarkt aus den Jah
ren seiner Regierung nur sehr wenig, fast gar nichts zu erzählen 
haben, zumal dieselbe nur von kurzer Dauer gewesen ist.

Das denkwürdigste Ereigniß in diesem Zeiträume ist unstreitig 
die Religionsveränderung und die Trennung eines großen Theiles 
dcr christlichen Welt von dcr katholischen Kirche, wozu Martin 
Luther vom Orden der Augustiner-Eremiten, Professor dcr Theolo
gie zu Wittcnberg, im Jahre 1517 den Grund gelegt hatte. Diese 
Religionsveränderung, wie sie überhaupt bei der damaligen gegen
seitigen Erbitterung viele Bedrückungen und Verfolgungen unter den 
verschiedenen Religions-Parthcicn zu Wege gebracht hat, bereitete auch 
der Stadt Neumarkt über alles Elend, welches sie bereits erduldet 
hatte, so manche Bitterkeit. Wann dcr Protestantismus in Neumarkt 
Eingang gefunden, ist nicht genau bekannt. Doch waren in den 
Jahren 1522 und 1523 viele Domherren, Pfarrer und Mönche, ja 
auch Nonnen von der katholischen Kirche abgefallen und aus den 
Klöstern gelaufen, die sich dann verheirathetcn und nach Luthers 
Grundsätzen predigten. Dies geschah vorzüglich in Breslau, Liegnitz 
und Goldberg, ja die Herzöge von Liegnitz selbst begünstigten die 
Kirchentrennung, und reformirten nach den Principien der neuen 
Lehre Kirchen und Gemeinden in ihren! Fürstenthume. Schon um 
diese Zeit, nämlich 1523, scheint Nenmarkt sich zu Luthers Lehrsätzen 
bekannt zu haben, denn um diese Zeit predigte ein gewisser Georg 
Engel aus eigner Bewegung zuerst die Lehre Luthers hieselbst. Er 
fand Beifall, und die Folge davon war, daß unter Mitwirkung des 
Breslauer Magistrats und seines berühmten Mitgliedes vorvmus 
— Rabe — eines geborenen Neumärkters, der hiesige Magistrat 
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nebst dem größeren Theile der Gemeinde sich von der Gemeinschaft 
der katholischen Kirche trennten, ihre alte Mutterkirche verließen und 
sich in den Schoß der ncugebildeten Neligions-Gesellschaft begaben. 
Daß diese Glaubcnsveränderung auch große und wichtige Verände
rungen im Innern der Stadt herbeiführen mußte, liegt am Tage. 
Das bisher bestandene katholische Kirchensystem wurde dadurch ge
schwächt, die ganze Kirchenverfassung kam in Verfall, und löste sich 
nach und nach auf, besonders da seir der Auswanderung dcr Fran
ziskaner von der strengen Obscrvanz aus dem Minoritenkloster im 
Jahre 1507 die katholische Religion ihre Stütze verloren, und der 
Magistrat die bei der Uebergabe des Klosters an den Stadtrath ge
stellten Bedingungen nicht erfüllt hatte. Doch nur so weit gehört 
die Resormationogeschichte von Neumarkt in diesen Zeitraum.

Der König Ludwig legte der Ausbreitung der protestantischen 
Lehre in Schlesien wahrscheinlich darum kein Hinderniß in den Weg, 
weil er die Schlesier bewegen wollte, ihm Hülfe gegen die Türken 
zu geben, und daher sie zn beleidigen sich firchten mochte. Schon 
waren die Türken in Ungarn eingefallen, und Ludwig suchte bei den 
Böhmen und Schlesiern Hülfötruppen gegen sie aufzubringen. Doch 
ehe diese noch hinkamen, war es zwischen den Ungarn und Türken 
am 29. August 1526 bei Mohacz in Ungarn zu einer Schlacht 
gekommen, worin die Türken siegten, Ludwig selbst aber auf dcr 
Flucht ums Leben kam, indem er in einem Moraste versank und sein 
auf ihn stürzendes Pferd ihn erstickte.

Fünftes Kapitel.
Neumarkt unter Regenten aus dem Hause Oesterreich, von 

1526 bis 1740. Kirchlicher Zustand Neumarkts.
Wichtige Religionsveränderungen. Probstci.

35.
Ferdinand I. vom Jahre 1526 bis 1564.

Nach dem Tode Ludwigs, welcher ohne Erben gestorben war, 
machte der Erzherzog, nachmalige Kaiser, Ferdinand Ansprüche auf 
seine Länder; denn er war dcr Bruder Kaiser Karl V. und der 
Gemahl der Schwester Ludwigs, Anna. Die Ungarn machten ihm 
zwar einige Schwierigkeiten, indem der größte Theil derselben den 
Woiwoden von Siebenbürgen, Johann von Zapolya, zum Kö
nige wählten. Desto besser gelang es mit Böhmen. Dieses behaup
tete zwar sein Wahlrecht, dennoch wählten aber die Böhmen Ferdi
nand zum Könige, und die Schlesier, obgleich unwillig , daß sie zu 
dieser Wahl nicht waren zugezogcn worden, erkannten ihn auch als 
ihren Oberhcrrn an. Indeß setzten die Schlesier doch gewisse Be
dingungen fest, unter denen sie ihn nur als König anerkennen woll
ten, mußten es sich aber gefallen lassen, daß Ferdinand diese Bedin- 
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gungcn sehr unbestimmt beantwortete. Nur die Bedingung, von den 
lästigen Forderungen der Ungarn befreit zu werden, wurde einge
gangen, und Schlesien seitdem wieder als zu Böhmen gehörig 
betrachtet. Ferdinand kam im Mai 1527 selbst nach Breslau zür 
Huldigung. Unter seiner Regierung nahmen die ReligionSverän- 
derungen, auch in Neumarkt, einen raschen Fortgang, mußten aber 
bei der unerschütterlichen Charakterfestigkeit Ferdinands auf viele Hin
dernisse stoßen.

Dcr Viagistrat berief zum ersten lutherischen Prediger in Neu
markt im Jahre 1529 den AsucriuS Ncichard, welchen man für 
einen Sohn des Ncumärktcr Bürgers Walter Ncichard hält. Da 
die Pfarrkirche zu St. Andreas noch den Kreuzherrcn zu St. Mat
thias in Breslau gehörte, so blieb dieselbe für jetzt noch in katholi
schen Händen, und es lebte mit dcm'Prediger zugleich noch ein ka
tholischer Stadtpfarrcr, Laurentius Volten er. Wie weit es 
damals mit der Glaubensneuerung schon gekommen war, beweist der 
Umstand, daß man dem Pfarrer Bottcner zumuthcn konnte, täglich 
nicht mehr als eine heil. Messe zu lesen, daher den Altaristen das 
Messelescn zu verbieten. Die Klosterkirche stand seit der Auswan
derung der Minoriten leer und öde. Statt nach.dem Cessions-Jn- 
strumente andre Ordensbrüder zu berufen, und die Stiftung zum 
Besten des Ordens zu verwenden, machte der Magistrat aus dcm 
Klostcrgcbäude ein Hospital, dcm er die wenigen Einkünfte dcr Stif
tung zuwies, und die Kirche richtete er zum protestantischen Gottes
dienste cin. Unterdessen war 1535 Ambrosiuö Richter Pastor 
geworden, welcher als der erste evangelische Prediger an dcr Kloster
kirche betrachtet wird. ES scheint, daß sich die Pastoren anfangs 
haben einmiethen müssen, denn von diesem Pastor heißt es, daß er 
sich ein Haus' in der Webergaffe gebaut habe. -Besoldet wurden 
damals die Prediger theils aus den wenigen - Einkünften deö Klo
sters, so weit sie mit Bezug auf den Unterhalt des Hospitals zu- 
reichcn wollten, theils aus eigenen Mitteln der Stadtgcmcinde und 
der eingepfarrten Landgemeinden.

Nur allmählig schaffte man die alten Gebräuche ab, um das 
Volk nach und nach an die neuen Einrichtungen zu gewöhnen. Im 
Jahre 1538 ging man schon einen Schritt weiter. Hatte man be
reits im Jahre 1529 dem katholischen Stadtpfarrer streng aufgetra
gen, daß nicht mehr als eine Messe täglich in der noch katholischen 
Stadtpfarrkirche gelesen werden sollte, und daß sämmtliche Altaristen 
abzuschaffen seien, so untersagte man jetzt den katholischen Sonntags
gottesdienst, und verlangte, daß an den Sonntagen mit der Messe 
Ungehalten, dagegen dem Volke von der Kanzcl bekannt gemacht 
werden sollte, daß alle diejenigen, welche daö Sakrament untcr Einer 
Gestalt begehren würden, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der 
Charwoche in der Kirche erscheinen sollten. Zur Ausführung dieser 
Neuerung kam der Hauptmann von Breslau, Niklas Schowitz, 
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nach Neumarkt, und das Matthiasstift, welches noch im Besitze der 
Kirche war, sah stillschweigend zu, und harrte der Dinge, die da 
kommen würden. Zugleich wurde eine neue Kirchen-Ordnung einge
führt.' So blieb es bis zum Jahre 1540.

In diesem Jahre legte nach 13jährigcr beschwerlicher Amtsfüh
rung dcr Pfarrer LaurentiuS Bottener sein Amt nieder, einestheils 
weil in so bedenklicher Lage das Kirchensystem immer mehr sich auf- 
löste, und er allein zu schwach war, es aufrecht zu erhalten, und 
anderntheils, weil seine Existenz in Neumarkt durch die neue Ord
nung dcr Dinge gefährdet wurde, da es bereits so weit gekommen 
war, daß dcr Pfarrer unter den obwaltenden Verhältnissen durchaus 
nicht mehr bestehen konnte. Was blieb ihm da am Ende anders 
übrig, als durch die Noth und das geschwächte Anschn und die bit
teren und schmerzlichen Erfahrungen, die er bei dieser Umkehr der 
bestehenden Verhältnisse machen mußte, gedrungen, auf seine Stellung 
zu verzichten? Dies veranlaßte das Stift zu St. Matthias, daS 
Patronatsrccht der Kirche zu Neumarkt dem dasigcn Magistrate auf 
zehn Jahre für 10 schwere Mark jährliche Zinsen zu verpachten, wo
bei jedoch dcr Ordcnsmeister sich die Jurisdiktion und die Zinsen 
vorbehielr. Der damalige Meister Timothcus Tarwatsch*) schloß 
mir dem Magistrate einen noch im Archiv befindlichen Vergleich, wo
rin er sich verbindlich machte, den Magistrat während der genannten 
zehn Jahre in der freien Wahl eines Pfarrers und Kapla ns 
nicht zu behindern, und ihm den Gebrauch der Kirche nach Gefallen 
zu überlassen. Nach Ablauf dieser zehn Jahre jedoch sollte diese Frei
heit wieder aufhörcn, und das Collaturrecht an das Stift zurückfal
len. So war nun die Stadtkirche in die Hände des Raths und 
der Gemeinde gekommen. Ehe wir jedoch in unserer geschichtlichen 
Darstellung dcr wichtigsten NeligionSveränderungen weiter gehen, müs
sen wir zuvor der bis 1540 in Neumarkt angestellten Prediger ge
denken.

Im Jahre 1537 wurde ein gewesener Dominikaner, Simon 
Roscnberg, zum Pastor in Neumarkt erwählt, der zuvor Subprior 
im Kloster zu St. Albrecht in Breslau gewesen war, und mit sei
nem Klosternamen Hyppolitus hieß. Er war bei der allgemeinen 
Gährung unter dem Volke, wie sie namentlich zur Zeit der Kirchen- 
trcnnung in Breslau sich zeigte, seinen Ordcnsgelübden untreu ge
worden, hatte das Kloster verlassen und geheirathet. Indeß war er 
kaum ein Jahr hier angcstellt. In seinem 1537 aufgerichteten Te
stamente wird er von den Neumärktischen Consuln „Unser Pre
diger" genannt, der nahe am Kloster gewöhnet. Er vermachte da
rin seinem Kaplan Johann Ruther eine kleine Mark zu Postillen, 

') Auch Gcrvars, charwotz, Zarwacsch. Gerbatsch genannt. 
Vergl biedrer -1cm mogisworuni'^Vr-'UisI-'rviensüuu sscrl mililuris oräi- 
IN8 crocizerum cum rubes stell» ja StcnzclS 8cri Mores rer. Liles. lllü. 2. 
lmg. 323.
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die Rosenberg selbst geschrieben, und einem Pfarrer bei Nimptsch, 
Timotheuö, drei Bücher kraeceplorrnn cke LsptiLmate und 
LueliarisUa, welche wahrscheinlich auch ein aus seiner Feder geflos- 
senesWcrk gewesen sind. vr. Christoph Gottlob Bornmanßr 
aus Löwenberg giebt in dem bei Einweihung des Löwenbergischen 
Bethauseö erneuerten Andenken der Pastoren und Doktoren daselbst 
folgende nähere Nachricht über ihn: ,

„Simon Rosenberg, kssror zu 8t. vorotlieen rn Breslau, 
habe ohngefähr 1525 die Löwenbergische neu angehende Ua- 
8tore8 unterstützt."

Und Matthäus Hänsi in dem 1710 herauSgcgebenen Gedächt
nisse aller evangelisch-lutherischen Prediger in Breslau führt aus Ni
kolaus Pols Tagebuche folgendes an: .

„Anno 1537 den 7. Sept. ist gestorben Simon Rosevdergei-, 
Prediger zum Neumarkt, vormahls zu Breßlau 10 jähre 
Unterpreviger und Laplan zu 8l. Alsria Alsxckaleua, weyland 
«ub krior zu 8t. Mkieollt, Uippolituo genannt. Es ist aber 
der Nahme »ixxolitus vermuthlich sein Firmelungs-Nahme, den 
Er mit aus dcm Kloster bracht."

Ihm folgte 1538 Melchior Winkler, von dessen Pastorat 
specielle Nachrichten nicht aus uns gekommen sind.

Bei diesen beiden Pastoren war Kapellan Johann Ruther, 
welcher bereits 1529 Pfarrer in Schöneiche gewesen ist, woselbst 
der Magistrat ihm einige Stücke Acker verkauft hatte. Doch entschloß 
sich 1536 der Ratb in Uebereinstimmung mit den Aeltesten der 
Zünfte, einen Kapellan bei der Stadtkirche, die damals noch die Klo
sterkirche für die Protestanten war, anzustellen, damit derselbe den 
ordentlichen Prediger in der Verwaltung der Sacramente und Ver
richtung der damals gebräuchlichen Kirchen-Ceremonien unterstütze 
und wöchentlich eine Predigt halte. Der erste, welcher vom Rathe 
zu diesem Amte berufen wurde, war dieser Johann Ruther, der diese 
Stelle bis zum Jahre 1554 bekleidete. , .

Auf den Melchior Winkler folgte rm Pastorate Jakob Fcrr- 
narius, sonst auch Wilvtprätcr genannt, von dem lateuchchen 
Worte krina, „Wildtbrät." In welchem Jahre dieser Wildtpreter 
Pastor geworden ist, ist nicht genau bekannt, doch ist so viel gewiß, 
daß er schon 1548 Pfarrer in Ncumarkt gewesen ist. Er war zuvor 
Pastor in Stephansd orf, und wurde, nachdem dcr Magistrat 
die St. Andreaskirche gepachtet hatte, in dieselbe eingeführt. Unter 
ihm war von 1555 bis 1558 M. Nikolaus Pralorius Kapel
lan, auf welchen in gleicher Eigenschaft lU. Abel Virckenhayu 
folgte. Letzterer wurde 1561 wegen „Schwärmerei" abgesetzt, üc- 
rinariuS hatte die Vorlesungen Luthers und Melanchthons m Wel

lenberg gehört. ... .
Dem Jakob Ferinarius war 1563 vl. Johann Hein

rich, auch Heini tz genannt, alö Pastor gefolgt, dessen Sohn Sa
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muel Heinitz, geboren zu Neumarkt im April 1564, gestorben im 
März 1636, Superintendent in Oels war. AI. Johann Heinrich 
oder Heinitzens zweiter Sohn, der Doctor und PhysikuS zu Schweid- 
nitz Christian Heinitz, wurde geboren 1573 zu Neumarkt, und starb 
1633. Heinitz lebte fortwährend in Uneinigkeit mit dem Diakonus 
Zedlitz, mit dem er sich nie vertragen konnte. Wie erwünscht kam 
ihm daher im Januar 1578 die Vocation nach Schweidnitz als Pa
stor an die dortige Minoritenklofterkirche zu U. L. Frauen im Walde, 
die er um so bereitwilliger annahm, alö er dadurch allen ferneren 
Streitigkeiten mit dem Diakonus entging. Er zog am Sonntage 
Reminiöcere nach Schweidnitz, und starb daselbst im April 1598. 
Er hatte noch einen dritten Sohn, Abraham Heinitz, welcher, geboren 
zu Neumarkt 1568 und gestorben zu Königsberg 1601, beider Rechte 
Doctor und braudenburglscher Rath war. Sein Kapellan hieß 
Jakob Tilischer. Derselbe wurde 1561 hieher berufen, dankte 
aber schon 1563 wieder ab, und seine Stelle nahm Matthäus 
Fcldner ein. Dieser lebte als Ltuäiosus rlleolo^iae in Lüben, 
und es schickte ihm dcr Magistrat die Vocation den 16. August 1563 
dahin. Aber auch er blieb nicht lange in Neumarkt, denn 1568 
quittirte er wegen schlechten Einkommens seinen Posten, und wurde 
Pfarrer in Leßwitz. Ihm folgte als Kapellan Caspar Poppe, 
den man für einen Sohn des als Diakonus an der Elisabethkirche 
zu Breslau 1576 verstorbenen Christoph Poppe hält. Er wurde auf 
Empfehlung des berühmten RcctorS der Schule zu Goldberg, Va
lentin Trotzendorf, nach Neumarkt berufen, nachdem er zuvor 
bis 1555 Cantor in Hainau gewesen war, kam aber bald wieder 
von hier weg als Pfarrer nach Kreibau, bis ihn der Magistrat 
abermals 1566 zum vacanten Diaconat nach Neumarkt berief, wel
chen Posten er 9 Jahre inne gehabt. Von da rief ihn 1575 den 
17. October der Herzog Georg II. als Diakonus an die Schloß
kirche nach Brieg, und endlich 1578 kam er wieder nach Neumarkt, 
um das Pastorat des nach Schweidnitz abgegaugenen Pastors LI. 
Johann Heinrichs zu übernehmen. Ihm folgte in der Kaplanci 
Jonas Zedlitz, der zuvor Pfarrer in Reich st ein war. Er wollte 
anfangs die Stelle nicht annehmen, und machte Schwierigkeiten we
gen des schlechten Einkommens; endlich aber entschloß er sich, und 
wurde Mitte März 1576 geholt. Da er aber ein unruhiger Kopf 
war, der mit seinen Kollegen beständig im Streit lebte, so wurde er 
im Juli 1580 seines Amtes entsetzt.

So weit gehört nun die Geschichte der bei der Stadtpfarrkirche 
in Neumarkt angestellt gewesenen Geistlichen in diesen Zeitraum, 
kehren wir daher zur Darstellung der Religionsverändernngen zurück.

Nachdem der Magistrat die Pfarrkirche im Jahre 1540 vom 
Stifte zu St. Matthias miethungsweise übernommen hatte, wurde 
alsbald eine neue Einrichtung, wie sie die damaligen Umstände erfor
derten, getroffen. Der Stadtrath nahm alle und jede Kirchcn-Ein- 



— 92 -

künfte, Decimen und Fundationen unter seine specielle Leitung, und 
stellte sechs Vorsteher an:

1) Zwei Kirch Väter, so das Einkommen vom Geläute, Be
gräbnissen, Tankstellen, wie auch Zinsen von Kapitalien ein- 
nahmcn, und davon denen Schulherren, dcm Organisten, Cal- 
canten und Glöckner die Besoldung gaben, auch Kirche und 
Thurm bauständig erhielten;

2) zwei Vorsteher beim Pfarr-Amte, welche das Geld 
und Getreide von den Dorsschaften nnd Eingepfarrtcn ein
genommen, von solchem aber dcm Pfarrer, Kirch- und Schul- 
bedienten ihre Bestallung gegeben, daö übrige Getreide ver
kauft, und den Pfarrern ihre ausgcsetzte Besoldung von den 
vierteljährigen Wochcnmärkten und Stiftungstagcn gezahlt, auch 
Pfarr- und Schulhäuser und dazu gehörige Gärten im Bau
stande erhalten haben;

3) zwei Almosenvätcr, welche daö Einkommen vom Klingel
beutel und Gottcskasten verrechnet, davon wöchentlich einige 
Arme begabt, daö übrige aber ersteren zwei Kirchvätern in die 
Baukasse abgcliefcrt haben.

Dennoch ging es in den ersten Jahren eben nicht sehr ordent
lich zu, denn 1567 muhte der Pastor erst bitten, daß cin ordentlicher 
Todtengräbcr angesetzt würde, „maßen Meister Wentzel sein Weib 
selber begraben müssen, wobey ihm der Büttel geholffen, welches ein 
großes Spektakel wäre."

Damit das Kirchen-Acrarinm wieder in Aufnahme käme, so 
wurden die Kirchenstcllen oder Sitze für einen bestimmten Zins, jedoch 
nur auf Lebenszeit, an die in der Stadt wohnenden Adligen, an die 
Bürger und eingepfarrten Dorfbewohner vermicthet.

Auch dcr Gottesdienst erlitt in diesem Zeitraume eine wesent
liche Veränderung. Dies ergiebt sich aus den Bestallungen eines 
Pastors und Diakonus oder Kapellans, die wir hier buchstäblich 
mittheilen wollen.

1. Bestallung eines Pastors.
Belangend nun die tacieock» derer Prediger, so sind die labores 

eines solchen zum Neumarkt: Dcr Hr. Prediger soll alle Sonntage 
und Feste, an welchen man bis auhcro allhier zu Predigen gcpfleget, 
die gewöhnlichen Lun^elia erkläret: und auslegen, sowohl auch alle 
Donnerstage in der Woche eine Predigt zu thun schuldig seyn; des
gleichen m der Fasten auf den Abend zum 6omp1et die Predigten 
vom leyden und sterben deö Hrn. Christi, auf die Dienstage und 
Freytage nach Mitfastcn, wie zuvor in der Gewohnheit, zu halten, 
thun, und sich befleißen der ^uxspurgischcn OonleElm und dersel
ben ^polngi» gemäß, beynebcn denen heiligen biblischen Schriften 
der Propheten und Aposteln zu lehren.

Alle Leichpredigten dcr Adelspersoncn stehen dem Pfarren zu: 
wenn eooLteates vorhanden, es sei an Sonnabenden zur Vesper 
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oder andern Vi^llien, soll der Pfarrer dieselben vhnbeschwert, son
derlich, wenn ihr viele, verhohlen helffen, treulich und fleißig unter
richten und die Bußfertigen aus Gottes Wort trösten, zur Bsßerung 
ihres Lebens vermahnen, die Leute nicht übel anfahren, sondern ge- 
sittlich und freundlich mit ihnen nmgchen.

Die Besuchung derer krancken AdelSpersonen soll dem Pfarrer 
und Dracovo, welcher unter ihnen hierum angelanget wird, zugclassen 
werden. Auch soll der Pfarrer, sonderlich, wenn es an ihm ersucht 
und begehret wird, die krancken bekümmerten und betrübten Kirch- 
kinder, arm sowohl als reiche, unbeschwert willig besuchen, unter- ' 
richten und zu christlicher Eeduldt und Hofnung ermähnen, und mit 
Gottcö Wort trösten.

Wann der Diaconus mit Vorwissen des Pfarrherren verreiset, 
und nicht einheimisch wäre, soll dcr Pfarrer seine Stelle vertreten, 
und was bei der Kirchen zu bestellen vonnöthen, unbeschwert verrichten.

Belangende die Täufflingc derer Adelspcrsoucn, sowohl derselben 
Trauung, welche Person es sey dcr Pfarrer oder Diaconus darum 
ersucht wird, dem soll es ohne verwiederung des andern zu verrichten 
frey seyn.
, Die Leichpredigten der Mitbürger, weil dieselben zu Breßlau 

chslcher Kirchen Ordnung man sich allhier zu richten pfleget) 
nicht brauchlich, auch allhier in wenig jähren erst aufkommen seyn, 
sollen gar abgestellet werden.

Die Vorbittcn soll er auch so gar gemein und lang nicht ma
chen; für die Lominunicanten soll ia Monere gebethen Werden.

2- Eines Diaconi zum Neumarckt ladores.
. e Sonntage w wohl alle Festtage, so man Prediget, das 

Ollreium zu halten, sowohl die Llatutinas anzuheben, auserhalb auf 
die drei hohen Feste, Wcynachtcn, Ostern und Pfingsten, soll der 
Pfarrherr das Ambt halten.

Alle Sonntage zur Vesper zu Predigen, alle Tage die Vesper 
anheben, das Dapitel und Öollecteu zu lesen.

Montag und Freytag, oder wenn man die Inlaute singet, eine 
^ullecte darauf zu lesen, item wenn man pro pluvia vei sereui- 
iaie singtt eine DvUecte zu lesen.

Ani Hwytag um die Schüler Glocke zum tenelbrae eine l-oHects 
lle ksssioue zu lesen. Alle sunera zu ckeckuciren helffen und aufS:

last uns etc." eine Oollecte zu lesen, auch wenn er absuus 
t astore mit allein gehet, denen Knaben einen 1'ext zu weisen ex 
Dibllis. Daß er die Lo-Meutes ohne Beschwer höhre, zu welcher 
zeit sie kamen, es sey am Sonnabende zur Vesper, oder andere Vi- 
8"ieii, oder auch am Sonntage des morgends, doch daß sein Ambt 
vor dem Altare nicht versäumt werde; daß er die Kranken, zu wel
cher Zeit er gefedert, willig besuche.

Daß er jährlich auf den iOten Sonntag nach lUm'lslis die 
Dislorism ckcvaskatiouis Ikrbis lorosok^wae, wie sie Dort. Pomcr 
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sel. zusammengefast, von der Cantzel adlest, mit einer kurtzen ver- 
mahnung zur Buße. „

Item daß er jährlich auffn gutten Frcytag die Ilistoriom pas- 
sionis vlirlsü nach den vier Lvauxelisteu von dcr Cantzel adlest.

Daß er allwege aufn dritten Tag der hohen Feste, als anfn 
Tag äolmnois LvsnAelistae, aufn Ostertag, sowohl aufn Pflügst^ 
dienstag Predige.

Daß er auch die gewöhnliche StistSprcdigt anfn Oster-Montag 
nach Essens thue, davon er seine sondere Besoldung hat.

Anreichend die Täufflinge, daß er, zu welcher zeit sie komm, 
willig ihnen die Taufst mittheile, wiewohl es gemeiniglich zur Ves
per geschiehet, und selten extraoräinarie. Belangend aber die Tauft- 
linge derer Adclspcrsonen, sowohl derselben Trauung, welche Person 
es sey der Pfarrer oder Diacovus darnmb ersucht wird, dem soll es 
ohne verwiederung des andern zu verrichten frey seyn.

Alle Leichpredigteu der Adels- und Burgcrs-Personen stehen dem 
Pfarrer zu, wiewohl derselben fast wenig seynv.

Die Besuchung der krancken AdelS>Pcrsonen soll dcm Pfarrer 
und Diacono, welcher unter ihnen hicrumb angelanget wird, zuge- 
lassen werden. Weil auch sonst etliche von der Bürgerschaft den 
Pfarrer ihre Kranken zu besuchen begehren, und solches geschieht, 
so wird durch den Glöckner dem Diaeouo ein Groschen nichts desto 

weniger gebracht. ,, ,
Es soll auch der Diaconus zur Verhüttung großen Unrathes 

nicht verreisen ohne des Pfarrers Vorwitzen.
Dies sind nun die Bestallungen für beide Geistlichen, aus wel

chen sich zur Genüge entnehmen läßt, worin die Amtsverrichtungen 
derselben bestanden haben, nachdem dcr katholische Gottesdienst abge
schafft worden war. Bon der Zeit an blieb die Klosterkirche ganz 
leer stehen.

Eine traurige Folge hatte die Religionsveränderung auch ffür 
Neumarkt. Die Stadt ließ es sich nämlich cinfallcn, auf Antrieb deS 
BreSlauifchen Magistrates in den Schmalkaldischen Bund zu treten. 
Sie erfuhr deshalb-die Mißbilligung Kaiser Karls V. und deS Ko- 
nigS Ferdinand. Dieser verurtheilte die Stadt nicht nur zu einer 
Geldstrafe von 1000 Reichsthalern, sondern sie mußte sich auch zu 
einem ewigen Biergroschcn verpflichten. Die Stadt sollte ursprüng
lich 2500 Neichsthalcr Straft und den Biergroschcn erlegen, weil sie 
beschuldigt wurde, 1531 der Religion wegen mit den übrigen Pro
testanten vermittelst des Brcslauischen NathcS und der Breslamschen 
Hauptleute zu großem Mißfallen Kaiserlicher Majestät in den Schmal
kaldischen Bund getreten zu sein und Revolutionen im Reichest 
angezettelt zu haben. Allein da der Magistrat den BlasiuS Pfört
ner, Zimmermann genannt, und den Welcher Walther als De, 
putirte nach Prag schickte, sich zu entschuldigen, so wurde die Geld
buße bis auf die genannten 1000 Reichöthaler erlassen, die nichts 
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desto weniger bezahlt werden mußten, und zwar in zwei Terminen; 
die Stadt mußte aber versprechen und durch ein ordentlich aufgerich
tetes Instrument bekräftigen, daß Neumarkt von jedem Scheffel Malz 
Breslauer Maß, so gebrauen würde, 1 weiften böhmischen Groschen 
zu 7 weiften Pfennigen auf ewig geben wolle. Dagegen ertheilte 
Kaiser!. Maj. der Stadt einen Gnadenbrief äcl. Wien den 20. März 
1550. Zu Krcuzerhöhung machte man den Anfang, die sogenannte 
Kaiserliche Biersteuer oder Biergcfälle nach dem Breslauischen Maße, 
nämlich für 16 Scheffel NeumärktischeS, das ist 20 Scheffel Bres
lauischen MaßcS, jeden Scheffel mit 14 Pfennigen, Gersten-Malz 
aber mit 12 Pfennigen zu entrichten.

Es mochte zu dieser Zeit, wo die Gemüther gegenseitig um der 
Verschiedenheit religiöser Meinungen willen, so sehr erbittert waren, 
zu Verationen der katholischen Geistlichkeit gekommen sein; daher 
erließ König Ferdinand von Augsburg aus ein Dekret 1555, daß 
kein katholischer Geistlicher sich vor eine weltliche, sondern nur vor 
die geistliche Obrigkeit stellen dürfe.

Ein Neligionöstreit entstand 1563 hier in Neumarkt zwischen 
dem Stadtvogt und den beiden Predigern Johann Heinrich und Ja
kob Tilischer über das heilige Abendmahl. Beide Parthcien schickten 
ihr Glaubcnsbekenntniß zur Beurtheilung nach Breslau; dennoch ist 
in einer Polizei-Ordnung Neumarkts aus damaliger Zeit die Feier 
des Festes Corporis Christi und Kreuzcrfiudung streng anbcfohlen 
Worden.

Unter allen diesen verschiedenartigen kirchlichen Wirren und Aen
derungen hatten doch einige Bürger Neumarkts an fromme Stiftun
gen gedacht. So machte der oben schon genannte MelchiorWal- 
th er im Jahre 1550 eine Fundation, um von den Zinsen zu 2 Ntl. 
24 Ggr. ein Frühgebct zu halten und dabei zu cöllectiren. Außer dem 
Nathmann Walther stiftete auch der Nathmann Martin Lange zwei 
Predigten, die eine am Feste der Beschneidnng Christi und die an
dere am Oster-Montage zur Vesper zu halten. Eben so schenkte ein 
Seidlitz m diesem Jahre der Kirche einen Garten, zu welchem 
Zwecke aber ist nicht mehr bekannt.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Probstei, und sehen 
Wir, was in diesem Zeitraum auö ihr geworden ist.

AIS 1530 Luthers Reformation in Schlesien rasch sich verbreitete, 
und der höchst gefährliche und lang dauernde Türkenkrieg, zu dem 
fortwährende Contributionen entrichtet werden mußten, den Einwoh
nern alle Kräfte benommen hatte, mußten auch die katholisch-kirchli
chen Bcneficien immer mehr in Verfall gerathen. Kein Wunder also, 
wenn auch die Probstei sehr geschwächt wurde und wenig cinbrachte. 
Mit dem Tode des letzten Probstes Gregor Rüdiger im Jahre 
1535 gingen Hospital und Kirche immer mehr ein, und die polni
schen Mönche mochten es unter so bewandten Umständen nicht für 
gut finden, noch ferner einen Probst hieher zu setzen. Daher zog 
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dcr Magistrat mit Bewilligung des Landeshauptmannes die noch 
übrigen Gebäude zur StaddJurisdiktion, und schlug die Einkünfte 
zu dem Hospitale vor dcm Liegnitzer Thore, welches wahrscheinlich 
dcm Untergänge des älteren Hospitals zu Unser lieben Frauen seine 
Entstehung zu verdanken hat. Die Probstkirche hat dagegen seit dem 
Jahre 1536 gegen 164 Jahre ganz wüste gestanden, und ist im drei
ßigjährigen Kriege vollends so zerstört worden, daß nur noch die 
halb zerfallenen Mauern stehen geblieben waren. Da uns der na
türliche Gang unserer Erzählung auf daö Stadt-Hospital führt, so 
wollen wir hier die Geschichte desselben, um Unterbrechungen zu ver
meiden, hauptsächlich, so weit die Nachrichten darüber auLreichen, 

mitthcilcn.
36.

Hospital arl 8t. diicoaUvm vor dcm Liegnitzer Thore.
Das Hospitalgebäude steht vor dem Liegnitzer Thore rechts und 

nahe an der Brücke des Mühlgrabens oder Ncumarktcr Wassers. 
Dieses Gebäude hat aber nur bis 1633 gestanden; denn in diesem 
Jahre im Juli zündeten kaiserliche Kriegsvölker, und insbesondere die 
Kroaten, die Vorstädte rings um die Stadt an, und legten diese so
wohl als den halben Theil der Scheunen auf der Viehweide, die 
Stadtmühle nebst dazu gehörigen Gebäuden nnd das Hospital in 
Asche. ES wurde zwar bald darauf ein neues Gebäude errichtet, 
allein, da es sehr beengt war und baufällig wurde, so erbaute man 
1747 neben dem alten ein größeres und bequemeres Hospital mit 
2 Stuben und 10 Kammern, wozu man die noch vorhandenen Ueber- 
xeste und stehenden Mauerstücke dcr gleichfalls in jenem Brande cin- 
geäscherten Hospitalkirche benutzte. Wie wir bei der Stiftung der 
Probstei gehört haben, ist schon in den ältesten Zeiten auch hier in 
Ncumarkt für eine zweckmäßige und christliche Pflege dcr Armen und 
Kranken durch Schenkungen nnd Vermächtnisse gesorgt worden, und 
dieser WohlthätigkeitSsinn 'starb auch in späteren Zeiten untcr Neu
markts Bewohnern nicht aus, so daß aus den älteren und neueren 
Vermächtnissen ein Kapital erwuchs, von dessen Zinsen nun die Ar
men dürftig verpflegt werden können.

Im Jahre 1824 war der Fundationözustand dieses Hospitals 

folgender:
1. Zinsen von verschiedenen Grundstücken 45 Rthr. 1 Sgr. 2 Pf- 
L. für verpachtete 70 Morgen 126 fH R.

Wjese nebst Teich und Garten . 285 „ 2 „ 6 „
3. Zinsen von ausstehenden Kapitalien

xro 4771 Reichsthaler . - - 224 „___ 11 „ 10
zusammen 554 Rthr. 15 Sgr. 6 Pf-

Zur Zeit dcr österreichischen Regierung war dcm hiesigen Stadt
pfarrer und Erzpriester das Directorium über das Hospital übertra
gen, der auch sämmtliche dahin gehörige Instrumente in Verwahrung 
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hatte; 1747 aber wurde er dieses Amtes enthoben, und eö steht der
malen die Hospitalverwaltung unter der Leitung einer Deputation, 
welche aus dem Bürgermeister, dem zweiten evangelischen Prediger 
und mehreren Bürgern besteht. *) Von der oben angegebenen Ein
nahme werden die Hoöpitaliten mit freier Wohnung, Beheitzung, 
Kleidern und baaren monatlichen Geldzahlungen unterstützt, und die 
Verwaltung dieser Anstalt geschieht nach einem 1820 entworfenen 
und höheren OrtS genehmigten Statute. Das Hospital erhielt im 
Laufe der Zeiten folgende Vermächtnisse:

1. Die älteste Fundation ist die der Fleischerzeche; eö werden näm
lich 8 Mark an Zinsen dazu verwendet, um die Armen in der 
Charwoche mit Fleisch zu versorgen.

2. Durch ein ordentliches Testament vermachte Frau Magaretha, 
Matthäs Rosts Wittib, 1554 und 1555 ein Kapital von 13 
schweren Mark, um von den Zinsen Brodt zu backen und solches 
in der Charwoche unter die Armen auszutheilen.

3. Im Jahre 1590 den 8. Mai legirte Dorothea Pförtnerin, 
geborne Polanin, an die Bäckerzcche 50 Rthr., um davon alle 
Neujahre und Gründonnerstage, jedesmal vor 1 Rthr. Kreuzer- 
br?dte und 6 Sgr. baar Geld, unter arme Leute auszutheilen, 
12 Sgr. aber blieben der Zeche für ihre Bemühung (pro labore).

4. Im Jahre 1592 vermachte Blasius Pförtner dem Hospi
tale ein Kapital, umb die Interessen ä 3 Rthr. denen Hospita- 
liten zu Fleisch auszutheilen.

5. Außerdem sind bei verschiedenen andern Zechen, als Kürschnern, 
Schuhmachern u. s. w. gewisse Zinsen, die von Fundationen her
rühren und für arme Leute bestimmt sind.

6. Im Jahre 1625 hat Niklas Reiche! von seinen zwei Gütern 
in Bruch und Erünthal testamentarisch 3 Rthr. ausgesetzt, die 
jährlich in drei Terminen dem Hospitale gezinst werden sollen. 
Durch den 30jährigen Krieg ist diese Fundation jedoch sehr her
abgekommen.

37.
Unglucksfällc, welche die Stadt betroffen haben.

Wenden wir uns nun zu den politischen und bürgerlichen Er
eignissen in diesem Zeiträume, weiche unsere Stadt betroffen.

Traurig und höchst betrübend für Neumarkt war das Jahr 1529. 
Der türkische Kaiser Soli man war mit 300,000 Mann in Un
garn eingefallen, hatte Wien belagert und entsetzlich, jedoch verge
bens, bestürmt. Schlesien geriethin große Furcht und Besorgniß, und

') Doch ist auch beut noch, da da« -NoSvital ein Slmultan-Znstitut für <da- 
ldolilrn und Evangelische ist, dem jedesmaligen kacholiseven Sladtpfarrer von 
Keumarkt eine indirekte Theilnahme an der Hospital-Verwaltung zuerkannt.

Gesch. r>. St. Ncum. 7 
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setzte sich in VertheidigungSzustand. Neumarkt wurde lange Jahre 
der drückendsten Contributisn ausgesetzt, und seine Bewohner gerie- 
then in die bitterste Armuth. Außer den drei Glocken, welche aus 
der Stadt nnd von St. Thomas zu Büchsen hergegeben worden 
waren, mußte die Stadt noch 5 Pferde besolden, wodurch die Stadt
kirche den empfindlichsten Verlust erleiden mußte; denn ihr ganzes 
Silberwcrk, bestehend in 1 Kreuz, 1 Monstranz, 4 Kelchen und 2 
Ampeln im Werthe von 162 schweren Mark, ging verloren. Was 
sonst noch an Silber, Kupfer, Zinn bei dcr Kirche war, mußte alles 
veräußert werden, um nur die Kriegslasten tragen zu können. Dazu 
kam noch, daß 1543 alle wehrhaften Bürger und Bauern ausge
zeichnet und auf. 4 Monate besoldet werden mußten.

Die Befehdungen rubiger und friedlicher Bürger nahmen m 
diesem Zeitraum immer noch kein Ende, und vermehrten das Elend. 
So hatte 1555 den 22. Juni ein N im kau er einem Breslauer 
Bürger einen Fehdebricf gesteckt, auf dessen Kopf ein Preis von 
50 Thalern gesetzt wurde. Durch diese beständigen Unruhen war 
endlich auch dcr Geist der Unzufriedenheit und der Empörung unter 
die Bürger selbst gekommen; ja es kam so weit, daß einzelne Privat
personen, wenn sie in ibrem Dünkel glaubten, daß ihnen von der 
Obrigkeit oder einem andern Menschen Unrecht geschehen sein sollte, 
Fchdebriefe, worin mit Mord und Brand gedroht wurde, ausschicklcn. 
Und obwohl den 28. Decbr. 1562 auf kaiserlichen und fürstlichem 
Befehl 200 Mann gegen diese Fehder aus Liegnitz auörücktcn, so 
konnte dcm Unwesen dennoch nicht gesteuert werden. Große UnglückS- 
fällc, welche die Stadt betroffen hatten, vermehrten noch den Jammer 
um Vieles. Im Jahre 1532 trat eine ungeheure Dürre cin, so daß 
von der Wintcrnässe an bis 8 Tage vor Johanni es gar nicht ge
regnet hat, und die Oder in Breslau mit großer Mühe zur Mühle 
gedämmt werden mußte. Zudem sind die Räder getreten und gezogen 
worden, die Weißgerber aber haben gar nicht arbeiten können. Den
noch findet man keine Spur von einer Nachricht, daß damals eine 
Theurung gefolgt wäre. Bald daraus 1535 zog hier zu Neumarkt 
am Mittwoch nach Johannis Enthauptung Abends um 23 der gan
zen Uhr ein schweres Ungewitter auf mit starkem Donner, Blitz, 
Hagel und Schlossen von der Größe eines Hühner- und Tauben- 
eieö über die Stadt, und zerschmetterte alles aus dem Felde und in 
den Weingärten, ja erschlug Vögel und andere Thiere. Sieben Jahre 
darauf, nämlich 1542, am Tage Johannis Enthauptung, über
schwemmte ein entsetzlicher Schwärm Heuschrecken die Gegend um 
Ncumarkt, welche 14 Tage lang Getreidefelder, Wiesen und Obst
bäume bedeckten und großen Schaden anrichtcten, also daß an manchen 
Urteil eine neue Saat bestellt werden mußte, und als bei herein- 
brcchendcm Winterfrost die Heuschrecken umkamcn, entstand ein greu
licher Gestank. Kurz zuvor, 1540, war jedoch außerordentlich wohl-
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feile Zeit eingetreten; der Scheffel Korn galt 4 Sgr., Weizen 14 
Kreuzer, Gerste 5 Kreuzer. In eben dem Jahre 1542 grasstrtc auch 
im Sommer und besonders im Herbste die Pest auf eine furchtbare 
Weise in Neumarkt, und raffte einen großen Theil seiner Bewohner 
hinweg. Darauf folgte 1546 große Theurung und 1549 ein starker 
Brand, dcr einen Theil der Stadt in Asche legte und viele Menschen 
an den Bettelstab brächte, daher nicht nur die Bäcker, sondern auch 
andere Zechgenosscn, bestimmte Zinsen unter diejenigen Armen ausgetheilt 
haben, welche bei diesem Brande verunglückt waren. Noch waren 
die Tage der Trübsal und dcr Prüfung für Neumarkt nicht vorüber; 
denn 155 l war eine so große Theurung, daß das Korn von Königs
berg nach Schlesien gebracht werden mußte und ein Scheffel einen 
Thaler und 30 Präger Groschen gegolten. Diese Theurung war 
1552 aufs höchste gestiegen, indem der Scheffel Korn nach damaligem 
Gelde zwei Thaler galt. Dennoch konnte man bei dieser theuren 
Zeit im Jahre 1550 die 36 Ellen hohe Spitze mit dem vergoldeten 
Knopfe, wovon bereits oben die Rede war, auf den Glockeuthurm 
der Pfarrkirche setzen. So waren in diesem Zeitraume traurige 
Schicksale Schlag auf Schlag über unser Neumarkt gekommen, so 
daß man wohl sagen kann, die Vorsehung habe es mit harten und 
schweren Prüfungen heimgesucht.

38.
Verträge und Bestimmungen wegen des Gutes Schlaupe.

Nichtsdestoweniger war dcr Rath eifrigst bemüht, das Wohl der 
Stadt zu befördern, was auch bei der Nachwelt, wenn auch die Ver
hältnisse sich geändert und eine andere Gestaltung der Dinge herbei
geführt haben, dankenswertste unv lobenöwürdigc Anerkennung finden 
Muß. — Im Jahre 1535 ging der Magistrat mit dem George 
Schindel auf Stephansdorf einen Tausch und Vergleich ein, vermöge 
dessen letzterer dem Rathe zu dem Gute Schlaup „aufgelassen und cin- 
geräumt ein Stück Wald, im Klänge genannt, bei dem Ablaßgra
ben deS Kobelnikcr Teiches anzuhcben, durch eine Lache mit einem 
Graben zu graben bis an den Seedorfer See, müsammt zweyen 
Lachen aus der Oder durch obbcrührte See, dazu eine Lache und 
Wiese, auch den VierdungszinS mit allen Gerechtigkeiten; dagegen 
tritt ihm der Magistrat ab zwey Fischerhöfe zu Scedorf und ein 
Werder am Pogel gelegen, darauf ein Schwein-Garten."

Da dem ehemaligen Burggrafen in Neumarkt, Peter Sack 
auf Kobelnik und Jäschdorf, und selbst dem Magistrate daran gelegen 
war, den alten Weg, der vorher nach Schlaup geführt, zu verändern, 
so machten beide Theile 1537 einen vor dem Breslauer Magistrate 
confirmirten Vertrag, laut dessen Peter Sack dem Magistrat erlaubt, 
einen Weg zu bauen auf seinem Gute Slcffsdorff durch den Scttcich 
bei der Saluschcr Grenze gelegen, unv soll dcr Rath den Weg, mit 
Besserung des Dammes und ver Brücke, im Damme über den Ablaß

7*
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graben fertig halten, damit beide Theile darüber fahren und treiben 
können. Zu dem Bau erlaubt Peter Sack auf seine Nachfolger, 
Sand und Erde von seinem Territorio zu nehmen; doch soll vom 
Magistrat ein Graben angelegt werden 2 Ellen tief und 2 Ellen 
breit, damit dem Damme kein Schaden geschehe. Sollte auch Herr 
von Sack bei dem Damme einen Teich anlegen wollen, so will der
selbe, wenn dadurch dem Damme Schaden geschieht, solchen ersetzen. 
Wäre endlich auch über erwähnten Damm nicht fortzukommen- so 
mögen die Schlaupcr über den Kobelnicker Teichdamm fahren, reiten 
und treiben. Jedoch gab im Jahre 1575 der Magistrat dem Se- 
bald Sack, Erbhcrrn von Jäschdorf, einen Revers des Inhalts, 
daß er bei jetziger Reparatur des Seitengrabens und DammcS das 
neben dem Damme abgchauene Holz nur aus Vergünstigung nehmen 
dürfe, woraus also deutlich zu schließen, daß das Holz auf dem 
neuen Wege dem Magistrat als Grundbesitzer des Weges zustchc, 
und vermuthlich hat damals der Magistrat die Eichen und Sträucher 
theils zu Besserung deS Weges, theils zu eigner Nutzung selbst an- 
gebauet. Da auch bisher uur ein Graben auf einer Seite gewesen, 
die Nachbarn aber durch häufige Holzfuhren diesen Privatweg, ohne 
repariren zu helfen, verdarben, so wurde 1592 beschlossen, auf beiden 
Seiten tiefe Gräben zu machen. Als aber 1745 der Magistrat an- 
fing, diesen neuen Weg vollkommen zu repariren, den Graben über 
Jäschdorf zu öffnen und auf dem Damme eine Brücke zu legen, wie 
auch den Graben gegen Stephansdorf zu machen, so protestirte der 
Graf von Schweinitz dagegen, wodurch der Rath in einen lang
wierigen Prozeß verwickelt wurde. Noch gehörte zu Schlaupe eine 
Lache, die Pfaffeulachc genannt, welche jährlich dem Pfarrer zu 
Stcphansdorf 20 Sgr. zahlen mußte.

Wegen dcr Schlaupcr Unterthanen schloß 1562 dcr Magistrat 
mit dem von Schindel auf StephanSdvrs folgenden Vergleich:

1. die Einwohner zu Schlaupe sollen zur Kirche in Stephans
dorf gewidmet und ciugcpfarrt sein, auck alldort begraben 
werden;

2. diejenigen, so Acckcr besitzen und angesessen sind, sollen, weil zu 
Schlaupe keine Huben befindlich, jährlich von 20 Scheffel Win
ter- und 10 Scheffel Sommersaat einen Scheffel Korn und 
einen Scheffel Hafer, nach gleicher Rechnung des Säcwerks, 
dem Pfarrer liefern, dic Inwohner aber und Hausgenossen, so 
nicht Acker haben, sollen ihm den Tischgroschen, wie bei andern 
Dörfern bräuchlich, geben.

Man sieht, der Magistrat war nicht blos bedacht auf Verbesse
rung der der Stadt gehörenden Realitäten, sondern übte auch Recht 
und Billigkeit gegen andere, die auf städtischem Gebiete betheiligt 
waren. Wichtiger, als alles Vorhergehende, ist für Neumarkt der 
Ankauf der Güter Ellguth und Schöneiche zur Stadt, der zwar
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schon im Jahre 1519 erfolgte, dessen Geschichte wir aber hier im 
Zusammenhänge erzählen wollen.

39.
Ellguth. Schönciche. Pfarrer in Schönciche.

Im Jahre 1519 erkaufte die Stadt die beiden Güter Ellguth 
und Schön eiche von dem Breölauischen Rathe um den Preis von 
1600 Gulden und 200 Schock, zu welchen 200 Schocken die Stadt 
Neumarkt durch zwei Jahre von jeglichem Biere 15 Ggr. gegeben 
hat. Daß diese Güter vom Breslauischen Rathe erkauft werden muß
ten, hat darin seinen Grund, weil derselbe Verweser der Hauptmann- 
schast des Fürstcnthums Breslau war, und diese Güter nach dem 
Tode des Grundherrn Nickel Bierhens als Lehngütcr dem Könige 
von Böhmen anheimgefallen waren. Jedoch waren diese Güter, als 
sie zur Stadt gekauft wurden, in sehr schlechter Verfassung und durch 
die vorherigen Kriege noch ganz verwüstet; denn noch im Jahre 1558 
waren in Schöneiche nicht mehr als 2 Huben, einige Gärten und 
der Kretscham in brauchbarem Stande, alles übrige lag wüste und 
unbebaut da. Ellguth wurde schon 1529 wegen Geldmangel wieder 
verkauft an George Ecken von Dambritsch: denn, wie wir 
bereits erzählt haben, es waren traurige und äußerst drückende Zeiten 
vorangcgangen, in denen die Stadt ungeheuren Kricgs-Contributionen 
unterworfen worden war, so daß sie nicht allein alle ihre Kirchen- 
kleinodien verkaufen, sondern auch die Glocken von den Kirchthürmen 
zum Guß einiger Kanonen hergeben mußte. Daß dieser Verkauf wirk
lich stattgefunden, besagt das krotncolluin civitalis oder liber von- 
tramumn lV. I. kol. 58, worin es unter andern heißt:

„Vor Zeiten hat zwar die Stadt 2 Schützen zur Musterung cin- 
reiten lassen, eS war aber diesclbezcit das Gutt Keulendorff 
der Herren Vater auf Sywin, welches in die 70 Mark silber- 
zinse hat, bey der Stadt, desgleichen das Forwerk, welches 
ietz die Fr. George Strachwitzin in Besitz hat, die viel 
einträglicher, als alle die Stadtgütcr, und in kurzer Zeit davon 
gekommen seyn."

Unter dem hier angeführten Vorwerke der Strachwitzin ist aber. 
Wie vr Aßmann nachwcist, eben Ellguth zu verstehen. Zugleich 
ersehen wir aus der angegebenen Stelle, daß auch Keulendorf frü
her zur Stadt gehört; wie jedoch dieses Dorf zur Stadt gekommen, 
in welchem Verhältnisse eö zur Stadt gestanden, und auf welche 
Weise oder durch welche Umstände es wieder von der Stadt getrennt 
worden ist, kann nicht klar ermittelt werden. Blicken wir nun auf 
das Gut Schöneiche allein, so sagt uns die Geschichte folgende 
denkwürdige Begebenheiten darüber.

Im Jahre 1625 wurde durch einen Blitzstrahl das Vorwerk 
daselbst angezündet und dieses sowohl, als auch noch 171 Schock 
Wintergetreide, von den gewaltsam um sich greifenden Flammen
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verzehrt. Noch im Jahre 1639 lag Schöneiche ganz wüste, also daß 
wcver Menschen noch Vieh darin zn finden gewesen sind. Kaum 
aber hatte es sich wieder erholt, so bräunte es 1641 den 5. April 
durch Verwahrlosung vorbciziehender Soldaten sammt der Kirche ganz 
darnieder, so daß auch nicht ein Stein auf dem andern geblieben. 
Doch war das Feuer nicht das einzige Unglück; denn schon in frü
hern Jahren und besonders 1632 wurde die Wiedererbauung des 
Dorfes durch öftere Plünderungen, und 1631 u. 1633, als die Pest 
gräßlich wüthete und alle Unterthanen aufgcrieben hatte, durch dieses 
namenlose Unglück dermaßen behindert, daß Schöneiche gleichsam als 
nicht vorhanden betrachtet werden konnte. Doch dachte man 1662 
Wieder au den Anbau dieses Gutes, und machte auch wirklich damit 
den Anfang durch Herbeirufung der Unterthanen, die sich zur Pest 
und KciegSzeit. geflüchtet hatten. Allein die durch den dreißigjährigen 
und darauf folgenden Türkenkrieg gehäufte Schuldenlast, welche die 
Stadt beinahe erdrückte, legte diesem Vorhaben große und schwere 
Hindernisse in den Weg, so "daß der Rath, obwohl bereits 1698 die 
Kirche wieder unter Dach gebracht war, ernstlich daran denken mußte, 
einen annehmbaren Käufer zu diesem Gute zu finden. Aber es war 
umsonst, es wollte sich keiner finden lassen; daher wurde dieses Gut bald 
durch Vögte bewirthschaftet, balv mit Schlaupe verpachtet. Indeß ver
mehrten sich die Schulden durch langwierige und kostspielige Prozesse, 
in welche der Rath mit der Bürgerschaft verwickelt worden war, im
mer mehr, die Gläubiger drängten durch öftere und harte Exekutionen. 
Da entschloß der Magistrat sich im Jahre 1719, das Gut zu ver
kaufen. Es fand sich auch bald ein Käufer in der Person deö Karl 
Franz von Hubeudorf auf Kadlau, welcher dasselbe mit dcm 
4urv katronseus für die Summe von 20,500 schlcsischen Thalern 
erkaufte. Aber auch diese Kaufgelder waren zur Tilgung der Schul
den noch nicht hinreichend. So kam nun Schöneiche von der Stadt 
in die Hände eines adligen Gutsbesitzers, von dem der Chronist noch 
anzumerkcn für nöthig erachtet hat, daß er katholischen Glaubens 
gewesen ist, weil kein evangelischer Käufer hätte zugelasscn werden 
dürfen. Zum Schlüsse möge noch die Reihenfolge der Pfarrer von 
Schöneiche, als es noch eine eigne Parochie bildete, so weit sich die
selben ermitteln lassen, hier eine Stelle finden.

1. Benedikt Schedel, welcher 1508 freiwillig resignirtc.
2 Johann Stcmberg, von 1508 bis 1529.

Diese beiden Pfarrer waren noch katholische Priester; der 
. erste protestantische Prediger war:

3. Johann Ruther, von 1529 bis 1536, in welchem Jahre 
ihn der Rath als Kapellan nach Neumarkt berief.

4. Hieronymus Fuger, von 1536 bis 1563. Er war ganz 
verarmt, so daß er, als er die Pfarrthei resignirtc, den Ma
gistrat um ein Reisegeld bitten mußte.
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5. Paul Stöltzer, von 1563 bis 1565. Dieser Mann lebte 
in beständigem Unfrieden und Zank mit seiner Frau, und gab 
dadurch ein böses Beispiel. Deshalb ertheilte ihm der Rath 
seine Entlassung, und bcrief zu seinem Nachfolger

6. George Brandt, gewesenen Pfarrer von Woitzdorf im 
Bcrnstäbtschen, von 1565 bis 1570, in welchem Jahre er nach 
Leuthen berufen wurde.

7. Matthäus Klehe, von 1570 bis 1572.
8. Paul Mefredus oder Meffried, vom 5. August 1572 

bis 11. Novbr. 1579.
9. Caspar Hermann von Schweinitz, von 1579 bis 1582.

10. Christoph Klose, Pfarrer in Nippern*), von 1582 
bis 1586.

11. Thomas Gottwald, Stuäiosus tbeoloxiae von Wlttenberg, 
von 1586 bis 1610.

12. Johann Jentsch, von 1610 bis 1616.
13. Tobias Rotier, von 1616 bis 1618, in welchem Jahre er 

zu Ostern in Schöneiche starb. Ihm folgte
14. Johann Ossig, ein einheimischer Studiosus, welcher, um 

sich ordiniren zu lassen, nach Wittcnberg reiste, von 1618 bis 
1644. Weil im Jahre 1641 die Schöneicher Kirche durch 
Brand zerstört wurde, so erlaubte ihm dcr Magistrat 1643, 
seinen Kirchkindern in der 1634 durch Feuer verunglückten Pa- 
rochial-Kirche St. Andreas in der Stadt predigen zu dürfen. 
Er starb 1644 den 9. Septbr. zu Neumarkt, und ist darum 
besonders merkwürdig, weil mit ihm sich die Reihe der selbst- 
ständigen Pfarrer von Schöneiche schließt; denn nach seinem 
Tode wurde bis auf den heutigen Tag kein eigner Pfarrer 
nach Schöneiche berufen, sondern diese Kirche mit der Stadt
pfarrkirche also verbunden, daß der jedesmalige Stadtpfarrer 
auch zugleich Pfarrer von Schöneiche ist.

Kehren wir nun nach dieser Episode zu unserer Geschickte zurück. 
Wir dürfen hier nicht unerwähnt lassen, daß im Jahre 1560 den 
5. April der Blitz in den Kirchthurm geschlagen und den darin woh
nenden Wächter mit Weib und Kindern getödtet hat. Dieses Un- 
glücköfalleö gedenkt Nikolaus Pol in seinem Feuerspiegcl Nr. 147.

") Nivperu, O. N. O. 2 M von Neumarkt. Heinrich VI. verlieh 
1319 den Gebrüdern Rhadag alle Herrlichkeit und daSMünzgeld in den Dör
fern Nipvcrn, Rhadagsdorf und Branschin auf ewig für Abtretung ihrer Rechte 
auf die Burg Auras au den Herzog. Sie besaßen e- noch 1367. di^ppei-iii 
badet mansos 45, guorum pledanus dabei 3, item pro alloäio 24, »culle-

2, cen«uale8 16. Steuzel. Bis zur Säkularisation im Jahre 1810 gehörte 
Nippern dem jungfräulichen Clären-Stifte zu Breslau. Das Dorf hat eine 
katbol. Plärr- und Muttcrkirche, mit welcher die Kirche» zu Nimkau undGroß- 
Brcsa adjungirt sind, 1 kathol. Schule und Pfarrh-, 1 Schl.. 2 Bw. (eines 
Brandschutz), 9 B., 27 G-, 22 Ncbcnh., 1 Wdm., 1 Kretscham
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Wenden wir nun unsern Blick zunächst auf die Begebenheiten, welche 
in diesem Zeitraum die hiesige Burg betreffen.

40.
Burg. Zünfte. Brauurbar. Mcilcnrccht.

Im Jahre 1521 war Peter Sack Burggraf in Neumarkt. 
Damals war der Zustand der Burg folgender:

Der Burggraf Peter Sack hatte das hiesige Burglehn nur 
pfandweise inne, und es wurde nachher, vermuthlich weil es im 
Kriege hart mitgenommen worden war und alles ganz wüste gelegen 
bat, nebst dem Vorwerke von einem armen Mann bewirthschaftet. 
Untcr diesen Verhältnissen hatte der Magistrat den Auftrag, alle Re
paraturen und Bauten, die bei der Burg zu deren Erhaltung nöthig 
sein dürsten, zu beaufsichtigen und deren Kosten zu berechnen. Zwar 
gehörte, wie wir bereits wissen, Kobelnik zu diesem Burglehn, 
allein der sogenannte Großteich, welcher größtenteils auf Bern
hard Säckens Erbgute Jäschendorf gelegen, wurde dem Sack end
lich erblich abgetreten. Flä misch dors mußte von zwei Vorwerken 
verschiedncS Getreide zinsen, und stand unter der Gerichtsbarkeit des 
Burggrafen, weshalb auch das Flämischdorfer Schöppenbuch auf der 
Burg verwahrt wurde. Aus allem dem erhellt, daß das Burglehn 
damals doch schon sehr herabgekommen war. Dagegen hat die innere 
Verfassung der Stadt, namentlich der Haudwerks-Jnnungen in dieser 
Periode, ungeachtet der vielen und namhaften Unglücksfälle, die wir 
früher betrachtet haben, doch wieder bedeutend gewonnen.

Die Fleischer erbielten 1545 vom Rathe einen Fleck Acker auf 
der Stadt Morgen beim Ncuteiche, um darauf ihr Schlachtvieh wei
den zu können, und hatten bereits 18 Bänke, welche theils in dem 
Gäßchen der breiten Gasse gegenüber, theils an der Kirchmauer ge
standen haben. Einige dieser Fleischbänke gehörten der Stadt, einige 
den Fleischern und einige der Kirche und deren Altären. Zwischen 
den Kürschnern und Rothgerbern entstand 1546 ein heftiger Streit 
wegen Einkauf der Felle, welcher dahin entschieden wurde, daß weder 
Gerber noch Kürschner Felle innerhalb der Meile kaufen sollten, aus
genommen diejenigen, welche sie zur Verarbeitung unumgänglich noth
wendig bedurften. Weil der Bäcker damals schon zu viel wurden, 
so bestimmte der Magistrat in Uebereinstimmung mit der Bürgerschaft 
im Jahre 1532, daß nur 30 Meister ein geschlossenes Mittel bilden 
sollten, und setzte für sie die nöthigen Brodtbänke aus. Auch wurde 
1545 der freie Brodtmarkt, welcher am Sonnabende gehalten worden 
ist, auf den Mittwoch verlegt. Schon 1549 besaß die Zeche ein 
Legat von 3 Mark Zinsen, welche für Hausarme bestimmt waren, 
und 1554 gab der Rath ein Privilegium, daß beim Verkauf einer 
Brodtbank die Söhne der einheimischen Bäcker vor den Fremden 
einen Vorzug haben sollten. Da früher die Burg, als eine von der 
Stadt getrennte Jurisdiktion, verschiedene Handwerker, sowohl auf 
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der Burg als in Kammendorf gehalten, so schloffen die Bäcker 
mit dem Burggrafen einen Vergleich, daß die Burgbäcker abgeschafft 
würden, dagegen die Stadtbäcker verpflichtet sein sollten, den soge
nannten Semmclzins zu geben. Was die Tuchmacher betrifft, so 
mochten diese bis 1542 ihre Tücher selbst geschoren haben, in dem 
genannten Jahre jedoch beschlossen der Rath und die Aeltesten, daß 
kein Tuchmacher bei Verlust der Scheere und des Gewands 
seine Tücher selbst scheeren solle. Ein hiesiger Bürger, Anton 
Pförtner, handelte 1564 mit verschiedenen Tüchern. Die Tuch
macher verklagten ihn beim BreSlauischen Rathe, und beriefen sich 
auf ihre Privilegien. In Folge dessen ward nun decretirt, daß au
ßer den Tuchmachern und denjenigen, welche ein Kaufgewölbe haben, 
Niemand bei Strafe Gewandschnitt treiben solle. Auch das Schmicde- 
gewerk errichtete 1537 eine eigne Zeche, und ließ sich durch Vermit
telung deS BreSlauischen Magistrats die von Sigismund den Bres
lauer Schmieden gegebenen Artikel geben und bestättigen. Zugleich 
wurden zwei Zunftälteste und Geschworene gewählt. Eben so errich
teten auch 1550 die Schlosser, Meister und Gesellen, eine Brüder
schaft, und bestimmten, wie sich Meister, Gesellen und Jungen zu 
verhalten haben. Diese Brüderschaft bestättigte der Magistrat, und 
gab ihr die Zunftlade. Im Jahre 1575 hingegen bekam diese Zunft 
von dem BreSlauischen Magistrate des dasigen Mittels Statuten und 
Meisterstücke, welche vom hiesigen Magistrate mit einigen Abände
rungen bestättigt wurden. Laut derselben kann keiner zum Meisterrechte 
gelangen, er habe denn eine verlobte Braut. Damals gehörten auch 
tn diese Zeche die Uhrmacher und Büchsenmacher, und sie hatten nur 
einen einzigen Aeltesten. Ursprünglich hatten die Weinzierler (Winzer) 
und Töpfer eine gemeinschaftliche Zunft; als aber die Weinberge nach 
und nach zum Ackerbau eingerichtet wurden, mußten 1539 die Töpfer 
eine eigne Zeche aufrichten, die auch vom Magistrate die Bestättigung 
erhielt. So hatte sich also das Zunftwesen auch in dieser Periode 
vermehrt und bedeutend verbessert. Nicht minder wichtig sind die 
Bestimmungen, die das Brauwesen betreffen. So wurde 1539 vom 
Kaiserlichen Hofe dem Kreiselwitz auf Zieserwitz anbefohlen, 
kein anderes, als Neumärktisches Bier schenken zu lassen. Eben so 
hatte schon zuvor 1535 die Hauptmannschaft zu Breslau den Tscham- 
mendorfern befohlen, ihr Bier aus Neumarkt zu beziehen. Nun 
schloß auch noch 1545 der Magistrat mit dem von Schindel auf 
Schönau einen Vergleich, daß er beständig daselbst Stadtbier wolle 
schenken lassen. Ein ähnlicher Vergleich wurde 1546 mit dem von 
Rumbabe wegen Kadlau geschloffen. Obgleich 1542 der Magi
strat ein Monopolium wegen deS Malzhandels errichtet hatte, ver
möge dessen die Brauberechtigten für ein ganzes Malz 32 Ggr. 
Profit zahlen mußten, wovon die eine Hälfte der Stadt-Kasse, die 
andere aber dem Malzverkäufer zufiel, so mußte doch, weil dies bei 
den Bürgern Unzufriedenheit und Murren erregte, dieses Monopol 
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1548 wieder aufgehoben und der Malzverkauf sowohl, als dessen Be
reitung, wieder frei gegeben werden. Besonders wichtig sür daö 
Neumärktische Brauurbar war ein Mandat deö Kaisers Ferdinand 
von 1549 an den im Neumärktischen Weichbilde befindlichen Adel, 
daß durchaus kein Liegnitzisches, sondern nur Ncumärktisches Bier in 
ihren Dörfern und Flecken eingcführt werden solle. Wer im Stadt- 
Malzhause malzen wollte, mußte sür das Malzen, wie auch für das 
dazu benöthigte Wasser ein gewisses Geld zahlen, welches immer noch 
unter dem Titel: „für Lösung des Malzzeichenö" gegeben wurde. 
Daß daher um diese Zeit das Bier in Neumarkt starken Abgang 
hatte und überhaupt das Brauwesen in seiner schönsten Blüthe stand, 
läßt sich denken, daher dcr Magistrat alle Jahre eine neue Bier-Ord
nung nach Beschaffenheit der Umstände treffen mußte. So bestand 
im Jahre 1553 ein ganzes Gebräue in 12 Neumärktischen oder 18 
Breslauischen Scheffeln Weizen, woraus 20 Achtel Bier gezogen 
wurden. ES kamen also bei dieser Brau-Ordnung die Zwölfer alle 
4 Wochen, die Eilfer alle 4 V? Wochen und so fort zum AuSschank; 
hingegen verkaufte man das Achtel Bier nicht höher, als um 20 
Präger Groschen, woraus sich demnach der wohlfeile Getreidepreis 
und weitläuftige Ausschrot ohne Mühe erkennen läßt. Doch geschah 
diesem Ausschrot-Rechte von Jahr zu Jahr merklicher Abbruch, daher 
hatte 1570 ein berühmter Rechtsgelehrter, vr. Vipertiuö, beim 
königlichen Ober-Amte eine Vorstellung gemacht und in einer eignen 
Schrift der Stadt Mcilenrecht-Privilegium „auf eine ausnehmend 
schöne und kunstreiche Weise erkläret." Bei allem diesem Einträge 
sieht man aber gleichwohl, daß die Stadt 3 Malzhäuser und 5 Brau
häuser gehabt, worin wöchentlich zweimal gebraut worden.

41.
Neumärklistber SchöMnstuhl. Burgvogt. Sittlicher Zustand der Zeit. 

Polizci-Vcrordnungen in Ncumarkt. Justijpflcge.
Um diese Zeit gelangte auch der Neumärktische Schöppenstuhl 

zu großem Ansehn, denn wir lesen, daß 1537 der Rath zu Oppeln 
dem hiesigen Magistrate eine Urtheilssrage übersendete, um in einer 
Prozeß-Angelegenheit zwischen einem Christen und Juden Recht zu 
sprechen. Dies ist nun auch von dem Magistrate und den Land- 
und Stadtschöppcn geschehen, wofür der Stadtschrciber 18 Ggr., fünf 
Senatoren, vier Landschöppen und sieben Stadtschöppcn jeder 1 Ggr. 
Gerichtskosten erhielten. Dergleichen Anfragen sind von Oppeln aus 
noch 1550, 1591 und 1603 geschehen. In dem 1550 an den Ma
gistrat zu Neumarkt gerichteten Schreiben vomOppeln heißt es unter 
andern:

„Dieweil es von Alters also verordnet, und wir von Fürstlichen 
Gnaden löblicher Gcdächtnus einicherlep Begnadung haben: Wo

') Eine darüber lautende Urkunde aus dem Startbucht werde» wir in den 
Beilagen mitthcilcn.
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sich zutrüge, daß vor unserm gehegtem Recht etwa eine beschwerte 
Sache verkäme, daß wir bey Euer Weyßheiten Urthelssprüche, 
Abschiede und Belernung, wie wir uns im Maße solcher sachen 
verhallen sollten, einholen sollen."

Es ist als bemcrkcnSwerth hier beizusügen, daß der Rath 1537 
ein neues Hochgerichte auf dcr Stadt Jurisdiktion erbauen ließ, nach
dem schon 1535 ein dergleichen auf der Probstei Erbgrunde errichtet 
und bald nach dessen Erbauung ein Dieb daran gehenkt worden 
war, und für diesen Bau 20 Mark an Kosten bezahlte. Es läßt 
sich daraus abnehmen, daß Hinrichtungen damals immer noch etwas 
ganz Gewöhnliches waren. Noch ist in Bezug auf diese Gerichts
verfassung als denkwürdig anzuführen, daß 1551 der Burggraf Bern
hard Sack aufs Rathhaus kam und für sich und anstatt Hann- 
sen Mühlheim, „als der Erbgerichte halber, des Macht er an 
sich zog, neben dem Rathe einen neuen Voygt, Martin Grät
schen, ausgenommen, der hat im Beyseyn des Herrn Burggrafen vor 
Einem Rath seinen gewöhnlichen Eyd, wie folget, gethan:

„Ich gelobe Gott und schwöre, daß ich in meinem Ambte einem 
Jeglichen, dcr Recht begehret, rechtlich helffen und niemand über 
mein Gebühr beschweren will. Dazu mir Gott helffe."

Bereits im Jahre 1539 hatte Neumarkt standhaft auf seinen Ge
rechtsamen, die Justizpflege betreffend, bestanden. Dies beweist fol
gender Fall. In dem genannten Jahre sendete der Breslauische Rath 
zwei Gerichtsdiencr nach Neumarkt, welche hicselbst mit Hülfe der 
Bürger einen Mörder, dcr in Breslau ein Wcib getödtet hatte, auf- 
griffen, um ihn nach Breslau zu bringen. Allein der Rath in 
Neumarkt setzte ihn selbst ins Gefängniß, und wollte ihn lange Zeit 
den Börsianern nicht auslicfern lassen, ungeachtet der Breslauische 
Rath vcrschiedcnemale an den Rath und Burggrafen zu Neumarkt, 
wie auch an Bußkcn oder Bustkern von Pläßwitz geschrieben 
und die Privilegien vorgczcigt hatte, daß er solches in ganz Schle
sien zu thun ermächtigt wäre. Endlich nachdem der Breslauische 
Rath einen Revers ausgestellt, daß diese Auslieferung des Mörders 
den Ncumärktischen Obergerichten unbeschadet stattfinden solle, ver
standen sich letztere dazu und lieferten den Verbrecher aus. Zwar 
hatte der Bußke in Pläßwitz dem Voigt in Neumarkt ausdrücklich 
geschrieben, er solle den Mörder den BreSlauern nicht überliefern, 
allein nachdem obiger Revers ausgestellt war, nutzten alle seine Ge
genvorstellungen nichts. Dcr Chronist bemerkt bei Erzählung dieser 
Geschichte: „Diese Briefe aber sind in die schwarze Lade gelegt 
worden, worein man die Erekutions-Acta zu legen pflegte."

Um die Sittlichkeit und einen züchtigen und ehrbaren Lebens
wandel muß eS damals, wie überhaupt, so auch unter den Bewoh
nern Neumarkts sehr schlecht gestanden haben, ungeachtet so strenge 
Verordnungen ergingen, und die Justiz unbarmherzig und grausam 
gehandhabt wurde. Zum Beweise wollen wir hier einige Polizei-
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Verfügungen der damaligen Zeit anführen, und daran einige Beispiele
von schrecklichen und furchtbaren Hinrichtungen knüpfen.

Im Jahre 1550 verfügte der Rath eine Tanz-Ordnung, 
wie sich jedermann ehrbar dabei verhalten, auch wer tanzen und 
wer zusehen solle. AuS dieser Verfügung erhellet, daß es damals 
sehr unehrbar und unzüchtig beim Tanze zugegangen sein mag.

Um diese Zeit muß auch das Branntweintrinken sehr gemiß
braucht worden sein, daher die öfteren scharfen Verbote, besonders 
gegen diejenigen, welche „unterm Predigen einschenkcn und auf Be
scheid trinken."

Auch fand sich der Rath genöthigt, wegen der immer weiter um 
sich greifenden Lasterhaftigkeit und dem sündlichen Leben der Einwoh
ner, eine Tumult-Ordnung aufzurichten, damit muthwillige Schlä
gereien, Mord und Todtschlag vermieden würden. Zwei Viertels- 
meistcr mußten bei jedem Thore bestellt werden, welche auf Tumulte 
invigilirtcn; die ganze Bürgerschaft ward beordert, unter Anführung 
des Schützen-Königs auf Erfordern in Harnisch und Waffen an 
einem bestimmten Orte zu erscheinen, um so jedem Auflaufe zuvor- 
zukommen, und Aufruhr und Ruhestörungen in ihrem Entstehen zu 
erdrücken. Dabei wurden die fleischlichen Sünden wider das sechste 
Gebot auf das strengste und nachdrücklichste bestraft. So hatte ein 
Tuchmacher 1634 seine Braut vor der Verheirathung beschwängert, 
und 9 Wochen nach der Trauung schon taufen lassen. Er wurde, 
ungeachtet der kummervollen und nahrungslosen Zeiten zu einer Geld
strafe von 23 Rthr. 18 Ggr. verurtheilt, die er in die Rent-Kasse 
hat erlegen müssen.

Die Hinrichtungen waren grausam und unbarmherzig, und um 
Geständnisse durch die furchtbarsten und schauderhaftesten Qualen zu 
erpressen, wurde auch der Folter nicht geschont, dessen auch der hie
sige Rathhaus- und ehemalige Gesangenthurm ein stummer Zeuge 
ist, in dessen Innerem noch die Folter- oder Marterkammer an jenes 
barbarische und unmenschliche Zeitalter erinnert, wo durch die schreck
lichste Tortur unschuldigen Menschen die schauderhaftesten Geständ
nisse ausgepreßt wurden. Wir wollen hier einige von den bedeu
tendsten Hinrichtungen, welche in Neumarkt vollzogen worden sind, 
anführcn.

I. Markus Brauengarthen hatte im Jahre 1532 Feuer in 
Wilschke angelegt, auch verschiedene Mordthaten und Diebe
reien begangen, und wurde durchs Feuer vom Leben zum 
Tode gebracht.

2. Anna Lorentz Sternbergin, eine Dienstmagd, welche 1549 
ihr neugeborenes unehelich erzeugtes Kind heimlich durch Erstik- 
kcu getödtet, ist mit einer fast barbarischen Straft belegt wor
den. Sie wurde auf dem Schinderkarren, ihr todtes Kind auf 
dem Schooße haltend, auö der Stadt auf die RichtstLtte geführt, 
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und dort lebendig begraben, nachdem man ihr das todte Kind 
zur Seite gelegt.

3. N. Gundermann von Kadlau bekannte auf der Folter, daß 
er eine Frau von Adel, bei Glatz wohnend, mit der Wehre 
(dem Degen) zum Geschäfte hinein durchstochen, auch sonst noch 
einen Mord begangen habe. Daher wurde er im Jahre 1552 
von den Stadtschöppen verurthcilt, und lebendig an einen 
Spieß aus das Hochgerichte gesteckt.

4. George Nikisch, von Koitz gebürtig, hatte 1561 in Keu
len dorf den Kretscham angezündet, und zwei Mordthaten be
gehen helffen. Er wurde lebendig verbrannt.
Wir werden in der folgenden Periode noch mehrere schauder

hafte Hinrichtungen kennen lernen, die uns die Rohheit und Bar
barei des Zeitalters hinlänglich charakterisiren. Und dennoch war 
dcr Rath zu Neumarkt iinmer noch menschlicher und gewissenhafter, 
als an andern Orten; denn sehr häufig schickte er die abgefaßten 
Urtheile an andre Schöppenstühle und zuletzt größtentheilö an daö 
Appellations-Gericht nach Prag zur Abfassung des Erkenntnisses. 
Auch übte der Rath sehr häufig das Recht der Begnadigung 
auS. Denn als man im Jahre 1573 dem Peter Domken be
reits das wegen begangenen Ehebruches von dem BreSlauischen Schöp- 
penstuhle gesprochene Todesurtheil angekündigt hatte, seine Freunde 
aber für sein Leben inständig baten, so begnadigte ihn der Rath auS 
eigener Macht, und verwandelte die Todesstrafe in Staupenschlag 
und Landesverweisung.

Einige Chroniken-Nachrichten mögen hier zum Schlüsse dieses 
Kapitels noch einen Platz finden.

Im Jahre 1534 erbaute dcr Rath in der Stadtscheune neben 
dem Marstalle auf der Constadtgasse zwischen dem Neuthore und der 
Scharfrichterei die erste Roßmühle.

Im Jahre 1543 sind die Weine (vermuthlich wegen der gerin
gen Abgaben und wohlfeilen Fuhrlohnö) sehr wohlfeil gewesen: ein 
ganzer Eimer Rheinwein kostete nur 5 Gulden.

Im Jahre 1551 baute der Rath eine Roßmühle von Eichen
holz mit zwei Mühlsteinen, wo aber dieselbe gestanden, ist nicht 
bekannt.

83) Zu den entsetzlichsten Todesstrafen der Alten gehörten, außer dem Svie- 
ßen und langsam am Feuer Braten, noch das Lebendigbegraben. Für 
diejenigen, welche keinen Begriff von dieser entsetzlichen Todesstrafe haben, be
merken wir folgendes: Der Verbrecher wurde in einen Sarg gelegt, der kann 
in ein offencS^Grab gesetzt wurde. Während nun der Hinzurichtende in der 
furchtbarsten Todesangst sein Ende erwartete, nabm der Henker einen eiser. 
neu Pfadl, der nach uiucn in eine scharfe Spitze auslirf. und schlug ihn dem 
Verbrecher durch das Herz in den Leib, worauf das Grab zureschüifet wurde 
Vergl. Grimms RechtSalterthumer S. 694. Noch 1608 wurde tn Schwciknik 
eine Magd wegen Unzucht und ätinderword lebendig begraben.
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Im Jahre 1535 Montag nach Lssumptionis Llsrise haben 
Jhro Churfürstliche Gnaden der Markgraf Joachim zu Branden
burg nebst andern Fürstlichen Herrschaften, als er seine polnische 
Braut von Krakau holen wollen, mit 900 Pferden allhier über
nachtet.

Den 29. Mai 1538 haben der römische König Ferdinandus 
allhier zu Ncumarkt über Nacht aus dcm Burglehn logiret, und sind 
vom Magistrat standeömäßig bewirthet worden. Hierbei empfing 
den König dcr Stadtschrciber Blasius Zimmermann vorm 
Thore mit einer Oration, und hielt bei dem Abzüge die Abschieds
rede. Es ist merkwürdig, daß die Stadtschlüssel Jhro Majestät in 
einem neuen Kobcr präscntirt worden, wobei der König den Hand
schuh abgezogen, und jevem Magistrats-Deputirtcn die Hand gereicht. 
Der König pflegte bei Tafel auf keinem Stuhle, sondern auf einer 
Bank zu sitzen. Die Unkosten beliefeu sich auf 52 schwere Mark.

Bor Pfingsten 1542 ist Churfürstliche Gnaden, Markgraf Jo
achim von Brandenburg, als oberster Feldhauptmann vom Römi
schen Reich mit einer schönen Rüstung und mit anderen Fürsten hier 
durch nach Ungarn gegen den Türken zu Felde gezogen.

Montags nach Jubilate 1553 sind dcr Römische König, Erz
herzog Ferdinandus, als sie dem in Breslau gehaltenen Fürstcn- 
tage bcigcwohnct, und nach Prag gehen wollen, in Neumarkt über 
Nacht gewesen. Die dadurch der Stadt gemachten Unkosten und 
das Traktament betrugen 10 schwere Mark. Hierbei hat dcr Stadt
schreiber, Blasius Pförtner, Zimmermann genannt, abermals die 
Ankunfts- und Abschieds-Rede gehalten.

Diese Gnade hat die Stadt Neumarkt abermals im Jahre 1554 
genossen, als am Mittwoch Simonis ot Illdso Fürstliche Durchlaucht 
Erzherzog Ferdinandus nach geendetem Fürstentage wiederum nach 
Prag zurückreiseten.

Den 27. December 1563 haben die Römisch- Hungarisch- und 
Böhmische Königliche Majestät öluximilmnus Secunäus zu Ncumarkt 
Nachtlager gehalten, als dieselben nach Liegnitz nicht allein zu einer 
Fürstlichen Hochzeit, sondern auch zu einem Fürstlichen Kindtaufen 
gereiset, wobei Sie zu Pathcn gestanden.

Ferdinand wurde 1556 noch deutscher Kaiser. Seine Erwar
tung, durch die tridentinische Kirchenversammluug die Kirchenspaltung 
beigelcgt zu sehen, ging nicht in Erfüllung. Dagegen erlebte cr noch 
vor seinem Tode die für ihn nicht unbedeutende Freude, daß Pius IV. 
den Laien unter gewissen Bedingungen den Gebrauch des Kelches 
im Abendmahle gestattete. Ferdinand starb den 25. Juli 1564 zu 
Wien.
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Sechstes Kapitel.
.Kaiser Maximilian H. vom Jahre 1564 bis 1576.

42.
Huldigung in Breslau. Türkenglecke. Schwcukfeldcr in Neumarkt. Das Pa- 
tronat der Kirche zu St. Andreas acht an den Magistrat über. Die Probstci 
an das Domkapitel zu Breslau. Dürkcngcfahr. Pest. Burglehn. Zunftwesen.

Fleischer. Kürschner. Bäcker.

Ferdinand hatte bei Aufhebung der böhmischen Wahlfreiheit 
bald seinen Svhn Maximilian zum Könige von Böhmen ernannt, 
und nach seines Vaters Tode wurde Maximilian auch deutscher 
Kaiser. Schon 1563 am 6. December kam er nach Breslau, die 
Huldigung zu empfangen. Er versicherte dabei die Schlesier seiner 
friedlichen Gesinnungen rücksichtlich der Religion, und ermähnte sie 
blos, die ketzerischen Schwenkfelder nicht zu dulden. Er war in 
beständige Kriege mit den Türken verwickelt und bedurfte daher fort
während'der Hülfe seiner Stände. Die Furcht vor den Türken hatte 
in Schlesien so überhand genommen, daß nicht nur Kirchengebete an
gestellt, sondern auch die sogenannte Türkenglocke eingeführt wurde, 
d. h. ein Geläute, bei welchem man um Schutz Gottes vor den 
Türken beten sollte. Jeder mußte auf das Zeichen der Glocke ent
weder auf der Straße knieend beten, oder in die offenen Kirchen 
gehen; alle Geschäfte, aller Verkehr wurde unterbrochen, so lange 
dies Geläute währte. Auch wurde 1566 das Scheibenschießen dcr 
Schützengesellschaften als nöthige Waffenübung anbefohlen. Hören 
wir nun, was sich während Maximilians Regierung für Neumarkt 
besonders Denkwürdiges zugetragen. Fassen wir wieder zunächst die 
kirchlichen Verhältnisse inö Auge.

Bald hatten die Neumärkter Gelegenheit, ihre Folgsamkeit gegen 
den kaiserlichen Willen zu bethätigen. ES hatten sich 1570 mehrere 
Anhänger der Schwenkfeldischen Sekte in Neumarkt eingefunden, na
mentlich Merten Grätsch, Eberhard Frölich, Hanß Jeckel, 
Thomas; Meißner und George Porrmann. Man stellte mit 
diesen Personen nicht nur eine Prüfung über die Artikel des christ
lichen Glaubens, sondern in ihren Wohnungen auch Haussuchung an, 
und da man bei Eberhard Frölich, der das Amt eines vcrdivctcn 
Prokurators bekleidete, Schwenkfelds und Kalvinö Schriften vorfand, 
so wurde er als der Schwenkfeldischen Sekte angehörig überwiesen 
seines AmteS für verlustig erklärt und mit einem Passe versehen aus 
der Stadt verwiesen. George Porrmann wurde für unschuldig er
klärt und von dem Verdachte, ein Schwenkfelder zu sein, frei gespro
chen. Sämmtliche Schwenkfelder mußten auf ausdrücklichen Ordre 
nach Breslau geschafft und dem dortigen Konsistorium überliefert 
werden. Dieser Umstand veranlaßte die Prediger zu Neumarkt, eine 
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neue Kirchen-Ordnung abzufassen, die aber nicht publicirt wurde, 
weil der Breslo-->sche Magistrat ihre Abfassung nicht zeitgemäß fand.

M-cuerweile war der mit dem Magistrate zu Neumarkt über 
das Lxercitium Harr» ?Ltroualu» immer auf 10 Jahre geschlossene 
Kontrakt, den Pabst Alexander VI. 66. den 12. Novb. 1498 bestät- 
tigt hatte, mehreremal abgelaufen, und das Matthiasstift sollte nnn 
das Patronatrccht über dieKirche zu Neumarkt selbst wieder auöüben. 
Da wollte 1570 der Großmeister des Ordens der Kreuzherrn mit 
dcm rothen Stern und Erzbischof von Prag, Anton von Müg- 
litz, die Vermicthung deS Kirchlehnö an den Nach nicht mehr ge
statten, und bestand darauf, daß das Matthiasstift sein Recht selbst 
wieder auSüben solle. Er schrieb an den Magistrat, und verlangte, 
daß das Kirchlehn und das dazu gehörige Gut Pfaffendorf, welches 
der Rath seit 1540 miethweise inne gehabt habe, dem Stifte wieder 
zurückgcstcllt werde. Allein der Ordensmeistcr BartholomäuS 
Mandel entschloß sich, die ganze Parochie nebst dem Rechte, Pfar
rer zu berufen, ganz und gar an die Stadt zu verkaufen, weil die
ses Kirchspiel seit 40 Jahren sehr in Abnahme gekommen war. Al
lein ohne die Beistimmung des Großmeisters und Erzbischofs konnte 
er daS nicht thun. Er stellte daher dem Magistrate vor, daß ohne 
Genehmigung deS Kaisers und des Großmeisters der Kauf nicht ge
schlossen wercen könne. Der Rath versprach ihm Vergütigung der 
Reisekosten, wenn er den Verkauf deö Kirchlehnö bewirken wolle. 
Darauf reiste der Meister 1573 nach Prag zum General-Kapitel 
des Ordens, und erhielt dort die Erlaubniß, die Pfarrthei Ncumarkt 
zu verkaufen. Doch verlangte der Erzbischof, daß, ehe der Kauf ab
geschlossen würde, zuvor die Genehmigung beim kaiserlichen Hofe 
nachgesucht würde. Daher hatte schon 1572 den 18. August das 
Stift St. Matthias mit dem Magistrate einen Interims-Kaufbrief 
gewechselt, nachdem die nöthigen Unterhandlungen gepflogen worden 
waren, und darin bestimmt: Der Rath zahlt 1200 schlesische Thaler 
Kaufgelb und giebt für die Ordensbrüder 5 Pricsterkleidcr; er vergütigt 
zugleich dem Meister die Reisekosten nach Wien und Prag mit 300 
Thalern. In diesem Kauf-Instrumente ist zugleich der Grund ange
geben, weswegen der Orden sich veranlaßt gesunden hat, die Paro
chie Neumarkt an den dortigen Magistrat abzutreten, indem, heißt es 
daselbst, durch Veränderung dcr Religion in diesen Landen bei vie
len Jahren her das Kirchlehn in solchen Abfall und Unrichtigkeit ge
rathen, daß kein Ordensbruder sich daselbst zu nähren vermochte.

86) Vcrgl. bl 1. kibiger Serie» et acta maZistrorum Vraiislnviensium 
»Lcri militari» oräini» crucixerorum cum rube^ »teil» m 8tenrei: 8crip- 
tore» rer. 8il. 66. 2. paz. 3Zft: „prngam prnetere» Iwc anno prokectu» 
cnpituln x-enerali illtersiiit, udi, ut relert iu 6i»rio, licentium odtiuuit, 
pnrocbiam bie öftren »ein, et vMnw Crcußtllkorf venäenK, lpme ven- 
äitio psroelüae nimirum, in Oetobr! sacM kuit 8en»tui dieo>oren»i
pro mille äuceotis tnleri», et trecenti» pro itinere Vieounm et kragnoi 
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Kaiser Marimilian II. ertheilte am 6. Juli 1573 die landesherrliche 
Genehmigung, worüber der Breslauische Rath am 8. Oktober dem 
Magistrate zu Neumarkt eine Nccognilion ausstellte, und somit wurde 
der Kauf in volle Richtigkeit gebracht, und die Kirche kam mit allem 
Zubehör in die Hände der Protestanten. Zur Bezahlung des Kauf
preises haben viele Bürger, weil das Geld in Geschwindigkeit schwer 
auszubringen war, sehr ansehnliche, jedoch freiwillige Beiträge gelei
stet; auch einige eingepfarrte Herrschaften thaten hiebci gutwillig eini
gen Vorschub, und leisteten gleichfalls als ein Geschenk einen nam
haften Vorschuß. Das Stift hatte sich seiner Ansprüche gänzlich 
begcbcn.

Wir haben bereits oben erzählt, daß nach dem Tode des Prob- 
stes Gregor Rüdiger im Jahre 1535 die polnischen Mönche die 
Probstei nicht mehr besetzten, und daß dieselbe wüste und leer blieb. 
Der Magistrat betrachtete daher die Probstci mit allem Zubehör als ein 
herrenloses Gut, zog sie zur Gerichtsbarkeit der Stadt, und verwen
dete die Einkünfte derselben zum Besten des Stadthospitals, wozu 
auch die Hauptmannschaft zu Breslau ihre Einwilligung gab. DaS 
Domstift zu St. Johann in Breslau betrachtete dagegen diese Prob
stei als Eigenthum der Kirche, und machte, da dcr Orden sie verlas
sen hatte, Ansprüche darauf. Daraus entstand nun ein heftiger Streit 
und weitläuftiger Prozeß zwischen dem Domkapitel zu Breslau und 
dem Rathe zu Neumarkt. Bischof Balthasar von Promni tz zog 
demnach die Probstei als erledigtes kirchliches Eigenthum ein, und 
schenkte sie 1560 den armen Knaben der Dbmschule zu St. Johann, 
worüber er auch 1562 die päpstliche und kaiserliche Bestättigung er
hielt. Der Magistrat scheint den Beweis für die Nechtmäßigkeit 
seiner Ansprüche nicht haben führen zu können, daher ist diese Prob
stei bis heut ein Bcsitzthum des Domkapitels zu Breslau. Bischof 
Caspar von Log au bestättigte 1564 nochmals diese Schenkung.

Betrachten wir nun wieder die politischen Verhältnisse jener Zeit, 
so finden wir folgende Denkwürdigkeiten für Neumarkt in diesem 
Zeiträume.

Bei Einführung des Türkengebcts und der Türkenglocke über
reichte der hiesige Pastor Johann Heinrich dem Magistrat eine soge
nannte Gurken-Gebet-Ordnung, und bat dabei sehr nachdrück
lich und dringend, unter der Bürgerschaft ein frömmeres und christ
licheres Betragen zu bewirken. Dieses Gesuch cincS damaligen Pre
digers läßt uns einen neuen Blick in das unchristliche und sündhafte 
Leben der damaligen Zeit thun Die Stadt wurde zu dieser Zeit 
der Türkengcfahr sehr hart mitgenommen, denn der Noth und Ge- 
fahr, so wie der Zurichtungen und Beschwerden war kein Ende. 
Eine Folge aller dieser Verhältnisse war, daß der Magistrat 1566

Afto enumer-uis odteiito<ius sumptu toKas »inziili« O-Urll-uz comparrwäi." 
-Die Verkaufs llrkunde ist in den Beilagen »ud ln. aufgeführl.

Ecsch. d. St. Ncum. g 
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und 1567 verordnete, daß alle Verbrecher, die sich nicht zu einem 
stillen und frommen Leben bequemten, aus Halseiscn geschmiedet wer
den sollten, dagegen der Schützcnbrüderschast sehr viele Wohlthatcn 
zufließen ließ. Im Jahre 1571 war die Stadt durch Pest und Krieg 
schon sehr herabgekommen, dennoch wurde auf daö strengste anbe
fohlen, daß die Zechen Pulver in Bereitschaft halten, und ihre Har
nische und Waffen zu etwa benothigter Vertheidigung „tüchtig und 
sauber" bewahren sollten. Diese Verordnung mußte 1573 wieder
holt werden. Ob nun gleich die Stadt Ncumarkt von dieser Zeit 
an mit Kriegslasten etwas verschont geblieben ist. so mußte es den
noch die Nachwchen der vorangegangcnen unglücklichen Jahre schmerz
lich genug empfinden. Auch von andern Unglücksfällcn und Land
plagen war Neumarkt in diesem Zeitraume keineswegs srei geblieben. 
So brach 1570 die Pest wieder auS, welche auch in Ncumarkt in
nerhalb der Stadt allein 500 Personen hinwcgraffte, worauf 1571 
große Thcurung und HungcrSnoth folgte, so daß viel Brodt aus 
Hafer gebacken zum Verkauf vom Lande in die Stadt gebracht wurde. 
Nachdem 1572 abermals hier und in der Umgegend eine anstek- 
kende Krankheit gewüthet hatte, klagte man 1575 und 1576 wieder 
über große Thcurung, wie denn der Scheffel alt Neumärktischcs Maaß 
Samenkorn 20, Gerste und Hafer hingegen 19 Ggr. wienerisch ge
golten hat.

Wie aber stand es um die innere Verfassung der Stadt, und 
welche Anstalten wurden zu deren Verbesserung getroffen? Diese 
Frage werden uns nachstehende Thatsachen beantworten.

Im Jahre 1566 hatten dic kaiserlichen Kammer-Räthe daö hie
sige Burglehn als ein kaiserliches Kammcrgut in Beschlag genom
men, jedoch bald wieder pfandweise verpachtet. Der Stadt-Nath 
nahm die Gelegenheit wahr, und wollte diese Pacht an sich bringen 
und das Burglehn selbst miethen. Allein er bekam es nicht, viel
mehr wurde es einem gewissen Abraham Iartzer und nach diesem 
dcm Friedrich Sack von Rackschütz zugesprochcn. *)  Dieser Sack 
fing bald an, mehrere Veränderungen in dcm Schlosse vorzunehmen. 
So wurde 1574 gegen Mitternacht ein Fenster durch die Stadtmauer 
gebrochen und ein Stäbchen und Stallung im Hofe gebaut, im Burg- 
zimmer selbst ein Ncbengemach und im Thurme ein Zimmer ange
legt, dessen Fenster durch die dicken Mauern deS Thurmes gebrochen

*) Rackschütz, SOS. Z M von Ncumarkt. Im Jahre 1324 verlieh 
Heinrich VI. dem von Reydeburg zu Lehn dic gesummte Herrlichkeit über 
Ragschüß und alle Dienste, nichts ausgeschlossen, wie der Herzog seine Güter 
besitze. Im 3 1434 machte Kaiser Sigismund das Mannleb« zum Weider- 
lehn. Im Z. 1436 wurde eS zu ewigem Erbrechte und 1507 als Erd- und 
Eigenthum besessen. kakcLicr dabei WUN808 42, quorum pledanos badet 
2^, llomiuu» ville 0 pro alloäio, «cullotu» 3, pro 8ilv» 3, consuales 14, 
el laderuo. Stcnzel. Dieses Kork besitzt eine kath. u. evang. AirLe, Schule und 
Pfarrhaus. 1 Schl., 1 Vw.. 11 B., 10 G, 4 H., 13 Nebh, 2 Wdm., 1 Kret
scham- Vergl. Fischer a. a. O. Bd 2 S 130 u. 131.
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wurden. Der Ruth protcstirtc zwar gegen diese Baulichkeiten, konnte 
aber nichts ausrichten, sondern bckam vielmehr den Auftrag, den Bau 
zu beaufsichtige» und dem Sack die Kostenberechnung auzufertigen.

Die Fleischerzunft hatte bis 1572 vom Magistrate die sogenannte 
an dcr Viehweide und Pfaffendorfcr Grenze beim Mühlgraben gele
gene Hummclwicse gepachtet; in dem genannten Jahre jedoch ver- 
tauftc der Rath dieser Zunft nicht allein diese Wiese für 300 schwere 
Mark ä 48 Ggr. wienerisch, zur Unterhaltung ihres Schlachtviehes, 
sondern auch den Kuttelhof für 100 ungarische Gulden mit dem Be
ding, daß dem Magistrat jährlich 4 schwere Mark ä 48 Schilling 
herrschaftlicher Erbzins entrichtet werde. Bald darauf bestättigte der 
Magistrat der Fleischcrzunst 1575 ihre neuen Haudwerksartikel, in 
welchen unter andern verordnet wird, daß keiner das Meisterrecht er
langen solle, der nicht eine versprochene Braut habe, und daß diejeni
gen Fleischer, welche ihr Vieh auf gemeiner Stadt-Hutung treiben, 
dasselbe selbst schlachten, und nicht wieder außer der Stadt verkaufen 
sollen. Den Kürschnern wurden 1570 die Statuten des Breslauer 
Mittels vom Magistrate verschrieben und bestättigt, so daß ihre Zunft 
eine bestimmte Verfassung erhielt. Als 1566 die Bäcker ihre Brodt- 
bänke nochmals vom Rathe erkaufen mußten, loositen die Zechmeister 
um dieselben. Es waren aber damals 30 zunftbcrechtigte Meister 
und eben so viele Bänke, überdies anch noch ein Kuchentisch für 
einen Pfcfferküchler, dcr bereits in der Stadt ansäßig war, und den
selben erkauft hatte. Da aber in diesem Jahre noch ein Pfcfferküch
ler um Aufnahme in die Stadt bat, so protestirte der Magistrat da
gegen, weil sich auS einem Briefe von 1498 ergab, daß nur eine 
dergleichen Gerechtigkeit vorhanden sei. Ueberhaupt darf man sich 
gar nicht wundern, wenn von den Bäckern zur damaligen Zeit über 
schlechte Nahrung geklagt wird, da doch 30 Meister für Neumarkt 
offenbar zu viele gewesen sind, zumal die Mühlen bei öfterem Was
sermangel zn entfernt, und die freien Brodtmärkte ihnen sehr nach- 
thcilig waren. Doch hatte dieses Mittel 1568 eine eigene Zechord- 
nung Aufgesetzt, die noch in demselben Jahre vom Magistrate die 
Bcstättigung erhielt. Um den freien Brodtmarkt einigermaßen zu 
beschränken, wurde den ersten März 1570 geboten, unter der Meise 
nicht mehr als zwei Brodle in die Stadt zu bringen, und nirgends 
anders feil zu haben, als auf dem Salzringe bei jenen Brodtwagen, 
welche über der Meile Brodt zum Verkauf hereinbringen. Doch 
mußte dies bald wieder geändert werden. Denn als 1571 sehr große 
Theurung und Hungcrsnoth das Land plagte, war die Brodteinfuhr 
aus den Dörfern sehr stark, doch durften die Bäcker bei Verlust des 
Brodtes nicht länger, als bis zur Schulglocke feil haben, und das 
Brodt nicht über 18 Heller verkaufen.

Wie aber gestaltete sich der innere Zustand deS Raths-Colle- 
giums, und was hat sich bei demselben in dieser Periode Denk
würdiges zugetragen? Das soll uns der folgende Abschnitt lehren

8 *
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<13.
Prozeß der Bürger gegen den Magistrat. Streit des Burgbesitzerö mit dcm 

Rathe über die Gerichtsbarkeit. Polizei Ordnung.

Ein langer und weitläufiger Prozeß war indeß von der Bürger- 
schaft gegen den Magistrat vorbereitet, denn diese beschuldigte letzteren 
gradezu, daß er mit der Stadt Gütern übel gewirthschaftct und als 
mit seinem Eigenthume nach Willkühr geschaltet hätte. In der That 
wurde in älteren Zeiten die Stadt-Kassen Verwaltung, die wir heut 
Kämmerei nennen, gar nicht beaufsichtigt, und nach keiner Rechnung 
über Einnahme und Ausgabe gefragt. Ob die vorgekommenen Aus
gaben durchaus und unbedingt nothwendig waren, oder nicht? da
rum kümmerte sich niemand. Die Stadt-Kaste wurde als ein Eigen
thum der Stadtgemeinde betrachtet, und daher dem Rathe von höhe
rer Obrigkeit keine strenge Aufsicht gesetzt ja die königlichen Kommis- 
sarien, die etwa einmal beauftragt waren, sich die Rechnungen vor
legen zu lassen, ließen gewöhnlich alles, was in dieselben ausgenom
men war, ohne weitere Erinnerung passircu, wenn nicht etwa die 
Gemeinde selbst diesfalls Einwendungen machte, wie dies bisweilen 
doch wohl geschehen ist. Daraus entspannen sich nun Zwistigkeiten 
zwischen dem Rath und der Gemeinde, welche letztere ersterem nicht 
selten den Vorwurf machte, daß er durch üble Bcwirthschaftung der 
Stadtgüter und unnütze Ausgaben die Stadt immer tiefer in Schul
den stürze. Es war eine bedenkliche kritische Zeit für den Rath, und 
er befand stch unter so bcwandten Umständen allerdinas in einer sehr 
prekären und fatalen Stellung, znmal durch die damals noch nicht 
gänzlich ausgerottcten Bcfehdungen und damit verknüpften Räubereien 
der unruhigen Köpfe immer mehrere gebildet wurden, und die Stadt 
selbst schon mit Brandbriefen mehrfach bedroht worden war, weshalb 
der Rath, als 1566 einige Scheunen vor dem Thore in Asche gelegt 
wurden, diesen Brand einem unbekannten Fehder zuschrieb, und die
sem am Aschermittwoch des genannten Jahres Friede und sicheres 
Geleite verkündete. Es war daher sehr natürlich, daß die Unzu
friedenheit immer höher stieg, und die Gemeinde endlich förmlich gegen 
den Rath klagte, worüber wir in dem folgenden Zeitraume das Wei
tere erzählen werden.

Dazu kam noch der Umstand, daß bereits im Jahre 1551 sich

57) Dies geschah nach einer Kopie im hiesigen protocollo civilste« kol. 
186. N. 1- folgendermaßen: „änno vomini 1553 äst 26 lulii hat George 
Hake von Rctschdorf Petern Klymisch von der Nickerflat seinem 
Feddcr und abgesagten Feinde einen freyen Frieden und sicher christlich Geleite 
um» 20 der ganzen Kor» (Stunde) auf freyem Marckte allhier öffentlich ver
kündigen und ausruffcn lassen, 14 Tage ins Land und 14 Tage auserm Lande; 
erbietende sich mit ihme für der Herrn Fürsten und Ständen dieser Lande Schle
sien oder aber allen andern vhnverdächtigen unparthciischen Richtern und Ge
richten billigen und erkennen zu lassen. Dieser Ausruf mußte durch den Frohn- 
bottn oder Scharfrichterknccht auf öffentlichem Markte geschehen.



117 --

ein Streit zwischen dem Magistrate und den Inhabern des Burg^ 
lchnS wegen Handhabung der obersten Gerichtsbarkeit in Justiz- und 
peinlichen Sachen erhoben hatte, als, wie wir bereits oben ange
deutet haben, die Burg einen Vogt oder Gcrichtspfleger neben den 
Stadtvogt stellte, und denselben sogar vor den versammelten Sena
toren auf dem Rathhause vereiden ließ. Der Magistrat berief sich 
auf sein althergebrachtes Recht und die Privilegien der Fürsten, wo
nach ihnen die Ober- und Untergerichte, so wie das Landrecht oder 
^ofgedinge von den Landesherrn ertheilt worden seien, und sie zur 
Ausübung dieser Gerechtsame volle Besugniß haben. Der Rath 
stellte deshalb 1568, um die Wahrheit und Richtigkeit seiner Be
hauptung zu erhärten, sieben alte ehrenwerthe Bürger als Zeugen 
vor die zur Schlichtung dieses Streites subdelegirte kaiserliche Com
mission, welche in Gegenwart des Sachwalters der Herren vonMühl- 
heim, damaligen Beschern der Burg, einstimmig aussagten, daß 
schon seit einem Jahrhunderte der Rath die Gerechtsame der Ober- 
und Untergerichte ohne Einspruch ausgeübt habe, und daß dem Erb- 
vogte in Justizsachen weiter nichts als Besichtigungen, nebst den 
Stadtschöppcn Stadtrecht zu halten und kleine Händel zu schlichten, 
sofern nämlich die Kläger, was jedoch sehr selten geschehen, sich des
sen Urtheilöspruche unterwerfen wollen, übrig geblieben seien. Auch 
bekannten die Zeugen, daß, wenn adliche Personen Todesstrafen in 
Neumarkt hatten vollstrecken lassen, der Stadtvogt mit den Stadt- 
schöppen zu Gerichte gesessen; in andern Fällen jedoch hätte der Rath 
einen andern an des Vogts Stelle verordnet, oder sich den Burg
vogt derer von Mühlheim dazu erbeten. Aus diesen Zeugnissen 
läßt sich nun freilich nicht klar und deutlich genug entnehmen, wem 
in den ältesten Zeiten die Obcrgerichte zugestanden haben, doch geht 
daraus soviel ganz bestimmt hervor, daß der Rath den Besitz dersel
ben zu allen Zeiten standhaft behauptet habe. Daß die Stellung 
dcr Konsuln unter solchen Verhältnissen keine angenehme war, läßt 
sich leicht erachten. Zwar hatte das Wenzeslaische Privilegium vom 
10. April 1392 auch das Hofgcdinge und die oberste Gerichtsbarkeit 
der Stadt Neumarkt zuerkannt; denn dort heißt es ausdrücklich:

„auch läutern und bestctigen wir ihnen Unser Hofgedinge oder 
„Hofgerichte, daö sie vorAilerS gehabt haben, allso, daß sie Macht 
„haben Rechte zu vertheileu und zu sprechen, und zu verkaufsen, 
„über alle Gütter, die in dem Neumarktischen Weichbilde gelegen, 
„und in ihre Gedinge gehehren und vor Alters gehehrct haben;
Wenn die Habe, oder in welcherlei Würden dieselbe wäre; 

"lind ob sie sich der Rechten nicht verstünden, so sollen sie das 
Recht hohlen, als sie das vor Alters gethan haben, und so soll 

"auch ein jeglicher, der in demselben Weichbilde gesessen, des 
"Rechtens in demselbigen Hofgedinge Pflegen, und deme gehor- 
"sam sein;"

allein das Original dieses Privilegiums war durch die häufigen Brand



— 118 —

Unglücke, welche die Stadt betroffen hatten, verloren gegangen, nnd 
ein noch vorgefundener Extrakt aus demselben hatte wenig Glaubwür
digkeit. Die Sache blieb also unentschieden, und lief, wie wir später 
hören werden, auf einen Vergleich hinaus, der zum Nachtheile der 
Stadt ausfiel: der Burggraf behielt sich die Obergerichte vor, indeß 
dem Stadtvogte von wegen deS Herrn Anton von Mühlheim nur 
die Untergcrichte zugestanden wurden. Dadurch mußte der Stadt al
lerdings großer Nachtheil erwachsen: allein da der von Mühlheim 
damit noch nicht zufrieden war, sondern die ganze Gerichtsbarkeit 
für sich in Anspruch nahm, so kam es 1570 zu einem neuen Ver
gleiche, der zum Vortheile l?) der Stadt und zum Nachtheile deö Burg- 
lehns ausfiel. Nach Inhalt dieses Vergleiches sollen die von Mühl
heim nicht allein die Ober- und Untergcrichte, sondern auch das Schrot
amt, die Fleischbänke und das Patronatsrecht über einen Altar in der 
Stadtkirche nebst allem Zubehör und damit verbundene» Ehren, so wie 
ein Gärtchen an den Rath abtreten, dagegen verpflichtete sich der 
Magistrat, den an 8r. tllura zu gebenden Zins über sich zu neh
men, und zugleich sechs tausend schlesischeThaler zu zahlen. Kai
ser Maximilian II. bestättigte 1571 diesen zwischen den beiden Ge
brüdern Anton Dittrich und Hanß von Mühlheim cincntheils, und 
dem Magistrate zu Neumarkt anderntheils geschlossenen Kauf der 
Ober- und Untergerichte, und in demselben Jahre den 20. Novem
ber erfolgte durch das kaiserliche Oberamt die Uebergabe dieser Rechte 
an den Magistrat.

Daß es mit der Zucht und Ehrbarkeit in jenen Zeiten noch 
nicht recht gut gestanden, sondern gute Sitte und Anstand noch sehr 
selten war, beweiset eine im Jahre 1571 vom Rathe publizirte scharfe 
Polizei-Ordnung, welche darum, wie es heißt, ergangen, weil aller
lei Laster und Sünden aller Warnungen dcr Prediger ohngeachtet 
überhand nähmen, und Gott eben daher das Land mit Krieg, Pest, 
Hungersnoth und andern Plagen bisher also gezüchtiget hätte. ES 
Ward demnach befohlen, den Feiertag zu heiligen; nicht zu fluchen; 
nicht zu spielen; die alten Häuser nicht einzureissen, ohne statt der
selben neue zu bauen; ferner Harnische und Waffen sauber zu halten; 
die Scheunen in der Stadt abzuschaffen; den Flachs in der Stadt 
nicht zu rösten, sondern außerhalb; nicht Meister zu werden, ohne 
vorher daö Bürgerrecht zu erlangen, und eine versprochene Braut zu 
haben; nicht zu brauen, ohne bezecht d. i. zünftig zu sein.

Zum Schlüsse mögen noch folgende Chroniken-Nachrichten hier 
eine Stelle finden.

Im Jahre 1563 ließ man, um den Dachziegeln eine schöne 
rothe Farbe zu geben, rothe Erde von Prußnig anführen. '

Im Jahre 1567 wurde der Damm vor dem Breslauer Thore 
von neuem gepflastert, wozu die Born er und Vischdorfer, auch 
andre Nachbarn, auf Bitten deS Rathes, Sehsteine zugeführet.



— 119 —

Auch waren in demselben Jahre die Mauerziegeln und der Kalk 
wegen wohlfeilen Holzes, sehr wohlfeil; man kaufte nämlich 1000 
Stück Ziegeln für 2 Rthr. und einen Scheffel Kalk für 6^ Sil- 

bergroschen. . . ,
Weil der Stcindamm vorm Liegmtzer Thore lm Jahre 1570 

ganz versunken gewesen, so ist derselbe gepflastert worden, wobei man 
die Nachbarn um Sandfuhren angesprochen.

Maximilian wurde noch kurz vor seinem Tode zum Komge 
von Polen erwählt, aber eine Gegenparthei wählte den Fürsten von 
Siebenbürgen Stephan Bathori. Marimilianö Tod machte die
sem Wahlstreit ein Ende. Er starb am 12. Oktober 1576.

Siebentes Kapitel.
Kaiser Rudolph ll. von 1576 bis 1611.

-14.
Einführung kes Gregor. Kalenders Sturz der Thurmspike l» St Andreas, 
Prediger. Klosterkirche. Majcstatebiicf. Pest. Große Theurung. Streck mit dem 

Burgherr». Gewerkt.
Auf Maximilian folgte sein Sohn Rudolph Ik., welcher am 24. 

Mai 1577 zur Huldigung nach Breslau kam, nachher aber Schle
sien nie wieder betreten hat. Während seines Aufenthaltes m Bres
lau wurde daselbst ein Fürstcntag gehalten, durch welchen eine neue 
Landespolizei-Ordnung allgemein bekannt gemacht, und ein 
Jahr später dem Wucher gesteuert wurde durch Herabsetzung der Zin
sen auf sechs vom Hundert. Eine merkwürdige Veränderung der Zeit
rechnung begann 1580, und zwar zuerst in Breslau. Man hatte 
bisher von Sonnenuntergang bis wieder dahin die Stunden gezahlt, 
und dieRathSgleckc hatte bis 24 geschlagen. Diese höchst unbequeme 
Zeiteintheilung, nach welcher die Uhren einer beständigen Berändemng 
nach der Zeitänderung deS Sonnenunterganges ausgesetzt waren, 
wurde in diesem Jahre abgeschafft, und die neuen noch heut beste
henden Zifferblätter gemacht, welche nur in 12 Theile getheilt sind. 
Eben so wurde 1584 der vom Papste Gregor XIII. verbeperte Ka
lender eingeführt. WaS Neumarkt insbesondere betrifft, so haben 
wir folgende Begebenheiten zu erzählen. .

Den 10. Juni 1598 am Tage Onupbr» zu Mittag entstand 
in Neumarkt ein schrekliches Gewitter, welches der Stadtkirche große 
Gefahr brächte und bedeutenden Schaden zufügte. Der Glockenthmm 
wurde seines bisherigen Schmuckes beraubt. Der Blitz fuhr rn den 
Thurm, und stürzte die 36 Ellen hohe Spitze gänzlich herab, nach
dem sie 48 Jahre eine Zierde dcr Stadt und der Umgegend gewesen 
war. So sank die stolze Spitze in den Staub, und erinnerte die 
Bewohner Neumarkts durch ihren Fall an die Hinfälligkeit und 
Vergänglichkeit alles ErdcnglückS; sie wurde nie wieder aufgesetzt.
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Zum Glück hatte dabei Niemand Schaden gelitten oder das Leben 
verloren, obwohl der Thurmwächter mit seinen Leuten verschüttet wor
den war; auch das Geläute war unbeschädigt geblieben. Dieses Un- 
glncksfalles gedenket Nil. Pol in seinem Feuerspiegel Nro. 217 und 
I^iber Alissivnruin cks son» 1599 bol. 41. Nachdem wir dies 
vorausgeschickt haben, wollen wir zunächst unsern Blick auf die da
maligen Prediger werfen, und kurz die Geschichte ihrer Berufung 
nach Neumarkt berühren.

Als der Pastor Heinrich im Jahre 1578 am Sonntage Remi- 
Nlscere nach Schweidnitz berufen worden war, und diesen Ruf ange
nommen hatte, wurde Caspar Poppe, seit 1575 Prediger in 
Brieg und früher Kapellan in Neumarkt, wieder hieher als Pastor 
zurückberufen, und eben an demselben Sonntage Reminiscere von 
Brieg nach Neumarkt abgeholt. Dennoch ging er im September 
1^90.abermals ab, und wurde Pfarrer in Neukirch, woselbst er 
auch im Januar 1609 starb. Er erlebte noch die Freude, daß sein 
Sohn Pfarrer in Rebersdorf und Schönau wurde. Bei ihm 
war Kapellan Andreas Pollio, welcher noch als Student ain 
22. August 1576 die Vokation an die Stelle des abgesetzten Jonas 
Zedlitz erhielt. Er war ein Bruder des in der schlesischen Reforma
tionsgeschichte bekannten Past^ Lucas Pollio bei St. Maria 
Magdalena zu Breslau, sein Vater aber Albrecht Pollio, ein Pul
vermacher daselbst. Er blieb nicht lange in Neumarkt, sondern wurde 
1583 wahrscheinlich durch Vermittelung seines Bruders von der Haupt
mannschaft zu Breslau als Diakonus an die Kirche zu St. Maria 
Magdalena berufen, wo er 1585 starb. Der Magistrat gab nun 
zwar dem damaligen Pfarrer Caspar Vogel, weil er der Sohn 
eines Neumarkter Bürgers war, die Kapellanstelle hiesiger Stadt, 
allein da derselbe von dcr dortigen Lehnsherrschaft') ein sehr schlechtes 
Zeugniß erhielt, so nahm dcr Rath seine Vakation zurück, und gab 
sie dem Matthias Neumann, auch Neander genannt, welcher 
damals Pfarrer in Stabelwitz war. Er nahm die Vokation an 
blieb aber nicht lange hier, sondern wurde als Pastor in Pürschen 
angcstelll. Diese Stelle vertauschte er 1590 abermals mit dem Di- 
akonate in Neumarkt, bis er 1620 nach dem Tode deS AI. Adam 
Sturm das hiesige Pastorat bekam. Neumann hat 50 Jahre das 
Predigtamt verwaltet Seine drei Tochter waren an angesehene 
Männer hiesiger Stadt verheirathet: die älteste, Hedwig an Mcl- 
chi or Breßler; die mittlere, Dorothea, an Christoph Gürtler 
und die jüngste, Susann«, an Lorenz Kaudler. Ll. Adam 
Sturm folgte zunächst dem Pastor Neander (Neumann) in der Ka
pellane!. Er war zuvor Prediger bei St. Salvator zu Breslau wo
selbst er 1561 geboren worden war; die Zeit seiner Berusunq'nach 
Neumarkt trifft wahrscheinlich in das Jahr 1583. Endlich wurde er

*) Der Ott ist nicht angegeben.
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1590 an Caspar Poppes Stelle auch Pastor. Er starb zu Neumarkt 
den 3. März I620. Den 25. Scptbr. 1619 übergab Adam Sturm 
sein selbst verfertigtes Testament, und darauf den 29 Februar 1620 
ein Codicill, worin er sein lutherisches Glaubensbekenntnis ablegt. 
Außerdem sind folgende Nachrichten darin zu finden:

1. daß seine Ehefrau eine Langiu von Trauenfeld in der 
Churfürstlichen Pfalz gewesen, und Margarethe: geheißen;

2. daß der älteste Sohn Johannes geheißen, dcr jüngste aber 
Gabriel, welcher damals in Görlitz auf dem Gymnasium 
gewesen; ferner daß eine Tochter, Martha, mit Hinterlassung 
verschiedener Waisen,bereits verstorben, die jüngste, Maria, aber 
noch am Leben gewesen;

3. daß er einige 30 Jahre in Neumarkt Pastor, sonst aber von 
Geburt ein Breslauer gewesen, und daß ihn der Breslauische 
Rath auf zwei Akademien habe studiren lassen;

4. daß die älteste Tochter an Martin Kretschmer, Pfarrer zu 
Bögendorf sich verheirathet hatte;

5. daß er ohne Leichenpredigt in der Kirche St. Andrea begraben 
werden wollen;

6. daß Martin Kretschmers Tochter an Peter Bö hm, Pastor in 
Neisse, der des Neumärkter Nathmanns Peter Böhm Sohn war, 
um das Jahr 1624 verheirathet gewesen.
Wir führen gern solche Einzelnhcitcn an, weil sie uns einen 

Blick in das Familienleben jener Männer thun lassen, welche in einer 
stürmischen und vielbewegten Zeit, als die alte Kirche den neuen 
Glaubenögruudsätzen Platz machen mußte, das geistliche Ruder un-' 
serer Stadtkirche führten. Wie sie es geleitet, und welche Früchte 
ihr Wirken getragen, darüber schweigt die Geschichte unserer Stadt. 
Doch müssen wir ihnen, und sie haben dies von der Nachwelt zu 
fordern, Gerechtigkeit widerfahren lassen: denn so viel steht fest, daß 
sie nach ihren Kräften zur Besänftigung der aufgeregten Gemüther, 
wenn auch nicht im Kirchlichen, so doch im Politischen, und zur 
Wiederbelebung des sittlichen Gefühls unter dem Volke in einer ver
derbten Zeit daö Ihrige redlich beigetragen haben.

Damit die Klosterkirche nicht gänzlich in Vergessenheit gerieth, 
und wenigstens im Baustande erhalten würde, nahm der Rath im 
Jahre 1595 einige Reparaturen an derselben vor, und richtete sie 
wieder zum Gottesdienste ein. Man mußte auf Mittel bedacht sein, 
diese Kirche nicht eingehen zu lassen, und zur Erhaltung einiges Gel
des mußte an Feiertagen darin gepredigt werden. Um diesen Zweck 
noch besser zu erreichen, verkaufte man theils die Kirchcnstände, theils 
vermiethete man sie. Durch Klingelbeutel und Ansctzung einer Tare 
für Begräbnisse auf dem an der Mitternachtseite der Kirche gelege
nen Kirchhofe strebte der Rath noch mehr, einen eigenen Kirchen- 
fond zu begründen. Dazu trug noch wesentlich bei, daß 1597 die 
Kretschmerzunst eine Loge von 18 Stellen in der Klosterkirche er
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richten ließ, welche an Zechgenosscn zum Besten dcr Kirche verkauft 
wurden. So hatten nun die Protestanten in Neumarkt ruhig und 
ungestört daö neue Kirchenthum uud den neuen Gottesdienst in beide 
Kirchen der Stadt cingcführt, ohne daß sie bei diesen Aenderungen 
auf irgend eine Weise auf Hindernisse gestoßen wären; zumal die 
Anzahl der Bekenner des katholischen Glaubens nur noch sehr ge
ring und kein einziger katholischer Priester mehr in der Stadt war, 
nachdem die Minoriten daö Kloster zum heiligen Kreuz, dic polni
schen Benediktiner die Probstei vor dcr Stadt, und der letzte katho
lische Pfarrer Laurentius Bottener, welchen man genöthigt hatte, die 
Altaristen abzuschaffen, die Pfarrkirche verlassen hatten, weil ihre Exi
stenz hieselbst nicht mehr gesichert war, und in einem Zeitalter, in 
welchem der Eifer, die neue Lehre auszubreiten und anzunehmen, so 
groß war, durch Neckereien mancher Art, die nicht auöblieben, ihr 
Aufenthalt in Neumarkt ihnen verkümmert wurde. Um nun ihre 
Religionsfreiheit und den Besitz alles dessen, was sie von den Ka
tholiken übernommen hatten, möglichst sicher zu stellen, verlangten die 
protestantischen Stände Böhmens und Schlesiens vom Kaiser Ru
dolph einen sogenannten Schutz- oder Majestätsbrief. Da 
aber dcr Kaiser sich dazu nicht geneigt zeigte, schlössen die Böhmen 
eine Union, der auch die Schlesier beitraten, zogen Truppen zusam
men, und nahmen gegen den Kaiser eine drohende Stellung an. 
Dieser, durch Furcht eingeschüchtert und der Hülfe seiner Stände im
mer bedürftig, willigte nun in das Begehren dcr Protestanten, und 
fertigte den verlangten Majestätsbrief auö. Er wurde für Böhmen 
den 3. Juli 1609, für Lausitz den 11. Juli und für Schlesien den 
20. August unterzeichnet. Die Hauptpunkte deS den Schlesicrn er
theilten Majestätsbriefcs waren folgende:

1. es sollen Protestanten und Katholiken, jede bei ihren Kirchen, 
Pfarrtheieu, Schulen und deren Einkommen aller Art, so wie sie 
es gegenwärtig besäßen, erhalten werden;

2. es solle beiden sreistehen, in Städten und Dörfern, wie sie es 
nöthig fänden, noch mehrere Kirchen und Schulen jetzt und künf
tig zu erbauen;

3. die protestantischen Fürsten und die Stadt Breslau sollten daS 
Recht haben, von dem bischöflichen Stuhle unabhängige Eonsisto- 
ricn zu besitzen.
Für diesen FreiheitSbricf zahlten dic Schlesier dem Kaiser 300,000 

Gulden. Mit lautem Jubel wurde derselbe in Schlesien ausgenom
men und dessen Inhalt untcr Pauken- und Trompetenschall allent
halben verkündiget. Allein die Freude war nur von kurzer Dauer. 
Der Kaiser hatte diesen Majestätsbrief nur nothgedrungen und durch 
Furcht eingeschüchtert ausgestellt, uud dadurch die Unzufriedenheit dcr 
katholischen Fürsten erregt. Eine natürliche Folge davon war, daß 
der Inhalt desselben nicht befolgt und seine Bestimmungen sehr häu
fig übertreten wurden, .obwohl derselbe vom Kaiser Matthias als
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Könige von Böhmen und oberstem Herzog von Schlesien auf dem 
Fürstcntage zu Breslau 1611 und von Ferdinand H. 1617 von 
neuem die Vestältigung erhielt. Das Mißvergnügen von beiden Sei
ten wurde immer größer, und bald war die Brandfackel deS blutigen 
dreißigjährigen Religionskrieges aufgcsteckt, in welchem Deutschland 
recht eigentlich sein eignes Eingeweide zerfleischte, und von dem in 
der folgenden Periode umständlicher die Rede sein wird.

Betrachten wir nun die Geschichte Neumarkts in seiner bür
gerlichen Stellung, so bieten sich uns folgende historischen Denkwür
digkeiten dar.

Obwohl die Bürger zu Neumarkt in einer wehmüthigen und 
rührenden Vorstellung daö Unglück, das sie durch Theuning und 
Wasserschaden getroffen, die überhäuften Steuern und schweren Kriegs
lasten, die sie bereits getragen, und die Leiden und Drangsale, die 
sie sonst noch erduldet, dem Kaiser zu Gemüthe führten, so hatten 
sie doch keineswegs auf Schonung zu rechnen, sondern mußten 1599 
schon wieder vier Artillerie Pferde, Knechte und Wagen nach Wien 
schicken. Zu diesen Leiden des Krieges gcscllieu sich noch andere 
Trübsale. Im Jahre 1585 kam die Pest aus Böhmen und der 
Lausitz nach Schlesien, und raffte allein in Breslau 8431 Menschen 
hinweg, und im folgenden Jahre 1586 wüthete dieselbe in den Ge- 
birgsstädtcn, wodurch der Verkehr unter den Menschen sehr gehemmt 
wurde, und dem Handel, so wie dem Gewerbe bedeutender Abbruch 
geschah. Auch Neumarkt war, wie sich wohl erachten läßt, von den 
Folgen dieses Unglücks nicht verschont geblieben. Dazu kam 1597 
um Pfingsten wieder große Theurung, denn da galt der Scheffel 
Korn 3>/r Neichsthaler. Diese Noth dauerte noch 1598 fort, da ein 
anhaltender starker Regen die Ernte dermaßen überschwemmte, daß 
die Hoffnung auf dieselbe fehl schlug, und dadurch wieder theure 
Zeit verursacht wurde. Daher wird aus jener Periode so vielfach 
über kummervolle und nahrungslose Zeiten geklagt. Wir sehen aus 
allem dem, was wir bis jetzt erzählt haben, daß Wohl keine unter 
den Städten Schlesiens mit so vielen und namenlosen Unglücköfällcn 
heimgesucht worden ist, als Neumarkt.

UeberdieS gerieth die Stadt in einen neuen Streit mit dem Burg
herrn Anton von Mühlheim auf Pläßwitz, welcher 1578 an das 
Stadtgebiet, das dem früheren Inhaber der Burg Heinrich Schindel 
1575 nur gegen Ausstellung eines Reverses auf sein Ansuchen als eine 
Begünstigung eingeräumt worden war, große Prätensionen machte. 
Die Stadt wies jedoch nach, daß laut schriftlicher Urkunden der Platz 
vor dem mittleren Burgthore bis zum Thore bei dcr Schule ehemals 
zur Stadt gehöret, und dem Burgherrn nur bedingnißweise zu ver- 
zäunen gestattet worden sei. Allein der Streit wurde dadurch nicht 
beigclcgt, sondern erneuerte sich vielmehr 1598 mit desto größerer 
Heftigkeit. Der Rath wies nun nochmals in einem Schreiben an 
die königliche Kammer nach, daß ehemals die Schule noch innerhalb
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des Burgthores an der Mauer gestanden, und daß nur von weni
gen Jahren her das gemauerte Thor bei dcr Schule gebaut wor
den, ferner daß derjenige Platz, der von der Ecke des PsarrhofeS 
bei dem Burggraben querüber gegen die Mauer hin sich befindet, 
der Stadt gehöre, dann, daß das Stück Mauer im Hofe nahe am 
Thurme der Burg vom Burgbesitzcr bauständig erhalten werden müsse, 
und endlich, daß der Rath dem Burggrafen Heinrich Schindel 1575 
erlaubt habe,' einen Graben am Burglehn und einen geräumigen 
Platz nächst der Schule zu bcnützen. Uebrigens hatte dieser Streit 
für die Stadt keine nachtheiligen Folgen, und scheint auf den Bericht 
des Magistrats beigclegt worden zu sein. Doch wenden wir unS 
null zu erfreulicheren Gestaltungen im bürgerlichen Leben, und be
trachten wir zunächst den commerciellen Zustand Neumarkts.

Wenige Jahre nach der Begründung der ersten Tuch- und Kauf- 
kammer durch den Bürgermeister Johann vonStrclitz im Jahre 1326 
muß noch eine zweite errichtet worden sein, denn das Neichskram- 
Privilegium von 1356 erwähnt bereits deren mehrere. Diese Tuch
kammern hatte ein George Puschmann erkauft, und von diesem wa
ren sie 1611 an Christoph Fladen übergegangen. Es mochte dieser 
Tuchkammcr-Gerechtigkeiten wegen ein Streit entstanden sein; daher 
vidimirte am 28. Mai 1582 der hiesige Stadtvogt dieses Privile
gium. Uebcrhaupt scheint der Tuchhandel oder Gcwandschnitt 
noch der beste Erwerbszweig gewesen zu sein, denn sonst mochte wohl 
der Verkehr durch Krieg, Hunger und Pest sehr herabgekommen sein. 
Ein auffallendes Beispiel davon finden wir im Jahre 1585. Da
mals waren die Rothgcrber noch unbezünstet; der Magistrat hinge
gen sorgte sür eine bessere Ordnung, und setzte nicht allein zwei 
Rothgerberbänke auS, von denen er die eine 1585 an Christoph 
Hiller für 50 NcichSthalcr, die andre aber 1590 an Heinrich 
Micheln für 60 Reichsthalcr verkaufte, sondern es begabeu sich 
auch diese beiden Meister in das Breslauische Hauptmittel, und lie
ßen sich 1587 durch Bermittlung deS Magistrats die bestättigten

58 Lgo Henri,'!!» Heugel, luctex Turins ^iovikorensi», et no» 8e»- 
NNü Nrovineide» ibillem tlbriülopboru» IZrirucbitücb in Lucbtveillicbeu, 
I'rie-Ierieu» 8cbebitr in llellis, Vriellericus lliru^en'ur in Wirren, llolnrn- 
,!<-!> bliebe!. <1Iiri8lopbnrn8 Ilsinke, Dnzparu» I^tnz et II>ernn)'iuu8 Iborl» 
ner eoNue »reimn» tenoreque pr-resentiuin testnlum es»e volumu», quibus 
exu' llii mnversis, diosvilli»«^ letzisse, nnrnibuxque nodris teauixxe literrrs 
1llu»Iri-,»ii»i l^rincipis et Oomiui Domini Henrici, Ducis 8ile»ino et Oo- 
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tierznmenum ob vdurlnlem pnrum kusrit »ltriluw, lle verbo nll vvrbum, 
ot »n^r<-r tilleliter »cribi curavimii8, sonnnte». In cuju» tillem »izillom i>ro- 
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ertnvo äano Vvmiui Llillesiwo EuiogeMesimo Octuagesimo 8ecuullo.
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Handwerks-Privilegien der dortigen Gerberzunst bringen. Dabei 
trieben sie neben ihrem Gewerbe auch noch einen Handel mit aller
lei fremden Ledern. Allein auch diese Erwerbsquelle gerieth sehr 
bald ins Stocken. Denn in den bald darauf folgenden Jahren, iir 
welchen Neumarkt durch den schweren Türkenkricg, durch Theurung, 
Hunger und Pest schrecklich heimgesucht wurde, und die bürgerlichen 
Lasten anfingen unerträglich zu werden, verließen die Rothgerber ihre 
Bänke, ohne sie zu benutzen. Daher verkaufte der Rath schon 1619 
den 30. Juli, wie eS im Kaufbriefe heißt, „daß eine Bäudlein, da- 
rinn zuvor die Gerber feil gehabt, uno bald neben dem Schwicbbo- 
gen an dem Thurme der Schlossergasse gegenüber gelegen" zu einem 
Eisenkram als ein »uvum opus ausgesetzt, an Caspar Pirner, 
Amtmann zu Nimkau'), für 225 Thaler nebst 12Ggr. jährlichen 
Geschosses erblich mit dem Rechte, mit Blei, Eisenwaaren, Seemisch, 
Neussischcn Fellen und allerlei Fischwaaren handeln zu dürfen. Doch 
war dies nicht die erste Ledcrhandlung mit einem Eisenkram ver
bunden, die in Neumarkt errichtet wurde. Schon im Jahre 1581 
hatte der Magistrat einen Eisenkram, dazu zwei Gewölbe und zwei 
Keller unter dcr Rathstreppe, neben der Salzkammer gelegen, an 
den Bernhard Pirner mit aller Leder- und EiscnhandlungS-Gerech
tigkeit für 60 Nthlr. und 12 Ggr. jährlichen Geschosses erblich ver
kauft. Dazu kam noch eine dritte Eisen- und Lederhandlung, welche 
ihre Verkaufsstelle in dem unter dem Schwicbbogen dcr großen Wage 
befindlichen Gewölbe hatte. Alle diese Handelsgerechtigkeiten sind

') Nimkau, O.N.O Z M- ron Neumarkt. Zm I 1345 hatten es die 
vonSeidlitz als Lehn. Im Z. 1549 erklärte K. Ferdinand I. Nimkc für 
ein Lehn, und reichte es dem Nikolaus von Poppelau. K. Rudolph 
verkaufte 1589 die Erbgerechiigkeit auf beide Geschlechter, und Oder- und Nst- 
dergcrichlc über Nimkau. Groß- und Klein-Sabor, Skaichütz, Gletke, Frobel- 
witz, das Vorwerk zum Berge und Ludthal, mit Wald, Fischerei und Teichen, 
für 9500 Thaler an die Töchter des Christoph von Schindel- Stenzel. 
Nach 'wer in der kath. Kirche zu Ober-Stcphansdorf, N- ; M. von 
Neumarkt befindlichen Grabschnft auf dem hintersten von den drei Denkmälern 
auf der Sacristci-Scite, besaß schon 1574 Martip von Schindel als Erb
gut die Herrschaft Nimkau. Die Grabschnft lautet folgendermaßen:

„Nach Christi unsers lieben Herrn und Seligmachrrs Geburt im Z. 1574 
„den >7. Dec. ist in Gott selig entschlafen der edle ehrcnvestc auch wohl- 
„benannte Werten Schindel von StcphansLorf, Erdherr auf Nim- 

kau seines Alters 63 Z. — u 1563 den 18. Mai ist auch in Gott selig 
„entschlafen die edle chrcntugendsamc Frau Anna geb. Tauren von 
„Simpfen seine ehrliche Hausfrau, denen Gott sammt allen Auscrwähl- 
,',len eine fröhliche Auferstehung verleihen wolle."

blvmkiu badet manso« 38, Quorum pledanus badet 2, stominus all allo- 
llium 6, «cultelu« 2, censualez 28, et taberua. Nimkau gehörte bis zur Auf
hebung des Ordens durch Clemens XIV 1773 dem Zcsmlen-Kollcgium zu Ares, 
lau Das Dorf zählt 600 Einw, hat eine katholische Kirche, adjungirt nach 
Nivvern, und Schule, ein konigl DomainewAmt und Oberförstern im Schlöffe, 
Oelmühle, Torfstechern, 1- Vw., 12 B., 23 G., 9 H„ 18 Nebh., 2 Wdm., 
1 Kretscham.
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durch die Unbilde der nachfolgenden Zeiten bis anf eine einzige ein
gegangen, denn es ist nicht zu läugnen, daß durch die Drangsale, 
welche Neumarkt erduldet hat, die Bevölkerung in der Stadt und 
auf dcm Lande sehr ins Abnehmcn gekommen war uud sowohl dcr 
Bürger als der Landmann in einem äußerst traurigen, hülfloscn und 
unbemittelten Zustande sich befand, daß daher aller Handel gänzlich 
darniedergelegen hat und nur nothdürftig betrieben werden konnte. 
Zm Jahre 1570 waren in der Stadt und den Vorstädten 300 be
erbte und angesessene Wirthe, und man zählte 289 Häuser und 74 
kleine MauerhäuSlcin. Um uns einen Begriff von der allmähligcn 
Abnahme der Bewohner Neumarkts zu machen, wollen wir von den 
Jahren 1595 bis 1600 die Anzahl der Bürger hier hersetzen:

Im Jahre 1595 waren 32 Bürger. 1598 waren 22 Bürger.
- - 1596 - 26 - 1599 - 23 -
- - 1597 - 21 - 1600 - 25 -

Es entstand in diesem Zeitraum auch die Mangel- und 
Färbe-Gerechtigkeit, welche der Magistrat im Jahre 1526 an 
den Färber Gottwald gegen cin jährliches Geschoß von 1 Mark 
für 120 Mark verkaufte. Die Färberei stand damals den Marstall- 
gebäuden gegenüber. Noch wurde ein Tuchscheercr-Laden er
richtet und 1582 den 31. August um 330 Thaler verkauft. In dein 
darüber aufgenommenen Kauf-Kontrakte verspricht der Magistrat, 
daß außer einem kein Tuchscheerer gesetzt werden solle, und daß die
sem einen erlaubt sein solle, auch andere bürgerliche Gewerbe dabei 
zu treiben. Zugleich wird eine gewisse Tare für Zurichtung dcr 
Tuche festgesetzt. Eine merkwürdige Stiftung war in diesem Zeit
raume auch die 1610 erfolgte Errichtung dcr ersten Medicin al- 
Apotheke.

45.
Medüimilwcscn. Erste Apotheke. Zünfte. Justizpflege. Rathhaus. Stipendien- 

stiftung. Tod des Kaisers Rudeloh-
In den ältesten Zeiten bestand in Ncumarkt keine privilegirte 

Stadt-Apotheke. Erst im Jahre 1609 suchte Achilles Reich, 
Plusius *)  genannt, beim kaiserlichen Hofe das Privilegium nach, 
eine solche hier errichten zu dürfen. Ob nun zwar der Nach aus 
unS unbekannten Gründen dagegen protestirte, so erhielt PlusiuS 
dennoch 1610 das nachgesuchte Privilegium. Allein er starb in dem
selben Jahre zu Prag. Nun suchte der Rath die allerhöchste Erklä
rung nach, daß dieses. Privilegium unbeschadet den Privilegien dcr 
Stadt als ein Monopol bei der Stadt verbliebe, und bat zugleich, 
daß dasselbe an einen andern Apotheker gegeben werden möchte. 
Jetzt wollte des Plusiuö Wittwe ihr Privilegium an Christoph 

*) Dic Alten übersetzten gern ihre Namen in eine fremde Sprache; das 
griechische Wort -rlarE? heißt „Reich."
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Kloseu verkaufen; weil aber dcr Rath dieses Privilegium gern der 
Stadt zuweudcn wollte und bereits auf dasselbe 300 Thaler geboten 
hatte, so protcstirte er abermals gegen diesen Kauf. Indessen ist 
dieses Privilegium nachher an einen Apotheker, NamenS Anton 
Ritter, gekommen, und es trat die erste Officin für Neumarkt ins 
Leben. Noch wollen wir hier nicht unbemerkt lassen, daß im Jahre 
1600 bis 1615 ein geborner Neumärktcr hier Stadtphysikus gewesen, 
welcher awch in der Blüthe seiner Jahre als ein junger hoffnungs
voller Mann gestorben ist. Sein Name war Johann Purrmann. 
— Sehen wir nun, was bei den Handwerks-Jnnungen sich Merk
würdiges zugetragcn.

Im Jahre 1587 verkaufte dcr Magistrat eine Fleischbank für 
42 Thaler, die in den letzten Zeiten 250 bis 300 Thaler gegolten 
hat. Wir haben eben gehört, daß dcr Rath der Stadt Neumarkt 
im Jahre 1566 neben den Brodtbänken auch einen Kuchentisch er
richtet und an einen Pfefferküchler verkauft halte. Diesen Kuchcntisch 
kaufte das Bäckermittel im Jahre 1577 von dem damaligen Pfeffer
küchler für 180 Thaler zur Zeche, und vermiethete ihn dann an die 
Pfefferküchler. Zu bemerken ist dabei, daß dieser Kuchentisch dreimal 
mehr Geschoß zahlen mußte, als eine Brodtbank. Im Jahre 1561 
hatte die Stadt Jauer den Neumärkter Tuchmachern verboten, ihre 
Jahrmärkte zu besuchen und dort ihre Tuche feil zu haben. Daraus 
entstand ein Prozeß, welcher 1590 damit endete, daß den Tuchma
chern auS Jauer gleichfalls der Besuch des hiesigen Jahrmarktes bei 
Strafe dcr Pfändung deS Gewandes ernstlich untersagt und über
haupt nicht gestattet wurde, daß fremde Tuchmacher fernerhin auf 
hiesigen Jahrmärkten verschneiden mögen. - WaS nun das Brau- 
urbar betrifft, so wurde 1580 der merkwürdige Vergleich geschlossen, 
daß Kädlau bestimmte 14 Wochen im Jahre fremdes Bier schenken 
dürfe, außer dieser Zeit aber kein anderes als NeumärktischeS zapfe» 
müsse. Mit dem Jahre 1602 beginnen lange und kostspielige Pro
zesse, in welche die Stadt wegen dcS Bicr-AuSschrotes verwickelt 
worden ist, und die fast das ganze Jahrhundert hindurch gewährt 
haben, und wodurch die Nahrung der Bürger, die doch größtenthcilS 
braubercchtigt waren, außerordentlich geschwächt worden ist. Man 
beschloß daher, daß in Zukunft „drei Gumpen" zusammen ein ganzes 
Bier von 16 Scheffeln Neumärktischcn Maßes brauen sollen. Man 
sieht hieraus, daß, nachdem das Zunftwesen sich allmählig geregelt 
hatte, auch unter den Zunftgenossen selbst schon Zwistigkeiten herrsch
ten und die gewünschte Einigkeit auch durch die besten und zweck
mäßigsten Statuten nicht erzielt werden konnte.

Die Justüpflege in dieser Periode belangend, war 1583 ein 
Präcedenzstreit zwischen dem Magistrat und den Landschöppen ent
standen. Aus diesem Streite geht hervor, daß die Vereidung der 
Land-Ritterschaflschöppen vor dem Magistrate in Neumarkt geschehen 
mußte, hierbei aber der Hofrichter anstatt der Hauptmannschaft und 



— 128 —

die hiesigen Rathspcrsonen als Vertreter dcr Stadt, weil von diesen 
immer der Stadt wegen vier Personen in das Landgericht ausgenom
men wurden, am Tische gesessen haben. UebrigenS blieb auch in 
diesem und dem folgenden Zeitraum die Rechtspflege noch unmensch
lich und grausam.

Noch haben wir zum Schlüsse unserer geschichtlichen Darstellung 
in dieser Periode einer 1589 ausgesührtcn Reparatur am hiesigen 
Rathhause zu gedenken. Da übrigens nur wenig von diesem Ge
bäude zu sage» ist, so wollen wir das WissenSwerthcste hier synop
tisch einschallen.

„Das RathhauS ist ein massives, zwei Etagen hohes, mit Ziegeln 
gedecktes, in der Mitte der Stadt angelegtes Gebäude, an welches 
mehrere kleine Häuser nach und nach angehängt worden. Die 
verschiedenartige Höhe der Dächer, die vielen Winkel der zusam
mengesetzten Gebäude zeigen, daß der Bau nach und nach aus
geführt und erweitert worden sein mag. Auf dem eigentlichen 
Rathhause, welches der Bauart nach sehr alt sein mag, obschon 
die Zeit der Erbauung nicht zu ermitteln ist, befand sich ein 1589 
neu erbautes Thürmchen, dessen Dach und Spille mit Blech be
schlagen und mit einem kupfernen Knopfe geziert war. Dieses 
Thürmchen wurde 1797 bis zum Nathhausdachc abgetragen, da
gegen der sogenannte alte Gesängnißthurm an der Mitternachtseite 
erhöht und auf diesem sodann die 1797 neu angeschafften 4 Glocken 
der evangelischen Gemeine aufgehängt, von denen 2 Glocken im 
Jahre 1821 wegen Schadhaftigkeit umgcgosscn worden sind. In 
dem NathhauSgcbäude befindet sich das Sessions-Zimmer, das 
Gelaß für das Stadtgericht, 5 Gefängnisse, 2 Montirungskam- 
mern, die Stadtwage und ein Schankgelaß."

Endlich gehören folgende Stipendienstistungcn in diesen Zeit
raum: Im Jahre 1586 legirte Anna Thörin 100 Thaler schle- 
sisch, von welchem die Zinsen einem Neumarktschen Knaben, zum 
Studiren tüchtig, gegeben werden sollen. Eben so vermachte 1588 
Hans Heinrich 100 Thlr. schlesisch unter denselben Bestimmungen.

Rudolph konnte sich gegen die Böhmen, welche die Waffen ge
gen ihn ergriffen und Matthias zu Hülfe gerufen hatten, nicht ver
theidigen, mußte den Abzug der Feinde erkaufen, und wurde 1611 
genöthigt, Böhmen nebst der Lausitz und Schlesien gegen ein Jahr- 
gehalt an Matthias abzutreten. Schon im folgenden Jahre starb 
er und nach seinem Tode wurde Matthias auch zum Kaiser erwählt.

59) Aus 3- G- Knies und 3 3 M. Melchers Beschreibung von Schlesien 
preußischen Antheils, dcr Grafschaft Glatz und der preuß. Markgrafschaft Ober- 
Lausitz. Breslau 1834. 8. Th. 3. Abth. 2. S. 528 entlehnt.



129 —

Achtes Kapitel.
Neumarkt unter her Regierung des Kaisers Matthias von 

1611 bis 1619.

46.
Kaiser Matthias Privilegium für den Kcwandfchnridcr Fladen Ausbruch des 
36jährigen Krieges. Der Magistrat zu Breslau erkauft die Burg in Neiunarkt 
Zunftweftn. Klage gegen den Magistrat Streit mit dem Rathe zu Breslau.

Justiz.
Bald nachdem Matthias zu Prag zum Könige von Böhmen 

gekrönt worden war, kam er nach Breslau zur Huldigung. Am 
18. September 1611 hielt Matthias seinen feierlichen Einzug in der ' 
Hauptstadt Schlesiens, aber erst am 9. und 10. Oktober kam es zur 
Huldigung, wobei Matthias den vier anwesenden Herzögen von Oels, 
Liegnitz, Brieg, Jägerudorf und Teschen auf das vorgelegte Evange- 
lienbuch einen Eid schwur, die politischen und Religionsfreiheiten der 
Schlesier zu schützen. Diese bewilligten ihm dagegen eine außerordentliche 
Steuer von einer Tonne Goldes. Bei dieser Gelegenheit kam Kaiser 
Matthias nach Neumarkt, unv übernachtete auf der Burg. Auch 
bestättigte Kaiser Matthias dem Gewandschneider oder Tuchkaufmann 
Christoph Fladen zu Neumarkt während seiner Anwesenheit zu 
Breslau seine Privilegien mit folgenden Worten:

Wir Mattbias der andere von Gottes Gnaden zu Hungarn, Be- 
heimb, Dalmatien, Croatien Khunig, Ertzherzog zu Oesterreich, 
Herzog zu Burgundi, Marggraf zu Mähren, in Schlesien, zu 
Steyer, Carndeu, Crain und Würtemberg Herzog, Marggraf zu 
Lausitz rc. Bekhennen öffentlich unv thun khundt allermenniglichen, 
Das uns Christoph Flade, Bürger und Handelsmann zum Neu
markt, unterthenigst zu clkhennen gegeben, was maßen er zwo 
Khans Cammern sambt einem freyen Gewandschnidt von Georg 
Buschmann, Rathsverwandten daselbst, durch einen richtigen Tausch 
Coniraet, dergestalt an sich bracht, vas niemandt auser seiner sich 
des Gewandtschnidts frembder Tuche daselbst zum Neumarkt ge
brauchen soll noch mag, UnS darauf gehorsamst gebctten, das wir 
rimb künftiger mchrer sicherheit willen, solchen Oontract zu con- 
Armircn gnedigst geruhen wollen. Wann wir dann auß dem von 
den Erbarn unsern lieben getreuen N. Rathmann unser Stadt Preß- 
law, hierüber eingezogenen, und darauf von den auch Ersambcn 
unsern lieben getreuen N. Bürgermeister und Nathmann unser 
Stadt Neumarckt eingestellten Bericht so vil vernehmblich, daß ge
dachter Puschmann solches Gewandtschnidts frembder Tuch, Aller- 
massen Er denselben von Ermelten Rath sowol der Gemain zu 
Neumarckt, vor diesem an sich erkaufst, ainig und allein bestiegt, 
und sich solches zu gebrauchen- berechtigt gewest. So weit obzwar 
vor diesem einer oder der ander sich dessen unterstairden, Jedoch 
deine oder denselben solches änderst nicht alß nur von gedachter 
Gesch. b. St. Neum. 9
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Kauff Cammerern Besitzern, wann dieselben kheine Tuch in Vorrach 
gehabt, auS gutten willen, vergünstigt werden. Alß haben wir 
angesehen diese seine underthenigste bitt, auch dieß erwogen, das 
und dafern in dieser Stadt und Gemein noch andere neben Jhme 
Fladen auch Frembte Tuch verschneidten sollen, Er alßdann nach 
des Ortts gelegenheit solche Nahrung übel fortflellen würde khen- 
neu. Und darum wir mit guettem vorgehabten Rath und rechter 
wißen, in solch angeregten Tausch 6omr»et genedigst cooseotirt 
und verwilligt, Vonürmiren und bestettigen denselben hiermit also 
und dergestalt, das Er Flade und seine khombende Besitzer, wie 
bemelt hinfüran einig und allein, und sonste neben Jhme khain 
anderer srembte Tuch zu verschneiden und zu verkhauffen bestiegt 
seyn solle, Jnsonderlicher Betrachtung, das bey Menschen Denkhen 
nie mehr als diese zwo Khanff Cammern daselbst zum Neu- 
marckl biß dato ausgesetzt und gebreuchlich gewesen, Gebietten da- 
rauff allen und jeglichen Unsern Undcrthancn, was hohen oder nie
dern Würden, Standts, Ambts oder Wesens die seyn, sonderli
chen unsern jezigen und khünftigcn Obristen und andern haubtleu- 
ten, Unserer Fürstenthumber Ober- und Nieder-Schlesien, das Sy 
mehr gemelten Christoff Fladen und nachkhombende rechtmäßige 
Besitzer, bey angeregten zwo Khauff-Cammern, und diß unsers 
bestcttigten Tausch Oontraet nicht hindern noch Irren, Sondern 
Sy deß geruhiglichen gebrauchen lassen, und dabey schützen schir
men und handhaben sollen, so lieb einem Jeden sey unser schwere 
Straff nnd ungnad zu vermeiden, daß meinen wir ernstlich. Zu 
Uhrkhundt besiegelt mit unserm Khuniglichen anhangenden Jnnsie- 
gel. Geben in unser Stadt Preßlaw, den fünfftcn Tag des Mo- 
naths Octobri». Nach Christi unsers lieben Herrn und Selig- 
machers Geburth im Aintausend Sechshundert und Ailff, Unserer 
Reiche des Hungarischen stn dritten nnd des Bvhaimbischen in 
dem Ersten Jahre-

Matthias. ^6 msnclsrum tscrae Uexiss
Alajollstis propriiim.

Matthias hatte zwar bei seiner Huldigung zu Breslau den 
schlcsischen Protestanten alle nur erdenkliche Religionsfreiheiten ver
sprochen, allein er war nicht im Stande, seine Versprechungen, so 
wie man es erwartet hatte, vollkommen zu erfüllen. Daher nahm 
von beiden Seiten die Unzufriedenheit zu, es folgten gegenseitige Be
drückungen, ja sogar Verfolgungen der einen Parthei, wo die andere 
die schwächere war. Die Protestanten schloffen ein Bündniß, die 
Union genannt, denen die Katholiken ein anderes, die Liga ent- 
gegenstellten. Matthias wußte das alles, konnte aber nicht Wider
stand leisten, weil er sein Ansehn unter seinen Ständen verloren, da 
er ihnen nicht Wort gehalten hatte. Dazu kam, daß in seiner Fa
milie, da er ohne Erben war, die steycrmärkische Linie mächtig em
por kam, deren Oberhaupt, der Erzherzog Ferdinand, es dahin 
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brächte, daß der Kaiser ihn noch bei seinen Lebzelten als König von 
Böhmen anerkcnnen und krönen lassen mußte. Die Böhmen erkann
ten den neuen König an, die Schlesier huldigten ihm 1617, bei wel
cher Gelegenheit Fervinand auch unser Neumarkt mit seinem Besuche 
beehrte und auf hiesiger Burg übernachtete. Dieser Ferdinand ver
nichtete den MajestätSbricf, und als endlich auf die wiederholten Be
schwerden dcr protestantischen Stände nnr mit Drohungen geantwor
tet wurde, so brach das Feuer deS Unwillens in vollen Flammen 
aus. Dcr Aufstand begann damit, daß die Deputirten der prote
stantischen Stände am 23. Mai 1618 bewaffnet und von einer gro
ßen Volksmenge begleitet sich auf das königliche Schloß zu Prag 
begabcn, und nach langem Wortwechsel die kaiserlichen Räthe znm 
Fenster hinaus in den Schloßgraben stürzten. Dies war das Zeichen 
zum Ausbruche des Krieges, denn ein solches Attentat konnte nur 
mit Blut gebüßt werden. DaS traurigste Loos war nun über das 
unglückliche Deutschland geworfen, und ein verheerender dreißigjäh
riger Religionskrieg nahm seinen Anfang, in welchem Deutschland 
recht eigentlich in seinem eigenen Eingeweide wühlte. Matthias hatte 
nur den Anfang dieses blutigen Trauerspieles gesehen; er überlebte 
dasselbe nicht, vielmehr starb er schon am 20. März 1619. Unter 
diesen Umständen blieben die kirchlichen Verhältnisse in unserm Neu
markt dieselben, wie sie sich in der vorhergehenden Periode gestaltet 
haben.

Das merkwürdigste Ereigniß in diesem Zeitraume ist der Ver
kauf der hiesigen Burg an den Magistrat zu Breslau. Im Jahre 
1613 nämlich erkaufte der Breslauische Rath das Burglehn zu Neu
markt von den Vormündern der hinterlassenen Kinder deö Hans von 
Mühlheim auf Pläßwitz erblich. Bei diesem Kaufe verwahret sich 
der Magistrat zu Neumarkt, indem er gegen den Mitverkauf der von 
der Stadt den Burgbesitzern nur aus Gefälligkeit zum Gebrauche 
überlassenen Plätze kräftig protcstiret, und, überhaupt wider gewisse 
Zinsen und Abgaben, welche die Stadt und Bürgerschaft bisher an 
die Burg entrichtet hat, deren Verpflichtung aber nicht nachgewiesen 
werden kann, Gegenvorstellungen macht. So ging also das Besitz- 
thum der Burg aus Privathänden an den BreSlauischen Stadtratb 
über, und mit der Burg alle die Güter, welche ehedem zum Burglehn 
gehörten.

Im Zunftwesen ist ebenfalls weiter keine Veränderung einge
treten, nur dies wollen wir bemerken:

Da die Tuchmacher in ihrem Gewerbe durch viele fremde Kauf
leute sehr beeinträchtigt wurden und großen Schaden erlitten, so ver
wendeten sie 1613 bedeutende Kosten daraus, ihre Privilegien sich bei 
kaiserlichem Hofe bestättigcn zu lassen.

Im Jahre 1616 vergrößerte die Stadt ihr Brauurbar noch da
durch, daß sie das Malzhaus beim Kloster an sich kaufte.

9*



- 132 —

Was schon lange befürchtet werden mußte, war endlich 1613 
eingetroffen; die Stavt klagte gegen den Magistrat beim königlichen 
Amte, und es entstand ein kostspieliger Prozeß, welcher bis gegen 
das Ende des Jahres 1614 dauerte. Die Beschuldigungen, welche 
die Bürgerschaft vorbrachre, waren in der That schwer und groß, 
dagegen waren die Entschuldigungen, welche der Rath zu seiner Recht
fertigung vor der zur Untersuchung der Bcschwerdepuukte hiehcr ge
sendeten Commission angebracht hatte, so seicht und unhaltbar, daß 
sämmtliche Nathsglieder auch nicht eine einzige richtige Rechnung 
zu legen vermochten, sondern sich vielmehr auf ihre Einfalt und darauf 
berufen mußten, daß ste von ihren Vorfahren seit vielen Jahren auch 
nur „ohngefährliche Administration, Haußhaltung und Rechnung" 
befunden hätten, ja es wäre Rechtens, daß bei dergleichen Verwal
tungen sogar skrupulös und genau nicht nachgcforscht würde: sie ba
ten daher demüthig, daß man sie nicht ganz an den Bettelstab brin
gen möge. Man sieht: die Communal-Verwaltung war damals in 
einer sehr üblen Verfassung, wozu der Umstand wohl daö Meiste 
beigetragen haben mochte, daß die Kassenverwalter sich keiner Revi
sion unterwerfen durften, und die Stadt-Commune sehr selten einmal 
anfragen mochte. Die ganze Verwaltung stand daher in der Will- 
kühr des Rathes, zumal die Mitglieder desselben ohne Ausnahme un- 
besoldet waren. Die Folge davon war, daß schon während der Un
tersuchung den 8. Februar 1613 der alte Rath abgesetzt und ein 
neuer erwählt wurde, welchem ein ganzes Reglement, durch welche 
Personen und wie die Städtämter verwaltet werden sollen, und wie 
die Rechnungen zu führen seien, vorgeschrieben wurde. Endlich 
brachten es die Commissarien im November des Jahres 1614 mit 
vieler Mühe und durch öfteres Zureden bei dem neuen Rathe und 
der Bürgerschaft, dahin, daß die alten Rathsglieder, bestehend in 9 
Personen, zur Deckung der Prozeßkosten und zur Schadloshaltung 
der Kämmerei ein Pauschguantum von 2500 schlesischen Thalern, 
und zwar nach dem Grade ihrer Strasbarkeit, zahlten. Weil mehre- 
rcmal der Breslauische Rath als Verweser der Hauptmannschaft Com
missarien zur Untersuchung an Ort und Stelle nach Neumarkt ge
schickt hatte, und von beiden Partheien Advokaten gehalten worden 
waren, so harte auch die Bürgerschaft zu Führung dieses Prozesses 
nur allein 1000 Thaler erborgt, und die Schuldenlast der Stadt 
wieder noch mehr vergrößert. Man sieht aber übrigens auS dem 
ganzen Verfahren in diesem Prozesse, daß die Stadt-Revenuen da
mals auch als ein Eigenthum der Stadt angesehen wurden, worüber 
Niemand als die Commune zu sprechen gehabt. Doch hatte der lange 
und kostbare Prozeß von 1613 und 1614 nicht viel gefruchtet; die 
Sache blieb ziemlich beim Alten. Daher erhoben die Bürger von 
neuem harte Anklagen, allein beim Ausbruche der böhmischen Unru
hen hatten diese Beschwerden weiter keinen Erfolg und geriethen 
während des dreißigjährigen Krieges vollends ins Vergessen.
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Nicht minder wichtig ist ein Prozeß, in welchen der Magistrat 
wegen des Landgerichtes oder Hofgedinges mit dem Rathe zu Bres
lau verwickelt wurde. Die Stadt BrcSlau beabsichtigte nämlich das 
Neumärktische Landrecht sehr einzuschränkcn und in enge Grenzen zu 
ziehen, um es endlich ganz zu unterdrücken. In dieser Absicht 

wurde
1. dcr Nnter-Landschreiber deS BreSlauischen Rathes dem hiesigen 

Landgerichte als Notarius beigesellt;
2. wurde verboten, irgend Jemand vor das hiesige Gericht zu la

den, wenn er nicht von der BreSlauischen Hauptmannschast dahin 
verwiesen würde;

3. sollten Vollstreckungen der Strafen nur in der Macht deS kaiser
lichen AmteS stehen;

4. werden alle Gaben und Vermächtnisse, die etwa von gewissen 
Lchngütern gemacht werden könnten, untersagt;

5. endlich sollten die Landgerichtsbücher, Registraturen, die Kasse 
und Gerichtssiegel dem Nnter-Landschreiber eingehäudigt werden. 

Alles dies geschah aus keinem andern Grunde, als der Stadt Neu
markt ihr hergebrachtes Recht zu schmälern und zu verkümmern, da 
die Stadt Breslau die Laudcskauzlei BreSlauischen Fürstenthumö 
erblich an sich gekauft hatte. Zwar protestirte der Neumärktische 
Rath auf das feierlichste und nachdrücklichste gegen ein solches Ver
fahren, und bewies, daß die Landgerichtskanzlei zu Neumarkt älter 
sei, als die Breslauische erblich gewordene, allein vergebens. Es ent
wickelte sich daraus ein neuer Prozeß, dcr dem Magistrate nicht nur 
vielen Kummer bereitete, sonder» auch bedeutende Auslagen verur
sachte. Der Rath bittet in einem eindringlichen Schreiben, in wel
chem das Bedenkliche dieser Ansprüche der Breslauer vorgestellt wurde, 
die sämmtliche Ritterschaft des Nenmärktischcn Kreises, mit ihm wider 
das Ansinnen der Breslauer gemeinschaftliche Sache zu machen, und 
das ihnen von alten Zeiten her im Weichbilde zustehende Landgericht 
(fuckieium xrovincisle) vor dem kaiserlichen Oberamte nach Kräften 
verfechten zu helfen. Im Jahre 1616 wurde der Prozeß eingelei
tet. Der Magistrat reichte eine sehr wohl motivirte und gründlich 
abgcfaßte VcrtheidigungSschrift ein, worin er unter andern nachwirs, 
daß die Stadtschreiber seit mehr als hundert Jahren bei dem Land
gerichte als Notarien sungirt haben, und daß von undenklichen Zei
ten her dieses Landgericht aus drei Mitgliedern von der Ritterschaft, 
2 Mitgliedern des Magistrats und 2 desgleichen aus den Bürgern 
gebildet, dieses Collegium aber in diesem Jahre nicht vereidet wor
den sei, welches für das Landrechtö-Privilegium allerdings als eine 
üble Vorbedeutung angesehen werden müsse. Allein alles dies half 
nichts. Der Herzog Karl von Oels, dem damals die Obcrlandes- 
Hauptmannschast von Schlesien übertragen worden war, setzte zur 
Beilegung dieser Streitigkeiten einen Termin auf den 9. Januar 
1617 vor dem kaiserlichen Oberamte in Oels an, und am folgen
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den 25. Februar suchte- man zwischen der Hauptmanuschaft des Für- 
stenthums Breslau und dem Magistrate zu Neumarkt einen Vergleich 
zu BreSlau zu Stande zu bringen, wohin auch die Depulirten die 
darüber ausgestellten Privilegien Mitnahmen, allein auch dieser Ver
such war umsonst. Indeß wurde endlich aus dem Prozesse nicht 
viel; die eingetretenen Kriegsunruhen hinderten den Fortgang dessel
ben, und brachten die Sache gänzlich ins Stocken. Der Rath zu 
Neumarkt übte sein Recht nach wie vor aus, und wählte noch 1626 
und 1637 ordentliche Landschöppen, ohne dabei behindert oder beun
ruhigt zu werden, bis im Jahre 1645 diese Einrichtung von selbst 
aufhörte.

Von dcr Grausamkeit der Todesstrafen in jener Zeit gehört 
folgendes Beispiel hieher, welches wir treu mit den Worten des Chro
nisten wieder erzählen wollen.

Peter Eiliger, dessen begangene Ucbelthatcn waren sehr 
groß, denn er hatte viele Straßenräubereyen, auch Mordthaten be
gangen, drey Feuersbrünste angelegt, und viele Kirchen beraubet. 
Dahero war auch die Straffe sehr hart und unbarmhertzig, denn er 
wurde 1615 mit glühenden Zangen an der Brust gezwickt, zur Ge
richtsstätte geschleift, an Armen und Beinen mit dem Rade zerquetscht, 
endlich lebendig an einen Pfahl gesetzt und geschmächt d. h. langsam 
durchs Feuer getödtet.

Noch ist zu bemerken, daß im I. 1613 in Neumarkt ein Für
stentag gehalten wurde, dcr zwar der Stadt viel Kosten verursachte, 
aber keine bedeutsamen Folgen für sie hatte. *)

Neuntes Kapitel.
Neumarkt unter Kaiser Ferdinand II. von 1619 bis 1637.

47.
Konföderation dcr Protestanten. Friedrich V. ron dcr Pfalz zum Könige von 
Böhmen erwählt. Ferdinand in Neumarkt. Ehrenvoller Empfang Friedrich V. 

bei seiner Ankunft in Neumarkt.
Ferdinand H. hatte eö sich beim Antritte seiner Regierung 

zur Pflicht gemacht, die katholische Religion in seinen Staaten zu 
schützen und zu erhalte», und diesen Plan suchte er, wie mit Beharr
lichkeit, so auch mit Muth, Entschlossenheit und Staatsklugheit durch- 
zuführen, weswegen viele Geschichtöschreiber sich über ihn sehr ta
delnd ausgesprochen haben. Die Böhmen, welche mit den Anstalten 
des Kaisers, seinen Zweck zu erreichen, sehr übel zufrieden waren, 
hielten 1619 einen neuen Reichstag zu Prag, wohin die Schlesier 
Dcputirte schickten. Dort wurde den 31. Juli mit den dem Königreiche 
Böhmen einverleibtcn Ländern Mähren, Schlesien, Dbcr- und Nieder«

') lonograplcka Lolwmise, VIoraviue et Silesiav Lurch KIuttL. Ueriao. 
Frankfurt k050. kol. pag. IM.
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Lausitz eine Konföderation geschlossen, welche in folgenden wesentlichen 
Artikeln bestand: *)

1. daß sie auch ihren König keräiosoöum, so fern er sich die 
Artikel der Konföderation gefallen ließe, und darnach sein Re
giment einrichten wollte, mit einschlößen. Dagegen solle der 
König zu denen, das Königreich Böhmen angehenden Rath
schlägen keinen Jesuiten, noch einigen Ausländer zukommen 
lassen.

2. Sollen alle Jesuiten aus denen unirten Landen verbannt sein-
3. Sollen keine neue katholische Orden eingeführt werden.
4. Die dermaligen Kirchen sollen beyderley Religionen ohne Aen

derung verbleiben.
5. Soll der König den Majestätsbrief kuckolxl» und beyde, 

sowohl in 1609 als 1614 vollzogene und von Kayser 
kuäolpko undlUsttkis denen Landen cooünvirt und zugelassene 
Union ohne ReUriction coolirmiren.

6. Mähren und Laußnitz sollen sich auch des Majestätsbriefes zu 
erfreuen haben, und geschützt werden.

7. In allen Städten und Dörfern der unirten Lande soll denen 
Unterthanen erlaubt seyn, Kirchen und Schulen ohne alle Hin- 
dernus des Lxoercitii kteliAionis anzurichten, und alles Schmä
hen der Religion soll äußerst verbothen seyn.

8. Die Geistlichen LeneLci» der zeitigen Äisthümer bis auf die 
Probsteyen sollen lediglich an Einländische unirte Personen 
künftig vergeben, auch keine neue Uenekoin mehr angerichtet 
werden.

9. Sollen alle katholische der unirten Lande allen ihren Ständen 
zuschwören, niemahls wider den Majestätsbrjef und Vergleich 
etwas zu tentiren.

10. Kein katholischer soll anders zu einem öffentlichen OMvio be- 
föroert werden, er schwöre denn solenn, den Majcstätsbrief 
und die Union zu halten.

11. Alle katholische Stände dieser Lande sollen sich dieser Religt- 
ons-Union obligat machen.

12. Kein Katholischer Standt soll sich der Jurisdiktion über Evan
gelische Geistliche bedienen.

13. Alle hohe königliche Aembter sollen künftig mit Evangelischen 
Personen besetzt werden.

14. Bey Besetzung der Aembter sollen die Stände vier Personen 
Vorschlägen, aus welchen dcr König einen confirmiret.

15. Dcr Magistrat soll überall, woselbst er bisher gantz Catholisch- 
gewescn, halb Lutherisch und halb Catholisch, die Lonlul«» aber

Vergl. Menzel's Neuere Geschichte dcr Deutsche«. Bd.6. Breslau 1835.
8 Kap. 25. S. 323-326



— 136 —

Evangelisch seyn. Woselbst ölsAlUrstu» aber schon Evangelisch 
gewesen,, soll er beständig allein Evangelisch bleiben.

16. Alle , so contra die Evangelische Religion ausgc-
würcket worden, sollen null und nichtig seyn.

17. An allen unirten Orthen sollen beyderley Religionen gleiches 
Recht in bürgerlichen Sachen haben.

1?-Weil die unirten Länder nicht Erbländer des Königes, sondern 
auf freyer Wahl stehen, so soll kein König etwas in kraefullir: 
dessen disponiren.

19, Kein neuer König soll, bey Lebenszeit des alten, ohne Noth 
und ohne Vorwissen der Unirten designirt werden.

20. Die lurameata der Huldigung sollen nicht auf die Erben mit 
gerichtet werden.

21. Alle tlooUIis, fo das gantze vorpn» angehen, auch selbst die 
Lleetioa eines Königes, sollen nicht anders als in aller cvo- 
toellcrirten Anwesenheit gehalten und notirt werden, und müs
sen die angeordnete vesenlores die Stände nach Prag cou- 
vociren, wobey denn die böhmischen Stände das erste Votum, 
die Stände in Mähren das andere, die schlcsischen das dritte, 
dieOber-Laußnitzer das vierte, die Nieder-Laußnitzer das fünfte, 
endlich die Vöhmcn das Votum coooluUvum haben, bey Vo
ll» psiibus kommt eS aufs Loosen an.

22. Dagegen hat ein König, sofern er diese Union eonkirmiret, 
sich dieser 6enersI-0eseoUon im Nothfalle zu versichern.

23. Sobald der König diese Union turbiret und zu fällen sucht, 
sogleich sind die Stände ihres Huldigungs-Eydes quitt.

24. Dcr König ist nicht befugt ohne Einwilligung der unirten 
Stände Krieg anzufangen, zu werben, Festungen zu bauen, 
Schulden zu machen.

25. Keine Königliche Befehle und Lllicta, so mit den Punkten 
dieser Union streiten, oder mit Unglimph und Bedrohungen 
angefüllt, sollen angenommen werden.

26. Erbschaften sollen aus einem unirten Lande in das andere ohne 
alle Schwierigkeit frey gehen.

27. Nun kommen allerhand vorgeschriebene Regeln, wie mit denen 
Partheyen unirter Länder vor der Böhmischen Hof-Kanzlei in 
Justizsachen verfahren werden soll, vermöge deren kein unirter 
Landesunterthan vor einer andern, als seines Landes ordent
licher Obrigkeit zu erscheinen verbunden ist, auch nicht vor der 
böhmischen Hof-Kanzlei.

28. Obgleich diese Lonlveäerstion nur unter Evangelischen Län
dern errichtet, so können doch auch die Katholischen Stände 
und Stifter, wenn sie sich dieser Union in allen Stücken obli
gat machen, darin» begriffen seyn und sich derselben zum Schutze 
gegen ihre Feinde gebrauchen.

29. Dcr Endzweck dieser Lonkoeckerstion besteht darum, daß die
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6onfoe6erirten bey allen Fällen, wenn durch innerliche oder 
äußerliche Unruhe, auch selbst von dem Könige wider einen 
obaugezogenen Punkt sollte gehandelt werden, sich mit gesamb- 
ten Kräften darwidersetzcn und zu OouU-rvatiou derselben Gutt 
und Blutt wagen sollten.

30. Kein unirtes Land soll eine Superiorität über das andere 
präteudiren.

31. Sollte ja ein conföderirteö Land abtreten wollen, so soll es 
wiederum auf dessen eigene Kosten mit Gewalt dazu gezwun
gen werden.

32. Die Oekensores loeäeeis jedes Landes werden durch ein scharf« 
seö äursment zu ihrem Ambte verpflichtet, und müssen jährlich 
an einem bestimmten. Orthe zusammen kommen, in Nothfällen 
aber sogleich cookeriren, und alles an den König zu baldiger 
Abwendung berichten; hilft dieses nicht, so melden sie es den 
gesummten Ständen, können diese nichts mit Glimpfs ausrich
ten, so treten die voleokores der conföderirten Länder in Prag 
zusammen. Wenn nun endlich überall kein Glimpfs helffen 
will, so steht ein Land dem andern mit Gewalt bey, und schickt 
ein jedes Land sein diessalls festgesetztes proportionirtes tlon- 
tinxeot an Kricgs-Volck und andere Kriegsbedürfnisse binnen 
6 Monaten.

33. Weil aber die neuen Werbungen langsam von statten gehen 
würden, so muß jedes Land seine Unterthanen in Städlen und 
Dörffern zu Noße und Fuße jährlich in Waffen üben und 
«xsrciren lassen, worauff aber hauptsächlich die vosonkores loe- 
ckori« acht zu geben haben, daß es richtig geschehe.

34. Belanginde die gegen einander stipulirtc Proportion der yuotas 
deS Succurses, so ist selbe nach der beschriebenen Angabe nicht 
geringe, und zu weitläuftig hierherzusctzen, welche jedoch nach 
Beschaffenheit der Noth allemahl nach äußersten Vermögen zu 
vermehren.

35. Zu diesem Corps bestellet jedes Land einen Generallieutenant, 
welcher in seinem Lande so lange commandiret, bis der von 
allen Bundesgenossen gesetzte General dazu kommen kann.

36. Nun folget die Ordnung, wie ein Land dem andern bepsprin- 
gen soll, auch woher die Munition und Kriegsbedürfnisse an- 
zuschaffen. Hierzu nun werden die Bicrgelder genommen, fer- 

. „er die katholischen Stifter, welche sich nicht unter die Con- 
söderation begeben, oder mit Macht zur Union gezwungen, das 
übrige muß von Öoutiibutionibu8 kommen.

37. Diese Erbvereinigung soll mit andern umliegenden Ländern 
renovirt werden.

Daß diese Unions-Punkte von Seiten des Kaisers nicht aner
kannt, sondern verworfen werden würden, ließ sich erwarten, daher 
erklärte man den Kaiser Ferdinand der böhmischen Krone verlustig, 
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und wählte am 26. August den reformirten Kurfürsten von der Pfalz, 
Friedrich V. zum Könige von Böhmen, welcher Wahl die ver
bündeten Provinzen beitraten. Wie sehr Neumarkt sich für diese 
Union interessirte, geht aus folgendem Umstände hervor. Nachdem 
Kaiser Ferdinand im Oktober 1617 ohne alle geräuschvolle Cere
monie nach Neumarkt gekommen war und daselbst auf der Burg 
übernachtet hatte, machte man drei Jahre später im März 
1620 große Vorkehrungen, um den Churfürsten Friedrich von der 
Pfalz, der von den protestantischen Ständen zum Könige von Böh
men erwählt worden war, recht ehrenvoll zu empfangen, als er zur 
Huldigung nach Breslau reiste, und bei dieser Gelegenheit auch Neu- 
niarkt besuchte. Die Bewirthung und Ausnahme dieses Fürsten hatte 
der Stadt viele Kosten verursacht.

-18.
Verfall der protestantischen Union. Flucht Friedrich V. Ferdinand als König 
vvn Böhmen anerkannt. Neumarkts Äriegslridcn nach dcr Schlacht auf dem 

weiten Berge. Großer Brand.
Indessen ging das böhmische Unions-Werk, wie es gemeiniglich 

bei dergleichen Unionen, wo viele Köpft regieren, zu geschehen pflegt, 
einen sehr unregelmäßigen Gang, und eilte seinem Untergänge mit 
raschen Schritten entgegen. Zur Unzeit wurden in den böhmischen 
Kirchen die Bilder gestürmt, und überhaupt eine solche Verwirrung 
angerichtet, daß die Unirten durchaus nichts ausrichten konnten, fon- 
dern nothwendig ihren Zweck verfehlen mußten. Nachdem Ferdinand 
noch den Churfürsten Johann George von Sachsen für sich ge
wonnen hatte, rückte ein starkes Heer von 50000 tapferen Soldaten, 
unter Anführung des HcrzogS Maximilian von Baiern und 
deS Generals Lilly gegen die Union und Friedrich von der Pfalz 
zu Felde, dessen Streiter sich nur auf 30000 Mann beliefen, größtcn- 
thcilö ungeübte Leute, worunter 2000 Engländer und 6000 Ungarn 
waren. Auf dem weissen Berge bei Prag kam es den 8. November 
1620 zur Schlackt. Der Kaiser siegte, und Friedrichs Armee wurde 
gänzlich geschlagen. Mit einem unglaublichen Leichtsinne saß dieser 
in Prag mit dem englischen Gesandten bei einer wohlbesetzten Tafel, 
ließ sichö gut schmecken, aß und trank, unbekümmert um den Aus
gang der Schlacht. Als man diesem Tafelhelden die Nachricht von 
der verlorenen Schlacht brächte, ergriff ihn ein panischer Schrecken. 
In wahrer Todesangst nahm er mit seiner Familie die Flucht, und 
überließ die Böhmen ihrem Schicksale. Diese ergaben sich an den 
Kaiser und erkannten ihn als ihren König an. So war nun das 
Unions-Werk auf einmal über den Haufen geworfen, und der Kaiser 
wieder Herr der verbündeten Provinzen. Während dieses Krieges 
ging nun der Stadtschreiber Welcher Braun von Neumarkt nach 
Prag, um dort die Anerkennung Ferdinands als König von Böh
men von Seiten Neumarkts zu bezeugen, da die Neumärkter wohl 
merkten, daß die Conföderation einen üblen Ausgang nehmen würde.
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Kaum hatte die Stadt schon über kostbare Einquartirungen nnd Durch
märsche bittere Klagen geführt, da Contributioncn, Einquartirungen, 
Brand, Schlachten, Theurung, Geldmangel nnd die vielfachen aus 
einem langen Kriege zusammenfließendcn Unfälle mit vollem Drucke 
auf diesen an der Hauptstraße gelegenen Ort strömten und die Ein
wohner oft der Verzweiflung nahe brachten, so sammelten sich schon 
wieder Markgräfliche Trappen um Canth,*) von welchem Städt-

') Kanth, S.O. 2z M- von Ncumarkt, war bis zur Säkularisation 
1810 eine fürstbischöfliche Statt, und ist scitdcm königlich. Sie liegt zwischen 
dcm Striegauer und Schwcidnißcr Wasser oder dcr Weismß, am Fuße niedriger 
Tdonberge, in einer reizenden Gegend, und ist theils von Mauern, theils auch 
von Gärten, theils auch von einer Promenade umgeben. Zwei Thore fuhren 
in die Stadt, welche 135 meist bölzcrne Häuser enthält und ungefähr 1314 E. 
zählt. Man findet dort eine' kathol. und eine neu gegründete evangel. Kirche, 
eine kathol. uud evangel. Schule, ein bcthüruitcs RalhhauS, dessen Thurm jedoch 
frei neben dcm Rathhause steht, I HoSv. 1 Brauerei, 22 Töpfereien. Kanth 
ist schon sehr alt, kenn es soll bereits 1230 gestanden haben. Vergl. H. E. 
Böhme: Diplomatische Beiträge zur Untersuchung fchlcstscher Rechte und Ge
schichte. Th. 1. S. 9. Schon im I 1292, wahrscheinlich seit dem Tode Herzog 
Heinrichs IV. von Breslau, bcsaß Bolko I. von Schwcrdnih dieses Städtchen, 
woselbst er in dcm gcnannten Jahre, wie wir in -V. ö. ^Vnltsteri Silesi» sti- 
plomntic». f.I. pgz.74 finden, Grodis (Gröditz) und Pfaffendorf dem 
Kloster zu Grüssau als Lehn «erreichte. Später, 1326, kam Kanth an den 
Bruder Herzog BcrnbardS von Schweidnitz, Heinrich von Zauer. Im 
Jahre 1351 jedoch gehörte Kanth dcm Herzoge Nikolaus von Münstcrbcrg, 
dcr es wahrscheinlich von Kaiser Karl IV., als Könige von Böhmen, erhalten 
hatte. Vergl. Zimmer mannS Beiträge zur Beschreibung von Schlesien. 
Bd. 12. S. 143. Im Jahre 1403 gehörte Kanth dem Herzoge Conrad II. 
von Ocls. und 1439 erhielt Conrad IV. die Gebiete von Kanth, Wohlan und 
Steinau. Dieser, nachher Bischof von Breslau, vcrvfändete jedoch damals die 

j Stadt Kanth für 3800 Mark Präger Groschen an das Domkapitel zu Breslau, 
I bis er mehrere für 3000 Mark verpfändete bischöfliche Güter wieder zurückgelöst 

haben würde, was König Sigismund auch bestättigte. — Schon früher war 
' Conrads väterliches Erbgut darauf gegangen z das ihm 1439 nach dem Tode 
! seines Bruders zugefallenc Gebiet von Kanth, welches er in dcr Folgc, wie wir 

bcrcitS gcschcn haben, ,mit Bewilligung seiner Agnaten dcm Bislhume Breslau 
überließ, deckte bei weitem d n crUtiencn Verlust nicht, und so groß war die 
Rathlosigkeit dcs Bischofs, daß er 1444 seine Würde niederlegcn, die Verwal
tung des KirchenlandeS dem nach Ncissc gcfluchlrtcn Domkapitcl überlassen und 
sich mit einem schmalen Jabrgehailc begnügen mußte. Vergl. Minsbcrg: Ge- 
schichte der Stadt Nciffe. Neiße 1834. 8. S. 45 Dic nachlheilige Charakteri
stik, welche Dlugoß vom Bischof Conrad entwirft, möchten wir wohl schwer
lich unterschreiben. da wir wissen, daß dcr polnische Chronist darüber erbittert 
war. daß Conrad alle Ausländer von den höheren Kirchcnämtcrn ausgeschlossen 
hatte. Er sagt von ihm: Vir ni^er et oliolericu», exiguae liternturae, »t»- 
tur»e p»rum .pmtae, mero crnpulne eleOilux, in feminn» male tempern»», 
prostiz»» «xpensor, cr»»»i corporis, oculo» streben» Ilppieote», »erinone 
rnulilato et brelbutiente utestntur. ^st pro»»» et c»ntu» ste novo compo- 
vensto» ingeniösem et »unpts n»tur» »st ist perstoctu» t»cile» »st »e stsbret 
»stitus, s»»ln st »rrogsntire s»ren», »st levitnle» proclivis." Vergl. noch 
über Bischof Conrad krist. st>uc»e Schlesien- curiosc Lenkwürdigkeittn oder vollk. 
Vkronic» von Ober- und Nicdcrschlesicn. Frankfurt a. M. 1684. 4. der dcm 
Dlugoß nachgcschriebcn hat- — Im Jahre 1474 sicherte Herzog Conrad dcr 
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chen der Markgraf die ungeheure Summe von 10,000 Thalern for
derte, mit dcr Drohung, es plündern und in Brand stecken zu lassen. 
Diese Brandschatzung CanthS erfüllte die Bewohner Neumarkts mit 
Schrecken, die ein gleiches Schicksal befürchten mußten, da weder 
Entsatz noch Schutz zu hoffen war. Aus Furcht vor feindlichen 
Ueberfällen hatten sich in den Jahren 1621 und 1622 viele adlige 
Familien, obwohl wider Willen der Bürger, in dir Stadt geflüchtet, 
ungeachtet eine Theurung eingctreten war; denn der Scheffel Korn 
Neumärktischen alten Maaßes, das ist gegen 6 Breslauer Viertel, 
kostete damals schon 8-/^ Thaler schlesisch. Da die Hauptstraße hier 
durchging, so waren die Bürger außer den übrigen Kriegslasten noch 
vielen andern Quälereien ausgesetzt: in Ermangelung eines Postam
tes mußten sie mit ihren eignen Pferden die Posten und Couriere 
befördern. Daher kam eS, daß der Zustand der Kämmerei im Jahre 
1624 sehr schlecht gewesen ist, man konnte nicht einmal die noth
wendigen Ausgaben bestreitcn, und 116 Reichsthaler sür die Bestät- 
tigung der Privilegien aufbringen. Jetzt nahmen die Drangsale mit 
jedem Jahre zu. Neumarkt mußte im Juli 1626 den zehnten Mann 
zur Vertheidigung des Vaterlandes marschfertig halten. Hieraus wer
den alsobald 36 Mann angeworben, von der Stadt gemustert, bc- 
quartirt, verpflegt und den 29. August abgeliefert, nachdem dieselben 
vorher mit Montirung und den nöthigen militärischen Bedürfnissen 
ausgerüstet worden waren, wozu die geringeren Bürger nun die Ko
sten hergebcn mußten. Eben so wurden in demselben Monate von 
jeder Bauernhube auf dem Lande 1 Scheffel Mehl und 2 Scheffel 
Hafer in die Stadt gebracht und aufbehalten, auch vieles Bier in 
Vorrath angeschafft. Die Stadt hatte schon schrecklich gelitten, und 
nun kam noch hinzu, daß 1626 der Poh man irische Generalstab 
durch 19 Wochen in Neumarkt einquartirt lag, und die Stadt die 
Soldaten unterhalten mußte.

So wie das Jahr 1626 mit Angst beschlossen wurde, so fing 
sich auch das folgende Jahr 1627 mit Jammer und Elend wieder 
an; denn nun kamen der hohe Stab und 5 Fähnlein des Friedlän- 
dischen Regiments nach Neumarkt, die hier einquartirt wurden und 
dasjenige vollends verzehrten, waS ihre Vorgänger etwa noch übrig 
gelassen hatten. Diese Soldaten häuften auf die furchtbarste Weise, 
ängstigten und quälten durch Gelderpressungen, Plünderungen und 
Schandthaten aller Art die armen Bürger, und führten aus der 
städtischen Rüstkammer 2 Kammcrstücke, 4 Feldstücke mit Rädern, 
Picken, Kugeln und Loch mit sich hinweg. Doch dies war noch

Weiße von Oels dem Domkapitel den ewigen und erblichen Besitz von Kanth 
zu. Lei Kanth wurde Herzog Bartholomäus von Münffcrbcrg'am 14 Okd 
1512 von den Beeelaucrn vollständig besiegt und zurückgcschlagen. Kanth hat 
1524. 1660 und 1752 große Brände erlitten. Bergt. noch Wcrdcnhagen 
äv ktvduki midl- klawieul.

') Die Schandthaten dieser Soldateska im 30jährigen Kriege, ohne alle 
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nickt genug. Im März mußte die Stadt 11 Malter Getreide auf 
eigne Kosten nach Neisse schaffen. Nicht milder und menschlicher 
verfuhren die Sächsischen Volker, die hier durchzogen. Während 17 
Wochen, daß 6 Compagnien mit dem Stäbe ihre Winterquartiere 
in Ncumarkt hielten, hatte die Stadt, ohne die anderen Lasten, über 
3100 Reichsthaler Kosten getragen. Außerdem mußten noch dem 
Obristlieutcnant bald anfangs 500 Neichsthaler spendiret und seine 
Kücke reichlich mit Wein, Fleisch und Holz versehen werden, anderer 
namhafter Geschenke zu geschweigen, welche die Stadt zu machen 
gezwungen wurde. Die Einwohner waren kaum des Lebens sicher 
und hatten all daö Ihrige verloren, ja sie mußten sich überdies noch 
quälen und martern lassen; Aecker, Wiesen nnd Teiche waren nicht

Mannszucht, ohne alles Ehrgefühl, für nichts Edles beseelt, keinen Glauben, 
keine Hcimalh verfechtend, um Geld und gute Aussicht auf Beute von Jedem 
zu gewinnen, keige im Treffen, tapfer im Plündern, Sengen und Brennen, oft 
bis zur Verworfenheit verwildert und eine lebendig gewordene Hölle, schildert 
cin gleichzeitiger schlesischcr Dichter u. a. mit folgenden kräftigen Farben in einem 
Liede, betitelt: „Soldaten Lob im dreißigjährigen Kriege":

„Diese sind die HenkerSbubcn 
AuS des Teufels SchinLergrubcn, 
Die uns stehlen Hab' uud Gut, 
Kräften, Ehre, Herz und Muth, 
Schänden unsre Weib und Kinder, 
„Rauben Schafe, Pferd und Rinder." 
„Zn Quartiren übel Hausen, 
Hin und her auf Straßen mausen 
Und dieselben halten rein, 
Soll dic größte Mannheit sein! 
Gotteshäuser zu erbrechen. 
Wollt ihr nicht für Sünde sprechen." 
„Eure Kunst ist brandzuschäßen, 
Plündern, in die Asche setzen. 
Aufzuschlagen Thor' und Lhür'n, 
Mit den Kasten Krieg zu führ'n. 
Schul- und Kirchendiener quälen, 
Gut und Muth von ihnen stehlen." 
„Zhr verruchten Kirchendiebe!
Seid ihr Christen? ist das Liebe? 
Soll nun das der Friede sein, 
Den ihr suchet? Dar Gebein 
Unsrer Todten wird's euch sagen 
Uud vor Gottes Richtstuhl tragen."
„O der Sünden! v der Schande! 
Die ihr treibt in unsrem Lande, 
Das für'm Feind ihr schützen sollt. 
Sucht ihr bei den Todten Gold ? 
Weil wir Aermsten, die noch leben, > 
Euch nun nichts mehr können geben."

Vergl. Hoffmann« Monatsschrift von und für Schlesien. 3ahrg. 1829. 
Bd. 2. S. 689 ff.
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mehr ihr Eigenthum, kurz alleö wurde verwüstet. Hierdurch kam 
es nun so weit, daß die Rathsherrcn gezwungen wurden, ihr Amt 
niederzulcgen; denn als der Kapitain von Fünfkirchcn statt freier 
Beköstigung wöchentlich 100 Thaler verlangte, die die unglückliche 
und auSgeplündcrte Stadt nicht mehr aufbringen konnte, so legte 
derselbe jedem Rathsgliede 5 Soldaten mit Weibern und Kindern 
zur Exekution ein, welche täglich unter Flüchen und Schelten Wein 
und alle Delikatessen fordern und dazu noch so viel Gäste bitten, als 
nur die Stube fassen kann. Endlich zogen diese Blutsauger wieder 
ab, allein die Freiheit dauerte nur 8 Tage. Jetzt rücken 2 neu ge
worbene Kompagnien ein, die zwar vom Lande verpflegt werden 
sollten, aber dennoch der Stadt neuen Kummer bereiteten, indem sie 
die Thore mit Wachtposten besetzten und die Thorschlüssel verlangten. 
Ungeachtet aller der ungeheuren Kriegslasten, welche die Stadt bereits 
getragen hatte, schrieb die Hauptmannschaft und Ritterschaft zu dem 
dem General Wallen st ein bewilligten Gelde für Neumarkt , eine 
Kricgssteuer von 40 Thalern aufs Tausend aus. Alles Protcstircn 
und Bitten half nichts, sie mußte erlegt werden. So ging eö einen 
Monat um den andern. Im August überschwemmte der Oberst 
Schaffenberg mit seinem Kricgsvolke die Gegend; er selbst aber 
logirte sich mit seinen hohen Offizieren in die Stadt Neumarkt, und 
verursachte dieser schon verarmten unv verschuldeten Stadt große 
Kosten. Kaum hatten sich diese entfernt, so kam am 1. September 
schon wieder ein Hauptmann, der mit seinen Soldaten noch ein CorpS 
Kosacken in die Stadt legte und die Verpflegung aller Offiziere, 
Soldaten und Troßknechte den Bürgern unter harten Drohungen 
anbefahl. Der Oberstlieutenant selbst mußte wöchentlich mit Wein 
und Viktualien an Werth über 100 Thaler versehen werden, und 
diese Last dauerte 10 Wochen. Das Jahr 1627 hatte die Stadt 
durch Erpressungen, Kontributionen und Steuern um die ungeheure 
Summe von 30,762 Thalern, 15 Groschen und 9 Hellern gebracht. 
Im Jahre 1628 wurde schon wieder eine Contribution von 20 Tha
lern aufs Tausend gefordert. Der Magistrat stellte zwar die Un
möglichkeit vor, daß eine schon so sehr ausgcsaugte Stadt ferner noch 
Zahlungen leisten könne, aber alle Vorstellungen waren erfolglos. 
Die Bürger waren nun der Verzweiflung nahe, und als sich die 
Nachricht verbreitete, daß 1000 Pferde und 12 Compagnien Fußvolk 
im BreSlauischen Fürstenthum in die Winterquartiere einrücken wür
den, überfiel solche Furcht und Bangigkeit die Bewohner Neumarkts, 
daß 1629 die meisten Bürger mit Weib und Kind und aller beweg
lichen Habe, die ihnen die Plünderungssucht der rohen Soldaten 
noch übrig gelassen hatte, die Flucht ergriffen. Nunmehr erinnerten 
die Gläubiger an die Zurückzahlung der erborgten Kapitalien. Dieses 
und die ärgerlichen Prozesse der Bürger gegen den Magistrat, deren 
Anfang wir im vorhergehenden Zeitraume schon gesehen haben, brach
ten die Stadt vollends herab, und stürzten dieselbe in unabsehbares >
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Elend. Gewöhnlich bekommt dcr Mensch, wenn die Gefahr am 
größten ist, Mnth und Entschlossenheit, die ihn zuletzt alles, selbst 
sein Leben zu wagen heißt. Dies war auch bei den Bürgern Neu- 
markls der Fall; sie schloffen mit Bewilligung der Hauptmannschaft 
die Thore, und wiesen eine Parthei nach der andern entschieden ab. 
Doch gelang es am 24. September einer Compagnie Fürstlich Lich
ten st ein er Infanteristen, Winterquartiere in der Stadt zu machen. 
Daö Jahr 1630 fing abermals traurig an.

49.
Fortsetzung.

Denn zu den Kriegsdrangsalen gesellte sich noch große Theu- 
rung, Brodt- und Geldmangel. Zwar rückten am 22. März die 
Lichtcnsteiner wieder aus, aber an ihre Stelle zog dcr hohe und nie
dere Stab vom Dohnaischcn Regimente mit Bagage und Pfer
den wieder ein. Zu diesem Jammer trat uoch große Thcurung, denn 
der Scheffel Korn galt 4'^ bis 5 Thaler. Nichtsdestoweniger rück
ten noch 70 Fußknechte von Namslau ein, um die Gelder von den 
ausgeplünderten Bürgern erekutivisch beizutreiben. Daß bei dieser 
überhandnehmenden Noth es auch zu unangenehmen Austritten kom
men mußte, war natürlich. Den 3. Mai entstand auf dem Jahr
märkte, da die Soldaten den Bauerknechtcn Degen und Geld weg
nehmen wollten, denn unbewaffnct wagte niemand mehr zu gehen, 
cin Aufruhr, bei welchem ein Bauerknccht und ein Soldat getvdtct, 
mehrere andere aber stark verwundet wurden.

„In demselben Monate, als der Bürgermeister in der Nacht 
„nicht augenblicklich ein Pferdt, um einen Brief fortzuschickcn, schaf- 
„fen kan, so komt der Landt-Paßate mit 4 Musquetiers, wozu 
„noch 8 dergleichen sich gesellten, gehen in die Stube und sodern 
„Fressen und Sauffen zur Genüge, mit entsetzlichen Schelten so lange, 
„bis das Pferdt von der Viehweyde gehohlet wird und dastehet."

Kaum waren die Dohnaischcn Soldaten abgezogen, so rückt 
schon wieder^ den 24. und 25. Oktober ein Corps Croaten ein, welche 
für ihre Offiziere Vorspann haben wollten, weil dieselben nicht mehr 
laufen können. DaS Elend vermehrte die Pest, welche 1631 viele 
Menschen hinwegraffte, so daß die Stadt zu Bezahlung der Todten- 
gräber und für geliefertes Korn 245 Thaler aus der Stadtkaffe zah
len mußte, und es darf uns gar nicht wundern, wenn wir lesen, 
daß damals sehr viele Häuser in Ncumarkt leer gestanden haben. 
Im Jahre 1632 ließ schon wieder der sächsische Oberst Kalckstein 
die Biergefälle- und Zollkasse mit Gewalt erbrechen und das Geld 
wegnehmen. Das Unglück wurde noch vermehrt, und das Elend 
kläglicher, als im Juli 1633 die Kroaten sämmtliche Vorstädte um 
die Stadt, den halben Theil der Scheunen auf der Viehweide, dic

') Lanbbote.
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StaLLmühle nebst den dazu gehörigen Gebäuden, das Hospital und 
halb Flämischdorf in Asche legten. Noch brach in demselben Jahre 
die Pest auf die furchtbarste Weise aus, an welcher in BreSlau 
nur allein 13132 Personen gestorben. In Neumarkt starben von 
Johanni bis Marlini 1400 Menschen, ohne die zu rechnen, welche 
in dcr Stille begraben worden sind. *) Kaum waren diese Trüb
sale vorüber, so meldet sich der kaiserliche Feldmarschall Jlau, von 
welchem die halb entvölkerte Stadt Schonung für 3000 Reichsthaler 
erkaufen mußte, wovon 1708 Thaler gleich zu erlegen waren. In
zwischen fiel Jlau in die Ungnade des Kaisers, und Neumarkt glaubte 
dcr Zahlung der noch übrigen 1300 Thaler entbunden zu sein. Al
lein dem war nicht so. Denn 1641 findet sich dcr Oberst Franz 
B o ure mit der Obligation in der Hand ein und fordert den Rückstand. 
Die Stadt weigert sich und protestirt, und beruft sich auf den kai- 
serlichen Pardon. Die rückständigen 1300 Thaler wurden nicht ge
zahlt. So wechselte Jlau den 9. Januar 1634 an der Spitze von 
60 Soldaten mit dem ganzen Schafgotschischen Kürassier-Regi
ment nebst aller Bagage, welches wieder von der Sächsischen Arme«:

») Es ward so arg, daß die Apotheker nicht mehr im Stande waren, den 
sich bereu drängenden Pestkranken Arzneimittel zu reichen, und daß viele in dem 
Auacndlicke da sie nach den Medikamenten griffen, tobt zur Erde stürzten; selbst 
die ^odtcngräber reichten zum letzten Dienste nicht zu; die Leichen blieben oft 
3^'7 lang auf den Straßen und in den Häusern liegen, und waren zum Theil 
von°Hundcn angcfrcffcn oder in Fäulniß übcrgcgangen, ehe sie verscharrt werden 
konnten Die dadurch erzeugten häßlichen Fliegen, welche sich auf Gestüt und 
Hände der Menschen setzten, wodl auch in die Speisen fielen, und der entsetzliche 
Aestank mußte natürlich das Gift immer mehr verbreiten, und die Pest wmhele 
desto grausamer. Friedrich Schot,, ehemaliger Diakonus zu Schweidnitz, 
beschreibt in seinem „Noth- und Trauerstande der Stadt Schweid« 
uitz", wie sich die Pest damals an den Menschen äußerte, folgendermaßen:

„Das Gift trat allgemach
„Den müden Leibern zu, bis daß sie nach und nach 
„Die Glieder insgesammt und Adern eingenommen, 
„Davon die heiße Glutt in Kopff und Augen kommen, 
„Die Zunge leidet Durst, der Puls hub an zu geben 

Geschwinder als zuvor, der Mund blieb offen stehen; 
Der Schweiß war auff dcr Haut, das Brausen in den Ohren, 

"Das Klopfen umb die Brust. Viel' hatten gar verloren 
,"Dcr Sinnen Oberhaupt, natürlichen Verstand,

Das Herze ward gedörrt und das Gehirn verbrannt.
,',Es konnte Hand und Fuß ihr Amt nicht mehr bestellen, 
„Dcr schwache Lcbensgcisi stund auff der Todesschwcllcn 
!,Nnd sahe sich noch umb zulctzte bau und her, , , 
„Ob in dcr schweren Qual nicht Rath und Labsal war, 
'.Doch aber nur umbsoust."

Nndlick wurde 1680 ein Pcst-Ncglemcnt herausgegcben, unter dem Titcl: „Der 
Hoch und löblichen Herren Fürsten und Stande im Herzogthumb Ober- und 
Niederschlesien neue Jnfektiouö Ordnung äs 0aw Breßlau den 14. Fe- 
bruarii 1680. Gedruckt in der Baumannischen Erben Buchdruckerey durch 
Gottfried Gründern."
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vertrieben wurde. Bei dieser Gelegenheit büßten die Stadt und ihre 
Güter vollends die noch übrigen Pferde ein. Schrecklich wüthete in 
demselben Jahre das Element des Feuers, und richtete eine schauder
hafte Verwüstung au. Am 17. August Vormittags um 11 Uhr 
brach durch Sorglosigkeit zweier Mälzer, Christoph Prose und 
Georg Pietsch, im Malzhause hinter Goldbachs oder dem Schul- 
gäßchen, welches vom Markte zwischen der breiten und Klosrergasse 
gelegen, eine entsetzliche Fencrsbrunst anS, welche in wenig Stunden 
die Stadtpfarrkirche, den Glockenthnrm, die Pfarr- und Swulgcbäude, 
auch einige Brau- und?Malzhäuscr, die sämmtlichen Bürgerhäuser 
in dem unteren halben Theile der Stadt, 85 an der Zahl theils 
zerstörte, theils gänzlich in Asche legte. DaS Kirchcngcbäude wurde 
bis auf den Grund zerstört, nur das Presbyterium blieb verschont, 
in welchem jedoch einige Fenster ihres Schmuckes von durchbroche
nem Steinwerk beraubt worden sind. Bei diesem Brande verlor die 
Kirche viele Ornate und Kostbarkeiten, die noch aus der katholischen 
Zeit stammten; gerettet wurden nur zum Theil aus dcm Schütte: 6 
Kelche, eine silberne Kapsel mit Reliquien, 5 prachtvolle sammtne 
Kasein und eine mit Perlen gestickte dazu gehörige Stola. Die 
Kirche blieb von dieser Zeit an, nachdem sie dieses Unglück betroffen, 
eine geraume Zeit wüste und ungebraucht. Doch hiermit war das 
Unglück noch nicht vollendet. Verbrecherische Hände zünden 14 Tage 
später noch die wenigen übrig gebliebenen Gebäude und Scheunen 
der Vorstadt und die Ziegelei an, nnd verwandeln auch diesen Uebcr- 
rcst der ersten unersättlichen Glnth in einen Aschenhaufen. Daö sind 
Leiden, welche Neumarkt, wie keine andre Stadt, betroffen haben; 
die Hand dcr Vorsehung lag in jenen Tagen des grauenvollen Ent
setzens schwer auf dieser unglücklichen Stadt. Fürwahr! härter konnte 
ein Ort wohl nicht geprüft werden, wie Nenmarkt damals cö wurde! 
Dennoch mußte die Stadt seit dcm Brande 7446 NetchSthaler Coir- 
tribution erlegen, die natürlich aufgeborgt werden mußten, da die 
Einwohner von allen Mitteln entblößt waren. Doch hatte Neumarkt 
bis hieher kaum die Hälfte der Leiden dieses Krieges überstanden, 
noch größere und schwerere standen der guten Stadt bevor, so daß man 
sich darüber verwundern muß, daß sie nicht ganz in eine Wüste urn- 
gewandelt worden ist. Das Jahr 1636 brächte neue Noth und neuen 
Jammer. Ein Drittheil der Stadt war abgebrannt, viele Wirthe 
hatten, deö Kummers, der Sorgen und Quälereien satt und müde, 
ihren nun zu Hütten gewordenen Häusern den Rücken gewandt und 
die Stadt verlassen. Und doch, wer hätte es glauben sollen?! im 
März des Jahres 1636 kam das ganze Gordonische Regiment, 
bestehend aus 500 Mann ohne die Offiziere, in die 100 übrig ge
bliebenen schlechten Häuser der auögcbrannten Stadt, blieben durch 
7 Wochen liegen, und ließen sich, da alle Vorstellungen dcr unglück
lichen Einwohner nichts fruchteten, mit Speise und Trank wohl ver
pflegen, so daß die Stadt immer tiefer in Schulden gerieth. Die

Gesch. d. St. Pcum. 10 
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zusammenhängende Kette von Verdruß, gingst und Qual, welche 
Stadt und Magistrat von dieser Gordonischen Einguartwung zu lei
den hatte, läßt sich am besten erkennen aus einem Briefe des 
gistrats an das kaiserliche Oberamt, in welchem es buchstäblich heißt: 

„wir werden glaubwürdig berichtet, daß wegen angcdrau- 
„ter Einquartirung der Bürgermeister zum Golbbcrge Mine 
„solle selber die Ixehle abgestochen, und die andern shro 
, Fürstlichen Gnaden zugeschrieben haben, wo sie ihnen nicht 
„Schutz hielten, mästen sie eS eben so machen, wie sich denn 
„auch zur Liegnitz ein kachherr wieder erhenckt haben sötte, 
„kein Wunder wäre es, daß man hier auch in solche Lx- 
„trema gericthe, wie man unschuldig und gantz ohne Hulste 
„gelassen und geqvalet wird "

Veranlassung zu solchem Schreiben gab folgender Umstand. Als der 
Oberst Gordon in Mitte Mai von hier abgezogen war, ließ er 
einen Kapitän und Fähndrich mit lauter polnischem Gesinde! zurück. 
Der Hauptmann wollte mit Gewalt eine woblbesetzte Tafel von sei
nem Wirthe erzwingen, nnd da dieser eS nicht vermochte, so schickte 
er zum Bürgermeister, welcher eben die Verlobung seiner Tochter fei
erte. Wollte dieser von Mißhandlungen nnd Plackereien befreit blei
ben so mußte er uolons valens die Braten sämmtlich von seinem 
Tische nehmen, und dem Kapitän überschickcn. Doch dies war erst 
ein Anfang der Qual. Nun verlangte der Hauptmann, daß die Sol
daten von den Bürgern aus eigene Kosten täglich mit warmem Lf- 
sen bewirthet werden sollen, damit sie sich das sogenannte Aleifch- 
qeld zum Ankauf von Schuhen und Strümpfen aufsparen könnten. 
Jetzt brachen die Soldaten beim Zolleinnchmer mit Gewalt ein, 
wodurch ein höchst gefährlicher Aufstand herbeigeführt wurde, den die 
Bürger mit Wehr und Waffen abwehren und stillen mußten. End
lich noch verlangte der Hauptmann auf Befehl des General-Feldmar
schall Buttler die Schlüssel zu den Stadtthoren, um diese allem 
zu besitzen. Der Magistrat mußte sich fügen und überdies noch 
beim Abzüge des Kapitäns für gutes Kommando und Auslosung 
der Schlüssel wegen 100 Dukaten vergleichen. Diese Noth war noch 
nickt überwunden, als schon wieder 120 Mann gemeine Soldaten 
mit 3 Offizieren des Gordonischen Regiments in die Stadt kamen, 
zu denen am folgenden Tage noch 50 Rekruten stießen. In fencr 
Zeit konnte der Bürger nichts mehr sein nennen; Garten, Obstbau
me Getreidefelder -- alles war vernichtet und in eine Wusle ver
wandelt. Die Gordonischen Unmenschen hatten sich noch nicht lange 
entfernt, als schon wieder am 24. Juli 60 Soldaten mit einem Oberst- 
lieutnant sich anmeldeten. Alles Widerstreben half nichts; ste blieben 
da. Des Weinens und Wehklagens, deö SeuszenS und Jammerns 
war kein Ende mehr.
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5,0.
Weitere Schicksale Neumarkts im 30jährigen Kriege.

Da schickt dcr Rath am 5. Januar 1637 zwei Deputirte nach 
Breslau, um Erbarmen und Befreiung von der drückenden und un
ausstehlichen Eiuquartirung zu erflehen. Allein ste riefen zu tauben 
Ohren, ihre Bitten fanden kein Gehör. Der Fürst Gonzaga hatte 
nur einen Tag nnd eine Nacht hier zugebracht, und dennoch der Stadt 
über 100 Thaler Kosten verursacht. Bald darauf im März rückte 
ein Quartirmcister mit 76 Pferden hier ein. Am 22. August ka
men die Ungarn nach Neumarkt. Der Oberst Rohr nöthigte den 
Magistrat, die Quartire zu reguliren: Camösc wurde zum Haupt
quartire, Bischdorf aber und die anderen benachbarten Dörfer zu 
den übrigen Quartiren bestimmt. Allein der Kommandant wollte 
mit seiner Leibkompagnie in der Stadt liegen, und kam mit 30 
Pferden hier an; die Ungarn stiegen vorm Thore ab, und nah
men Aerte nnd Pistolen, um einzudringen. Die Bürger fassen Muth 
und rüsten stch, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, sperren die Thore, 
machen Lärm, greifen zum Gewehr, und stellen sich auf ihre Posten, 
worauf sich der Commandant besinnt und die Stadt verläßt, jedoch 
4 Kompagnien nach Pfaffendorf legt. Um den Abmarsch des Kom
mandanten zu beschleunigen, schenkte ihm der Magistrat noch 50 
Reichsthaler. So folgten Drangsale auf Drangsale, und es ist aus 
dem, was wir bis jetzt betrachtet haben, nicht zu verkennen, daß 
Neumarkt im dreißigjährigen Kriege eine dcr unglücklichsten Städte 
Schlesiens gewesen.

Nachdem wir nun dies vorausgeschickt haben, wollen wir die 
kirchlichen Verhältnisse Neumarkts in jener Zeit etwas näher ins 
Auge fassen, und die Veränderungen, welche da während der Regie
rung Kaiser Ferdinand H. eingetrctcn sind, beleuchten.

51.
Die Sekte dcr Photiniancr in Ncumarkt. Oc. Ellas am Ende ibr Beförderer. 
Reparatur an dcr Klosterkirche. Die Minoriken verlangen das Kloster zurück.

Der Magistrat widersetzt sich. Prediger in Ncumarkt. Ihre Schicksale.
Bei der damaligen Denkart und der religiösen Stimmung, die 

sich unter den Menschen geltend zu machen suchte, war es sehr na
türlich, daß auch verschiedene religiöse Ansichten sich ansbildeten, die 
von ihren Urhebern nicht für sich behalten, sondern weiter auSge-

6lN Es gab eine Zcit, wo beide Thcile mit den Waffen in dcr Hand den 
Streit zu schlichten strebten, dcr von dcr innerem Spaltung unzertrennlich war; 
in diesem Kriegc war dic Hoffnung der Katholiken, wie die ibrer Gegner, auf 
gewaltsame Unterdrückung der andern gerichtet, und beide Theile setzten die 
Möglichkeit voraus, auf diesem Wege des Glaubens der Gegner Herr zu Wer
den, bei dessen freier Gestaltung sie sich der fremden Sünde theilhaftig zu ma
chen fürchteten. Historisch-politische Blätter von G. Philipps und G. Görrcs. 
Bd. 1. Heft 1. München 1838. S. 41 ff.

10*
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breitet wurde». Jeder hielt seine religiöse Ueberzeugung sür die ein
zig wahr« und richtige, und bemühte sich deshalb, Anhänger zu ge« 
winncn. So wußte sich auch die alle Sekte dcr Photinianer 
die bei der allgemeinen Gcdankenvcrwirruug und Verschiedenheit re
ligiöser Meinungen wieder aus ihrem Grabe erstand, neue Geltung 
zu verschaffen; auch in Neumarkt hatte sich dieselbe 1631 eingeschli
chen. Ihr thätigster Beförderer am hiesigen Orte war v EliaS 
am Ende, welcher sich Eintritt in die Häuser zu verschaffen ge
wußt, und durch Ucberredungcu die Leute zu seinen Irrthümern zu 
verführen getrachtet hatte.

Man war, wie wir im vorhergehenden Zeiträume gehört haben, 
ungeachtet der traurigen und vcrhängüißvollcn Zeiten dennoch mit 
der Wiederherstellung der Klosterkirche beschäftigt, weil man sie nicht 
wollte ganz eingchen lassen, und man war darauf bedacht, ein 
kleines Kircheuvermögcu zu sammelu. Zu diesem Zweck schaffte dcr 
Magistrat 1620 ciue 2 Centner und 2 Stein schwere Glocke an, 
welche durch Jakob Götz in BreSlan gegossen wurde, und bezahlte 
für den Centner 36 Thaler und 24 Ggr. Da das damalige kaiser
liche Amt einen Kircheustuhl in dieser Kirche besaß, so schenkte die
ses daS Stadtwappen an die Glocke. Sollte bei Begräbnissen mit 
dieser Glocke geläutet werden, so zahlte man damals für die Pulst 
10 Silbergroschen. Doch wollten alle jetzt angeführten Einkünfte 
nicht ausrcichen, die an dieser Kirche nothwendigen Reparaturen zu 
vollende», namentlich mußte daS Dach nnd Gewölbe, da noch nichts 
darauf verwendet werden konnte, täglich baufälliger werden. Es war 
daher kein Wunder, daß am 4. September 1623, da ein heftiger 
Orkan wüthete, des Morgens um 4 Uhr der steinerne Giebel an 
der Kirche hernnterstürzte, und Dach, Balken, Gewölbe nnd Gestühle

6l) Der Stifter dieser Sektc war PhotinuS, ein gelehrter talentvoller 
Mann, welcher zu Sirmium erst Priester war und dann bis zur Würde eines 
Bischofs dieser Stadt emvorstieg Den Anfang seiner Ackeret setzt man in das 
Jahr 314. Er wurde zu Mailand 317 ereonnnuwcirt, d. h. aus der Air- 
chengemeinschaft ausgeschlossen Seine Ansichten sind folgende:

1) Er läßt in der Gottheit nur Eine Per on zu, nämlich die des VaterS, 
nimmt aber du drei Namen in der  an — dcr arianische Irr
thum

Dreicinigk.it

2) Christus ist ihm bloßer Mensch, der vor der Geburt aus Maria nicht cri- 
flirte, und kann blos wegen dcr inneren ihm inwohnendcn höheren A äst 
Sohn Gottes genannt werden.

Die Photiniancr läugncten also da« Mysterium der heiligen Dreieinigkeit Pho- 
tinus wurde auf der Äirchcnversammlung zu Sirmium seiner bischöflichen Würde 
entsetzt und ins Eril geschickt, in dem er auch gestorben ist. Nergl Dionv^ii 
i^ejnvii sii88ert<uio sie pliolini sinmnatione in Anus» llollectio concilinrnm 
kom. lll. nuA 116. lilpipluenii baereü. 71. ^llmnu8iu8 sie 8)uosii8 8 27. 
8<rcr»te» 11. L. llbr. 2. cnp. 28 — 3ü. 8n7.vinenu8 11. b! Illn-. 4. eup 6. 
1?beosioretu8 Iisereticurum sndularum libr. 4. 8»Ipici»8 8ever»8 11. 17 
libr. 2. c»p. 26. dt-UnIm ^lexsnsior 8aveuluin 1V. sii88«^l. 32. siu 1>m üe 
euuigua seciere siisciplinn siissert. 5.

Dreicinigk.it
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bis auf das Chor, die Scitenmaucrn und Pfeiler gewaltsam zerschmet
terte. Um dies Gebäude bald wieder herzustellen, gestattete die kai
serliche Oberamts-Rcgierung in allen Städten Schlesiens, wie auch 
bei den benachbarten Dominien auf dem Lande eine allgemeine Kol
lekte, welche 500 Thaler einbrachte. Allein auch dies reichte noch 
nicht hin, die Kosten dieses KirckenbaueS zu bestreiten, weil beinahe 
das ganze Kirchengebäude zerstört gewesen ist. Kaum war aber die
ser Bau beendigt, so meldet sich der Guardian des Minoriten-Klo- 
sterö zu St. Dorothea in Breslau, AemiliuS Cibo, bei der da- 
sigcn Hauptmannschaft, und verlangt, daß das Kloster zu Neumarkt 
dem Orden der Minoriten wieder eingeräumt werde. Er gründet 
seine Ansprüche darauf, daß dieses Kloster ursprünglich für den Or
den gestiftet sei, dieser also sein ihm zustehendes rechtmäßiges Besitz- 
thum wieder erlangen müsse. Zwar wäre dasselbe vor 100 Jahren, 
nämlich 1507, dein dortigen Magistrate von den Ordensbrüdern ab
getreten worden, allein nicht ohne alle Einschränkung; denn eS war 
die ausdrückliche Bedingung festgesetzt, daß daö Kloster mit allen 
dazugehörigen Einkünften dem Orden keineswegs entzogen, sondern 
vielmehr zum Besten deS Ordens verwendet werden sollte. Diese 
Bedingung habe nun dcr Magistrat nicht erfüllt, im Gegentheile die 
Gebäude ciugchen lassen, die Orgel für 800 Thaler nach Schwie- 
buS verkauft, das Kloster und dessen Einkünfte zu andern dcr Stif
tung widersprechenden Zwecken verwendet, nnd überhaupt damit übel 
gewirthschaftet. Er müsse daher darauf antragen, daß daö Kloster 
zu Ncumarkt mit allem Zubehör ganz in dem Zustande dcm Mino- 
ritcn-Orden zurückgegcben werde, in welchem es die Brüder im Jahre 
1507 verlassen hatten. Die Hauptmannschaft zu Breslau machte 
den Neumärktschen Rath mit den Ansprüchen des Guardian 0. Ae- 
milius an das rasige Kloster bekannt, und trug demselben auf, sich 
darüber genügend zu erklären. Dies geschah im Jahre 1629. Der 
Magistrat entgegnete auf die von dem Guardian zur Motivirung 
seines AntrageS ausgestellten Gründe: durch einen 122jährigen un
gestörten Besitz und durch die längst verstrichene Verjährungsfrist sei 
dcr Rath zu dem rechtmäßigen Besitze des Klosters gelangt, dcr bis 
dahin unangefochten geblieben ist; der MajestätSbriesKaiser Nudolphs 
sichere den Protestanten nicht nur gleiche Rechte mit den Katholiken, 
sondern auch den ruhigen Fortbestand des protestantischen Gottes
dienstes oder der freien Religionsübung und dcr bis dahin inne ge
habten Kirchen und Schulen zu; waS den Vorwurs übler Wirth
schaft mit dcm Klostergute anbelangt, so wolle sich der Magistrat 
gegen denselben verwahrt wissen, und sich bemühen, diesen Vorwurs 
gründlich zu widerlegen. Wenn auch für diesmal die Zurückgabe 
des Klosters an den Orden unterblieb, so wird uns doch die Folge 
belehren, daß die Ansprüche der Minoriten keineswegs inS Verges
sen gekommen sind, sondern nur auf gelegnere Zeit verschoben wur
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den, wo sie ohne alle Hindernisse und Schwierigkeiten befriedigt wer
den konnten.

Durch 74 Jahre hatten die Protestanten die katholische Stadt- 
pfarrkirche zur Abhaltung ihres Gottesdienstes gebraucht, und seitdem 
das Patronatsrecht au den Magistrat übergegangen war, Prediger 
dcr Auasburgischen Konfession an diese Kirche berufen. Jetzt hatte 
sie 1634 das große Unglück getroffen, daß sie gänzlich darnicderbrannte. 
Das tiefe Elend und die Verarmung der Bürger in einer Zeit schwe
rer Prüfungen ließ den Gedanken an eine baldige Wiedererbauung 
dieser Kirche nicht aufkommcn, daher mußte der Gottesdienst wieder 
in die nun hergestellte Klosterkirche verlegt werden, zu welchem Zwecke 
man in der Nähe des Klosters für die Prediger angemessene Woh
nungen miethete. Es ist nicht zu läugueu, daß der Krieg auf beiden 
Seiten große Erbitterung hervorgerufen hat, daher sehen wir da ka
tholische, dort evangelische Geistliche, welche durch die Macht des 
Stärkeren vertrieben worden waren, herumirrcn und eine sichere Zu
fluchtsstätte bei ihren Glaubensbrüdern suchen. So kamen 1636 
nach Neumarkt 5 vertriebene Pastoren und baten um Almosen und 
um ein Asyl. Das sind die traurigen Folgen eines unglücklichen 
Religionskrieges. Jetzt fiel auch die Ungnade des Kaisers schwer 
auf alle diejenigen, welche an dcr Präger Konföderation vom Jahr 
1619 Theil genommen hatten. Da werken neue Klagelieder ange
stimmt und wehmüthige Bitten an den Thron des Kaisers gesendet, 
um den Zorn des Kaisers zu besänftigen. Wirklich ertheilte auch 
endlich Ferdinand III. im Jahre 1637 einen Parvonbricf für 
Neumarkt und das Breslauische Fürstenthum, welchen die Ritterschaft 
im Originale in das Breslauische, in girier Abschrift vom Jahre 
1638 in das Neumärktische Archiv niederlcgte.

Sehen wir nun, welche Prediger in diesem Zeitraume in Neu
markt gelebt haben, unv was ungefähr BemerkenSwertheö aus ihrem 
Wirkungskreise hcrvorzuheben ist.

Auf l>1 Adam Sturm folgte als Pastor Matthias Neu- 
mann/ auch Neander genannt, von dem wir bereits unter dem 
Jahre 1583 gesprochen haben. Dieser hatte zum Kapellan den Mel
chior Schurtz, welcher schon 1611 als Auditor in die Schule nach 
Neumarkt kam und das darauf folgende Jahr 1612 nach Stcinau 
berufen wurde. Nach dem Tode des Pastor Adam Sturm wurde 
er 1620 zum Diakonus erwählt, und trat sogleich im Oktober sein 
Amt an,, weil der nun zum Pastor erwählte Matthias Neumann 
wegen Altcrschwäche seinem Amte nicht mehr vollständig vorstehen 
konnte. Schurtz starb aber schon im Jahre 1626, und an seine 
Stelle trat Gabriel Sturm, ein Sohn des verstorbenen Pastor 
Adam Sturm. Derselbe hatte bereits, als beide Prediger, Matthias 
Neumann und Melchior Schurtz schon alt und schwach waren, als 
Substilut ihpe Stelle vertreten, und war zu diesem Zwecke mit der 
Hoffnung auf die Nachfolge berufen worden. Er folgte also ohne
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Weiteres 1626 nach dem Ableben des Melchior Schurtz in das va
kante Diakonat, starb aber auch schon um das Ende des Jahres 
1633 oder zu Anfänge des Jahres 1634 zu Neumarkt als Diakonus.

Noch bei Lebzeiten des Matthias Neumann wurde Melchior 
Schurtz zum Pastor erwählt, ein Sohn deö 1626 als Kapellan 
verstorbenen Predigers gleiches Namens, welcher zuvor Pfarrer in 
AdelSdors gewesen war. Der altersschwache und kränkliche Pastor 
mußte schon seit langer Zeit durch einen Stuäwsus llieolvKiae mit 
Namen PaulReimann im Predigtamte unterstützt werden. Daher 
bewilligte ihm der Magistrat von den kirchlichen Einkünften eine 
Penston, und versetzte ihn in den Ruhestand. Schurtz verehelichte 
sich im Jahre 1634 mit des verstorbenen Diakonus Gabriel Sturm 
hinterlassener Wittwe, und verwaltete 28 Jahre daö Neumärktische 
Pastorat. Er war bis in sein hohes Greisenalter Pastor der Kirche 
zu Neumarkt, bis zu jener denkwürdigen Katastrophe, da nach dem 
Westphälischen Friedensschlüsse viele früher katholisch gewesene Kirchen, 
wozu auch Neumarkt gehörte, im Jahre 1654 den Katholiken wieder 
zurückgegebcn werden mußten, wovon wir später umständlicher spre
chen werden. Als Kapellan fungirte seit 1634 Tobias Pirner, 
welcher zuvor Pfarrer in Rausse gewesen ist. Er theilte mit seinem 
Kollegen Melchior Schurtz 1654 gleiches Schicksal, mußte sein Pre
digtamt niederlcgen, und ging nach Parchwitz. Mit diesen beiden 
Männern schließt sich die Reihe der Pastoren, welche bei der katho
lischen Stadtpfarrkirche zu Neumarkt angcstellt waren.

Nachdem wir die kirchlichen Verhältnisse dieser Periode näher 
ins Auge gefaßt haben, wollen wir zur Erzählung dessen übergchen, 
waS sich im bürgerlichen Leben Merkwürdiges ereignet hat.,

32.
Ucberschwemmung in Schlaupe. Freier Bro-t- und Flcischmarkt. Brauurbar. 

Mcdicinalpcrsvuen. Rechtspflege.
War die Stadt auch durch Brand, Plünderung und Verhee

rungen des Krieges schon tief herabgekommcn und in Schulden ge
rathen, so traf sie 1626 noch das Unglück, daß daö Gut Schlaupe 
durch öftere Ueberschwemmungcn fast ganz zu Grunde ging. Schon 
1628 hatte die Gewalt des Wassers die Dämme zerrissen und alles 
Getreide hinweggeschwcmmt und verderbt. Die ganze Gegend wurde 
in eine unfruchtbare Wüste umgewandelt, in welcher nichts als 
durch die gewaltsamen Wasscrströmungen aus der benachbarten Oder 
herbeigeschwemmter Kies und Sand zu erblicken war. Die Stadt 
war nicht im Stande, diesen Schaden so bald wieder gut zu ma
chen und den Ort wieder anzubauen, sie mußte dies auf bessere und 
glücklichere Zeiten verschieben. Erst 1654 wurde wieder mit derCul- 
tiviruug dieses Gutes ein Anfang gemacht.

Da Thcurung und Hungerönolh die bitterste Armuth unter dem 
Volke verbreitet, so war bis zum Jahre 1631 wöchentlich ein freier 
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Mehl- Brodt- und Fleischmarkt gestattet, jedoch in der Art, daß 
Bäcker und Fleischer ihre Waaren zwar aus den Dörfern in die 
Stadt bringen und bis um 11 Uhr Vormittags auf öffentlichem 
Markte ohne Einspruch der städtischen Bäcker und Fleischer feil ha
ben könnten, aber ihnen nicht erlaubt sein sollte, den Rest ihrer 
Waaren, den sie nicht verkaufen konnten, wieder mit sich nach Hause 
zu nehmen, vielmehr sollte derselbe an das Hospital verfallen sein. 
ES war natürlich, daß die Bäcker und Fleischer in dcr Stadt, welche 
vom Magistrate ihte Brodt- nnd Fleischbänke erkauft hatten und sich 
durch diesen freien Brodt- und Fleischmarkt beeinträchtigt glaubten, 
auf das nachdrücklichste dagegen protestirten, auf ihre Bankgerechtigkeit 
und ihr wohl erworbenes Recht sich stützend.. Da nnn aber die 
übrigen Zechen wöchentlich zweimal, und zwar ohne alle Ein
schränkung, einen freien Brodt- nnd Flcischmarkt verlangten, der 
Rath aber sich auf Seite der Bäcker und Fleischer neigte und da
her kein Urtheil zu fallen sich erlaubte, so stellte derselbe die Ent
scheidung höherer Obrigkeit anheim, und schickte deshalb sämmtliche 
in diese Angelegenheit einschlägliche Dokumente nach Breslau, sich 
dringend für die Fleischer und Bäcker verwendend und den Ruin 
der beiden besten und bedeutendsten Zünfte der Stadt auf das nach
drücklichste verstellend,

Bis zum Jahre 1629 hatten die Tuchmacher die Walkmühlen 
in Arnoldsmühl und Strachwitz in Miethe. Jetzt wurde un
ter dem Neutcichdamme eine eigne Walkmühle erbaut, und im Jahre 
1657 richtete der Magistrat auch die bis dahin in Pfaffendorf be
standene Malzmühle zn einer Walkmühle ein, und vermiethete sie 
diesem Gewerbe.

Im Jahre 1627 hatte die Stadt 6 Brauhäuser, die aber größ- 
tentheils Privatpersonen gehörten, und 200 braubcrechtigte Wirthe. 
Allein mit dein Brauwesen ging eS nicht recht ordentlich zu, viel
mehr brauete ein jeder nach eigenem Belieben, so oft er wollte. 
Weil aber auf solche Weise die Reichen, besonders diejenigen, welche 
eigene Brauhäuser besaßen, die Armen unterdrückten, so daß kaum 
40 Häuser sich des Branurbars bedienen konnten, ungeachtet Sten- 
ern daraus entrichtet werden mußten, so wurde schon im Jahre 1626 
vom Magistrate und den Aeltesten dcr Kretschmerzunft eine Brau- 
Ordnung eingeführt, vermöge deren darum gcloost werden sollte, wer 
in der Reihe brauen könne, so daß nur einer nach dem andern 
brauen durfte, mithin eine Parthei auf die andere warten mußte. 
Es stand damals auch beim Magistrate, nach Maaßgabe des Ge
treidepreises zu bestimmen, wie viel jedesmal gegossen werden sollte; 
demnach wurden 1627 auf 20 Scheffel Breslauer Maaß 36 Ach
tel oder 18 Viertel gegossen. Dagegen goß man 1629 auf 20 
Scheffel Breslauer Maaß 30 Achtel oder 15 Viertel, wonach sich 
dann jedesmal die Tare deS Bieres richtete.

Ehe wir diese Bemerkungen über das Zunftwesen schließen,
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wollen wir noch dcr Medicinalpersonen gcdcnkcn, welche in diesem 
Zeiträume hier in Nenmarkt gelebt haben.

Im Jahre 1621 besaß die hiesige Stadt-Apotheke Caspar 
Wecker, welcher sie aber 1622 an Matthäus Wende von Lieg
nitz verpachtete.

Im Jahre 1626 lebte hier als Medicus Dr. Paul Wecker, 
der zugleich Rathmann gewesen ist; 1630 war praktischer Arzt 
Matth. Frisch, der aber von hier nach Liegnitz zog; 1631 ver
ließ vr. Thomas Hoffmann Ncumarkt, und zog ebenfalls nach 
Liegnitz, und an seine Stelle kam vr. Elias am Ende, welcher 
die Dreieinigkeit läugncte und sür seinen Irrthum hier Proselyten 
zu machen suchte, wodurch er sich in der Kirchengeschichte Neumarkts 
einen Namen gemacht hat.

Im Jahre 1634 war die Apotheke in solche Abnahme gekom
men, daß dcr Rath von da weder Tinte noch Siegellack erhallen 
konnte, was sonst auS der Offizin geliefert wurde.

Folgende Notizen mögen als Beitrag zur Geschichte dcr Rechts
pflege damaliger Zeit hier noch eine Stelle finden, und zwar mit 
den eignen Worten des Chronisten:

1. George Seidel von Vnnzlau war ein Bursche nur erst von. 
19 Jahren, da er schon Kirchenraub und 7 Mordthaten begangen, 
auch zu dem änderten Goldbergischen Brande daS Feuer zugctragen. 
Zur Strafe ist er 1622 lebendig gerädert worden.

2. Welcher N.N., Inwohner eines bei dcm Sandtkretschamb 
stehenden GärtncrhäuschenS, ist zwar nicht unter des Henkers Hän
den gestorben, doch find die Urtheilsumstände anmerknngswürdig. 
ES hatte derselbe 1626 von einem in dem Sandtkretschamb über
nachtenden Lübcnischen Fuhrwagcn einen Sack mit etlichen tausend 
Thalern Geld gestohlen. Darum der Dieb auch durch scharffe Tor
tur zu keiner weiteren BekäntenuS gebracht werden konte, als daß 
er das Geld im Felde gefunden, und nur gegen 100 Thaler aus 
einem Sacke genommen, so wurden bis süns Urthels von anderen 
Schöppenstühlen eiugeholt, deren zu großer Verwunderung keincö 
dcm andern ähnlich stehet. Und zwar sprach

1) der Breslauische Schöppenstuhl den Dieb von fernerer Straffe 
gänzlich los;

2) der Lembergische Schöppenstuhl urtheile, den Dieb mit Feuer 
zur Bekäntnus zu bringen;

3) die Fakultät in Fraukfurth wollte den Dieb ewig verweisen;
4) nach dcm Ansspruchc dcr Leipziger Fakultät sollte er auf zwei 

Jahre verwiesen werden; ,
5) und das Urthel des Leipziger Schöppenstuhls enthielt, den 

Dieb, wenn er das Gestohlene wieder geben könnte, zur Staupe 
zu hauen und ewig zu verweisen.

Endlich blieb der Magistrat bei des Breßlauischen Schöppen- 
stuhleö Auöspruche und ließ den Dieb ohne fernere Straffe loß.
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Noch mögen folgende Chroniken-Nachrichten zum Schlüsse die
ses Kapitels hier eine Erwähnung verdienen.

Anno 1628 kamen etliche vor das Coloredische geworbene 
Soldaten den 12. Januar im Weinkeller über dem Würfelspiel zu 
Verdruß, wobei der eine Spieler, Peter Burggraf aus der 
Pfaltz, von dem andern, Lorentz Krimmer von Franckcnstein, im 
Herausgehen erstochen wurde. Balv darauf maffakrirten die übri
gen Kameraden auch den Thäter, und sind beyde todte Körper auf 
dem Klosterkirchhose in einem Sarge zusammen begraben worden.

Anno 1628 hat der hiesige Buchhalter Johann Thieren- 
berger das Bildnus des Hauptes Johanniß in den Händen der 
Herodias, so er selbst gemahlt, in die Kämmereystube geschenkt.

Anno 1633 den 7. Januar Mittag um 2 Uhr ist bey Hellem 
Sonnenschein und warmem Wetter ein Schall gehört worden, .so 
gleich einem Donnerschlage gewesen und lange gedauert, also daß 
das Rathhauß erschüttert.

Ferdinand H. erlebte das Ende deS KriegeS nicht, bei wel
chem die religiöse Tendenz immer mehr in den Hintergrund gedrängt 
wurde und eine politische Richtung unverkennbar hervortrat. Er 
starb zn Wien am 15. Februar 1637, nachdem zuvor der Sohn des 
Kaisers, Ferdinand III., zum römischen Könige gekrönt wor
den war.

Zehntes Kapitel.
Neumarkt während dcr Regierung Kaiser Ferdinands Hl- 

von 1637 bis 1657.

53
Ohnmacht der scklmMn Fürsten. Fernere KricgScrcigmssc. HinweMhrung 
der gefangenen Raihmänner aus Neumarkt und ihre Schicksale. Der Ncumärk- 
lischt Stadt-Kommandant Rhediger wegen Ucbergabc dcr Stadt an die Schwe

den zu Breslau cmhauptcll
Der neue Kaiser fand es nicht erst für nothwendig, nach Schle

sien zur Huldigung zu kommen, und die Schlesier machten sich auch 
nichts daraus, noch viel weniger pachten sie daran, den Kaiser be
sonders dazu cinzuladcn. Schlesiens Kraft war gebrochen, die Macht 
und das Ansehn dcr schlesischen Fürsten tief herabgesunken, selbst 
Breslau war ohnmächtig geworden.

Bereits im Jahre 1637 hatte die Verzweiflung bei den Bür
gern zu Neumarkt so weit um sich gegriffen, daß sie allen Respekt 
gegen ihre Vorgesetzte Obrigkeit gänzlich auS den Augen setzten, mür
risch und ungeduldig wurden und dem Magistrat die Schuld gaben, 
daß er sich alles gefallen ließe. Dabei machten sie mit Trotz aller
hand unbesonnene Vorschläge, nahmen bei der letzten Einquarttrung 
dem Rathe die Stadtschlüffel ab, und bewachten gewaffnet die Thore.
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Weder Offiziere noch Commissarien, mit einem Worte: Niemand 
wurde in dic Stadt gelassen, sondern ehe dies geschah, über die 
Stadtmauern müudliche Unterredungen und Unterhandlungen ange
knüpft, ja mehrcremal waren sie geeilt, ohne Noth und Ursache die 
Sturmglocke zu läuten. Dabei war dcr Magistrat genöthigt, eine 
himmlische Geduld zu üben und eine harte Probe auszustehen, wollte 
er nicht Uebel ärger machen und einen öffentlichen Tumult und blu
tige Erzesse verhindern. Dies war die Stimmung dcr Gemüther im 
Innern der Stadt während dieses Krieges, die jeden Augenblick gräß
liche Auftritte befürchten ließ.

Das Jahr 1638 gewährte der Stadt einige Ruhe, daß die al
ten Wunden vernarben konnten, um neuen Platz zu machen; denn 
seit dem Präger Frieden war Schlesien bis zum Jahre 1639 von 
Kriegsunruhen frei. Obwohl die Stadt von einer großen Schnl- 
denlast beinahe erdrückt wurde und die Gläubiger die Zurückzahlung 
der erborgten Gelder mit Gewalt erzwingen wollten, so fanden doch 
die verarmten Bewohner Neumarkts in der Hoffnung auf baldigen 
Frieden Trost und Erleichterung. Aber der Hoffnungsstern ging 
diesmal nur zu bald wieder unter. Desto trauriger war nämlich 
das Jahr 1639 sür unser Neumarkt. Im März kommt ein Regi- 
Ments-Quartiermeistcr hieher mit dem Anftrage, zwei Kompagnien 
hier einzulogiren und die von der Stadt zu leistenden Dienste zu 
reguliern. Für die erste Nacht mußte schon der Rath mit 3 Achtel 
Bier, 200 Pfund Brodt und 2 Topf Wein als Geschenk dcm Quar- 
tirmeister entgegen gehen. Den 9. März zog der Oberstlieutnant 
de Moreno, Borrischen Regiments, mit dem Stäbe und 3 Kom
pagnien, nebst einer unsäglichen Menge Weiber und Kinder, in die 
Stadt, wozu noch dic zu Canth und Auras befindlichen 3 Kom
pagnien stoßen sollten, so daß von den im letzten fürchterlichen Brande 
und von den Verwüstungen einer rohen Soldateska übrig gebliebenen 
elenden Häusern und Hütten, 90 an dcr Zahl, die Hälfte mit dem 
Stäbe belegt und die übrigen zu 6 bis 40 Personen in eine einzige 
Hütte mit den Soldaten bequartirt wurden. Proviant mußte von 
der Bürgerschaft hcrbeigeschafft werden. Zwar ging dcr Oberstlieut
nant den 20. März mit dcm ganzen Rcgimcnte wieder von hier ab 
»ach Leitmeritz, allein die Stadt war dadurch um nichts gebes
sert. Sämmtliche Bagage nebst dazu gehöriger Wache, Weiber nnd 
Kinder blieben in Ncumarkt zurück. Ucberdies muß die Stadt noch 
6 Fußkncchte und einen mit Waffen wohl ausgerüsteten Reuter stel- 
^n. Nun rücken auch feindliche Völker an, und die Stadt muß 
stch in Vertheidigungsstand setzen. Der Rath bittet sich daher eine 
Anzahl Breslauischer Soldaten und im Nothfalle noch mehr SuceurS 
aus. Währenddem aber legt sich der Quartirmeister Bornischen Regi
ments wegen des rückständigen Werbegeldcs, welches eigentlich von 
Breölau sollte, gefordert werden, im Aug. mit 7 Soldaten nach Schlaupe, 
und nimmt dort die sämmtliche Erndte erekutivisch in Beschlag. Da 
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die Kriegsgefahr immer größer wurde, konnte die arme Stadt nicht 
genug Postpferde, Vorspann und Boten hcrbeischaffen, die sie selbst 
bezahlen nkußte. Was vom Jahre 1639 an bis zum Ende deS 
Krieges für Ncumarkt Merkwürdiges sich zugctragen, das hat cin 
Augenzeuge, welcher damals hier lebte, dcr Neumärktische Gelehrte 
Johannes Ruprecht, in einem Journale umständlich ausgezeick>- 
net, welche Schrift bei dcm Bäcker-Aeltestcn Profe aufgefunden wor
den ist. Wir halten eS um so mehr sür eine Pflicht der historischen 
Treue, diesen interessanten Bericht hier wörtlich uud unverändert fol
gen zu lassen, je interessanter und wichtiger für uns die Perlon ist, 
welche denselben geliefert hat. Denn Ruprecht wurde von den Schwe
den in die Gefangenschaft fortgeschlcppt, nach seiner Rückkehr aber d. 
7. November 1644 zum Viccnotarius und den 29. Februar 1648 
zum wirklichen Rathmanne ernannt. Derselbe schreibt nun über den 
Fortgang und das Ende deS Krieges folgendes:

Den 4. Juli 1639 Morgens um 9 Uhr ist das Schwedische 
Königsmarkische Regiment, in 800 Mann stark, vor die Stadt Neu- 
marckt kommen und Quartir in der Stadt begehret. Vorzeigende 
eine Ordre von dem Schwedischen General Johann Banner; 
weil man aber wegen schuldiger Treue, damit man dem Kavser ver
bunden, dasselbe nicht einlaffeu können noch wollen, so haben die 
Soldaten mit Gewalt einzukommen sich bemüht, wobei der dabey sich 
befindende Oberstlieutenant Hammerstein am Liegnitzer Thore mit 
Leitern und Berten anzusctzen befohlen, es ist auch am Thore fast 
das Thürlein in Stücken gehauen worden, derowegen von solcher 
Gewalt abzustehen man höchlich gebethen: weil es aber nicht helffen 
wollen, hat man nothwendig sich defendiren und aus sie loSschicßen 
müssen, also sind ihrer 6 erschossen unv etliche beschädigt, und vor 
diesmal diese Feinde zurü kgetrieben worden. Vor diese Treue und 
Hertzhafftigkeit bedanckt sich der in Liegnitz liegende Kayserliche Ge
neral Leon schriftlich, uud verspricht die Sache bey dem Kayser zu 
rühmen, wovon auch eine Abschrift aus dem Rathhanse befindlich. 
Hierauf nun wie Dero Kayserliche Majestät solche der Stadt treue 
Devotion zu wissen bekommen, haben dieselben Dero General-Feld- 
marschall Grass Philipp von Mannßfeld, welcher damals m 
Schlesien das Kayserliche Kriegsvolk kommandirte, anbefohlen, daß 
er die Stadt Neumarckt mit nothdürftiger Besatzung versehen und 
bei vorfallender Gefahr mit Hülffe und Entsetzung beyspringen sollte- 
Dannenhero der Herr Grass im Oktober 80 MuöquetirS vom Bor- 
Mischen Regiment mit einem Lieutenant, NameuS SchinovsN, 
einem Feldwebel und etlichen Korporals hereinkommandirct, es waro 
auch die Burg von der Stadt Breßlau mit 12 MusquctierS besetzt, 
ingleichen waren die Bürger unter ihre Befehlshaber auf ihre Posten 
ordentlich eingetheilet, Kraut und Loth ward von Breßlau in Ver
rath zugcfichret. Ueber dies alles ward Herr Otto Heinrich von 
Nhediger Hauptmann, einer von Adel von der Strisa, zu>
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Kommandanten gesetzt. Mit dieser Verfassung glaubte man dem 
Feinde gewachsen zu seyn, dann damahls dcr feindliche Gencras Ma
jor von Staalhanß mit 5000 Reutern, 2000 Fnßknechten und 
8 kleinen Stücken umb und zu Beuthen sich verschantzct, und 
hatte er in Niederschlesien, gegen Laußnitz und Marck zu, alle 
Städte und Dörffer unter seiner Kontribution. Zu Hirschberg, 
Bnutz ei und Lcmberg lag auch FeindeSvolk, weil aber da
mals nur 4 Regimenter zu Roß, 1 Regiment Dragoner und ein 
Trupp Reuter, so man die Winsi sehen Reformirten und ihren 
Commandanten Hcnfischen geheissen, sich in Schlesien befunden, 
das Fußvolk auch in Besatzungen verbleiben mußte, ist daö Kayser- 
liche Volk dem Feinde nicht bastiant gewesen, sondern hat nur de
fensive gehen müssen, wiewohl Hensischen mit seinem Lropp, so 80 
Pferde starck gewesen, ihme mit stetem Einfällen in die Quartiere 
auf Parthicn großen Abbruch gethan; denn es ihme gar offt ge
rathen, daß er viel vom Feinde nicdergehauen und gefangen hat. 
Dannenhero Staalhanß bey Beuthen eine Schiffbrücke über die Oder 
geschlagen, darüber gegangen, die Städte Guhr und Herrn - 
Stadt eingenommen, und als er eine Zeitlang das Schloß Tra
ck) enbcrg vergebens belagert, auch die Kayserlichen Völker gegen 
Beuthen im Anzüge gewesen, ist er eilends von Drachenbcrg auffge- 
brochcn und hat sich bey Steinau gelagert, alle kleine Städte ge- 
brandschatzet, die Dörffer geplündert, und von daraus die Parthicn 
bis an Breßlau angcschickt, nachmals hat cr nach dreitägiger Belage
rung die Stadt und Schloß Lüben einbekommcn. Und nunmehr» 
kommt auch daS Ungcwitter über unsere Stadt Neumarkt, denn den 
9. December schickte der Feind das Königmarckische und Zedlitsche 
Regiment vor unsere Stadt, dieselbe zu berennen. Der Oberstlieut- 
nant Hammerstein schickte einen Trompeter an das Liegnitzer Thor 
mit einem Briefe, worin er Einlassung und andere unmögliche und 
unbillige Dinge mehr begehrte. ES hat ihm aber dcr Stadt-Kom
mandant, Herr Rhcdiaer, diese Antwort mit diesen IHmaUbus 
sagen lassen:

,,Er wäre in die Stadt geleger, dass er fechten, und nicht 
säst er akrorsirrn sollte, wie ein Hundsfott!"

Den 1l. December ist Staalhanß *) mit der Armee und Ar
tillerie vor die Stadt kommen, die Reuterei logirte anf die umlie
gende Dörffer, das Fußvolk aber und er selbst haben auf dcr 
Probstey und in selbigen Gärten gelegen, da ist in 4 Tagen und 
Rächten einander viel von seiner Post kommen, auch oft und viel 
tu die Stadt und auS der Stadt auf einander Feuer gegeben wor
den; wobey viele Feinde erleget und beschädiget, aber Gottlob! in 
der Stadt gar niemanvt getroffen worden. Es haben auch beyde, 

, ') Cs ist damit dcr schwedische General Stahlhantsch gemeint, welcher 
'«39 von dcr Mark und Lausitz her in Böhmen kinficl.
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Soldaten und Bürger, fernern Muth und Hertz zum Fechten ge
habt, wären auch wohl unerschrocken gewesen; wenn schon der Feind 
hätte Sturm lauffen laßen, daß jedermann desselben begierig erwar
tet, verhaftende mit Gottes Hülffe den Feind wohl abzutreiben. 
Als aber den 14. December zu Nachte der Feind seiner 3 Stükchen 
etwas nahe dem Breßlauer Thore bey die Töpperey plantirct, auch 
ani Tage zwei Schüsse auS Stucken vom Thomaskirchhofe in dic 
Siadt gethan hatte, weiß Niemand, was vor eine Furcht den Kom
mandanten ankommcn, daß er ohne eintzig Vorwissen des Rathes, 
der andern Soldaten und Befehlshaber, durch einen Drommelschlä- 
ger erstlich am Breßlauer, nachmals am Thomasthore, dcm Feinde 
Akkord anbieten lässet; dadurch denn eine große Cvnfnsion verursachet, 
und weil er in dcr Stadt Stillstand geboten hatte, haben sich des 
Feindes Volk bis hart ans Breslauer Thor angespiclet. Alö man 
nun mit dcm Kommandanten i» Ouri» äoliberiret, ihme auch ernst
lich verwiesen, daß er ohne Vorwissen der Stadt nnd Soldateska 
sich solcher Dinge unterstanden: so ermähnte man ihn endlich, daß 
wenn er ja akkordircn wollte, er doch nichts anders, als in einem 
annehmlichen und bey Kayserlicher Majestät verantwortlichen Akkord 
einzugehen hätte Nun begehrcte Staalhanß, der Kommandant sollte 
aufs Breßlauische Thor mit ihm zu sprechen kommen. Wie er aber 
dahin kommt, so ist Staalhanß fortgerittcn auf dic Probstey, in die 
Landcckerey, da er sein Quartier hatte, auf daß Er, Rheviger, sich 
vom Rittmeister Sehern, der unterm Feinde nnd.sein Dntzbruder 
war, auch andere vom Feinde mehr, überreden lässet, daß er über 
vielfältiges Abmahnen derer in der Stadt dennoch am Breßlauer äußer
sten Thore, auf der lmcken Handt, wenn man hinausgehet, über die 
Mauer hinaussteiget. Als er hinaus unter die Feinde kommt, ist er 
mit vielen Schimpf- und Schmachreden gefänglich angenommen wor
den, woselbst er denn alsbald den Schlüssel zum großen Glocken- 
thurm, darinn 5 Centner Pulver gewesen, dem Stückhauptmann 
gegeben. Hierauff nun hat man müssen die Thore öffnen, da sind 
über 300 Pferde in der Stadt genommen worden, die Kayscrlichen 
Soldaten mußten sich unterhalten lassen, die Offiziere aber sind ran- 
zionirt worden. Der Stadt Breßlau Soldaten hat Staalhanß nick 
Sack und Pack ohne Ranzion zur Courtesie mit einem Dronunel- 
schläger nach Breßlau geschickt. — Staalhanß hat von der Stadt 
zur Ranzion 1000 Reichsthaler erzwungen, man hat auch zu unter
schiedenen mahlen über 10,000 Pfund Brodt und über 300 Achtet 
Bier geben müssen; auch ist die Stadt mit einer sehr harten Ein- 
quartirung bedrängt worden. Den 24. December, war der heiligt 
Christabend, ist der Feind wiederum von Neumarkt aufgebrochen, hat 
einen Kapitän mit 80 Mann hier gelassen, und ist auf Striega» 
zugezogen, welche Stadt er, wie auch Jauer, eingenommen und 
gebranndtschatzi. Am heiligen Neujahrs-Abende des nachfolgende» 
l640sten Jahres zu Abend um 8 Uhr kam Hammcrstein mit dein 
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ganzen Königmarckschcn Regiment in die Stadt. Der Rath war 
gleich damals anderer Sachen halben aufm Rathhause, mithin schickte 
Hammerstein Soldaten hinauf, und läßt selbigen in der Rathsstube 
bewachen. Das Regiment hat sollen auf dem Klosterkirchhofe hal
ten, die Offiziers aber hatten sich in Lisch ke'ö Gasthaus einlogirt. 
Diese ganze Nacht hindurch ist geplündert worden; wen es be
troffen, der hat es empfunden (mich Ruprechten hat Gott hiervor 
behüttet.) Auf den Morgen, als am neu angehenden 1640 Jahre, 
ist die ganze Bürgerschaft aufs Rathhaus gefedert worden, ob ich 
mich zwar selbe Nacht zu Hause nicht getrauet, sondern in des Pfarren 
von Schöneiche Herrn Össiges Hause hinter den Fleischbäncken 
aufm Heustalle gelegen, bin ich doch auf Erfordern aufs Rathhaus 
gegangen, und als ich hinanfkommen, bin ich von dem Rathe und 
der anwesenden Bürgerschaft angesprochen worden, ncbenst Johann 
Micheln, Thomas Benischen und Friedrich Voigten zum 
Hammerstein zu gehen und ihn zu befragen, was er von dem Rathe 
und Bürgerschaft begehrte? Der Rath gab mir auch so weit mit, 
in was ich mich gegen ihme wegen gemeiner Stadt und Bürgerschaft 
verwilligen und einlassen sollte, worauf mir Hammerstein mit harten 
Worten zur Antwort gab: „Wollten wir itzund erst sein Begehren 
wissen, er vermeinte, er hätte uns solches neulich durch seinen Trom
peter zu wissen gethan, wobei er eö bewenden ließe." Als ich nun 
weiter nebst Johann Micheln an ihn geschickt wurde, umb flehent
lich zu bitten, daß er doch der armen Stadt nicht unmögliche Dinge 
zumuthen, sondern sich nur erklären möchte, indem wir erböthig, was 
nur menschenmöglich, und was wir noch beym Vlutte hätten, ihme 
zu geben, so ist er herausgefahren und sagte: Wir sollten ihm als
bald 15,000 Neichsthaler erlegen, benebenst einen Eyd schwören, daß 
Wir mit der Schwedischen Besatzung uns wider das Kayserliche 
Kriegsvolk wehren wollten. Hierauf gaben wir ihm zur Antwort: 
Solch Stücke Geld wäre nicht in unsrem Vermögen, wider die Kay- 
serlichen uns zu wehren, wäre wider unsere Eydes-Pflicht, womit 
wir dem Kayscr verbunden. Auf dieß kündigte er uns beyden Arrest 
an. Wie wir nun wieder aufs Rathhauö kamen, so ließ unterdessen 
Hammerstein zu Pferde blasen, und schickte hernach den Regiments- 
Quartiermeister mit etlichen Reutern hinauf, und ließ alle drei Rath- 
manne, Herrn Friedrich Krausen, Herrn Paul Weckern, 
Herrn Matthäs Gürtlern, Hanß Micheln, mich Johann 
Ruprechten, Christoph Zachern den Seiler, Christoph 
Meißnern, einen Fleischer, und Christoph Prosen den jüngern, 
einen Bäcker, gefangen nehmen und zum Liegnitzer Thor hinauSfüh- 
ren. Als wir eine ziemliche Zeit vraußen hinter der Probstey war
teten, bis das Volck zu Roß und Fuße nachkam, hatten indessen 
etliche Bürger in der Stadt Hammersteinen einen Fußfall gethan 
und umb Loölassung der Rathherren gebethen, hatten dadurch so viel 
erlangt, daß der Herr Gürtler, welcher damahls Bürgermeister
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war, wiederum durch den Trompeter von uns abgesodcrt und loß- 
gegeben ward: wir aber waren cin jeder einer Kompagnie zuge- 
thcilet, auf ungesattclte magere Pferde gesetzt und mit fortgcnommen. 
Das erste Nachtlager war in Parchwitz in dcr Vorstadt. Also 
sind wir den gantzcn Winter hindurch im Lande hcrumgcschlcppt 
worden; was vor Schmach, Kälte, Hunger und Kummer wir bey 
diesem unbarmhcrtzigen Nolcke außgcstanden, ist nicht zu beschreiben; 
4 Wochen lang war ein jeder bey seinem Rittmeister, welche Zeit ich 
unter freyem Himmel vorS Rittmeisters Quartier liegen müssen. Zum 
Thiergarten über der Oder werden wir alle, bis auf Friedrich Krau
sen, welchen Hammerstein bey sich behielt, zum Profoß gebracht, da 
haben wir, bey grimmiger Kälte, aufn Hose in einer Scheune in 
8 Tagc lang liegen müssen, nachher» sind wir zwey nnd zwey in 
eiserne Fesseln mit den Schcnckcln zusammen geschlossen, und ich 
nebst dem jungen Prosen gespannet worden. 2? a nun wurden wir 
in einem kleinen Gärtncrstübchen unter vielen Kayserliche» Gefange
nen, Soldaten nnd Croaten, in 25 Personen zusammen verwahret, 
und wäre kein Wunder gewesen, daß nnS damals die Läuse ge- 
sresscn hätten. Die Gefangenen, sonderlich die Croaten, thaten uns 
große Trenc, denn sie hohlcten Biktualidn, nnd theilctcn uns mit 
Fleisch und Brodt; 14 Tage lang haben wir in Eysen gesehen. 
Wie nun Staalhanß am Schloß Trachenberg nichts schaffte, und 
zum anderenmahl wieder abziehcn mußte, nahm er seinen Marsch 
wieder zurück auf Beuchen zu, und weil daS Eyß die Schiffbrücke 
daselbst zerstoßen hatte, baucte er zu Beuchen eine rechte Brücke. Un
terdessen lagen wir mit unsrem Regiment in einem Dorff, Altcn- 
Crantz, 2 Meilen von Fraustadt, 6 Wochen lang; in selbem 
Quartier ward Christoph Meißner kranck, ließ sich berichten. Noch
mals haben wir bis in die dritte Woche in dcr Carbatischen 
Heyde gelcgeu, darinn den 6. April am Charfreytage Christoph 
Meißner starb. Er ward daselbst von uns Gefangenen begraben in 
das Dorff Bilaffe *), welches nicht weit von der Heyde lag, aufn 
Kirchhofs, da die Kirche abgebrgnndt. Am heiligen Ostertagc gien- 
gcn wir über die neu erbaute Brücke zu Beuchen, lagen in Man- 
ckclwitz, darinn ward Christoph Zacher kranck. Als nun Staal
hanß daselbst aufbrach, ging er eylend mit aller Neutercy gegen der 
Marck zu, wir aber wurden mit dcr Bagagc nach Beuchen geschickt, 
allda wir Christoph Zachern ins Hospital gebracht, darinn er sich 
berichten ließ; ist auch kurz hernach verstorben und daselbst aufn 
Kirchhofs begraben worden. Nach 8 Tagen kam Staalhanß wieder, 
und wir bekamen unser Quartier in Klein-Tschirna, 3 Meilen 
von Glogau. Hanß Michel und Christoph Profe waren schon 
vor vielen Wochen von Alten-Crantz aus von Hanunerstein mit einem

') Bielawe, Alt- und Neu-, O. 3s —3z M. von Frcistadt, Post 
Beuth en an der Oder, 1 evang. Kirche und Schule, 144 H , 942 E-
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Paß nach Neumarckt geschickt, um Anstalt zu machen zu unserer Be- 
freyung, blieben aber außen, ob ste schon einen Revers binnen 14 
Tagen sich wieder zu gestellen und Geld mitzubringen von sich ge
geben. Dannenhcro schickte Hammerstein zu uns noch übrigen Dreyen, 
als Krausen, Weckern und mir, ließ uns zu einem Rittmeister zu- 
sammcnfodern und andeuten: weil er sehe, daß er von den abgefer
tigten sowohl als zu Hause gelassenen Kluftschelmen betrogen 
worden, so wollte er ferner sich mit uns auch nicht schleppen, son
dern wir sollten uns zu Beuthen um ein Logement umthun, da möch
ten wir vor unser Geld zehren, darinn uns 6 Reuter bewachen 
sollten, welchen wir einem des Tages einen halben Reichsthaler ge
ben sollten. Ich wußte damahls in meinem Beutel mehr nicht als 
12 Silbergroschen. Ob nun zwar diese Zeit über wegen unser Lö
sung von Neumarckt genugsam schrifftliche Vertröstung geschehen, so 
geschahe doch nichts, als daß sie uns bisweilen ein paar Dukaten 
Zchrung schickten. Weil nun ich nicht wußte, was ich machen sollte, 
habe ich mich Gott befohlen und zu der kleinen Tschirne den 30 April 
gegen Abend aufgemacht und bin davon gegangen, auch bey Nachte 
mit größter Gefahr durch alle Wachen durchkommen, und den 5 May 
Morgcnds, als man ins Frühgebethe lautet, kam ich frisch und gc- 
^nd, doch lahm, abgeriyen, voller Ungeziefer, zu meinem Weib und 
Kind nach Hause, welche ich auch frisch und gesund fand, wovor 
lch Gott hertzlich gepriesen. Unlängst hernach kam Herr Krause auch 
an, welcher von etlichen Obristen-Frauen loSgebethen worden, starb 
aber nach 8 Wochen. Herr Paul Wecker hat angefangen zu prakti- 
ziren, und weil er durch glückliche Kuren bey hohen Offizieren in 
Ansehen kommen, welche alsdann vor ihn bey Staalhansen inter- 
cediret, hat er dem Hammerstein befohlen, ihn loßzulassen, kam also 
um Michaele zu Hause.

Unterdessen hatte sich auch der zu Neumarckt gewesene Kom
mandant Rhcdiger von den Schweden ranzionirt, kommt nach Breß- 
lau, wird daselbst arretiret. Ob er nun zwar zum Schein verursa
chet, daß vom Feinde beym Fleischerthore 12 Ellen lang gesprcnget, 
die Thore aber bis aufs erste zerhauen und ruinirt worden, so,wurde 
er doch wegen Uebergabe der Stadt Neumarckt zur Verantwortung 
gezogen, und half nichts, daß er die Schuld den Bürgern beymessen 
wollen, worüber sie sich auch verantworten müssen, sondern es wurde 
ihm der Kopf abgeschlagen. So weit der Bericht des Johannes 
Ruprecht.

54.
Fernerer Druck dcr Stadt walncnd des Krieges. Dcr wcstvhälischc Fricdcn 
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men, daß die Ausgaben der Stadt die Einnahmen so weit über
schritten, daß sich dcr Rath genöthigt fand, immer darauf los zu 
borgen und die Schuldenlast immer mehr anzuhäufen. Wahrlich! 
es sah damals in Neumarkt sehr schlimm aus. Aufgeborgt mußte 
werden, wo nur etwas zu erhalten war, und an Reste, von denen 
die gemachten Schulden nach und nach hätten bezahlt werden können, 
war gar nicht zu denken. Daher darf es uns nicht wundern, wenn 
bisweilen Erekution sich einfand, welche die Zurückzahlung der erborg
ten Gelder erzwingen wollte. Viele Landleute flüchteten in die Stadt, 
und suchten Schutz und Sicherheit: dafür wurden sie nun angezogen, 
an die Stadtkasse sogenannte Schutzgelder zu zahlen. Nun folgte ein 
Leiden nach dem andern. Nachdem 1641 den 24. August die Vo- 
ge lisch en KriegSvölker einquartirt und verpflegt werden mußten, 
rückten am 30sten desselben Monats schon wieder die Warlovski- 
sche Bagage mit Offizieren und Reutern ein. Diese verlangten, um 
sich vor dem Feinde sicher zu stellen, Pallisaden um die Stadt, aller
hand Fortifikationsanstalten und Wachen; dabei sollten demungeachtet 
die Bürger ihre Häuser voll Soldaten und mit deren Verpflegung 
vollauf zu thun haben. Doch damit war man noch nicht zufrieden. 
Jetzt verlangte die Garnison die Stadtthorschlüflel, die ihnen ungeachtet 
aller Weigerung dennoch ausgeliefert werden mußten. Man erlaubte 
sich sogar unnütze Quälereien der Bürger. War ein Offizier auf 
einige Zeit verreist, so verlangte man von seinem Wirthe Bezahlung 
dafür, daß er dessen Quartier nicht gebraucht. Die Bürger fingen 
wieder an ihre Häuser zu verlassen und auszuwandern. Beim Ab
marsch dieser Garnison bietet dcr Magistrat, um Plünderung zu 
verhüten, dem kommandirenden Obersten 100 Floren Diskretion an, 
da ohnedies zwei Tage vorher 32 Pferde von der Feldarbeit weg
gestohlen worden waren. Während noch diese Warlovskische Einquar- 
tirung im Abzüge begriffen war und nichtsdestoweniger 40 Reuter mit 
ihren Offizieren zurückließ, stehen schon wieder mehr als 100 hungernde 
Soldaten vor den Thoren der Stadt, und quälen die Bürger. Dazu 
kam noch, daß das feindliche Kriegsvolk das Landgut der Stadt 
gänzlich niedergebrannt hat, und dennoch forderte der Oberstlieutnant
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Madlung unter Androhung militairischer Erekution von den aus
gehungerten Bürgern eine Kriegssteuer von 600 Koren.

Mit dem Anfänge des Jahres 1642 schien sich zwar die Ge
fahr vor dem Feinde, nicht aber die Beängstigung der Bürger zu 
mindern; denn am 2. März rückt der Madlungische Stab mit der 
Leib-Compagnie wieder in die Stadt inS Quartir, wozu den 29. April 
noch 150 feindliche Reuter von Parchwitz her kommen, welche auf 
der Viehweide 3 bürgerliche Pferde Wegnahmen. Jetzt liegt der Feind 
ln Wohlau, und verwüstet von dort aus die hiesige Gegend. 
Feindliche Soldaten nähern sich der Stadt, und plündern auf dem 
Hauödorfer Berge 7 Wagen aus. Da nichts vor der Gewalt 
dieser Barbaren sicher war, so faßten die Bürger den Entschluß, 
rhre besten Habseligkeitcn auf 60 Wagen nach Breslau zu flüchten, 
die ihnen aber unterwegs nebst Wagen und Pferd genommen wur
den. Weil die Straßen so unsicher waren, konnten die Wintersaaten 
nicht bestellt werden, und man befürchtete daher in dem kommenden 
Jahre eine Hungersnoth. Von Wohlau aus raubte eine schwedische 
Parthei nicht nur alle Pferde und alles Rindvieh aus den Gärten 
vor den Thoren Neumarkts, und führte die wachenden Knechte ge
fangen hinweg, sonvern bedrohte auch die Stadt mit Feuer, Schwerdt 
und allen Grausamkeiten, wenn sie nicht wöchentlich gewisse Gelder 
zahlen wolle.

Das Jahr 1643 gewährte abermals eine traurige Aussicht. 
Ein großer Getreidemangel trat ein, und die Bürger sahen sich ge
nöthigt, Brodt in Breslau zu kaufen. Nichtsdestoweniger mußten 
im Juni 50 kaiserliche Soldaten nebst ihren Offizieren einquartirt 
und verpflegt werden. Ueber alles dies forderte der Kommandeur 
von der Stadt noch 282 Floren, und legt, da kein Geld vorhanden, 
dem Bürgermeister Erekution ein. Endlich marschirte doch die Gar
nison den 28. September glücklich ab. Aber der Leiden war kein 
Ende. Denn am 27. Oktober früh um 4 Uhr kam ein feindlicher, 
von der aus Mähren eingerückten und schon bei Breslau stehenden 
Hauptarmee hieher gesendeter starker Trupp Reuter vor die Städt, 
verlangt Einlaß und droht widrigenfalls mit Feuer, Mord und Ver
wüstung.

In so großer Noth, und da kein SuccurS zu hoffen war, bitten 
die Stadt-Commune und das häufig hereingeflüchtete Landvolk den 
Magistrat, es nicht zum Aeußerstcn kommen zu lassen. Die Thore 
wurden also geöffnet. Kaum ist diese Kavallerie in die Stadt ge
ruckt, so forderte auch der General schon 100,000 Pfund Brodt, 
o00 Tonnen Bier und Küchenbedürsnisse, weil die Armee sich in 
dieser Gegend lagern würde. Die hier gelassenen Reuter stellten nun 
bald in allen Häusern eine strenge Untersuchung an, stiegen auf Bö
den und in Keller, brachen Schränke und Kasten auf, und nahmen 
Weg, was sie fanden. Aller Vorrath an Mehl und Getreide wurde 
verbacken und verblaut, der Hafer hinweggeführt, und was an Ge
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treide und Heu in den Scheunen vor der Stadt vorgefunden wurde, 
weggeholt; das noch aus dem Felde stehende Getreide ward vernichtet, 
die Saaten, die Hoffnung der künftigen Erndte, wurden zertreten 
und zerstört. Am 28. Oktober rückt nun die Armee wirklich an, 
und verlegt ihr Hauptquartier nach Nimkau, während der linke 
Flügel sich in Bisch dorf lagert. Neumarkt blieb diesmal von die
sen lästigen und verdrüßlichcn Gästen befreit, denn die Armee zog 
den 30sten über eine mit 1000 Reutern und Kanonen besetzte Brücke 
über die Oder, und machte Quartier in Au ras.

Das Jahr 1644 bot wieder keine erfreulichen Aussichten dar. 
Der Feldmarschall Graf Götz zeigt im Februar an, daß er von 
Wohlau aus 132 kranke Soldaten nach Neumarkt schicken werde, 
um dieselben mit warmen Stuben, guter Wartung, Unterhalt nnd 
Medikamenten bis zu völliger Genesung zu verpflegen. Alles Pro
testiren des Magistrats half nichts; die Stadt mußte diese Kranken
pflege übernehmen. Kaum sind diese Kranken im August abgezogen, 
so muß der Magistrat auch sogleich die abgeforderten LandeSanlagcn 
durch alle erdenklichen Erekutionsmittcl von den unglücklichen, rein 
aus geplünderten und verarmten Einwohnern beitreiben, und weil, wie 
natürlich, diese Erekutioncn fruchtlos bleiben mußten, so werden den 
Bürgern die Thore gesperrt und sie in ihrer Nahrung und ihren 
Geschäften gehemmt, bis Zahlung geleistet würde. Während dieser 
kläglichen Umstände giebt der Landeshauptmann dem Magistrate Be
fehl, eine bequeme Wohnung für den General-Wachtmeister Baron 
Mörder zu besorgen, welcher der Sicherheit wegen von AuraS 
weg und sich nach Ncumarkt bcgeben will. Die Noth stieg aufs 
höchste. Weder Geld noch Nahrungsmittel waren vorhanden, die 
Gläubiger mit Erekutioncn vor den Thüren. Ein kalter Schauer 
rieselt dem gefühlvollen Menschen durch die Nerven, wenn die grauen
hafte Vorstellung von allen diesen auf einen einzigen Ort gehäuften 
Leiden und Bedrängnissen seine Seele durchbebt.

Im Jahre 1645 war es bereits so weit gekommen, daß Brodt 
von Kleie gebacken werden mußte, und daß auch dieses der zehnte 
Bürger kaum hatte. Die Noth war unaussprechlich groß; man schickte 
die Kinder betteln. ES waren nur noch 123 Bürger in der Stadt, 
welche in den wenigen, vom Brande nicht gänzlich verzehrten und 
deshalb elenden übriggebliebencn Hütten wohnten. Dazu kam noch, 
daß vom April bis Juli zwei Kompagnien Chursächsische Kavallerie 
in der Stadt und 5, 6 bis 15 Mann in einem Hause lagen. Diese 
Soldaten benahmen sich sehr ungebährdig, und vermehrten das Elend; 
sie hüteten mit ihren Pferden nicht nur Gärten und Wiesen, selbst 
auch Getreidefelder ab; forderten und nahmen von ihren Wirthen 
alles, was ihnen der frechste Muthwille eingab; zerschlugen Fenster 
und Oefen, nnd jagten die Leute aus den Häusern, wenn sie ihnen 
nicht geben konnten, was sie verlangten. Bei ihrem Abmärsche Plün
derten sie vollends die Stadt rein aus. Die Bürger sahen sich aber- 
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wals genöthigt, die Thore zu sperren. Bald darauf finden fich 
wieder ein Corps Polen, 149 Köpfe stark, die eingelasseu und ver
pflegt werden mußten. Immer mehrere Häuser wurden von ihren 
Besitzern verlassen, standen öde und leer da, und fielen der Stadt 
anheim. Einen traurigeren Zustand können wir uns wohl nicht den
ken, als den, welchen der dreißigjährige Krieg für Neumarkt herbei
geführt hakte.

Das Jahr 1646 gewährte noch keinen erfreulichen Blick in die 
Zukunft. Die Stadt muß die Bagage des GLesen bur zischen 
NegimcntS «ufnehmen; die dabei befindlichen Soldaten waren von der 
rohestcn Natur, und übten die schauderhaftesten Ercesse; sie trieben 
ihre Pferde auf Aecker, Wiesen und Gärten, verdarben daselbst muth- 
willig alles, was ihnen unter die Hände kam, und zerstörten und 
zertrümmerten die Geräthschaften. Dessenungeachtet mußte der kom- 
mandirende Lieutnant wöchentlich für gutes Kommando 10 Floren 
nnd ein Achtel Bier bekommen; dabei war weder Weib noch Kind 
noch HauSrath auch nur eine Nacht vor diesem Gesinde! sicher, zu 
welchem noch 150 zur Bagage bestellte Leute, die größtenteils aus 
Pferdejungen und Knechten bestanden, gerechnet werden müssen. Im 
Monat April hatten sogar einige Reuter aus dieser Bande 3 Bür
ger ohne alle Schuld halb todtgeprügelt und an einer Bürgeröfrau 
Nothzucht tentirt. Diese Giesenburgische Bagage hatte bei ihrem Ab
märsche der Stadt 1,200 Floren Kosten verursacht. Das Unglück 
vergrößerte eine ansteckende-Krankheit, die schnell um sich griff und 
viele Menschen hinwcgragte. Von 100 Bürgern waren kaum 40 
übrig geblieben, die weder Waffen noch Brodt hatten.

Im Jahre 1647 im Januar stehen noch ringö um die Stadt 
schwedische Truppen; alle Pferde auf den Straßen werden wegge
nommen, die beiden städtischen Landgüter Schöneiche und Schlaupe 
völlig zerstört. Am 13. Mai fordert die feindliche schwedische Armee 
unter dem Kommando des General-Feldzcugineister Wittcnberg 
von der Stadt Neumarkt t 0,000 Pfund Brodt, 20 Achtel Vier und 
40 Scheffel Hafer nach Anras, und weil derselbe bei der Haselei 
eine Brücke über die Oder schlägt, so sind ihm den 15. Mai 2,225 
Pfund Brodt, 5 Achtel Bier und 12 Scheffel Hafer geschickt worden. 
Das Landvolk flüchtete sich schaarcmveise mit Vieh und Mobilien in 
die Stadt, und machte die Verwirrung nur noch größer. Die 
Schweden, welche von der Brücke her die Stadt sehr leicht erobern 
konnten, glaubten, es seien noch etliche tausend Malter Proviant in 
der Stadt. Gegen alle Protestalion läßt der General Wittcnberg 
Untersuchung anstellen, und die Stadt muß denselben Abend noch 
1,500 Pfund Brodt, 12 Achtel Bier und 15 Scheffel Hafer liefern. 
Am 17. Mai mußte Neumarkt abermals 5,400 Pfund Brods, 18 
Achtel Bier, Fleisch und Butter hergeben, wozu ihr noch 820 Schef
fel Vorgefundenes Getreide abgefordcrt wurden. Diese Armee bestand 
aus 14 Regimentern in 2,000 Pferden, 600 Dragonern unter 50
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Standarten. Neumarkt bot in jenen Zeiten einen erbarmenswerthen 
ärmlichen Anblick dar: von den noch übrig gebliebenen Häusem war 
auch nicht eines mit Schindeln gedeckt, da dergleichen gar nicht zu 
haben waren; alle trugen elende Strohdächer; Wiesen und Gärten 
mußten zu Weideplätzen dienen, und waren gänzlich zerstört. Einen 
nicht minder traurigen Anblick gewährte die innere Bevölkerung; die 
in die Stadt geflüchteten Adligen fingen nun an, unruhig zu wer
den, schimpften Rath und Bürger, und zwangen sie, nach ihrem 
Willen zu thun. Dazu kam noch den 19. Juni kaiserliche Einquar- 
tirung: es zog das Hainauische Kavallerie-Regiment nebst dem 
Stäbe in die Stadt. Nicht genug. Den 18. August kommen plötz
lich und unvermuthet 10 Reuter ans Thor gesprengt, schlagen die 
Bürgerwache nieder, und besetzen das Breslauer Thor. Es entsteht 
zwischen den wenigen Bürgern, die noch in der Stadt sind, und die
sen Reutern ein förmliches Gefecht, in welchem von beiden Seiten 
3 Personen stark verwundet wurden; von Seiten der Bürger war 
Caspar Profe, der Bäcker, durch den Leib geschossen worden, 
und starb noch dieselbe Nacht; dagegen waren von Seiten der Feinde 
ein Edelmann und ein Trompeter geblieben. Die Bürger behaup
teten den Platz, und besetzten wiederum das Thor. Nun trat eine 
kleine Ruhe ein, die aber nicht von langer Dauer war. So war 
nun endlich auch unter schweren Leiden und Drangsalen das Jahr 
1647 abgelaufen. Es begann das Jahr 1648.

In diesem Jahre wurde die Stadt gezwungen, monatliche 
Kriegskontributionen an die Schweden nach Jauer und Ohlau zu 
zahlen. Darüber werden die Bürger mürrisch, und kündigen dcm 
Magistrat den Gehorsam auf. Der Chronist bemerkt hiezu: „Je- 
dennoch wird die Sache durch bezeigte Desperation nicht besser, son
dern wer kann, muß so lang am Karren ziehen, bis er damit stecken 
bleibt und ganz versinkt."

Endlich machte der westphälische Friede 1648, der aus dem 
Rathhause zu Neumarkt den 20. December publicirt wurde, diesen 
Leiden ein Ende, welcher, wie Friedrich von Schiller sagt, von 
tausend und übermal tausend Zungen im heißen Gebete vom Himmel 
erfleht wurde. Wie erwünscht mußte nicht allen die frohe Nachricht 
sein, daß der schon so lange gehoffte Friede endlich geschlossen wor
den sei. Aber alle Differenzen waren durch diesen Frieden noch nicht 
beseitigt. Für Schlesien enthielt derselbe folgende Bestimmungen: 
„Die Schlcsischen Fürsten Augöburgischer Confession, nämlich die 
Herzöge zu Brieg, Liegnitz (wozu noch Wohlau gehörte), Münster
berg und Oelö, wie auch die Stadt Breslau, sollen bei ihren vor 
dem Kriege erhaltenen Rechten und Privilegien und der Aus
übung der evangelischen Religion erhalten werden. Die Grafen, 
Freiherren, Edelleute und ihre Unterthanen in den übrigen Fürsten- 
thümern, die unmittelbar zur königlichen Kammer gehören, sollen, auf 
Vorbitte der Königin von Schweden, nicht gezwungen werden, der
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Religion wegen auszuwandern, anch nicht abgehalten werden, in der 
Nachbarschaft außerhalb des Landes ihren Gottesdienst abzuwarten; 
ja eS soll ihnen erlaubt sein, drei evangelische Kirchen auf ihre Ko
sten, außerhalb der Mauern der Städte Schweidnitz, Jauer und 
Glogau an Orten, die der Kaiser wird anweisen lassen, zu erbauen, 
sobald sie sich diescrhalb an ihn wenden werden." Wenn wir diese 
sür Schlesien gegebenen Bestimmungen etwas genauer betrachten, so 
werden wir uns bald überzeugen müssen, daß durch sie die Streit
punkte beider Religionspartheien noch keineswegs erledigt worden 
sind. Nach dem Friedensschlüsse schickten die Breslauer Stände Ab
geordnete nach Wien, um die freie Religionsübung für die Prote
stanten im Fürstenthume Breslau zu bewirken, zu welcher Reise die 
verschuldete und verarmte Stadt Neumarkt dennoch 170 Rthlr. gab. 
Was diese Gesandtschaft an den Kaiser bewirkt, und welche Folgen 
sie gehabt habe, werden wir später sehen, wenn wir die kirchlichen 
Verhältnisse Neumarkts in dieser Periode näher beleuchten werden.

83.
Neumarkt- Nachwehcn des dreißigjährigen Krieges.

Jetzt "erscheint eine schwedische Erekution von 12 Pferden vor 
der Stadt, und verlangt Proviant und Kontribution, ja dieselbe setzt 
auch hier einen schwedischen Zoll- und Accife-Einnehmer ein. Der 
Magistrat sendet Deputirte nach Ohlau, kann aber nichts erbitten. 
Zugleich verlangte die kaiserliche Kammer ein Darlchn, um die For
derungen der Schweden zu befriedigen, die so lange im Lande auf 
Erekution liegen blieben, bis sie Geld bekamen. Nun hänfen sich 
die Erckutioneu: die Gläubiger wollen bezahlt sein. Neumarkt, von 
Schulden erdrückt, deö größten Theils seiner Häuser und Einwohner, 
Welche Seuchen und Elend hiugerafft und vertrieben hatten, beraubt, 
konnte sich nicht erholen. Die größte Verzweiflung ergriff die in 
die äußerste Noth gestürzten noch übrigen Bewohner.

Im Jahre 1649 kamen schon wieder 3 Kompagnien vom Gon- 
zazischen Rcgimente nebst dem Generalstabe nach Neumarkt, um 
die Bürger drei Monate lang entsetzlich zu quälen. Zwar gab die 
Stadt Breslau diesmal zum Unterhalt dieser Einquartirung 647 Rthlr. 
Hülssgeldcr, allein Neumarkt hatte dabei doch die gefährlichste Stel
lung, und mußte sich allen Plackereien der Soldaten unterziehen. 
Endlich wurde den 21. Juli auf dem Nathhause der versammelten 
Bürgerschaft das Ende ihrer großen und schweren Leiden angekün
digt und die völlige Ratificirung deS Friedens publicirt. Mit Freu- 
denthränen im Auge vernahmen die Bürger die frohe Kunde, daß 
nun ein großer Theil der Sorgen, die sie fast ganz zu Boden ge
drückt hatten, von ihnen genommen sei, und Sonntags daraus wurde 
ein allgemeines Dank- und Friedensfeft gefeiert. Von tausend Lip
pen strömte der heißeste Dank, ans tausend Herzen die wärmste in
nigste Erkenntlichkeit znm Himmel empor; unv tausend Zungen 
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stimmten mit etwas erleichtertem und beruhigten Gemüthe ein in daS 
feierliche Te Deum. Wie sah eS aber nach dem Kriege in Neu
markt aus? Ach, das Bild des entsetzlichsten Elends stellt sich uns 
dar, wenn wir einen Blick auf die Lage der Stadt zu jener Zeit 
werfen!

Neumarkt hatte durch Einquartirungen vielfach weit härter und 
schmerzlicher gelitten, als alle andern Städte Schlesiens; die Stadt 
war ihrem Untergänge nahe gebracht, wozu nicht wenig beigetragcn 
hat die ungeheure Schuldenlast, die sie auf sich nehmen mußte; der 
dritte Theil der Stadt bestand in Brandstellen; viele Häuser waren 
von ihren Wirthen verlassen, und standen verödet und unbewohnt, 
zum Theil baufällig da; an Wiederherstellung derselben war damals 
nicht sobald zu denken; die Stadt sah mehr einem Haufen Stroh
hütten ähnlich; die benachbarten Dörfer waren, wo nicht ganz, doch 
theilweise in Asche gelegt, und standen verwüstet und menschenleer 
da; Aecker und Wiesen waren von den Hufen der feindlichen Rosse 
zerstampft und zertreten und von den barbarischen Feinden völlig 
kahl gemacht, so daß rings um die Stadt in weite Ferne hinaus 
nichts als eine große weit ausgedehnte Wüste zu sehen war. Einen 
solch traurigen Anblick gewährte Neumarkt und dessen Umgebung am 
Ende des dreißigjährigen Krieges.

Nachdeu. wir nun die traurigen Schicksale der Stadt während 
dieses blutigen Religionskrieges erzählt haben, wollen wir zur ge
schichtlichen Darstellung der kirchlichen Verhältnisse Neumarkts in jener 
Zeit des Entsetzens und der Noth bis zum Ende der Regierung 
Kaiser Ferdinands Hl. übergehen.

56.
Gesandtschaft der evangelischen Stände an den Kaiser. Gegen-Reformation. 
Zurückgabe der Kirchen an die Katholiken. Streit wegen L.s KirchlebnS zu 
Camösc. Der Krcuzhcrr Nentwig erster katholischer Pfarrer. Dic Franziskaner 

machen Ansprüche an Las Kloster. Neues Glockengeläute.
Wir haben oben bereits angedeutet, daß die Stände deö Brcs- 

lauischen Fürstenthums bald nach dem westphälischen Frieden Abge
ordnete nach Wien schickten, um dort das Rcligionögeschäft in An
sehung der Augöburgischen Confessions-Verwandten dieses Fürsten« 
thums zu betreiben; an der Spitze stand Wilhelm vonNhediger 
und Striefe auf Schön born. Allein ihre Bemühungen waren 
erfolglos; denn der 1648 geschlossene Friede, welcher jenen blutigen, 
durch dreißig Jahre mit fürchterlichen Flammen auf Deutschlands 
Boden wüthenden Krieg beendigte und der letzte öffentliche Traktat 
war, durch welchen bis dahin über die kirchlichen Angelegenheiten 
unsers Vaterlandes etwas festgesetzt wurde, hatte dcm Kaiser, so 
wie den protestantischen Fürsten, daö Reformativnsrecht in 
den zur königlichen Kammer gehörigen Fürstcnthümern eingcräumt, 
daö beißt daö Recht, einer Kirchengescttschaft die öffentlichen Re
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ligionsübungen zu gestatten oder 'zu verweigern und die Grenzen 
ihrer Befugnisse im Verhältnisse zum Staate und zu andern Religi
onspartheien zu bestimmen. Wir haben den Inhalt der Schlesien 
betreffenden 88- 38—41 des fünften Artikels des Friedens - Instru
ments schon oben im Auszuge mitgctheilt. Die protestantischen Für
sten machten von diesem Reformationsrcchte in Ansehung ihrer katho
lischen Unterthanen auch sofort in ihren Ländern Gebrauch; daß auch 
der Kaiser in Rücksicht seiner protestantischen Unterthanen ein Glei
ches thun würde, war natürlich. ES mußte daher die von den Bres- 
lauischen Ständen abgesertigte Gesandtschaft wenig fruchten. Wer 
mit unbefangenem Auge die Verhältnisse der damaligen Zeit über
blickt, wird in dem Verfahren des Kaisers gar nichts so unbilliges 
finden und den Vorwurs dcr Ungerechtigkeit, den man ihm so gern 
gemacht hat, bedeutend hcrabstimmen; denn sollte ihm in seinen Erb- 
ländern jenes Recht nicht zustehen, welches die protestantischen Für
sten so bereitwillig für sich in Anspruch nahmen und auch sofort 
auSzuübcn uicht säumten? Liegt darin ein Grund, den Kaiser der 
Unduldsamkeit nnd Ungerechtigkeit zu beschuldigen, wenn er nur that, 
was andere Fürsten vor ihm gethan? Und dürfen wir jene Für
sten, welche das ckus relormaocki, das ihnen der westphälische Friede 
zugestand, gegen ihre katholischen Unterthanen sogleich in Anwendung 
brachten, weder der Unduldsamkeit noch dcr Ungerechtigkeit zeihen, 
warum sollte der Kaiser nur ungerecht erscheinen, wenn er nur eben 
das that, was er nach den Bestimmungen des Friedensschlusses zu 
thun befugt war? *) Wir dürfen nicht weit gehen, um Beläge 
dafür aufzufinden. Wie sah es wohl mit dcr katholischen Religion 
in dem benachbarten Fürstenthume Liegnitz und in den Fürstenthü- 
mern Brieg und Wohlan auö? Haben wir je gelesen, daß man 
diese Fürsten^ deshalb dcr Ungerechtigkeit und Intoleranz beschuldigt 
hätte, weil sie den katholischen Gottesdienst aus ihrem Gebiete ver
bannten und die katholischen Geistlichen verjagten? Davon hören 
wir nichts. Zudem konnte daS Verfahren des Kaisers durchaus 
nicht für traktatwidrig erklärt werden, da ihm ja die Befugniß zu 
rcformiren in Ansehung der Erbfürstcnthümer durch den westphäli- 
schen Friedensschluß ausdrücklich zuerkannt worden war. Es erging 
demnach 1653 ein Amtsbefehl an alle evangelischen Pfarrer des 
BreSlauischen und Neumärktischen Weichbildes, sich den 26. Mai 
früh um 8 Uhr auf das hiesige Rathhaus zu gestellcn. Demzufolge 
kamen 43 Pfarrer nebst ihren Kirchschreibern am benannten Tage 
in hiesiger Klosterkirche zusammen, und nachdem sie dort ihr Gebet 
verrichtet und das „Komm, heiliger Geist!" gesungen, zogen sie paar
weise auf daS RathhauS, wo sie die vom königlichen Amte verord-

') Worbs in seinen „Rechten der Evangelischen" S. IN ff lull 
ucrst den Gesichtspunkt verrückt, ans welchem die Handlunosweisc des Kaisern 
brachtet werden muß.
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neten Commissarien, den Assistenzrath von Noth el nnd den Kanzler 
von Jenisck, erwarteten, von welchen sie nach Vorlesung deS kai
serlichen königlichen Mandats die Weisung erhielten, nicht nur sogleich 
die Kirchenschlüssel und zugehörigen Registraturen auszuliefern und 
sich der Religionsübung gänzlich zu enthalten, sondern auch binnen 
6 Wochen und 3 Tagen ihre Pfarrhöfe und Schulhäuser zu räumen. 
Zwar machte Jonas von Drosch ki, Pastor zu Stephansdorf, 
welcher für seine Amtsbrüdcr das Wort führte, nachdrückliche Gegen
vorstellungen, allein sie blieben ohne Wirkung. Die Verhandlungen 
dauerten 2 Stunden, und ehe die Pfarrer auseinander gingen, faß
ten sie den Entschluß, die Landesältesten des Breslauischcn Fürsten- 
thums zu bitten, sich ihrer anzunehmen und ihre Vorstellungen an 
den Churfürsten von Sachsen gelangen zu lassen. Von Neumarkt 
aus wurde vonRhediger an den Hof des Churfürsten nach 
Dresden gesendet, allein auch diese Mission blieb ohne Erfolg. 
In der Hoffnung jedoch, daß dieselbe einen günstige» Ausgang haben 
würde, hielten die hiesigen evangelischen Prediger, Pastor Melchior 
Schurtz und Diakonus Tobias Pirner, uicht nur bis nach dem 
Neujahre in ihren Häusern Gottesdienst, sondern fingen selbst in dem 
neu begonnenen Jahre 1654 auf zudringliches Bitten der protestan
tischen Bevölkerung wieder an, öffentlich in dcr Kirche zu predigen.

Da sich die Prediger den kaiserlichen Befehlen nicht fügen woll
ten, sondern nach wie vor ihre Amtsverrichtungcn Vornahmen und 
ihre Stellen nicht verließen, so wurden kaiserliche Commissionen an
geordnet, welche sich an alle jene Orte der Erbfürstenthümer, wo 
Kirchen in den Händen der Protestanten waren, verfügen, diese ihnen 
abnehmen und den Katholiken wieder übcrgeben sollten. Für die 
Kreise Breslau, Canth, Neumarkt und Namslau bestand diese 
Commission aus dcm Caspar von Oberg, Caspar von Beda, 
dem Prälatus Cantor und Hochstifts-Canonicus Gotthard Franz 
Graf von Schafgotsch, welcher aber auf sein Gesuch dieses Ge
schäfts enthoben wurde, und dem Canonicus zu Liegnitz, Erzpriestcr 
und Pfarrer bei St. Nicolai vor Breslau, Christoph Reusner. 
Durch sie erhielten die katholischen Glaubensgenossen 110 Kirchen 
zurück. Die Commissarien fingen ihr Werk den 8. December 1653 
an, und beendigten es den 4. März 1654. Aus den darüber an 
den Kaiser erstatteten Berichten geht hervor, daß die Commission 
an manchen Orten großen Widerstand gefunden, und daß die Re- 
duction der Kirchen oft nicht ohne Blutvergießen und durch militai- 
rische Gewalt bewerkstelligt worden ist; besonders war in Stabel- 
witz der Tumult so groß, daß eine Compagnie Soldaten aus Breslau 
vorrücken mußte, wobei 8 Bauern erschossen wurden.

62 In I. G.Knü's und J.M.C.Melchcrs Beschreibung von Schlesien n. 
a. a O. S. 511- wird sehr unrichtig erwählt, als habe dieses Ereignis in 
-Neumarkt stattgefundcn. Dic Geschichte weiß von solchen Erzeffcn bei Zurück
gabe dcr Kirchen an die Katholiken in unserer Stadt nichts. Wer dic «amcn-
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Die im Neumärktischen Kreise eingezogenen Kirchen sind nun folgende: 
1. Die Stadtkirche zu St. An- 14. Wil ren. O. N. O. 3 M.

dreas.
2. Die Klosterkirche nebst dem 

Kloster.
3. Gohlau. O. S. O. 2'/- 

M. von N.
4. Leuthen. O. S. O.

M. von N.
5. Puschwitz. O. S. O. 2'/- 

M. von N.
6. Schmellwitz. S. O. 2 M. 

von N. '
7. Wilkau. S. O. S. M. 

von R.
8. Schöbekirch. S. O. Vi M. 

von N.
9. Rackschütz. S. O. S. ->/4 

M. von N.
10. Kertschütz. S. O. O. V. 

M. von N.
11. Jllnisch. S. O. °/« M. 

von N.
12. Radardorf. O. S. O.

M. von N.
13. Groß-Bresa. O. N. O. 

2-/2 M. von N.

von N.
15. Nippern. O. N. O. 2 M. 

von N.
16. Nimkau. O. N. O. °/. 

M. von N.
17. Borne. O. M. von N.
18. Lampersdorf. O. 1 M. 

von N.
19. Keulendorf. O. S. O.

1 M. von N.
20. Zieserwitz. S. 1 M. 

von N.
21. Pirschen. S. ^M.vonN.
22. J ärschendorf. S. S. W. 

M. von N.
23. Schöneiche. W. M. 

von N.
24. Camöse. N. W. 1 M. 

von N.
25. Stephansdorf. N. O. 

'/2 M. von N.
26. Gloschkau. N. O. 2 M. 

von N.
Da theils nicht so viele Geistliche vorhanden waren, daß allen 

diesen Kirchspielen ein eigner Pfarrer vorgesetzt werden konnte, theils 
auch bei jenen Kirchen, wo zu wenige oder gar keine Katholiken sich 
befanden, die Subsistenz-Mittel für einen eignen Pfarrer nicht aus- 
reichen wollten, so wurden mehrere dieser Kirchen in ein gemein
schaftliches Kirchspiel mit einander verbunden. Bei dieser Wiederein- 
ziehung ehemals katholisch gewesener Kirchen behielten sich jedoch die 
Dominien und Patrone folgende drei Punkte vor:

1. das freie Kirchlehn.
2. Wenn Sr. Kaiserliche Majestät auf deren hochlöblichen Herrn 

Churfürsten und Reichsstände Jntercession etwas anderes wegen 
der Reformation sich gnädigst resolvirten, womit ihnen dieser 
Aktus nicht präjudicirlich sey.

3. Daß sowohl denen Herrschaften und Unterthanen ihre Gewis
sensfreiheit, vermöge Friedensschlusses, gelassen würde, und sie 
ihr UeUAioois Lxcereilium in benachbarten Orten suchen 
möchten.

losen Leiden, welche die Stadt im Kriege erduldet hat, beherzigt, wird dieser 
begreiflich und jenes unwahrscheinlich finden.
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Dennoch hatte sich schon seit 1596 ein heftiger Streit wegen deS 
Kirchlehnö zu Camöse, welche Kirche nun als Filiale zu Neumarkl 
gehörte, zwischen dem Kloster Trebnitz und der Grundherrschaft 
zu Stephansdorf erhoben, der mit Erbitterung bis 1738 fortgeführt 
wurde und endlich mit einem günstigen Resultate sür das Stift 
seine Endschaft erreichte. Wir wollen die Geschichte dieses Streites, 
wie ste die Dokumente, welche dem Verfasser vorliegen, geben, treu 
erzählen, weil sie für unsre Stadtgeschichte nicht ohne Interesse ist 
und den Geist der damaligen Zeit am trefflichsten charakterisier.

Herzog Heinrich I. hatte 1224 dem Stifte Trebnitz unter 
andern auch das Dorf Schadewinkel spuck iReuni-
oioos 8olisckeviokel), N. N. W. V2 M. von Neumarkt, geschenkt, 
welches in den Kirchenverband von Camöse gehörte und jedenfalls 
eine sehr wichtige Besitzung war, als nach einer Urkunde vom I. 
4336 dieses Dorf vermöge eines Privilegiums Heinrichs VI. mit 
dem herzoglichen oder obersten Rechte und dem Roßdienste besessen 
wurde. Allein das Stift verkaufte dieses Gut am Tage St. Mat
thias 1587 an die Grundherrschaft von Stephansdorf, behielt sich 
aber das Patronatrecht vor, mclcheS dasselbe bis 1596 ruhig aus- 
übte. Jetzt machte aber der Grundherr von StcphanSdorf ein sus 
vompstroustu, über Camöse wegen Schadewinkel geltend, und es 
entspann sich daraus ein langwieriger Streit, der nicht ohne Erbit
terung geführt wurde.

Veranlassung zu den Streitigkeiten hatte, wie die vorliegenden 
Aktenstücke ergeben, Barbara Mielhesmin, geborne Schinde« 
lin, gegeben, welche bereits im I. 1596 auf Anstiften des Pfarrers 
Jakob Tsch erd wein zu Stcphansdorf, der dem Pfarrer ÜI. Jo
hann Scholz (8ou!tetus) zu Camöse sämmtliche Einkünfte, nament
lich den Dccem, von dem nach Camöse cingepfarrten Dorfe Schadc- 
winkel vorcnthaltcn und mit Beschlag belegt hatte, untcr dem Ver
wände, dieses Dorf müsse von Camöse abgerissen und dcr Kirche zu 
Stephansdorf incorporirt werden, einmal, weil die Einwohner von 
Schadewinkel ohnehin schon Unterthanen von Stcphansdorf wären, 
und dann, weil dieser Ort näher an Stephansdorf als an Camöse 
gelegen sei, bei den Vormündern der Erben des verstorbenen Grund« 
herrnHans vonKanitz, LobauSchliebitz von Klein-Knieg- 
nitz, Wolfs Dietrich von Kanitz auf Dieban uud Chri
stoph Friedrich von Kanitz auf Fischbach und Altwasser 
wegen der Trennung Schadewinkels von Camöse Vorstellungen ge
macht hatte. Die Vormünder erwiederten ihr ck. st. Dieban den 18. 
Novembris Anno 1596, daß sie der unmaßgeblichen Meinung seien, 
die Gemeinde Schadewinkel von der Kirche zu Camöse so lange nicht 
zu trennen, alö der gegenwärtig daselbst fungirende Pfarrer noch im 
Amte ist, bei der Anstellung eines neuen Pfarrers an jener Kirche 
hingegen sollten die Einwohner von Schadewinkel weder die Kirche 
zu Camöse besuchen, noch dcm dortigen Pfarrer Abgaben und De- 
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ccm entrichten, vielmehr sollte Schadewinkel an die Kirche zu Ste
phansdorf gewiesen werden nnd bei dieser ihre kirchlichen Gebühren 
zahlen, Sie versprachen dabei dem Pfarrherrn von Stcphansdorf 
allen mir möglichen Schutz.

Nachdem dic damals regierende Aebtissin von Trebnitz Sabi- 
na, geborne Nassinn, von diesem Vorhaben der Stephansdorfcr 
in Kenntniß gesetzt worden war, so wendete sie sich zunächst in einer 
freundlichen Vorstellung 6.6. Trebnitz den 12. September Anno 1597 
bittwcise an die genannten Vormünder, daß sie ihr Verbot rücksicht- 
lich der Trennung Schadewinkels von den stistischen Rechten in Be
treff des Chomesischen Kirchlehns zurücknehmen und lieber sich freund
lich mit dem Stifte über die etwa obwaltenden Differenzpunkte ohne 
das Einschreiten höherer Obrigkeit vertragen sollten, indem sie als 
Grund beifügt: „wir bekomcn wcikter bericht, das noch bis 
„auff daro wegen ewres Verbots die Sckadewinckeler In die 
„Rirchen zur Lhomeß niehe ksmcn dörffen, dadurch den dem 
„Pfarrer vnd vnserem Rirchlehn nich Ringer Abgang vrsache 
„werden wil Wenn wir aber der Röm. Rais. Majsit. So 
„woll dem Grifft an eyöes Stadt schweren müssen, das wir 
„nichts von vnseren Rechten vnd herlickeiten dem Sticht zu Nach- 
„Teill vbe, geben wollen, vnd demnach nich verantworten könl- 
„ten, das das Thomesischc Rirchspiell zu Trennet werden, vnd 
„unsere Rirchen-Rechte andern eintbun sollten." Schon früher 
hatte bei der Berufung des Johannes Scultetus zum Pfarrer von 
Camöse dieselbe Aebtissin der Grundherrschaft von Stephansdorf und 
Schadewinkel darüber einen Revers ausgestellt, daß ins künftige kein 
Pfarrer in Camöse angestellt werden sollte ohne Vorwissen der Erb- 
herrschaft des Dorfes Schadewinkel; allein man wollte weiter gehen 
und dem Stifte das ganze Kirchlehn über Schadewinkel streitig machen, 
wie die Folge gezeigt hat. Daher fand die Aebtissin bald gegrün
dete Veranlagung, sich unterm 21. Oktober 1598 darüber zu beschwe
ren, daß dieser Revers nicht respektirt werde und seinem Inhalte seit 
Jahresfrist keineswegs nachgekommen worden sei, vielmehr die Scha- 
dewinkler fortwährend von der Kirche zu Camöse abgehalten würden 
und dem Pfarrer weder Decem noch pfarrliche Abgaben entrichtet 
werden. Obwohl die Aebtissin unterm 3. März 1598 bereits Schritte 
zur Sühne und Ausgleichung der streitigen Punkte gethan und in Folge 
dessen erwartet hatte, daß der von ihr vocirte Pfarrer zur Comesa 
Anerkennung finden, nnd die Schadewinkler nach wie vor alles, was 
sie bei dcr „Tomcstscben Pfarrer vnd kirct/'zu thun und zu geben 
schuldig sind, auch in Zukunft leisten würden, so konnte sie dennoch 
nicht den harten Sinn der Vormünder über die Stephansdorfcr Mün
del beugen, vielmehr wurde derselbe nur noch unbeugsamer, je nach
giebiger die Aebtissin ihren Gerechtsamen unbeschadet sich bewies, 
und erhielt in den beständigen Insinuationen und Zuflüstcrungen des 
Pfarrers zu Stephansdorf neue Nahrung. Selbst die Fürbitte eines 
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gewissen George Borwitz zum Hartftein für den von seinem 
nachbarlichen Amtsgenossen so hart bedrängten Pfarrer zu Camöse 
«1.6. den 25. Mai 1598 hatte nichts gefruchtet, und es stand wohl 
mit Grund zu besorgen, daß man sogar damit umging, den Pfarrer 
Scultetus aus Camöse zu verdrängen, um nur recht bald zum ge
wünschten Ziele zu gelangen. Deshalb nahm sich die KirchgeMeinde 
der Dörfer Camöse, Breitenau und Regnitz ihres bedrückten Predi
gers mit inniger Theilnahme an, und bat unterm 3. Juni 1598 die 
Aebtissin, dahin Sorge zu tragen, daß nicht nur ihr Prediger ihnen 
ungekränkt belassen werde, sondern daß auch die Kirche zu Camöse 
bei ihren althergebrachten Gerechtsamen verbleibe. Ursache genug 
für die Aebtissin, obige Beschwerde zu führen.

Doch bei der Halsstarrigkeit übel gesinnter und erbitterter Men
schen, die ein vermeintliches Recht mit aller Strenge zu verfolgen 
glauben, bei der Unnachgiebigkeit einer Parthei, die obendrein noch 
von einem Dritten gereizt wird, waS nutzen da alle noch so wohl
begründeten Vorstellungen und Beschwerden? was frommen alle güt
lichen Vergleiche? Nachgiebigkeit von der einen Parthei wird von 
der andern als Schwäche gedeutet und von dieser nur als ein Mit-- 
tel betrachtet, ihre Pläne endlich durchzusetzen. Der von dcr Aeb- 
tissin wiederholt ausgestellte Revers wurde nicht beachtet, der von 
ihr vocirte Pfarrer konnte sein Amt unter den mannigfachen Placke
reien und Verationcn nicht zweckmäßig und ruhig verwalten, und 
mußte sogar einmal Camöse verlassen, und dem dortigen Kirchspiele 
wurde fortwährend bedeutender Abbruch gethan. Dies veranlaßte 
die Aebtissin bei dem Hauptmanne und dem Rathe der Stadt Breö- 
lau 6.6. Trebnitz den 6. März Anno 1599 zu klagen:

») wegen Schwächung des dem Kloster Trebnitz gehörigen Gutes 
zur Chomeis, welches dieses Kloster sammt dem Kircblehn und 
allen Herrlichkeiten durch der Könige von Böhmen ihm gegebene 
Privilegien ohne alle Einschränkung inne habe;

b) wegen Trennung der Schadewinkler, als Unterthanen der Ste- 
phansdorfer Grundherrschaft, von dem uralten Kirchspiele zur 
Chomeis, und Hinüberziehung dieser Gemeinde zur Kirche in 
Stephsdorf;

v) wegen darausfolgender Verhinderung des Kirchenbesuches zur 
Chomeise, und Verweigerung des Decem und andrer Gebühren 
an den Pfarrer zur Chomeis;

6) wegen böswilliger Verletzung des zwischen dem Stifte und den 
Stephsdorfischen Vormündern gepflogenen Vergleichs in dieser 
Sache.
Während nun dies geschah und der Rath der Stadt Breslau 

die Stephansdorfer Vormünder unterm 16. März 1599 aufforderte, 
sich über die Beschwerde der Aebtissin auszulassen und zu verantwor
ten, hatte diese bereits unterm 28. Januar 1599 dem Pfarrer Jo
hannes Scultetus zu Camöse den gemessenen Auftrag gegeben, den 
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von ihr ausgestellten Revers von den Stephsdorfischen Herren Vor
mündern, da ihnen ihre Briefe und Siegel nicht genügten, wieder 
zurückzufordcrn, indem sie auf anderem Wege des Stifts Gerechtig
keit zu befördern Willens sei, weil von Seiten der Stephsdorfer 
ein Ende des Schadewinkler Streites nicht zn erwarten stehe. 
Dieses AustrageS entledigte sich dcr Pfarrer am 17. März 1599, 
indem er unter Beischluß einer Copie des Schreibens der Aebtissin 
an ihn von dem Christoph Friedrich von Kanitz auf Diebhan, Alden- 
wasser und Vieschbach den von der Aebtissin ausgestellten Revers 
zurückforderte und mit Klage wegen ehrenrühriger Aeußerungen drohte, 
da er von Stcphansdorf aus. gewöhnlich nur der „Psafs zur Cu- 
meisa" genannt wurde. Seine Worte sind: „Beyneben hat Ih- 
„re Gnaden (nämlich die Frau Aebtissin) mir auck des Hern vnd 
„seines Milvormünvers schroben an sie gewiesen, aus welchen 
„ich ersehe, wie mir für meine treuhertzige wolmeynung vnd 
„das ich zvr Sühn gehandelt vnd Evrer Mündlein ein Merrk- 
„lich Recht durch den Revers zv Wege bringen wollen, Ehr- 
„rürige streiche dargebotlen, vnd also für gulteS anders als ich 
„verdienet zv lohn werden wolle. Tas mus ich itzo Gott be« 
„fehlen, wil aber mit gulten Hern vnd freunden meine Eren 
„Notlurft dagegen zu befürdern ratl halten, vnd solches zv 
„gelegener Zeit als einem Ehrliebendcn Priester gebäret ordent
licher Weise zu befördern nicht vergessen."

Allein die Vormünder des jungen Kanitz von Stephansdorf 
kümmerten sich nicht um diese Reclamationen und Einwendungen von 
Seiten der Aebtissin, sondern fuhren fort, wider den von ihnen doch 
angenommenen Revers zu handeln und die Gemeinde Schadewinkel 
der Kirche zu Camöse zu entziehen; sie ertheilten weder dem Rathe 
zu Breslau auf die Aufforderung vom 16. März eine Antwort, noch 
gaben sie auf ihr dringendes Gesuch die von der Aebtissin erhaltenen 
Dokumente dem Kloster zurück. Daher reichte die Aebtissin ckä. Treb
nitz den 27. April 1599 eine wiederholte Beschwerde bei dem Rathe 
der Stadt BreSlau gegen dieselben ein, welcher auch sogleich schon 
am folgenden Tage den 28. April eine abermalige Aufforderung an 
Friedrich Kanitz von der Fischbach, Dieban und Samitz ergehen ließ, 
sich über die Anklage der Aebtissin zu verantworten. Doch die Er
bitterung griff immer mehr um sich. Ein von der Aebtissin nach 
Dieban befördertes amtliches Schreiben wurde daselbst unter dem 
Borwande, der Herr sei nicht zu Hause, zurückgewiesen, und als das
selbe durch einen Stadtboten, Hans Kühn von Parchwitz, von 
neuem eingehändigt werden sollte, so erklärte das Dienstpersonale des 
von Kanitz, daß es ihnen ernstlich untersagt sei, dergleichen amtliche 
Schreiben anzunehmen. Die Aebtissin mußte die Beförderung dieser 
Schreiben unterm 10. Mai Anno 1599 durch den Rath zu Breslau 
bewirken.

In dieser Vedrängniß wendet sich der Pfarrer Scultetus sowohl 
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persönlich als schriftlich an den Rath zu Breslau, wohin er in die
ser Angelegenheit gereist war, und reichte eine fehr eindringliche Pe
tition äst. Brcslaw den 14. Mai Anno 1599 ein, in welcher er 
unter anderem sagt, daß die Schadewinkler selbst des Handels übcr- 
drüßig wären und, wie er sich ausdrückt, ,,dieses Wesen erörtert 
zu sehen" wünschen, und den Borschlag macht, „um diese geistliche 
„vnd kirchen Hendel zu schlichten, eine Tagfart mit den Schade- 
„winklern ernennen zv lassen: dann rvol zv erachten, da» die 
„verordneten Hern Vormünder zv Slcfsdorss, weil sie anderswo 
„angesessen, sich keiner exekulion befahren: die Schadewinkler 
„aber, als die In der Breslischen Hauptmannschaft gelegen, wol 
„compariren vnd gehorsamen werden müssen," Schließlich ver
sichert er, daß nurGotteS „lob vnd preys, die heylung der schmertz- 
„lichen wunden, dieses vbralten kirchspils, die Aufhebung grosser 
„ergernis, die ssimiEtrstiou der löblich en 4ustiti'eu vnd die stiftung 
,,allerhand heilsamen fridens vnd einigkeit" zu dieser Petition 
ihn bewogen habe. Noch an demselben Tage den 14. Mai trugen 
die Nathmanne der Stadt Breslau dem „Edlen, Erenvesten, Er- 
barn Schlieben zur klein Rniegnitz Itzo zur (Dttwitz" auf, sich 
über die Beschwerde der „8raw Abtischen zur Trebnitz" und des 
„Pfarhern zur 'Lhumeuse" in gebührender Antwort unverzüglich 
zu rechtfertigen, indem sie ihnen das Unziemliche ihres langen Still
schweigens vorhielten.

Mittlerweile war Wolf Dietrich von Kanitz gestorben, und eö 
führte nur noch Christoph Friedrich von Kanitz auf Fischbach nnd 
Altwasser und Lobau von Schliebitz und Klein-Kniegnitz die Vor
mundschaft über den Stephansvorfcr Mündel, dessen Gut ein Herr 
von Mühlheim, später auf Pläßwitz, N.O. L'/g M. von Stric- 
gau, damals gepachtet hatte. Diese beantworteten die Beschwerde 
deS Pfarrers und dcr Aebtissin dahin:

daß die von dem Rathe an sie geschickten amtlichen Schreiben in 
Dieban nicht angenommen worden wären, sei eine Erfindung des 
Magisters; und wenn der dasige Amtmann auch den Boten sort- 
geschickt, ohne die beregten Schreiben anznnehmen, so wäre dies 
ganz in der Ordnung, weil der Rath sich dort eben so wenig als 
die Aebtissin eme Jurisdiktion anmaßcn darf; Stephansdorf sei 
der Ort, wo dergleichen Briefe bchändigt werden müßten; dort 
würden sie, wie letztlich geschehen, auch angenommen werden.

Die Aebtissin mäße sich ein Recht an, das ihr nicht gebühre: 
denn sie besitze kein 4us kstrooslus pleuarium auf Camöse, son
dern jeder neu anznstellendc Pfarrer sei von ihr nur mit Wissen 
und Willen der Herrschaft zum Schadewinckel, nach geschehener 
Uebereinkunft, zu präsentircn; daher der Magister Scultetnö, der 
von ihr ohne Vorwissen genannter Herrschaft nach Camöse berufen 
worden ist, nur als ein Eindringling zu betrachten sei. Weil aber 
die Aebtissin in ihrem ReverS dieses selbst zugcstanden, so hätten
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- sie, um die althergebrachten Rechte ihres Mündels zu wahren, 
diesen Revers zurückbehalten, und sie fänden keinen Grund, den
selben der Aebtissin wieder auszuliefern.

Da nun dcr obgedachte Magister von ihnen als Pfarrer nicht 
anerkannt werden könne ans den angegebenen Gründen, so seien 
die Schadcwinkler, „biß bisfalls riwrigkeir gemacht", mit Pre
digt, Taufen, Sacramentreichen, Krankenbesuch und was dein an
hängig, an den Pfarrer zu StcfSdorf gewiesen, dcr Deccm aber 
so lange mit Arrest belegt worden, bis sich der Magister mit dem 
Pfarker zu Stephansdorf wegen dessen Bemühungen würde ab- 
gcfunden haben. Datum den 19. Mai Anno 1599.

Der Haß dieser Herren gegen den Magister, von dem sie be
haupteten, daß „dieser Hirte nicht erwartet, biß man ihm den 
„Schafstahl ausgeschlossen, sundern (wie man glaubwürdig 
„davon reden wil) zum Fenster hineingeftiegen, damit 
„er ja nichts verscumete, vnd einem andern die Läntzsi gleicb- 
„wie mit einem Wettlauff abgewunnen", macht sich namentlich 
am Schlüsse durch folgende Aeußerung Luft: „welches (nämlich seine 
Zusage, sich mit dem Pfarrer zu Stefsdorf wegen des Decemö ab- 
zufinden) aber biß anhcro von ihme noch nie ins wcrgk ge- 
„richtet werden wollen, sundern noch mehr weitterung vnd 
„vnvernchmcn zwischen der Fraw Eptissinn vnd vns anzusiif- 
„ten sich contra oüioium boni xsstoris vnderstehet. damit er nichts 
„vnversucher, das wie er seine arme Schaflein zum 
„Schadewinckel konfus dem Trüffel wieder in Ra- 
„chen bringen mochte."

Jeder Unbefangene muß cingcstehen, daß dieser ganze Bericht 
ein leeres Raisonnement enthält, welches sich weder auf irgend einen 
triftigen Beweis, noch sonst auf vernünftige Gründe stützt und 
folglich damit der Streit noch nicht behoben sein konnte; das 
Ganze zeugt mehr von Erbitterung als besonnener Ueberlegung, nnd 
trägt mehr das Gepräge einer Ausflucht als einer gründlichen Recht
fertigung, auf welche cs hier hauptsächlich ankam, an sich. Zwar 
hatte der Rath zu Breslau dies wohl deutlich eingeschen und des
halb den Stefsdorfischen Vormündern ihr ungebührliches Benehmen 
nicht blos alles Ernstes verwiesen, sondern.ihnen auch gemessenst be
sohlen, daß sie sich nicht allein der Gebühr und aller Billigkeit nach 
gegen die Aebtissin und den Pfarrer zu Camöse verhalten, sondern 
auch des Stiftes altes Recht, Gerechtigkeit und zustchendcs äus 
patraostus, welches sie dcr Aebtissin gleichsam bis daher xroplia 
autssoritake sequestrirt und in Verkümmerniß gezogen, dem Stifte 
wieder einräumeu und nicht so unbefugter Weise vorenthalten sollten; 
allein die genannten Vormünder kehrten sich nicht daran, versagten 
diesem Befehle ihren Gehorsam, und fuhren fort, nicht nur den Ma
gister Scultetus, den sie ganz besonders haßten, sondern sogar auch

Gesch. d- St. Neum. 12
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die Aebtissin, die ordentliche LchnSfrau zu Camöse, mit Schmahun- 
qen zu überhäufen. Da nun dies gar zu arg wurde, so wendete 
sich dieselbe mit einer neuen Beschwerde an den Rath zu BreSlau, 
Datum Trebnitz in Vnser deS GcstifftS Abtey den 4. Juli Anno 
1599. Die wichtigsten Momente dieser Klageschrift sind:

1. Die Stcfsdorfischen Vormünder haben nicht allein wider alle 
Billigkeit dem alten Rechte des Stiftes, der Gerechtigkeit und 
ihrem eignen Gewissen entgegen die Schadewinkler Unterthanen 
von dem Chomeisischen Kirchspiel abgemahnt, sondern ihnen 
auch bei „hoher Straff vnd poen" geboten, daß sie sich 
nunmehr der Chomeisischen Kirche in allem enthalten und die
selbe nicht mehr besuchen, auch dahin nichts weiter entrichten 

sollten. „
2. Die auf die dritte Aufforderung des Rathes zu Breslau erst 

eingercichte Vertheidigungöschrift, welche der Aebtissin mitgetheilt 
Worden, ist so „voller Lalumnien vnd Schmelzungen, dor- 
„mir nicht allein Herr M. 8vultetu8, Pfarher zur Lho- 
„mcis, mit großer vnbilligkeit angerastet, sondern vnser 
„auch selbst nicht verschont vnd höchlich zu nahe gcgan- 
„gcn werden wil"

3. vnsern pfarhcrn zur Lhomciß aber belangende, hatt srcn 
„derselbe biß dahcro in Verwaltung sein-s Predigt-AmbtS 
'„gegen seinen vertrauten Christschäfflein verhalten, wie ci- 
„nein treuen Seelsorger eignet vnd gebühret, wie wir den" 
„anders nickt wissen, auch der Gemeine kundtsckafft auß- 
„weiset." Der Magister hat sich keineswegs ins Pfarramt ein
gedrungen, wie er dessen bezüchtiget wird, sondern ist von der 
Aebtissin „als natürlichen Lehnsfraw zvr Lhomeiß legitim« 
„vocirt, "nd durch Vnserc dazv dcputirtc Ambileutc", 
schreibt die Äbtissin weiter, vnd ehrliche von Adel, darzv auch 
„dic Schadewincklische Herrschaft erfordert, aber nicht er- 
„schicncn, sondern vns -ardurck gleichsamb die hende bm- 
„den wollen, investircn, vnd die kirckcn vnd pfarr orck" 
„nsriv einandtwordten lassen. Es ist auch, wie mcnnig- 
„lich Zv erachten, nickt wenig erschrecklich, auch vnchr-n- 
„lich vnd Ihnen den Vormündern vbel anstehend!, da- 
„sie vnbedachtsamb setzen dörffen, wie die Schadwinklcr 
„durch den Hern ül. dem teuffcl wieder in Rachen sollen 
„gesteckt werden, vnd ob wir zwar dieses keineswegs 
„glaubest können, Sintemahl die kirchcngemeine nicht al- 
„lcine unserer vnderthanen sondern auch die Regnitzer 
„vndt andere durch Ihre kundtschafft gar cin anders bc» 
„Zeugen, So können wir daraus änderst nicht klauben 
„vnd colligiren, dann das es allein auß vnziemlichc" 
„vnd vnzeirigen Zorn, so man wider den Heren Pfarrer 
„gefaßt, herflcust."
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4. DaS In» patronntus über Camöse steht immeckiate und allein 
der Frau Aebtissin zu, welches-nötigenfalls auch hinlänglich 
erwiesen werden könnte. Dies geht schon deutlich hervor aus 
den Formalien, mit welchen am Tage St. Matthias 1587 der 
Verkaufs-Contract in Betreff des Gutes Schadewinkel abge
schlossen worden ist. In diesem Contracte ist von Ablösung 
des Kirchlchns weder die Rede, noch ist dafür etwas bezahlt 
worden, sondern eö heißt daselbst ausdrücklich: „Jedoch sollen 
„die Vnderrhanen vielgemelrcs Dorffes Schadewinckel mir 
„ihren schuldigen Geburnifsen, wie bißhero, bey -cm Rir- 
„chenspil zur Lhomeiß ewig gehörig seyn rnd verbleiben. 
Mit welchen Worten sich das Stift das 4us xstronstus un
zweifelhaft vorbehalten hat.

Obwohl nun die Rathmanne der Stadt Breslau unterm 7. Juli 
1599 die Stephansdorfer Vormünder sofort zur Ruhe verwiesen, so 
hörten diese doch nicht auf, Uneinigkeit und Zwietracht zu stiften. 
Deshalb konnte die Aebtissin sich mit dieser Entscheidung des Bres
lauer Rathes nicht zufrieden stellen, und da ihr keine weitere Anzeige 
gemacht worden war, so ließ sie wahrscheinlich durch ihren Kanzler 
(denn der NamenSzug unter dem Aktenstücke läßt sich nicht entziffern, 
da er in einzelnen und verzogenen Anfangsbuchstaben besteht) die 
Hauptmannschaft zu Breslau wiederholt um Nachricht über die Er
klärung dcr Stefödorfischcn Vormünder auf ihre Anklage bitten, 
«oriplum den 20. 1599. Unterdeß hatten die Breslauer
Rathmannc, während sie am 21. August 1599 die Vormünder alles 
Ernstes beschicken, in dieser Angelegenheit, „das Lirchlebn zvr 
Khumesa^ betreffend, nicht säumig zu sein und die von der Aebtissin 
weiter angebrachten Beschwerden unverzüglich zu beantworten, auch 
den Pfarrer zu Stephansdorf, Jakob Tscherdwein, zur Ver
nehmung vor ihre Schranken gefordert. Dieser, ganz muthlos be
ruft sich auf den Christoph Friedrich von Kanitz, und entschuldigt sich 
ber dem Kaiserlichen Amte damit, daß ihm von letzterem befohlen 
worden sei, den Küchendienst bei den Schadewinklern zu verrichten, 
und daß ihm der von Kanitz dabei auch versprochen habe, ihn nöthi- 
genfallS auch ernstlich zu vertreten. An dieses Versprechen erinnert 
nun der Pfarrer unter Beischluß des Amtöschreibenö den Vormund, 
und bittet um die versprochene Vertretung. Datum Steffansdorf den 
5. September Anno 1599. Der von Kanitz scheint sich damit nicht 
haben besaßen zu wollen, deshalb wiederholt der Pfarrer Tschcrd- 
wein 6-i. SreffanSdorf den 7. Septembriö Anno 1599 noch drin
gender sein Gc>uch, und schickt dem Vormunde sein eigenhändiges 
Schreiben, worm er ihm, wenn die Sache wegen Schadewinkel zur 
Sprache kommen sollte, allen nur möglichen Schutz zusagt, zur Ein
sicht zurück. ES schien ihm bedenklich, sich vor dem kaiserlichen Amte 
in Breslau zu gestellen, „sinremahl es das Ansehn haben würde, 
//das er dieses Vnvernehmens vnd stritts (wie er denn von Sculteto 

12 * 
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chißhers angegeben) cin vrsach sep " Er bittet dann, durch aller
hand Entschuldigungen ihn von dem verdrießlichen Handel zu befreien, 
und macht den Vorschlag zu einer gütlichen Ausgleichung auf dem 
Hofe zu Stephanödorf. Ein solcher Sühneversuch wurde zwar ge
macht, allein da derselbe zu keinem Resultate führte, vielmehr die 
Sache immer schwieriger wurde, so dringt der Pfarrer von Stcphans
dorf mit erneuerten Bitten in den Vormund feines jungen Grund
herrn, sein Versprechen zu halten und ihn bei dem Amte nach Kräften 
zu vertreten, den 25. Septembris Ao. 1599. Allein sein Gesuch scheint 
ohne Erfolg geblieben zu sein. Der von Kanitz nahm wahrscheinlich sein 
Wort zurück, und wollte sich in die Zänkerei der beiden Prediger wegen 
des Decems von Schadewinkel, die er doch selbst angeblasen hatte, 
nicht mischen; wenigstens geht dies aus einem Schreiben der Rath
manne zu Breslau vom 30. Oktober 1599 hervor, worin sie den 
„Sebaldt Sagk zum Jeschkendorf vnd den Christoph von 
Arleben, Magnus genannt, zur Wilschke" zu Vermittlern in 
dieser Angelegenheit bestellen und ihnen austragen, auf dcm Wege der 
Sühne ohne alle Weitläuftigkeiten die Sache mit den beiden Partheicn 
abzumachen. Doch auch dieser Vctsuch scheiterte höchst wahrscheinlich 
an der UnMchgiebigkeit des Pfarrers zu Camöse, welcher zu diesen« 
Starrsinne, durch die von den Stephansdorfcr Vormündern erlittenen 
vielen Schmähungen gereizt, sich hatte verleiten lassen und überdies 
ohne Vorwissen seiner Herrschaft und Patronin, der Aebtissin von 
Trebnitz, nichts unternehmen tzurste. Die Sache blieb also in su- 
spen-m. Da hatte zu Ende des Jahres 1599 der Stadthauptmann 
zu Breslau einen neuen Termin nach Neumarkt ausgeschrieben, 
in welchem er persönlich erscheinen würde, um mit beiden Pfarrern eine 
sühnliche Ausgleichung zu treffen. Der Pfarrer von Camöse berichtet 
an die Aebtissin, welche ihm durch cin Schreiben ckck. Trebnitz den 
4. Januar Anno 1600 folgenden Bescheid giebt:

„Er habe sehr wohl daran gethan, daß er sich zu nichts verwil- 
ligt, und könne dies ohne ihr Wissen und ihre Genehmigung nicht 
thun; daher befehle sie ihm, bei Vermeidung ihrer Ungnade und 
des höchsten Mißfallens, rücksichtlich des mit Arrest belegten De- 
ccms zu Schadewinkel nicht das geringste nachzugeben; sie habe 
sich nicht allein mit ihren Amtleuten und bestellten Doktoren, son
dern auch mit fürstlichen Räthen und andern Verständigen vom 
Adel berathen, und sie gebe in Folge dessen dcm Pfarrer den Be
scheid, daß er bei der Hauptmannschaft zu Breslau seinen Arre
stanten nicht als einen Operarium, sondern als mereooarium, der 
nicht wereeckem »uam, sondern sliensm affektirt, widerlegen soll; 
denn nicht dcr Pfarrer, sondern die Aebtissin als Lehnsfrau s' 
berechtigt, einen gültigen Vertrag zu schließen. Sie wolle noch 
einmal klagen und „wie es vmb des begierigen Decem-Pfaf- 
„fens zur Steffsdorf, welcher ihr selbst vnd dem Pfarrer 
„mehr mübe, den»tz>.er iemalS des Pfarrers halben getragen
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„verursacht, vnnöthige, zugemüssigtc, crgerliche, gcnussüchtige 
„vnd nachtheilige verhaßte Arbeit bcwandt vnd beschaffen 
„sey, nottürftig berichten^ und auf eine eidliche sententism 6e- 
cisivsm und äeLnitivsm antragen. Endlich nehme sie Rekurs an 
den Fürstbischof, und sie tröstet den Pfarrer damit, daß die ganze 
mißliche Angelegenheit wegen des KirchlchnS zur Chomeß und 
wegen des Decems zum Schadewinkel bereits von einem bischöf
lichen Rathe „guet vberbawer" worden sei.

Man sieht, auch dcr Aebtissin konnte im Acrger über diese Sache 
einmal ein hartes Wort entschlüpfen. Noch immer machten indeß 
die Stephansdorfer Vormünder keine Miene, dem von ihnen in die
sen Streit verwickelten Pfarrer Tsckerdwein, der gern auf alle ge
machten Ansprüche verzichtet hätte, wenn eS ihm von den Vertretern 
seiner Herrschaft wäre gestattet gewesen, zu schützen und zu rechtfer
tigen, und es bestättigte sich hier das Sprüchwort: „Viel versprechen, 
aber wenig halten." Während dcr Pfarrer von Stephansdorf unterm 
24. Januar 1601 zu einem den 4. Februar abzuhaltendcn Termine 
nach Breslau beschieden wurde, traten der Pächter des Gutes Ste
phansdorf, Wolf Dietrich von Mühlheim auf Domanze, und dessen 
Ehefrau ins Mittel, Barbara Mühlheimin, geborne Schindelin, bit
tet demnach unterm 21. Februar 1600 für den Pfarrer Jakobus zu 
Steffsdorf, dessen sich bisher Niemand in der Schadewinkler Streit
sache angenommen hatte, die Steffsdorfer Vormünder und behauptet, 
daß die Forderung der Aebtissin nur „der IZopf und Geliebt^ des 
Psarrers zur Chumeise sei, damit der Herr Jakobus vielfältiger 
Schmähungen Wohl überhoben sein und dem hierin gewicktfertigen 
Pfaffen begegnet werden möge. Bald darauf den 27. Januar in- 
terccdirte 3Volf Dietrich von Mühlheim selbst für den Pfarrer zu 
Stephansdorf, und weist die Vormünder darauf hin, daß dcr Ste
phansdorfer Pfarrer doch ganz unschuldig (?) an dcr Sache sei und 
der strittige Deccm nur auf der Herren Vormünder Verordnung mit 
Beschlag belegt wurde und noch wird. Da sie ihm nun für den 
Fall eines Streites hinlänglichen Schutz versprochen, so sei es nun 
auch an der Zeit, diesen Schutz zu gewähren, weil, wie sich der Bitt
steller ausdrückt, „der Psaff zur Lumeße sich so bundt vnd 
krauspen maeinu "

Der endliche Vergleich wurde durch die Rathmanne zu Breslau 
wahrscheinlich in der Tagsart (Termin) vom 4. Februar 1600 auf 
gütlichem Wege geschlossen. Darüber spricht sich eine alte Slots pro 
weworia folgendermaßen aus:

„Diese sach ist durch vnterhandlung Eines Erbarm Rahts zu 
Breslau entlich in der Sune zwischen beyden Pfarrern auSglichcn 
worden, also das dcr zur Cumesa dem zu StesSvorf wegen seiner 
Mühewaltung 20 Rthr. baar erleget, dakegen ist dcr Arrcst wegen 
des Tetzems zu Schadewinckel wieder relaxiret vudt von den ver- 
fcssnen Jahren dem zur Cumesa gcvolget worden."
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Somit harten die Streitigkeiten wegen deS Decems zu Schade
winkel ihre Endschaft erreicht, aber nicht so die wegen des 6us patro- 
»Ltus; diese hatten sür den Magister Johannes Scultetus einen trauri
gen Ausgang: sie endeten vorläufig mit der Entfernung desselben von 
Camöse. Aus dem ganzen Verlause dieser Geschichte geht nun nicht 
undeutlich hervor, daß, wie ein altes l?ro lVIemorin sich darüber aus- 
drückt, „gegen das Ende des 16. 8oeu1i von Trebnitz ein unliebsames 
«ub^eomin ohne Zuziehung der Herrschaft von Schadewinckel nach Ca- 
mose mag vociret worden seyn, wodurch großerZwiespalt und Unfrieden 
entstanden." Die Stephansdorser Vormünder verordneten demnach 
eventuell, was sie freilich sonderbar genug späterhin in Abrede ge
stellt haben, daß die Schadewinkler sich zur Stephansdorser Kirche 
halten sollten, und entzogen dem Pfarrer von Camöse die dortigen 
kirchlichen Gebühren, wozu sie offenbar kein Recht hatten, vermuth
lich weil der Pfarrer zu Stephansdorf damals seinen Nutzen gesucht 
und die Herrschaft ihre Bequemlichkeit in Combinirung ihrer Unter
thanen in ein einziges Kirchspiel beabsichtigt haben mag. Der Streit 
endigte vor der Hand, bis er später desto heftiger ausbrach, damit, 
daß der von der Aebtissin vocirte Pfarrer des Friedens wegen von 
»hr auS Camöse zu Ende Oktober des Jahres 1600 entfernt und 
wahrscheinlich bei einer andern Kirche stistischen Patronats angestellt 
Wurde, nachdem er zwei Jahre dort ein unruhiges Leben geführt. 
Die Aebtissin bcrief einen neuen Pfarrer, und lud zur Prüfung des
selben die Beamten der Herrschaft Stephansdorf, als Dominium von 
Schadewinkel, nach Camöse. Wolf Dietrich von Mühlheim meldet

Freiherrn Christoph Friedrich von Kanitz unverkennbar 
Weise von Triumph auf die schon bekannte gehässige

,,Der gewcßene pfaff zur Lumes hatt seinen abscheidt, ist 
auch albrcit ein ander in beyseyn meiner abgesandrcn verhört 
morden, doch dieser llonäitiou, das der Steffsdorsische Herr- 
schafft ihren rechten ohnschedtlich seyn solle, wie sich den die 
Ambtleute erbotlen, einen reuers ehestens von der 8rarv 

cinzusteUcn.'/ Datum Steffansdorf den 26 Oktobris 
Ao. 1vOO.

Darum bittet auch derselbe Mühlheim 66. Steffansdorf den 5 
Novembns Ao. 1600 den von Kanitz, „da ein ander Pfarrer kcgen 

vociret, Auch albreir die vorluchpredigt qekhan", 
nr Ruaslcht dcr Zusage eines Reverses von Seiten der Aebtissin diese 
Vokation zu genehmigen und des ehesten seinen Consens schriftlich zu 
ertheilen, „rveil der Pfarrer ftundtlnp anziehen sol."

Die Aebtissin zeigte nun auch wirklich die Ernennung des neuen 
Pfarrers den Stephansdorser Vormündern 66. Deutschen Hammer 
den 9 Novembris Ao, 1600 unter andern mit folgenden Worten an: 

mögen wir hiemitt rvolmemcndc nicht vorhaltten, 
pvier den wirdigen Vnd Wolgclarten DeorgiuM Seis 
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„man, Zeugen, dieß, an öcs auch Wirbigen vndt gclartcn Herrn 
, luaonis 8cu1teti Vnsercs jetzigen pfarrherrns zur Kuhmcsa 
„Grellen, vor Einen Uraeäicanlen auf vndt angenommen, da- 
„rumb wicr dan nicht Vntcrlassen mögen, seine perßon dem 
„Herrn, sinttemahlen derselbe solchem Vnscrem Kirchspiel mitte 
„meorpoiiret, zue pratentiren/^ Eben so stellte die Aebtissin am 
Tage St. Martini 1600 den verlangten Revers auS, in welchem 
die bedeutsamen Worte vorkommen:

„Demnach Wir Vns als die natürliche Lehnsfraw vnd Erb- 
„Hcrrschaft des Dorfs Lomchßen das xatronatus betref- 
,,sende, welches vnß vndt Vnserem Gcstiffte ohn 
„alles Mittel gehörige, vorwichencr Zeit mir der Herr- 
„schaffc zur Sleffansdorf Ihres Gurrcs halber Schadewinckel 
„gcnandt, vndt als ein Llial zur Pfarr zur Lohmeßcn ge- 
„widmet, dahin verglichen re."

Doch schien es dem George Heymann in Camöse nicht zu 
gefallen. Schon 1602 restgnirte er die dortige Pfarrei, und ver
langte bei seinem Abgänge, daß „das gantze Kirchspiel ihme dem 
Vfarr wegen baw vnd besserung in gedachtem Psarrhofe ettzlich 
geirr wiedcrumbcn" erstatten sollte. In einem Berichte der Aeb
tissin Sabina an den Dietrich von Mühlheim wegen dieser Angelegen
heit clll. Trebnitz den 9 Februar Ao. 1602 wird er fälschlich Mar
tin Hermann genannt. An die Stelle des abgegangencn Pfarrers 
wählte die Aebtissin den Pfarrer zu Korä^chkow, Martin Klein- 
uolck, der sich auch sogleich der Herrschaft zu Stephanödorf prä- 
sentirte.

Die Aebtissin Sabina starb im I. 1602, und an ihre Stelle 
wurde Barbara von Torkowöky gewählt, wie aus einem Re- 
cipisse der Trebnitzischcn Kanzellei ää. Oels den 14. Juni Ao. 1602 
ersichtlich ist.

In der Folge hatten die Aebtissinnen von Trebnitz bei der Be
setzung der Parochie Camöse es wieder unterlassen, einen dergleichen 
Revers der Stephansdorfcr Grundherrschast anszustellen, und es war 
demungeachtet ruhig geblieben bis 1623, wie dies namentlich auch 
bei der Anstellung des kurz zuvor verstorbenen Pfarrers Martin 
Kleinvolk, dessen wir bereits oben gedacht haben, der Fall gewesen 
war. Allein jetzt brächte der nunmehrige Besitzer des Gutes Ste
phansdorf, Hans von Kreiselwitz und Jacobsdorf auf Ste
phansdorf, Dieban, Samitz, Kluschau (vielleicht Gloschkau?) diese 
Patronats-Angelegenheit wiederholt zur Sprache, wobei er sich auf 
einen Vertrag vom Jahre 1596 und auf die litera« reversales be- 
rief. Um Einsicht dieser Dokumente bittet nun cl<l. Trebnitz den 
29. April Ao. 1623 der Stiftskanzlcr Christoph Minga den kais. 
konigl. und fürstl. Liegnitzischen Rath und Syndikus dcr Stadt BreS- 
lau Reinhard Rose, als Rcchtöauwalt der Stephanödorfer Grund
herrschast. Dieselben sind ihm auch, wie auö einem späteren Ver
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merke zu ersehen, wirklich eingchändigt worden. Für die erledigte 
Pfarrstelle in Camöse empfahl unterm 2. Mai 1623 der Syndikus 
Rose Herrn Äl. loaouem Lartoriuw, „so noch ledig vndr in die 
30 Jahr alt, auch gclcbrt, froni, still vndr guter (llualitatcn."

Die Sache wegen Ausstellung eines Reverses zog sich in die 
Lange, und letztere unterblieb gänzlich, weswegen der von Kreiselwitz 
der Frau Aebtissin unterm 29 Januar Ao. 1624 von neuem droht, 
Schadewinkel gänzlich von. Camöse zu trennen. Unterdcß hatten die 
Schadewinkler darum ungehalten, daß zur erledigten Pfarrstelle in 
Camöse Michael Meurer, Student von Breslau und Christoph 
Meurers, Bürgers daselbst, Sohn präsentirt werden möge. Was in 
der Sache noch geschehen, darüber ist kein Aktenstück vorhanden bis 
zum 22. März 1627. In diesem Jahre empfahl Hans von Krei
selwitz den Pfarrer zu Gotschdorf, Paul Kind ler, der Aebtissin 
Ell,abeth von Pietrowsky für die erledigte Pfarrstelle zu Ca- 
mose, welche Tiber bereits an den Pfarrer zu Kolz, Samuel Sar- 
torius, vergeben war. Immer deutlicher tritt nun die Anerkennung 
des Lokationsrcchtcs für das Stift Trebnitz von Seiten der Ste- 
pbansdorser Grundherrschaft hervor. Die Anstellung des Pfarrers 
Johann Kühlmann machte keine Schwierigkeiten: die literao 
reversslos wurden.nicht weiter ertheilt; ja nach dem Tode des Kuhl- 
mann verwendete sich sogar Hans von Kreiselwitz in zwei Schreiben 
64. Breßlaw den 26. April 1646 und den 28. desselben Monats und 
Wahres sehr angelegentlich sür David Pirner, des Caplans zum 
Ncumargk Sohn, welcher wohl studirct, guttcs Lebens uud Wandels 
rst, um die erledigte Stelle, und räumte der Aebtissin mit klaren 
1735 " praesevtaiiäi cin. So blieb eö bis zum Jahre

. Mittlerweile war im Jahre 1653 die Kirche zu Camöse dem 
katholischen Gottesdienste wieder gegeben und als Filiale dem Stadt- 
pfarrer in Ncumarkt zugleich mit der Kirche in Stephansdorf über- 
wiesen worden, daher die Geschichte dieser beiden Kirchen von nun 

der Kirchengeschichte Neumarkts zusammenfällt. Weder die 
Aebtissin, noch der Herr von Kreiselwitz auf Stephansdorf, konnten 
rn dieser Periode wegen Schadewinkel einige Differenzen hervorrufen, 
ucdcrhaupt geht aus den Akten hervor, daß von Krciselwitz ein fried
liebender Mann gewesen ist, der an Plackereien und Streitigkeiten 
kemen Gefallen gehabt zu haben scheint. Da erhob sich im Jahre 
1 <35 der Streit von neuem. /

Im ^ahre 1735 erhielt Camöse wieder einen eigenen Pfarrer- 
Die damals regierende Aebtissin von Trebnitz Sophie Anna von 
« ^ryczinski, hatte zu der vakant gewordenen, nunmehr wieder 
katholischen Pfarrstelle in Camöse den bisherigen Kapellan von Zuck
mantel, Anton March, berufen, ohne den damaligen Grundherrn 
von Stephansdorf, Ernst Julius von Schwein itz, zu fragen. 
Dieser beschwerte sich am 28 Juni 1735 zunächst bei der Aebtissin 
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selbst über ihr Verfahren, und bcrief sich auf die von ihren Vor
gängerinnen ausgestellten Reversalen, mit der Bitte, sie möge den 
ckokootum formalem suppliren. Daß dieses Schreibest richtig in die 
F>ände dcr Aebtissin gekommen, beweist das von der Trebnitzer Stifts- 
äanzellci am 29. Juni ausgestellte Rccipiffe. Allein die Aebtissin 
antwortete nicht.

Der von Schweinitz leitete gegen die Aebtissin einen Prozeß ein, 
und beauftragte mit der Führung desselben den vereideten k. k. Ober- 
amts- und AmtS-Advokaten Gottfried Christian Gallasch zu 
Breslau, bedachte aber nicht, daß diese Sache vor das Forum der 
geistlichen Behörde gehörte; deshalb bemerkte er, als er dieses erfuhr: 
„Am bekümmertston fällr mir, daß die Sache dennoch vordem 
vikariar-Aml'te tractiret wird, ob darwider kein remeäium? 
wie es komme, daß wir bei letzterer Ersehung hierauf nicht 
reflckrirct? weil hier wenig Guttcs zu prognosticiern, ob kam 
kNittel, die Sache sä melior» «empor», guso Ismen vix spo- 
rsvlls, zu verschieben?" — Der Aebtissin wurde die Einleitung des 
Prozesses unterm 26 September 1735 insinuirt, welches sie durch ein 
Recipisse ihrer Kanzlei vom 11 December bescheinigte.

Die wesentlichsten Punkte der Klageschrift wider die Aebtissin 
von Trebnitz, welche Ernst Julius von Schweinitz bei dcr kaiser
lichen Oberamts-Regierung zu Breslau einreichte, sind nun folgende:

Nachdem im Monat Mai des Jahres 1735 die Parochie Camöse 
erledigt worden ist, hat die Aebtissin sogleich ohne Anzeige an den 
Grundherrn dem damaligen Kapellan zu Zuckmantel, Anton 
March, der uralten Verfassung zuwider, die Bokation gegeben 
und selben all iovostiiuram präsentirt, auch sofort der Bauerschaft 
zu Schadewinkel andeuten lassen, daß sie zur Abholung des neuen 
Pfarrers das Erforderliche verunstalten sollen. Er habe deshalb 
der Aebtissin gütliche Vorstellungen gemacht, die aber unbeantwortet 
und fruchtlos geblieben sind. Da er nun ein solches ihm prä- 
judicitliches Verfahren mit gleichgültigen Augen nicht ansehen 
könne, so habe er bei dem Vikariat-Amte protcstirt gegen die In
stallation deS Pfarrers und um Aufschub derselben gebeten, bis 
alle Schwierigkeiten beseitigt nnd seine Einwilligung erfolgt sein 
würde. Dagegen habe die Aebtissin eingeweudet:

einmal stehe dem Stifte lediglich und privativs das sus prao- 
seataoäi zn, da über eine den Besitzern von Schadewinkel zu
kommende Concurrenz auch nicht Ein erhebliches Dokument auf- 
zufinden sei, und
dann haben die letzten Besitzer von Schadewinckel, Hans von 
Kreiselwitz und der Landeshauptmann Graf von Schle- 
genbcrg seit vielen Jahren das Stift ungehindert dieses Recht 
auöübcn lassen, ohne Ncversalcs zu fordern, wie auch der Prä
lat von Leubus, wohin cin Theil von Camöse und das Dorf 
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Regnitz gehören, dcm Stifte das fus j-rivativo xraeseutancki 
xaroelium nie streitig gemacht habe.

Da Kläger aber dcr Meinung ist, daß eine einige Zeit 
lang beobachtete stillschweigende Beistimmung zur Präsentation 
des Pfarrers durch das Stift niemals den Vorsatz seiner Vor
fahren vermuthen läßt, sich und ibrc Nachkommen ihrer wohl 
erworbenen Rechte zu begeben, was die zurückbehaltcnen Rever- 
salen zur Genüge darthun sollen, so bittet er, daß ihm das kai
serliche Oberamt nicht gestatten möge, daß ihm das von seinen 
Vorfahren wohl hergebrachte und deutlich besessene Recht nicht 
so schlechterdings und eigenmächtig entrissen werde.

Unterm 26. Januar 1736 hatte das fürstbischöfliche General- 
Vikariat-Amt dem von Schweinitz auf Stephansdorf die Rcprotesta- 
tion dcr Aebtissin mitgetheilt uud demselben zugleich intimirt, sein jus 
compstronstus binnen kurzer Frist klar und vollständig zu erweisen, 
widrigenfalls Die Installation des ernannten Pfarrers ohne Weite
res vor sich gehen würde. Unter demselben Datum hatte dieselbe 
Behörde, weil sie besorgte, daß der von Schweinitz seine Drohung, 
dem Pfarrer von Camöse den Decem von Schadewinkel zu sequestri- 
rcn, wohl, wenn die Installation ohne ihn erfolgte, ausführen konnte, 
das Oberamt ersucht, diesem Vorhaben entgcgeuzutretcn und den da
durch zu befürchtenden Nachtheil zu verhüten. Dies hat nun am 17. Febr. 
1736 das Obcramt auch gethan. In der Aufschrift heißt der Kläger 
nicht, wie bisher geschrieben stand, Ernst, sondern Hans Julius 
von Schweinitz und Krain auf Kram, Dieban, Burschwitz, Neudorf, 
Kraischau, Gugellwitz, Nieder-Wormbsdorf, Prcilsdorf, Henningen, 
Falkenhain, Ober- u. Nieder-Stephansdorf, Scedorf und Schadewinkel. 
Wir weiden daher von jetzt an diesen Gutsbesitzer immer s^ans 
Julius nennen, wie er sich auch selbst unterschreibt.

Zur weiteren Beweisführung seines.jurm compatronstus erbat 
sich der Kläger eine Nachfrist beim Vikariat Amte, die ihm auch un
term 20. März 1736 bewilligt, und dies unter demselben Datum 
der Frau Aebtissin intimirt wurde. Was der Beschwerdeführer noch 
in die Länge und Breite anführt, um den Beweis sür sein angebli
ches Recht zu führen, ist eine bloße Wiederholung alles dessen, was 
bereits in der Klage oben angegeben worden ist, und es ist daher 
ersichtlich, daß der ausführliche und vollständige Beweis von dem 
Kläger nicht geliefert werden konnte. Dies mochte er selbst fühlen, 
deshalb übergab er die ganze Angelegenheit mit den einschließlich^ 
Aktenstücken seinem Rechtsfrcundc Gal lasch, worüber daö Rccipisse 
66. Breßlau den 3. Mai 1736 vorhanden ist. Seine eigenhändig 
gcschriebne Deduktion jedoch wurde von dem Vikariat-Amte am 14. 
Mai 1736 der Aebtissin zu Trebnitz zur weiteren Veranlassung 
überschickt.

Wir haben oben gehört, daß die geistliche Behörde besorgte, dcr 
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von Schweinitz würde seine Drohung, dem Pfarrer den Decem vor- 
zuenthalten, vollziehen. Dies ist nun auch ungeachtet eines Ober
amtsbefehles wirklich durch zwei Jahre geschehen. Der Administra
tor und vocirte Pfarrer March bat daher in einem bescheidenen An- 
schreibcn 66. Cameeßc den 6. Oktobris Ao. 1736 um Verabreichung 
desselben, konnte aber nichts, als leere Vertröstungen erlangen. In 
Folge dessen mußte der Pfarrer die geistliche Behörde um Assistenz 
zur erekutivischen Beitreibung von 51V2 Scheffel altes Neumärkti- 
sches Maaß Korn und eben so viel Hafer von dem Dominium und 
den Bauern zu Schadewinkel angehen 66. den 6. Deccmbris 1736. 
Auf Grund dessen hat auch das bischöfliche Vikariat-Amt schon un
term 19. desselben Monats an daS kaiserliche Oberamt verfügt. Die
ses befahl dagegen unter Androhung harter Maßregeln die Auslie
ferung des Dccems zu Schadewinkel 66. Breßlau den 8. Januar 
1737. Obgleich Hans Julius von Schweinitz die Beweisführung 
über^ das in Anspruch genommene g'vs compatroostus längst einge
sendet hatte, so scheint doch jetzt erst die von dem Rechtsgelehrten 
Gallasch ausgeführte Deduktion dem Oberamte überreicht worden zu 
sein, welches dieselbe der geistlichen Behörde am 27. Juli 1737 mit- 
theilte, von welcher sie dann zur weiteren Gcgenbeantwortung am 12. 
September des genannten Jahres an die Aebtissin nach Trebnitz ge
schickt wurde.

Die Aebtissin. reichte auf die am 15. Juli vom Kläger einge
reichte Ausführung seiner Beschwerde ihre Rechtfertigung am 25. 
November 1737 ein, welche schon den 28. dem Ritter von Schwci- 
nitz durch das Vikariat-Amt mitgetheilt worden ist. Sie giebt in 
Kürze zusammcngefaßt folgendes zu ihrer Vertheidigung an:

Ihr Gegner habe sein vermeintliches jim compatronslu» nicht er
weisen können, und es sind die von ihm allegirten Urkunden schon 
durch das Dekret vom 26. Januar 1736 für unerheblich erkannt 
worden. Das Stist habe auch bei Besetzung lutherischer Pre- 
digerstcllen die protestantischen Cavaliers, wenn dieselben mit einem 
VMUM hervortreten wollten, auf seinen Stiftsgütern
zurückgewicscn, und dieselben hätten sich dabei jederzeit beruhigt.

1. Nur der geistlichen Behörde kommt es zu, über die Fähigkeit 
eines präsentirten Subjekts zu urtheilen.

2. Die von dem Gegner beigcbrachten Urkunden seien blos von 
den damaligen Aebtisfinnen ohne Zuziehung des Convents ausge
fertigt werden, was sie in einer so wichtigen Sache nicht konn
ten, und folglich an und für sich nichtig und zu einem Beweise 
untauglich.

3. Als in jenen irregulären Zeiten, auö denen diese Urkunden 
stammen, die geistlichen Stifter empfindlich gedrückt wurden, muß
ten sie, von äußerer Gewalt gezwungen, um sich zu erhalten, man
ches fahren lassen.
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4. Diese Umstände machen die bcigebrachten Instrumente, wenn 
sie auch ächt sind, mehr als zu viel verdächtig.

5. Darum sind sie nach der Zeit, als durch den Westphälischen 
Frieden dem Protestantismus gewisse Schranken gesetzt worden sind, 
außer Wirkung gekommen.

6. Das Stift habe sich von keinem dergleichen Viuculo abzuloscn 
und zu befreien, weil ein solches niemalen bestanden.

7. DaS Stift habe schon durch mehr als hundert Jahre das .jus 
patrouatus über die Camöser Kirche xiivalive ganz ruhig aus
geübt, ohne daß von der Herrschaft zu Stcphansdorf wegen Scha- 
dewiukel eine Concurrcnz verlangt worden wäre.

8. Mit der Unwissenheit könne man sich nicht entschuldigen, da 
die Installation eines Pfarrers nicht olsmlestioo, sondern öffent
lich im Angesichts der ganzen eingepfarrten Gemeinde zu geschehen 
pflegt.

9. Die Vorgänger deS Gegentheils hätten still geschwiegen, und 
durch die Besetzung der Camöser Pfarrei ohne ihre Concurrcnz 
keine Veranlassung zur Beschwerde gefunden.

40. Der gewesene BreSlauische Landeshauptmann Graf von Schle- 
genberg, welcher, als Grundherr von Stcphansdorf der Acbtis- 
sin keine Reversalen abgefordert hat, mußte als berühmter Rcchts- 
gclehrtcr wohl wissen, waS in dcr Sache Rechtens sei.

11. Die angezogcncn Reverse sind nicht zurückbchalten worden, um 
das Stift zu kränken, sondern vielmehr als ein unverwcrflichcS 
Zeugniß, welche Gewaltthätigkeiten in illis lurllulentis cvmpo- 
ribus von denen Akatholiken an dcm Stifte auögeübt worden 
seien.

12. Endlich könne die königliche Amts-Confirmation des letzten 
Stephansdorfcr Kaufbriefes nichts beweisen, „zumahtcn dcrley 
„cooörmationes allczeir cum cortis clausulis, und Hauptfach- 
„lickcn «alvo juro teitü zu geschehen pflegen."

Der Ritter von Schweinitz erbat sich zur Einreichung seiner 
Replik eine Nachfrist, die ihm durch Recognition vom 16. Januar 
1738 bewilligt, und dies dcr Aebtissin unter demselben Datum ane 
gezeigt wurde. Gleich von vorn herein behauptet der Ritter in sei
ner Replik, die ohne Datum geschrieben ist, daß die Behauptung, 
die von ihm beigebrachten Instrumente seien durch das Dekret vom 
26. Januar 1737 für unerheblich erachtet worden, unwahr sei und 
auf einer böswilligen Verdrehung des gegnerischen Schriftstellers 
beruhe.

1. meint er, müsse auch die Frau Aebtissin Niemand 'zur 
Pfarredey zu Comöse Präsentiren können, wenn es auf die Be
urtheilung der Fähigkeit des anzustellenden Subjekts ankomme, 
da auch sie dies nicht könne, sondern das jus episcopLlo prse- 
soutntuw «xsmillNlläi dem bischöflichen Amte gehöre.
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Lg 2. wird verneint, daß die Aebtisstnnen Nevcrsalicn auf ihren 
Namen nicht ausstellen können, weil sonst die früher regiert 
habenden Aebtisstnnen Betrügerinnen gewesen sein müßten, guoä 
sbsurckum.

3 , 4 u. 5. behauptet Gegner, daß seine Vorfahren ohne Ge
walt, Arglist oder Ueberredung gehandelt haben.

6 u. 7. hält Kläger keiner Beantwortung würdig.
8 . sei es albern, daß sich Kläger rücksichtlich der Installation 

mit Unwissenheit entschuldigen wolle, was er nie gethan.
9 . spreche die gesetzliche Präsumtion für ihn.

^6 10. läugne er nicht, daß dcr Graf von Schlcgenberg 
ein tüchtiger Jurist sei, daß er aber eine andre Absicht, als die, 
welche ihm untergeschoben wird, gehabt habe, beweise sein dar
über ausgestelltes Attest, welches er beilegt.

11 u. 12. ist nichts entgegnet worden.
Diese Streitschrift wurde den 6. März 1738 der Frau Aebtissin 

zur Anfertigung einer Duplik übersendet, welche letztere aber unter 
den dem Verfasser vorliegenden Akten nicht zu finden ist.

Es wurde dann zur Akten-Kollation am 8. Mai 1738 ein 
Termin auf den 30. Juni anberaumt, welcher, da die Aebtissin kei
nen Bevollmächtigten geschickt hatte, auf Antrag deS Rechtöanwaltes 
Gallasch bis zum 5. Juli verlängert wurde.

Zur Publikation des Erkenntnisses, welche unterm 10. November 
1738 der Frau Aebtissin auf den 27. desselben Monats insinuirt 
worden ist, hatte dcr Herr von Schweinitz dem Advokaten Gallasch 
am 1. Oktbr. des laufenden Jahres eine eigne Vollmacht ausgestellt.

Endlich wurde das Erkenntniß vom 27. November 1738 publi- 
cirt, welches dahin lautete, daß dem Hans Julius von Schweinitz 
keine Concurrenz oder Votum nvKativum znstehe, sondern das sus 
pntronstug über die Kirche zu Camöse dem fürstlichen Jungfraucn- 
Stiste Cisterzienser-Ordens zu Trebnitz allein und privstivo gebühre, 
die Kosten aber von beiden Theilen zu tragen sind.

Somit hatte der lange Streit ein Ende.
Nichts kann wohl treffender und bezeichnender^ den Geist deS 

damaligen Zeitalters, besonders seit 1596, charaktcrisiren, als dieser 
lange und nutzlose, bis in die einzelnsten Einzelheiten kleinlich fort- 
gesührte Streit über das Patronatrecht einer Kirche, wie wir ihn hier 
treu nach den Akten erzählt haben. Er läßt uns einen tiefen Blick in 
die Verhältnisse jener Zeit und in die Gemüthsstimmung der damals 
lebenden Menschheit werfen. Deshalb verdiente er auch in unserer 
Geschichte eine Stelle, zumal er mit Neumarkt in Bezug aus die 
Kirchengeschichte unserer Stadt in einiger Beziehung steht.

Nachdem wir diese Erzählung hier bis zu ihrem Abschlüsse im 
Zusammenhänge eingeschaltet haben, wollen wir den Faden der Ge
schichte wieder aufhebcn.
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Die Einziehung dcr beiden Kirchen in der Stadt Nenmarkt ge
schah den 28. und 29. Januar 1654. Die beiden Prediger wurden 
ihres Amtes entlassen; Melchior Schurtz, welcher 28 Jahre 
Pastor in Neumarkt gewesen, begab sich nach BrcSlau am 9. Febr. 
desselben Jahres, und nach ihm den 12.Februar Tobias Pirner, 
welcher 20 Jahre als Kapellan oder Diakonus fungirt hatte, nach 
Parchwitz.

Nach geschehener Reconciliation uud Wiedercinweihung der Kirche, 
worunter noch immer die Klosterkirche verstanden werden muß, da 
die Pfarrkirche seit dem letzten großen Brande noch in Schutt und 
Asche lag, setzte die Kommission den Kapitular des Kreuzhcrrcn- 
Ordens der Hüter deS heiligen Grabes zu Jerusalem mit dem dop
pelten rothen Kreuze zu Neiße *),  Probst zu Rattibor uud kroto- 
»oturius ^posioliou8, Carl Franz Nentwig, der später Gene
ral des Ordens durch Böhmen, Mähren und Schlesien uud oberster 
Kreuzprobst des Stiftes zu St. Peter und Paul in Neisse wurde, 
zum Stadtpfarrer in Neumarkt ein. Bon ihm werden wir später 
noch mehr sprechen.

*) Liess ill 8slut. Leckes, diisseus. 1795.

Das Raths-Collegium bestand damals aus folgenden Mitglie
dern, die sämmtlich der Augsburgischen Confession angchörten: An
dreas Breßler, Johann Knabe, Heinrich Meißner, 
Gottfried Wecker und Johann Ruprecht.

Der Pfarrer Nentwig hielt am Sountage Quinquagesimä, 
wahrscheinlich in der Klosterkirche, seine Antrittsprcdigt. Somit war 
nun der protestantische Gottesdienst nach einer 125jährigen Dauer 
für Neumarkt auf eine lange Zeit geschlossen. Dic lutherischen Ein
wohner hatten nun keine Kirche, der Privatgottesdienst wurde unter
sagt, die Prediger waren ihres Amtes entlassen uud ausgewandert; 
sie wohnten daher dein Gottesdienste in den über eine Meile von 
hier im Licguitzischen Fürstenthume gelegenen Dörfern Rauße, 
Wilschke und Blumerode bei, und ließen ihre Aktus in jenen 
Kirchen verrichten. Aber auch dabei stießen sie auf Hindernisse; die 
Thore wurden gesperrt, ohne einen Licenzschein vom katholischen Orts
pfarrer durfte kein Prediger eine kirchliche Handlung vornehmen, die 
Stoltare wurde dadurch bedeutend erhöht, daß die Gebühren doppelt 
bezahlt werden mußten. Es wurde befohlen:

1. Kein Kind protestantischer Eltern soll künftig von auswärtigen 
evangelischen Predigern, sondern nur in der katholischen Stadt- 
pfarrkirche getauft werden.

2. Fremde evangelische Prediger, die ihre Stellen hatten verlassen 
müssen und sich hier aufhalten wollten, sollen sortgcschafft und 
nicht beherbergt werden.

3. Kein Bürger soll ferner sich unterstehen, was immer für einen
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Aktuö anderswo, als in der Stadtkirche durch den katholischen 
Stadtpfarrer verrichten zu lassen.

Daß diese Verfügungen nicht befolgt wurden, läßt sich leicht 
erachten, und jeder Billigdenkende, gleichviel zu welchem Glauben er 
sich bekennt, wird die Nichtbeachtung dieser drückenden ZwangSmaß- 
regeln als eine natürliche Fol^e des Druckes und der Beschränkung 
der Religionsfreiheit sehr erklärbar finden. Aber auch hier dürfen 
Wir daS Iliacos inter muros peocstnr et extra nicht vergessen. 
Glauben wir ja nicht, daß blos von Seite des Kaisers so gehandelt 
wurde; die Geschichte weist es nach, daß da, wo die Protestanten 
das Uebcrgewicht hatten und die Macht besaßen, gleiche, in manchen 
Ländern, z. B. Sachsen, Schweden, Dänemark, England, 
auch noch härtere Bedrückungen gegen die Katholiken geübt wurden. 
Man lese nur Menzels Neuere Geschichte der Deutschen von der 
Reformation bis zur Bundes-Akte. Breslau 1826 ff. 8. Bachs 
Kirchengerichte dcr Grafschaft Glatz. Brcölau 1841. 8. Man erwäge 
die Gräucl- und Blutscenen unter Heinrich VIH. und Elisabeth 
in England bei Lingart Geschichte von England, übers. von Salis. 
Frankfurt a. M. 1827. 8. Cobbet Geschichte der protestantischen 
Reform in England und Irland. Aus dem Engl. übersetzt. 2 Bde. 
Aschaffenburg 1838. 8. und selbst in des den Katholiken gerade nicht 
geneigten Hume' s Geschichte Englands. Vergl. Adolph Müller 
Theologische Studien und Kritiken. 1830. Heft 4. S. 904 ff. — 
Seien wir also gerecht, und gestehen wir ein, daß auf der einen wie 
auf der andern Seite zu weit gegangen wurde und manches gesche
hen ist, das vor dem Richterstuhle einer partheiloscn Geschichte durch
aus nicht gebilligt werden kann, und mache eine Neligionsgescllschaft 
der andern nicht zum Vorwurfe, was sie selbst gethan. Freuen wir 
unS vielmehr der glücklichen Gegenwart, wo dergleichen gegenseitige 
Bedrückungen, Erbitterungen und Anfeindungen um religiöser Ueber
zeugungen willen größtentheils schon längst aufgehort haben und die 
Bekenner beider Religionen friedlich neben einander wohnen! Wen
den wir daher unsern Blick hinweg von diesen traurigen geschicht
lichen Gestaltungen und vielmehr auf andere, wenn auch eben nicht 
ganz erfreuliche, doch nicht so schmerzlich das Gemüth betrübende 
historische Ereignisse.

37.
Fortsetzung.

Nach dem Brande vom Jahre 1634 blicb die Stadtkirche eine 
lange Zeit wüste in ihrem Schutt und Ruin liegen, weil durch die
sen Brand, durch den langen schrecklichen Krieg und durch die Pest 
die Bürger von allen Mitteln, einen so bedeutenden Bau zu führen, 
gänzlich entblößt waren und die Klosterkirche zur einstweiligen Ab
haltung des Gottesdienstes eingerichtet wurde. Doch wurde bald mit 
der Wiederherstellung der Kirche ein Anfang gemacht.
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So wurde 1645 der Schaft des Thurmes auf Kosten des Kir- 
chen-Aerariums völlig ausgebaut, und weil im Brande die Glocken 
geschmolzen, so ließ der Magistrat schon im I. 1644 aus 40 Zentnern 
übrig gebliebener und zusammengeschmolzcncr Glockenspeise und einer 
zersprungenen Glocke von 7 Zentnern aus der Schumacher Kirche 
vier neue Glocken zu Breslau gießen, welche im December 1645 
ausgezogen und am Weihnachts-Abende das erstemal geläutet wur
den. *) Sie haben folgende Inschriften:
4. Auf der großen Glocke steht folgendes: gegen Abend

^4. 1644 der Zeit Nathmanne allhier Llsttbaeus Oürtler, 
Paulus Wecker, Dickeon Rüell, lobsun Xnsbe.

Mitten das Neumärktische Stadtwappen: ein einfacher oder 
schlesischer Adler mit drei Weintrauben, und darunter:

Paulus Xrause, Osoigs üleissner, Lernbarät OotNrulckt, 
Heinricb lVIeissner.

Gegen Mittag:
Sebastian Ooetr: goß mich.

Gegen Morgen:
In xlorisin all ckexteram Klasestatis Dei secleotis.

Darunter: Gott mit der Weltkugel.
2. Auf dcr Betglocke gegen Abend:

1644. Dabei ebenfalls daö Neumärktische Wappen und 
darunter: Der Zeit dieser Kirchen Vorsteher: Ceckeou Ilüeli, 
Paulus Xrause.

Gegen Morgen:
In bonorem Orucillxi. Darunter ein Crucifix und unter die

sem : lVIelcbior Sclrurt? Pastor, pobiss püroer Diaconus. 
Zur Rechten deS Crucifixes ist ein gemünzter Thaler eingelegt, 
mit dem Bildnisse Kaiser Ferdinands III. mit der Krone nnd dcr 
Umschrift: peickiuaucklis III D. Ll. II. 421. 8L. aiv, 6L. 
DVlV. 80. RLX. DVX. 8ID.

Gegen Mitternacht:
Sebastian Qoetr: goß mich a. 1644.

3. Anf der sogenannten VeSperglocke, gegen Mittag:
Sebastian Ooet? goß mich a. 1644.

Gegen Morgen:
Ein Marienbild mit dem Jesuskinde.

Gegen Abend:
Das Neumärktische Wappen.

4 Auf der kleinen Glocke steht rund umher oben:
Sebastian 6oel2 goß mich L. 1644. Weiter nichts.

») Den 2.1 Mai 1667 wurden diese Glocken von dem Weidbischofe zu DrcS- 
lau Carl Franz Ncand er geweiht und zwar No.I zu Ehren des CrloserS, 
No. 2 zu Ehren der heil. Jungfrau Maria. No. 3 zu Ehren des heil. Apostel 
Andreas; No. 4 zu Ehren der heil. Hcdwigis.
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Der Guß dieser Glocken kostete 391 Reichsthaler, die Verbin
dung 88 Reichsthalec und daö Aufziehen derselben auf den Thurm 
40 ReichSthaler.

Noch besteht seit 1734 ein Sterbeglocke! mit der Umschrift: 
Johann Jakob Krumpfert goß mich in Breslau s. 1734. 

Bon diesem Sterbeglöckchen geht die Sage, daß es der Stadtpfarrer 
Baron von Frankenberg von dem in einem alten Schranke Vor
gefundenen Gelde, welches das Hochzeitgcschenke des letzten evangeli
schen Predigers für, seine Tochter gewesen und dort aufbewahn ge
worden sein soll, habe machen lassen. Den Zweck dieses Glöckchens 
bezeichnet der Name. Die Anschaffung kostete 167 Thaler schlesisch.

Im darauf folgenden Jahre 1646 brächte man die Kirche wie
der unter Dach, und 1647 ließ der Magistrat zum Eindecken bei 
den Töpfern 12,000 Stück Hohlziegeln anfertigen, und zwar 6,000 
Stück grün und 6,000 Stück gelb glasirte, von denen daö Hundert 
mit 3 Reichsthalern bezahlt wurde. Jetzt wollten die Mittel zur Wie
derherstellung der Kirche nicht mehr ausreichen, daher bat der Ma
gistrat im Januar des JahrcS 1650 den Breslauer Rath, zur Fort
setzung deS Baues in Breslau eine Kollekte sammeln zu dürfen, und 
hielt um eine Äeisteuer vom dortigen Rathhause uud um 2,000 Rthl. 
Darlehn an. Zugleich wurde auch um eine Beisteuer bei der Bres- 
lauischen Ritterschaft und bei dem Magistrate in Namslau gebeten. 
Wirklich ging von der Ritterschaft eine milde Beisteuer ein, und die 
Bürger in Neumarkt brachten selbst noch eine Sammlung von 113 
Reichsthalern zusammen. Dazu ließ noch der Breslauer Magistrat 
als ein Geschenk ein Kirchenfenster einsetzen. Bis zum Jahre 1651 
war die Kirche bereits wieder so weit im Staube, daß es nur noch 
des inneren Ausputzcs und deS Einsatzes neuer Fenster bedurfte. 
Dennoch waren die vorhandenen Geldmittel aufgcgangcn. Der Rath 
wendete sich nun an die Fürsten zu Liegnitz, Brieg und Oels, und 
bat um eine Unterstützung. So mußte nach und nach durch Kollekten 
und milde Beiträge das Kirchengcbäude wiederhcrgestellt werden. 
Als 1654 die Kirche wieder in die Hände der Katholiken kam, ge- 
rieth dcr Bau abermals durch viele Jahre ins Stocken.

Auch die Klosterkirche wurde 1654 den Katholiken wieder zurück- 
gegcbcn., Als dies der Ir. Benediktus Lottke, Orclinis 8t. krao- 
Msci strictioris vllserv sntiso krovincias Loliemiae OeLnitor, wel
cher sich eben in Klinisch*) befand, hörte, so schrieb er an den neuen 
katholischen Pfarrer Nentwig, und nahm das Kloster nebst der 
Kirche für den Orden der Franziskaner in Anspruch, wobei er 
sich auf eine Urkunde König Ludwigs H- und auf ein päpstliches 
Breve Clemens VH. berief. Jedoch war damals dic Zeit noch 
nicht gekommen, daß das Kloster den Ordensbrüdern wieder cinge-

-) Krintsch, O.S.O. 1 M. von Ncumarkt, gehört seit dcm Jahre 1345. 
dem Domkapitel zu Brcelau.

Gcsch. d. St. Ncum. 13 
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räumt werden sollte, vielmehr benutzte man dessen Kirche noch zur 
Abhaltung des katholischen Gottesdienstes, da die Stadtkirche noch 
nicht völlig wieder erbaut war.

Ehe wir den Abschnitt über die kirchliche Verfassung Neumarkts 
schließen, wollen wir zuvor den Mann etwas näher ins Auge fassen, 
dcr nach dem dreißigjährigen Kriege der erste katholische Stadtpsarrer 
daselbst gewesen ist.

Franz Carl Nentwig wurde geboren zu Zuckmantel in 
Oesterreichisch-Schlesien, und machte seine theologischen Studien zu 
Prag. Dort nahm ihn der Probst zuZderas, Don Florio, 
in den Kreuzherren-Orden der Hüter des heiligen Grabes zu Jeru
salem mit dem doppelten rothen Kreuze auf, in dessen Hände er die 
Ordensgelübde ablegte. Als Kleriker lebte er bei einem Grafen zu 
Tabor, empfing iin Jahre 1643 zu Prag die heilige Priesterweihe, 
und war durch beinahe 9 Jahre in Böhmen an mehreren Orten 
Pfarrer. Auf sein Ansuchen berief ihn der Probst deö Kreuzstiftes 
zu St. Peter und Paul in Neisse, Franz Farusius, nach Schle
sien, und übertrug ihm 1650 4>ie Verwaltung dcr Probstci Ratibor, 
woselbst er den 19. Juli 1652 investirt wurde. Er war krotvno- 
tsrius ^pvKoUcus, und hatte die Parochicn Zuck Mantel, Leob
schütz und zuletzt Neumarkt inne. Noch bei Lebzeiten des Fa- 
rusiuö ward er von den Ordens-Kapitularen einstimmig zu dessen 
Coadjutor, und nach dem Tode desselben zum wirklichen Krcuzprobste 
des Stiftes zu Neisse erwählt. Er hatte sich um das Stift nicht 
unbedeutende Verdienste erworben, deshalb erhielt er vom Papste 
Alexander VII. den 10. Mai 1658 die Jnful und den Bi
schofstab, und also die Befngniß, bei einem feierlichen Gottesdienste 
oder sonst festlichen Veranlassungen die Jnsignien deS Poutifikats 
rragen zu dürfen. Diese hohe Auszeichnung wurde ihm nicht bloS 
für sich, sondern auch für seine Nachfolger zu Theil. Der Bischof 
Leopold Wilhelm vonBreslau ertheilte ihm am 4.Januar 1659 
zu dieser päpstlichen Auszeichnung ebenfalls für sich und seine Nach
folger die besondere Begünstigung, am Schlüsse eines feierlichen Hoch
amtes dem versammelten Volke nach dein les nussa eil den feierli
chen bischöflichen Segen ertheilen zu dürfen. Nachdem er 11 Jahre 
das Kreuzstist zu Neisse ruhmvoll geleitet hatte, starb er als infulirtcr 
Probst am 29 Januar 1667 mit den h. SterbsaKamenten versehe» 
am hitzigen Fieber, und wurde iu der Stiftskirche zu Neisse beigesctzt. 
Beweint und betrauert von seinen Ordensbrüdern geleiteten diese seine 
irdische Hülle zur Ruhestätte. ") DaS ist die kurze biographische

63) Veral. n. 0. LI. 8erion prüei>ositorum I^issvnülmn IN
8tenrvl: 8crli>lores reriim 8il«si»carum. 86. 2. Lreslau 1839. 4. ^4

437. „3denull l ra»ci«<^,8 Larolu» dlentrvigin« smroclligm 8<Ivl8wlI!i sivs 
XuclimLMel, Lntelnec dieokori vt k^evbscluitiii p«»r «von conteMre«' 
Wenn dcr Pfarrer Nentwig von Neumarkt aus zum obersten Äreuzprobst nach
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Skizze des merkwürdigen Mannes, welchen die kaiserliche Reductions- 
Commission nach Einziehung der Kirchen als Stadtpfarrer in Neu
markt zurückließ. Daß seine Stellung unter den obwaltenden Um
ständen eben keine erfreuliche uud angenehme sein mußte, läßt sich 
leicht erachten. Der Magistrat, welcher das Patronatrecht in den 
Händen hatte, und diesmal nicht ausüben durfte, betrachtete ihn als 
sich anfgcdrungen, und die Bürgerschaft, die fast ganz protestantisch 
war, mochte ihm mit Unwillen die Gebühren entrichten, und sein 
Pfarramt durch mancherlei Neckereien verkümmern. *)  Was war 
natürlicher, als daß daraus Zank und Streit entstand, den der Pfar
rer durch sein Benehmen keineswegs hervorgerufen hatte; denn auch 
die Neumärkter Stadt-Chronik schildert ihn als einen sanften, gemä
ßigten und friedliebenden Mann. Der Pfarrer war mit der Ver
waltung des Kirchenwesens und den Einrichtungen des Magistrats 
allerdings nicht zufrieden, und konnte es auch nicht sein, da seine re
ligiösen Ansichten und seine Ueberzeugung denen deS ganz protestan
tischen Rathes schroff gegenüberftanden. Der Pfarrer forderte:

*) Damals bestand dcr lXoxu« parocliialw, d. h. alle Einwohner eines 
Ortes ohne Unterschied der Religion gcbörtcn zur Pfarrkirche ihres Wohnortes, 
und mußten dem ordentlichen Pfarrer, gleichviel ob katholisch oder evangelisch, 
ohne Unterschied des Glaubens die 'lax» »wlae und andre Gebühren bezahlen.

1. Der Magistrat sollte sich in die Einziehung der Decimen nicht 
mischen, welche Sorge dem Pfarrer allein zukäme.

2. Der Magistrat sollte als Patron sür alle Bedürfnisse der Kirche 
sorgen, und sie herbeischaffcn.

3. Der Magistrat müßte die verpfändeten Kirchen-Geräthe, Aecker 
und Wiesen wieder eiulöscn.

4. Die Schuldiener müßten aus der Kämmcrcikasse besoldet werden. 
Darauf entgcguete der Rath ganz umständlich, wie folgt:

1. Der Magistrat hätte im Jahre 1573 nicht allein das 7us Us- 
tronning, sondern auch die sämmtlichen Grundstücke und deren 
Einkünfte erkauft. Diese Grundstücke wären damals in sehr 
schlechtem Zustande gewesen, und durch den Magistrat erst ver
bessert worden, mithin glaube derselbe auch, darüber frei dispo- 
uiren zu können, wie dies auch bei 114 Jahren, seit er das 
Kirchlehn gepachtet hatte, ohne Einspruch geschehen wäre. Daß 
das pfarrliche Einkommen so schlecht wäre, daran wären ledig
lich die vielen Unglücköfälle schuld, welche die Stadt betroffen 
hätten, übrigens wären die evangelischen Prediger mit diesem 
Einkommen immer zufrieden gewesen.

2. Der Magistrat hätte die freie Disposition titulo oneroso er
langt, und würde daher auch nach Befchaffenheit der Einkünfte 
für die Nothwendigkeiten der Kirche sorgen.

Ncisse berufen worden ist, so scheint hier die Folge dieser Pfarrthcien nicht ge
nau und richtig angegeben zu sein.

13 *
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3. Dem Magistrat stehe als Patron dic Aussicht über dic Kirche 
und deren Güter von Rechts wegen zu, dic verpfändeten Güter 
aber einzulösen gestatte die erschöpfte Stadtkasse nicht, zumal 
auch das Kirchenvermögen beim Kirchen- und Thurmbau gänz
lich aufgegangen ist.

4. Man könne die kleine verarmte Bürgerschaft eben so wenig, als 
die Kämmereikasse durch Auflegung mehrerer und größerer Lasten 
vollends zu Grunde richten lassen.

Den Vorwurs, daß von dem hiesigen Kirchenvermögen die Kirche 
zu Bhumerode, deren sich die evangelischen Glaubensgenossen zu 
Neumarkt damals bedienten, restaurirt worden wäre, lehnte der Ma
gistrat gänzlich von sich ab, und konnte derselbe ihm auch nicht be
wiesen werden.

Mit dieser Verantwortung des Magistrats war jedoch der Pfar
rer keineswegs zufrieden, und es scheint doch, daß derselbe viele Miß
griffe und Fehler in der Kirchenverwaltung möge gefunden haben; 
denn als das königliche Amt dcm Magistrale die alten Kirchen-Rech- 
nungen und Archive von den Jahren 1516 bis 1539 abfordert, 
schließt letzterer mit dcm Pfarrer Nentwig am 5. Februar 1657 
einen schriftlichen Vergleich, worin die sämmtlichen Einkünfte der 
Kirche und des Pfarrers, so' wie auch die Obliegenheiten und Pflich
ten des Magistrats und der Bürger specificirt werden, dem Pfarrer 
die freie Disposition über das -Pfarrvermögcn zuerkannt wird, und 
dcr Magistrat jeder Einmischung in diese Angelegenheit entsagt. *)  
Somit war dieser Streit beendigt. Bei allen diesen Differenzen und 
Mißhelligkeiten hat, wie'aus seinen darüber gepflogenen schriftlichen 
Korrespondenzen hervorgeht, der Pfarrer Nentwig eine seltene Mäßi
gung und viele Sanftmut!) bewiesen. Er wurde, wie wir bereits 
wissen, um Michaeli des Jahres 1657 als Probst des Kreuzstiftes 
nach Neisse berufen. Ihm folgte als Stadtpfarrer in Neumarkt lVI. 
Christoph Franz Klose, von welchem in der folgenden Periode 
umständlicher die Rede sein wird.

*) Dieser Vergleich ist in den Beilagen sub litt. 6 aufgcführt.

58.
Große Schuldenlast nach dem Kriege. Die Stadt vergleicht stch mit den Gläu

bigern vor dcm königlichen Obcramte. Besoldung der Konsuln.
Nachdem wir den kirchlichen Zustand Neumarkts während und 

nach dem dreißigjährigen Kriege betrachtet haben, wollen wir zur 
historischen Darstellung der bürgerlichen Verhältnisse übcrgehen.

Als dcr Krieg beendigt war, dachte man mit schwerem Kum
mer an die ungeheure Schuldenlast, welche die Stadt drückte. Es 
entstand die Frage, wovon bezahlen? Die Stadtgütcr waren gänz
lich ruinirt, die gemeine Stadtkasse ausgcsogen, die Bürger auSgc- 
plündert und verarmt, die currentcn Abgaben aber ungewöhnlich hoch
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In dieser Verlegenheit entschließt sich der Magistrat, das Landgut 
Schlaupe*) den Gläubigern abzutrcten, und sucht daher die hö
here Genehmigung nach. Allein die Abtretung dieses Gutes wird 
nicht bewilligt, und dcr Magistrat sieht sich genöthigt, weil die Kasse 
nicht zahlen kann, mit sämmtlichen Gläubigern, welche zusammen 
10,040 Neichsthaler zu fordern hatten, vor dem kaiserlichen Ober
amte einen Vergleich in dcr Art abzuschließcn, daß die Stadt binnen 
4 Jahren in 8 Terminen nur die Kapitalien zurückzahle, die Zinsen 
aber der Stadt gänzlich erlassen würden. Um diese Zahlungen zu 
bewerkstelligen, mußten Klassen-Steucrn angelegt und das übrige er
borgt werden. Zwar hatte die Stadt vom Lande für die im Kriege 
getragenen Lasten 22,884 Thaler zu fordern, allein sie erhielt nur 
ein Pauschquantum von 5000 Thalern. Dadurch entstanden für die 
Stadt solche Beschwerden, die sie kaum übcrwinden konnte. Jetzt 
fing der Magistrat an, auch viele Häuser zu verkaufen, welche von 
den im Kriege verunglückten Bürgern, die keine Steuern mehr ent
richten konnten, verlassen und dcr Stadtkasse anheim gefallen waren. 
Die Gläubiger quälen den Magistrat, die Zahlungs-Termine häufen 
sich, eS finden sich Erekutorcn ein. Dieö ist die Lage der Stadt, 
als dieselbe nach Beendigung deS Krieges an die Abzahlung ihrer 
Schulden dachte.

Bisher sind die Konsuln und Nathmanne unbesoldet gewesen. 
Erst nachdem 1613 sich einige Unregelmäßigkeiten in derKommunal- 
Verwaltnng und dem Rechnungswesen gefunden hatten, wurde ihnen 
ein bestimmtes Gehalt festgesetzt: der Bürgermeister erhielt 150, die 
4 Senatoren aber jeder 100 schlesischc Thaler. Dies wurde jedoch in 
den kummervollen Zeiten deö dreißigjährigen Krieges 1642 dahin 
abgeändert, daß der Konsul oder Rathssenior nur 110, jeder Sena
tor aber nur 60 Thaler baarcs Geld empfing; statt des Minus ih
res Gehaltes erhielten die Senatoren ein jeder das Recht, viermal 
im Jahre zu brauen, welche Biere man „Amtöbiere" nannte. 
Allein diese Einrichtung war nicht von langer Dauer. Den Bür
gern mißfielen die sogenannten Amtsbiere, und sie führten darüber 
bittere Klagen. Dies hatte nun zur Folge, daß den 29. Oktober 1648 
ein kaiserlicher Amtsbefchl folgende Bestimmungen traf: Es sollten 
so lange, bis bessere Zeiten eintreteu, statt 8 Rathspersonen nur 
deren 6, den Stadtvogt mit inbcgriffen, auf der Bank sitzen; von 
diesen sollen dcr Konsul 100, die Senatoren aber jeder 60 Thaler 
Gehalt erhalten. Doch damit waren die Zwistigkeiten zwischen dem 
Rathe und der Bürgerschaft noch nicht beigelcgt und ausgeglichen. 
Erst als letztere sich in Gegenwart des kaiserlichen OberamtS-Secre- 
tairs von Oberg als CommissariuS durch Vorlegung dcr geführten 
Stadtrechnungcn von dcr ordentlichen Amtsführung des Rathes voll-

-) Schlaupe, NO U M. von Nmmarkt, I cvangcl. Schule, t Schl, 
1 Wdm., 1 Vw„ 23 G-, 5 Ncbcnh., l Kretscham.
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kommen überzeugt hatte, gelang eS im Februar 1649, diese Differenzen 
gänzlich zu heben, und es fand eine gemeinsame Berathung wegen 
Tilgung der im Kriege gemachten Schulden statt. Im Jahre 1651 
wollte indeß das königliche Amt dem Magistrat die freie Rathswahl 
streitig machen, wogegen dieser jedoch stch nachdrücklich verwahrte und 
auf seinem althergebrachten Rechte bestand. In welchem Ansehn 
übrigens der Magistrat zu Neumarkt in jenen Zeiten gestanden, geht 
schon daraus deutlich hervor, daß der Landeshauptmann 1647 den
selben feierlich zu Gevattern gebeten und 1655 ihm die Ehre erwies, 
schriftliche Anzeige von der Geburt eines Sohnes zu machen, wofür 
der Magistrat sich mit 20 Dukaten Pathcngeschcnk einstellte.

Im Jahre 1657 erbaute dcr Rath eine neue Noßmühle hinter 
dem Garten des Erzpriestcrs.

Daß in jenen bedenklichen und unglücklichen Zeiten, welche der 
dreißigjährige Krieg herbeigeführt hatte, nicht viel für das Beste dcr 
Stadt und die innere Verfassung geschehen konnte, ist sehr begreiflich; 
daher darf es uns nicht wundern, wenn wir von dem bürgerlichen 
und politischen Leben der Bewohner Neumarkts hier nur sehr wenia 
zu erzählen haben.

Zum Schlüsse dieses Kapitels sei es unS noch vergönnt, eine 
kurze Betrachtung über die religiösen Verhältnisse und den morali
schen Charakter der damaligen Zeit anzustellen.

59.
Rückblick auf den so eben beschriebenen Zeitraum.

Werfen wir nun noch einen Rückblick aus die so eben beschrie
bene Zeit, und verschaffen wir uns eine Total-Ansicht von dem gan
zen Bilde, daö wir hier ausgestellt haben, in kurzen Umrissen, so 
kann es uns nicht befremden, wenn die ungünstigsten und betrübend- 
sten Ereignisse ernst und mahnend vorübergehen vor unserem Geiste 
und wir bemerken müssen, mit welchem Ungemach und Elend die 
damaligen Zeitgenossen und unter diesen besonders die Bewohner 
Neumarkts haben kämpfcn müssen; wie unsicher, schwankend und höchst 
traurig die Lage dcr Prediger mitten unter den heftigsten Stürmen deö 
tobenden Krieges und unter den endlosen Streitigkeiten nothwendig 
gewesen sei.

Die Ausbreitung der religiösen Grundsätze Luthers in Schlesien 
hatte selbstredend wichtige Veränderungen im Kirchenwescn zur Folge, 
die, wie in Deutschland überhaupt, so auch in unserem Vaterlande 
insbesondere, großentheils politischen Tendenzen, die dadurch erzielt 
werden sollten, ihre Entstehung verdanken. Sehr richtig schildert da
her Friedrich von Schiller in seiner „Geschichte des dreißig
jährigen Krieges Th. I. Bd. 1" die Folgen des Protestantismus mit 
nachstehenden Worten: „Dasselbe mächtige Motiv, welches so manche 
protestantische Fürsten so geneigt gemacht hatte, Luthers Lehre zu 
umfassen, die Besitznehmung von den geistlichen Stiftern, 
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war nach geschlossenem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, 
und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren 
Händen war, mußte bald in dieselben wandern. Ganz 
Niederdeutschland war in kurzer Zeit weltlich gemacht, und wenn es 
mit Oberdeutschland anders war, so lag es an den: lebhaftesten Wi
derstände der Katholischen, die hier das Uebergewicht hatten. Jede 
Parthei drückte oder unterdrückte, wo sie die mächtigere 
war, die Anhänger der andern; die geistlichen Fürsten beson
ders, als die wehrlosesten Glieder des Reiches, wurden unaufhörlich 
durch die VergrößerungSbegierde ihrer unkatholischen Nachbarn geäng
stigt. Wer zu ohnmächtig war, Gewalt durch Gewalt abznweuden, 
flüchtete sich unter die Flügel der Justiz, und die Spolienklagen ge
gen protestantische Stände häuften sich auf dem Reichsgerichte an, 
welches bereitwillig genug war, den augcklagtcn Theil mit Sentenzen 
zu verfolgen, aber zu wenig unterstützt, um sie geltend zu machen. 
Der Friede, welcher den Ständen des Reichs die vollkommene Re
ligionsfreiheit einräumte, hatte doch einigermaßen auch für den Unter
than gesorgt, indem er ihm das Recht ausbedung, das Land, in 
welchem seine Religion unterdrückt war, unangefochten zu verlassen. 
Aber vor den Gewaltthätigkeiten, womit der Landesherr einen ge
haßten Unterthan drücken, vor den namenlosen Drangsalen, wodurch 
er den Answandernden den Abzug erschweren, vor den künstlich ge
legten Schlingen, worein die Arglist, mir dcr Stärke verbunden, die 
Gemüther verstricken kann, konnte dcr todte Buchstabe dieses Friedens 
ihn nicht schützen."

Vor dem Ausbruche des schrecklichen dreißigjährigen KriegeS hatte 
Kaiser Rud'olph II., wie wir bereits wissen, ans zudringliches 
Fordern dcr böhmischen Stände, die ihm ihren Beistand im Streite 
mit seinem Bruder Matthias versagten, jenen so berühmten und merk
würdig gewordenen Majestätsbrief ausgefertigt und für die schlesischen 
Stände am 2t).'August 1609 unterzeichnet, vermöge dessen die Pro
testanten mit den Katholiken gleiche Rechte genießen, im Besitze ihrer 
Kirchen verbleiben und es ihnen gestattet sein sollte, neue an Orten, 
wo sie nicht waren, zu erbauen. Dieses der Religionsfreiheit so 
günstige Ereigniß erregte allgemeinen Jubel in Schlesien; man ließ 
es nicht dabei bewenden, den Inhalt des Majestätsbriefes unter Trom
peten- und Paukenschall bekannt zu machen, sondern man machte auch 
dem Kaiser ein Geschenk mit 300,000 Gulden. Mit Aeußerungen 
des höchsten Mißfallens nahmen die Erzherzöge von Oesterreich die
sen Majcstätsbrics auf; die Unzufriedenheit der katholischen Fürsten 
nahm zu, und, als natürliche Folge, wurde der Majestätsbrief nicht 
beachtet und sein Inhalt häufig übertreten. Die Gewaltthaten, welche 
von katholischer Seite verübt worden sind, sollen hier keineswegs ge- 
läugnct, aber auch die Schritte der Gewalt, die von der Gegenpar- 
thci gethan wurden, nicht verschwiegen oder beschönigt werden. Auch 
die Gegner der katholischen Kirche sind nicht immer und in jedem



— 200 —

Falle unschuldig gewesen. Wer dies längnen wollte, sagt sehr 
wahr und richtig eine im Jahre 1809 herausgekommene „Geschichte 
der evangelischen Gemeine zu Landeshut" S. 72., der müßte auch 
zugleich längnen, daß Menschen Menschen sind. Die Prote
stanten brachten ihre Beschwerden vor den Kaiser. Da die Antwort 
nur in Drohungen bestand und allgemein behauptet wurde, daß die 
kaiserlichen Räthe in Prag diese Antwort abgefaßt hätten, jo bcgaben 
sich die Deputirten der Protestanten am 23. Mai 1618 bewaffnet 
auf das Schloß, wo sie, nach einigen Debatten, die Beschuldigten 
zum Fenster hinaus in den Schloßgraben stürzten. Ein solches At
tentat konnte .nur mit Blut gebüßt werden. DaS Loos über das 
unglückliche Deutschland war geworfen. Die Heere rückten gegen 
einander, und der schrecklichste aller Kriege, der mit namenlosem Jam
mer seine Tritte bezeichnete, und dessen traurige Spuren in manchen 
Gegenden noch heut sichtbar sind, nahm seinen Anfang. Matthias 
starb nach den ersten Auftritten dieses Trauerspiels, uud es folgte 
ihm in der Kaiserwürde Ferdinand H., ein Mann von hohem Geiste 
und großer Macht, aber auch ein erklärter Feind jeder Neuerung im 
Gebiete der Religion, dcr es sich zur Gcwissenssache machte, in sei
nen Erbstaaten die katholische Religion zu erhalten und zu beschützen 
und jede Religionsveränderung entschieden abzuwehren. Die Schwe
den kamen den Protestanten zu Hülfe, und rückten unter ihrem Kö
nige Gustav Adolph als Beschützer deö evangelischen Glaubens 
gegen die kaiserliche Armee zu Felde. Aber sonderbar genug bedrück
ten jene, welche sich für Beschützer der Protestanten auögaben, nach 
dem Tode ihres Königs in der Schlacht bei Lützen im November 
1632, nicht minder ihre in unglücklichen Zeiten so gut, wie die Ka
tholiken, seufzenden Glaubensgenossen. Um jene Zeit waren es die 
Fürstlich-Lichtcnsteinischen Soldaten, welche 1629 unter dcm Com- 
mando des Grafen von Dohna ihre Bekehrungsversuche mach
ten und Erpressungen und Bedrückungen aller Art unter diesem Vor- 
wande auöübten. Abgesehen davon, daß die Gemüther damals ohne
hin in Gährung waren, so konnte eine Dragonade unmöglich daö 
geeignete Mittel sein, Menschen zu bekehren und für die Wahrheit 
zu gewinnen, am allerwenigsten, wenn dabei mit Gewaltthätigkeiten 
verfahren wird. Wir haben oben gehört, Laß den 26. Mai 1653 
den auf dem hiesigen Nathhause versammelten Pastoren deS Ncu- 
märkter Kreises daö kaiserliche Mandat publicirt wurde, daß die 
lutherischen Prediger abgeschafft und die Kirchen geräumt werden 
sollten. Alle Bücher und Schriften, welche gegen den katholischen 
Lehrbegriff und von Protestanten verfaßt waren, wurden sofort con- 
fiScirt. Zwar hielten sich die Protestanten immer noch, so lange als 
die Schweden die hiesige Gegend durchstreiften, im Besitz der Kir
chen, ungeachtet sie an vielen Orten, was freilich nicht verschwiegen 
werden kann, oft mit Gewalt in die Kirchen zum katholischen Gottes
dienste gezwungen wurden. Indeß kann dieö kein vernünftiger und 
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billig denkender Mann für gnt und recht halten. Allein lange konnten 
sie doch der Macht ihres SouverainS nicht widerstehen. So standen dib 
Sachen damals, so waren die Gemüther gegenseitig erbittert, daß 
Protestanten an Katholiken und Katholiken an Protestanten mancherlei 
Bedrückungen übten. Zu dieser gegenseitigen Erbitterung gesellten sich 
noch alle Leiden und Uebel des Krieges; Brandstiftungen und Aus
plünderungen der Städte und Dörfer von feindlichen sowohl als freund
lichen Truppen, Verheerungen der Felder und Wiesen waren an der 
Tagesordnung. Die Pest, mit dem Hunger gepaart, wüthete in 
Städten und Dörfern, und machte sonst belebte Orte zu wüsten und 
menschenleeren Einöden.

Endlich machte der westphälische Friede diesen Leiden ein Ende. 
Zwar war durch diesen Frieden die Ruhe einigermaßen wieder her
gestellt, aber was war das für eine Ruhe? Das zerrissene Band 
dcr Eintracht und deS Friedens konnte doch nicht mehr zusammen
geknüpft werden, und die bittere Controvcrse, welche sich durch die 
traurige und vcrhängnißvolle Religions- und Kirchentrcnnung ent
sponnen hatte, mußte nothwcndigerweise die traurigsten und schmerz
lichsten Folgen nach sich ziehen. So waren also alle Differenzen 
durch diesen Frieden noch nicht beseitigt. Der Eifer, mit welchem 
die alte katholische Mutterkirche ihre Stiftungen, Vermächtnisse, Ge
rechtsame und gottesdienstlichen Gebäude, die sie von ihren frommen 
Vorfahren ererbt hatte, zu behaupten suchte und die ihr abgenom- 
mcnen Kirchen wieder verlangte, darf, ohne ungerecht zu werden, 
nicht der Unduldsamkeit und Unbilligkeit beschuldigt werden, wenn 
wir seyen, daß an mehreren dieser Orte auch heut noch so viele 
katholische Einwohner sind, daß die Anstellung eines eignen Seelsor
gers dringend nothwendig wurde. Schon die ihr obliegende Pflicht, 
für den Unterricht und die öffentlichen Religionsübungen ihrer Gläu
bigen Sorge zu tragen, mußte sie ernstlich dazu auffordcrn. Aber 
da mit eben solchem Eifer die neugebildcte Religionsgesellschaft einen 
Theil dieser gottesdienstlichen Gebäude zu ihrem Gebrauche an sich 
zu bringen strebte, so mußte nothwendig ein gegenseitiger Kampf ent
stehen, der auch in unsern Tagen noch nicht ganz beendigt zu sein 
scheint. Daher kam es auch, daß die damals lebenden Pastoren in 
ihrem ganzen Benehmen, so wie in ihren hinterlassenen Schriften und 
Nachrichten Unsicherheit und etwas Schwankendes verrathen und so 
ihre eigne Angst und Besorgniß offenbaren. Zugleich belehrt uns 
ein unpartheiischer Blick in jene trübe Zeit, daß durch die neue Lehre 
Wohl nicht erst der Keim größerer Sittlichkeit und Tugend in die 
Menschenbrust gepflanzt worden ist, da uns Nachrichten aus jener 
Zeit so viele Beispiele von Lastern jeglicher Art hinterlassen haben, 
Ungeachtet gut gesinnte Prediger mit allem Ernste dagegen eiferten 
und die Justiz jener Zeit fast unmenschlich streng gehandhabt wurde. 
Die bedrängten Umstände und die drückenden Sorgen, in welchen die 
Pastoren protestantischer Gemeinden leben mußten, lassen sich wohl 
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sehr leicht erklären aus den Gräueln des blutigen dreißigjährigen 
Krieges, durch welchen daö Mark der Länder auSgesogen, und Deutsch
lands Gaue schrecklich verwüstet wurden. Die Besoldung der Geist
lichen war schlecht, und ihre Amtsverrichtungcn wurden ihnen in einer 
sehr niedrigen Taxe bezahlt. Kein Wunder also, wenn sie unter 
solchen Zcitverhältnissen mit Kummer uud Noth kämpfen mußten und 
ihre Amtsführung ihnen beschwerlich wurde. *) Blicken wir anf die 
Verhältnisse der Menschen im Allgemeinen, so haben wir folgendes 
zu bemerken.

Das Menschengeschlecht erreichte trotz dcm Elende und Jammer, 
welchen die Kriegsunruhen in ganz Schlesien verbreiteten, im All
gemeinen eine sehr hohe Stufe deö Alters, was hauptsächlich in dcr 
geregelten, mehr natürlichen uud frugalen Lebensweise unserer Vor
fahren seinen Grund hat. Verzärtelung und Verweichlichung der 
menschlichen Natur schon in der frühesten Jugend war unsern Alt
vordern fremd, und schon früh gewöhnte man den Jüngling und die 
Jungfrau, deren Körperkräfte sich zu entwickeln begannen, an Abhär
tung des Leibes und so manche Entbehrung. Dazu kommt noch, 
daß das Laster der Unzucht, welches in den späteren Zeiten eine or
dentliche Modesündc geworden ist, die fast zum galanten Tone zu 
gehören scheint, bei den Alten auch nicht einmal ohne Abscheu mit

') Mit Recht singt daher Georg Sabinus, cin Brandenburger, welcher 
im Hause Mclanchthons erzogen wurde, einer der ersten Lichter seines 
Jahrhunderts und Schwiegersohn Philipp Melanchlhons, der ihm 1536 
zu Witlenberg seine Tochter zur Ehe gab, von den traurigen Verhältnissen jener 
Heil und der ärmlichen Lage der Prediger, die uns aus dcr Geschichte bekannt 
ist, folgende ergreifende Verse:

„dion midi 8unt nummi, quorum Vugli8 inäigst I>o8ps8, 
.,8uspe ladorsbo sri^are, «nops käme..................

„lXon ts 8iäo»iu. puri>nru velst amictlis,
„Lx biiiueris peuelm trilu lacern» tuis.................

„Velut usrei mununs ia verlies montig
„pruebet inexbuustuw vsnu personi» :

.8ic lurZirn opk8 et in illo8 inuneru oonlsr«,
„L guibus nsternus uiunsrn Inuüt8 Untreu....................

„1'urpin non neguus kneiet convilin lector,
„Ll pe<Iibu8 vitiuin äicet ine88e tui8............. .
„plurinin tri8ti xorte äolsnela kerre . .............. ,
„Invieline mor8N8 et ucerbue vulnern linAuue 
„tlogi populo Incerunte l>uti....................."

Diese Verse des Dichters Sabinus wendeten die damals lebenden Pastoren 
auf die Verhältnisse ihrer Zeit und ihre eigene traurige Lage an. Dcr Ver
fasser hat sie in einem alten Kirchenbuche eines Gcbirgsdorfcs von I6l5, eines 
Pamcr-Hantschrift in Quart Format, dic vorn und hinten sehr vcrstümmcll 
war, gesunden, wo sie die Pastoren, welche dasselbe geführt haben, zu ihren eig
nen llnglücksjahrcn, dic sie gewissenhaft bei verschiedenen Gelegenheiten, im Taus-, 
Träumn«-, Communikantcn- oder Bcgräbniß-Vcrzeichnissc ausgezeichnet haben, 
eigenhändig vermerkten und auf ihre Lage bezogen.
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Namen genannt wurde, und jene Personen, welche gefallen waren, 
oder von denen man wußte, daß sie in offenbarer Unzucht lebten, 
verachtet und von jedermann gehaßt und gemieden wurden. Kam 
ja einmal, um dcr Schande zu entgehen, ein Kindermord vor, so 
mußte dieses schreckliche Verbrechen auch durch die schrecklichste Strafe 
gebüßt werven: die Kindermörderin wurde lebendig begraben. Einen 
so hohen Werth hatte in jenen Zeiten die Tugend der Keuschheit 
und Schaamhaftigkeit, und diese Enthaltsamkeit von sündlichen Aus
schweifungen konnte nicht anders als wohlthätig und heilsam auf die 
Gesundheit und Lebensdauer des Menschen wirken. Bei dieser Ein
fachheit und Einfalt der Sitten, bei dieser strengen Moralität, beson
ders auf dem Lande, dürfen wir aber keineswegs glauben, als ob 
das Laster ganz auSgerottct gewesen wäre; vielmehr finden wir, daß 
demungeachtct noch häufige Fälle vorkommen, in denen es mit Zucht 
und Ehrbarkeit nicht so genau genommen worden war, ungeachtet 
diese Sünden so streng gerügt und nachdrücklich gestraft wurden. 
Auch ist aus dem rechtschaffenen und einfältigen Wandel dcr Vorel
tern sehr erklärbar dcr Hang und die Neigung in allen, auch unbe
deutenden Dingen etwas Wunderbares zu erblicken und seine Zuflucht 
zu abergläubischen Mitteln zu nehmen.

Noch ist zu erwähnen, daß im Jahre 1634 Catharina Them- 
lcr 50 schlcsische Thaler zu dem Zwecke fundirte, daß ein zum Stu- 
diren tüchtiger Knabe aus Neumarkt von den Zinsen unterstützt werde.

Eilftes Kapitel.
Neumarkt unter dem Kaiser Leopold I. von 1657 — 1705.

60.
Tod Kaiser Ferdinands III. Leopold I. Dessen strenge Verordnungen aeacn 
die Protestanten. Diese geben in Neumarkt durch Unvorsichtigkeit selbst Ver

anlassung dazu.
Kaiser Ferdinand III. starb am 2. April 1657 im 49 Jahre 

seines Alters, nachdem ihm drei Jahre vorher sein Sohn, der römi
sche König Ferdinand IV. vorangegangen war. Seine Biographen 
rühmen seine Weisheit, Tugend und Gerechtigkeitsliebe, die ihm die 
allgemeine Hochachtung seiner Zeitgenossen erworben, dagegen führen 
dle protestantischen Geschichtsschreiber über diesen Kaiser bittere Klage 
und tadeln in starken Ausdrücken das Verfahren desselben in den 
Religions« und Kirchen-Angelegenheiten. Daß man in diesem Ta
del zu weit gegangen sei, haben wir bereits oben darzuthun uns

Nun bestieg Leopold I. den Thron seines Vaters, als deut
scher Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, und Beherrscher aller 
österreichischen Erbstaaten in dem Alter von 18 Jahren. Leopold 
War ein Fürst von streng katholischen Gesinnungen. Um Schlesien 
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kümmerte er persönlich sich wenig, und diese Sorglosigkeit würde bei 
einem Regenten, wie er, nicht bedauernswerth gewesen sein, wenn 
Schlesien während seiner Regierung einiger Ruhe genossen, nnd von 
seinen früheren Unfällen sich hätte erholen können. Da voraus zu 
sehen war, daß er die Huldigung nicht persönlich annehmcn würde, 
baten ihn die Stände, zum Empfange derselben Commissarien zu be
stellen. Dies geschah in der Person des Herzogs Georg Ilk. von Bricg, 
Oberhauptmannschaft-Verwalters, des Kammerpräsidenten Grafen 
Gaschin, des Oberamtö-Kanzlers Baron von Dyherrn, des 
Oberamtsraths von Greisenstern und des Doktors Hepfner. 
Die Huldigung geschah am 12. Juli 1657 auf der kaiserlichen Burg 
zu BreSlau. Von den Fürstenthümern Schweidnitz und Jauer wurde 
der Huldigungöeid den dazu besonders ernannten Commissarien zu 
Jauer geleistet.

An den Begebenheiten der auswärtigen Geschichte und an den 
unaufhörlichen Kriegen, in welche Leopold mit den Türken und Fran
zosen verwickelt war, nahm Schlesien während dieser ganzen Regie
rung keinen andern Antheil, als daß es zum Behuf derselben viele 
Abgaben entrichten und bei Gelegenheit einige SicgeSfcste feiern 
mußte. Was Neumarkt speciell betrifft, werden wir später erzählen. 
Jede unmittelbare Theilnahme an der Landesvertheidigung schien 
dem Hose als Ueberrest der alten Selbstständigkeit mißfällig.

Da unter dcr Regierung Kaiser Leopold 1. Schlesien an den 
auswärtigen Kriegen keinen unmittelbaren Antheil nahm, so wollen 
Wir nun wieder die kirchlichen Verhältnisse Neumarkts zuerst betrach
ten; denn diese ziehen nun als die interessantesten und bedeutsamsten 
unsere Aufmerksamkeit zunächst auf sich.

61.
Fortsetzung.

In der mißlichen Lage, wie wir sie im vorigen Kapitel beschrie
ben haben, schickte die fast ganz evangelische Stadtgemcinde, in Ver
bindung mit der Stadt Namslau, 1658 einen Deputirten, den Ncu- 
märktischen Rathmann Hans Caspar Veyer, an den Churfürsten 
von Sachsen mit der Bitte, sich für sie beim Kaiser, eine Kirche 
bauen zu dürfen, zu verwenden. Der Churfürst befand sich damals 
grade in Frankfurt, um der Krönung des Kaisers beizuwohnen. *)  
Dahin folgte nun der Rathmann Beyer dem Churfürsten, und fand 
bald durch bedeutende Empfehlungen gewünschten Zutritt. Der Chur
fürst bewies sich sehr gnädig, übernahm die ihm überreichte Bittschrift 
der Städte Neumarkt und Namslau an den Kaiser am 4. Juni 1658, 
und versprach, das Gesuch beider Städte durch seine Jntercession zu 

*) Verql klvorli. duil. Ha^gelH Histori». mocksrnso blni-opne, »der: 
Historische Beschreibung deß bcullgcn Lurvpae. Ulm, druckt« und verlegt« 
Matthäus Wagner, eluno 1692. kvl. Zehntes Buch. Kap. I. pag. 425 ff-
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unterstützen und zur Erfüllung ihres Wunsches sein Möglichstes bcizn- 
tragcn. Beyer sollte indeß in Frankfurt verbleiben, bis ihm eine schrift
liche Resolution geworden sein würde. Viele Wochen war der Chur
fürst mit leeren Vertröstungen hingchaltcn worden, endlich aber erfolgte 
in Mitte/Juli die Erpcdition des Resoluts, welches am 17. August 
dem Rathmann Beyer cingehändigt wurde, um es dem Magistrate 
zu Neumarkt zu überbringen. Der Inhalt dieses kaiserlichen Ent
scheides ist nicht bekannt geworden; doch ist aus den Folgen ersicht
lich, daß dieser, wie mehrere andere Versuche, fehlgeschlagen sind und 
es bis hichcr zum Bau einer evangelischen Kirche in Ncumarkt noch 
nicht gekommen war. Vielmehr, als am 13. Januar 1659 eine 
neue Rathöwahl stattfand, schärfte der kaiserliche Commissarius den 
Bürgern auf dem Rathhause die Allerhöchste Willcnsmeinung Sr. 
Majestät des Kaisers ernst und nachdrücklich ein, die katholische Kirche 
fleißig zu besuchen und an dem katholischen Gottesdienste unausgesetzt 
Theil zu nehmen, wobei der Magistrat der gesanunten Bürgerschaft 
mit einem guten Beispiele vorangehcn und die katholische Kirche nie 
aus den Augen setzen sollte, indem der Commissarius als Beruhi- 
gungsgrund das Losungswort des Jndifserentismus beifügte, daß 
Wir alle Christen wären, die Einen Gott, Einen Christum und Eine 
Taufe hätten, sslvo tarnen Instrument!?ac>8 kenekicio. Allein die 
Bürger achteten nicht darauf, und ließen weder vom katholischen 
Stadtpfarrer taufen, noch besuchten sie die katholische Kirche. Der 
Crzpriester K l o se klagte über dic Säumigkeit im Kirchenbesuche, und 
erwirkte unterm 8. April die gemessensten und schärfsten Verweise 
gegen den Magistrat und die Bürger. Da ging es nun abermals 
au ein Bitten, Klagen und Verantworten, welches jedoch in der 
Hauptsache nichts änderte. Dieser Zwang kann freilich nicht gebil
ligt werden, wenn nicht freier Entschluß dem Kirchenbesuche zum 
Grunde liegt, well alles Erzwungene zu keinem Ziele führt: nur durch 
Belehrung, nicht durch äußere Zwangsmittel wird das menschliche 
Herz erwärmt und für die Wahrheit gewonnen. Eben so wenig 
können wir aus dem angeführten Grunde die noch zu erzählenden 
Mittel billigen, welche angewcndet wurden, die Leute zur Ueberzeu
gung von der Wahrheit der christkatholischen Glaubenslehren zu 
bringen. Die Stolgebühren wurden nun erhöht und durch kaiser
liches Mandat ck-l. 29. August befohlen, daß zu Fürftentageu nnd 
Landeszusammcnkünsten aus dem Fürstcnthume BreSlau und dessen 
Weichbildcn keine andre als katholische Deputirte angenommen wer
den sollen. Dagegen darf es wohl dcm Kaiser Niemand verargen, 
wenn er den 10. Mai 1662 bei schwerer Strafe und auf das schärsste 
verbietet, die ärgerlichen Lieder:

„Erhalt' uns, Herr, bei deinem Wort,
Und steur' des Papsts und Türken Mord n." und

„O Herr, dein göttlich Wort 
Ist lang verdunkelt blieben" rc.
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öffentlich und heimlich zu singen, weil darin gegen den Papst nnd 
das Reich höchst beleidigende Ausdrücke enthalten sind. Vergl. Hcn- 
sels protestantische Kirchengeschichte der Gemeinen in Schlesien S. 346 
und 662. Auch unsere Regierung würde Schriften und Lieder, in 
welchen Kirche und Staat compromittirt würden, confisciren und den 
Verfasser zur Verantwortung ziehen und bestrafen.

Endlich ergeht dcr Befehl, daß Jeder, der außerhalb der Stadt 
taufen ließe, 10 schwere Schock Strafe zahlen sollte. Man ließ so
dann, da ja die Taufe sich gleich bleibt und die religiöse Erziehung 
der Kinder noch nicht bedingt, in dcr katholischen Stadtpsarrkirche 
taufen, womit am 20. Mai ein angesehener Bürger, Albrecht 
Zappe, den Anfang gemacht. Doch nicht alle beugten sich unter 
diesen kaiserlichen Befehl, es gab immer noch Einige, welche sich da
ran nicht kehrten und weder die Stadtkirche besuchten, noch darin tau
fen ließen. Wir haben oben bereits gesagt, daß die evangelischen 
Einwohner Neumarkts die im Licgnitzischen Fürsteuthume gelegene 
Kirche zu Blumerode besuchten und auch dort taufen ließen. Nun 
war es der kaiserlichen Obcrbehörde verrathen worden, daß in jenem 
Dorfe die beiden verbotenen Lieder zum Höhne dcr kaiserlichen Ver
fügungen und zur Schmach der katholischen Religion fleißig gesungen 
wurden. Dies hatte nun die kläglichsten Folgen. Die Bcfchle wur
den geschärft, und ein Bürger, CleophhaS Zimmermann, weil 
er zu Blumerode sein Kind hatte taufen lassen, -wurde mit harter 
Strafe belegt und so lange im Arreste gehalten, bis er die Strafe 
bezahlt hatte. Jetzt wurde bei Strafe von 10 schweren Mark ver
boten, die Kinder anderswo als in der katholischen Stadtkirche tau
fen zu lassen.

Nunmehr klagte die protestantische Gemeine wider den katholi
schen Stadtpfarrcr, und machte die nachdrücklichsten Vorstellungen 
gegen das Benehmen desselben beim Kaiser; sie beschuldigte den Pfar
rer des unbilligsten Despotismus, weswegen viele Bürger die Stadt 
verließen, und klagten ihn als einen Friedensstörer an, der sogar beim 
Rathhause vorübergehend mit der Hand gegen dasselbe gedroht und 
gesagt habe: „Er wolle, daß sie der Teufel holete nnd alle am Gal
gen Hinzen." — Der Kaiser trug daher dem Landeshauptmann auf, 
nach Vorschrift der Instruktion persönlich Frieden zu stiften, und wen» 
Güte nichts fruchten sollte, mit Strenge zu verfahren. Es erschienen 
demnach am 9. Juli 1662 der Landeshauptmann Erhardt Fer
dinand Graf von Trnchseß und der Assistenzrath und Kanzler 
des königlichen Amtes George Sebastian Jenisch in Person 
auf dem Rathhause zu Neumarkt, und nachdem sie die versammelte 
Bürgerschaft mit dem kaiserlichen Auftrage vom 20. Juni bekannt 
gemacht hatten, wurde nach vielen und langen Debatten folgender 
Vergleich geschlossen:

Die evangelischen Einwohner der Stadt Neumarkt wollen bei der 
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dafigen katholischen Kirche taufen, copuliren und begraben lassen; 
auch solle aus jeder Familie eine Person die katholische Kirche be
suchen und in derselben die Predigt anhören; jedoch solle es ihnen 
gestattet sein, auö ihren lutherischen Erbauungsbüchern zu beten, 
die übrigen aber sollen nicht verhindert werden, dem Gottesdienste 
in Blumerode beizuwohnen. UebrigenS sollten sie nicht gezwungen 
sein. Messe zu hören, Prozessionen beizuwohnen und das Abend
mahl nur unter Einer Gestalt zu empfangen.

Dagegen ermähnte der Commissarius bei dieser Gelegenheit den 
Erzpricster, friedlich mit den Bewohnern der Stadt zu leben und die 
Taxe nicht zu erhöhen. Beide Theile stipulirten durch Handschlag 
die Festhaltung und treue Befolgung des Vergleichs. Allein der 
Pfarrer folgte so wenig dcm Auftrage, als die Bürger dem Ver
gleiche, und es entstanden neue Streitigkeiten; ja es kam so weit, 
daß auf kaiserlichen Befehl der Magistrat nach und nach mit katho
lischen Gliedern besetzt werden sollte. Die Neckereien nahmen von 
beiden Seiten kein Ende, und es war daher natürlich, daß die Bür
ger den Pfarrer in ein nachtheiligeö Licht beim kaiserlichen Hofe zu 
setzen suchten und sogar einmal den Antrag machten, einen anderen 
Pfarrer bernfen zu dürfen. Die Taufen zu Blumerode wurden fort
gesetzt und deshalb der Zolleinnehmer Schlottnig mit 20 und ein 
Einwohner aus Pfaffcndors mit 2 Mark Strafe belegt. Die Bür
ger schickten hierauf ohne Wissen des Magistrats den 9. Febr. 1663 
den Kürschner Christian Mergner an den kaiserlichen Hof, um 
freie NcligionSübung zu erbitten; allein dies half nichts, vielmehr 
wurde schon im Jahre 1664 verlangt, daß die Bürger die Offertorien 
in der Kirche persönlich abtragen und die Wöchnerinnen sich darin 
ordentlich cinleiten lassen sollten, worauf die Bürger aber erklärten, 
sie ließen sich zum katholischen Gottesdienste nicht zwingen, gäben 
auch keine Strafe, sondern wollten lieber ihre Häuser stehen lassen 
und die Stadt meiden. Dic Klagen häufen sich, die Befehle werden 
geschärft. Im Jahre 1665 ergeht ein kaiserlicher AmtSbefehl, daß 
in den Schöppenstuhl und zu Aeltcsten auch zugleich Katholische ge
wählt werden müßten. Demnach wurden folgende Katholiken in den 
Rath ausgenommen:

zum Notarius Albrecht Krabler, auf Empfehlung des königl. 
Amtes; *

zu Rathsgliedcrn Hieronvmus Jgnaz Borhammer und 
Christian Franz Hoppe.

Ein protestantischer Senator, Christoph Goldbach, war zur 
katholischen Kirche zurückgekehrt; es wird ihm aber auch deshalb der 
Rorwurf gemacht, daß er ein liederlicher Mann sei, der in Breslau 
sin Paar Schuhe gestohlen habe, die ihm von der Schuhmacherin auf 
öffentlichem Markte wieder abgenommcn worden sein sollen.

Eine neue Mißhelligkeit führte 1666 das FrohnlcichnamSfcst 



— 208 —

herbei. Der Pfarrer verlangte, daß bei dcr in der Stadt zu füh
renden Prozession einige Corporalschasten der Bürger aufziehcn sollten. 
Dies erregte Unzufriedenheit und Murren, obwohl der gewünschte 
Aufzug unterblieb.

Ein merkwürdiges Ereigniß kann nicht umgangen werden, wel
ches die nächste Veranlassung dazu gab, daß der Bürgermeister 
Knabe auf sein Gesuch seines Amtes entlassen wurde. Es waren 
nämlich schon seit einigen Jahren ein katholischer Buchhalter, Ge
orge Leopold Geyer, und ein katholischer Kassenadjunkt, Gott
fried Leopold Prove, beim Rathe angcstellt. Diese wurden 
unter dem Vorwande, daß sie ihr Fach nicht verstünden und nur 
größere Verwirrung in das Rechnungswesen brächten, angeblich auf 
6 Wochen ihres Amtes entlassen. Hierüber wurde dcr damalige 
dirigirende Bürgermeistcr Knabe bcim kaiserlichen Oberamte 1667 
verklagt nnd ihm der Vorwurs gemacht, daß er die beiden katholischen 
Kassenbeamtcn, welche ihre Kaution gestellt hätten, deS Rentamtes 
entsetzt und an ihre Stelle protestantische Subjekte angestcllt habe. 
Daher befahl das königliche Amt, daß die vom Magistrat ernannten 
evangelischen Beamten ab- und die katholischen wieder eingesetzt wer
den sollten. Dcr Bürgermeister, so wie der Rathö-Senior Wagner, 
wendeten gegen die ihnen gemachten Beschuldigungen ein:

1. Sie hätten die katholischen Beamten nicht abgesetzt und
2. keine evangelischen Osfizianten angcstellt.
3. Die beiden Katholiken hätten keine Caution geleistet, und ver

ständen vom Rechnungswesen gaü; und gar nichts; sie hätten 
ihnen brauchbare Substitutcn geben müssen, um die Stadtrcch- 
nungen in Ordnung zu bringen, weil durch die Unwissenheit 
der beiden genannten Kassenbeamtcn dem Magistrate Gefahr 
und schwere Verantwortlichkeit drohe.

Uebrigens bäten der Consul und Senior um Entbindung von ihrem 
Amte, weil sie bei der Ausübung desselben der Religion wegen viele 
unerträgliche Vorwürfe und großen Verlust erleiden müßten. Dies 
geschah 1668.

Der Bürgermeister Knabe wurde sofort entlassen und an seine 
Stelle Jgnaz ThcophiluS Goldbach gesetzt; der Senior Wag
ner aber bekam erst das folgende Jahr 1669 seine Entlassung, statt 
dessen der Buchhalter Georg Leopold Geyer in den Rath aus
genommen wurde. So standen die Sachen damals, als der Pfarrer 
Christoph Franz Klose nach Trebnitz berufen wurde.

Nunmehr erging 1676 an alle evangelischen Einwohner Ncu- 
markts der strenge Obcramtsbcfehl:

1. daß die Evangelischen heimlich nicht Postillen lesen, sondern 
in die katholische Kirche gehen sollten;

*) Wann man in Neumarkt aufgchört bat. die Fronleichnams-Prozession 
öffentlich in dcr Stadt abzuhalten, ist dem Verfasser nicht bekannt geworden.
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2. daß keinem Evangelischen erlaubt sei, ohne vorher selbst katho
lisch zu werden, eine katholische Frau zu ehelichen;

3. daß alle evangelischen Kinder bei Strafe eines Pfundes Wachs 
alle Sonntage der katholischen Christenlehre bciwohnen sollten und 
ohne Erlaubniß des Erzpriesterö zu keinem Prädikanten geführt 
werden dürften, weshalb dem Pfarrer eine Konsignation sämmt
licher evangelischer Kinder nach Name, Alter und Geschlecht 
einzuhändigen sei;

4. daß die Protestanten nicht mehr nach Blumerode oder auf an
dere Dörfer in die Kirche gehen sollten;

5. daß, um Contraventionen zu verhindern, an Sonn- und Feier
tagen die Thore gesperrt werden sollten;

6. daß der Burgvcrwalter seinem Amtmann anbefchle, keinen 
lutherischen Bürger an Sonn- und Feiertagen durch die Pforte 
aus der Stadt aufs Land zu lassen.

Allein diese Maßregeln waren alle vergebens. Die Protestanten 
liefen schon Abends zuvor auf die Dörfer oder gar bis Blumerode, . 
oder schlichen sich des Morgens fthr früh mit dem Vieh oder den 
durchfahrenden Wagen hinaus. Bei solcher Verfassung machen nun 
viele protestantische Bürger Anstalt auözuwandern; die übrigen ver
sprechen hingegen, freiwillig, aber nicht gezwungen, die katholische 
Kirche zu besuchen, wenn die Thore wieder geöffnet würden. In 
dieser prekären Lage bemüht sich der Magistrat, die Sache gütlich 
zu 'vermitteln, doch vergebens. Denn schon im Jahre 1681 stieg, 
obwohl dcr Rcligionsdruck einigermaßen aufgehört hatte, die Uneinig
keit bis zur gefährlichsten Größe, und verkümmerte den Protestanten 
die kaum gewonnene Freiheit. Da nur 14 katholische Bürger in 
der Stadt vorhanden waren, welche nun sämmtliche Stadtämtcr in 
ihren Händen hatten, so entwickelte sich zwischen beiden Partbcien 
«in gefährlicher Aufstand, dem die Peligionsangelegenheit zum Deck
mantel dienen mußte. Eine Folge davon war, daß die Protestanten 
bei Hofe als Rebellen und unruhige Köpfe geschildert wurden. Hiezu 
kam noch eine harte Anklage deö Pfarrer und Erzpricster Schön
weiß *),  die dahin lautete:

*) Schön wiese, wie er auf seiner Grabschrift im Presbyterium rechts 
zwischen der Communionbank und dem Altar dcr heiligen Anna genannt wird. 

Gcsch. d. St. Ncum. 14

„die evangelische Jugend hätte den Bischdorfer Pfarrer mit Schnee
bällen zum Thore hinausbeglcitet, katholische Bürger scsen höhnisch 
ausgelacht worden; er,.der Erzpriester, sei nicht mehr sicher, wenn 
er mit dem Venerabile über die Straße ginge; die Kirche stünde 
leer und verlassen, weil die Bürger zu seinem Spott zum Burg- 
Pförtchen hinausgelassen würden; sie hielten gefährliche Conventikel, 
läsen evangelische Postillen, arbeiteten heimlich an Feiertagen, und 
dazu dürse der Magistrat nichts-sagen."
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AuS diesen Beschuldigungen, die als unwahr nicht widerlegt 
worden sind und auch nicht widerlegt werden konnten, weil sie That
sachen enthalten, die öffentlich und vor Aller Augen geschehen sind, 
muß auch die größte Unpartheilichkeit den Schluß ziehen, daß die 
damaligen Evangelischen sich durch Unvorsichtigkeit und unziemliche, 
Religionshaß bekundende Handlungen oft selbst geschadet und neue 
strenge Verordnungen gegen sich hervorgerufen haben. Dies war auch 
jetzt wieder der Fall. Das kaiserliche Oberamt war darüber heftig 
erbittert, sendete einen Commissarius zur Untersuchung nach Neumarkt, 
und befahl, daß jeder Bürger, welcher die katholische Kirche nicht 
besuchen würde, das erstemal mit 1 Pfunde Wachs, das zwcitcmal 
aber mit 3 Pfunden bestraft, bei fernerem Ausbleiben jedoch nament
lich an das königliche Amt Bericht erstattet werden sollte. Jetzt fol
gen Drohungen, Strafen, Verhaftungen. Nun schicken die Bürger 
eine Vorstellung an die kaiserliche Obcrbehörde, worin sie unter an
dern sagen:

„Nicht Halsstarrigkeit sei das Motiv, welches sie vom Besuche 
der katholischen Kirche abhalte, sondern die drückendste Nothwendig
keit hindere sie daran:

1. Weil viele Familien nur in zwei Personen bestünden, so müßte, 
wenn eines zu Blumerode in dcr Kirche wäre, das andere bei 
den Kindern oder wegen Feuersgefahr zu Hause bleiben.

2. Die Armuth wäre so groß, daß, wenn sie alle Feiertage fei
ern sollten, sie kein Brodt für ihre Kinder haben würden und 
die Communallastcn nicht mehr tragen könnten.

3. Viele hätten kein Brodt, könnten also keine Strafe geben, im 
Arreste aber müßten sie verhungern.

4. Endlich versprechen sie, nnd zwar aus den angeführten Ur
sachen, bisweilen in die katholische Kirche zu gehen.

Jedoch dies half nichts. Die Beschwerden wurden für erheblich 
gefunden, und Abraham Scholz, Daniel Schlottnig, Hans 
Mergner und Gottfried Prove als Rädelsführer bezeichnet, 
welche zur Tragung der sämmtlichen UntcrsnchungSkosten venirthcilt 
wurden. Es kam nun selbst ein Befehl, daß kein Protestant ferner
hin das Bürgerrecht erlangen sollte. Dieses Resolut dünkte doch 
selbst dem katholischen Magistrate zu hart, und zeigte allerdings, daß 
eine intolerante Parthei es erwirkt hatte, deshalb machte der Rath dem 
kaiserlichen Hofe driügende Vorstellungen, und.bat um Milderung 
dieses Mandats dahin, daß wenigstens die eingeborenen Evangeli
schen, und jene, welche Bürgers-Töchterund Wittwen heiratheten, zum 
Bürgerrechte zugelassen werden möchten. Aber auch auf diese Vor
stellung des katholischen Rathes erfolgte kein Bescheid. Jetzt waren 
Auswanderungen wieder an der Tagesordnung: 56 evangelische Bür
ger waren theils gestorben theils auSgewandert, und nur 16 katho
lische an ihre Stelle getreten. Die Stadt drohte wüste und men
schenleer zu werden. Der Rath machte wiederholte Vorstellungen 
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am kaiserlichen Hofe, die Protestanten gelinder zu behandeln, und 
wagte es sogar, gegen den ausdrücklichen kaiserlichen Befehl mehreren 
Protestanten das Bürgerrecht zu ertheilen. So im Jahre 1688 dem 
George Kluge, einem Tuchmacher, dem Jakob Pfalz, einem 
Seifensieder, und dem Daniel Otto, einem Kürschner. Da die 
Lage dcr Stadt immer bedenklicher wurde, so ließ der Magistrat im 
Jahre 1688 durch die nach Hofe geschickten Bürgermeister Cräuzel 
und Rathmann Scholz seine Bitten wiederholen und den bejam- 
mcrnswerthcn Nothstand der Stadt dem Kaiser mit den lebhaftesten 
Farben schildern. In der am 7. Mai deö genannten Jahres abge- 
saßten Bittschrift heißt es unter andern:

„Die entvölkerte und in Schulden gestürzte Stadt müsse jährlich 
„16,886 Rcichsthaler versteuern und überdies noch auf 8000 Nthlr. 
„Interessen zahlen. Diese Anflagen und Lasten hätten in frühern 
„Zeiten beinahe 1000 Bürger getragen, da jetzt kaum 150 gezählt 
„werden, welche dieselben Ausgaben bestreiten sollen, und überdies 
„so tief in Armuth versunken sind, daß sie sich selbst kaum fort- , 
„helfen können. ES sei daher dringend nothwendig, die Zahl der 
„Bürger zu vermehren und nicht durch Zwangsmittel zu vermin- 
„dern."

Da diese Vorstellung noch erfolglos blieb, so half sich der Rath, 
wie wir bereits oben bemerkt haben, selbst, und nahm protestantische 
Bürger auf, ohne sie den Bürgereid schwören zu lassen, statt dessen 
sie blos mit einem Handschlage stipulirten. Noch erging im Jahre 
1700 den 13. Mai ein kaiserliches Edikt, daß alle von evangelischen 
Eltern hinterlassenen Kinder in der kaiholischen Religion erzogen, und 
diejenigen, welche ins AuSland gebracht worden wären, exckutivisch 
hcrbeigeschafft werden sollten; und 1702 wurde befohlen, daß alle 
Busch predig er entfernt werden sollten. An verschiedenen Orten 
nämlich, wo keine evangelischen Kirchen vorhanden waren, vorzüglich 
in den Gebirgsgegenden, versammelten sich die Gemeinden des Sonn
tags in der Einsamkeit der Büsche, um dort gottesdienstliche Uebun
gen zu halten. Unter sicherer Begleitung führten sie entweder Pre
diger, die bei der Kirchen-Reduktion ihre Stellen verloren hatten, 
oder bloße Canvidaten, die sich für wirkliche Prediger ausgaben, da
hin, damit sie ihnen Ncligionsvonräge hielten, das Abendmahl reich
ten und ihre Kinder tauften. Zur Sicherheit wurden diese in der 
Dunkelheit des WaldeS verunstalteten Versammlungen mit Wachen 
umstellt, damit das anwesende, zum Theil mit Waffen versehene Volk 
von jeder in der Ferne sich etwa zeigenden Gefahr unterrichtet und 
zur Vertheidigung aufgerufcn werden konnte. Gegen dergleichen 
Buschprediger war diese kaiserliche Verordnung gerichtet. Vergl. 
Brachvogelsche Ediktensammlung Thl. 3. S. 796. Endlich wurde 
im Jahre 1703 durch specielle kaiserliche Ordre bestimmt, daß künftig 
auch Evangelische das Bürgerrecht erlangen, den Bürgereid schwören 
und sich Häuser und Grundstücke kauscn konnten. Von dieser Zeit 

14* 
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an erholte sich die Stadt etwas, und die Bevölkerung nahm zu, denn 
es meldeten sich wieder Evangelische, welche zn Bürgern angenom
men wurden.

Wenn wir vom Druck dcr Protestanten in jenen Tagen lesen, 
so mögen wir, um nicht ungerecht zu sein, bedeuten, daß eö den Ka
tholiken zn jener Zeit nicht besser ging, und daß diese nach dem Zeug
nisse der Geschichte da, wo der Protestantismus vorhcrrschcnd war, 
oft noch härtere Bedrückungen haben erdulden müssen, als die sind, 
welche wir so eben erzählt haben. Ja selbst, als in den österreichi
schen Staaten dieser Druck längst aufgehört hatte, dauerte er in pro
testantischen Ländern noch fort. Noch bis in die neueste Zeit schmach
tete das unglückliche irische Volk unter den Sklavenketten eines furcht
baren ReligionSdruckes. Zur Schmach der brittischen Nation hatte die 
Frage über die Emancipation der Katholiken in Irland eine lange 
Reihe von Debatten hervorgerufen, und viele Berathungen wurden in 
den Parlamenten gepflogen, ehe dieEmancipationöbill durchging. Man 
lese Augustin Theiners Sammlung einiger wichtigen offizi
ellen Aktenstücke zur Geschichte der Emancipation der 
Katholiken in England. Mainz bei Florian Kupferberg 1835. 
8. Auch jetzt hat dieser Druck noch nicht gänzlich aufgehört. Angli
kanische Bischöfe und Prediger werden in ganz katholische Gegenden 
gesetzt, Katholiken müssen sie erhalten und ihnen Zehnten und Ge
bühren entrichten, indeß dcr katholische Priester kümmerlich leben muß. 
Und blicken wir selbst in die neuesten Zeiten: was haben die An
träge der ständischen Kammern in Würtemberg und Sachsen, von 
denen uns die öffentlichen Blätter und Zeitungen so vielfach berichtet 
haben, für eine Tendenz, wenn nicht die Beschränkung nnd Beein
trächtigung der katholischen Religionsfreiheit? Daß Härte und Un
duldsamkeit nicht der geeignete Weg seien, Menschen zur Ueberzeugung 
zu bringen, hat die Geschichte hinlänglich bewiesen und muß jedem 
Vernünftigen einleuchtcn. Freuen wir uns daher der Gegenwart, 
wo der Geist der Unduldsamkeit und Verfolgungösucht längst gewichen 
ist und die getrennten Christen als Brüder friedlich neben einander 
wohnen, ohn; sich in ihren religiösen Ueberzeugungen zu kränken!

Wie aber stand es damals um unsere Stadtkirche und wie 
um das Kloster zum heiligen Kreuz? Diese Fragen wollen 
wir nun zu beantworten suchen.

62.
Fortsetzung und Vollendung des Kirchenbann. Fundation. Neue Tburmuhr. 
Pfarrer. Die Minoriten beziehen das Kloster. Wiedcrcrbauung der Probstkirche.

Wir haben oben bereits gehört, daß dcr Magistrat zur Fort
setzung und Vollendung des Kirchenbaues die Hülfe auswärtiger 
Fürsten und Städte in Anspruch genommen hatte p allein die ihm 
zugcflossenen Beisteuern wollten noch keineswegs ausreichcn. Dessen
ungeachtet wurde der Bau jetzt mit um so regerem Eifer fortgesetzt.
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Schon 1646 ward die Kirche unter Dach gebracht. Allein da die 
nur auSgcbessertcn, durch fünfmaligen Brand geborstenen und mürbe 
gemachten Mauern daö schwere Dach nicht tragen konnten, dieses 
vielmehr jene cinzudrücken drohte, so.entschloß sich dcr Rath, zur 
Bestreitung der Baukosten die sogenannte Viehweide-Mühle für 1,200 
ReichSthaler zu verkaufen. Da aber dieser Verkauf nicht genehmigt 
wurde, so streckte dcr Bürgermeister Knabe 1,000 Reichsthaler auS 
eigenen Mitteln vor, und der Kirchenbau wurde nicht unterbrochen.
Daö schwere Dach wurde 1667 mit einem dauerhaften Stuhle unter
baut, dann 1670 die beiden Seiten der Kirchmauer gänzlich abge
tragen, der Grund von neuem gelegt, mit Spannmauern verbunden 
und die Seitengewölbe sowohl als die inneren und äußeren Pfeiler 
von Grund auf ganz neu erbaut. Ueber diese Bauten wurde im 
Jahre 1670 mit den Maurermeistern Krampisch und Conrad 
von Liegnitz cin Bau-Contrakt abgeschlossen. Die Kirche war nun 
in den Jahren 1670 und 1671 bis auf die innere Dekoration fertig 
geworden. Davon ertheilte nun der Magistrat unterm 8. August 
1671 dem königlichen kaiserlichen Oberamte Nachricht, und wieder
holte zugleich die Bitte um eine milve Beisteuer Behufs dcr Vollen
dung dieses KirchcnbaueS. Wirklich wurden von den Ständen deS 
BreSlauischen Fürsteuthums auf diese Litte am 26. August zur Voll
endung deö Neumärktischen Kirchen- und Schulbaues 1,000 Floren 
bewilligt; da aber im General-Steueramte davon 600 Floren zur 
Bezahlung der alten Steuerrefte znrückbehalten und abgcschrieben wur
den, so gingen für den eigentlichen Zweck nur 400 Floren ein.

Der Magistrat hatte nun schon viele Gelder erborgt und viele 
Kollekten erbeten, aber alle diese Mittel waren noch nicht hinreichend, 
einen so bedeutenden und großartigen Bau seiner Vollendung ent- 
gcgcnznführen. Daher verlangte der Magistrat, daß die sämmtlichen 
Cingepiarrien zu diesem Kirchenbau concurriren sollten. Dies gab zu 
vielen Streitigkeiten und Prozessen Veranlassung, und obwohl durch 
einen königlichen Amts-Sentenz ää. 29. November 1668 bestimmt 
wurde, daß dic Eingepfarrten sich nicht entbrechen könnten, mit der 
Stadt nach Proportion der reducirten Steuer-Induktion zur Erhal- 
tnng der Kirchen-, Pfarr- und Schulgebände für jetzt und alle Zeiten 
Beiträge zu leisten, so war dadurch jedoch keineswegs der Streit bci- 
gelegt. Erst den 24. Jan. 1674 kam folgender Vergleich zu Stande:

1. daß vermöge dcr kündbaren Rechte und Landcs-Observanz die 
eingepfarrten Land-Parochianen, wenn das Kirchcn-Patrimo- 
nium nicht zulänglich ist, nicht allein zu Kirch-, Pfarr- und 
Schulhaus-Bauten, sondern auch zur Besoldung der Kirch- 
und Schulbedienten beitragen müßten;

.... §)nz."or seinem Tode schenkte der Bürgermeister An atze testamenta. 
ruch der Anan die vorgcschosscncn 1 000 ReichSthaler iNonumentum «jbi »o- 
«un irere pkreimmz. Die dankbare Nachwelt wirb sein Andenken im Segen
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2. daß erwähnte Parochianen sich wirklich verbunden, laut vor
hergegangener zweier königlicher Amtsbescheide sowohl zu Er
haltung der Kirche, Pfarr- und Schulgebäude, als zur Erbau
ung derselben für alle künftige Zeiten ein Drittheil der Kosten 
beizutragen;

3. damit aber die Parochianen mit der Besoldung der Kirch- 
und Schulbedienten in Zukunft nichts zu thun haben mochten, 
so reluirten sie solchen Beitrag durch baare Zahlung von 600 
schles. Thalern Kapital, welche der Magistrat empfangen habe.

Sollte nun also das Kirchen-Aerarium mit der Zeit über die
jenigen Ausgaben, welche zum Gottesdienste erfordert werden, einen 
großen Ucberschuß haben, so würde derselbe auch zum Bau gezogen 
werden müssen.

Zur inneren Ausschmückung der Kirche wurde am 15. Juli 1675 
der Hochaltar aus der Kirche deö St. MatlhiaSstiftes zu BreSlau 
für 100 Neichsthaler erkauft. So war nun die Kirche wieder 
vollkommen hergestellt, nachdem sie 41 Jahre wüste gestanden, so daß 
im Jahre 1675 sie wieder eingewciht und am Sr. Andreas-Tage 
der erste feierliche Gottesdienst darin gehalten werdeü konnte, welcher 
von jetzt an wieder aus dem Kloster in die Pfarrkirche verlegt wurde.

Es entstand eine neue Stiftung bet dcr Kirche. Im Jahre 
1682 depouirte Johann Kabirschke, Erbbesitzer eines Gutes in 
Pfaffendorf, der Kirche 100 Reichsthaler Kapital, welche zu 6 Pro- 
cent sicher hypothekarisch ausgeliehen werden, und von dessen Zinsen 
dem Pfarrer 1 Rthlr., um jährlich an dem Marientage und den Tag 
nach Johamü jedesmal eine heil. Messe für den Stifter zu lesen, gege
ben, die übrigen 5 Rthlr. zum Besten der Kirche verwendet werden sollten.

Statt der im Brande zerstörten Thurmuhr ließ 1686 der Pfar
rer Schönweiß auf diesen Thurm eine neue machen, welche auf 
allen vier Seiten des Glockenthurms die Stunden zeigte und über 
124 Rthlr. kostete, die aus dem Kircheuvermögen genommen wurden.

Wir haben hier nur noch der in diesem Zeitraume bei dieser 
Kirche angestellt gewesenen Pfarrer zu gedenken.

Im Jahre 1658 folgte dem Pfarrer Nentwig, wie wir bereits 
angedeutet haben, ÜI. Christoph Franz Klose. Dieser Mann war 
zuvor Kapellan in Neisse gewesen und von dem kaiserlichen Ober
amte sehr dringend dem Magistrate empfohlen worden, welcher jedoch, 
um das Ansehen seines Collaturrechtes nicht zu vergeben, aus diese 
hohe Empfehlung keine Rücksicht nahm. Da aber der Erzherzog unv 
Fürstbischof Karl den Kandidaten dem Magistrate sehr angelegent-

64) Mrgk DIagistrnrum VrMisIievienüium a<t Sanctum
UlsUlNirm in 8lenrel8 8crii>tore8 r«r. 8ile8. 66.2. paz. 359.: „^ono 1675 
6ie 15. lull! Mligum nltni-e wnjn8, eccl«8ine dieo-koeeo8i 1ommk8 
8v8t»wu8 vieborak vsnNiäit eentum impeiinlibu8." zum Jahre 1693 
waren, wie die Kirchenbücher der Pfarrthci Stephan edorf Nachweisen, die Kir
chen von StephanKorf und Camöse Filialen von Neumarkt. 
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lich empfahl, konnte derselbe nicht mehr länger widerstehen, und fer
tigte unterm 1. December 1657 die Präsentation aus, worauf er im 
April des folgenden JahreS 1658 anzog. Er scheint sanguinischen 
Temperaments uud reizbarer Natur gewesen zu sein, und paßte da
her zur damaligen Zeit am allerwenigsten zum Pfarrer von Neu
markt. Daher war er beständig in Streitigkeiten und ärgerliche Pro
zesse mit dem Magistrate verwickelt, wodurch er sich selbst sein Leben 
uud seine Amtsführung verkümmerte und verbitterte. Zu seinem 
Glück wurde er 1668 nach Trebnitz berufen, und es folgte ihm

Markus Ambrosiuö Brückner, der zuvor Vice-Dechant 
bei St. Johann in Breslau war. Ungeachtet das königliche Amt 
den Cornelius Hayn zu Auras bestens empfohlen hatte, so 
behielt doch der Vice-Dechant beim Magistrate den Borrang. Von 
seiner Amtsführung ist nichts Besonderes zu erwähnen. Brückner 
starb den 22. Juli 1677 *), und an seine Stelle trat

Friedrich Adalbert Schönweiß (SchönwiesO, welcher 
zuvor sechs Jahre Kapellan in Ncumarkt gewesen war. Schon fan
den sich mehrere Bewerber um hiesige Parochie, die nicht ohne bedeu
tende Fürsprecher waren; allein der Magistrat wählte den Kapellan 
Schönweiß, zu welchem er ein besonderes Vertrauen gewonnen hatte, 
und ließ ihm durch den jüngsten Rathmann, den Notarius und zwei 
Schöppen, jedoch nur mündlich, die Präsentation überbringen. Zu 
gleicher Zeit wurde er zum Pfarrer in Schöneiche ernannt. Er starb 
den 26. September 1691^*), und sein Nachfolger wurde

Matthäus Frau; Rotier, welcher damals Pfarrer in Bisch- 
dorf war. Es überbrachte ihm die Vokation sowohl als Stadtpfar- 
rcr, als auch als Pfarrer zu Schöneiche der jüngste Rathmann, der

") Der Lcichenstcin des Pfarrer Brückner im Presbyterium der Pfarrkirche 
links neben dem Sr. Zoseohs-Altare enthält folgende Zuschrift:

81X OIIlt.t8'I9XXO VOVIOU! 01 S>eh, christlicher Wanderer! und flehe 
VI' MIUI mxooo XHMliO8IO von Herzen zu Gott, auf daß mir 
OKVOLXOK Silvio OOOVXO- Markus.Ambrosius Brückner,
OOX8i XXI'O XXXO AIVOXXI. xvi 
IVXI 1IVIV8 11,001 001t IX XXXO8 
OVIIXIO in xkoiiipid08i;vrono 
OOXXIO XXXOKOLOXXVIl vlo 
XXII 4V0V 00X08 1100 8 VXVK 
OVOV VIVV8 OOX8OKXM OV- 
KXVI PVMVOzpO IX X010KXX 
oooioirxio 00X0 81 r XXIbI11V8 
XPPKOOXOO ovxo 01 K0K1VV8

zu Liebenlhal in Schlesien geboren 
am 16. Juni 1621, und durch 9 Jahre 
Pfarrer und Erzpricster an diesem 
One, gestorben den 22. Juli 1677 
und neben diesem Denkstein, den ich

0OOI88O VOOO8 OXO VIVVS!

noch im Leben unfertigen ließ, begra
ben, es in der ewigen Seligkeit wohl 
sey. Thue im Leben, war Du sm 
Tode gethan zu haben wünschen wur- 

________ _______...... best!
*') Das Grabmal des Pfarrer Schvnwciß oder Schönwicse rechts im PreS- 

byterium neben dem St. Anna-Altare hat folgende Inschrift:
XXXO 1691 oox 26 8oi>rom;ok 181 IX 6001 80016 0> p. 

80II0X00X von XVOOOOIIIdVVVirO16O IX 60 I k XX0X00111160 
VXD VVOL060001IK10 »Okir OOIViriOll XOXO6E 80HO0X- 
XVI080 60^V080X0U ooxirirol! vx» OIOLPKIOSl^lr OXII1OK 
801X08 X0I0K3 Ibl 49 1X1IK0 OO88LX 50000 6011 «XX0I)l6 
80VX >VOOOO!



— 2!6 —

Notarius, ein Schöppe und ein Aeltester. Unter seiner Amtsführung 
wurde 1689 von Caspar Balthasar Waldhauß in der Pfarr
kirche eine neue Orgel erbaut. Dem Pfarrer mochte es hier nicht 
gefallen; er resignirte 1702 sein Pfarramt, und ging von hier ab. 
Wohin? ist nicht bekannt. Der Magistrat wählte für ihn den

Johann Jgnaz Rotter, welcher zuvor Pfarrer in Sadcwitz 
war. Er blieb nur bis zum Jahre 1708 hier, in welchem er als 
Stadtpfarrer nach Landes Hut berufen wurde.

Die Klosterkirche traf 1663 daö Unglück, daß im März ein 
heftiger Sturmwind das Dach sammt dem Giebel über dem Gewölbe 
Herabwarf, wodurch das Gewölbe selbst sehr beschädigt wurde. Ob 
nun zwar die Reparatur dieser Kirche möglichst beschleunigt wurde, 
da diese nun die einzige Kirche in der Stadt war, in welcher der 
öffentliche Gottesdienst abgehalten werden konnte, so war dieö eben 
doch eine Ursache, daß die Wiederherstellung dieses Kirchengebäudes 
nur oberflächlich vorgenommen wurde unv von keiner langen Dauer 
war. Daher läßt es sich erklären, warum die damaligen Pfarrer 
ungeachtet der großen Zerrüttung und Nahrungslosigkeit, welche Krieg, 
Hunger, Pest und Neligionshaß herbeigeführt hatten, so sehr darauf 
drangen und mit aller Kraftanstrcngnng dahin wirkten, daß die 
Wiedererbauung der Stadtpfarrkirche, welche bereits unter Dach ge
bracht war, nicht verzögert würde, und selbst der Magistrat aus allen 
Kräften für diesen Zweck thätig war.

Unterdeß hatte sich l668 ein neuer Streit zwischen den Mino
riten und Franziskanern über die Ansprüche an das Kloster erhoben. 
Daher verlangte das kaiserliche Oberamt auf dringendes Bitten des 
Provinzials der Franziskaner durch Mähren und Böhmen, lllr. An
ton Kemler, vom Magistrate, daß dem Franziskaner-Orden das 
Kloster eingeräumt werde. Allein dcr Magistrat forderte Beweise, 
welcher von beiden Orden die gegründetsten Ansprüche auf den recht
mäßigen Besitz des Klosters hätte, und da die Franziskaner mit der 
Beweisführung nicht zurechtkommen konnten, die Minoriten aber be
haupteten, die erste Fundation des Klosters zu Neumarkt sei für ihre 
Ordensbrüder gemacht, so ließ es der Magistrat auf eine weitere 
Beweisführung ankommen, zumal es den Anschein gewinnt, als ob 
er die Minoriten mehr begünstigte, als die Franziskaner. Endlich 
behielten die Minoriten die Oberhand. Als nun der Magistrat im 
Jahre 1673 dem kaiserlichen Oberamte davon Anzeige machte, daß 
der Bau der Pfarrkirche beendigt und bereits am St. Andreas-Tage 
der erste feierliche Gottesdienst mit Hochamt und Predigt darin ge
halten worden sei, berichtet er auch den Ausgang der Streitigkeiten 
zwischen den beiden Mönchsorden, und zeigte sich geneigt, die Mino
riten ynzunehmen und wieder in das Kloster einzuweisen. Eö erschie
nen demnach am 3. December 1675 auf speciellen Befehl des kaiser
lichen Oberamtes einige Brüder vom Orden der Minoriten auS dem 
Dorotheenkloster zu Breslau in Neumarkt, welche durch den Ober
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amtsrath von Plenken und den Stadtpfarrer Brückner in den 
wirklichen Besitz deö Ncumärkter Klosters eingeführt und eingewicscn 
wurden.

Als die Minoriten ankamen, fanden sie ein ziemlich zerstörtes 
Gebäude und eine baufällige Kirche; besonders war daS Kirchen- 
gewölbe im Schiff sowohl als im Presbyterium so schadhaft, daß 
eö jeden Augenblick den Einsturz drohte. Mit dem Kloster übernah
men sie daher eine Menge Sorgen, wie sie die verfallenen Gebäude 
wiederherstcllen und die dürftigen Revenüen des Klosters verbessern 
sollten. Ihre Einkünfte waren so gering und ihre Kasse in einem 
solchen schlechten Zustande, daß ihnen dies aus eigenen Mitteln zn 
bewerkstelligen unmöglich wurde. Sie wendeten sich daher 1694 an 
die Fürsten und Stände Schlesiens, und baten um Hülfe. Ihre 
Bitten waren nicht vergebens; denn sie brachten nach den damaligen 
Zeitverhältnissen eine so reichliche Beisteuer zusammen, daß sie all- 
mählig die Kirche in einen vollkommen guten Banfland versetzen und 
im Innern geschmackvoll und angemessen, wenn auch nur einfach, 
dekoriren konnten. Doch blieb indeß das hölzerne Conventgcbäude 
in seinem baufälligen und unbequemen Zustande, bis bessere Zeiten 
eintraten.

Noch können wir nicht von den kirchlichen Verhältnissen Neu
markts scheiden, ohne einen Blick auf die Probstci geworfen zu haben.

Seit dem Tode des letzten Probstcs im Jahre 1535 hatte die 
Probstkirche beinahe 164 Jahre ganz wüst gestanden, und war wäh
rend des dreißigjährigen Krieges vollends so zerstört worden, daß 
nur noch die halb zerfallenen Mauern stehen geblieben waren. Da 
ließ jm Jahre 1699 der Weihbischof von Breslau, Freiherr von 
Brunetti, diese Kirche völlig wieder von neuem erbauen und mit 
einem Thürmchen unh zwei Glöckchen versehen. Er weihte sie im 
genannten Jahre zur Ehre der heiligen Jungfrau Maria wieder ein, 
und machte eine Stiftung bei derselben, wozu er ein Kapital von 
30 Floren fundirte, für dessen Interessen der Neumärktische Stadt- 
Pfarrer gehalten sein soll, alle Sonnabende und durch alle acht Ma- 
rienfeste deS Jahres in der Probsteikirche eine heilige Messe zu lesen 
und nach derselben daselbst die Lauretanische Litanei zu singen. *) 
In diesem Zustande besteht die Kirche noch heut, der Wille des 
Stifters aber wird gegenwärtig nicht in der Probsteikirche, sondern 
in der Stadtpfarrkirche erfüllt. — Früher wurden aus der Stadt 
in dieser Kirche Prozessionen geführt.

Dies war dcr kirchliche Zustand Neumarkts bis zum Jahre 1705, 
betrauten wir nun die politische Lage dcr Stadt während der Re
gierung Kaiser Leopold I.

') Dies besagt die Znscknift einer Marmortafel in der Wand des Presbv- 
uriums dcr Probstkirche auf der Cvangclicnscitc dcr Altars, welche wörtlich 
also lautet:
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63.
Kriegerisches Leben in Ncumarkt. Dcr Bürgermcistcr Knabe Scadt-Komman

dant. Tiirkcnkrieg. Entsetzung WicnS. Ungarische Rcbcllcn.

Es war um das Jahr 1663, wo der letzte König von Polen 
aus dem Mosaischen Stamme, Johann Casimir, durch Schlesien 
nach Frankreich reiste, um nach niedergelegter Krone den Rest seiner 
Tage in Ruhe zu verleben. Schon hatte sich dic polnische Verfassung 
zu der innern Anarchie aufgelöst, von der sie sich nie wieder erholt
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Diese Kirche, welche durch Schuld 
dcs Alterthums bereits zerfallen war, 
stellte aus frommer Vorsorge dcs Brcs- 
laucr Kapitels wieder her Johann 
Brunelti, Bischof zu Laccdämon, 
Weihbiscdof zu Breslau. dcr Catdc- 
dral- und Collcgiat-Kirche daselbst 
und zu Groß-Glogau resp. PrälatuS 
Eustös, und Kanonikus, des Durch
lauchtigsten und Hochwürdigstcn Für
sten und Herrn Herrn Franz Lud
wig, Bischofs zu Breslau, Rath und 
dcr erlauchten Regierung zu Reiste 
Präsident, und weihte ste am 21. Ok
tober 1700 zu Ehren der Himmel
fahrt dcr seligsten Jungfrau Maria 
ein, welcher auch, um seine innige 
Verehrung dcr Himmelskönigin an 
den Tag zu legen, eine Messe mit 
derLitanci zu derselben heiligen Jung
frau Maria an zedem Eonuabcnde, 
und den Festen Empfängnis, Ver
mählung, Reinigung. Verkündigung, 
Heimsuchung, Himmelfahrt und Opfe
rung für ewige Zeiten aus eigncnl 
Vermögen gestiftet hal.j

Noch ist in dieser Kirche der Marstcin des hohen Altars für jcdcn Freund 
dcr Geschichte und des Alterthums beachtenswert!). Derselbe hat rings um den 
Rand seines Vierecks eine in gothischer Mönchsschrift cingchaüenc Inschrift, kic 
aber schwer zu entziffern ist, einmal weil dic Buchstaben durch das hohe Altcr, 
welches dieser Slcin an der Stirn trägt, zum Tycil unkenntlich geworden sind, 
und dann, weil dcr auf dem Altar befindliche Aufsatz, auf welchem cin O"- 
gcmäldc, ci« Erucifir darstellend, steht, die übrige Schrift gänzlich verdeckt. So 
viel geht übrigens aus dcm hohen Alter dcs Steins hervor, daß er höchst wahr- 
schcmlich aus dcr crstcn und ältcstcn Kirche der Probstei stammt und die Nach
richt über seine Eonsecralion und die in ihn eingelegten Reliquien enthalte» mag- 
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hat, zu dem Nechtszustande, wie er zu sein pflegt, ehe sich die Bande 
eines Staats völlig gebildet und znsammcngezogen haben. Johann 
Casimir war schon 1660 nach Breslau geflüchtet, aber durch einen 
Einfall Leopolds in Pommern wieder in das Königreich Polen ein
gesetzt worden. Es erfolgte nach dem Tode Karl Gustavs von 
Schweden der am 3. Mai 1660 im Kloster zu Oliva durch Hol
lands, Frankreichs und Englands Vermittelung zwischen Schweden 
und Polen abgeschlossene Friede, welcher auch in Neumarkt den 11. 
Jnli sehr feierlich und mit kostbaren Festlichkeiten begangen wurde. 
Dennoch war es in Polen keineswegs ruhig und auch Schlesiens 
Ruhe dadurch sehr gefährdet. Es erging daher ein besonderer Be
fehl an alle Städte Schlesiens, daß jeder Bürger gemustert werden 
und sich mit Gewehr, Munition und Proviant versehen sollte. Jetzt 
regte sich in Neumarkt ein kriegerisches Leben: die Thore und Thürme 
wurden reparirt, die Doppelhacken in Stand gesetzt und überhaupt 
alles veranstaltet, was zur tapferen Abwehr einer drohenden Gefahr 
unumgänglich nothwendig ist. Allein diesmal kam Schlesien mit der 
Furcht davon. Demungeachtet hatten alle diese Vorkehrungen und 
die beständigen Eiuquartirungcn auch unserer Stadt nicht geringe 
Kosten verursacht; abgesehen davon, daß die Soldaten, da häufig ihr 
Sold ausblieb, sehr oft an 30 Mann stark dem Bürgermeister, den 
Nathshcrrcn und Bürgern in die Häuser fielen, sie ängstigten und 
mit Todtschlag und Fcucranlegen drohten, wodurch oft nur mühsam 
ein Blutbad verhindert werden konnte.

Doch kaum war diese Angst überstandcn, so brach ein gefähr
licher Türkenkrieg 1663 aus. Daher gelangte ein königlicher Amts- 
defehl nach Neumarkt, daß die Stadt sich in vollkommenen Verthei- 
mgungszustand versetzen und die 15 vorhandenen Doppelhacken ver- 
theilt werden sollen. Als die Gefahr immer größer wurde, so sammelte 
sich hier daS ncugeworbcne Mrlitair, und die aus 180 Mann beste
hende Bürgermiliz wurde am 18. September von dem Bürgermei
ster Knabe als Kommandanten auf dem Markte gemustert, um einen 
etwaigen türkischen Angriff herzhaft erwarten und abwehrcn zu kön
nen. Damals wurde hier in Neumarkt täglich eure Glocke, die Tür
lenglocke genannt, geläutet, deren Schall alle Bewohner dcr Stadt 
ihm vereinten Gebete gegen die Türken ausfordern sollte. Als end- 
llch das vereinte französische und deutsche Heer unter Montecucu- 
"'s Oberbefehl am 2. August 1664 bei dem Kloster St. Gotthard 
üa der Raab einen bedeutenden Sieg erfochten hatte, warD am 
ilO. August ein Waffenstillstand auf zwanzig Jahre geschlossen.

, Allein bald zu Anfänge des Jahres 1675 entstand im Lande 
ein unvermutheter Kriegslärm. Der Kaiser war damals mit 
Frankreich in einen Krieg verwickelt, und der Churfürst von Bran- 
bcnburg hatte sich mit seinen Truppen an den Kaiser angeschlossen. 
-Lei dieser Gelegenheit fielen die Schweden, auf Anstiften Frankreichs, 
mit einer beträchtlichen Armee unter deut Kommando des General 
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Wrangel in Brandenburg ein; sie verübten daselbst zwar keine 
offenen Feindseligkeiten durch Einnahme nnd Eroberung von Städ
ten, sondern lebten nur in offenen Flecken und Dörfern auf Kosten 
der Unterthanen deö Churfürsten. Der Kaiser befürchtete, die Schwe
den möchten auch in Schlesien Unfällen; daher mußten alle mögli
chen Verthcidigungsaustalten getroffen werden. In Neumarkt sah es 
wieder sehr kriegerisch aus; es wurde ercrcirt, über dic Wahl eines 
Stadtkommandanten berathschlagt, reitende Boten wurden auf Rc- 
cognition ausgeschickt und auf die Thürme Wächter bestellt, welche 
genau Achtung geben mußten, wenn der Feind ankomme. Doch 
diese Furcht währte nicht lange, denn der Churfürst eilte, ungeach
tet des strengen und beschwerlichen Winters, bald in sein Land zu
rück, und vertrieb die Schweden mit großem Verluste.

Jetzt war Neumarkt von Kriegsunruhen einige Zeit frei; als 
aber die ungarischen Rebellen dem Kaiser zu schaffen machen, und 
bei Jablunka in Schlesien einzufallen drohen, so müssen wiedcr- 
holte^ Anstalten zur Vertheidigung getroffen werden, die Bürger müs
sen sich schlagfertig halten und beschwerliche Märsche unternehmen.

Weil dcr Kaiser im Jahre 1670 die Grafen Peter von 
Zriny, Bannus von Croatien, .Christoph von Frange- 
pani, dessen Schwager, Franz vonNadasdi, ungarischen Ober
richter, und von Tettenbach, Statthalter in Stciermark, als Häup
ter der ungarischen Verschwörung und Verräthcr mit dem Schweröle 
hatte hinrichten lassen, so brach der Krieg mit den Türken abermals 
aus. Denn Tökely, dcr Schützling der Pforte, welchem der Kaiser 
seine Güter nicht zurückgebcn wollte, hetzte in Verbindung mit andern 
Malkontenten 1683 die Türken gegen den Kaiser auf, als dieser im 
Kriege mit Frankreich begriffen war. Die Türken sielen mit großer 
Macht in Ungarn ein, und standen bald vor Wien, welches sie be
lagerten. Daher müßten im Juli alle wehrhaften Bürger und Land- 
kute in und um Neumarkt zu einem General-Aufgebote aufgezeichnet 
werden. Ncumarkt zählte damals schon wieder L65 wehrhafte 
Bürger, 48 Miethwohner und Taglöhner und 20 Vorftädter. Hier
von lieferte, da immer dcr zehnte Mann ausgehoben werden mußte, 
Ncumarkt, Schöneiche und Schlaup 12 Mann, vollkommen ausmon- 
tirt. Zudem wurde von eines jeden Unterthans Vermögen der hun
dertste Theil als Kriegsstcuer gefordert. Nachdem schon viele Au- 
ßenwcrke Wiens zerstört, viele Streiter gefallen waren, und der An
drang von außen täglich heftiger, die Noth und der Mangel in der 
Stadt größer wurde, da stürzte den 12. September den Kah< 
lenberg herunter unter dem Oberbefehl des tapferen Polen-Königs 
Johann Sobieski *) in langen wohlgeordneten Schaaren daS

") Wir Schlesier können stolz auf diesen polnischen König sein, denn derselbe 
hat seine Studien auf dem katholischen Gymnasium zu Neissc gemacht, wie 
der verdienstvolle Direktor dieser Anstalt, dcr Professor Schotz in seinem 
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tapfere Christenheer über den sorglosen Feind. Der glorreichste, dcr 
entscheidendste Sieg ward gewonnen, unsägliche Beute gemacht, blu
tig die erlittene Schmach gerächt. Wien, Deuschland war ge
rettet, dcr Krieg zurück nach Ungarn gewälzt. Das glückliche 
^reigniß dcr Entsetzung Wienö wurde am 2. Oktober 1683 in 
Neumarkt feierlich proklamirt.

Im Jahre 1701 brach wieder ein gefährlicher Anfstand gegen 
den Kaiser in Ungarn aus, an dessen Spitze Franz Ragoczy, 
^okclvs Stiefsohn, und der Protonotarius Schirmann standen. 
Die Mißvergnügten ergriffen die Waffen, zogen türkische und tarta- 
rpchc Truppen herbei, und brachten eine vollständige Armee zusam- 
">eu, mit welcher sie 9 Jahre öffentlich gegen den Kaiser stritten, 
viele Städte eroberten und Schlachten lieferten. Endlich streiften 
Ne mich 1703 bis Wien und kamen nach Mähren. In dieser Angst 
vor dem Einfalle dcr Rebellen traf unser Neumarkt solche Anstalten 
Md Vorkehrungen, als ob die Stadt eine lange und harte Belage
rung ausstehen sollte: alle Gewehre. Doppelhacken und Thürme wur
den auögcbcssert, Proviant wurde herbcigeschafft und die Thore stark 
Gesetzt. Dazu kommt noch im März 1704 ein kaiserlicher Ober- 
^utsbefchl, daß zur Rettung des gefährdeten Vaterlandes von den 
Archen, Zünften, Hospitälern unv Brüderschaften eine ergiebige 
-^eiftcuer an Geld aufgebracht und gegeben werden sollte; ferner 
Vßß eine Specification der wehrhaften Mannschaft und Officiere 
^gereicht und angezeigt werden soll, wie sich die Stadt verthei
digen wolle. Endlich mußte noch eine starke Vermögenssteuer an
gelegt werden. Die Insurgenten wurden jedoch 1711 so in die 
^nge getrieben, daß sie um die Gnade des Kaisers bitten mußten.

wurde ihnen zu Theil. Ragoczy aber hatte sich nach Polen ge-

64.
U?ersbrnnst in Schlaupe. Die Grundbestker in Bruch und Grünthal lösen 

von den Steuern ab. Sattlerjunft. Streit der Schuhmacher mit den 
wiygcrbcrn. Brauurbar. Mcdicinalwcscn. Dcr Phystkus Philipp von Hul

den, sonst Lobcnstcin genannt, hält'S mit dem Teufel?

<27. nun zunächst die Kämmereigüter betrifft, so wurde 
ert s "pc, welches sich kaum von den Bedrängnissen des Krieges 
, pvlt hatte, am 22. März 1664 von einer großen Feucrsbrunst 

mgcsucht, welche das ganze Vorwerk nebst allem Vorrath und 
, r meisten Vieh und den Kretscham in Asche legte. Es ver- 
eiu"s^ "" Kretscham ein altes Weib, eine schwangere Frau und 

Knablcin von sechs Jahren. Das Feuer war durch Unvorsich-

Aatzknswcrthcn Schulprogramm, Neisse 1823. 4, aus dcr von dem Stadlpfar- 

dcr - bann Heinrich Ncudeck bei Gelegenheit der Festlichkeiten in 
leaii,»- ttn-Auffahrts-KiE der Jesuiten in Neisse zu dcr Säkularfcicr des Col- 

mu«S den 20. August 1724 gehaltenen Festprcdigt nachwcist. 
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tigkeit ausgcbrocheu. Man schätzte den Schaden auf 3,000 Reichs- 
thaler. Nachdem Pfaffendorf im dreißigjährigen Kriege ganz 
verwüstet und fast in eine Einöde verwandelt worden war, so ver
fiel cö größtentycilS an den Rath, welcher die wüsten Stellen zur 
Bestreitung der Steuern und Zinsen, nach vollendetem Kriege zu 
dcm Marstalle zog und zu bewirthschaften anfing. Endlich ver
kaufte der Magistrat 5 Huben- welche vorher drei Besitzer inne ge
habt, im Jahre 1664 an einen einzigen Besitzer, Namens George 
Eeißler für 480 Thaler. Den sogenannten Bruch belangend 
schloffen am 11. Oktober 1668 die Stadt Neumarkt, Borne, 
Grünau, Lampersdorf, Schützcndorf, Flämischdorft 
Bischdorf, Bruchmühle und Grünthal einen Vergleich in 
Betreff deS Mühlweges und anderer den Bruch betreffender Verhält
nisse. Im Jahre 1677 lösten sich einige Grundbesitzer im Bruch 
von den der Stadt zn entrichtenden Steuern ab, und zwar Paul 
Andersecke von Grünthal, welcher der Stadt 250 Reichsthaler 
Steuern zahlte, mit einem Kapital von 450 Reichsthalern; HauS 
Wiesner im Bruch, der 50 Thaler Steuern zählte, mit 105 
Thalern, Elias Thiel und Hans Schubert, welche 150 Tha
ler Steuern zu entrichten hatten, gaben 315 Thaler, doch behielt 
sich die Stadt daS Recht vor, gegen Zurückzahlung der genannten 
Kapitalien die Steuern wieder zu erheben. Mehr ist in diesem 
Zeitraum von den Landgütern dcr Stadt nicht zu erwähnen, dage
gen werden wir von der inneren Verfassung wichtigere Ereignisse 
zu erzählen habcn.

Daö Zunftwesen erlitt in diesem Zeiträume eine wichtige Ver
änderung. Dic Sattler, welche zuvor in auswärtiger Städte Mit
tel incorporirt waren, richteten im Jahre 1698 eine eigene In
nung auf, welche der Magistrat am 3 September bestättigte. Je
der neue Meister mußte, wenn er Bürger werden wollte, vor dem 
Rathe in seiner Rüstung erscheinen: mit einer tauglichen Büchie, 
Patrontasche und Degen, von welchen Waffengeräthen er nichts 
verlausen durfte. Wollte ein fremder Meister in Neumarkt sich 
ansäßig machen, so mußte er sich, wie ein Gescllc, aufnehmen lassen 
und ein Meisterstück machen. Jeder neue Meister machte zm" 
Nutzen der Kommune einen tauglichen Fcuereimer. Zur Morgen- 
spräche war der 1. Mai, dcr Tag Philippi und Jakobi bestimmt, 
wobei ein RathS-Depulirtcr präsidirtc. Stifter dieser neuen Zunlt 
war Johann Schäfer, ein wegen Verfertigung beguemcr mm 
schöner Wagen weit und breit berühmt gewesener Sattler, desic» 
Arbeiten bis nach Wien, Petersburg und Berlin gekommen sind- 
Er starb 1745. Bis zum Jahre 1668 hatten die Schuhmacher 
ihre Leder nicht allein selbst gegerbt, sondern auch damit auf öffent
lichem Markte und zu Hanse einen förmlichen Handel getrieben. 
Schon im Jahre 1551 hatte dieses Mittel cin eigenes GcrbchauS, 
nahe am Hoöpitalgarten gelegen und auf Grund und Boden des
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Hoöpitalö gegen einen jährlich zn entrichtenden ErbzinS von 24 Wiener 
Groschen, erkauft. Hierzu verkaufte der Magistrat 1669 den Schuh
machern zur Anlegung und Einrichtung eines bequemeren Eingan
ges in diese Werkstatt eine Brandstelle. Indessen schlichen bei vie
ler Verfassung große Unordnungen ein; denn, nicht allein die Schuh
macher gerbten und verkauften Leder, sondern auch auf den Dörfern legte 
man sich auf dies Gewerbe, und brächte frei und offen seine Leder 
auf den Markt. Dies hatte die Unzufriedenheit der Nothgcrber 
erregt, und diese klagten daher beim Kaiser. Es erging daher die 
kaiserliche Verfügung, daß Niemand, als die Nothgerber, Leder be
reiten und verkaufen, die Schuhmacher aber nur so viel Leder gerben 
sollten, als sie zu ihrer Arbeit bedürften. Nach und nach haben die 
Schuhmacher ihre Gerberei gänzlich eingestellt, und die Werkstatt in 
ein Wohnhaus umgewandelt und vermiethet. Die Bäcker buken 
1659 sehr schlechtes Brodt, daher befahl der Magistrat, daß von 
ledem Gebäcke eine Probe aufs Rathhaus gebracht werden sollte. 
-;a es kam so weit, daß das kaiserliche Oberamt nach der Ursache 
ves schlechten Gebäckes fragte und der Rath die Anzeige machte, 
daß Mangel an Mühlen und Getrcidemarkt, und der Umstand, 
daß die Bürger meistentheils ihr Brodt selbst backen, an dcr schlech
ten Bereitung der Backwaaren schuld sey. Eine eigene Sitte hatte 
sich damals bet dieser Zunft gebildet: jeder Bürger, der die Taufe 
eines Kindes feierte, mußte zuvor für 12 Silbergroschen Semmeln 
saufen, ehe der Bäcker ihm die verlangten Kuchen buk. — Der 
Vrauurbar hatte sich 1659 bedeutend gehoben, denn man verbraute 
6,255 Scheffel Weizen, und es wurden 1,351 Achtel Bier ausge- 
Ichrotcn, ja 1672 stieg der Ausschrot bis auf 1,411 Achtel. Wir ha- 
ven bereits oben erzählt, daß der Magistrat der Probstci einen freien 
Vlcrschank gestatten mußte, dagegen befahl aber auch der Domherr, 
nachmalige Weihbischof, Johann Jakob Brunetti, dem dasi-

Kretschmer, kein anderes, als Ncumärktisches Bier zu schenken, 
^><1. Jedoch kam um diese Zeit der BierauSschrot in großen
Zerfall. Denn im Jahre 1683 wurde die Stadt mit dem beuach- 
varten Dorfe Camöse wegen des freien Bierschanks in einen lang- 
wterigen Prozeß verwickelt, welcher für Neumarkt verloren ging, 
famose holte kein Bier mehr in der Stadt. Jetzt errichteten meh- 
ere Herrschaften auf dem Lande, auch unter der Meile, einen eigenen 

<nauurbar. Daher machte dcr Magistrat bcim kaiserlichen Hofe 
raslige Vorstellungen und führte dem Kaiser die Unbilliqkcit dieses 

Verfahrens, den Verderb der Stadt, welche den Vrauurbar mit 
,112 Thalern versteuern müsse, und selbst den Verlust des kaiserlichen 

-onteresieS zu Gemüthe. Wie wichtig aber dieses Privilegium für 
ie Stadt war, beweist der Umstand, daß der Rath den Bürger- 
legter Cranzel und Rathmann Scholz persönlich nach Wien 

lchickte, um dem Abfälle so vieler Gemeinden von der städtischen 
Braugerechtigkeit vorzubeugen. Allein dies alles nutzte nichts; viel
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mehr bemühte sich dcr Königliche Obcramts-Kanzlcr,' Freiherr von 
S ch leg enderg, auf seinem Gute Stephansdorf einen eigenen Bran- 
urbar zu errichten. Obwohl er bald durch Güte, bald durch Drohun
gen seinen Zweck erreichen wollte, so richtete er dennoch bei den brau- 
bercchtigten Bürgern nichts aus. obgleich er der Stadt dieses Recht 
mit 10,000 Thalern abkaufen wollte. Nun aber beabsichtigte auch 
der Landeshauptmann, den Nathökcllcr einem Bürger zn verpachten, 
welcher darin verschiedene Weine, Bier und Branntwein schenken 
sollte. Aber auch daraus wurde nichts. Es kam endlich so weit, 
daß durch den Abraham von Seiler auf Büugclwih nnd Protsch 
und von Schließen auf Gnifke und Brandschüy eine neue Mei- 
lenvcrmessnng vorgenommen werden mußte, welche dcr Stadt 70 
Thaler kostete, uud durch welche Kadlau,' Gabel, Garten, Ziescr- 
witz, Kcnlendorf, Cgmösc, Breitcnau, Neguitz, Sccdorf und Kobel- 
nick von dcr Stadt abgclöst und vom Bierzwange befreit wurden.

Da daö Kloster Mangel an Wasser litt, so wurde 1685 vor 
dem BreSIaucr Thore eine Wasserleitung bis in das Kloster gelegt; 
jedoch mußten die Röhren eine halbe Elle höher gelegt werden, als 
die der Stadt. Der Convent trüg die Hälfte der Kosten, und eS 
stellten der Provinziell und Guardian zu St. Dorothea in Breslau, 
IH. ModestuS Hau cke, uud der Guardian zu Ncumarkt, I^r. 
Sylverius Pursche, dem Magistrate einen Revers aus, daß 
diese neue Einrichtung der Stadt zu keiner Zeit zum Nachchcile ge
reichen sollte. Indessen sind diese Rohrleitungen mit der Zeit wieder 
cingegaugcn.

Vom Medicinalwcscn haben wir Folgendes zu bemerken: Im 
Jahre 1658 war Dr. Gottfried Wecker Nathmann und Apotheker, 
dem 1693 cin gewisser Eul aud folgte. Zu gleicher Zeit wurde l694 
Philipp Freiherr von Hulden als Physikus hieher berufen, 
welcher als Gehalt 50 Thaler, 8 Scheffel Korn, 3 Schock Gcbund- 
holz und 3 Stöße Holz bekam. Damals war Apotheker Matthias 
Kunze. Der hieher berufene nnd in den Rath aufgeuommene Physi
kus, der sich einen Freiherr» von Hulden, gebürtig aus Jeua, nannte, 
hatte dringenden Verdacht gegen sich erregt, daß er nicht die Person 
sei, sür die er sich auögab. Deshalb zog der Räth Erkundigungen 
cin, und ermittelte so viel, daß er nicht von Hulden, sondern Phi
lipp Loben st ein heiße und eben so wenig ein wirklich graduirtel 
Doctor sei. Dieser angebliche Physikus war ein höchst unmoralischer 
Mensch, denn er hatte einen kurz zuvor wegen Sodomie durch den 
Henker aus Öls verwiesenen Menschen, mit Namen Stadelmann, nach 
Neumarkt gezogen und für einen Offizier ausgegeben, um auch hier 
sein sündliches Wesen mit ihm zu treiben. Endlich wurde er sogar der 
Hexerei beschuldigt. Die Erzählung des Chronisten ist zu klassisch, 
um den Aberglauben deS Zeitalters zu schildern, als daß sie hier in 
unserer Geschichte nicht eine Stelle finden sollte. Dort wird nämlich 
berichtet, wie dieser Lobcustein durch einen sächsischen Schwarzkünstler 
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sich den Teufel nach Neumarkt verschrieben habe. Dieser Fürst der 
Finsterniß und des Verderbens zögerte auch nicht, dem Wunsche des 
DoctorS zu entsprechen und zu ihm zu kommm. Er erschien ihm 
in einem Garten vor dem Liegnitzer Thore, wohin Lobenstein den 
Satan beschicken hatte. Dort fanden mehrere Unterredungen zwischen 
ihm und dem Teufel statt, die auf Ausführung magischer Künste 
Bezug gehabt haben sollen. Der Magistrat machte Anzeige beim 
kaiserlichen Hofe, und bat, daß dieser Namensverfälscher, grobe Un
züchtige lind Teufelökünstler von seinem Amte entfernt werde. Der 
Kaiser säumte auch nicht, ein strenges Urtheil gegen ihn zu fällen. 
Lobenstein wurde seines Amtes entsetzt, mit einjähriger Gefängniß, 
strafe belegt, und seine verdächtigen Schriften wurden verbrannt. 
Wir sehen daraus, daß auch in Neumarkt damals in allem Ernste 
der Glaube herrschte, daß Menschen mit dem Teufel wirklichen Um
gang haben konnten. An seine Stelle wurde 1701 Dr. Wiehl als 
Physikus nach Neumarkt berufen, welcher jedoch einige Jahre später 
den Ruf nach Steinau annahm, und endlich, nachdem er zur katho
lischen Kirche übergetreten war, als StiftS-Arzl in das Kloster 
Grüßau kam.

65.
Der Magistrat wird zur Zirkulation des ProbstcS Nentwig ins Kreuzstift nach 
-ueisse cingcladcn. Siürmische RathSscffionen. Abdankung des Bürgermeister 
arnabe. Der Stadtbllchhalter Allmann wicgclt die Bürger gcgm den Nach 

auf Hinrichtungen.
In welchem Verhältnisse dcr Pfarrer Nentwig zum Magistrat 

gestanden, ergiebt sich daraus, daß derselbe als Probst zu Neisse im 
Jahre 1658 dem Rathe zu Neumarkt ein sehr ehrenvolles Schrei- 
ben überschickte, worin er diesen zu seiner bevorstehenden Jnfulation 
und Auszeichnung mit Mitra und Stab höflichst einlud. Der Ma
gistrat nahm die Einladung an, und die Kämmereikasse trug die da
durch verursachten Kosten. Dieser Umstand liefert den schlagendsten 
Beweis, daß zu den Mißhelligkciten, welche während dcr Führung 
seines Pfarramtes in Neumarkt sich entwickelt hatten, der Probst 
keme Veranlassung gegeben, und daß auch der Magistrat durch die 
sprechendsten Beweise gegenseitiger Freundschaft und Zuneigung dies 
anerkannte.

. dei den Naths-Sessionen scheint es damals ziemlich tumultua- 
rlsch zugegangen zu sein. Dies ergiebt sich aus folgendem Um
stände. Im Jahre 1665 tritt Christoph Goldbach in einer 
öffentlichen Session kühn und verwegen auf, und schilt die ganze Bür
gerschaft frei und unumwunden als Schelme. Ein Austritt, wie 
er noch nie gesehen worden, folgte diesem beleidigenden, tief ver
letzenden Worte. Alle Rathsglieder standen auf unv verließen ihre 
-platze; ja sie erklärten, daß sie nicht eher ihre Stellen am Raths- 

> che wieder einnehmen würden, bevor sie entweder eine hinlängliche 
Genugthuung für solche erlittene Schmach erhalten hätten, oder der

Gesch. p. Er. Neum. 15
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Goldbach auS dem Raths-Collegio verstoßen wäre. Von dieser Zeit 
an wurden alle Rathsversammlungcn stehend abgehalten, wenn 
Goldbach stch nicht entfernte. Die Sache kam 1666 zum Prozeß, 
der stch jedoch mit einem Vergleiche zwischen den Bürgern und 
Goldbach endigte. Ja, als im Jahre 1668 der Bürgermeister 
Knabe, nach 27jähriger Amtsführung, sein Consulat resignirtc, 
so wurde sogar dieser Goldbach zum Bürgermeister erwählt. Von 
jetzt an waren fortwährende Streitigkeiten zwischen dem Bürgermei
ster und den übrigen Mitgliedern des Raths, und zwischen dem 
Rathe selbst und den Bürgern, und es folgte eine Klage auf die 
andre, eine ärgerliche UntersuchungS-Commissivn löste die andre ab, 
wobei es oft zu unangenehmen Auftritten gekommen ist. Dies dau
erte bis 1697 untcr den Bürgermeistern Balthasar Werner, 
Sebastian Wagenknecht, Constantin Mittmann und Jo- 
nas Cränzel fort. Kaum waren diese Streitigkeiten mit dem 
Rathe und den Bürgern beigelegt, so erhob sich 1697 ein neuer 
Zwist mit dcm damaligen Erzpriester Notrer. Es standen eine 
Menge Mißvergnügter auf, an deren Spitze der Stadtschreibel 
Altmann sich befand. Diese warfen dem Magistrate üble Wirth
schaft vor, und hetzten die Bürger gegen den Rath aus. Derselbe 
konnte solche Beschuldigungen, obwohl sie nicht ganz «»gegründet 
waren, nicht mit Gleichgültigkeit ertragen, und beschwerte sich dar
über beim Kaiser. Eine hieher -gescnvete Oberamts-Commissio» 
war nicht im Stande, den Streit zu schlichten, und durch die ge
sangliche Einziehung der beiden Rädelsführer deS Aufstandes, deS 
Stadtschreiber Altmann und des Fleischer George Scholz, goß 
die Commission Oel ins Feuer. Nun versammelten sich die Unzu
friedenen in den Wirthshäusern und auf den Bierbänken, ließen 
dort ihrem Unmuthe freien Lauf, und die erhitzten Köpfe belegten 
den Rath mit den entehrendsten Schimpfworten. Zu diesen Mißver
gnügten gesellte sich noch der Erzpriester Matthäus Rotier, der 
als Zauberer und Herenmeister verschriene Physikus und Senator 
von Hulden und Caspar Sagner. Die Bürger wurden im
mer mehr gegen den Senat aufgeregt, namentlich da Mitglieder des 
Raths-Collegiums zu ihnen übergetreten waren; die schon erhitzte» 
Köpfe wurden nur noch hitziger; man scheute sich nicht, in den be
leidigendsten Ausdrücken von den Senatoren zu sprechen, und 
gröblich zu beschimpfen. Ja der Magistrat fand sogar 1699 i» 
dem Hose des Stadtschreibers einen Drohbrief, worin von 40 Ver- 
schwornen die Rede ist, und der Stadt und dem Rathe mit Mord, 
Brand und Gift gedroht wird. Die Tumultuanten brachten es I» 
weit, daß eine neue Untersuchungs-Commission nach Ncumarkt 
schickt wurde, welche der Stadt 400 Floren kostete. Obwohl M 
nun die Bürgerschaft wegen dieser Ercesse auf das beste zu ent
schuldigen suckle, so wurde sie doch keineswegs freigesprochen, so»' 
dern das Urtheil Kaiserlicher Decision überlassen, welckc am 1^
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December 1702 erfolgte. Beide Theile, der Magistrat sowohl, als 
die Bürger, bekamen die strengsten Verweise vom Kaiser. Dieser 
ganze Prozeß kostete die verschuldete Stadt 7,520 Thaler, wozu die 
Bürger 2,216 Thaler erborgt hatten, so daß die Stadt immer tie
fer in Schulden versank. Auch war dieser Prozeß die nächste Ver
anlassung, warum vie Stadt im Jahre 1719 das Gut Schöneiche 
verkaufen mußte. Da der Rath den Erzpriester Rotter für die 
Haupttriebfcder aller dieser Zwistigkeiten hielt, so läßt es sich sehr 
leicht erklären, wie dcr Pfarrer in beständigen Reibungen und Zänke
reien mit dem Magistrate lebte.

Folgende in Neumarkt vollzogene Hinrichtungen mögen unS 
abermals ein Bild von der damaligen Justizpflege aufstellen. Wir 
lassen den Chronisten mit seinen eigenen Worten erzählen.

1. George Sepfert, Todtengräber in Neumarkt, wurde im 
Jahre 1671, weil er mit einer Kühe zu thun gehabt, nebst 
der erschlagenen Kühe verbrannt.

2. Hanß Markus. Er hatte mit einem Pferde zu thun, ist 
1682 enthauptet, nachher aber nebst einem todten Pferde ver, 
brannt worden.

3. George Erloth hatte zwei Weiber, und wurde 1706 in 
dcr Köpfgrube vorm Breslauer Thore enthauptet, auch daselbst 
begraben.

Können wir wohl zweifeln, wenn wir solche Thatsachen, wie 
die in diesem Zeiträume ausgestellten, vor uns haben, daß die Sit- 
tenlosigkeit in der guten alten Zeit eben so groß war, als in un
sern Tagen?

Während der Unruhen, welche die auswärtigen Kriege ihm be
reiteten, starb Leopold am 5. Mai 1705, dessen 48jähriges Re
gentenleben man eigentlich nicht eine Regierung nennen sollte; denn 
er hat das Staatsruder nur mit schwachen Händen gelentt, die 
Angriffe von außen selten anders, als durch fremde Hülfe beschwo
ren, und den einheimischen Zustand seiner Länder nur wenig ver- 
bessert hinterlassen. Noch im Tode ängstigte ihn daS nahe Waffen, 
Getöse der nimmer versöhnten Ungarn.

Zwölfte» Kapitel.
Neumarkt unter der Regierung Kaiser Josephs I. von

1705 bis 1711.
66.

Kaiser Zvsevh !. Religionsduldung. Die katholische Geistlichkeit soll 100 Du
ften Strafe zahlen wegen der Winkclschulen. M-Ranstädlische Convention. 
-Der Buchbinder Theodor Zeising, seine Schule und seine Betstunden. Johann 

Peter Alois Pachur, Siadtpfarrer.
Nach Leopolds Tode wurde sein ältester Sohn Ioseph I. Kai- 

str und erhielt die österreichischen Erbstaaten. Joseph war deS größ
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ten Thrones von Europa und deS Besitzes so weiiläuftiger Staaten 
vollkommen würdig. Er hatte bei einem richtigen Verstände und er
worbenen Kenntnissen auch den Willen, diese Gaben zum Vortheil 
seiner Länder anznwenden. Dabei hegte er gemäßigte ReligionS- 
grundsätze, und sah und hörte immer gern selbst.

Was nun zunächst die Religionsverhältnisse betrifft, so gestalte
ten sich diese unter der Regierung Josephs weit erfreulicher, als wir 
dies im vorigen Zeitraume bemerken konnten, es trat ein besserer 
Geist gegenseitiger Duldung an die Stelle früheren Zwiespalts. 
Einen Beleg liefert das Jahr 1706 in unserem Neumarkt. Bei 
der-in diesem Jahre gehaltenen Rathswahl machte ein katholischer 
Schöppe dem kaiserlichen Commissarius dringende Vorstellungen und 
bat, daß den Protestanten erlaubt werden möchte, eine Kirche zu 
bauen, indem die Beförderung des Wohlstandes dieö erheische, wenn 
die Stadt nicht vollends in Verfall gerathen soll. Allein dieser Vor
schlag fand bis jetzt noch kein Gehör; vielmehr erging im Monat 
Juli ein strenges Verbot, keine Winkelschulen zu dulden. Allein da 
die milder gewordenen Gesinnungen der katholischen Geistlichkeit in 
Schlesien sie dennoch geduldet hatten, so erschien am 8. September 
1709 ein Dekret vom kaiserlichen Oberamte, in welchem derselben 
deshalb 100 Dukaten Strafe abgefordert wurden, *) wenn diese Win
kelschulen nicht eingestellt würden

Die evangelischen Stände und die gebildetere Klasse dcs Volkes 
wurden nun bewogen durch die Unordnungen, welche sich in das pro
testantische Kirchenwesen selbst eingeschlichen hatten, überlegter« Maß
regeln zu ergreifen, um der Parthei ihrer Confession mehrere Kirchen 
und Freiheiten zu verschaffen. Sie wendeten sich dicserhalb unmittel
bar an den Kaiser, baten Brandenburg, Sachsen, England nnd selbst 
die General-Staaten um ihre Vermittlung. Zwar blieb die Fürspra
che dieser Mächte ohne bedeutende Wirkung; allein sie-gaben dcmunge- 
achtet ihre Wünsche nicht auf, sondern erwarteten nur eine Gelegen
heit, von deren Benutzung sie sich einen sichern Erfolg verspreche» 
könnten. Vor allen andern war damals der Blick der Protestanten 
in Schlesien auf jene nordische Macht gerichtet, dcr eS weder an 
Willen noch Kraft zu fehlen schien, ihre Absichten zu unterstützen- 
Man lese Hensel a. a. O. S. 544. 8- 67. Schweden hatte sich 
schon früher als Freund und Beschützer des Protestairtismus erklärt, 
und in der Absicht, die Religionsfreiheit der Protestanten zu schirmen, 
mächtige Heere auf Deutschlands Boden rücken, und selbst in Schle
sien bis an dessen entfernteste Grenzen vordringen lassen. Vergl- 
Pachali Sammlung verschiedener Schriften Bd. 1. S. 370. Schwe-

') „Hnno 1709 13. Septembrin aecepiwn» Uecretnin ab ockim"
Hexio 8. Septombri» emanatum 100 «lucato» in mulctsm peopter »ckoM 
nnzul-tres." I,ider paroobiali» in Kiesmannsckors sie I. September anno 
1718 sol. p»z. I.
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den hatte sich bet den westphälischen FriedenSunterhandlungen der 
Protestanten vorzüglich angenommen, sich selbst zum Garant jenes 
Friedens erklärt, den die protestantischen Schlesier durch die Ein
ziehung der von ihnen in den Fürstenthümern Liegnitz, Bricg und 
Wohlau besessenen Kirchen verletzt glaubten. Schweden schien ihnen 
daher die Macht zu sein, durch welche sie ihre Wünsche am schnell
sten und sichersten erreichen würden. Das Volk hielt sich auch fest 
überzeugt, daß schwedische Hülfe kommen müßte. Allein die glän
zenden Bilder der Hoffnung, welche der Gedanke an den Beistand 
dieser nordischen Macht bei so vielen erzeugte, wurden nur zu bald 
durch die düstern Schatten verdunkelt, welche sich aus sie von den 
traurigen Denkmälern der einst durch Schwedens Heere verübten 
Verwüstungen in dichten Massen herabsenkten. Die kummervolle 
Lage so vieler ehemals im blühenden Wohlstände lebender, und itzt 
durch Plünderungen und'Brandschatzungcn gänzlich ruinirter Fami
lien; die wüsten und unbebaut liegenden Felder; die in Schutthaufen 
verwandelten Wohnungen; die zahllosen Brandstätten der vom Feuer 
eines barbarischen KriegS zerstörten Häuser; die mit Grabhügeln un
gewöhnlich angefüllten Begräbnißplätze; die darniederliegenden Ma
nufakturen; die öde Stille der einst vom Geräusch deS Handels be
lebten Straßen; die Ruinen zertrümmerter Schlösser, Tempel und 
anderer öffentlicher Gebäude j die entvölkerten, zum Theil cingeäscher- 
ten Städte und Dörfer; alle diese Gräuel der Verwüstung, welche 
in jenem blutigen dreißigjährigen Kriege,, größtcntheils durch Schwe
dens damalige wilde Heerhaufen auf vaterländischem Boden verübt 
Worden waren, und deren Spuren der Zeitraum eines halben Jahr
hunderts nicht hatte vertilgen können, stellten ihnen eben so lebhaft 
das Elend dar, welches ihre Voreltern durch diese zu ihrem Schutze 
herbeigeeilte Macht erlitten hatten, als die Schicksale, die sie bei de
ren Rückkehr treffen würden. °^) Der einsichtsvollere Theil der evan
gelischen Glaubensgenossen hatte daher auch nicht die Absicht, durch 
Herbeirufung dieser auswärtigen Waffen die Fackel des Kriegs aufs 
neue über ihren Häuptern anzuzünden. Indessen ereigneten sich Um
stände, welche sie von dieser Macht die gewünschte Unterstützung hof
fen ließen, ohne jene früheren Unglücks-Scenen erneuert zu sehen.

Der König Carl XII. von Schweden, ein junger und rüstiger 
Fürst, welcher schon mit 15 Jahren 1697 den schwedischen Thron 
bestieg, war mit dem Könige August H. von Sachsen in einen 
Krieg verwickelt. Diesem hatte Karl die polnische Krone genommen, 
und 1705 den Stanislaus Leszinsky, einen jungen Edel
mann, welcher Gesandter der Großpolen war, und dem sächsischen 
Könige sehr gefallen hatte, am 12. Juli auf den polnischen Thron

65) Vergl. Diocesanblatt für den Klerus der FürstbisMich Breslauer 
Liöccs. Erster Jahraang. ttcs Heft. Breslau 1803. S. S. 24 blS 27. Bon 
Echtesten vor und seit dem Zahre 1740. S. 204. 
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gesetzt. August kämpfte muthig unv geschickt mit seinem Mißgeschick, 
eroberte sogar Warschau noch einmal, und nöthigte so Karin, um 
sich seine Erblande zu erhalten, 1706 durch Schlesien in Sachsen 
einzudringen. ES war den 22. August, als die Schweden bei Stei- 
nau über die Oder kamen. Die Protestanten wendeten sich nun an 
den jungen Schwedenkönig, beklagten sich bitter über Bedrückungen, 
die sie erlitten hätten, und baten um Hülfe gegen die Verfügungen 
deS Kaisers. Der Landesherr von Schlesien, Kaiser Joseph I., 
welcher gegen Karln Besorgnisse hegte, schickte deshalb den böhmi
schen Kanzler Grafen WratiSlaw nach Alt-Ranstadt, einem 
Dorfe 1'/, Meile von Leipzig, woselbst Karl sein Hauptquartier auf
geschlagen hatte, um mit dem gefürchteten Könige von Schweden 
zu unterhandeln. Am 22. August 1707 kam nun jene Convention 
zu Stande, die unter dcm Namen der Alt-Ranstädtischen des
halb bekannt ist. Vermöge dieser Convention erhielten die Prote
stanten 118 ursprünglich katholische Kirchen wieder, und außerdem 
noch die Erlaubniß, sechs sogenannte Gnadenkirchen zu erbauen, näm
lich: zu Landeshut, Hirschbcrg, Sagan, Freistadt, Militsch 
nnd Teschen. Dennoch waren die Protestanten mit diesen Zuge
ständnissen noch nicht zufrieden, so daß selbst von schwedischer Seite 
ihnen bedeutet wurde, man könne den Katholiken nicht mehr abzwin« 
gen. Da der Kaiser die Vollziehung dieser Convention bald zusagte, 
führte Karl seine Armee, welche sich auf dcm Rückmärsche aus Sach
sen in Schlesien nur 10 odex 12 Tage aufgehalten hatte, den 7. 
September 1707 wieder bei Steinau über die Oder, um in Polen 
den Truppen deS Czaars Peter deS Großen, mit welchem der 
Krieg noch fortgesetzt wurde, entgegen zu gehen. Daß der Kaiser 
nicht säumte, sein gegebenes Wort sogleich in Erfüllung zu bringen, 
beweist «ine darüber vom Schwedischen Minister Strahlen heim 
unterm 8. Februar 1709 gegebene Erklärung "), und ein Schreiben

66) Dsclnrntio plenipotentisrii 8necici, qu» diomine et ^ntborit-Ue 
8»erns Kexine Rn^estntis 8uecicne testntur, in nmniku, Convention! äN- 
knnslückiensi a 8»orn Cnesnre» ltlnjestnte sntisfnelum esse. „poslenqnsw 
n 8001-0 lie^in !>I»je»tnte 8ueeie» iuU>>, 8nci-ae Luns lilLjestnti» «d 
Cnesnresm Xblegnto exlenorsinneia, in innndnlis dntmn est, executioni 
Cooventioois -Vit-llnnstadiensis. die 12 (22) ^tugusti nnno 1767 initno, 
»ssistere; nc id sedulo nZere, iit es, qiias in illn pncia sunt, promissae 
iexeculioni ninndentur, enone sü-nesntne Xlt-Knnstndiensis conventionis exe- 
eutio. »dspirnnte divini lxniniiiis Achtln, et Ossieiis vominoruin Ooiuinis- 
»»riorum, nec non Lnpervenivntis Lomitis de Xinrendoi-t, I»e»issimepr<!e- 
»titi», »e cemütis snndiws omnibns ditllciiltatibns et odslnculis devenerit, 
vt slnxulre, qnne in memornt» ^lt-knnstndiensi Convenlion« de resMiiran- 
d» lidero in Lilesia Lnxustnnne Contessionis dxercitio stjpuldtn et in viw 
lezis sancil» sunt, Kdeliter et genuine ndimpietn esse proüteri dedenm, 
vmnlnqne jnm plen« execntioni manditn sint. ldeo, Leri potest, 
»vleanissiwe proütevr, non sdlnm nikil snperesse, quvä in tioe religiani» 

nmplios, sub quoeunque praetsxtu, desidernri possil, seit eii»m 
xrntiosissimo nxooscers LncrsM keßiam iUsjeststew »nimo, quoad llllu«
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Karls Xll an den Kaiser 6ä. Bcnder den 21. März 1709, wo- 
rin er ihm seine vorzügliche Zufriedenheit äußert. „Wenn man, 
sagt Hensel in seiner schon angeführten protestantischen Kirchcuge- 
schichte Schlesiens S. 611 §. 29, da er von der AldRanstädtischen 
Convention handelt, wenn man ohne Partheilichkeit an diese präten« 
dirte Vermehrung der Kirchen in Schlesien bei den alten Erbfürsten- 
thümern denkt, die endlich doch noch erhalten wurde, so wundert sich 
doch wohl niemand unter den vernünftigen Protestanten über die 
lange Weigerung derselben. Denn setzen sie sich einmal in Gedan
ken an die Stelle dcr KachMen und überlegen, ob denn sie so gar 
geschwinde sein würden, ihre Kirchen hinzugeben, und andre Vortheile 
fahren zu lassen, wenn ihnen dergleichen angemllthet werden sollte, 
und ob sie nicht dagegen aus alle mögliche Weise wehren wurden. 
---------------Die Römisch-Katholischen hatten allerdings Ursache, alles, 
was sie restituiren sollten, wohl zu bedeuten, denn sie sahen, daß, 
wenn es einmal bewilligt würde, hernach in langen Zeiten und 
Jahren kaum zu ändern wäre. Maßen eS also hieß: der große 
westphälische Frieden ist die Basis und das Fundamevtum: die Alt- 
ranstädtische unter so hoher Garantie getroffne Convention ist dem 
Westphälischen Frieden wegen Schlesien gleich, und soll künftig eines 
Wie daS andere lex suust<t»>enir>1i8 sein und gelten, sonderlich wo 
es dazu käme, daß ein ordentlicher Erecutionörcceß aufgerichtct tvurde. 
Wenn nun vollends die dabei durch viele Vorstellungen der Geist
lichkeit erweckten Gewissensscrupel dazu kamen, daß man unrecht handle, 
zum Nachtheile der göttlichen Ehre und der allein seligmachenden 
Religion denen Protestanten so viel Kirchen und andre Vortheile 
einzuräumen, durch welche so viel verloren ging, als man seit 60 
Jahren hier und dort im Lande gewonnen, so konnten pe unmöglich 
so gleichgültig handeln, sondern mußten sich jeden Schritt, den sie 
rückwärts thun sollten, vorher wohl bedeuten, und erst mit vielem Dis- 
Putiren abgewinnen lassen." *)

interce^ionom, «ex unv» templ» aellMcaiuI» «ubeiitt« -nun concesserit, 
eamque vicg^im truternis otHns .««uzniluram tjuemaelmoäiim dann 
luoPie conte^sinnem m»n<t»io 8,100»« Rogi»« üllßssi»tis 8ueclc»e onun- 
e>»l»m, et in Nuc In.-itrninento conscripMm wnnu me» «iib^erip-ii, et 81- 
8'llo communivi. Dsb»nt»r Vr»ti8l»vi»« äio 8v» ledrunrii 1708.

8.) öenninz leider tlaro » 8ir«lenlie>m.
Dabei hoffte der Kaiser, wie dies auf den am 3l. Oktober. 14. und 2t. 

November 1707 zu Lieg nist. Brieg und Wo blau gehaltenen Landtagen 
ausgesprochen wurdc, daß den sich daselbst aufhaltcnkcn Katholischen in ihrer 
ResigionSübung eine hinreichende Anzahl von Kirchen eingeräumt, und den dazu 
erforderlichen Seelsorgern daS nöthige Auskommen bewilligt werde. Vergleiche 
Schlesische Kern Chronik. Th. l. S. 439.

Das sehr schön gearbeitete Grabmal des letzten katholischen Pfarrers 
von Groß-Baudis, S.O.O.3ZM. von Liegnitz, Johann GeorgKranz 
Erben, aus Sandstein im PreSbyterium der Stadtpfarrkirche zu Ncumarkl 
rechts neben dem Tuffsteine bat folgende Inschrift:

„Steh still, und ließ o Wandersman» l Laß zu Hertz mein Christ, denk da-
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Auch auf die Religionsverhältnisse Neumarkts war dieAlt-Ran- 
städtische Convenlion von wesentlichem Einflüsse. Die Protestanten 
erhielten nun folgende Freiheiten und Begünstigungen.

1. Die Bewohner der Stadt konnten nunmehr sich ohne alle 
Hindernisse an die benachbarten evangelischen Kirchen halten.

2. Die benachbarten evangelischen Prediger dursten von nun an 
m die Stadt kommen, um Krankenbesuche vorzunehmen, und 
Kommunion-Andachten abzuhalten.

3. Da der Nerus nicht aufgehoben wurde, sondern die Stolge- 
bühren nach wie vor an den katholischen Stadtpfarrer entricht 
tet werden mußten, so wurde eine billige von beiden Seiten 
genehmigte Stolä-Tare errichtet.

4. Die Evangelischen dursten fernerhin nicht mehr zwangsweise 
zu katholisch-kirchlichen Ceremonien genöthigt werden.

5. Das Verbot, an katholischen Feiertagen zu arbeiten, wurde 
' aufgehoben, und die Feier derselben von den Protestanten nicht 
weiter verlangt.A Mündel erhielten auch evangelische Vormünder.

7. Die Protestanten standen unter einem neu errichteten Consisto- 
rmm ihrer Religion.

- , So waren nun auf einmal alle die Bedrückungen, über die man 
sich beklagte, aufgehoben, und eine größere Religionsfreiheit an ihre 
L-telle getreten. Doch glauben wir ja nicht, daß die Ruhe dadurch 
m Reumarkt völlig wieder hergestellt worden wäre. Keineswegs. 
Es setzte unter dem Pöbel auf beiden Seiten, gereitzt auf der einen 
«rite durch den Pfarrer, auf der andern erweckt durch ungewohnte 
Freiheit, noch so manche Zwistigkeiten. Während die schwedischen 
puppen Schlesien standen erlaubte man sich mancherlei anzüg- 
liche Reden gegen die Katholischen, so daß daraus immer neuer Zun- 
^r zu flammender Zwietracht entstand, und das Feuer gegenseitiger 

"icht gedämpft wurde. Daher dic vielen Klagen 
und Beschwerden, mit denen die Vorgesetzte Obrigkeit behelligt wurde.

Ein Buchbinder, Theodor Zeising, hielt im Jahre 1708 
eine evangelische Schule, und fing am 2. Februar desselben Jahres

sagt Op. 9 V. 12 der Mensch weiß sein Ende 
d -e und M M ^'Mwohl zu «Demuth geführt der weiland WMebrwür- 
welcher Herr Mannes rr-mol«cu, LklE
wenyer ^nno Ib60 den 21. December IN Naumbuea am Oueis aebob- 'ul sich der Furcht des Herrn befliß und
IHahr,«es hinterlegtes Studium mit dem heil. Priesterthum beanadiget 
Xoao 1683 lebte als Pfarrherr in Burkenbrück rühm- und lobwürkig lü 
Jadre. in Grok-Bauditz 7 Zähre, und nachdem er als Erulant sein/ihm 
-nvertraute Kirche 1707 schmerzlich verlassen müssen, begab 
Sd'umarkl, und lebte allda iz Zähe, starb selig Z.»»« 1710 den 30 
»uLr, brächte also sein Alter auf 49 Jahr 5 W. Durchs Leben gelangen 
mels^Er^n/' Sterben gelangen wir zur Ruhe und werden H-m- 
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an, vor dcm Breslauer Thore auf einer Wiese, der Segen genannt, 
mit seinen sämmtlichen Schulkindern öffentliche Andachtsübungen mit 
Gebet und Gesang zu halten. *) Zu diesen Betstunden, welche früh 
und Nachmittags statt fanden, strömte eine große Menschenmenge 
auS der Stadt und vom Lande, welche daran Antheil nahmen. Dies 
machte natürlich großes Aufsehn, und der Magistrat beschwerte sich 
darüber unterm 5. Februar 1708 beim kaiserlichen Oberamte. Un
geachtet wiederholter Klagen wurde diese Betstunde dennoch zweimal 
täglich fortgesetzt, und dauerte gegen zwei Jahre. — Man gab sich 
alle erdenkliche Mühe, zuerst durch Vermittlung des schwedischen 
Ministers Freiherrn von Strahlenheim, und dann durch den Refc- 
rendarius von Sannich in Wien die Erlaubniß, eine evangelische 
Kirche bauen zu dürfen, zu erwirken; allein diese Versuche, so wie 
ein späterer, durch den kaiserlichen Kammer-Präsidenten Grafen von 
Rechenberg am 31. Mai 1709 veranstalteter, blieben noch immer 
fruchtlos.

Es erging unterm 3. Juni 1709 ein kaiserliches Patent deS 
Inhalts, daß alle diejenigen, welche katholisch geboren, oder nur erzo
gen, oder sonst katholisch geworden, und den katholischen Glauben 
wiederum verlassen wollen, oder aus der katholischen Kirche bereits 
ausgeschieden sind, bei Strafe der Landesverweisung und Consisci- 
rung gegenwärtigen und zukünftigen Vermögens, weS Standes oder 
Amtes sie immer sein mögen, binnen 6 Wochen die katholische Reli
gion wieder annehmen sollten.

Da der Buchbinder Theodor Zeising, der Seifensieder Ja
kob Pfalz, und der Tischler M. Kitschmann fortfuhren, Win
kelschulen zu halten, so beklagte sich der damalige Pfarrer und Erz- 
priester Pachur darüber beim kaiserlichen Oberamte, und erwirkte 
einen Befehl, daß diese Schulen bei einer Strafe von 100 Dukaten 
auf das strengste verboten wurden. Obwohl nun bei einer neuen 
Rathswahl diese Schulangelegenheit zur Sprache gebracht und der 
anwesende kaiserliche Commissarius gebeten wurde, den evangelischen 
Einwohnern Neumarkts doch wenigstens Eine Schule ihrer Confes- 
sion zu gestatten, so hatte dies doch keinen andern Erfolg, als daß 
einer jeden Familie erlaubt wurde, für sich, aber nur für sich, einen 
Hauslehrer zu halten, ohne jedoch fremde Kinder zu diesem Unter
richte auszunehmen. So hatten sich nun die kirchlichen Verhältnisse 
unter der Regierung Joseph I. in Neumarkt gestaltet. Indeß war 
zu dieser Zeit Stadtpfarrer

Johann Peter Alois Pachur, welcher ^uvor Pfarrer in 
Gläsersdorf, Glogauischen Fürstenthums, war. Er erhielt die Prä
sentation zur Stadtpfarre Neumarkt und zur Kirche von Schöneiche

) Das sogenannte Kinderbeten war in Schlesien eine in allen pro
testantischen Gegenden allgemein vorkommcnde Erscheinung- Bcrgl. Wenzels 
Geschichte Schlesiens. Breslau 1808. 4. Bd. 2. S. 484. 
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am 3. August 1708, und starb den 23. August 1728. Bon ihm 
wird im folgenden Kapitel noch einmal die Rede sein.

67.
Mißwachs und Viehseuche. Papst Clemens XI. bewilligt von den Einkünften 

der Kirchen eine Türkensteuer. Auch die evangelischen Kirchen zahlen dieselbe.
Eine bedeutende Viehseuche hatte im Jahre 1711 die Stadt 

heimgesucht. Wegen äußerst nasser Witterung war großer Mißwach- 
entstanden, und Las ungesunde Futter brächte Krankheiten unter daS 
Vieh, welche sämmtliche Rinder und Schafe tödteten. Von dieser 
Zeit an hielten die Bürger überhaupt nicht mehr so viel Rindvieh, 
daher wurde ein Theil der städtischen Viehweide zu Acker benutzt 
und vermiethet. Von Kriegsbeschwerden hatte dagegen während der 
kurzen Regierung Kaiser Joseph I. Neumarkt nichts zu erdulden. 
Zwar rückte 1706 die schwevische Armee in Schlesien ein, dieselbe 
verübte aber dabei durchaus keine Feindseligkeiten. Nur durch Mär
sche und Einquartirungcn wurden der Stadt einige Beschwerden ver
ursacht. Obwohl die Stadt mit Natural-Einquartirung diesmal ver
schont geblieben ist, so kam sie doch ohne Kriegssteuern und Liefe
rungen nicht davon, und 1707 mußte sie sogar auf Fourage und 
Lebcnsmiltei bedacht sein. Den 16. September wurden zwei Kom
pagnien Einquartirung angesagt, allein die Stadt machte sich durch 
ein Geschenk von 100 Species-Dukaten an den Obersten von dieser 
Belästigung los. Indeß hatte doch die Stadt durch Vorspann, Pro
viant und Gelderpressungen schon im December des Jahres 1707 
einen Kostenaufwand von 1000 Floren gehabt. Bei dem Abzüge 
der Schweden aus Schlesien ergab es sich, daß theils durch Uebcr- 
läufer theils durch Werbungen die schwevische Armee mit schlesischen 
Eingeborenen verstärkt worden war. Doch war im Jahre 1716 die 
Noth wegen deS obwaltenden Türkcnkrieges so groß, daß den 8. 
Oktober Papst Clemens XI. von allen Einkünften der Kirche den 
zehnten Theil zu einer Kriegssteuer, auch Türkensteuer genannt, be
willigte, welche mehrere Jahre entrichtet werden mußte. Eine gleiche 
Kontribution wurde auch den evangelischen Predigern und ihren Kir
chen aufgelegt. Die Kriegsflamme loderte zwar bis 1740 nicht mehr 
in Schlesien, dennoch hatte Neumarkr die Schmerzen des KriegeS 
genugsam empfunden, indem während der Türken- und Franzosenkriege 
die Bewohner der Stadt durch beständige Kontributionen, Märsche 
und Werbungen gequält wurden.

68.
Ueberschwemmung und Brand in Schlaupe. Neue Zwistigkeiken der Bürger mit 
dem Rathe. Sittcnlostgkeit. Wein- und Branntweinschank. Prozeß des Glöck
ner Saancr mit den Nothgerbern. Zoscphinische Hals-GcrichtS-Ordnung. Tev 

Josephs I.
WaS nun das innere Leben der Stadt anbelangt, so haben wir 

folgendes zu bemerken. Das Landgut Schlaupe war wieder das 
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Ziel mehrerer Mißgeschicke; denn nicht nur, daß im Jahre 1709 eine 
große Ueberschwemmung beträchtlichen Schaden verursachte, so brannte 
auch binnen wenigen Jahren daS Vorwerk bis zur Hälfte ab, und 
die Gewalt des Wassers zerriß zweimal die Dämme und stiftete 
großes Unglück. — Als 1709 eine ansteckende Krankheit grassirte, 
berief der Rath in die Stelle des seit 1701 vakanten Stadt-Physt« 
katS den vr. Carl Christian Feilscher aus Görlitz. In eben 
diesem Jahre befand sich die Stadt-Apotheke in sehr schlechtem Zu
stande. Die Inhaberin derselben, verwittwete Kunze, verkaufte sie 
daher einem Breslauer Apotheker, der sie wieder in besseren Zustand 
versetzte und durch einen Provisor verwalten ließ.

Man hätte glauben sollen, daß die üblen Folgen der Zwistig- 
keiten zwischen Magistrat und Bürgerschaft, von denen wir im 
vorigen Kapitel erzählten, die Bürger klüger gemacht, und zur Be
sinnung gebracht haben würden, zumal die Stadt 7,520 Thaler 
Prozeßkosten bezahlen mußte. Allein dem war nicht so. Vielmehr 
stifteten die unruhigen Köpfe neuen Zwiespalt. Der obengenannte 
Stadtschreiber Altmann und ein Stadtschöppe, mit Namen Mar
tin Streusing, verhetzten abermals die Bürgerschaft gegen den 
Magistrat, und namentlich gegen den Bürgermeister Cränzel. und 
warfen ihnen üble Wirthschaft und Eigennutz vor; ja sie ließ sich 
sogar dazu verleiten, eine harte Klage wider den Rath unter der 
Schoppen und Aeltesten Unterschrift deim königlichen Amte einzu- 
reichen, worauf natürlich der Bürgermeister und Magistrat zur Ver
antwortung gezogen wurde. Daß dies ohne ärgerliche und unan
genehme Auftritte nicht ablief, läßt sich leicht erachten. Indeß 
dauerte dieser Verdacht so lange fort, als dw beiden Hauptperso
nen dieses Dramas, nämlich der Bürgermeister Cränzel und der 
Buchhalter Altmann am Leben waren. Mit dem Tode dieser 
beiden Männer verstummte jede Klage, und alle Zwistigkeiten hör
ten auf. Aus dem Zusammenhänge der Prozeß-Akten geht so viel 
hervor, daß die Bürger mit der Verwaltuug des Magistrats haupt
sächlich darum sehr unzufrieden waren, weil bei jeder neuen Raths
wahl verschwenderische Gastmähler und Schmauscrcien gehalten wur
den, deren Kosten die Stadtkasse tragen mußte. Nicht genug, daß 
der dazu berufene kaiserliche Commissarius mit einem prachtvollen 
Aufzuge der Jüngsten und unter Pauken- und Trompetenschall em
pfangen werden mußte, so wurde auch ihm zu Ehren ein kostbares 
Gastmahl angestellt, und auch die Schoppen und Aeltesten köstlich 
gespeist. Dies sahen allerdings die Bürger, welche fortwährend die 
Tilgung einer ungeheuren Schuldenlast vor Augen hatten, als eine 
Üppige Verschwendung an, und begründeten darauf ihre Anklage we
gen übler Wirthschaft. Zum Mißmuthe gesellte sich noch der Neid. 
Den Schoppen und Aeltesten wurde später von ihrer kostbaren Ta
fel abgebrochen, und sie erhielten nur noch ein Stück Rindfleisch, 
etliche Braten und Karpfen und einen guten Trunk Bier. Kein



— 236 —

Wunder also, wenn sie mit scheelem Auge auf die wohlbesetzte Ta
fel des Commissarius und der Rathsherren blickten, und im Aerger 
über ihre Zurücksetzung gemeinschaftliche Sache mit den Unzufriede
nen machten. Bereitwillig unterschrieben sie die von den Bürgern 
der hohen Obrigkeit eingcreichten Klageschriften gegen den Magi
strat, und trugen zu größerer Aufregung der Gemüther nicht wenig 
bei. Daß diese Uneinigkeiten zwischen Rath und Bürgerschaft, die, 
wie wir gesehen haben, nicht geheim gehalten wurden, einen nach
theiligen Einfluß auf die Moralität des Volkes haben mußten, war 
natürlich. Daher finden wir auch bei allen Chronisten Beläge da
für, daß die Sittenlosigkeit sehr groß gewesen ist. Für Neumarkt 
beweisen dies inbesondcre folgende Umstände. Im Jahre 1705 lie
fen die Kinder ohne Aufsicht des Nachts auf den Straßen herum, 
so daß selbst die Nachtwächter darüber Beschwerde führen mußten, 
nnd die Aeltesten klagten bitter über schlechte Kinderzucht. Dcr 
Chronist bemerkt dabei: „Hiczu aber mögen wohl die schlechtbcstell- 
ten Schulen und die verworrenen Zeiten Anlaß gegeben haben."

Um dieselbe Zeit, 1707, hielt sich im Kretscham zu Kadlau 
ein berüchtigter Dieb mit Namen Anastasius Rockenmayer mit 
seinem Spießgesellen, Körner, sonst Achtfinger charakteristisch 
geheißen, auf. Zu diesen gesellte sich noch ein dritter Dieb, Na
mens Roland. Dieses Kleeblatt verübte viele Räubereien und be- 
stahl durch gewaltsamen Einbruch mehrere Kirchen. Das Weib deS 
Kretschmers machte dabei den Hehler, und verbarg nicht allein bei 
sich die gestohlenen Gegenstände, sondern gewährte auch den drei 
gefährlichen Spitzbuben einen sicheren Aufenthalt. Endlich wurde 
doch ihr Schlupfwinkel im Kretscham zu Kadlau entdeckt. Man zog 
die Räuber sammt deS Kretschmers Weibe gefänglich ein. Die Tor
tur brächte sie zum Geständniß. Rockenmayer, Körner und Roland 
wurden jeder an einen besondern Galgen gehenkt und daran ver
brannt, des Kretschmers Weib aber zu gleicher Zeit enthauptet.

Diese Beispiele geben allerdings einen sehr nachtheiligen und 
üblen Begriff von dem sittlichen Zustande der damaligen Zeit.

In diesem Zeitraume wurde der Wein- und Branntweinschank 
nebst der Gerechtigkeit, das ganze Jahr hindurch NcumärktischcS 
Bier, und von Pfingsten bis Michaeli allerhand sremde Biere zu 
schenken, verpachtet. Der Pachtzins belief sich ungefähr auf 240 
Reichsthaler, wofür der Pächter freie Wohnung im Keller und die 
zum Schau! erforderlichen Nothwendigkeiten erhielt. Dagegen mußte 
er 50 Töpfe guten Wein abliefern, wovon jeder Rathmann jähr
lich 6 Töpfe, der Notarius 3, der Buchhalter aber nur 2 Töpfe 
gratis bekamen, die übrigen aber für die sollenne Rathswahl und 
andere Festlichkeiten aufgespart wurden.

Noch eines merkwürdigen Prozesses wegen der Leder-Handlungs
Gerechtigkeit müssen wir in diesem Zeitraume erwähnen.

Der hiesige Glöckner Caspar Anton Sagner erkaufte nanr- 
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lich von seiner Mutter im Jahre 1711 mit einem Eisenkram auch 
die Leder-Handlungö-Gerechtigkeit, und suchte dieselbe, da sie in den 
verflossenen unglücklichen Zeiten gänzlich in Verfall gerathen war, 
in den Jahren 1716 und 1717 wieder in den Gang zu bringen. 
Diese Handlung wurde ihm auch vom Rathe in der Art bcstättigt, 
daß er mit Sämischleder und Reußischen Fellen, auch mit Juch
ten, Pfundledcr, Glätte, dürren Fischen, Stockfisch und Platteisen 
handeln durfte. Nun hatten aber dic Rothgerber von vielen Jah
ren her, weil die Lederhandlungs-Gerechtigkeit eingeschlafen war, so
wohl mit fremden als einheimischen Ledern und mit Juchten gehan
delt. Als aber Caspar Sagncr den Handel mit ausländischen Le
dern als ein Monopol betreiben wollte, so beklagten sich darüber die

67) Zu den Sämischledern werden Häute von Ochsen, Kälbern, Ham
meln, vorzüglich aber von Grinsen, Hirschen, Reben und Elenthieren benutzt. 
Diese werden mit Kalk gebeizt, sodann enthaart; hierauf wird ihre Nardenscite 
mit einem stumpfen Messer abgcstoßcn. und so werden sie auf 4 bis 8 Tage 
nochmals in den Kalkäscher gelegt. Nachdem man sie herausgenommen, wird 
die Fleischseite glatt abgeschabt, nochmals auf kurze Zeit mit Kalk bebandell, 
und sodann gehörig rein ausgewaschen und adgcslrichen. Jetzt werden sie durch 
eine gährende Klcicnbeize, aus Wrizenklrien mit Sauerteig'oder Hefen weiter 
behandelt und darin gewalkt, damit sich aller Kalk entfernt. Nach dem Aus- 
ringen bekommen sie durch Walken mit Thran und durch das Färben in dcr 
Braut die vollständige Zurichtung. Wenn sie nämlich durch mehrmaliges Wal
ken im Walkstoekc ihre frühere Feuchtigkeit verloren und dafür Thran eingcso- 
gen haben, legt man sie in Haufen über einander, bedeckt sie mit leinenen Tü
chern und läßt sie bis zu einer nicht zu starken, freiwilligen Erhitzung 
liegen. Lurch dieses sogenannte Färben in dcr Braut ziehen sie den Thran 
gleichförmig an und erhallen den eigenthümlichen Grad von Geschmeidigkeit 
Das überflüssige Fett wird ihnen nochmals durch Aschcnlauge wicdergenommcn. 
Dann.werden sie vollends durch Streichen und Trocknen zugerichtct. Solche Le
der haben eine gelbliche Farbe und dienen wegen ihrer Geschmeidigkeit zu Bein- 
kleidcrn und Handschuhen.

68) Der PlatteiS, dic Goldbuttc, Scholle s pleui-onscle», plmess») 
ist, ein Fisch, welcher 6 Höcker am Kopfe hat. Der Körper desselben ist mit ' 
dünnen und weichen Schuppen bekleidet. Der Rumpf ist auf dcr Oberseite 
braun und aschgrau marmorirt, auf der untern hingegen weiß, und so wie die 
Rücken- und Afterflossen, mit runden orangefarbenen Flecken besetzt Sämmt- 
ilche Flossen sind von einer dunkclgrauen Farbe. Man trifft die Scholle in der 
Ostsee, «ochmchr aber in der Nordsee häufig an, wo sie sich im Grunde auf« 
halt, und in der warmen Jahreszeit an die Küsten und in die Buchten, nach Strö
me» und Flüssen binbegiebt. Ihre Nahrung sind kleine Fische, vorzüglich aber 
Muscheln und Schneckcnbrut.' Sie erreicht eine ansehnliche Größe, und cin Ge- 
wicht von 15 bis 16 Pfund. Die Laichzeit derselben fällt in dcn Februar und 
März. ,wo sie ihre Eier zwischen den Steinen und im Mcergrase absekt Dar 
Fleisch der Scholle ist wohlschmeckend und fast allgemein beliebt, jedoch'nicht an 
allen Orten von gleicher Güte. Dic klcineren und die dünnen sind von schlech- 
AE Geschmack; die großen hingegen haben ein festes, fettes nnd überaus 
schmackhaftes Fleisch. Jene werden, nachdem sie zuvor mitSalz cingcrieben wor« 
den, an der Luft getrocknet, in Bündel gebunden und weit und breit verschickt; 
dwse werden getrocknet, und nachdem die Haut abgezogen worden ist, statt des 
Käses zum Butierbrodt gegessen. Vergleiche Rebaus Naturgeschichte. Rcutlin« 
gen 1833. Tbl. 1. S. 390.
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Rothgerber, welche sich auf die längst verstrichene Verjährungsfrist 
bericfen, und es entstand ein Prozeß, der nach genauer Untersu
chung der alten darüber beigebrachten Dokumente damit endete, daß 
dem Sagner am 17. December 1717 die Befugniß zu diesem Han
del folgendermaßen zugesprochen wurde.

Daß die Rothgerber sich unterfangen hätten, der Eisenkram- 
Gerechtigkeit Sagners entgegen mit Juchten, Pfund- und Sämisch- 
leder und mit Reußischen Fellen zu handeln, widerspreche dessen 
Kauf-Instrumente vom 30. Juli 1619. Da nun der Eisenkram 
deS Sagner von alten Zeiten her mit dem Lederhandel verbunden 
sey, so könne diesem auch das Recht, einen dergleichen Handel im 
Großen wie im Kleinen zu treiben, durchaus nicht abgesprochen 
werden. "Endlich sey laut alter Gesetze und kaiserlichen RecesseS 
vom Jahre 1702 keinem Professioniften erlaubt, neben seiner Pro
fession irgend einen Handel zu treiben, jedoch möchten die Rothger
ber ihre von ihnen selbst oder von ihren Gesellen ausgearbeiteten 
Leder in einem Kleinhandel zu verkaufen suchen.

Mit dieser Entscheidung waren jedoch die Rothgerber nicht 
zufrieden, sondern appellirten an daS kaiserliche Amt in Breslau, 
und endlich, da auch dieses die Entscheidung des Magistrats dcstäl- 
tigte, an den Kaiser selbst. Aber auch in höchster Instanz wurde 
dieses Urtheil für recht erkannt, und Sagner bei seiner Leder-Hand- 
lungs-Gerechtigkeit in Schutz genommen.

Mchrercs ist in diesem Zeiträume von der inneren Verfassung 
Neumarkts nicht zu erwähnen.

Noch können- wir nicht von diesem Kapitel scheiden, ohne einer 
merkwürdigen Einrichtung Kaiser Josephs gedacht zu haben, die zwar 
für die allgemeine vaterländische Geschichte mehr Interesse hat, aber 
doch auch für Neumarkt nicht ohne Wichtigkeit ist. Im Jahre 1707 
erfolgte nämlich die Publikation einer neuen Kriminal-Ordnung, 
unter dem Namen dcr Josephinischen Halsgerichts-Ord« 
nung bekannt. DaS gerichtliche Verfahren gründet sich darin vor
züglich auf die Tortur nach allen Graden, und die Reihe der Haupt
verbrechen beginnt mit Gotteslästerung, Ketzerei, Zauberei und Apo- 
stasie. In der beigefügten Kriminaltare sind auch die Gebühren 
angeführt, die Jemand zu erlegen hat, wenn er nach allen Graden 
torquirt wird, wenn ihm Ohren und Nase abgeschnilten, die Hände 
abgehauen, die Glieder abgezwickt, Riemen aus der Haut geschnit
ten, die Zunge auSgerissen, die Knochen durchs Rad gebrochen wer
den. Unmöglich kann man sich nach aufmerksamer Durchlesnng deS 
vorgeschriebenen Verfahrens der Betrachtung erwehren, daß dieje 
entsetzlichen Strafen eine ungeheure Menge von Unschuldigen, die 
nicht Kräfte genug zum Läugnen hatten, betroffen haben müssen.*)

*) Verql. Wenzels Geschichte Schlesiens. B. 2. S. 485.



— 239 —

Joseph starb am 15. April 1711 in dem blühenden Alter von 32 
Jahren an den Kinderblattern, zum unersetzlichen Verluste für den 
österreichischen Staat, dcr ohne diesen Todesfall wahrscheinlich die 
Herrschaft über Europa erlangt und behauptet haben würde.

Dreizehntes Kapitel.
Die Stadt Neumarkt unter Kaiser KarlVI. von 17 N — 17 40.

69.
Kaiser Karl VI. Strenge Gesetze gegen Proselytca Errichtung der Statue des 
heiligen Johannes von Ncpomuk am Giockentvurme. Pietismus. Misgonstreuj. 
Das Kloster wird massiv erbaut. Neue Einweihung dcr Sl. Andreas-Kirche. 

Fundation. Pfarrer.
Karl VI. war Kaiser Leopolds zweiter Sohn. Während Jo

seph I., der ältere, die österreichische Monarchie und den Kaiserthron 
geerbt hatte, war dieser alö König von Spanien, dessen Regent kin
derlos gestorben war, bestimmt worden. Aber Philipp von An- 
jou, ein Enkel des französischen Königs Ludwig XIV., machte 
ihm die spanische Krone streitig. Daraus entstand nun jener blu
tige Krieg, der der Successions- oder spanische Erbfolge- 
krieg genannt wird. Karl war in diesem Kriege unglücklich, und 
hätte wahrscheinlich seinem Gegner den spanischen Thron norhgedrungen 
und gedemülhigt überlassen müssen, wenn nicht die Vorsehung da
für gesorgt Halle, daß er dies freiwillig und mit Ehren thun konnte, 
ohne sich gerade über den Verlust der Krone Spaniens so sehr be
trüben zu dürfen; denn nach dem Tode seines Bruders Joseph war 
er dcr einzige rechtmäßige Nachfolger desselben. Willig überließ er 
seinem Nebenbuhler die spanische Krone nnd eilte nach Deutschland, 
wo ihn eine herrlichere erwartete. Schon unterwegs wurde er von 
den Ehurfürsten zum deutschen Kaiser erwählt. Karls an sich ach- 
tungswerthe Persönlichkeit hatte auf Schlesiens religiöse Verhältnisse 
einen vorzüglich wohlthätigen Einfluß: die Alt-Ranstädtische Con
vention wurde unverändert aufrecht erhalten. Da es ihm aber an 
Herrschertalenten gebrach, unterblieb die dem Staate unerläßlich 
nothwendige Reform, und eine ganz gewöhnliche Minister-Regierung 
ließ nur die Fortsetzung der bisherigen Verwaltungsgrundsätze ge
deihen. Karl glaubte seine Pflicht als Regent genugsam zu erfül
len, wenn er die beim Reichshofrathe anhängigen Prozesse selbst ab« 
urtheilte, und der Beobachtung der altburgundischen Etikette einen 
andern Theil seiner Zeit schenkte. An den politischen Ereignissen 
seiner Regierung nahm übrigens Schlesien keinen andern Antheil, 
als daß es auf den Fürstentagcn beträchtliche Geldsummen unter 
alten und neuen Titeln bewilligte, und nahm, während es eines 
tiefen Friedens genoß, von den unruhigen Bewegungen der dama
ligen Welt weiter nichts wahr, als die Durchreisen der sächsischen 
Könige von Polen.
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Gegen Proselyten, welche von der katholischen Kirche abgcfal- 
len waren, und gegen die Erziehung der Kinder in einer andern, 
als in der katholichcn Religion, wurden noch die strengsten Verbote 
erlassen. So hatte George Bcyl von Schlaupe, ein Katholik, 
aus Liebe zu seinem protestantischen Eheweibe, seinen ältesten Sohn 
evangelisch erziehen lassen. Auf strengen kaiserlichen Ordre dagegen 
mußte der Knabe ohne Verzug zur katholischen Religion angehalten 
werden.

Am 18. März 1717 verlangte das kaiserliche Oberamt eine 
namentliche Konsignation aller jener Ehelcute, von denen ein Theil 
zwar der katholischen Religion angehörte, gleichwohl aber die Kin
der evangelisch erzogen werden. ES fanden sich in Ncumarkt fol
gende Familien, bei Venen dies der Fall war, nämlich: Christoph 
Mekelt, cin Posamcntir; Johann Christoph Misting, ein 
Barbier; Johann Clavicr, ein Büchsenmacher; Jakob Rinke, 
ein Kräuter, und Turg ätsch, ein Töpfer. Darauf erhielt der 
Rath den Auftrag, mit diesen Bürgern auf das strengste zu verfah
ren, und die katholische Kindererziehung in diesen Familien mit 
Nachdruck zu bewirken. Diese Strenge bewog die beiden evangeli
schen Eheweiber Misting und Türgatsch ihre Kinver weiblichen 
Geschlechts an protestantischen Orten unterzubringen. Allein dies 
konnte nicht im Geheim geschehen. Es kam zur Kenntniß der Be
hörde, und diese mußte, wollte sie sich nicht großen Schwierigkeiten 
aussetzen und zur strengsten Rechenschaft gezogen werden, dem kai
serlichen Oberamte davon Anzeige machen. Dies hatte den Befehl 
zur Folge, daß beide Frauen gesanglich eingezogcn werden und so 
lange verhaftet bleiben sollten, bis sie ihre Kinver wieder herbeige
schafft und dcm katholischen Stavtpfarrer zum Religionsunterrichte 
übergeben haben würden. Die Weiber weigerten sich Folge zu lei
sten, und erklärten, daß ihre Ehemänner vor ihrer Vcrheirathung

*) Auch selbst unter der Regierung des toleranten Kaisers Joseph l. wa
ren die Verordnungen gegen Apostalle von der katholischen Kirche noch äußerst 
streng, und Erziehung dcr Kinder in einer andern, als dcr katholischen, Reli
gion wurde auf das nachdrücklichste verboten. So hatte der Abfall eines Gräf
lich von Hochdergschen Unterthan ausSorgau, N. KM. von Waldenburg, mit 
Namen Paul Schö-nc, und zweier anderer Personen, Rosina Leder und 
Christoph Stcnzel, dic kaiscrlichc Anfügung elä Wien d. 5. Scvt. l70o 
zur Folge, vermöge deren jeder Apostat, der nicht wieder zur katholischen Kirche 
zurückkehrt, mit Landesverweisung in lerrorem »liorum, wie es beißt, bestraft 
werden soll. Diese Vcrordnuna wurde durch ein kaiserliches Resolut, publizirl 
Lurch den Pfalzgraken und Fürstbischof von Breslau Franz Ludwig ää Bres
lau d. 3. Juni 1709 dahin verschärft, daß den Eruierten auch ihr gegenwärti
ges und künftiges Vermögen iriemi«8ibililer confiseirt werden sollte. Dieses 
kaiserliche Mandat erneueret Kaiser Karl VI. Larcnburg den 30. Avnt 
1717. Indeß ist dies nicht so auffallend, wie es anfangs scheint. Schweden 
hat in dcr neuesten Zeit noch dcn Abfall von der LandeSrcligiön und die Rück
kehr zur katholischen Kirche nach dcn dort noch immer geltenden intoleranten 
Landcsgcsctzen empfindlich bestraft.



— 241 —

das Versprechen gegeben hätten, daß sie die Kinder weiblichen Ge
schlechts nach ihren Glaubensgrundsätzen erziehen dürften. Diese 
Erklärung zog eine lange Untersuchung nach sich, welche jedoch zu 
keinem Resultate führte. Vielmehr erschien am 2. März 1718 eine 
Verordnung, in welcher den Pfarrern zur Pflicht gemacht wird, in 
den entfernt liegenden Filialschulen alle Sonntage Nachmittag Chri
stenlehre zu halten, und' die Kinder bei den Filialkirchen in den 
Glaubenslehren zu prüfen, jede Woche einmal die genannten Schu
len zu visitiren und mit Strenge darauf zu halten, daß der Lehrer 
sie in den Grundsätzen des christkatholischen Glaubens wohl unter
richte. Auch sollte dem Geistlichen obliegen, keine weiteren Ueber- 
tritte zu dulden, die Kinder von Eltern verschiedenen Religionsbe
kenntnisses in der katholischen Religion erziehen zu lassen, und da- 
für zu sorgen, daß sie nach zurückgelegtem vierzehnten Jahre in der 
katholischen Mutterkirche das heilige Abendmahl empfangen.

Ein Posamentir, Johann George Ebhardt, hatte vor 
seiner Verchclichung mit seiner katholischen Gattin in die Hände 
des damaligen Stadtpfarrcrs Baron von Franke nberg das Ver
sprechen abgelegt, daß er seine Kinder katholisch erziehen wolle, wenn 
dieser ihm nicht die eheliche Einsegnung verweigere. Nichtsdestowe
niger ließ er seinen neunjährigen Sohn lutherisch erziehen. Der 
Pfarrer beklagte sich darüber, und es erfolgte der Befehl, den Kna
ben nach Breslau auf den Dom zu bringen, woselbst er katholisch 
erzogen wurde.

Am 16. Mai 1729 wurde das Fest des heiligen Johan
nes von Nepomuk, Schutzpatrons von Böhmen und den dazu 
gehörigen Ländern, auf kaiserlichen und bischöflichen Befehl ") 

. 69, „Demnach Zhro Kaiser- und Königliche Majestät unser aklergnädigstcr 
verr Dero allerhöchste Freude, welche Seltne ob der durch eine eigene Staf- 
Ü » überkommene Nachricht aeschövffet. daß indcme Jedermann bekannt, mit 
wag Bechfferung Dero glorwürdigste Vorfahren daran gewesen, und von wie 
^clen Zeiten Derselben treugehorsambste Unterthanen gewunschen, womit dcr 
Mderwirk nde Blut- zeug Christy Johann von Nevomuck dem Chatho- 
«IchkN Kirchengedrauch nach in die Zahl der Heyligen gefehlt und kardurwdeS 
«uerhochsten Ehre und Glorh noch mehr besondere werden möchte, die Außfüh- 
rung dieses kehligen Werke« anch auff alleehLchstbeiagt Zhro Majestät Zeiten 
Nlrn, und Seibte durch Dero grvollmächligten Mlnistrum am Pävstliche» 
^tul den Nlul Herrn Darllinolem von Althann alle zu Beförderung der 
^ache vor träglich erachtete Inierventlone« allergnädigst anaewrndet. Hierauff 
r" durch den »„vermutheten Todesfall Pabst OleiLeniis XI. in einigen Mr- 
lchnb gekommen gutte Lsseot nach Erwäclung Ihrer Hehligkcit Innooentü XIII. 
nunmehro dahin erfolget sehe, daß dieß zur wörtlichen feierlichen Hiyligsorech- 
ong die vorgchende Verehrung dem Seeligen Johann von Nepo-nuck pro 
8eatia gnxt» mnäiiiu decernirct worden, daß ist pro enncesülnne Ofstcii no 

äe Ooinmuni uniii» dlnrt^viü «ob ritu ckuplici p>-o kesno Ilolis» 
tNiso et nul> ritu »einickuplici pro Oerninnin et «tniibu» Iinereckilnriig so- 
8,U8>i«8im»e I>omu8 elustriacne, et guoael trno^Intionem oorppri« pro Ava- 

all effertum oollocsncki inten meosnm altnri8 nll arbitrium reverenciin-
Xrolüepiscopi vcrmlltklß eines besondern nud Lalo I^uxenburg den 27.

Gesch. p. St. Ncum. 16
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feierlich begangen. Anch Ncumarkt blieb nicht zurück. ES wurde 
die am Glockcnthurmc befindliche Statue deS Heiligen in demselben 
Jahre errichtet. Die Aufstellung und Einweihung dieses Standbil
des war für die katholischen Bewohner der Stadt ein Fest, welches 
mit einer besonderen Feierlichkeit begangen wurde, und an welchem 
auch die übrigen christlichen Glaubensbrüder einigen Antheil nahmen. 
Sämmtliche Bürger zogen mit Ober- uud Unlergewehr auf, und 
paraoirten dabei. Diese sonst nicht ohne Geschick und trefflich gear
beitete Statue wäre wohl einer Erneuerung und Ausstaffirung wür
dig, da sie durch die Länge der Zeit schon bedeutend gelitten hat; 
sie würde dann nicht nur eine Zierde des Platzes, auf welchem sie 
steht, sondern auch der ganzen Stadt sein. Breslau und mehrere 
andere Städte Schlesiens, welche auf ihren öffentlichen Plätzen ein 

^unii »nni eurrentis an Vnß erlassenen alleranädlgsten ldescripti in Gnaden 
zu eröffnen gerührt. Alk haben Wirr gleichfahlS dem Herrn etc. dicker höchst 
erkrewlichen Nachckcht pi dem knke tb'ib'aflia zu^mach-n kem n Ilmbqangneh
men wollen, wärmte Lolch s denen katholischen Ständen und Untersaffen kund 
gethan, und dardurch die Ebre des Allerhöchsten befördert werden möchte. Unß 
anbey göttlicher Odhuht emvfehlend. Geben Bresffiw den 26 llunii 1721- 
lölx coasiliu superiori ltv^ieee curise Oueatns 3i1esi»e.

Karl Ioseyh von Großa.
<)ii»n<Ingui<I«m Lnnctissimus Dnminus netter I7nminus lnnoeentius 

ckivin» provickentin s»»pn XIII. stie 25. .lnnii »nni eurrentis ein lieato fflnr- 
t^re llnnnne dlepnmncen», I>resb)lero sneculnri, et öletrnpnlitanae I^rn- 
ßensis gnnncknm <,'»nnnicn, Officieiui et ^lissnm sub rilu cknplic! pro lieg' 
no Itnliemine, such eil» »UIIM semicknplici proint-r kermnn!» et stntihus 
Imereeiitnriis nngnstissimne Idnmns -Xnstrincne sin<;n1is »nnis eile 16 blcsil 
Iienignissiine enneene.it, Lprenissiinns vorn et reverenelissimns hllectnr l re» 
virensis, prinoeps lilpisenpns »c l>oiuinns noste,- eleinentis«!inns nnper InS 
ex curi» knmnnn plenlns infnrinnlns nnbis sud 6»tn klllvenn^en Uie oc- 
tav» prneterlnpsi mensi« Oelnbris clenientissime elenmnchivU. qnnten»» 
prnememnratiem eoneessinnein per Imne Dioeee.iin SIMM puhlicnri fneire- 
mns Ickcirco elementissimis lnijnsmncki pissibus gen inenindenii» nostr» 
deditnm innren» ^erenies »llmnUnm revervnckkte Onminnlioni ve.trne prse- 
sentinm V!^nre ennnniuinnis, nt subnreimntis sibi pooelns caeterisguo 
eursm »ninrarnm ^erentihns ne nliis l)nibnsennqne, r>in>rnin inierest et 
»ei qnos spertnt- per ennsnetnm cnrrenffnm intimet et notuin fncint, gnost 
in pn«I«rnin pinelnuelnlns benlns binrl^r ^nnnnes »epnmncenns nnn «n- 
Inm cnltn et linnnre pnklien proo-qni. vernin etinin illin» fertnin cnin 
Otkieio et IVIi^u nt sniprn. celeln nri ne eliebin- nnn impeäiiin .^li^n vnllr» 
äs enäein Ix»i pn«>iit et vnb-rU. tjuack gnemnäinnänm nniverüo 6Iern, 
piue^eriiin nnieo» ünecninri, nlpnte cnjnn in>iiAne inenibrum, ckecu« et e>r- 
nnmentum »nprn ckietnn chentnn blnrt^r olim in terrin ex8lilit, et nttnc 
perpetuo Alnrionii» in coeti« exisllt, »lii-iizne Oirislt kilelibus in kucalw-t 
Vioecesi commornntibn« »olntio et consnlutioni spirituali sore conllsti' 
mus, im ejusckenl eultum et honorem oinmbus et singulis enixo comiueo- 
»mus, ckivinae vns ceternguin cnmmenllsntes tulelue,

VVoMisluvine 6>e 7. diovenidris 1721.
Xckmockuw reverenckue Vominationis vestrus 

denevoli et puruti
^utonius l^vme» ab Hatrfelll et 6Ieieken ^elinlnistrator.

4. L. voller p. t. 8. 

enneene.it
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ähnliches Standbild dieses Heiligen haben, sind unS bereits mit ei
nem guten Beispiele vorangegangen. Mochte Neumarkt bald Nach
folgen !

Um diese Zeit griff der Pietismus in Niederschlesien gewaltig 
um sich, und die Leute versammelten sich in Privathäusern, 
um sogenannte Vetstnnden im protesiantisch-n Geiste und zur 
Beförderung des Protestantismus zu halten. Selbst billig 
denkende Evangelische mißbilligten dies, nnd fanden darin kein 
geeignetes Mittel, ihren religiösen Grundsätzen Geltung zn verschaf
fen: denn diese Betstunden arteten in Mißbrauch auö. Dennoch 
wurden, namentlich in Niederschlesien, dergleichen Winkclandachtcn 
sehr viele gehalten. Auf Veranlassung einer zn Michelsdorf im 
Bunzlauer Kreise bei einer Wöchnerinn gehaltenen Winkclandacht 
wurde ein scharfes kaiserliches Mandat gegen dergleichen pictistische 
Umtriebe von dem kaiserlichen Oberamte iin Januar 1733 bekannt 
gemacht.

Einige Jahre später machte der päpstliche Stuhl einen Versuch, 
ob sich die Lutheraner in Schlesien nicht auf einem gütlichen Wege 
in den Schooß der alten Kirche zurückführen ließen, und schicktevier 
Jesuiten nach Schlesien, um durch Predigen und Lehren, ohne allen 
äußern Zwang, Proselvten zu machen, und die getrennten Christen 
zur Einheit der Kirche wieder zu bekehren. Diese Missionarien ka
men auch 1737 nach Neumarkt. Auf dem Markte, unweit der 
Kirche, predigten sie von einer Buhne herab, in besonderen Stun
den für die verschiedenen Geschlechter und Lebensalter. Ihre Sprache 
war nicht diejenige der gewöhnlichen Controversprediger, sondern 
athmete Liebe und Duldsamkeit. Aber die Trennung hatte bereits 
zu tief, nicht blos in die Gemüther der Menschen, sondern in alle 
Lebensverhältnisse Angegriffen, als daß eine große Wirkung dieses 
Mifsionsversuches zu erwarten gewesen wäre. Auf Einzelne 
machten diese Predigten zwar einen tiefen Eindruck, und bewogen sie 
zur katholischen Kirche zurückzukehren, aber im Allgemeinen wurden 
die kirchlichen Verhältnisse wie sie jetzt bestanden, nicht gestört. AIS 
die Missionaricn Neumarkt verließen, wurde zum Andenken ein Kreuz 
mit der Inschrift: „Missionökreuz" errichtet.

Nachdem wir den kirchlichen Zustand NeumaktS im Allgemei
nen betrachtet haben, wollen wir insbesondere anmerken, was im 
Einzelnen geschehen ist.

Da das hölzerne Conventgebäude der Minoriten sehr baufäl
lig und unbequem war, so wurde dasselbe 1722 völlig niedergeris- 
scn, und dagegen ein neues zweiflügeliges von Grund auf auS 
Steinen erbaut. In diesem Klostergebäude befand sich >m unteren 
Stocke die Sakristei, ein geräumiges Refektorium, die Küche, 
ein Küchengewölbe und ein kleines Refektorium nebst ver
schiedenen Zellen für die Laienbrüder (krstres); im obern Stocke 
aber in der Ecke gegen Mittag und Morgen ein schönes Zimmer 
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nebst zwei daran stoßenden kleineren Gemächern für den Guar
dian, und längst dcr Mittagsseite Stuben für die Ordensgeistli- 
lichen (?s<r«s). In dem Flügel an ver Morgenseite war das No
viziat und die dazu erforderlichen Zimmer; denn Novizen für dcn 
Minoriten-Ordcn in Schlesien wurden nur in den beiden Klöstern 
Breslau und Neumarkt wechselweise gebildet. Alle Zimmer und 
Gemächer sind durchgängig gewölbt.

Bei dcr Stadtkirche erbaute im Jabre 1724 der Erzpriester 
Pachur an der Mittagseite eine Kapelle zur Todesangst Christi, 
der Oelberg genannt, welche 1728 der genannte Pfarrer dahin 
fundirte, daß der jedesmalige Stadtpfarrer verpflichtet sein soll, alle 
Donnerstage Abends nach der Betglocke in dieser Kapelle eine An
dacht zu halten, wöchentlich eine heilige Messe zu lesen, und am 
Sterbetage des Stifters ein Requiem zu singen.

Im Jahre 1727 wurde die Kirche noch einmal von dem BrcS- 
kauer Weihbischofe Elias von Sommerfeld zu Ehren des hei
ligen Apostel Andreas eingetveiht, und die jährliche Feier des Kirch- 
weihfestes auf den Sonntag vor Michaeli bestimmt. Seit dieser 
Zeit sind folgende Stiftungen bei der Kirche enstanden:

Maximilian Wagenknecht, Räthmann zu Neumarkt, wel
cher 1736 gestorben ist, stiftete zwei heilige Messen, welche wöchent
lich vom Ortspfarrer, und zwar eine bei dem sogenannten privilegir- 
ten Altare, die andre aber in der Oelberg-Kapelle gelesen werden 
müssen.

Dessen hinterlassene Wittwe hatte bereits 1727 eine monatliche 
Messe gestiftet. Desgleichen fundirte um das Jahr 1728 die Wittwe 
eines Töpfers, Walther, ein Kapital, von dessen Zinsen alle Mo
nate eine heilige Messe gelesen werden soll.

Der Töpfer Perschke machte umS Jahr 1730 eine Stiftung, 
vermöge welcher der Pfarrer verpflichtet sein soll, vierteljährlich eine 
heilige Messe zu lesen. Ebenso wurde ums Jahr 173 t von der 
Wittwe Ab schätz eine wöchentliche Messe gestiftet. Desgleichen 
machte ein Einwohner auf der Probstei, Namens Müuch, die 
Stiftung einer monatlichen Messe. Ferner wurde in demselben 
Jahre 1736 von der Wittwe Schmid eine Quartal-Messe fundirt.

Die Pfarrwirthin Heintze machte ums Jahr 1738 ein Ver- 
mächtniß, nach welchem «Ute Monate eine heilige Messe gelesen wer
den soll.

Im Jahre 1739 depomrte Anna Regina Schmid ein Ka
pital von 200 Floren mit der Bedingung, daß, sobald dieses Kapi
tal, durch eingebobene Interessen, die Höhe von 400 Floren er
reicht haben würde, für dasselbe entweder eine Gruft erbaut, oder 
eine getäfelte Decke in der Kirche gemacht werden sollte. Di: Ap
probation dieser Stiftung von der bischöflichen Behörde erfolgte bald 
ohne weiteren Einspruch.
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Endlich stiftete noch ein Einwohner auf der Probstei, Namens 
Weigel, eine Quartal-Messe um das Jahr 1740.

Außerdem hatten in früheren Zeiten di^ Bader von der Ba
derei einen gewissen Zins an die Kirche entrichtet, bestehend in 2 
Floren 8 Silbergroschen, damit für denselben der Pfarrer alle Jahre 
4 heilige Messen lesen sollte.

Noch können wir nicht von diesem Zeitraume scheiden, ohne 
die Pfarrer kennen gelernt zu haben, welche während desselben der 
hiesigen Stadtkirche vorgestanden.

Auf Johann Peter Alois Pachur folgte 1728 Carl 
Mauritz Baron von Frankenberg, der nur sieben Jahre 
Stadtpfarrer in Neumarkt gewesen ist. Er wurde 1735 als Dom
herr und Archidiakonus an das hohe Domstist zu St. Johann in 
Breslau berufen, und es folgte ihm

Theophilus Jgnaz Schubert, damals Pfarrer in 
Krintsch. Er starb den 5. März 1752, und der Rath berief an 
seine Stelle den Pfarrer zu Stephansdorf Johann Joseph 
Orthmann.

70.
Vergleich dcr Parochianen zu Stephansdorf wegen Bauten am daslgrn Pfarr« 
Hofe. Ueberschwemmung in Schlaupe. Erste Tadakfabrik in Neumarkt Gene. 
ral-Zunft Patrnl Kaiserlicher Oberamttbefrhl, die Gesellen Bruderschaften be» 

treffend. Medicinalwesen.
Betrachten wir nun die innere Verfassnng der Stadt während 

der Regierung Kaiser Karls VI. Bei dem der Stadt zugehörigen Land 
gute Schlaupe sind folgende Denkwürdigkeiten zu merken.

Im Jahre 1719 den 16. Mai schloffen die zur Pfarrthei 
Stephansdorf gehörenden Parochianen vor dem königlichen Amte 
zu Breslau einen Vergleich, der auch von dieser Behörde die Be- 
stättigung erhielt, vermöge dessen bei Bauten am Pfarrhofe die 
Schlauper nur '/°, die im Bruch hingegen 'h» beitragen.

Doch traf 1736 das Vorwerk Schlaupe abermals ein gro
ßes Unglück. Eine große Wasserfluth überschwemmte alles so, daß 
der Magistrat den Pächter sowohl als das Vieh bei der Stadt 
unterbringen, und sogar zur Aussaat das Saamengetreide größten- 
theils hergeben mußte, wofür jedoch das Fürstcnthumö-Steuer-Amt 
der Stadt eine Vergütigung von 140 Floren bewilligte. Um ferne
rem Unglücke vorzubeugen, und der Gewalt des Wassers Einhalt 
zu thun, wurden 1747 Gräben angelegt und eine Schleuse an die 
Oder gebaut, damit das eingetretene Wasser durch den Damm in 
die Over wieder zurückgeleitet werde, und nicht auf den Aeckern 
stehen und eintrocknen dürfe.

Wichtiger für unsere Stadt ist die erste Anlage einer Tabak- 
Fabrik und die Hebung des Groß-Handels durch den Bürger 
und Reichskrämer Gottlieb Pfannemuß. — Um daS Jahr 
1705 kam nach Neumarkt ein Tabak-Fabrikant auS Magdeburg, 
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mit Namen Johann Jakob Marchand. Dieser legte in Ver
bindung mit einem BreSlaucr Kanfmanne, welcher dcr Sohn deS 
hier verstorbenen Kaufmanns Abraham Scholz war, die erste 
Tabak-Fabrik an, und beide pachteten eine Menge Accker, wo
rauf sie dann Tabak anbautcn, ungeachtet sie für jeden Scheffel gemie
theten Ackers zum Tabakanbau bis 12 Floren Accise entrichten muß
ten. Marchand betrieb die Fabrikation bis 1712. Als aber in 
diesem Jahre ein Breslauer Kaufmann, mit Namen von Rosen- 
kron, den Tabakban von ganz Schlesien gepachtet hatte, ging auch 
die Neumärktische Fabrik an denselben über. Doch übcrtrug von 
Nosenkron die Inspektion der hiesigen Fabrik dcm Begründer 
derselben, dem schon erwähnten Marchand, welcher dcn Tabak 
anbaute, einkaufte, spinnen ließ, sortirte, und sodann nach Breslau 
in die Niederlage lieferte, aus welcher die schlesischen Tabakshänd
ler den Tabak beziehen mußten. Marchand starb >725, und sein 
Sohn setzte das Geschäft fort. Indessen war dic Pacht 1734 zu 
Ende gegangen, und es baute von nun.an Tabak, wer da wollte. 
Der jüngere Marchand setzte jedock seine Fabrik fortwährend in 
Thätigkeit, und lieferte gelben, jedoch besonders schwarzen Tabak 
von ausgezeichneter Güte und Dauer, welcher ins Gebirge und so
gar bis nach Böhmen geführt wurde. Nachdem 1745 erfolgten 
Tode deS Kaufmann Marchand betrieb die hinterlassene Wittwe des
selben zwar die Fabrik noch sort, aber nicht mehr mit dem früheren 
Erfolge.

Bis 1730 hatte in Neumarkt nur ein Kleinhandel mit ver
schiedenen wollenen Zeugen, Kattunen und Material- und Gewürz
waaren stattgcfunden. Nun aber sing der hiesige Bürger und 
Reichskrämer Gottlieb Pfannemuß an, den Handel im Großen 
zu treiben. Er besuchte nicht allein Leipzig, um dort Kattune und 
andere Waaren einznkaufen, sondern auch Hamburg, und verlegte 
seine Waare bis an die böhmische Grenze und in andere benach
barte Städte mit gutem Erfolg. Diesem Beispiele folgte 1735 der 
Tabakfabrikant Marchand, und 1739 der Kaufmann Johann 
Ferdinand Heinrici. Diese drei Kaufleute brachten dcn hiesi
gen Handelsverkehr auf eine hohe Stufe, und pflogen CorrcS- 
pondenzen mit Frankfurt, Leipzig, Hamburg, auch wohl bis 
nach Holland; sie würden gewiß den Handel noch mehr gehoben 
haben, wenn ihnen nicht Zettverhältnisse und besonders die lästige 
Accise engere Grenzen gezogen hätten.

Da in das Zunftwesen sich viele Mißbränche eingcschlichen 
hatten, welche theils angehende Meister ruinirten, theils dcm Pu
blikum zum großen Nachtheil gereichten, so wurde 1731 ein General- 
Zunft- P a t e n t publicirt, durch rvelches den Handwerkszechen gemessene, 
zum Gehorsam leitende Gesetze gegeben wurden. Allein auch dic>e 
Maaßregel hals dem Uebelstande noch nicht ab : denn die in vielem 
Patente enthaltenen Bestimmungen waren einer verschicdcnenen 
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Deutung fähig, und gaben zu mannigfachen Erklärungen und Er- 
läurcrungen Anlaß. Nicht minder mußte dem Unwesen unter den 
Handwerksgesellen mit Ernst und Nachdruck gesteuert werden, denn 
durch diese waren schon manche höchst gefährliche und verderbliche 
Ausstände im Lande gestiftet und mancher Bürger durch die bei 
Lossprechung der Gesellen bis zum Unsinne getriebenen Komödien, 
als: Hobeln, Werfen, Schlagen ungesund gemacht worden. Daher 
erschien 1738 ein kaiserlicher Oberamtsbefchl, daß künftig keine 
Gescllen-Vruderschaften mehr gestattet werden sollten. Ob- 
wohl die Gesellen für ihre kranken Kameraden Auflagen einsammeln 
könnten, so dürften sie unter keinen Umständen eine eigne Lade ha
ben, sondern müßten ihre Beiträge in die Meister-Lade deponiern. 
Allein auch dieses Edikt wurde nicht durchgängig befolgt: die Bru
derschaften und deren Laden bestanden fort, und mancher Ausstand 
wurde durch sie auch später noch herbcigeführt.

Die Mediciual-Angelegenheitcn hatten in diesem Zeiträume fol
gende Aenderung erlitten. Weil der Rath wegen einer Rangstrei- 
tigkeit im Jahre 1727 die Physikatsstelle eingezogen hatte, so ging 
vr. Feil scher von bicr nach Breslau, und kam endlich 1743 als 
Kreisphysikus nach Reichend ach, woselbst er wenig Jahre daraufge- 
storben ist. Als Arzt etablirte sich hier in Neumarkt noch in dem
selben Jahre Dr. Heinrich Daniel Aßmann, dcr Verfasser der 
Neumärktischen Stadt-Chronik, zog aber 1732 wieder in seine Va
terstadt Liegnitz zurück. Nach ihm fand sich 1733 Dr. Franke, 
ältester Sohn eines Pastors, als Arzt in Neumarkt ein, starb jedoch 
nicht lange nach seiner Ankunft am Schlagflusse. Diesem folgte 
1735 ein junger Arzt aus Breslau, Namens Dhalheim. Mitt
lerweile hatten aber Mehrere angesehene StandeSpersoncn den vr. 
Aßmann schriftlich ersucht, sich in Neumakt als praktischer Arzt 
wieder niederzulassen, mit der Aussicht, daß es ihnen vielleicht ge
lingen möchte, das eingegangenc Stadtphysikat wieder herzustellcn. 
In solcher Hoffnung kam derselbe 1736 wieder nach Neumarkt. 
Seine Freunde und Gönner gaben sich auch alle erdenkliche Muhe, 
ihr gegebenes Versprechen zu erfüllen, und wirkten beim kaiserlichen 
Oberamte ein Reskript ans, in welchem dem Rathe aufgetragen wurde, 
dem Dr. Aßmann das Stadtphysikat, weiches er früher inne ge
habt, wieder zu geben. Dcr Rath stellte dagegen vor, daß dre 
Rcntkassc in schlechten Umständen sey und die Bürgerschaft kein 
Physikat weiter gestatten wolle, und da sich vr. Aßmann 
ruhigte, so wurde er 1741 in das Magistrats-Collegium als Ratbö- 
mann ausgenommen. DaS Jahr darauf 1742 wurde er 
Landständcn des Neumärktischen und Cantbischen BczirkS zum Phy- 
sikus ernannt, und 1745 dem MedicinallCvllegium zu Breslau als 
Adjunkt bcigczählt.

Wie tief die Sittlichkeit der damaligen Welt auch m Neumarkt 
gesunken, und wie innig die gröbste Unfittlichkeit in alle Lebensver
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Haltnisse eingegriffen, beweisen mehrere Polizeiverordnuvgen wider 
den Uebermuth und den zu großen Luruö. So wurde 1719 eine 
Klcider-Ordnuiig publicirt, welche aber ohne alle Wirkung blieb, 
und obwohl 1732 das Edikt gegen die Kleiderpracht nachdrücklich 
in Erinnerung gebracht wurde, so kehrte sich doch niemand daran. 
Ebenso ward 1725 verboten, ausländische Tücher zu tragen, aber 
auch dieses Verbot hatte keinen Erfolg. Endlich wur)e auch noch 
den Bürgern nachdrücklich befohlen, das Herumtreibm und „zum 
Narren machen" abzusiellen. Auch geben folgende Hinrichtungen 
und Bestrafungen der Ucbclthäter einen Beweis von der Sittenlos 
sigkeit des Zeitalters.

1. Hanß John. Er stahl im Jahr 1723 drey Pferde uud 
zündete das Borwerg in Buchwäldchen an. Dahero er 
nach vorheriger Erdrosselung verbrannt worden.

2. Anna Barbara Schmiedin, ein Dienstmägdchen ihres 
Alters nur 16 Jahr. Sie legte 1726 auf Caßpar Cran- 
tzes Boden ins Stroh, um anzuzünden, eine glüende Kohle, 
welche ste bald wiederum, jedoch zu spät, loschen wollen, 
weil- das Feuer schon das Dach ergriffen und kaum bey 
Hülffe vieler Menschen gedämps werden konnte. - Dieses 16 
jährige Mägdchen nun hat man im LIsrtio 1727 enthaup
tet und verbrannt.

3. Elisabeth verehlichte Klosin. Sie warf ihr lebendig und 
ehelich geborenes Kind, mit guttem Bedacht, ohne Melancho
lie, denen Schweinen vor, welche es auch aufgesressen. So 
ertzboshafl auch solche begangene Missethat zu nennen, ist sie 
doch von der Pragischen Appellation, fast wider Willen der 
Missethäterin, zu weiter nichts als dreyjähriger publiquen 
Arbeit und nachheriger Verweisung verurtheilt worden. Die 
Ursache aber einer so gelinden Bestrafung wardiese, weil kein 
vorpus äeUcii vorgezcigt werden können.

71.
AnglückSfälle, welche die Stadt Neumarkt betreffen. Harter Winter. Pragma

tische Sanktion. Tod Karls VI.
, Noch haben wir die Schicksale, welche die Stadt in diesem 

Zeiträume betroffen haben, zu erwähnen.
Im Jahre 1714 hauste im Februar, den 27. jedoch am stärk

sten, ein gewaltiger Sturm, welcher außerordentlich viele Bäume ent
wurzelte und noch anderen Schaden verursachte; und in demselben 
Jahre am 29. Novbr. früh um 7 Uhr ist in Gottlieb Weckers, 
eines Schneiders, Hause am Oberringe mittägiger Seite durch ei
nes Tischlers Kind, dem man ein brennendes Licht in der Hobel- 
spänkammer anvertraut hatte, ein Feuer entzündet worden, welches 
zugleich noch drei benachbarte Häuser verzehrt. Noch heftiger wü
thete 1726 den §19. Juni ein in der Nacht um 1 Uhr an der
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Mittagseite deS Oberringes, von der Klostergasse anzufangen, ent
standener Brand, dessen Entstehung jedoch nicht ermittelt werden 
konnte. Achtzehn Bürgerhäuser lagen binnen wenigen Stunden völ
lig in Asche. Man schätzte den badurch verursachten Schaden auf 
18,000 Thaler. Nur zwei Jahre später, nämlich den 8. September 
1728, zündete ein Zimmermann boshafter Weise den vor dem Lieg- 
nitzer Thore stehenden Gasthof zum schwarzen Adler an, wodurch 
zugleich 4 naHe dabei stehende und mit Getreide gefüllte bürgerliche 
Scheunen ein Raub der Flammen wurden. Der deshalb bald ge
sanglich eingczogene Thäter erhenkte sich darauf im Gcfängnißtbur- 
me. Den 1. Juni 1732, als am heiligen Pfingsttage, trat eine große 
Kalte ein, und es schneite dabei so stark, daß das Getreide völlig 
niedergedrückt und viel Schaden verursacht wurde. Nicht lange da
rauf, den 2. Juni 1735, schlug der Blitz durch das Rathsthürm- 
chen auf den Rathssaal, zerschmetterte daselbst die beiden Arme des 
an dem Zwischenpfeiler der Fenster Hangenden Crucifires, subr von 
^a herunter in des Stadtschreibers Stube und sodann zum Fenster 
hinaus, ohne jedoch zu zünden.
. Das Jahr 1739 bis 40 war durch den härtesten Winter deS 
18. Jahrhunderts ausgezeichnet, der Schlesien nicht allein traf, son
dern sich über ganz Europa erstreckte. Er fing sich im Oktober 
1739 an und endete erst im Mai 1740. Die größte Kälte in 
Schlesien war vom 4. bis 14. Januar. Die Zimmer waren nicht 
zu erheizen und in den wärmsten Stuben fror an den Fenstern das 
Wasser zu Eis, welches auch auf den Dielen geschah, wenn keine 
geheizten Stuben darunter waren. Wenn Menschen aus warmen 
Stuben gegen den Wind nur etwa tausend Schritte gingen, so be- 
wmen sie mehrere Blasen auf die Backen. Wenn man den Spei
chel nur 6 oder 7 Ellen hoch vom Fenster herunterfallen ließ, so 
war er, ehe er hinabkam, völlig gefroren; eben so auch das Wasser, 
welches langsam 3 Stockwerk hoch herunter gegossen wurde. Der 
Erdboden war über 3 Ellen tief gefroren. Im Wohlauschen waren 
Schafe und Hornvieh in den Ställen erstarrt, so daß durch 
kure Nacht in nicht zum besten verwahrten Ställen zu 40 bis 50 
Stück erfrorne Schafe, auch Ochsen und Kühe todt gefunden wur
den. Vieles Hornvieh hatte sich die Hornklauen dermaßen erfroren, 
vaß ihnen hernach unten die Beine aufbrachen und im Frühlige die 
sogenannten Schuhe Heruntergingen, und mehreren die Beine bis zum 
untersten Gelenke abfielen. Waren es trächtige Kühe, so ließ man 
ste vorher kalben, und übergab sie dann dem Fleischer zum Schlach- 
en. Wildpret und Vögel wurden häufig in den Wäldern erforen 

gefunden. Noch in der Mitte des Mai fand man in engen Stra
fen Eis, und da das Gras sechs Wochen später kam, als sonst, 
so entstand großer Mangel an Viehfutter, und vieles Vieh kam vor 
Hunger um. Der Landmann hätte es gern verkauft; es war aber 
lo abgezehrt- daß eS die Fleischer nicht mochten. Auch die Fische 
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waren in den ausgefrornen Teichen größtenteils umgekommen. 
Das Getreide mußte an vielen Orten anögeackert werden, und die 
Obstbäumc waren größteutheilS hin.

Karl VI. hatte keinen männlichen Thronerben; er suchte also 
die Thronfolge in den österreichischen Erbstaaten auch auf die weib
liche Linie geltend zu machen und wünschte, daß seine Tochter 
Maria Theresia den österreichischen Thron bestieg. Deshalb 
arbeitete das Wiener Kabinct an allen Höfen dahin, daß sie nach 
Ableben des Kaisers diese seine Tochter als rechtmäßige Erbin aller 
väterlichen Besitzungen anerkcunen sollten. Man gab jenen Erbfolge- 
gesetzen, welche zu Gunsten der weiblichen Linie bestimmt und fest
gesetzt wurden, den Namen der Pragmatischen Sanction. 
Indessen ereilte dcr Tod den Kaiser am 20. Oktober 1740, ehe er 
auch seinen Schatz und sein Heer in den Stand setzen konnte, mit die
sen seine Staaten gegen alle Angriffe von außen zu schützen. Er 
mußte es der Zukunft überlassen, wie nach seinem Tode die mit den 
Fürsten abgeschlossenen Verträge rücksichtlich dcr Erbfolge in Erfül
lung gehen würden.

Vierzehntes Kapitel.
Schlesien unter preußischen Königen vom Jahre 17-10 

bis aus unsere Tage.

Neumarkt unter Friedrich II. von 1740 bis 1786.

7L.
Maria Theresia. Erster und zweiter schlestscher Arien Ausdruck des ^ihri
gen Krieges. Kriegkleiden Neum.nkls. Schlacht bei Lcmhen. Friede. SM> 

siev preußisch.
Nach Kaiser Karls VI. Tode wurde Maria Theresia, der 

pragmatischen Sanclion zufolge, Erbin seiner Staaten. Zu diesen 
Staaten ^gehörten damals die Königreiche: Böhmen, Ungarn, Sla
vonien, Croalien, Dalmatien; die Herzoglhümcr: Oesterreich, Stcier- 
mark, Kärnthen, Krain, Mähren, Schlesien, Mailand, Parma, 
Mantua; die Graftschast Tyrol, cin Theil von Schwaben und dre 
österreichischen Niederlande. Wie groß indeß auch die Auödchnnng 
dieser Länder war, so fehlte doch die innere Kraft, welcher früher 
das österreichische Kaiserhaus sein Ansehn und seine Größe verdankte/ 
und es schien blos noch furchtbar, ohne es wirklich zu sein. Nur 
die Entschlossenheit und die liebenswürdigen persönlichen Eigenschaften 
der beim Antritte ihrer Regierung 23 Jahre alten Maria Theresia 
konnten die von allen Seiten drohende Zerstückelung ihrer Staate 
verhindern und sie selbst auf dem Throne erhalten. Wenzel >

') Vergl. HoffmannS Geschichte von Schlesien. Bd. 3.S. 6t-t u 6W 
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seiner Geschichte 'Schlesiens giebt die ganze kaiserliche Armee beim- 
Tode Karls VI. nicht über 82,000 Mann, Preuß dagegen in sei
nem vortrefflichen Werke über Friedrich den Großen, mit Ausnahme 
der italienischen und niederländischen Armee, zu noch nicht ganz 
30,000 Mann an, welche größtentheiö noch in Ungarn standen. 
Der Staatsschatz war nicht reicher, als 100,000 Gulden.

Als nun Maria Theresia Beherrscherin des österreichischen Staa
tes geworden war, forderte Friedrich II., König von Preußen und 
Churfürst von Brandenburg, die Abtretung von ganz Schlesien von 
der jnngen Fürstin, welcher er durch seinen Gesandten Grafen Göt
ter Beistand wider alle ihre Feinde, seine Stimme für ihren Ge
mahl, den Großherzog Franz von Toskana, bei dcr Kaiserwahl und 
zwei Millionen Thaler als Ersatz anbieten ließ. Friedrich gründete 
Zwar seine Ansprüche auf das Vermächtniß George Friedrichs 
von Jägerndorf an den Churfürsten Joachim Friedrich von 
Brandenburg, und auf die 1537 den 15. Oktober mit dem Für
sten zu Liegnitz geschlossene Erbverbrüderung ?°), war jedoch, wie er 
selbst in seinen Denkwürdigkeiten gesteht, weit entfernt von dem Ge
danken, den Besitz Schlesiens etwas Anderem, als seiner Macht und 
Entschlossenheit verdanken zu wollen, weil er wohl wußte, daß ohne 
diese auch weit stärkere Rechtsgründe unwirksam sein würden.

Es wäre dem Zwecke der Geschichte einer Stadt ganz entgegen, 
und würde uns zu weit von unserem vorgcsteckten Ziele abführcn, 
wenn wir eine ausführliche Beschreibung des Kampfes, welcher des
halb gckämpft worden ist, hicr einschalten wollten; uns genüge nur, 
dasjenige zu bemerken, -was auf unsere Stadt einen wesentlichen 
Einfluß hatte.

Das Hans Oesterreich hatte bis 1740 im Frieden gelebt und 
seine Armee in verschiedenen Qnarticren untergebracht. Nach Schle
sien kam das Harrachischc Regiment, und eine Compagnie davon 
Wurde nach Neumarkt gelegt. Bei Annäherung der Preußischen 
Truppen in Schlesien versammelten sich einige Harrachischc Com
pagnien in der Eile nahe bei Breslau, und suchten in die Stadt zu 
kommen, um selbe zu beschützen. Allein Breslau wollte sich dazu 
dicht verstehen, sie aufzunehmen, und so mußten sie theils in die 
benachbarten Städte verlegt, theils unter den Besatzungen der Fe
stungen Glogau, Neisse, Brieg und Glatz untergcbracht wer
den. — Schon am 28. December 1740 kam ein Trupp preußischer 
Husaren vom Ziethenschen Regiment ganz unvermuthet in unsere

70) Frie-rick der Große von Z. D. E Preuß. Bd. 1. S 164 166 ff. 
lautrviK Peter. Oiovkmii 6ermsni» princeps. Ilalae 1702. I-H>r II- 
3. z. 13, 14, zz. Die Forderung des Aönigs, idm Schienen ab.ulrctcn und 
die Rechtsansprüche, auf denen damals diese Forderung baNrlc, die Anipruche 
dämlich auf Liegnitz, Jägerndorf, Brieg und Wohlau. Hallen die Federn der da
maligen Gelehrten ziemlich in Bewegung gesetzt, nnd eine Menge Staatsschiif- 
>en hcrvorgcrufen.
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Stadt gesprengt, wclchevienach Breslau fahrenden Getreidewagen wieder 
zurückholten. Inzwischen langte aber auch den 30. December der 
König selbst in eigner Person mit einem Heere von 15,000 Mann 
in Neumarkt an, und nahm seine Wohnung im damaligen Posthause 
beim Kloster, sonst der Bisch oshof genannt, während zu gleicher Zeit 
viele andere Regimenter auf Nebenwegen bei dcr Stadt vorbeizogen. Die 
zahlreiche Mannschaft wurde in den Bürgerhäusern einquartirt und 
verpflegt, und obwohl in manchem Hause 20 bis 30 Mann lagen, 
so war doch deö Nachts eine solche Ruhe, als ob kein Mensch in 
der Stadt wäre.

Am folgenden Tage dcn 3l. Dccember rückte dcr König mit 
seiner kleinen Armce gegen Breölau, nahm in der Eile den Dom 
ein, und akkordirte zu gleicher Zeit mit dcr Stadt, welche sich in 
Ansehung vieler Umstände wohlbedächtig neutral erklärte. Der Kö
nig ordnete zu Anfänge des Jahres 1741 zu Breslau aus den bei 
sich habenden Ministern und Civil-Beamten ein Kollegium an, wel
ches General-Fcld-Kriegs-Commissariat genannt wurde 
und sowohl die königlichen Sachen, als auch alle andern zu diesem 
Zweck dienenden Veränderungen im Lande besorgte.

Während dieser Zeit hatte sich die Armee verstärkt und «ertheilt; 
auch verschiedene Schlösser, als Ottmachau, Namslau hinweg
genommen, die österreichische Besatzung aber, nach tapferer Gegen
wehr, zu Kriegsgefangenen gemacht. Die Festung Glogau hielt der 
Prinz Leopold von Dessau mit einem Corps eingeschlossen, und 
sie ging am 9. März 1741 in der Nacht, da die Garnison solches 
am wenigsten vermuthet hatte, mit Sturm, jedoch ohne sonderlichen 
Verlust, an die Preußen über. Nachher zog sich die ganze Armee 
bei Ohlau zusammen. Dennoch wußte man in dieser Gegend nichts 
von dem, was vorgehen sollte, ja in ganz Breslau sprach man nur 
von einem geschlossenen Frieden. Unversehens aber hörte man am 
10. April cin starkes Kanonenfeuer, und es war leicht aus der Ge
gend, woher die Schüsse vernommen wurden, zu urtheilen, daß eine 
Schlacht geschlagen werben müsse. Jedermann war über den Aus
gang derselben in Furcht und Erwartung. Tags darauf meldete eine 
gedruckte Nachricht, daß die österreichische Armee, welche eilfertig durch 
Mähren nach Schlesien gekommen war, bei Mollwitz zwischen Oh
lau und Brieg geschlagen worden wäre. Hierauf zog der König 
den 27. April vor Brieg, welche Festung sich nach einem sechs- 
tägigen Bombardement an die Preußen ergab am 4. Mai, von 
da aber gegen Grottkau, und 14 Tage später bezog der König 
das bei Strehlen ausgesteckte Lager, um die an der böhmische'" 
und mährischen Grenze sich befindende österreichische Armee zu beob
achten. Demungeachtct schlichen sich den 30. Juli ein Chor österrei
chische Husaren herüber, bräunten Zobten ab, und kamen den 1- 
August bei 1,500 Mann stark bis Damb ritsch bei Neumarkt, um 
einen von Berlin kommenden Geldwagen wegzunehmen. Glücklicher-
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Weise war jedoch derselbe schon den Tag zuvor dort durchpassirt. 
Weil aber damals im Kloster Leubus ein Regiment preußische Hu
saren lag, welches aber nicht glaubte, daß der Feind so stark wäre, 
so schickte deren Oberster, von B ende mir, einige Eskadrons über 
die Oder, welche im vollen Trabe den Oesterreichern zwar nach 
Dambritsch entgcgenrückten, sich aber.auch beim Anblicke der gro
ßen Uebermacht bis an die Oder zurückzogcn. Weil die Feinde sie 
stark verfolgten und schon mehrere Gefangene gemacht hatten, so such
ten die Preußen über die Oder zu setzen, wobei über 100 Mann 
ertrunken sind. Der Umstand, dort einen Feind gefunden zu haben, 
erbitterte die Oesterreicher so, daß sie nicht allein das in Maltsch 
befindliche Salz-Magazin nebst den wenigen vorhandenen Kaufmanns
gütern, sondern auch den Einwohnern in Maltsch, Rauße und 
Blumerode ihre Habseligkeiten plünderten. Endlich nöthigte sie die 
Furcht, abgeschnitten zu werden, sich eiligst aus Schlesien zurückzuziehen.

Wenige Tage nachher ließ der Känig die Stadt Breslau ohne ' 
wgend einen Gewaltstreich durch einige Regimenter besetzen und die 
österreichische Besatzung abziehen; denn es war ihm sehr viel daran 
gelegen, in den Besitz der Hauptstadt Schlesiens, und zwar ohne 
allen Aufstand, zu gelangen. Den 17. September wurde die Festung 
Neisse belagert,*)  nach vorangcgangenem Bombardement den 3i. 
^Oktober ^ibergeben, und den 7. November ließ sich darauf der König 
w dem Fürstensaale zu Breslau von den Ständen Ober- und Nie- 
berschlcsiens huldigen. Der folgende Winter wurde mit Eroberung 
der oberschlesischen Städte unv mit Hin- und Hermärschen zugebracht, 
auch ließ der König ein Corps nach Mähren in die Winterquartiere rücken.

*) Bergt F. Mi ueberg Gesch. d. Stadt Neisse. Neisse 1834. 8. S. 108. ff

Der Krieg wurde im Jahre 1742 fortgesetzt. Die österreichische 
Armee befand sich in Böhmen, wohin die Preußen ihr folgten, und 

kam den 17. Mai bei Czaslau zu einer Hauptschlacht, in 
welcher die Preußen über die zahlreiche österreichische HccreSmacht 
kfuen ruhmvollen Sieg erfochten. Als aber Maria Theresia wegen 
°wer Theilung ihrer Erbländcr mit Sachsen und Baiern in Streit 
gerieth und Frankreich gegen die Kaiserin mit diesen beiden Ländern 
gemeinschaftliche Sache machte, deren Heere bereits in Böhmen ein
gedrungen waren, so hielt sie, von allen Seiten bedrängt, es für 
wchsam, unter Vermittlung Englands und mit Ausschluß Frankreichs, 
"Nr dem Könige von Preußen zu Breslau Frieden zu schließen, wo- 

Könige ganz Niederschlesien nebst dem größten Theile 
^verschlcsiens und der Grafschaft Glatz, unabhängig von Böhmen, 

us ewig überlassen wurde. Dieser Friede wurde in Breslau den
Juni feierlich proklamirt. In Neumarkt wurde das FriedenSfest 

en 15. Juli gefeiert.
Während der böhmischen Unruhen wegen der Wahl deS Chur- 

Nten von Baiern zum deutschen Kaiser unter dem Namen Karl VH. 
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suchte ein starkes Corps Oesterreicher nebst einem Schwärm von ungari
schen Insurgenten und Panduren in Oberschlcsien cinzudringen, weil man 
es von Seiten Oesterreichs als einen Friedcnsbruch ansah, daß Frie
drich H. dem bedrängten Karl VII. mit 80,000 Mann zu Hülse 
geeilt war. Der König hatte sich mit seinen Truppen an der schlc
sischen Grenze in die Gegend von Königgrätz postirt. Dort fehlte 
es zwischen beiden Hauplarmeen an kleinen Attaquen und schwächen
den Bewegungen auch nicht; doch wollten die Oesterreicher eS zu 
keiner Hauptschlacht kommen lassen, bis endlich der Winter cinbrach- 
Weil es aber an Futter und Proviant gänzlich mangelte, so zog sich 
die preußische Armee bei sehr schlimmem Wetter und nicht ohne große 
Beschwerden dcn 19. Okt. 1744 nach Schlesien zurück; die Ocstcr- 
reicher und Sachsen hingegen »ertheilten sich in Böhmen in die 
Winterquartiere. Da indeß nach dem Abzüge der Preußischen Ar
mee aus Böhmen dic, obgleich zahlreiche, Garnison in Prag nickst 
sicher war, so zog sich dieselbe den 25. November gleichfalls aus 
Prag zurück, und suchte dcn Weg nach Schlesien. Weil aber der 
General Einsiedel als Kommandant von Prag den Rückzug sehr 
unvorsichtig angestellt hatte, so wurden die Preußen durch die Oester
reicher, welche fast zu gleicher Zeit in die Stadt ruckten, als diest 
auszogen, mit dcn von ihnen zurückgclassenen Kanonen sehr auf ihrem 
Marsche beunruhigt und ihnen dcr Weg nach Schlesien sehr gefaßt 
voll und beschwerlich gemacht.

Den ganzen Winter hindurch war keine Ruhe. Eine ostnrtm 
chische Armee, größtenteils aus . Husaren und Panduren bestehend, 
suchte sowohl in Oberschlesien, als auch im Gebirge bei Schmiede 
berg, Hirschberg und Glatz cinzudringen. Dadurch erlitten zwar 
die Städte und Dörfer an dcr böhmischen und mährischen Grenze, 
weil eS doch unmöglich war, alle Zugänge hinlänglich zu bewachen, 
vieles Ungemach und so manche Drangsale: dennoch richteten H 
Feinde weiter nichts aus, als daß sie sichs gefallen lasten mußte", 
oft mit blutigen Köpfen zurückgewiesen zu werden, zumal der Kon ß 
nicht nur die Hauptarmee, sondern auch sonst noch verschiedene Hort 
an andere Ocrter im Gebirge, namentlich bei Land es Hut, für ve 
Nothfall und zu ctwanigen Unternehmungen abschickte und die 6^ 
stungen wobl besetzt hielt. r^nd,

Inzwischen kam die preußstche Armee wieder m guten Zustan - 
aber auch die Oesterreicher und Sachsen in Böhmen erhielten 
stärkung. Die Oesterreicher glaubten nun, dcr König sei wegen » , 
zähliger kranker Soldaten in schlechten Umständen, und hofften nich 
weniger, als die preußische Armee über einen Hausen zu werfen, ° 
Festungen einzunehmen und endlich m kurzer Zelt Schlesien wieo 
zu erobern. Daher fand sich am 3. Juni 1745 die ganze mAl 
men stehende österreichische Armee, 60,000 Mann stark, nebst 24,0 
Satbsen ohne den geringsten Widerstand wirklich auf einer Ebene H 
schcn Striegau und Hohenfriedeberg ein. Unterdeß hane
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König, welchem diese Ankunft der österreichischen Streitmacht nicht 
unbekannt war, seine 60,000 Mann starke Armee bei Schweid- 
nitz zusammengezogen, und war mit ihr von da aus in dcr Stille 
der Nacht bis Striegau vorgerückt, wo er sich, widcr alles Ver- 
muthen dcr Ocsterreichcr, schon am 4. Juni früh um 2 Uhr in 
vollkommener Schlachtordnung zeigte. Die 24,000 Mann Sachsen 
unter dem Kommando dcS Fürsten Adolph von Weißenfels, 
Welche sich dcn bcstcn Platz erwählt und auf einer Anhöhe hinter 
eine starke dort aufgcpflanzteBatterie postirt hatten, bildeten sich ein, 
mit dcn Preußen schon fettig zu werden, ohne erst die Österreicher 
abzuwartcn, und erwarteten mit vieler Herzhasiigkeit den ersten An
griff der unter dem Kommando dcs Generallieutcuants Dumou- 
lin stehenden Preußen. Der König kommandirtc sogleich, die An
höhe und die Menschen srcssende Artillerie der Sachsen, es koste, 
was es wolle, wegzunehmen, welchen Befehl die tapfern Grenadire 
auch glücklich aussührten. Kaum war dieö geschehen, so entstand 
unter Preußen, Oesterreicher» und Sachsen cin allgemeines Schlacht
gewühl, nnd nach standhafter Gegenwehr sahen sich die Sachsen, 
und selbst der Prinz Karl von Loth ringen, Kommandant der 
österreichischen Armee, genöthigt, vor dem von den muthigen und 
siegenden Preußen gemachten feurigen Wetter schleunigst die Flucht 
iu ergreifen. Sie hinterließen 70 Kanonen, 70 Fahnen und Stan
darten, und 7 Paar Pauken, worunter ein Paar silberne waren, 
nebst vielen Gefangenen. Die Zahl dcr Verwundeten und Geblie
benen betrug bei den Verbündeten 24,000 Mann.

Dcr König verfolgte den flüchtenden Feind bis über die böh
mische Grenze, und weil sich dieser bei Königgrätz in cin ver
schanztes Lager setzte, so blieb der König mit ungefähr 20,000 
Mann an der schlesischen Greine stehen.

Einige Monate gingen ruhig dahin, indeß die Oesterreicher auf 
mache dachten. Die österreichischen Generale, unter denen der Fürst 
^obkowitz, kamen im Lager zusammen und beschlossen, durcb ihre 
Weit überlegene Macht dcn König von Preußen mit seinen 60,000 
Mann im Lager bei Sorr plötzlich zu überfallen. Daher rückte 
dle wenigstens 60 000 Mann starke österreichische Armee untcr dem 
Oberbefehle des Prinzen Karl von Lothringen und deS Fürsten von 
Lobkowitz an das preußische Lager, welches bei Sorr nahe an einer 
Anhöhe aufgeschlagcn war, um den Feind von vorn anzugreifcn, 
wahrend ein starkes Husaren-Corps unter dcm Kommando der Ge- 
Uerale Tränk und Nadasti im Rücken ansallcn sollten; es schien 

daß, wenn alle Wege abgespcrrl sind, ein einzi
ger Mann von den Preußen davon kommen konnte. Doch 
hatten sich die Oesterreicher getäuscht. Denn als diese am 30. 
September 1745 bei noch dunklem Morgen in vollständiger 
Schlachtordnung ganz unvermuthet anfingen, das preußische Lager 
tu beschießen, so brachen die Preußen aus ihrem Lager hervor, 
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kletterten sogleich mit staunenSwerthem Löwenmuthe unter dem wü- 
thendstcn Kanonenfeucr den Berg, woselbst sich die Feinde aufge
stellt hatten, hinan, und warfen alles über den Haufen, während 
der König mit der Kavallerie und Infanterie zugleich die ganze 
kaiserliche Armee angriff, so daß sich die Oesterrcichcr noch eher mit 
großem Verluste zurückziehcn mußten, als der Husarenschwarm den 
Preußen in den Rücken fallen konnte. So stand Friedrich zum vicr- 
tenmale als Sieger auf dem Wahlplatze. Die Armee rückte darauf 
nach Schlesien in die Gegend von Schweidnitz, Rohnstock und Für- 
stenstcin, der rühm- und sieggekrönte König aber eilte nach Berlin, 
um wegen der Winterquartiere die nöthigen Anstalten zu treffen, 
Prinz Leopold von Dessau erhielt während der Abwesenheit deS 
Königs daS Kommando, um die Oesterrcichcr zu beobachten. Diese 
hatten sich wider alles Vermuthen bedeutend verstärkt, und bei böh
misch Friedland an der sächsischen Grenze zusammengezogcn, um 
Schlesien wieder zu gewinnen, ein Corps unter dem General Grün 
sollte durch Sachsen ins Brandcnburgische, ein andres mit der gan
zen sächsischen Armee durch die Lausitz in Schlesien, und ein drittes 
auS Husaren und Panduren bestehend, durch das böhmische Ge
birge bei Schmiedeberg eindringen, mithin des KönigS bereits 
geschwächte Armee zur Vertheilung zu nöthigen und gänzlich auf- 
zureiben. Der König von Preußen, welcher diese Absicht der 
Feinde gar bald erkannte, fand sich schon im November wieder bei 
seiner Armee ein, und sammelte dieselbe bei Bunzlau. Weil nun 
ein Theil der Oesterrcichcr und Sachsen in der Obcr-Lausitz stand 
und in Görlitz ein wohlversehcnes Magazin war, so rückten des 
Königs Vortruppen unter dem Kommando des General Winter
feld dem Feinde entgegen. Bei Katholisch-Hennersdorf 
schlugen sie 3 Regimenter sächsische Kavallerie und 1 Regiment 
Infanterie aufs Haupt, machten über 1,300 Mann Gefangene und 
erbeuteten Paukech Standarten und Fahne. Während seine doppelt 
so starken Feinde nach Böhmen zurückweichen, ging der König mit 
seiner Armee immer tiefer ins sächsische Land, eroberte Laub an, 
Görlitz, Zittau und Bautzen, machte die Besatzungen zu Kriegs
gefangenen und erhielt sehr reich gefüllte Magazine, wodurch der 
König von Pohlen genöthigt wurde, seine Residenz Dresdenzu 
verlassen und nach Prag zu flüchten. Unterdcß kam der alte Fürst 
von Anhalt-Dessau mit seinem bisher bei Magdeburg und 
Halle stehenden Beobachtungs-Corps dem zum Einfalle ins Bran- 
denburg'scke bestimmten Feinde entgegen, vertrieb den 30. Novem
ber die bei Leipzig stehenden Sachsen ohne Schwerdtstreich, besetzte 
die Stadt, jedoch mit dem ernsten Befehle guter MannSzucht, nahm 
alsdann die Stadt M eissen in Besitz, und rückte sodann bis Kes
sel sdorf bei Dresden vor, woselbst er den 15. December die 
sächsische Armee nebst dem Corps des österreichischen General Grün 
in einem stark verschanzten Lager und in einer fürchterlichen Stet- 
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lung antraf. Demungeachtet griff er fast im Angesichte der österrei
chischen nur zwei Meilen davon stehenden Armee deS Prinzen Karl 
von Lothringen mit löwenmüthiger Herzhaftigkeit den Feind an, 
und behauptete, obwohl nicht ohne große Anstrengung, daö Schlacht
feld. Er erbeutete die ganze feindliche Artillerie nebst vielen Sie
geszeichen. Unter diesen Umständen forderte der König DnSxn 
zur Uebergabe auf. Dieses, ohne Hoffnung auf Entsatz, warf sich 
am 18. December gutwillig in des Königs Arme, während die 
Besatzung als Kriegsgefangene sich ergab. Bei seinem Einzüge 
umarmte Friedrich die bei der Flucht ihres Laters zurückgebliebenen 
königlichen Kinder, und tröstete sie in den Ausdrücken der zärtlich
sten Theilnahme; zugleich wurden alle Ausschweifungen seiner Sol
daten bei Todesstrafe verboten. Demnach suchte unter Vermitte
lung Moskaus, Englands und Hollands Maria Theresia den Frie
den, welcher auch bald den 24. December in Dresden geschlossen 
und den 25. unterschrieben wurde. Schlesien ward von unsäglicher 
Furcht und Kricgsbeschwerde, Sachsen hingegen von feindlichen Ar
meen befreit.

Unsere Stadt Neumarkt hat zwar während dieses Krieges, den 
wir so eben in Kürze berührt haben, wirklich keinen Feind gesehen, 
gleichwohl aber die Drangsale und Beschwerden deS Krieges genug
sam empfunden.

1. Weil die Stadt an der Hauptstraße von Breslau nach Böh
men und Sachsen liegt, so mußte sie durch die häufigen Märsche 
vieles leiden, da selten ein Zug vorüberging, indem die Comman
deurs gern in verschlossenen Städten zu übernachten wünschten; ja 
es ist sogar wahrscheinlich, daß nach und nach die ganze preußische 
Armee, und manches Kommando vielleicht öfter, in Neumarkt im 
Quartiere gelegen. Schon im September 1742 rechnete man, daß 
bereits gegen 12,900 Mann hier einquartirt und verpflegt, der 
Stadt aber dadurch 5,285 Floren Kosten verursacht worden sind, 
der Niederlage aller Gewerbe zu geschweige», wenn ganze Regimen
ter hier Rasttag hielten. "

2. Ferner mußte Neumarkt große Lasten ertragen durch be
schwerlichen Transport der hiehergebrachten neuangeworbenen Re
kruten und durch ununterbrochene Thorwachen, indem sämmtliche Thore 
ur Ermanglung einer Garnison durch hinlängliche Bürgerwachen 
ber Tag und Nacht besetzt werden mußten.

3- Nicht minder wurde die Stadt von Schreck und Angst heim- 
welchen Kummer war Neumarkt damals gerathen, als

174l den 1. August die oben bereits erzählte feindliche 
b*" ch Maltsch verfiel. Fast jede Stunde kam neue Nach- 
daß diese Husaren-Corps gegen Neumarkt im Anzüge wär n. 

Deshalb berathschlagte der Magistrat mit den Schoppen und Aelte
sten, ob man dieselben gütlich in die Stadt einlassen, oder ob mal 
die Thore sperren und sich widersetzen solle? Unbegreiflicher Weife 

Gesch b. Et. Nkum. 17 
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drangen viele Bürger auf Gegenwehr, ungeachtet kein Pulver im 
Borrath und die Gewehre in schlechtem Stande waren; sie rührten 
die Trommeln und besetzten die verschlossenen Thore. Durch diese 
Maßregel unter diesen Umständen hätten sehr leicht innnere Unru
hen unv Feuersbrünste entstehen können, wenn es die Oesterreicher 
nicht für nöthig gefunden hätten, bei ihrem Abmärsche einen andern 
Weg einzuschlagen. Traurige Tage verlebten die Bewohner Neu
markts auch vor der im Juni 1745 geschlagenen Schlacht bei Ho- 
henfriedeberg, denn die öfteren nahen Streifereien feindlicher 
Parthicn gaben Veranlassung zu den fürchterlichsten Nachrichten, die 
fast stündlich einliefen. Ja selbst der Tag der Schlacht war für 
Neumarkt ein Schreckenstag, welches wegen des AusgangeS dersel
ben in banger Erwartung der Dinge harrte, die da kommen soll
ten. Neumarkt hatte wohl gerechte Ursache, dem Frieden entgegen- 
zuseufzen, namentlich als der König im November 1745 mit der 
Armee nach Sachsen ging, unv die feindlichen Husaren im Gebirge 
wieder freie Hand hatten, weswegen auch viele Familien und kö
nigliche Beamte mit allen ihren Habseligkeiten sich hieher geflüchtet 
hatten, welche dann die traurige Nachricht von Brandschatzunge» 
und andern Unglücksfällen mitbrachten, welche sehr leicht auch Ncu- 
markt hätten treffen können.

4. Die Stadt wurde überdieß noch durch tägliche Vorspann- 
und Proviantfuhren in die entlegenen Lager äußerst belästigt. Zwar 
betrafen die letzter» nur das Land, gleichwohl hat die Stadt zu An
fänge des Krieges dergleichen Fuhren öfter thun müssen.

5. Endlich kam auch der Gewerbbetrieb der Professionisten bei 
zunehmender Theurung und dem wachsenden Kummer der Landbe
wohner wegen des beständigen Vorspanns in großen Verfall.

Dies war der Zustand Neumarkts bis zum Jahre 1745. Nach 
dem am 25. December 1745 abgeschlossenen Dresdener Frieden ge
noß die Stadt zwar einige Ruhe, allein diese wurde beim Ausbruche 
des dritten schlesischen oder siebenjährigen Krieges, von 1756 
bis 1763, gestört, in welchem die Stadt harte Drangsale betrafen. 
Die immerwährenden Hin- und Herzüge von Freund und Feind, 
stete Einquartirungen und Lieferungen erschöpften die Bürger.

Namentlich übten die kaiserlichen Völker, Kroaten und 
Panduren, viele Bedrückungen aus; und in den Jahren 1760 
und 1761 wurden öfters von diesen Horden und den Russen Brand
schatzungen erpreßt. Mehrercmale leistete die Bürgerschaft Wider
stand, indem sie den feindlichen Abtheilungen die Thore sperrten, 
und mit Wehr und Waffen die Mauerthürme bestiegen, durch diese 
drohende Maaßregeln die Plünderer verscheuchend.

Kurz vor der Leuthener Schlacht den 5. December 1757 
befand sich die Stadt mit Kroaten und Panduren, der Vorhut deS 
österreichischen Heeres, besetzt. Die Feldbäckerei war hinter den 
Scheunen vor dem Liegnitzer Thore auf den kurzen Morgen-Aeckern 
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aufgestellt. Die preußische Armee näherte, sich in Eilmärschen unter 
Anführung des Königs, und schnitt zunächst die Feldbäckcrei ab, 
welche erbeutet und demnächst die Feinde aus der Stadt gejagt, und 
diese von den Preußen besetzt wurde.

Die Kroaten besetzten die Bisch dorfer und Kammendor- 
fer Anhöhen vor der Stadt. Friedrich beorderte einige Husaren- 
und Dragoner-Regimenter, welche erstere sich durch Stephans
dorf zogen, gegen sie. Bei der Annährung dcr preußischen Husa
ren sendete der sie befehligende General einen Trompeter ab, sie zur 
Uebergabe auffordernd. Die Kroaten schössen den Letzteren vom 
Pferde, woraus die preußischen Husaren vorückten und ihre geschlos
senen Glieder sprengten. Inzwischen kamen auch die Dragoner her
beigesprengt, und die Kroaten wurden theils zusammengehauen 
theils gefangen genommen. Friedrich hatte inmittelst seine Wohnung 
in dem Hause am Ring Nro. 61 aufgeschlagen. In der darauf 
folgenden Nacht zog das preußische Heer durch und bei der Stadt 
der bei Lissa gelagerten österreichischen Armee entgegen, und den 
folgenden Morgen erfolgte die denkwürdige Schlacht bei Leuthen, 
Worin letztere geschlagen und ein großer Theil zu Gefangenen ge
macht wurde. Der König, welchem doch wohl vor der überlegenen 
Macht der Feinde etwas bangen mochte, versammelte am 4. De
cember 1757 die Generale und höheren Offiziere auf offenem 
Felde am Wege zwischen Neumarkt und Leuthen in einen Kreis um 
sich, und hielt folgende Anrede an sie:

„Ihnen, meine Herren, ist es bekannt, daß eS dem Prinzen 
„Karl von Lothringen gelungen ist, Schweidnitz zu erobern, 
„den Herzog von Bevcrn zu schlagen und sich zum Meistet 
„von Breslau zu machen, während ich gezwungen war, den 
„Fortschritten der Franzosen und Reichsvölker Einhalt zu thun. 
„Ein Theil von Schlesien, meine Hauptstadt und alle meine 
„darin befindlich gewesenen Kriegsbedürfnisse sind dadurch vcr« 
„loren gegangen und meine Widerwärtigkeiten würden aufs 
„Höchste gestiegen sein, setzte ich nicht ein unbedingtes Ver- 
„trauen in Ihren Muth, Ihre Standhaftigkeit und Ihre Va- 
„terlandsliebe, die Sie bei so vielen Gelegenheiten mir bewie« 
„sen haben. Ich erkenne diese dem Vaterlande und mir ge- 
„leisteten Dienste mit der innnigsten Rührung meines Herzens. 
„Es ist fast unter Ihnen, der sich nicht durch eine große 
„ehrenvolle Handlung ausgezeichnet hätte und ich schmeichle 
„mir daher, Sie werden bei vorfallendcr Gelegenheit nichts 
„an dem mangeln lassen, was der Staat von ihrer Tapfer«

zu fordern berechtigt ist. Dieser Zeitpunkt rückt heran;
„ich würde glauben nichts gethan zu haben, ließe ich die 
„Oesterreicher im Besitze von Schlesien. Lassen Sie eS sich 
„also gesagt sein: ich werde gegen alle Regeln der Kunst die 
„beinahe dreimal stärkere Armee deö Prinzen Karl, angreifen, 

17 »
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„wo ich sie finde. ES ist hier nicht die Frage von der An- 
„zahl der Feinde, noch von der Wichtigkeit ihres gewählten 
„PostenS; alles dieses hoffe ich, wird die Herzhaftigkeit mei
ner Truppen und die richtige Befolgung meiner Dispositio- 
„nen zu überwinden suchen. Ich muß diesen Schritt wagen, 
„oder eS ist alles verloren; wir müssen den Feind 
„schlagen, oder uns alle vor seinen Batterien 
„begraben lassen. So denke ich; so werde ich handeln. 
„Machen Sie diesen meinen Entschluß allen Offizieren der 
„Armee bekannt; bereiten Sie den gemeinen Mann zu den 
„Auftritten vor, die bald folgen werden, und kündigen Sie 
„ihm an, daß ich mick für berechtigt halte, unbedingten Ge- 
„horsam von ihm zu fordern. Wenn Sie übrigens bedcnkcn, 
„daß Sie Preußen sind, so werden Sie gewiß dieses Vor- 
„zugS sich nicht unwürdig machen. Ist aber Einer oder der 
„Andere unter Ihnen, der sich fürchtet, alle Gefahren mit mir 
„zu theilen, der kann noch heute seinen Abschied erhalten, ohne 
„von mir den geringsten Vorwurs zu leiden."

„Wir folgen Ew. Majestät in den Tod! Gut und Blut 
für unsern König I" riefen die versammelten Offiziere und der Kö
nig bemerkte mit Freuden die Begeisterung, welche seinen Worten 
folgte.

„Schon im Voraus," fuhr er fort, „hielt ich mich überzeugt, 
„daß keiner von Ihnen mich verlassen würde; ich rechne also 
„ganz auf Ihre treue Hülfe und auf den gewissen Sieg. 
„Sollte ich bleiben und Sie für Ihre mir geleisteten Dienste 
„nicht belohnen können, so muß eS daS Vaterland thun. Ge- 
„hrn Sie nun in das Lager und wiederholen Ihren Regi- 
„mentern, was Sie jetzt von mir gehört haben. DaS Re- 
„giment Kavallerie, fügte er noch hinm, welches nicht gleich, 
„wenn «S befohlen wird, sich unaufhaltsam in den Feind 
„stürzt, lasse ich gleich nach der Schlacht absitzen und mache 
„eS zu einem Garnisonregimente; daS Bataillon Infanterie, 
„daS, eS treffe, worauf es wolle, nur zu stutzen anfangs ver- 
„liert die Fahnen und die Säbel und ich lasse ihm die Bor- 
„tm von-der Montirung abschneiden. Nun leben Sie wohl, 
„meine Herren; in Kurzem haben wir den Feind 
„geschlagen, oder wir sehen unS nie wieder!"

Den 5. December in aller Frühe, bevor noch der Tag graute, 
führte der König sein Heer in vier Kolonnen zur Schlacht; er ließ 
die Truppen bei sich vorüberziehen. Zwischen LamperSdorf und 
Borne trafen die Husarm aus die österreichischen Vorposten, war
fen sie zürück und machten 800 Mann zu Gefangenen. Der Kö
nig ließ mehrere vor sich führen, um Erkundigungen über die Feinde 
einzuziehen; unter ihnen erkannte er einen preußischen Grenadier, 
der von seinem Regimrnte davon gelaufen war, einen Elsasser von 
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Geburt. „Und du konntest mich verlassen?" rief ihm der König 
zu. „Ew. Majestät halten zu Gnaden," antwortete der Grenadier, 
„eS stand doch gar zu schlecht mit uns." — „I nun," sagte der 
König, „laß uns heut noch einmal unser Glück versuchen. Läuft'S 
schlecht ab, so wollen wir morgen beide davon laufen!" Er schickte 
ihn zu seinem Regimente zurück und wir dürfen glauben, daß an 
diesem Tage keiner tapferer focht, als unser Grenadier.

Gegen Mittag stand das preußische Heer in Schlachtordnung. 
Das Centrum hatte Radardorf und Lobetinz vor, sich, der 
rechte Flügel Puschwitz im Rücken und erhielt Befehl zum An
griff vorzugehn, während der linke Flügel, welcher Borne im Rücken 
hatte, zurückhalten sollte. Dieses einfache Manöver, berühmt unter 
dem Namen der „schrägen Schlachtordnung," durch welche 
EpaminondaS bei Mantinäa, Alexander der Große bei Arbela, Ju
lius Cäsar bei PharsaluS siegten, entschied auch diesmal den Sieg. 
Das Geheimniß dieser Stellung ist, den Feind, welcher sich in gra« 
der Linie aufgestellt hat, durch eine schräge Stellung zu überflügeln 
und ihm in die Seite zu fallen.

Die Wegnahme der Batterien, welche die Kaiserlichen bei dem 
Fichtenbusche aufgestellt hatten, so wie die Erstürmung des, mit 
Kanonen und Grenadieren besetzten, Kirchhofes des Dorfts Leu
then entschieden die Schlacht, welche um 2 Uhr deS Nachmittag» 
begann -inbrcchendev Dunkelheit um 5 Uhr endete, -^le
Feinde verloren an Todten, „nv Gefangenen 27,000
Mann, 116 Kanonen, 51 Fahnen und 4000 Rüst- und Bagage- 
wagen; der Verlust des Königs betrug 60,>0 Mann. Der Rückzug 
über das Schweidnitzer Wasser kostete dem Feinde (d. i. den Oester- 
reichern) noch viele Leute; die Preußen verfolgten sie bis Sara. 
Die Sieger lagerten die Nacht über auf dem Schiachtfelde bei bren
nenden Wachtfeuern. Der Sieg von Leuthen wurde dadurch voll
ständig, daß der König vor Breslau rückte, welches der General
feldzeugmeister von Sprecher ihm dcn 19. December übergab. 
Der Prinz Karl legte den Oberbefehl nieder und Dann führte, 
don Zielen verfolgt, daö bis aus 37,000 Mann geschmolzene 
Heer nach Böhmen. Der General Luchesi war in der Schlacht 

geblieben.

7t) Diese Schilderung der denkwürdigen Schlacht bei Leuthen, in wel
cher Friedrich den herrlichsten und entscheidendsten von seinen Siegen allen er- 
kämvflc, ist wörtlich entlehnt aus ..Leben ^ Th-ttn Friedrichs des Großen, 
Königs von Preußen, von Friedr. Förster. Meisten ,810- Tbt Z S. 529 ff. 
Vergl. Geschichte Schlesiens von M. Morgendester. Breslau ,829 S. 374 u 
375 K.G.Hoffmanns Geschichte von Schlesien. Schweidmtz bei
S. 206 ff. Allgemeine Geschichte von Karl von Rotteck. F«>burg >m BreiSga« 
1839.Bd8.S23S. - Leuthen O. S. O. L M. von Nenmarkt, hieß 1330 
Luthin. In diesem Jahre verpfändete Äöaig Johann dieses Dorf mtt Ra
then. O S O. 2j M. von Neumarkt, denen von Schelle-dorf «blich für 
beide Geschlechter. I« Jahre 1434 gab K Sigismund das oberste Gericht
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So glorreich dieser Sieg für Preußen war, so verderblich wurde 
er der Stadt Neumarkt. Denn abgesehen, daß die Gefangenen in 
derselben untergebracht nnd zunächst in die Kirchen gesperrt wurden, 
so wurde auch hier das Hauptlazareth errichtet, und alle Gebäude 
mit Verwundeten und Sterbenden angefüllt; wodurch ansteckende 
Seuchen erzeugt wurden, denen eine Menge Einwohner erlagen.

Diese Seuche wüthete bis in den April 1758. Täglich fuhr 
der Todtenwagen von Haus zu Haus, um die Leichen aufzuneh- 
men, welche haufenweise in Gruben auf dem Stadtziegelei-Anger 
geworfen wurden. Die Offiziere wurden in die evangelischen Kir- 
chengrüfte beigesetzt. Während dieser Zeit starben städtische Ein
wohner:

Katholiken........................... 56
Evangelische...................... 257.

DaS kirchliche Begräbnißbuch bemerkt dabei, daß nur obige Zahl 
angemeldet, aber fast eben so viele unangemeldet verscharrt worden 
sind. Nach dieser Seuche waren nur noch 33 lebende Ehepaare 
hier vorhanden.

Diese Drangsale vernichteten den Wohlstand der Einwohner, 
und zogen der Stadt eine Schuldenlast von 9,263 Reichsthalern zu. 
Endlich seht- der Hubertsburger Friede am 15. Februar 1763 den 
Verheerungen ein Ziel, und durch weise Gesetze und eine kraftvolle 
Regierung wußte der große Friedrich die behauptete zu he
ben und die geschlagenen Nr--»- ocncn.

Zm Jayre 1763 wurden 3 Kompagnien Musketiere als Gar- 
nison hieher verlegt. Seit 1770 bis 1806 garuisonirte ein Füse- 
lter-Bataillon hierselbst. Im Jahre 1778 eröffnete Friedrich den 
bamschen Erbfolgekrieg durch das Einrücken zweier Heere in Böh
men. Der Kaiser Joseph stand aber in einem fest verschanzten La
ger bei Jaromirz, und war zu keiner Schlacht zu bewegen. Die- 

ward jedoch ohne Schlacht im Frieden zu Teschen am 
13. Mai 1779 beendigt, und Neumarkt litt nur vorübergehend durch 
Lieferungen und Einquartirung. Eben so wenig wurde der Nah- 
rungösrand durch den wegen der Theilung Polens 1772 geführten

und Geschoß, sieben Schock böhmische Groschen und 34 Malter Getreide an 
Bischofswerder, ablösbar mit 200 Mark Groschen. Zm Jahre 

E.^a/Hias. daß es nicht mehr Lehn, sondern freies Erbgut 
sein solle. Im Jahre 1605 verkaufte K. Rudolph an Christoph von 
Hoberg die Lehnsgerechiigkeit über Leuthen und Haida, S 14 M von 
Neumarkt, zu Erb- und Eigen mit den Geschöffern für 3,500 Thaler Dieses 

und Pfh., 1 evangel. K., Sch. und Pfh., l Schl. t
B 2 H. 29 Ncbenh. 2 Wdm 1 Kretscham. 1 Oelschlägcrci. 

ES zahlt ungefähr 600 Einwohner. Da« alte oben angeführte ksuistrum vil- 
isrum alloäiorum el jurium äucatus 4Vi-atislsvivnsis et ckistrictus diamp- 
«laviensis vom Jahre 1303 sagt über Leuthen folgendes: Renten badet 
wanso, 68, quoi-um pledanus badet 2, item pro allockio 94, scultetus 7, 
ceosuates gg minus j wanso, Quorum 10 sunt äeserli.
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Krieg gestört. Dies war dcr Zustand Neumarkts und die Stellung 
der Stadt in der politischen Welt unter Friedrich II.; werfen wir 
nun unsern Blick zunächst auf die Kirchengeschichte derselben.

73.
Evangclischcr GottcSdicnst auf dir Burg und im Kaufhause. Gründung der 
evangelischen Kirche. Zhrc ersten Prediger. Legat. Funkation bei der katholi
schen Küche. Stadtvfarrcr Wadlsircil gkcit. Dcr Guardian Iäckcl deckt das 
Klostergcbädc mit Ziegeln. Königl. Verordnungen, Las Äirchenwcscn betreffend.

Die kirchlichen Verhältnisse der Katholiken erlitten unter Fried
richs deö Großen Regierung im Ganzen genommen wenig Verän
derung; dagegen kamen bedeutendere unter den Protestanten vor. 
Friedrich, der allen seinen Unterthanen eine vollkommene Gewissens
freiheit gestattete, bewilligte alsobald, daß an Orten, wo keine evan
gelische Kirche sich befand, Bethäuser erballt würden, und schickte 
von Berlin aus die neuen Prediger zu denselben, doch mit der aus
drücklichen Bestimmung, daß den Katholiken kein Nachtheil daraus 
erwachse, da der König im Frieden zu Breslau am 11. Juli 1742 
den 8tntu« yun der katholischen Kirche garantirt und feierlich ver
sprochen hatte, daß die katholischen Kirchen, Stifter und Klöster un
veränderlich in ihrem vorigen Zustande verbleiben sollten. , ,

Friedrich II. hatte, da er allen seinen Unterthanen völlig freie 
Religionsübung gewährte, deshalb dem bei dem Prinz Leopold von 
Dessauischen Negimente in Rauschwitz bei Glogau stehenden Felv- 
probste Abel den Auftrag gegeben, alle sich zu Predigerstellen mel
denden Kandidaten zu prüfen, zu ordiniren und den darum bitten
den Gemeinden zu Predigern zu geben. Auch die evangelischen 
Bewohner von Ncumarkt säumten nicht, von dieser königlichen Con
cession dcn erwünschten Gebrauch zu machen, und versammelten sich, 
um zu berathschlagen, wie wohl die Sache am besten anzufange? 
wäre, damit doch endlich ein Gottesdienst nach ihren Glaubens- und 
Gewissensgrundsätzen in der Stadt eingerichtet würde. Zwar hat
ten sie schon zu wiederholtenmalen den König um die Einrichtung 
eines solchen Gottesdienstes gebeten; da aber bei den häufigen Ge
suchen dieser Art Unordnungen vorgesallen waren, so wurde diese 
Bitte nicht sogleich gewährt. Endlich schickten sie am 2.5. Februar 
1741 eine Deputation nebst einem Kandidaten Samuel Thiel 
an den Feldpropst Abel mit dem Gesuche, diesen Thiel alö Predi
ger für die Stadt Neumarkt zu ordiniren. Allein die Abgeordneten 
kamen zu spät. Denn auf speciellen Befehl des Königs waren dem 
Propste alle ferneren Ordinationen untersagt.

Inzwischen rückten den 12. September 2 Compagnien preußi
sche Grenadiere auf einen Monat in die Stadt, deren Befehlshaber 
der Hauptmann von Wangenheim den 17. September durch den 
damaligen Pastor Waschipky in dem benachbarten Blumerode der 
Garnison in dem oberen Zimmer der Burg öffentlichen evangeli- 
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,chen Gottesdienst abhalten ließ, welchem die evangelischen Bürger 
fleißig beiwohnten. Diese, und unter ihnen die vor Kurzem erst 
erwählten evangelischen Rathsglieder, der Physiikus Dr. Aß wann 
und der Tabakfabrikant Johann Jakob Marchand, thaten zu 
Beförderung dieses Werkes allen nur möglichen Vorschub.

Allein den 15. Oktober rückte die Garnison wieder aus, und 
der so eben erst eingerichtete neue Gottesdienst hörte auf, da die 
benachbarten Prediger ohne besondere Erlaubniß es nicht wagten, 
rn Neumarkt zu predigen. Jetzt wendeten sich die Protestanten an 
daS in Breslau nicdergesetzte General-Felb-Kriegs-Commiffariat und 
baten, den einmal begonnenen öffentlichen Gottesdienst fortsetzen zu 
dürfen. Die Erlaubniß erfolgte bald. So wurde nun auf der 
Burg der evangelische Gottesdienst fortgehalten, und zwar Sonn
tags mit zwei Predigten, und Mittwoch mit einer Predigt und 
Communion. Den Gottesdienst besorgte anfangs der genannte Pa
stor Waschipky aus Blumerode ganz allein, wofür ihm die Ein
nahme deS Klingelbeutels und die Stol-Accidentien, welche auch 
nach Maßgabe der Alt-Ranstädtischen Convention und nach dem be
stehenden ülexus puroestiali« dem katholischen Stadtpsarrer entrich
tet werden mußten, als Entschädigung für seine Bemühungen über
lassen wurden. Später erhielt er in dem Pastor Gottfried Ger- 
lach von Rausse *) einen Gehülfen, welcher am 19. November 

, . 2»?^ m der Anmerkung zu Abschnitt 18 Seite 31 meiner geschicht
liche« Darstellung dcr denkwürdigsten Ereignisse in dcr Statt Ncumarkt gesagt, 
dass mir Geschichtliches übcr da« Dorf Rauße N. N. W ; M. von Ncu- 
mark nichts bekannt geworden ist Diese Behauptung muß ich hier insofern wi
derrufen und berichtigen, als mir so eben in Tzschoppes und StenzelS llr- 
« . mmlung Seite 254 eine äußerst wichtige geschichtliche Notiz zu
Gestcht gekommen, nach welcher Rauße im Zahrc 1414 durch den Bischof von 
Breslau. Herzog Wenzel von Liegnitz, Siadtr-cht erhalten habe und in Folge 
dessen von emem gewissen Peter Schiraw nach deutschem Rechte auSgeseßt 
worden , spater aber w eder zu cin m Dorfe herabgcsunkcn sey. Die Stelle ä- 
a. L). t« der Anmerkung 9 ist zu wichtig, als daß ich sie meinen Lesern hier 
?"vt wörtlich au« dem genannten schätzbaren Werke mitiheilen sollte, da dic- 
se« Werk gewiß nur in den Händen sehr weniger unter ihnen sein dürfte. Dort 
heißt er buchstäblich so:

, Zm Zähre 1414 gestattete Herzog Wenzel von Liegnitz, BischofvonBrcS- 
-Hu, dem ^l^r Schiraw eine neue Stadt und Feste zu Rassaw (Rauße 
„St St.W z M n.N.) auSjusetzen und ,u bauen, mit Thürmen. Thoren, Burg- 
„^uiren. Thorhaufern, Wohnhäusern Winzoäusern, Mauern Erkern Planten, 
„Grabea und Wällen, frei zu allen Stadtrcchien, wie Liegnitz mit St'adirechicn, 
„und anderer Aussetzung, Gcwohnh-ilcn und Rechten au-gesetzt sey, besonder« mit 
„einem freien Marktlage für Inländer und Ausländer, Krämcrei, da man wäge 
..allerlei Spezerei nnd Kaufmannschatz, mit einem freien Fleisch- und Brodt- 
„markte in der Woche, mit Aussetzung von Handwerkern, als: Bäckern, Flei- 
„schern. Gewandtchneidern, Gcwandkammcrn, Wollcnwcbern, Schneidern Garn- 

Schmieden, Schlossern. Plathnern, Scharwächtern, Schuhinachcrn, 
.'«rodbanken, Fleischbänken. Fischbänken, Kuttelhofe. Wagen und allen fürstli- 
„cheu Rechie«, wir die Stadt Liegnitz, mit obersten und niedersten Gerichte», 
„Sogelweide nnd Zeidelweide, hoher und niederer Jagd, Bergwerke», «oldwer- 
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die HuIdigungSpredigt hielt. Da aber der Burgraum für die Ge
meinde, welche noch durch daS herbeiströmende Landvolk bedeutenden 
Zuwachs erhielt, freilich immer beschränkter wurde, so gab dieser 
Umstand dazu Veranlassung, daß man das hiesige ehemalige Kauf
haus unter dem Rathhause, woselbst zuvor die Bäcker, Schuhmacher 
und Kürschner feil gehabt hatten, und worin 1750 zwei Monti- 
rungs-Kammern, nach hinten die Weinstube zum Stadtkeller, und 
oben ein großer Saal mit 3 Zimmern erbaut worden waren, durch 
Anlegung von Bühnen und Bänken zum protestantischen Gottes
dienste einrichtete, worin am 4. Avventsonntage die erste Predigt 
gehalten wurde. Den 10. Januar 1742 setzte der Magistrat ein 
ordentliches Kirchen-Collegium ein. Der Bürgermeister Johann 
Gottlob Blochmann, der vr. meck. Heinrich Daniel Aß- 
mann und der Kaufmann Johann Jakob Marchand wurden 
zu Kirchenvorstehern ernannt, und ihnen die Sorge für das Kir- 
chenwesen übertragen. Zugleich wurde vom Rathe und der Bürger- 
schaft beschlossen:

1. den Pastor Gottfried Gerlach zu Rausse zum kastor 
primiiriu8Z

2. den Diakonus Hl. Gottlob Kluge zu Räuden, weil der 
Pastor Waschipky zu Blumerode sich zu keiner Amtsvcrände- 
rung geneigt zeigte, zum pssior secunclarius;

3. den Kandidaten Samuel Thiel zum Rectqr Scllolse;
4. den Organisten Gottfried Pöcher zu Rausse zum Orga

nisten, Kirchschreiber und zweiten Schui-Collcgen;
5. endlich den Bürger und Bäcker Caspar Kühn zum Adjunkt 

und dritten Schul-Collegen
iu berufen, und den vier ersteren noch im Januar die Vokation 
auszufertigen, welche auch sogleich höheren Ortes die Bestättigung 
erhielt. Den 11. März und den 8 April hielten die Pastoren 
Gerlach und Al. Kluge ihre Antrittspredigt, und den 31. März 
Wurde die feierliche Installation beider Prediger durch den Ober- 
Consistorial-Nath Burg aus Breslau vorgenommen. Nachdem sich 
die Verhältnisse so gestaltet hatten, dachte man an den Bau einer 
eigenen Kirche, da, auch das Kaufhaus einen zu beengten Raum 
darbot.

Dieses Kirchengebäude steht an der Ecke der Fleischer- und 
Constadtgasse, ist nur von Bindwerk und mit Ziegeln ausgesetzt, 
ohne Thurm, mit Schindeln gedeckt und inwendig gepflastert; es hat 
in der Länge 48, in dcr Breite 28 und in der Höhe 20 Ellen, 

„kcn, Silbcrwerkcn, Kupfcrwerken, Bleiweiken. Zimiwerken, Eisenwerke«, Stell- 
„werken und Seifenwcrken. Noch bis auf die neueste Zeit bat stch m diesem 
„Dorfe manche Spur ehemaliger städtischer Einrichtung erkalten."

Daß Rauße als Stadt neben Breslau^ Liegnitz und Ncumarkt sich nicht 
behaupte» konnte, ist begreiflich.
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Oben sind ringsum zwei Hauptchöre, und hinter dem Altare zwei 
Sakristeien.

Der Grundstein zu dieser Kirche wurde den 26. September 
1744 auf derjenigen Stelle, wo jetzt der Altar steht, mit großen Fei
erlichkeiten und mehreren gehaltenen Reden gelegt, und in denselben 
ein kurzer Bericht über die damaligen Verhältnisse des Reiches, über 
Schlesien und insbesondere über Neumarkt nebst verschiedenen neu
geprägten Münzen, in einer kupfernen Kapsel wohlverwahrt, einge
mauert. Die Kirche erhielt den Namen „zur heiligen Drei
faltigkeit." Bei dieser feierlichen Handlung zog die Bürgerschaft 
katholischen und evangelischen Glaubens in Parade auf, denn an 
die Stelle gegenseitiger Verfolgung und alter Bitterkeit war der 
Geist des Friedens und der Verträglichkeit getreten. Als der Grund
stein vermauert werden sollte, drängte sich ein jeder herzu: Vor
nehme und Niedrige, Bürger und Landleute, durch Anwerfen fri
schen Kalkes doch wenigstens einigen Antheil an dieser Feierlichkeit 
zu haben. Endlich kam im Monat Mai 1745 das Gebäude in 
vollkommenen brauchbaren Zustand, so daß es den 30. Mai von 
dem schon genannten Vreslauischen Ober-Consistorial-Rath und Kir
chen- und Schulen-Jnspektor Burg eingeweiht werden konnte. ES 
war dies an eben dem Tage, an welchem die Nachricht kam, daß 
die Schlacht bei Hohen friedeberg geschlagen werden sollte, welche 
für die österreichischen Waffen einen so unglücklichen Ausgang nahm. 
Im April 1746 wurde der neue Altar, und im November 1754 
von dem Orgelbauer zu Petersdorf, Gottfried Herbst, die neue 
Orgel aufgesetzt und am 15. December das erstemal gespielt. Der 
Bau und die Anschaffung aller Nothwendigkeiten war mit vie
len Schwierigkeiten verknüpft. Zur Bestreitung der Kosten mußten 
wegen Armuth der Gemeinde Gelder aufgeborgt werden. Die Ab- 
stoßung dieser Schulden sowohl, als die Besoldung der beiden Pre
diger, sollte, weil sonst kein Fond vorhanden war, aus dem Klin
gelbeutel geschehen, und es sind, besonders weil man auch die Stel
len und Gestühle vermicthete und ein großer Zusammenfluß von 
Gästen war, nicht nur die gewöhnlichen Ausgaben bestritten und 
die Schulden getilgt, sondern auch nach und nach einige kleine Ka
pitalien gesammelt worden. Zudem schenkte der König durch die 
königliche Kriegs- und Domainen-Kammer, zur Tilgung der durch 
den Kirchenbau verursachten Schulden, von den Einkünften der 
Stadt^Kämmerei jährlich 100 Neichsthaler. Im Jahre 1781 wurde 
das Kirchengebäude noch durch den Anbau von 4 neuen Logen er
weitert. — Das Patronatsrecht bei der Pfarrkirche St. Andreas, 
welches der Magistrat titulo oneroso, wie wir oben erzählt haben, 
schon im 15. Jahrhundert erlangt hat, erstreckt sich zwar nicht auf 
diese weit später, anfangs nur als Bethaus erbaute Kirche, indeß 
hal Friedrich II. der Stadt doch auch die Wahl ihrer Mmgeüschen 
Prediger zugestanden, und nach einer Bestimmung der Königlichen
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Regierung vom 9. December 1824 ist bei Stadtgemeinde die Aus
übung deö Patronatsrechtes zucrkannt worden. Die Wahl der Pre- 
digcr geschah von Anfang folgendermaßen:

Der Rath läßt nach eigenem Gutbefinden verschiedene Theologen 
Probepredigten halten, aus denen die Bürgerschaft drei Kandidaten 
erwählt unv dem Raths-Collegio vorstellt. Aus diesen drei Kandi
daten erwählt der Magistrat denjenigen, welcher ihm als der pas
sendste und tauglichste erscheint, und präsentirt ihn darauf durch das 
königliche Ober-Konsistorium dem Könige zur Bestättigung. Erst 
"ach Eingang der Allerhöchsten Genehmigung der getroffenen Wahl 
Wird der neue Prediger in sein Amt eingesührt.

Eingepfarrt sind zu dieser Kirche keine Dorfgemeinden, doch hal- 
sin sich gastweise folgende Dörfer ganz oder doch größtenteils mit 
ihren kirchlichen Verrichtungen nach Neumarkt: die evangelischen Be
wohner von Bischdorf, Bruch, Breitenau, Buchwäldchen, Dietzdorf, 
Falkenhain, Flämischvorf, Frankenthal, Grünthal, Hausdorf, Jäsch- 
kendorf, Kadlau nebst Gäbel und Neudörfel, Kammendorf, Kobelnik, 
?ampersdorf, Michelsdorf, Pfaffendorf, Polkendorf, DominiumProp- 
llei, Schadewinkel, Schlaupe, Schönau, Schöneiche und Hubendorf, 
Ober- und Niedcr-Stcphansdorf nebst Schweinberg und Raschdorf, 
Seedorf und Zieserwitz.

L>le Einrichtung deS Gottesdienstes wurde bei Erbauung der 
Kirche in folgender Weise getroffen:

Der erste Pastor predigt alle Sonn- und Feiertage Vormittags, 
zweite Nachmittags, ohne zu wechseln. Derjenige Prediger, wel- 

wer die Woche hat, hält im Sommer eine Christenlehre, anch Mitt
wochs und Donnerstags das Frühgcbet, Freitags aber eine Wochen- 
hall^' DoEchag und Freitag wird wöchentlich Kommunion ge-

Wir können von dieser geschichtlichen Darstellung der Gründung 
es evangelischen Kirchensystems nicht scheiden, ohne zuvor einen Blick 

auf die ersten Prediger dieser Kirche geworfen zu haben.
Gottfried Gerlach wurde den 4. April 1670 zu Räuden 

geboren, und studirte, nachdem er zu Breslau den Gymnastalkursus 
ollendet hatte, Theologie und Philosophie zu Wittcnberg. Von 
" kam er nach bestandener Prüfung nach Schlesien zurück, und 
urde Pastor in Rausse und Wilschke, eine Meile von Neu-

Durch 40 Jahre bekleidete er das dortige Pastorat, während 
in Zeit der größte Theil der evangelischen Bürger Neumarkts 

Ermangelung eines eigenen Kirchensystems sich zu seiner Kirche 
//"k, und da er später sogar auf der hiesigen Burg den neueinge- 
ichteten Gottesdienst besorgt hatte, so trug man kein Bedenken, ihn 

j w 12. Januar 1742 zum ersten Pastor und Vormittags-Prediger 
der Stadt zu berufen, welches Amt er noch nickt volle 8 Jahre 

verwaltete. Er starb den 1. Septbr. 1749, als man eben Anstalt 
wachte, sein fünfzigjähriges Amtsjubiläum zu feiern, in dem Alter 
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von 80 Jahren, und hat seine Ruhestätte vor dem Altare der Nkll- 
erbauten evangelischen Kirche in einem gemauerten Grabe gefunden. 
Zu gleicher Zeit wurde zum zweiten Prediger M. Gottlob Kluge 
berufen. Er wurde geboren zu Neumarkt den 27. Juli 1715, und 
war der Sohn eines angesehenen Neumärktischen Bürgers. Beide 
Prediger wurden am 31. März 1742 durch dcn Ober-Consistorial« 
Rath Burg aus Breslau in ihr Amt eingewiesen. Nach dem Tode 
des PastorGerlach wurde Kluge am 3.März 1750 zum ersten Pa
stor und Vormittags-Prediger erwählt und installirt. An seine Stelle 
kam als zweiter Prediger Daniel Kirsch, gebürtig aus Goldberg, 
welcher damals noch Kandidat war. Seine Installation erfolgte zu 
gleicher Zeit mit dcr des Pastor Klnge.

Noch dürfen wir einer in dieser Zeit entstandenen Stiftung nicht 
vergessen; nämlich 1749 legirte Friedrich Keil ein Kapital von 
200 schlesischen Thalern für arme Schulkinder.

Kehren wir nun zur Lage der katholischen Kirche Neumarkts in 
diesem Zeitraume zurück.

Bei der katholischen Stadtpfarrkirche errichtete 1742 ein Ein
wohner auf der Probstei, Namens Brigert, eine Fundation, ver
möge welcher der Pfarrer jährlich 6 heil. Messen zu lesen verpflichtet 
sein soll.

Die bei der katholischen Kirche damals angestellt gewesenen Pfar
rer sind nun folgende:

Dem TheophiluS Jgnaz Schubert folgte 1752 Johann Jo
seph Orthmann. Er war ein Sohn des Stifts-Kanzlers >» 
LeubuS, und wurde 1751 zum Pfarrer in Stephansdorf befördern, 
den 10. März 1752 berief ihn hingegen der Magistrat zum Stavt- 
pfarrer nach Neumarkt und die Collatoren dcr Schöncicher Kirche 
zugleich zum wirklichen Parochus daselbst. Die bischöfliche Bchörve 
bestellte ihn zum Erzpricster des Neumärktischen Archipresbyterats. 
Jedoch bekleidete er nur fünf Jahre dieses Amt. Ein Viertehah 
vor seinem Tode klagte er über die heftigsten Kopfschmerzen, «nv 
den 26. März 1757 früh um 6 Uhr rief ihn der Tod durch einen 
Schlagfluß inS bessere Leben, nachdem er sein Alter nicht höher, al? 
auf 46 Jahre gebracht hatte.

Nach des Erzpriester OrthmannS Tode entstand ein Streck 
um die erledigte Pfarrstelle, welcher dem Magistrate bei Ausübung 
seines Wahlrechtes Unannehmlichkeiten, viele und große Schwierig 
leiten und lange Verzögerungen verursachte. Es hatten sich 4 Com 
petenten zu diesem Beneficium gefunden:

1. der damalige Pfarrer Carl Walther zu Stephansdorf;

2. der Pfarrer Lachatsch zu Leuthen;
3. der Kapellan Felß zu Neumarkt; .
4. der Hauslehrer und Hoffmeister Johann Renner oe 

Baron von Siersdorf.
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Schon wurden die streitenden Partheien der Verzögerung über- 
drüßig, und wünschten, daß diese VokationS-Angelegenheit einmal 
beendigt würde, die Wahl treffe, wen sie wolle. Nichtsdestoweniger 
war der^Magistrat immer noch unschlüssig, welchem von den genann« 
len Bewerbern er die Präsentation ertheilen sollte; immer noch zögerte 
er mit der Ernennung eines neuen Pfarrers. Da zerhieb endlich 
die Dazwischenkunft der königlichen Kriegs- und Domainen-Kammer 
den gordischen Knoten, welche sich sehr dringend für den Hauslehrer 
Renner verwendete. Das Empfehlungsschreiben der Kammer an 
den Magistrat gab den Ausschlag, und Renner wurde zn Ende deS 
August 1757 erwählt. Man sieht, welch großes Gewicht auch da- 
Mals schon bei Besetzung von Pfarrstellen dergleichen Empfehlungs
schreiben hatten, bei deren Berücksichtigung oft manches wirkliche 
Verdienst in den Hintergrund gestellt wird. Dies möchte der neu 
angestellte Pfarrer auch wohl fühlen, wie wir bald hören werden.

Johann Renner war nur ej Monate Stadtpfarrer in Neu- 
Markt. Seine Amtsführung traf in eine sehr bedrängte Zeit. Eben 
War nach der Schlacht bei Leuthen das große Lazarclh nach Neu
markt gebracht worden, wozu auch der Pfarrhof verwenvet und ganz 
mit Kranken und Verwundeten belegt wurde. Pfarrer und Kapellan 
hatten mit der Sorge nnd dem Besuche der Kranken vollauf zu thun. 
Dazu kam noch üble Wirthschaft. Der Pfarrer lebte auf einem 
großen Fuße, und die pfarrlichen Einnahmen wollten zur Bestreitung 
der Ausgaben und zu dem Aufwande, welchen der Pfarrer machte, 
nicht mehr, ohne in den Fall zu kommen, Schulden zu machen, aus
reichen. Ohne alles Verdienst, in den Geschäften des Seelsorger- 
amtes gar nicht geübt und mit seinen Pflichten und Verbindlichkeiten 
gänzlich unbekannt, war er blos durch die Macht der Empfehlung 
ins Amt getreten, und ein würdigerer Seelsorger und in seinem Be
rufe wohl erfahrener Mann, der Pfarrer Walther in Stephans- 
dorf nämlich, welcher unter den Mitgliedern des Rathes bei der angestellten 
Wahl die meisten Stimmen gehabt hatte, verdrängt worden. Diese 
Betrachtung und die fatale Lage, in welcher sich der Pfarrer befand, 
bewogen ihn, sein Pfarramt in die Hände des Bischofs freiwillig 
zu resigniren, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, daß der bei 
inner Wahl zurückgestellie Pfarrer Walther in Stephansdorf sein 
Nachfolger würde. Diese Resignation wurde von der bischöflichen 
Behörde dem Magistrat unterm 29. December 1757 insinuirt. Der 
Magistrat war auch damit einverstanden, und wählte schon am 30. 
December den Pfarrer Walther zum Slädtpfarrer von Neumarkt. 
Weil wegen des Lazareths kein leeres Zimmer in der Stadt zu finden 
war, woselbst sich das Raths-Collegium zu diesem Zwecke hätte ver
sammeln können, so wurde diese Wahl vermittelst einer Surrende voll
zogen, welche an die Mitglieder deS Magistrats und die Aeltesten 
geschickt und von diesen unterschrieben wurde. Die königliche Kam
mer war mit dieser Wahl nicht zufrieden, erklärte sie für voreilig 
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oder übereilt, und veranlaßte den Magistrat, eine neue anzustellen, 
bei weicher Walther den Pfarrer zu Auras zum Rivalen erhielt. 
Nichtsvestoweniger blieb der Magistrat bei der ersten Wahl, und 
ertheilte die Präsentation dem damaligen Pfarrer zu Stephansdorf 

Karl Joseph Walther, welcher auch am 20. März 1758 
das königliche Placet erhielt, jedoch mit der Weisung, daß künftig bei 
allen Pfarrwahlen ein Oamnn^sarius loci gegenwärtig sein soll. Der 
Pfarrer Walther starb im Jahre 1792, und es folgte ihm Adam 
Preuß.

Das Minoriten-Kloster erhielt in diesem Zeitraume eine aber
malige Verbesserung. Der Guardian Jäckel, mit dem Klosternamen 
k. (Losmas genannt, ein geborener Neumärkter, machte im Jahre 
1752 damit den Anfang, das Klostergebäuve mit Ziegeln zu decken; 
die Kirche aber behielt noch ihr Schindeldach, bis die Reihe einige 
Jahre später auch an sie kam und ein Ziegeldach an die Stelle trat. 
Damals lebten im Kloster 12Orvensgeistliche (l-atre») und 5 Laien
brüder (krstres). *)

Einige wichtige königliche Verordnungen, welche für die kirch-. 
lichen Verhältnisse der damaligen Zeit nicht ohne Interesse sind, dür
fen hier nicht Übergängen werden. Da es zur Zeit der schlcsischen 
Kriege und im siebenjährigen Kriege gegen Oesterreich unter den 
preußischen Truppen sehr viele Ueberläufer gab, so erging an den 
gesammten schlesischen Klerus, Weltgeistliche sowohl als Klostergeilt- 
Uche, wegen Verhütung der Desertionen folgende königliche Ver
ordnung:

1. Es sollen gesambte Pfarrer, Seelsorger und Geistliche, sowohl 
ck« clero ssoeulari als re^ulari, keinen Soldaten, sowohl Unler- 
als Ober-Offizier Jhro königlichen Majestät, bis die 6apitsi»8 ex- 
clu-iiv« in ihre Zimmer, Zellen, Gemächer, Pfarr-Höfe oder 8scri- 
ste^oa unter was Verwandt es immer sey, kommen lassen, oder ihre 
Beicht außer des gewöhnlichen Beichtstuhles anhören, sondern wann 
sie mit dem Pfarrer zu sprechen verlangen, sollen sich die Pfarrer 
und Geistlichen entweder in den Beichtstuhl, oder die Geistliche zu 
der Kloster-Pforten und öffentlich mit ihnen sprechen zu können be- 
geben. Hievon wird auögenohmen, das in denen Städten, wo an
dre ONoisrs in Karoison würklich liegen, die ?r»el«ten und andre 
Geistliche sie mit einer Mahlzeit in ihrer Behausung bewirthen 
können.

2. Soll kein Geistlicher sich unterfangen, einen Soldaten oder 
OKcwr bis die Oapitnins exclusivo einige Geschäncknuß an Geld 
oder Geldeswerth ohne Vorwissen des Oapitsins mitzutheilcn oder 
ihnen an Brodt oder andern Vietusliea etwas mitzugeben, wodurch 
selber zur ooäerüoll sich behelffen könnte.

') Vcrgj. novse provinc>'»s 8ilesi»s Loru88ici»e 1-
aorum Louvealuallum. VVratkl. 1756. 4.
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3. Soll kein Geistlicher, wessen Standes er immer sei, einen 
an einen Soldaten gestellten oder von einem Soldaten geschriebenen 
Briefs annchmen, viel weniger solchen wciterö befördern, sondern 
diesen dem Ueberbringcr jederzeit resmuiren, oder wann Ueberbrin- 
gcr solchen in des Geistlichen Abwesenheit zu Hause übergeben hätte, 
oder der von einem Soldaten geschriebene Brieff dem Geistlichen, 
ohne daß er wüßte, von wem? er seye, zugekommcn wäre, solle ihn 
der Geistliche entweder an des Soldaten enpitMn, oder an den 
nächst im Quartir liegenden Ollicier eröffneter befördern.

Ferner wurde im Juli 1743 das lu« ^s)1i für Verbrecher in 
Kirchen und Klöstern aufgehoben. Ein merkwürdiges Ereigniß in 
dieser Periode war unstreitig auch die im Jahre 1746 den 31. Mai 
erfolgte Abschaffung der bis dahin gebräuchlichen Kirchenbuße, statt 
deren den 20. Sept. Zucht- und Arbeitshäuser für Oberschlesien zu 
Brieg uud für Niederschlesien zu Jaucr errichtet wurden, ebenso 
die Aufhebung sämmtlicher Festtage in Schlesien mit Ausnahme der 
größeren Feste den 12. März 1754.

Durch eine Verfügung ää. PotSdam den 23. April 1756 
erfolgte die Aufhebung der Controverö-Predigten, weil durch 
dieselben Katholiken und Protestanten gegenseitig nur noch mehr 
erbittert wurden; dagegen wurde noch streng darauf gehalten, daß 
nicht auf die Kanzel gehörige Dinge, als: Viehseuchen, Pfropfen 
und Okulircn der Bäume, Seidenbau und Anpflanzung von Maul- 
beerbäumen, Anlegung von Fabriken, Salzregalien, Generalpardone, 
Desertionen der Soldaten, dcm Volke von der geheiligten Stätte 
herab promulgirt wurden.

Eben so erschien 1756 den 21. September ein strenges und 
verschärftes Mandat deS nachher so unglücklichen Fürstbischofs von 
Schafgotsch, daß weder Welt- noch Klostergeistliche ohne drin
gende Noth von einem zum andern Orte versetzt werden sollen, 
daß das Umherreisen und Schicken der Geistlichen von einer auf die 
andere Stelle und der stete Wechsel derselben, ohne daß es äußerst 
nothwendig ist, nur nachtheilig auf Religion und Sittlichkeit ein
wirken könne, und daß solches unnöthiges Umherschweifen auf das 
schärfste gestraft werden soll, ohne Rücksicht auf die eremten Kloster 
zu nehmen. >

Doch ein harter Schlag für alle Pfarrer der beiden Haupt- 
religronen Schlesiens war 1757 den 30. November die Aufhebuna 
des Nerus, wodurch die Einkünfte der Pfarreien so geschmälert wur
den, daß die Pfarrer nur spärlich ihr Auskommen hatten und in den 
armlrchjten Umstanden leben mußten; jedoch traf dieser Nachtheil 
Wehr die Katholiken, als die Protestanten, weil jene im Besitze meh
rerer Pfarreien waren, als diese. Wir haben oben schon gesehen 
daß seit dem Jahre 1542 die Einrichtung bestand, daß die ordent-' 
«chen Pfarrer eines OrteS, gleichviel ob katholische oder lutherische 
Von allen Einwohnern die Stolgebühren zogen, wiewohl eS diesen 
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frei stand, die ^etas miniaterisles von den Geistlichen ihrer Con- 
fession verrichten zu lassen. *) Man nannte diese im eilften Artikel 
der Alt-Ranstädter Convention bestättigte Einrichtung, wie wir zu 
bemerken bereits Gelegenheit gehabt haben, den Nervs; derselbe kam 
sowohl den katholischen als protestantischen Pfarrern, den ersteren 
aber wegen ihrer Mehrzahl in höherem Grade zu Gute. Im BrcS- 
lauer Frieden versprach der König, das Religionswesen aus dcm 
Fuße, wie er es gefunden hätte, zu lassen, und der Nervs dauerte fort. 
Doch ward er den Evangelischen dadurch beträchtlich crleichtet, daß 
die protestantischen Geistlichen die Erlaubniß erhielten, die Leichen 
auf katholische Kirchhöfen zu begraben nnd Reden-daselbst zu hal
ten, doch mit der ausdrücklichen Beschränkung, daß dem katholischen 
ksrocko des OrtS dadurch nichts von den Stolgebühren entzogen 
werbe. Da ferner an sehr vielen Orten, wo schon eine alte katho
lische Kirche war, neue damals sogenannte Bethäuser erbaut wur
den, so wurde schon unter dem 6. Junius 1749 verordnet, daß 
von allen geistlichen Handlungen, die in den Bethäusern verrichtet 
würden, dem katholischen Pfarrer des Orts nichts mehr bezahlt wer
den sollte, welches ein sehr beträchtlicher Verlust sür den letzteren 
war. Auch war schon 1742 den 22. December festgesetzt worden, 
daß zur Beförderung besserer Reciprocität die katholische und evan
gelische Geistlichkeit keine Stolgebühren von einander fordern sollten. 
Hierdurch gewannen nur die letzteren, weil die ersteren keine Fami
lien hatten, und nicht in den Fall kamen, kopuliren, taufen und be
graben zu lassen. An den Orten aber, wo keine evangelischen Kir
chen gebaut und keine evangelischen Geistlichen angestellt wurden, 
blieb es dabei, daß die evangelischen Einwohner ihre kuoi- 
meriLles, wenn sie dieselben außerhalb verrichten ließen, dem katho
lischen Pfarrer des Orts zuvor bezahlen, und einen Licenzschein von 
demselben mitbringen mußten. Eben so mußten sie auch den De- 
cem an ihn entrichten, und ihm den Neujahrsumgang gestatten- 
Allein am 3t. December 1757 erging eine Kabinets-Ordre, und 
am 11. Januar 1758 eine Oberamts-Currrnde, vermöge deren die 
Evangelischen von weiterer Erlegung der Stolgebühren an die ka
tholische Geistlichkeit befreit, und der bisher bestandene Nervs, aber 
blos zum Nachtheile der Katholiken, gänzlich aufgehoben wurde. 
Die Veranlassung dazu soll besonders folgende gewesen sein:

Die Oesterreicher hatten in diesem Jahre einen großen Tpen 
Schlesiens erobert und glaubten, sich in dem Besitze dieser Provinz 
auf immer zu behaupten. Auf Vorstellung mehrerer Katholiken an 
solchen Orten, wo eine evangelische alte, und früher katholisch ge
wesene Pfarrkirche und keine katholische war, dispensirte sie der Pnnz 
von Lothringen von den Stolgebühren an die evangelische Geistlich-

Bkral. Fiebiger: Da- i« Schlesien gewaltsam etugeriffene Luther- 
thu«. Th. r. Eap. 23.
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keit. Der König ergriff das Recht der Wiedervergeltung und sprach 
jetzt die evangelischen Einwohner von den Stolgebühren an die ka
tholische Geistlichkeit frei. Zugleich erging der Befehl, alle katholi
schen Pfarrer und Schulmeister an ganz evangelischen Orten abzu- 
schaffen. Der Decem hörte ebenfalls auf, wodurch die katholischen 
Pfarrer an den Orten, wo vermischte Gemeinden sind, einen unersetzli
chen Schaden erlitten. Dieser Schaden traf anfänglich die Katho
liken allein, aber nach dem Frieden mußten ihn die Evangelischen 
theilen. Denn durch ein Generale wurde der Nerus parochialis 
unter beiden Religionsverwandten, in Ansehung seiner Folgen, gänz
lich ausgehoben. Die Aufhebung des Nerus hatte auch für 
Neumarkt wichtige Folgen. Die Einkünfte des Pfarrers wurden da
durch bedeutend geschwächt, da der größte Theil der Pfarrgemeinde 
evangelisch war, und dieser Umstand flößte dem Pfarrer nicht unge- 
gründete Besorgniß für die Zukunft ein. Der Erzpriester Walther 
Machte zwar alle möglichen Anstalten, einen Theil dieser Einkünfte 
zu retten, allein seine Bemühungen hatten nur einen geringen Er
folg. Derselbe übergab zu diesem Zwecke am 20. Oktober 1759 
eine Constgnation aller seiner Decimen und Zinsen, welche in fol
gendem bestanden:

72) Vcrgl. Geschichte von Schlesien, von K. G- Hoffmaun. Pastor in Frü- 
burg. Schweidnitz bei F. Stuckart. Bd- 4. S. 219-221.

Tesch. d. St. Neum. 18
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Namen der Gemeinde.
Scheffel.

IlltcS Neumärk-k 
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Silberzinsen
Scheffel.
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Maaß.
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») AuS Pfaffendorf . 
d) „ Mmischdorf. 
e) „ Kammendorf. 
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Der Erzpriester reichte im Jahre 1760 bei der königlichen 
Kammer eine sehr eindringliche Vorstellung ein, daß der Pfarrthei 
wenigstens die hier angeführten Emolnmente unverkürzt verbleiben 
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möchten, und erlangte endlich so viel, daß die evangelischen Grund
besitzer von Pfaffendorf verpflichtet wurden, dem Pfarrer alle 
Maldraten, wie er sie bisher besessen, nach wie vor zu entrichten.

Die Aufhebung des Nerus hatte 1764 den 19. Juni noch eine 
Wichtige Verordnung zur Folge, nach welcher die bisherigen Bet- 
häuser den Namen „Kirchen" erhielten.

Da dem Verfasser dieser geschichtlichen Darstellung die Zeit 
dcr Stiftung einer Meßfundation bis jetzt unbekannt geblieben ist, 
so hält er es sür seine Pflicht, derselben hier zu erwähnen; es ist 
dies die Haugwitzische Fundation, bestehend in einem Kapitale 
von 30 Floren, dessen Zinsen ä 1 Floren 15 Silbergroschcn der 
Pfarrer empfängt, um gewisse Frühmessen zu lesen.

Nachdem die adjungirte Kirche in Schöneiche seit dem 7jälm- 
gen Kriege durch eine lange Reihe von Jahren wüste gestanden und 
fast in Trümmern gelegen, denn von dem ganzen Kirchengebände 
waren nur noch die Mauern zu sehen, so war es des Erzpriester 
Walthers erste und angelegenste Sorge, diese Kirche wieder in 
solchen baulichen Zustand zu versetzen, daß sie zur Abhaltung des 
Gottesdienstes gebraucht werden konnte. Der König Friedrich II. 
hatte zu diesem Zwecke bereits eine allgemeine Haus- und Kirchen- 
Collekte in der ganzen Provinz bewilligt. Allein da die dadurch 
eingegangcnen milden Beiträge zur Instandsetzung des Gebäudes 
nicht ausreichen wollten, so mußte der Bau noch um einige Jahre 
verzögert werden, bis die damalige Grundbcsitzerin in Schöneiche 
Frau Anna Eleonora vcrwittwcte von Knieaziewitz gebornc 
Banek aus Breslau, evangelischen Glaubens, aus eigenen Mit
teln das Fehlende zuzuschießen sich geneigt fand. Bis hieher hatte 
die Kirche noch keinen Thurm gehabt, seitdem sie im dreißigjähri
gen Kriege völlig zerstört worden war, so daß auch nicht ein Stein 
auf dem andern geblieben. Jetzt aber wurde auf Befehl und eigne 
Kosten der genannten Grundherrschaft und Kirchcnpatronin ein sol
cher von Holz erbaut und mit einem 6 Pfund schwere» Knopfe ge
ziert. Den Bau leitete der Zimmermeister und Gerichtsscholze 
Franz Seidel aus Heidau, O. V« M. von Neumarkt, und es 
arbeitete mit ihm und unter seiner Aufsicht der Werkgeselle Chri
stian Röhrich aus Borne, O. °/4 M. von Neumarkt. Der Erz
priester Walther erlebte noch die Freude, den Bau theilweise vollen
det zu sehen, denn derselbe ging rasch vor sich, da die katholischen 
und evangelischen Einwohner von Schöneiche die Wiederherstellung 
dieser Kirche sehnlichst wünschten und zu diesem Zwecke bereitwillig 
und uncntgeldlich die nöthigen Fuhren und Handdienste geleistet ha
ben, gerieth aber nach dem 1792 erfolgten Abgänge deö Pfarrer 
Walther ins Stocken. So konnte denn am 2. und 3. November 
1787 wenigstens der Thurm gehoben und Knopf und Fahne aufgesteckt 
werden. Diese Nachrichten sind im Sommer 1844 in dem Thurm- 
knopse der Kirche zu Schöneichc aufgefunden worden, als derselbe 

18*
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einer Reparatur wegen abgenommen werden mußte. Zugleich er« 
fahren wir aus diesen Nachrichten, daß damals noch ein katholischer 
Schulmeister Namens Franz Patzelt in Schöneiche gewesen, folg
lich die dortige katholische Schulstelle erst später eingegangen sein 
mußte.

74.
Zurückzahlung derAblSsungskapitalicn an die Bewohner von Bruch und Grüntbal. 
Kämmerei. Tabakbau. Schnupftabatfabrik. Krctschmerzunft. Schühenbruderschäfl.

Werfen wir nun, nachdem wir den kirchlichen Zustand Neumarkts 
in dieser Periode etwas näher ins Auge gefaßt haben, unsern Blick 
auf die innere Verfassung der Stadt.

Als der König im Jahre 1742 bei dcn Städten die Steuern 
abschaffte und dieselben dcn Landbewohnern auflcgte, verlangten die 
Bewohner von Bruch und Grünthal, welche, wie wir oben er
zählt haben, die auf ihren Grundstücken haftenden und der Stadt 
jährlich zu entrichtenden Zinsen mit einem ReluitionS-Kapitale ab
gelöst hatten, und zwar mit Recht das Reluitions-Quantum zurück, 
denn nun waren sie in dem Falle, Steuern zu entrichten, welche 
früher der Stadtkasse zuflossen und von dieser dem Landesherrn ent
richtet wurden, und von denen sich die Betheiligten völlig durch diese 
Ablösung befreien wollten. Zwar machte die Stadt Gegenvorstel
lungen und allerhand Einwendungen, und berief sich darauf, daß 
sie bei der jährlichen Zunahme der Steuerabgaben, wie sie jetzt 
stattgefunden, sür Bruch und Grünthal weit mehr habe bezahlen 
müssen, als die Interessen von den «ungezählten Kapitalien betragen, 
und eventuell sich im großen Nachtheil befinde, allein alle diese Ge
generklärungen waren umsonst, die Stadt mußte auf speciellen Be
fehl der königlichen Kammer die Kapitalien wieder zurückzahlen.

Bis zum Jahre 1742 mußten alle RathSglieder bei jeder Ses
sion in schwarzen Mänteln erscheinen, eben so auch die Schöppen 
und Aeltesten; ja selbst die. Bürger, welche von der Rathsversamm- 
lung vorgeladen wurden. Diese Sitte änderte sich jedoch unter der 
königlich-preußischen Regierung, so daß jetzt ein jeder in seiner ei
genen Kleidung, jedoch reinlich und anständig, vor dem Magistrate 
erscheinen darf.

Dagegen ist an die Stelle dcr alten städtischen Nent- und 
Steuerkasse, wie sie zu Zeiten der österreichischen Regierung ge
bräuchlich war, 1740 die Kämmerei getreten. Aus Urkunden 
und alten Verträgen geht hervor, daß sämmtliche Pertinentien und 
Gerechtsame der Stadt, als: die Güter Schlaupe, Schöneiche 
u. s. w., das Patronatrecht über die Stadtkirche, die Obergerichte, 
die Mühlen u. a. nach und nach mit den von der Bürgerschaft zu
sammengetragenen Geldern erkauft worden sind. Bei der alten Ver
fassung kamen diese Gelder in eine Kasse, welche die Reut- und 
Steuerkasse genannt wurde, und aus der die kaiserlichen Steuern
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und Landesabgaben entrichtet worden sind. Mit dem, was- nach 
Abzahlung der Steuern übrig, blieb, konnte dann der Rath und die 
Stadtgemeinde nach Willkühr und Gutbefinden schalten und walten, 
ohne daß sie dafür irgend Jemand verantwortlich - gewesen wäre. 
Ein ganz anderes Verhältniß trat unter preußischer Regierung ein. 
Alle Arten von Zahlungen, welche die Commune zu leisten hat, 
alle Revenüen und Einkünfte der Stadt fließen in die Kämmerei- 
kasse, auS welcher dann die nöthigen Ausgaben bestritten werden.

Ueber die Gewer böthätigkeit haben wir in diesem Zeitraume fol« 
gendes zu bemerken. Ein hiesige? Tabakspinner, mit Namen Jo
hann Mayer, wagte es, eine zweite Tabakfabrik zu errichten, in 
welcher jedoch nur schwarzer Tabak bereitet wurde, und brächte es 
binnen einigen Jahren so weit, daß er sich ein ziemliches Vermö
gen sammelte. Allein er hatte 1753 an dem Sohne des verstorbe
nen Kaufmann Johann Jakob Marchand, Namens Karl Jakob, 
einen tüchtigen Nebenbuhler, welcher seine Fabrik wieder empor zu 
bringen suchte. Hiezu kam noch, daß der Bruder deö verstorbenen 
Marchand, sowohl in Auras als in Ohlau, die Fabrikation des 
schwarzen Tabaks stark betrieb. Dadurch entstand ein Ueberfluß 
nn Tabak, und derselbe erhielt einen sehr niedrigen Preis. Die Fa
briken mußten also merklich abnehmen und endlich in Verfall gera
then , zumal die Fabrikanten, da der einheimische Tabak nicht mehr 
ausreichen wollte, mit großen Kosten vielen Tabak aus dem Bran- 
vcnburgischen herbeischaffen mußten. Doch waren die Tabaksabriken 
dem steten Wechsel der Zeit unterworfen, bald fielen sie, bald hoben 
sie sich wieder. Es ist nicht zu läugnen, daß die Tabaksabriken 
rinen wohlthätigen Einfluß auf die Stadt übten und für dieselbe 

on wesentlichem Nutzen waren, denn arme Leue bckamen durch 
^Espinnen Arbeit und Unterhalt, Tischler und Schmiede wurden 
.""Artigkeit gesetzt, hülflose Kinder erhielten in den-Fabriken Be- 
iwasngung und Brod, der leere Boden wurde vermiethet und benutzt, 
A'd die Aecker stiegen im Werthe durch den Anbau des Tabaks. 
Endlich errichtete im Jahre 1752 ein abgcdankter Unteroffizier, Na- 
mens Friedrich Großer, in Neumarkt auch eine Schnupftabak- 
kj, k- .Zwar beschwerten sich darüber die Neichskrämer als über

Gerechtigkeit, und der Magistrat fand es bil-
Kroger nur zu gestatten, den von ihm verfertigten Schnupf- 

„i ak pfundweise zu verkaufen, allein dieser wendete sich an die kö- 
bn r Kammer und erhielt die Erlaubniß, einen Groß- und Klein- 
yandel mit dem von ihm fabricirten Schnupftabak zu treiben, jedoch 

ll der ausdrücklichen Bedingung, daß derselbe in der Stadt Neu- 
markt das Bürgerrecht erlange. Diese specielle Concession wurde 
ym besonders darum zu Theil, weil er dem König als Soldat treu 

gedient hatte.
haben bis jetzt, da wir von den Zünften sprachen, eine 

er bedeutendsten absichtlich unberührt gelassen, um derselben hier im
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Zusammenhänge zu gedenken: es ist dies die bekannte Kretsch- 
merzunft, welche für Nenmarkt das war, was die sogenannte 
große Zunft in andern Städten genannt wurde. Hier befanden sich 
auch die Kaufleute iu derselben. Warum sie „Kretschmerzunft" hieß,- 
weiß man nicht, da eine solche eigentlich nie hier bestand, indem das 
Reihcbrauen unter den Bürgern stattsindct.

Diese Zunft ist durch kein Zusammentrcten verschiedener Perso
nen eines und desselben Gewerbes entstanden und hat über ihre Stif
tung keine Privilegien aufzuweisen: vielmehr besteht sie aus allen 
brauberechtigten Bürgern und jenen Grundbesitzern, welche auf ih
ren Häusern Braugerechtigkeit haben. Diese sind schon in den älte
sten Zeiten zusammengetreten und haben eine Zunft errichtet, wel
cher sie nach eignem Gulbcfinden bestimmte das Brauwesen betref
fende Statuten ertheilten. Es gehörten daher zu dieser Zunft: 
Gelehrte, Rathshcrren, Vornehme, Beamte und andere angesehene 
Männer, die an dem Brauurbar einen Aniheil hatten. Da mehrere 
Gewerbe treibende Bürger zu schwach waren, um eigne Zünfte zu 
errichten, so schlössen auch diese sich der Kretschmerzunft an, und es 
gehörten zu derselben: Rothgerbcr, Riemer, Sattler, welche jedoch 
1698, wie wir bereits erzählt haben, eine eigne Zunft errichteten, 
Seiler, Posamentirer, Seifensieder, Barbirer, Schornsteinfeger, Gold
arbeiter, Handschuhmacher, Drechsler, Glaser, Gürtler, Buchbinder, 
Kupferschmiede, Perückenmacher, Färber. Alle diese waren zwar der 
Kretschmerzunft incorporirt, hielten sich aber in Handwerksangelegen- 
heitcn an auswärtiger Städte Mittel. Sie traten derselben nur in 
allen dcn Angelegenheiten bei, welche das Wohl der Stadt betra
fen, erfüllten ihre damit verbundenen Pflichten, und unterwarfen sich 
dcn Gesetzen und Statuten dcr Zunft. Bei der Aufnahme in die
selbe zahlte jeder eine bestimmte Summe Geldes; erlegte ordentlich 
seinen Quartal-Groschen; erschien, wenn er vorgeladen wurde, vor 
den Aeltesten; verrichtete die Dienste der Jüngsten, und mußte sich 
bei allen Zechbegräbnisscn cinfinden. Dagegen genoß jedes Mitglied 
der Zunft die Auszeichnung, daß er und die Seinen nach ihrem Tode 
umsonst begraben und von den Zunftgenossen in Prozession zu sei
ner Ruhestätte begleitet wurde. Am Tische oben an saßen immer 
die Magistratspersonen uud Gelehrten, welche von dcn Verrichtun
gen dcr Jüngsterei frei waren; Kaufleute aber und andre angesehene 
Personen wurden dcr Verpflichtungen der Jüngsten nicht enthoben, 
und mußten, wenn sie diese Dienste in eigner Person zu verrichten 
Anstaud nahmen, dies durch einen andern Jüngsten für Be
zahlung bewerkstelligen. In zwei alten Zuuftprotokollen findet man 
von den Jahren 1500 bis 1600 noch folgendes angemerkt:

1. mußten jährlich 6 Groschen Kegelrecht an die Zunft be

zahlt werden;
2. haben die Jüngsten auf den Jahrmärkten in Harnischen aus 

Wache gestanden;
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3. mußte der Zunft dcr Malzheller entrichtet werden; D
4. wurden die Lehrjungen der Zunftgenossen in dieser Zunft aus

genommen und ihre Taufzeugnisse in der Zunftlade verwahrt, 
auch zahlten die Meister ihr Meisterrecht mit 36 Groschen 
dahin.

Im Jahre 1684 schenkte Michael Priß mayer, Rathmann 
und Maler, der Zunft vier schöne kupferne Begräbnißschilder.

Aus allem dem können wir zur Genüge entnehmen, daß die 
Kretschmerzunft die größte und angesehenste in Neumarkt war, welche 
sich bis in die neuesten Zeiten erhalten hat.

N»ch wollen wir hier im Zusammenhang« der Schützenbru- 
derschrft erwähnen. Das Bürgerschießen in Neumarkt hat seinen 
Ursprung höchst wahrscheinlich dem 14. Jahrhunderte zu danken. 
Die nächste Veranlassung dazu gaben die damaligen unruhigen Zei
ten, wo Kriege, Befehdungen und Tumulte an der Tagesordnung 
waren, rnd der ruhige Bürger vor einem Ueberfalle oder vor Be
drückungen eines Mächtigeren niemals sicher war. Damit also der 
Bürger in den Waffen vollkommen geübt bei vorkommenden Gele
genheiten im Stande wäre, wohlgerüstet die Stadt zu vertheidigen. 
Nicht als» das Vergnügen, sondern die Nothwendigkeit hat diese 
Schießübungen ins Leben gerufen. Daß dieselben schon in den 
frühesten Zeiten in großem Ansehen gestanden haben mögen, wird 
uns aus dem Umstände höchst wahrscheinlich, daß die sogenannten 
Schützen-Batzen im Jahre 1552 von solchem Werthe gewesen, 
daß dieselben damals zur Bestreitung der Kosten bei etwa vorge
fallenen Bauten rm Rathhause und Stadtkeller verwendet werden 
konnten. Da der Rath sich von dem wesentlichen Nutzen solcher 
Schießübungen unter den Bürgern sür die Stadt vollkommen über
zeugte, so wurde jede Gelegenheit ergriffen, dieselben zu begünstigen 
und zu befördern. So erbat sich im Jahre 1563 die Schützenbru
derschaft die Erlaubniß, ein Freischießen um Zinnwaaren halten und 
für den Schützenkönig den sogenannten Zielgarten ") und Ke
gelplan benutzen zu dürfen, welches der Magistrat sehr gern be
willigte.

Diese Schützengilde zu Neumarkt hatte in Schlesien einen be
deutenden Ruf erlangt, und wurde zu allen feierlichen Schießübun
gen eingeladen. So wurden im Jahre 1563 die Schützen auö 
Neumarkt von den Schützen zu Schweidnitz zu einem großen Vo
gel- und Bolzenschießen feierlich aufgefordert, und im August 
desselben Jahres erfolgte eine Einladung zu den Schießübungen nach

*) Darüber folgt in den Beilagen aus dcm hiesigen Stadtbuche ein wich
tiges Dokument vom Jahre 1417

73) Zielgarten wurde derjenige Garten genannt, welcher an der Stadt
mauer innerhalb der Stadt in jener Gegend lag, wo die Stadtmauer gegen 
Mittag und Mittternacht einen Winkel bildet.



— 280 —

3«»^ Eben so lud der Rath zu Löwenberg im August 1566 die 
Neumärktischen Schützen zu einem von der dortigen Schützengesell
schaft veranstattelen Freischießen ein.

In der höchsten Blüthe stand die Schützenbruderschaft zur Zeit 
)er Türkenkriege, wo der Waffenübungen so viele mit regen Eifer 
rngestellt wurden. Allmählig sank dieselbe von dem Gipfel ihrer 

, rüheren Berühmtheit wieder herab, bis endlich im 30jährigen Kriege 
M kein Königschießen mehr gehalten wurde. Erst 1651 kam das- 
elbe wieder in Aufnahme. Damals wurde festgesetzt, daß der je- 
-esmalige Schützenkönig bis auf 30 Thaler von Steuern, Wach- 
und Dragonergeld, Geschoß und Tagcarbeit befreit sein sollte. Fer
ner sollte derselbe die Benutzung des Grases im Schießgrabcn ge
nießen, und ein Rockftücke von 4 Ellen Tuch erhalten. Er durfte 
keine Beiträge liefern und wegen des Königsmahles nicht über Ge
bühr tarirt werden. Endlich erhielt er aus der Stadtkasse noch 18

Bei der Schützengesellschaft wurde streng auf Ordnung gehal
ten. Diejenigen, welche zu langsam waren, zu spät käme» oder gar 
nicht erschienen, wurden zu einem Species-Dukaten Str-fe verur- 
theilt. '

Im Jahre 1706 fertigte man eine neue Königs-Schützen-Ord- 
nung aus, welche aus 36 Artikeln besteht und im Wesentlichen 
Folgendes enthält:

1. Niemand darf aus fremden Gewehren schießen.
2. Jeder Bürger muß selbst aufziehen.
3. Beim Einführcn des Königs soll nur ein Ehrentrunk, nicht 

aber eine Mahlzeit zu geben erlaubt sein.
4. Jede Zeche soll in gehöriger Ordnung schießen.
5. Alle Bürger müssen aus glatten Gewehren und aus freier 

Hand schießen, ausgenommen die Jüngsten.
6. Niemand darf ohne ausdrückliches Verlangen zu den Schie

ßenden in den Stand kommen.
7. Jeder muß nach Verlauf eines Jahres den erhaltenen Schieß- 

schirm (Scheibe) wieder aufs Scbießhauö abliefern.
Da der Rath dieses Königschießen als eine nützliche Beschäfti

gung für die Bürger ansah und deshalb der Beförderung dessel
ben allen nur möglichen Vorschub leistete, so ist diese Sitte bis auf 
den heutigen Tag beibehalten worden. Das Königschießen findet 

der Pstngstwoche statt, das wöchentliche Bruderschießen aber wird 
von Pfingsten an gerechnet durch 18 Sonntage gehalten.

75.
Unslücksfälle, welche die Stadt betroffen haben. Großes Schloffenwetter in 

Bischdorf. Tod Friedrichs des Großen.
Schließlich wollen wir noch der Unglücksfälle gedenken, welche 

Neumarkt in diesem Zeitraume betroffen haben.



- 281 —

Im Jahre 1749 den 16. und 17. September überzog die 
Stadt Neumarkt ein ungeheurer Schwärm Heuschrecken, der in dich
ten Wolken vorbeizog und die Sonne verfinsterte. Er ließ sich auf 
den Stadtfeldern und den Aeckern der benachbarten Dörfer nieder, 
und fing an, die Getreidefelder und Wiesen auszufressen. Zum 
Glück traf große Kälte ein, welche die Heuschrecken tvdtete. Eben 
so zogen im August 1753 mehrere Gewitter mit einem furchtbaren 
Schlossenwetter über 60 Dörfer Neumärktischen und Breslauischen 
Kreises. Am 3. August traf dieses Unglück auch Neumarkt, die 
ganze Sommererndte und sämmtlicher Tabak wurde durch das von 
einem wüthenden Sturm herbeigetriebene Schlossenwetter fast ganz 
vernichtet. Kaum hatten sich die Feldfrüchte, welche das Wetter 
noch verschont hatte, etwas erholt, so fielen am 8. August Schlos
sen von der Größe-, der welschen Nüsse, auch wohl mitunter wie 
Hühnereier herab. Das Sommergetreide wurde vollends ausge- 
schlagcn, hingegen in der Stadt kein Fenster beschädigt, weil kein 
Sturm das Wetter getrieben brächte. Entsetzlich hatte jedoch Bisch- 
dorf und seine Umgebungen gelitten. Im Dorfe selbst wurden 
alle Zugänge mit Schlossen so überfüllt, welche drei Viertel hoch 
gelegen, daß ein Nachbar zum andern stch nur mit vieler Mühe 
durchscharren konnte; 62 Stück Schweine wurden theils von den 
Schlossen erschlagen, theils unter ihrer Menge erstickt und begraben, 
da Niemand ohne Lebensgefahr zur Rettung herbei eilen konnte. 
Die Vögel hat man auf den Feldern erschlagen gesunden; Bisch- 
dorf und Bruch mit ihren Umgebungen bildeten nur einen Eis
berg, und nach 8 Tagen konnte man im Dorfe selbst noch Berge 
von Eis und Schlossen sehen. Den Tag darauf, am 9. August, 
fiel Nachmittag ein starker Regen mit sehr großen Schlossen ver
mengt, welcher in der Stadt an vielen Häusern die Fenster zerschlug, 
aber den Saatfeldern keinen großen Schaden zufügte. Hingegen 
hatte dieses Wetter im Breslauischen, und besonders im Trebnitzischen, 
entsetzlich gewüthet und alle noch stehende Sommerfrüchte gänzlich 
zerschlagen. Nicht lange nachher, am 17. August, zog früh um 6 
Uhr über die Stadt, ein starkes Wetter, welches von dem hinter der 
Hauptwache stehenden Thurme am Breslauer Thore ein Stück von 
der Stadtmauer oben heruntergeschlagen. Der darauf folgende Win
ter soll den von 1709 und 1740 an dauernder Kälte und Menge 
des Schnees übertroffen haben, und traurige Berichte über dadurch 
entstandenes Unglück kamen in die öffentlichen Blätter.

Im Jahre 1746 den 26. Juni wollte der Büchsenmacher vom Cal- 
zowschen Regimente in dem Hause eines Neumärktischen Uhrma
chers auf der Junkerngasse neben dem Malzhause die Gewehre aus
glühen; weil er jedoch mit zu starkem Feuer in der Schmiede-Esse 
arbeitete, so entstand Nachmittag um 3 Uhr ein höchst gefährlicher 
Brand, welcher nicht allein dieses Haus, sondern auch die Woh-
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nung des Bräuers nebst zwei andern daneben stehenden Häusern
binnen wenigen Stunden in Asche legte.

Ein anderes Feuer entstand den 26. September 1748. Ein 
böhmischer Fuhrmann zündete im Gasthofe zum schwarzen Adler vor 
dem Liegnitzer Thore durch Unvorsichtigkeit mit einem Lichte, welches 
er beim Abfuttern der Pferde an die Wand gespießt hatte, den 
Stall an. Gott schützte aber die Stadt. Es herrschte eine große 
Windstille, so daß das Feuer nicht weiter um sich greifen konnte. 
Denn erreichte die Flamme die ganz nahe um und um gestandenen 
und mit Schindeln und Schanden gedeckten Ställe, so wie die mit 
Getreide gefüllt gewesenen Scheunen, so schwebten nicht allein die 
Vorstädte, sondern auch die Stadt selbst in der größten Gefahr.

Im Jahre 1754 den 17. August früh gegen 6 Uhr fuhr bei 
einem starken Gewitter ein Blitzstrahl in den an dem Breslauer 
Thore bei der Hauptwache stehenden Thurm, und warf nicht allein 
ein großes Stück oben vom Kranze herunter, sondern zerschmetterte 
auch von innen das Gebälke und Mauerwerk an verschiedenen 
Stellen.

Friedrich der Große starb am 17. August 1786, und eS folgte 
ihm in der Regierung der Sohn seines Bruders Friedrich Wil
helm II. — Neumarkt hat in jener Zeit einen berühmten Mann 
auS dem Orden der Jesuiten aufzuweisen, der durch seine Gelehr
samkeit großen Ruf erlangt hat. k. Caspar Sagner, von Neu
markt gebürtig, war 1743 bis 1746 Professor in Breslau, und in 
der Folge Professor zu Madrid, der Hauptstadt in Spanien. *)

Fünfzehntes Kapitel.
Neumarkt unter dcr Regierung Friedrich Wilhelms ll, 
von 1786 bis 1797, und Friedrich Wilhelms Hl, 

vom Jahre 1797 bis zum 7. Juni 1840.

76.
FrelheitSschwindel in Frankreich und daraus bervorgegangme Unruhen in Schle

sien. Krieg mit Frankreich. Neumarkts Leiden.
Unter frohen Erwartungen sah man Friedrich Wilhelm II. die 

Zügel der Regierung ergreifen, die der Hand seines großen OheimS 
entfallen waren. Seine Völker begrüßten ihn mit den freudigstell 
Hoffnungen; seine Rechtlichkeit erregte das allgemeine Vertrauen, und 
es hieß, daß er den Namen des Vielgeliebten verdienen wolle. 
Beim Antritte seiner Regierung vereinigte sich alles, alle Umstände 
trafen so glücklich zusammen, um das Auftreten des neuen Monar
chen leicht und glänzend zu machen; überall herrschte ein tiefer

') Er gab zu Prag eine Philosophie von 4 Bände« in lateinischer Spra
che heraus, wo er 1758 Professor war.
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Friede, und aller Herzen waren ihm offen. *) Allein traurige Er
eignisse und betrübende Vorfälle folgten rasch auf einander. Nicht 
nur wurde Oesterreich und Preußen, das Reich, Holland und Spa
nien mit Frankreich, das in seinem Uebermuthe auch die Rechte 
mehrerer deutschen Reichsfürsten, die sie seit alter Zeit in Frankreich 
geübt haben, verletzt, uud seit dcm Anfänge der Revolution 1789, 
besonders aber seitdem der fromme, gute und milde König Ludwig 
XVl. den 21. Januar 1793 unter dem Mordmeffer der Guillotine 
als unglückliches Schlachtopfer der Volkswuth gefallen war, mit 
einem Trotze geantwortet hatte, der 25 Jahre lang die Sprache der 
Franzosen in Europa gewesen ist, in einen Krieg verwickelt, sondern 
es entstanden auch im Innern der Provinz Schlesien unruhige und 
Gefahr drohende Volksbewegungen, welche in irrigen Begriffen von 
Freiheit, unüberlegtem Dränge, seinen Zustand zu ändern, und er
kalteten wahrhaft religiösen Gefühlen ihren Grund hatten. Der 
menschenfreundliche und edelgesinnte dirigirende geheime Etats- und 
Kriegö-Minister von Schlesien, Graf von Hoym, hatte deshalb 
mit väterlich liebevollen Worten die katholische und evangelische 
Geistlichkeit, und unter der ersteren namentlich die Curatgeistlichen, 
ermähnt, auf die Gemüther des Volkes zu wirken und bessere Ge
sinnungen der Ordnungsliebe und deS pflichtmäßigen Gehorsams 
gegen die rechtmäßige Obrigkeit dem Volke einzuflößen, da sie ja 
ohnedieß einen entschiedenen Einfluß auf die Sinnesart und Ge
müthsstimmung des Volkes habe.

Der Nahrungsstand der Bewohner Neumarkts wurde durch die 
wegen der Theilung von Polen in den Jahren 1793 und 1795 
daselbst geführten Kriege, wodurch Preußen einen nicht unbedeuten
den Länderzuwachs erhielt, so wie durch den Krieg Friedrich Wil, 
Helm II. mit Frankreich, in welchem im Juni 1792 unter Anfüh
rung deS Herzogs von Braunschweig 50,000 Preußen nach dem 
Rheine aufbrachen und in die Champagne eindrangen, im Gan
zen durchaus nicht gestört. Am 5. April 1795 sühnte sich Preu
ßen in dem Frieden von Basel mit der Republik Frankreich auS, 
und ließ seine jenseits des Rheines gelegenen Länder in den Hän
den der Franzosen. Von letzterem Kriege hatte Ncumarkt keine Nach
theile empfunden, und erst 1806 wurde der glückliche FriedenSzustand 
empfindlich gestört.

Friedrich Wilhelm II. starb am 16. November 1797 im 
Marmorpalaste am heiligen See bei Potsdam, nach einer langwie
rigen und schmerzlichen Krankheit, die ihm die Worte auspreßte: 
„Der Tod ist doch bitter!" Wenn sein wahrhaft väterliches 
Herz gegen seine Unterthanen so häufig verkannt wurde, so haben 
unwürdige Menschen, die seine Gutmüthigkeit schändlich mißbrauch
ten, diese Sünde der Zeitgenossen gegen ihn bei der Nachwelt zu

') MenztlS Geschichte Schlesiens. Breslau 1808. 4. Bd. 3. S. 081 u. 682. 
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verantworten. Jene Ucbelthäter wurden von seinem königlichen 
Sohne und Nachfolger zwar nicht bestraft, aber doch außer Thätig
keit und ihrem Wirkungskreise gesetzt, ungeachtet sie zum Theil eine 
strenge Ahndung nur allzusehr verdient hatten. Hätte der König 
solche Rathgeber besessen, als sein Herz und Geist sie verdienten, so 
hätte sein Regiment jedem andern den Vorzug streitig gemacht, denn 
er selbst war ein Mann von tiefer Einsicht und sehr gebildetem 
Geschmack. ") Mit welchen schmerzlichen Empfindungen mußten 
die Regungen der Empörung, die sich in Berlin, Breslau und im 
Gebirge äußerten, sein Herz erfüllen! Unmöglich konnte er sich 
dabei des Gedankens erwehren: ist das der Dank für mein Wohl
wollen und meine Liebe? Und dennoch muß ihm die Geschichte 
das Zeugniß geben: „Er ward nie müde, Wohlzuthun." Er erlebte 
die Zeit nicht, wo das Revolutionswetter, das mit Donnerwolkcn 
drohend über halb Europa hing, sich auöklärte und die Hefen der 
Empörungösucht in allen Gemüthern niederschlug. Er war ein 
Mann von hohem Wüchse, starkem Körperbau und vielem persön
lichen Muthe. Mehr als einmal hatten die Kugeln neben ihm cin- 
geschlagen und ihn mit Staub bedeckt, ohne daß er seinen Platz 
verließ. Er hatte von der Natur einen guten und richtigen Ver
stand, eine schätzbare Mitgift für das Leben, bekommen, er war 
offen, Milde und Güte zeichneten seinen Charakter aus. Am rech
ten Orte liebte er Pracht, vcnnoch umgab er sich nicht mit vielem 
Gepränge, und seine Kleidung war höchst einfach. Er liebte die 
Musik, spielte fertig das Violoncelli, und baute gern, mit Geschmack 
und in einem edlen Style.

Preußen hat er um 2,200 Q. Meilen und die Volksmenge 
um 2V2 Millionen vermehrt; er erhielt von Friedrich dem Großen 
3,600 Q. Meilen, 6 Millionen Unterthanen und übergab seinem 
Nachfolger auf 5,800 Q. Meilen neuntehalb Millionen Ein
wohner, mit einer großen Handelsstadt, Danzig, und mit einem 
Strome, der Weichsel, welcher seine neu erworbenen Länder durch
schnitt und die Ausfuhr der Produkte derselben erleichterte.

Das Heer vergrößerte er um 25,000 Mann, eS galt ihm, wie 
noch immer, als die Stütze deS Staats, er suchte es stets vollzäh
lig und schlagfertig zu halten; aber die schimpflichen Körperstrafen 
dauerten noch fort, so wie der Geiz und die Bedrückung der Com- 
pagnie-Chess ein wahrer Verderb für das Heer. Der große Schatz 
Friedrichs II. war geleert und daS Land mit 28 Millionen Schul
den belastet.

74) Geheime Briefe über die Preußische StaatSverfaffung seit der Thron
besteigung Friedrich Wilhelm des Zweiten. Utrecht 1787. 8. Hoffmanns Ge
schichte von Echtesten. Schweidnitz 1830. 8. Bd. 5. S. 112 ff. Europas po
litische Lage und EtaatS-Jntereffe. Heft. 2. 1796. 8. S. 86 ff.

75) Die letztere Charakterschilderung Fricorich Wilhelm II. ist entlehnt 
aus: „Friedrich Wilhelm lll., sein Leben, sein Wirken, und seine Zeit. Ein
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Der Morgen des 16. November 1797 begrüßte Friedrich 
Wilhelm III. als König, und mit diesem Tage blühten die schön
sten Hoffnungen dcs Landes auf. Gleich bei seinem Regierungs
antritte zeigte der junge 27jährige König, daß es sein ernster Vor
satz sei, den Ruhm des großen Friedrichs dem preußischen Namen 
zu erhalten. Daher ließ er die Personen, welche früher nur ihren 
Vortheil auf Kosten deS Staats gefördert hatten, verhaften oder 
entfernen, und flößte seinen Unterthanen durch dcn Charakter, der 
seine Schritte und seinen Wandel bezeichnete, ein gerechtes Zutrauen 
auf seine Rechtlichkeit und eine freudige Hoffnung auf eine glückliche 
Regierung ein.

Friedrich Wilhelm III. fand stch im Jahre 1806 zu einem 
Kriege mit dem Kaiser Napoleon veranlaßt, und eröffnete den 
Feldzug in Verbindung mit 20,000 Sachsen am 8. Oktober 1806 
durch dcn Uebergang über die Saale bei Saal bürg. Am 9. 
Oktober siegte dcr Prinz von Pontecorvo (Vernadotte) bei 
Schleiz, am 10ten fiel der Prinz Louis von Preußen an der 
Spitze der preußischen Vorhut bei Saalfeld, und die Doppelschlacht 
bei Jena und Auerstädt entschied über das Schicksal aller preu
ßischen, zwischen der Weser und Elbe gelegenen, Länder. Die 
Preußischen Festungen ergaben sich dem Sieger in räthselhafter 
Schnelle, dic einzelnen preußischen Corps kapitulirten ohne weiteren 
Kampf, nur Blücher vertheidigte Lübeck, sah sich aber dennoch 
iur Kapitulation von Rattkau am 7. November genöthigt. Die 
Franzosen drangen in reißender Schnelle vor, und überschwemmten 
Schlesien. Glogau wurde am 2. December 1806, nachdem erst 
Tags vorher die Batterien ihr Feuer eröffnet hatten, durch den 
Preußischen General von Reinhard dem General Vandamme 
ubergeben, und diese Festung blieb bis zum 15. April 1814 in 
französischen Händen.

Nun begann auch fiir Nenmarkt eine traurige Zeit.
Am 16. November 1806 Vormittags um 10 Uhr rückten zu

erst baierische Dragoner und Würtembergische reitende Jäger mit 
4 Kanonen ein unter Anführung der Generale Lefevre und 
Montbrun. Der erste Eintritt wurde mit Requisitionen von 
Wein und Lebenömitteln und mit einer baaren Gelderlegüng von 300 
Reichsthaler, welche unter Androbung der Plünderung erpreßt wür
ben, eröffnet. Hie und da wurde auch in den Vorstädten geplün
dert. Bon nun an drängten sich die Märsche der Truppen Anfangs 
December zu der Belagerung von Breslau, und Neumarkt litt sehr 
durch Einquartierung, wobei die Baiern und Würtemberger sich durch 
Rohheit auszeichneten. Der die Belagerung von Breslan befehli
gende Prinz Hieronymus nahm sein Hauptquartir in Lissa, 

ErinnkrungSbuch für das preußische Volk von Z. C Krctzschnw Danzig 
»041. 8." Lh!. l. S. 12t ff.
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und unter ihm befehligten Dovoust, Montbrun, Lefevre, 
Vandamme. Bei dem Durchmärsche deS Corps des Letzteren 
den 6. December nahm Vandamme sein Quartier in dem Hause 
Nro. "/,8, damals dem bei dcm preußischen Heere befindlichen 
Hauptmann von Langen gehörig, dessen Hausgeräth zertrümmert 
nnd eine Menge Gewehre im Werthe mehrerer hundert Reichstha« 
ler entwendet wurden. Hiebei blieb eS jedoch nicht, sondern dieser 
in der Kriegsgeschichte bekannte, aber auch berüchtigte Vandamme 
verlangte binnen einer Stunde 1,200 Reichstbaler. Vergebens bat 
der Bürgermeister, der damalige Stadt-Direktor Moll, um Scho
nung, die Unmöglichkeit der Herbeischaffung dieser Summe vorstel
lend. Vandamme drohte mit Plünderung und Brand, und um zu 
zeigen, daß es ihm Ernst sey, ergriff derselbe eine Art und zertrüm
merte mit eigner Hand den in der Wohnstube befindlichen schönen 
Schreibtisch, mit der Drohung, daß, wenn daS Geld nicht sofort 
geschafft werde/ er seine Truppen von Haus zu HauS schicken und 
überall in ähnlicher Art verfahren lassen werde. Um nun größeres 
Unheil zu verhüten, wurden 1,200 Reichsthalcr und außerdem noch 
132 Reichsthaler sür die Umgebung deS WütherichS von der Bür
gerschaft aufgebracht.

Bald darauf wurde bekannt, daß der Kaiser Napoleon die 
baaren Gelderpressnngen der Armee untersagt habe, daher sich eine 
Deputation des Magistrats und der Geistlichkeit, bestehend aus dem 
Direktor Moll, den Rathmännern Drogand und Friedrich, 
evangelischen Prediger Scheurich und Iacobi und dem katholi
schen Stadtpfarrer Preuß nach Lissa in daö Hauptquartir bege- 
ben, wo sie bei dem Prinzen zwar geneigtes Gehör und schöne 
Versprechungen, aber kein Geld erhielten, im Gegentheile hatte die 
Beschwerde die Folge, daß Vandamme drohte, den Bürgermeister 
Moll, wo er ihn treffe, hängen zu lassen: daher Letzterer mehrere- 
male zu flüchten und sich in Frankenthal oder Stephan sdorf 
zu verstecken genöthigt war, wenn Vandamme bei seinem öfteren 
Durchreisen hier und nach Glogau sein Vorhaben auszuführen 
drohte. In welch üblem Gerüche dieser Vandamme durch seine 
Tyrannei und Härte stand, davon zeugt ein gemüthliches Gedicht 
von Fr. Rückert mit der Aufschrift: „Wie die Breslauer 
böse Schulden eincassirten," welches hier als Jncidcnzpunkt 
eine Stelle finden möge.

General Vandamme, 
Welchen Gott verdamme; 
Da er in Breslau lag, 
Trank er viel und aß er, 
Das Bezahl'» vergaß er, 
Ritt davon und sprach: 

»Jetzt bezahl' ich nichts,
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„Doch vielleicht geschiehts, 
„Komm ich zu euch wieder, 
„Dann zahl ich alles nach." 

General Vandamme, 
Welchen Gott verdamm«! 
Da er bei Kulm verlor, 
Kamen wir gegangen, 
Führten ihn gefangen 
Nach Breslau, vor das Thor.

Wie sie's drin vernommen, 
Bandamme ist gekommen, 
Tritt der Bürgermeister 
Mit einem Zettel hervor. 

General Vandamme, 
Welchen Gott verdamme! 
„Exz'lenz, Herr General! 
„Sie werden sich mit Hulden 
„Erinnern Ihrer Schulden 
„Von dem letztenmal;

„Hier auf diesem Zettel
„Steht der ganze Bettel;
„Ob Sie'S wollen bezahlen, 
„Steht in Ihrer Wahl?"

Genera! Vandamme, 
Welchen Gott verdamme! 
Er macht kein Hinderniß, 
Läßt Tint' und Feder kommen, 
Und stellet auf die Summen 
Einen Wechsel auf Paris.

„Jetzt wollen bei den Schulden
„Wir uns nicht lang' gedulden; 
„Morgen sie einzukassiren, 
„Gehn wir nach Paris."

Die Stadt behielt einige Wochen 2 Eskadron Terische Dra
goner als Garnison, welche dann durch Bairische Infanterie erseht 
wurden. Am 26. December 1807 wurde der Stab des 27. ftan- 
zösischen Dragoner-Regiments unter dem Oberst l'Allemand hie- 
her verlegt; das Regiment cantonirte im Kreise. Der Friede von 
Tilsit am 9. Juli 1807 machte dem Kampfe ein Ende, jedoch 
blieb Schlesien bis ins Spätjahr 1808 von den Franzosen besetzt. 
-Preußen verlor durch diesen Frieden in den Ländern jenseits der 
Elbe einen Flächeninhalt von 667V. Q. Meilen und 2 Millionen 
30,260 Einwohner; in Polen 2,144 Q. Meilen und 564,000 Ein- 
wohner, zusammen also 2,821'/. Q. Meilen und 4 Millionen 
594,260 Einwohner, unb behielt nur noch 2,823'/z Q. Meilen
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Flächeninhalt und 5 Millionen 261,740 Einwohner. Es büßte 
also fast die Hälfte seiner Besitznngen und Einwohner ein. Unmensch
lich war der Friede, den Napoleon dem Könige vorgeschrieben hatte, 
und unaufhörlich wurden die Bedingungen desselben gebrochen. Der 
König bewies bei allen diesen Demüthigungen eine bewundernswür
dige Fassung und Seelenstärke. Nach mündlichen Ueberlieferungen 
soll Napoleon von der würdigen Fassung Friedrich Wilhelms in 
dieser traurigen Lage so betroffen gewesen sein, daß er gegen sein 
Gefolge die Aeußerung laut werden ließ: „Ist das Seelengröße? 
oder was ist das?" Das oben erwähnte 27. Dragoner-Regiment 
marschirte jedoch schon am 11. Juli 1808 nach Spanien, und 
die Stadt litt nur durch die Truppen-Durchmärsche.

Die während des Laufes des Novembers 1806 bis nach der Räu
mung Schlesiens der Stadt Neumarkt erwachsenen Schulden betrugen 
51,419 Reichschaler 16 Silbergroschen und 4 Pfennige, und zwar:

Nro l

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

i _______________ Gegenstand._________
Kriegs-Eontributionen ........................  
Gelieferte Naturalien . . ... . 
Verlorene Wagen und Betten . . . 
Handwerkskosten....................................  
Gerichtskosten.........................................  
Diäten und Reisekosten........................  
Magazin-Kosten...................................  
Postgeld . ..........................................
Bothenlohn................................................ 
Tagelohn.................................................... -
Fuhrlohn . ........................................... 
Transport- und Vorspann-Kosten . . 
Einquartiemngs-Kosten........................ 
Lazareth-Kosten.......................................... 
Lagerbau und Kasernen........................  
Approvisionements-Kosten........................ 
Tafelgelder................................................  
Requisitions-Gelder.............................. 
Vorschuß an arme Bürger .... 
Insgemein ................................................

Unter andern mußte die Stadt Tafelgclder geben 
dem General-Lieutenant Mironelli täglich 
dem Brigade-General Marizi —
dem Obrist Lafonte in Lisfa —
dem Major von Palm —
dem- Obristen l'Allemand und Coconge 

nebst Offizieren des 27. Dragoner-Regi-
ments täglich .

? Thaler. lSfPk
7,099 18

12,694 18
360j17

2,324 12
46
51
60
12
28'

28
4

9
6

10
4

11

14

331
144
524

15,108
2,790

23
21

5
9

26

6
1
6

374'16
1,402 —
6,129
1,632

62
239

Zusammen 51,419

28
1

15
24
16

25
10
10
8

39

2
10

1
2
3

6
4
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Obschon daS Land durch die Einquartierungen und Requisitio
nen bedeutenden Schaden erlitt und in Schulden gerieth, so hat das
selbe doch von den Verheerungen deS KriegeS wenig empfunden. 
Abgesehen, daß bei dcr gänzlichen Auflösung deS preußischen Hee
res der Feind im Lande keinen Widerstand fand, indem sich die 
Festungen, Kofel und Glatz ausgenommen, bald ergaben, und 
der Versuch eines kleinen Corps Preußen von 2,000 Mann, welche 
im Mai 1807 aus Glatz hervorbrachen und bis nach Kanth her- 
andrangcn, keinen Erfolg gewährte, indem sie dort von dem Gene
ral Lefevre bald überwältigt und zersprengt wurden, so konnten 
Handel und Gewerbe ungestört betrieben werden, und das Eigen
thum blieb unangetastet. Ucberhaupt zeichneten sich die Franzosen 
durch gute Mannszucht und gutes Betragen aus, dagegen die Baiern 
und Würtembergcr sich häufig roh nnd hart bezeugten. Die Franzosen 
im Gegentheil verstanden durch ihre Intendanten und CommissairS 
das Land durch Kontributionen und Lieferungen methodisch auszu- 
saugen, jedoch wurde ein großer Theil dieser Gelder im Lande 
verzehrt; daher im Ganzen Leben und Erwerb herrschte.

Zur Tilgung der vorerwähnten Schuldenlast wurde zunächst im 
Jahre 1810 geschritten, und eine besondere Kriegsschulden-Tilgungs- 
Kasse errichtet. Jedes Haus wurde nach seinem Ertragswerthe, 
nach Abzug dcr Reparaturkosten, Zinsen und Abgaben, abgeschätzt. 
Eben so die Aecker nach Verhältniß ihrer Lage und Güte zr^den 
Sätzen von 85, 80, 70, 60 und 50 Reichsthalern. Die Miether 
zahlten nach dem Umfange ihrer Nahrungen und von dem Gesammt- 
ertrage wurde nach Beschluß 3, 1 '/2 bis '/g pro Deut alljährlich 
erhoben, wodurch nicht allein die Zinsen der schuldigen Kapitalien, 
sondern auch diese selbst nach und nach getilgt wurden. Außerdem 
unterstützte auch der Staat die hiesige Stadt, indem ihr in den 
Jahren 18'°/22 nach und nach 8,500 Reichsthaler auS dem soge
nannten Communal-Accise-Fond und ein Betrag von 2,892 Neichs- 
thalern Lieferscheine geschenkt wurde. Die KricgSschuldenlast betrug 
mit Ausgang des Jabres 1828 noch 7,502 Reichsthaler.

Bald nach dem Abmärsche der Franzosen 1808 kamen den 10. 
December einige Abtheilungen preußische Husaren hier an, welche 
mit Glockengeläute empfangen, und auf dem Unterringe bewirthet 
wurden; das Fest schloß mit einem Ball aus dem Schießhause.

Im April 1812 wurde eine Eskadron Brandenburgische Hu
saren hieher verlegt, der eine zweite Eskadron im September folgte.

Leider war der Fricdenszustand nicht von, langer Dauer. Na
poleon drang im Mai 1812 mit einem furchtbaren Heere in Ruß
land ejn, zu welchem auch Friedrich Wilhelm HI. ein Hülfs-Corps 
unter General von Gravert, dann von York stoßen ließ, und 
welches unter dem französischen Marschall Macdonald bei der 
Bercnnung von Riga gebraucht wurde. Die französischen vereinig
ten Heere fanden jedoch ihren Untergang in den eisigen Gefilden 

Gesch d. Et. Neum. 19
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Rußlands. Eine mit dcm russischen General von Diebitsch ab
geschlossene Convention rettete das preußische Corps.

Dcr König verlegte am 22. Januar 1813 seine Norden; von 
Berlin nach Breslau, und von dort aus erließ derselbe am 9. Fc- 
brvar kräftige Aufforderungen, die Verstärkung dcs Hcercs zur Rct- 
tuug dcs Vaterlandes betreffend. Alles itürzte, den Zweck der Be
waffnung ahnend, zu den Waffen; cö bildeten sich Freiwilltge- 
Jäger-Abtheilungen; unerhörte Anstrengungen und Aufopfer
ungen wurden gebracht, und bald sah sich der König im Stande, 
einen Krieg mit Nachdruck zu beginnen.

Am 15. März zog der Kaiser Alexander von Rußland in 
Breslau ein. Am 20. wurde angezcigt, daß der König mit Alcr-> 
ander ein Off- und Defensivbündniß abgeschlossen habe, und Erste
rer munterte in Proklamationen an sein Volk und an sein Heer 
das erwachende Preußen zu dcm großen Kampfe gegen Frankrcicys 
Uebermacht auf. Schon Ende März war die preußische Armee aus 
daö vierfache verstärkt, uud 110,000 Mann standen schlagfertig. 
Am zweiten Mai erfolgte die Schlacht bei Groß-Görschen und 
Lätzen, am 20. und 21. Mai errang Napoleon abermals den Sieg 
bei Bnutzen, und der Sieger drang unaufhaltsam in Schlesien 
ein. Zurückziehende Preußen und Russen verkündeten, welches Schick
sal auch Neumarkt erwarte. Den 29. Mai 1813 Abends 6 Uhr 
trafen französische Husaren ein. Ein Kommando Preußen und 
Russen hatte sich in der Stadt verspätet, und sie wurden ohnwen 
der St. Andreaskirche angegegriffen. Von Seiten der Preußen 
blieb 1 Mann, ebenso voir Seiten der Russen; 1 Franzose wurde 
erschossen. In der folgenden Nacht traf das Neysche Corps ein 
und bivouaquirte um die Stadt, welche von unzähligen Wachtfeuern 
erleuchtet wurde, und wobei die Besitzung deö Kräuter Thiele 
Nro. 359 abbrannte. Den 30. AbendS traf der Kaiser Napoleon 
mit seinen Garden ein, und nahm sein Quartier in dem Hause 
des Justiz-Direktor Moll auf der Constadtgassc Nro. 27^z. Da» 
ganze französische Heer lagerte in und um die Stadt; alle Haufer 
waren überfüllt mit Offizieren und Soldaten; und die Soldaten 
lagerten in den Straßen und auf dem Markte, erleuchtet von 
Wachtfeuern. Schon den zweiten Tag waren alle vorhandenen 
Lebensmiitel verzehrt, daher der Bedarf vom Lande entnommen 
werden mußte. In den Vorstädten wurde geplündert; Bäume um- 
achauen; Zäune, Thüren und Fenster eingcrissen und verbrannt, 
und zu Baraken verbraucht. Zu dieser Noth gesellte sich bald 
Mangel an Wasser. Jir diesem Dränge der Zeit wurde ein dem 
Kaufmann und Rathmann Karl Gottfried Drogand gehörn 
ger nnd im Psarrhofkcllcr befindlicher Weinvorrath im Werthe 
Hon 6,000 ReichSthalern geplündert. Napoleon blieb 7 Tage l r 
Neumarkt, während welcher Zeit derselbe dcn Stadtgcisilichcn 
Scheurich, Jakobi, Pfarrer Preuß und Kapellan
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Ner *)  Gehör gab, und der Stadt Schonung versprach, und zog 
sodann mit den alten Garden den 5. Juni nach Liegnitz ab. Nach 
seiner Abreise traf die junge Garde ein, welche hier zwei Tage 
blieb, und sich sodann den 12. nebst den übrigen Truppen nach 
dem inmittelst zu Poi schwitz bei Jauer am 4. Juni erfolgten Ab
schluß des Waffenstillstandes hinter die Demarkationslinie zog.

*) Jcht Erzprlesler, KrciS-Schulen-Äspcktor und Stadtpfarrcr.
19*

In Folge eines königlichen Befehls mußten sich bei Annähe
rung des Feindes alle Behörden entfernen. Dies geschah auch hier 
in Neumarkt. Das Magistrats-Collegium, bestehend aus dem Bür
germeister Havel and, dem Kämmerer Franz, dem Senator 
Rißmann und den »»besoldeten Rathmännern Kaufmann Dro- 
gand, Gürtler Kranz unv Seifensieder Koch, verließ die Stadt, 
und der Bürgermeister trat den folgenden Monat als Hauptmann 
bei der errichteten Landwehr ein.

Der Feind ließ sich daher zunächst die Errichtung eines Bür- 
ger-Verwaltungs-Rathes angelegen sein, und von Seiten der Stadt
verordneten wurde der zeitige Vorsteher derselben, der Tabakfabri
kant Karl Friedrich Keil zum interimistischen Bürgermeister ge
wählt. Von diesem Augenblick an wurde ihm die Herbeischaffüng 
der benöthigten Lebensmittel und Futter anbefohlen, und da dies 
unmöglich war, so wurde er nicht allein von einem Obrist thätlich 
gemißhandelt, sondern auch zweimal in das Bürger-Arrest-Stübchen 
eingesperrt. Nach dem Abzüge der Franzosen fanden sich die Nath- 
Nlänner ein, und Keil trat sein Amt als Vorsteher der Stadtver
ordneten wieder an.

Während des Waffenstillstandes bis zum Wicderausbruche des 
Feldzugcs den 16. August 1813 war Neumarkt der Sitz der Neu
tra litäts-Commission, bestehend preußischer Seits aus den 
General von Kleist, dann von Krusemark; Seitens Rußland 
dem General Grafen Schuwaloff, und Seitens Frankreich dem 
Generalen Dumoustier und Hachault, von welcher Commission 
der Waffenstillstand unterm 26. Juli bis zum 10. August verlän
gert wurde. Dieser Waffenstillstand war gewiß einem Theile so 
nothwendig als dem andern, denn Napoleons Lage war noch weit 
bedenklicher, als die dcr Verbündeten, weil Oesterreich die Hand 
un den Degen legte und der Kronprinz von Schweden im Rücken 
schlagfertig stand. Zumal sehnten sich auch die von den Franzosen 
besetzten Theile Schlesiens nach Befreiung von dem Jammer und 
Drucke, unter dem sie seufzen mußten. Um uns davon einen Begriff 

machen, müssen wir noch einmal in die Zeit zurückgehcn, da 
Napoleon in Neumarkt sich aufhielt. Es war am 29. Mai Nach- 
mittag um 5 Uhr 1813, als, wie wir oben erzählten, die letzten 
Preußen Neumarkt verließen, und alsobald sprengten hinter ihnen 
französische Chasseurs hinein. Ihnen folgten Gensd'a.rmeö, welche 
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ziemlich Ordnung hielten und Plünderung verhüteten, und dann 
das Lauristonische Heer. Dcn folgenden Tag rückte Napoleon mit 
seinen Garden selbst ein, welche sich zu 100 bis 150 Mann m 
einem Hause einqnartirten und Beköstigung erpreßten. Zwar hatte 
der Kaiser den Geistlichen, welche ihm, durch einen von französischer 
Seite gegebenen Wink dazu veranlaßt, ihre Aufwartung machten, 
Schonung der Stadt versprochen; aber dennoch war die Noth groß, 
unendlich größer noch in sämmtlichen Dörfern des Kreises. Vor
züglich wurde in Stephansdorf gehaust, wo vom Keller bis 
unt«s Dach des Schlosses alles mit unbeschreiblicher Wuth geraubt 
oder zerschlagen und vernichtet wurde, und zwar auf Befehl Napo
leons, weil der Herr des Gutes als Offizier unter der Landwehr 
diente. *)  Nach gewissenhafter Untersuchung specifisirten die Dör
fer des Neumärktischen Kreises ihren Verlust auf 398,019 RcichS- 
thaler 13 Groschen. Die meisten Einwohner hatten sich in die 
Wälder geflüchtet, und so viel sie konnten, von ihrem Vieh und 
Lebensmitteln mitgenommen, aber auch hier spähte man sie auS 

*) Au» der Kirche in Stephansdorf schonte der Wandalismus der Frau- 
zofln nicht; sie schnitten die Borten ron dcn Ornaten, zerstörten und zertrüm
merten viele«, und verstümmelten unter andern eine« dcr schönsten und cunst- 
reichsten Grabmäler dieser Kirche, welche, von jedem Freunde und Kenner 
des Alterthums und der Geschichte betrachtet zu werden verdient. ES ist die» 
das Denkmal des jungen Hans von Kanik. welcher 1t>17 in dem blühen 
den Alter von 23 Jahren, einer Tradition zufolge. als Bräutigam gestorben ist- 
Doppelt grausam, so scheint'S, schlug an ihm der Dodcsengrl seine unbarmher
zige Sichel au: er stand in der Blüthe des Lehens, uud in ihm war der lehre 
Sproß von seinem adligen Dopvelstammc abgerissen; mit seiner fruhcn velwe 
ging das Geschlecht derer von Kanitz und Schindel in Stephansdorf we
nigstens zu Grabe. Er bat seine Ruhestätte in der Gruft unterhalb der Sa- 
kristci gefunden, wo stch sein Denkmal eben m derselben der «lernen Gitters 
gegenüber befindet. Das Postament ist von Sandstein und bat die Gest-u 
eines Sarkophags. Rechts und links erhebe« sich darauf geschmackvolle Vau- 
len, aus deren Kapitaler« ein altaräbnl'chcr Gesimse ruht. Mitten lnnc ei 
was in einer Art Nische, in die Wand eingenickl. steht das Standbild des 
Verstorbenen in Ritterteacht und LebcnSarLße. Diese« Standbild, wie die v« 
dcn Säulen, find von Erz. ersteres masstv, letztere dvdl. alle von höchst gelun 
gencm Guße; die Bildsäule überdies noch auf der Ob-rflachc verschied»«« S 
ciselirt. die Säulen mit umwundenem Laubwerk geschmückt. Neben jeder same 
nach auswärts sitzt ein Genius auf einen Lodtenschädel gelcbnt und Mum 
«ernd von Alabaster, bei den Kapitaler« aber sitzen je Engelsgcstaltcn und uocr 
dem Gesimse steht dic pcrsonifizirte Gcrcchli-keil mit dcr Wagschalc. lammt um 
von Alabaster und von Meisterhand gearbeitet, vem Denkmale rechts unv 
links stehen noch zwei Engel en d^rolivlin Sandstein gearbeitet, von denen ,c«e^ 
zur Linken auf cincm marmornen Schilde die Inschrift dieses eben so kostbar 
als herrlichen Meisterwerks, da« die Franzoicn durch Wegnahme or» 
Helmes und Degens verstümmelten, folgenden Inhalts vorzelgt:

„änno 1617 d. 28. !U ist im wahrhaften Bckennlmffe und steter AN' 
„rukung unsers einigen Erlöser- uud Heilandes Jesu Christ, sa»«°va 
„selig im Herrn entschlafen der edle gestrenge ehrcnveste auch womv 
„nambtc Herr Hans von Kanitz auf Di'dan ^tepha^ 
„Gr. Brieg und Gr. Sirchau, seincS Alters 23 Jahr 10 Mona.
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und jagte es ihnen ab. Das ist ein treues Bild von dem Drucke, 
unter welchem Neumarkt und seine Umgebungen selbst unter den 
Augen Napoleons schmachten mußte! Wie erwünscht mußte eS 
daher den Bewohnern von Stadt und Land erscheinen, daß Neu
markt in dem abgeschlossenen Waffenstillstand sich in der NeutralitätS- 
Linie befand. Die Franzosen zogen sich hinter die Katzbach zurück, 
und die Stadt wurde nach einer I6tägigen feindlichen Anwesenheit 
von diesen unliebsamen Gästen befreit.

Die Schlacht an dcr Katzbach am 26. August befreite Schle
sien von den Franzosen, und Neumarkt litt nur noch durch die un
aufhörlichen Märsche der Russen, und der damit verknüpften lästi
gen Einquartierung. Der Krieg im Jahre 1813 zog der Stadt eine Er
höhung der Schuldenlast von 4,755 Reichsthalern zu. Der glorreiche 
Pariser Friede führte ersehnte Ruhe herbei, welche nur noch einmal 
18i5 durch die Entweichung Napoleons von der Insel Elba unterbro
chen wurde. Die Schlacht bei Belle Ailiance oder Waterloo 
den 18. Juni entschied das Schicksal desselben, und der zweite Pa
riser Friede wies ihm den Aufenthaltsort auf St. Helena an, 
woselbst der Tod seinem unruhigen Leben ein Ende machte. Die 
Erinnerung au seine srnhere Größe, von der er nun herabgestürzt 
war, die unbefriedigte Leidenschaft deS hcrrschsüchtigen Ehrgeizes, 
die wie ein unterirdisches Feuer in seinem Innern wüthete; das 
Gefühl seines Unrechtes, dieser schleichende Nachtschatten, der ge- 
spensterartig überall seinem Körper folgt, und nicht von ihm weicht 
und rastet, bis der Körper selbst in die Nacht des Grabes hinab- 
siukt, au dem noch der späte Enkel mit scheuem Fußtritt vorübcrgeht 
— das ist die Hölleuqual, die ihn auf diesem Eilande bis an daS 
Ende seines Lebens verfolgte. Seine letzte Stunde schlug am 5. 
Mai 1821, und sein Leichnam, dcr belebt von einem wild zestören« 
den Geiste über Europa namenloses Unheil brächte, verweste auf 
der Insel eines Erdcheileö, auf dessen festem Lande er anch Tausende 
seiner Eroberungssucht aufgeopfert hatte, bis Frankreich in den neue
sten Zeiten seine Gebeine mit einer fast abgöttischen Verehrung und 
einem übertriebenen Enthusiasmus wieder nach Paris gebracht hat.

Neumarkt hatte im Jahre 1815 nur den Druck der Einquar
tierung zu empfinden, welchen die nach Frankreich hier durchmar- 
schirenden russischen Corps dcr Generale von Sacken und von 
Wittgenstein auf dem Hin- und Rückmärsche verursachten.

Im Jahre 1816 wurde der Stamm des 3. Bataillons 10. 
Landwehr-RegimcntS hieher, und am Ende deS Jahres 1842 von 
hier nach Konitz im Regierungsbezirk Marienwerdcr dcr Provinz 
Preußen verlegt.

Das Landwehr-Zeughaus in Flämischdorf wurde im Jahre 
1825 auf königliche Kosten gebaut.

76) Diese schätzbaren Nachrichten über die Krie-sdrangsalc Neumarkts in
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Nach langem und blutigen Kampfe um die Freiheit dcr deut
schen Nation sollten endlich Liebe und Ruhe für und für herrschen 
auf Erden, das ewige natürliche Recht und lauterer Gemcinsinn die 
Richtung geben den Berathern und Lenkern der Völker. In solcher 
Hoffnung wurde nun auch in Neumarkt am 18. Januar 1816 daS 
allgemeine Friedenöfest kirchlich und bürgerlich gefeiert; auch untre 
Stadt nahm an der allgemeinen Freude der schwer geprüften Völ
ker über den blutig erkämpften Sieg den innigsten Antheil. Eine 
allgemeine Erleuchtung der Stadt am Abende dieses Dank, nnd Freu
denfestes über den schwer errungenen Sieg beschloß die denkwürdige 
Feierlichkeit.

77.
Wichtige kirchliche Ereignisse und Veränderungen. Säkularisation der Stifter 
und Klöster. Auflösung des Minoritcn-Kwsters zum heil Kreuz. Die kaihoü- 
sche Stadtpfarrkirche zu St. Andreas. Die evangelische Kirche und ihre Geist
lichen. Verändciungcn im Schulwesen der evangelischen SladtgcmcinLe. Die 
adzungirte Kirche zu Schöncichc. Die Kreis-Vikare und ihre AmtSverrichtungen.

Dem Erzpriestcr Karl JcsephWalther folgte von 1792 bis 
1816 der Stadtpfarrer Johan n Adam Preuß, welcher das ihm 
angebotene Ehrenamt eines Erzpriesters im Neumärktischen Kreise ab
gelehnt hatte, worauf es dem Pfarrer zu G losch kau, Karl Wag
ner, welcher am 8. Januar 1839 als Jubelpriester, nachdem er 
schon zuvor wegen Kränklichkeit und Alterschwäche um Entbindung 
von den erzpriesterlichen Geschäften, die ihm auch im Striegauer Ar- 
chipresbyterate übertragen waren, gebeten hatte, nnd als Pfarrer 
von Iarisch au starb, und später dem in Keulendorf verstorbe
nen Pfarrer Joseph Rudel übertragen wurde.

Eines der merkwürdigsten und in seinen Folgen für die gc- 
sammte katholische Kirche in Schlesien einflußreichsten und bedeut
samsten, geschichtlichen Ereignisse, welches unter der Amtsverwaltung 
des Pfarrer Preuß stattgefunden hat, war unstreitig die Aufhe
bung oder Säkularisation sämmtlicher Stifter unv Klöster in der 
Provinz und die Einziehung des katholischen KircheuguteS zum 
Besten des Staates. Nichts auf der Welt ist zu einer ewigen 
Dauer geschaffen; alle erschaffenen Wesen unter der Sonne sind 
beständig dem Wechsel unterworfen; selbst die wohlthätigsten An
stalten, die heilsamsten Institute, die zum Segen der Menschheit 
nach Kräften gewirkt haben, sind großen und mannigfachen Ver
änderungen ausgesetzt gewesen, bis sie endlich in die Nacht dcr 
Vergessenheit hinabgesunken sind. Alles hat seine Zeit; hat eS den 
von der Vorsehung ihm angewiesenen Lauf vollendet, und ist es 
zu dem von dem undurchdringlichen, nach ewig weisen Gesetzen wal-

den neusten Zeiten verdanke ich größtenteils der bereitwilligen Gefälligkeit deS 
verchrungSwürdigcn Herrn Bürgermeisters Schumann hicselbst.

Vergl. Verzeichniß der in Schlesien, der Grafschaft Glatz und neu 
Schlesien lebenden katholischen Pfarrer. Breslau 1802. 8. S. 51. 
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tenden Ratschlüsse Gottes bestimmten Schlußpunkte gelangst so hör" 
es wieder auf zu sein, gleichwie es angefangen. Die eiserne Noth
wendigkeit und der unaufhaltsame Drang dcr Zeit bringen un 
menschlichen Leben Umgestaltungen hervor, dic der befchrankte Geist 
deö Sterblichen nicht ahnen konnte, und die seinem kurzflchtigen 
Blicke in die Zeitereignisse ewig ein Räthsel, ein unerklarbarcs Ge
heimniß bleiben. Die Geschichte verkündet unS laut und ergreifend 
diese ernste bedeutsame Wahrheit, und es zeigen uns dieses mit 
überzeugender und unwiderlegbarer Beredsamkeit die verschiedenen 
Zeiträume unserer bald aufblühenden, bald dahmsterbcndcn und in 
dcn Stürmen eines viclbewegten Zeitalters beinahe untcrgchcnden 
Stadt, es verkünden unö dies dic noch stehenden in Wahrsten ver
wandelten oder dem Ruin überlassenen Kloster- und Stlftögebaude 
mit ihren prachtvollen Kirchen, die dem Dränge der Zeitereignisic 
unterliegen mußten; es spricht zu uns als ein stummer Zeuge einer 
noch nicht so lange verschwundenen Zeit dcr Noth, des Druckes 
und der Gcsabr auch das ehemalige Minoritcn-Klostcr zum hciügen 
Kreuz zu Neumarkt, welches mit allen übrigen Klöstern und Stif
ten dcr Provinz ein gleiches Schicksal theilen und in die Mäste 
dcr Opfer der bittern Zeitereignisse hinsinken mußte. Wir haben 
die Geschichte dieser Stiftung" von ihrem ersten Entstehen icit dem 
Jahre 1212 bis-auf die gegenwärtige Zeit mit aufmerksamem Blicke 
verfolgt, und gesehen, wie dieses Kloster bald in Ausnahme kam, 
bäld wieder in Versall gcrieth, wie eö dcr Wechsel der Zelten nut 
sich brächte; 588 Jahre hatte das Kloster mit weniger Unterbrechung 
bestanden, bis der TodeScngcl seinen schwarzen Fittig über die ehr
würdigen altcrgrauen Mauern desselben ausbrcitete und der ZufliichW- 
stätte deS Friedens uud der geräuschlosen frommen Einsamkeit ihr Lter- 
bestündlein schlug. Bedeutend war die Anzahl der Ordenssohne deS 
heiligen Franz, welche hier in den verschiedenen Zeiträumen und 
unter dcn verschiedensten Schicksalen, abgeschieden von dem irdischen 
Gcwühle dcr Welt und ihrem nichtigen Treiben, nach der strengen 
Regel ihres Stifters cin beschauliches Leben führten; selbst un Jahre 
1754 zählten wir noch 17Ordeusglieder, die daö hiesige Kloster bewohn
ten, nämlich 12 Priester uud 5 Laienbrüder. Aber welch cm Ab- 
stand, wenn wir auf die Zeit dcr Aufhebung dieses Klosters Hin
blicken! Die Zahl der Ordenögcistlichen und Laienbrüder, welche un 
Jahre 1810 kurz vor dcr Aufhebung deö Klosters dasselbe bewohnten, 
betrug nur fünf; nämlich 4 Priester (Patres) und, 1 Laienbruder 
(bester), welcher nach der Auflösung dieser Stiftung wieder in ferne 
Heimath, in die Grafschaft Glatz, zurückkehrte. Die Namen der 
letzten Geistlichen aus dem Minoriten-Orden, welche bis idw m 
Neumarkt lebten, sind es Werth, dcr Vergessenheit entrissen und hier 

genannt zu werden:
1. ?. Clarus Rösner, der letzte Guardian des aufgelösten 

Minoriten-Klosters in Ncumarkt, wurde nach der Aufhebung 
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1810 Administrator in Jakobskirch, und im December 1811 
Lokal-Kapellan in Jordan, Schwiebufser Kreises, von wo er 
jedoch im März 18 >2 wieder abging, nach Neumarkt zurück- 
kehrte, und sich nach Eanth in den Ruhestand zurückzog, wo 
er in dem ehrwürdigen Alter von 80 Jahren gestorben ist.

2. k. Gotthard Keil, starb zu Neumarkt am 15. Mai l8l0 
in dem hohen Alter von 75 Jahren.

3. k. Philipp Reymann, Mitglied deS aufgelösten Mino- 
riten-Klosters zu Neumarkt, starb den 28. Februar 1811 auf 
einer Besuchsreise zum Pfarrer in Ober-Moys auf der Straße 
am Schlage.

4. ?. Johann Nepomuk Schumann, Erconventual des 
Minoriten-OrdcnS im Kloster zu Neumarkt, starb daselbst den 
22. März 1820 als Jubilar im 84. Jahre seines Alters 
und 60. seines PriesterthumS. Selten mag wohl einem Geist
lichen das Glück zu Theil werden, daß er sein Priester-Ju
biläum noch um 10 Jahre überlebt.

Am 21. November 1810 erschien in der Breslauer Zeitung 
folgendes königliche Edikt:

„Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preu
ßen u. s. w.

In Erwägung, daß
») die Zwecke, wozu geistliche Stifter und Klöster bisher er

richtet wurden, theils mit den Ansichten und Bedürfnissen 
dcr Zeit nicht vereinbar sind, theils auf veränderte Weise 
besser erreicht werden können;

b) daß alle benachbarten Staaten die gleichen Maaßregeln 
ergriffen haben;

c) daß die pünktliche Abzahlung der Contribution an Frank
reich nur dadurch möglich ist;

6) daß wir dadurch die ohnedieß sehr großen Anforderungen 
an das Privatvermögen unserer getreuen Unterthanen er
mäßigen; verordnen Wir, wie folgt:

1. Alle Klöster, Dohm- und andere Stifter, Balleyen und kom
menden, sie mögen zur katholischen oder protestantischen Reli
gion gehören, werden von jetzt an als Staatsgüter betrachtet.

2. Alle Klöster, Dohm- und andere Stifter, Balleyen und Com- 
menden sollen nach und nach eingezogen, und für Entschädi
gung der Benutzer und Berechtigten soll gesorgt werden.

3. Vom Tage des Edikts an dürfen
s) keine Anwartschaften ertheilt, keine Novizen ausgenommen, 

und Niemand in den Besitz einer Stelle gesetzt werden;
l>) ohne Unsere Genehmigung keine Veränderung der Sub

stanz vorgenommen werden;
«-) keine Kapitalien eingezogen, keine Schulden cvntrahirt, 

oder die Inventarien veräußert werden;
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6) keine neuen Pachtkontrakte ohne Unsere Genehmigung ge
schlossen, keine älteren verlängert werden.

Alle gegen diese Vorschriften unternommenen Handlungen sind 

nichtig.
Wir werden für hinreichende Belohnung der obersten geistlichen 

Behörden und mit dem Rathe derselben für reichliche Dotirung der 
Pfarreyen, Schulen, milden Stiftungen und selbst derjenigen Klö
ster sorgen, welche sich mit der Erziehung der Jugend und der 
Krankenpflege beschäftigen, und welche durch obige Vorschriften ent
weder an ihren bisherigen Einnahmen leiden, oder deren durchaus 
neue Fundirung nöthig erscheinen dürfte.

Gegeben Berlin den 30. Oktober 1810.
Friedrich Wilhelm, 

v. Hardenberg.
In Folge dessen trat Freitags den 23. November 1810 der 

zum Aufhcbungs-Commissarius ernannte königliche Kreis-Landrath 
von Debschüh, Grundherr auf Rack schütz, in das Kloster und 
eröffnete den Conventualen, daß er deshalb erschienen sey, um nach 
Allerhöchstem Auftrage die Aufhebung ihres Klosters zu vollziehen, 
und die Constgnation des dem Kloster gehörigen Inventariums vor- 
zunehmen. Nur die äußerste Noth habe Se. Majestät den König zu 
dem Entschlüsse gebracht, ihre geistliche Verbindung aufzulösen. und von 
der katholischen Kirche ein Opfer zur Rettung des Vaterlandes zu 
fordern, nachdem Allerhöchstderselbe selbst mit einem guten Beispiele 
vorangegangen wäre und Seine eignen Domainen und Krongwter 
veräußert hätte, um Frankreichs harte Forderungen zu befriedign»; 
denn die schwere Contribution, die der fränkische Kaiser so unbarm
herzig dem durch seine Truppen schon ganz ausgemergclten Vater- 
lande erpreßte, haben den Monarchen zu diesem letzten Schritte be
wogen, den Er in dieser bedenklichen Lage noch thun könne. Es 
läßt sich erwarten, daß der Commiffarius seinen Auftrag mit Scho
nung, weiser Umsicht und Milde wird vollzogen haben. Die Con
ventualen hörten auf seinen Vortrag nicht ohne Rührung und in weh
müthiger Stimmung des Gemüthes, und ergaben sich mit Fassung 
und Seelenstärke in ihr Schicksal. *) So waren in kurzer Zeit 
alle die ehrwürdigen Denkmale der Frömmigkeit grauer Vorzeit 
aus der Wirklichkeit verschwunden, und gern und bereitwillig 
legte die katholische Kirche Schlesiens alle ihre Habe auf den 
Altar des Vaterlandes als ein würdiges Opfer, dasselbe von noch 
größeren Bedrängnissen zu befreien. Dies ist es, was ihr den sü
ßesten Trost und die schönste Beruhigung gewährt, so schmerzlich 
ihr auch dieser Verlust scheinen mußte. Und nun Glaubcnsbrüder

') Der letzte Prälat des Merzienser-StiftS Leubus, Gabriel Otto, ist 
ein geborner Neumärktcr Er war Professor der Theologie und zuletzt Prom- 
lor, ein guter Redner und schrieb in einem edlen Style, t d. 17. Fcbr. 18ll. 
Der Bruder dcr Prälaten war zu gleicher Zeit Stifts-Äanzler in Leudus. 
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aller christlichen Konfessionen! Bewohner Schlesiens! Wenn ihr 
die geheiligten nnd ehrwürdigen Tempel der katholischen Kirche eures 
Vaterlandes durchwandclt, und euch daran erinnert, was euch eure 
-Eltern, was euch Urkunden Md schriftliche Nachrichten erzählen, — 
wo sind denn die Reichthümer und Schätze dieser Kirchen? Wir 
staunen über dcn frommen Glauben und die Gottesfurcht unserer 
Vorfahren, welche solche erhabenen Werke der Bewunderung für dic 
Nachwelt hervorbringen konnten, und ihre frommen Vermächtnisse 
darin niedcrlegten, und unsere Nachkommen werden es kaum begrei
fen können, wie diese frommen Denkmale der Vorzeit so auf ein
mal verschwinden konnten, und wohin diese unermeßlichen Schätze 
gekommen sind. Wir klagen über dcn Vandalismus und die Bar
barei früherer Jahrhunderte! Wir bedauern unsere Voreltern, daß 
sie von den Schweden zur Zeit des 30jährigen Krieges sso hart 
behandelt wurden — wie aber heißt das Volk, welches unsere Kir
chen verwüstete und zerstörte, und ihre Güter verschlang? Wir 
kennen das Volk, welches in seinem Uebcrmuthe ganz Europa un
terjochen, und Deutschland in schmähliche Fesseln der Knechtschaft 
schmieden wollte!

Ich fühle mich gedrungen, über, dic klösterlichen Anstalten im 
Allgemeinen hier eine Betrachtung einzuschalten, und kann folgende 
Bemerkungen nicht unterdrücken, weil auch heut diese geistlichen In
stitute noch häufig verkannt werden, und ihr segensreiches Wirken 
zum Heile der Menschheit in jeder Beziehung von Unwissenden und 
Befangenen nicht selten mit Undank vergolten wird. Ich Hoffes man 
wird mir diese Episode nachsichtsvoll verzeihen und nicht vergessen, 
daß ich zum katholischen Glauben mich bekenne. *)

Ernstes Nachdenken und eine vorurtheilsfreie Betrachtung aller 
der Ereignisse, welche in ihren Folgen so einflußreich und bedeutend 
auf die Geschichte Schlesiens überhaupt und auf die vaterländische 
Kirchengeschichte insbesondere sich geäußert haben, wird uns hin
länglich von dem Unrechte jener überzeugen, welche den klösterlichen 
Anstalten und frommen Stiftungen unserer Väter so ganz allen 
Werth absprechen, und gegen die geistlichen Institute der Vorzeit so 
sehr eingenommen sind. Mit welchem Widerwillen, ja man kann 
sagen, mit welcher Erbitterung schreiben nicht auch noch in unsrem 
aufgeklärten Zeitalter so Manche diesen Stiftungen nur alles Böse 
zu, was etwa in den verschiedenen Perioden dcs Menschengeschlechts 
stch gezeigt hat, und tadeln ungerecht genug die edlen Altvordern, 
welche durch die Begründung dieser Anstalten Religion, Sittlichkeit 
und Kultur im Lande beförderten, und sich cin immerwährendes 
dankbares Andenken gegründet haben. Hört man sie nicht auch jetzt 
noch diese Institute als geistlose, unnütze, dcm Wohl dcr Mensch
heit widersprechende Anstalten verschreien? Angegeben, daß in man-

Diese Apologie tcr Stifter und Klöster habe ich hier aus meinen 
schechchchcn Reisten über die aufgelöste ehemalige fürstliche Cistcrucnscr-Aluei. 
vuiihau. Liegnitz 1835. 4." S. 32 wieder addruckcn lassen. 



— 299 —

chen Klöstern und Stiftungen der ächt christliche Geist, den die Re
geln ihres OrdcnsstisterS so rein und unverfälscht athmen, nicht 
wehte; daß vielleicht einzelne dem Zwecke ihres Daseyns und ihrer 
Bestimmung nicht entsprachen, so muß man doch auf dcr andern 
Seite wieder so gerecht und billig denkend sein, einzugestehcn, daß ja 
nirgend die gute Sache einzelner Verkehrtheiten wegen ihren Werth 
und ihre Würde verliere, und daß wir den Klöstern und Stiftern 
vieles, ja sehr vieles Gute zu verdanken haben, daß es folglich sehr 
unbillig ist, mit dem Bade das Kind auszuschüttcn. Nur der kurz
sichtige, vom bittersten Hasse gegen diese Institute verblendete Feind 
und Gegner der gesammtcn Ordcnsgeistlichkeit kann dies verkennen 
und in Äbrede stellen. Jeder Wahrheitssreund, der mit unpartheii- 
schem Auge die Jahrbücher der Geschichte der Menschheit durchblät
tert, wird finden, daß Segen und mannigfaches Wohl durch sie 
verbreitet und befördert wurde. Waren es nicht Mönche, welche 
das Christenthum nach Deutschland brachten, Bisthümer, Kirchen 
und Klöster stifteten, und für die Beförderung der Moralität, der 
Bildung und des Glückeö der Menschheit sorgten? Wer waren 
Bonifazius, Anscharius, Rhabanus, Kilianus, Willi- 
baldus, Guilbertus, — Männer, die an Heiligkeit und Gei
stesgröße alle ihre Nachfolger weit übertroffen haben? Noch nennt 
mit Stolz die deutsche Kirche sie ihre Apostel. Wurde nicht Gelehr
samkeit und Wissenschaft in den Klöstern genährt und gepflegt? 
Waren sie nicht die Akademien nnd Pflanzschulcn, in denen die 
wichtigsten Männer für Kirche und Staat gebildet worden sind? 
Wer war Alkuin, der Lehrer Kaiser Karls des Großen? Die 
meisten Bischöfe Deutschlands waren in den ältesten Zeilen Bene
diktiner-Mönche. Waren es nicht Mönche, und vorzüglich die 
Cisterzienser, welche unbebaute und wüste Gegenden urbar ma- 
ten und das Land kultivirtcn? Selbst die Bettel-Orden hatten 
viel Gutes gestiftet. Abgesehen davon, daß mancher Müßiggänger 
und Unwürdige sich einschlich, und die Wohlthaten, die ihm daS 
Kloster so mildthätig spendete, nicht verdiente; so fanden doch Arme 
und Trostlose in ihnen ein willkommenes Asyl, und Hungernde wur
den mit Speise und Trank versehen. O laßt nns in unserem gebilde- 
deten Zeitalter nicht ungerecht gegen die Vorwclt sein, und die 
Gebeine derer mit dankbarem Herzen segnen, die nach ihren Kräf
ten und Zeitverhältnissen so vieles Gute gestiftet haben! Friede und 
Ruhe ihrer längst vermoderten Asche! Schon erndten sie den Lohn 
für ihr redliches Bestreben um das Wohl der Menschheit vom 
gerechten Vergelter alles Guten in einem bessern Lande!

. ') 3. Z. Dittrich: Bemerkungen auf einer Reise durch NiederschlesienS 
schönste Gegenden. Schweidnitz 1816. 8. S. 1k4. 145.

") Vcrgl. Zoh. Bapt. l'Ecuy, Abt zu Premonlrc, Rede von dem Nutzen, 
den die Geistlichen, besonders Stifter und Abtcyen, dem Staate und der Gelehr
samkeit geleistet haben und noch leisten- Aus dem Französischen. Wien 1781.8.
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Mit Schmerz und Wehmut!) wird man erfüllt bei dem Ein« 
tritte in die hochgewölbtcn Hallen der ehemaligen Minoritenkircbe zu 
Neumarkt, welche jetzt ihres inneren Schmuckes beraubt zu profa« 
neu Zwecken gebraucht wird. — Die evangelische Stadtgemciude 
fand sich, in Erwägung, daß das evangelische Verhaus so wie daS 
evangelische Schulgebäude nur von Holz gebaut ist, auch die Pre
diger keine Amtswohnung haben, bewogen, des KönigS Majestät 
Friedrich Wilhelm IH. im Jahre 1812 zu bitten, das aufge
hobene Kloster nebst Kirche der evangelischen Gemeinde zum Got
tesdienste und die Conventgebäude zu Schulen und Prediger-Woh
nungen zu überlassen. Da die katholische Stadtgemciude, welche die 
ersten Ansprüche an diese Gebäude hatte, auf den Gebrauch dersel
ben verzichtete, obwohl ihr der Mangel an zweckmäßigem Lokale sür 
Schule, Lehrer und Kirchen-Bcamten-Wohnungen fühlbar sein muß, 
da eine Schulklaffe in einem Privathause sich befindet, und ein 
Geistlicher, Lehrer und Kirchendiener genöthigt sind, auf die ihnen 
gebührende freie Wohnung zu verzichten, und sich in Privathäusern 
einzumiethen; so erfolgte die allergnädigste Schenkung ohne Anstand 
66. Berlin den 7. März 1812 durch eine Kabinets-Ordre, und die 
Uebcrgabe geschah am 6. Juni desselben Jahres. Da jedoch in die
ser Schenkung der Klostergarten nnd äußere Hofraum nicht mit be
griffen waren, so wurden diese Zubchörungen am 2. Juli 1821 
nachträglich erbeten, und die obige SchenkungS-Urkunde mittelst 
Kabinets-Ordre vom 3. Oktober 1821 auch auf dcn Gartcn und 
Hofraum ausgedehnt. Die Absicht, die Klosterkirche zum evangeli
schen Gottesdienste einzurichten, dürste wohl niemals realisirt wer
den, da dieselbe für die große Gemeinde viel zu klein und beschränkt 
ist, uud ein gänzlicher Umbau von Grund aus mit Erweiterung 
der Mauern unumgänglich nothwendig wäre, der mit großen Kosten 
verbunden sein würde, welche mit den schwachen Kräften dcr mei
stens armen Gemeinde in keinem Verhältnisse ständen. Dagegen 
wurde in den Jahren 1827 und 1828 der gegen Morgen gelegene 
Theil des Convcnt-Gebäudeö abgebrochen, massiv neu erbaut, und 
zu fünf Schulstnben und Lehrer-Wohnungen eingerichtet. Der Bau 
wurde auf Kosten der Kämmerei-Kasse geführt, uud kostete 6,000 
Reichsthaler, wozu die Landgemeinden 120 NeichSthaler bcitrugcu, 
Die Kirche sieht mit jedem Tage ihrem Verfalle immermehr entge
gen, und trägt bereits die Spuren der Zerstörung an sich. *)

') Die Klosterkirche erfreute sich mehrerer Jndulgenzen von den Päpsten 
Bencdikt XH1. und Bcnedikt XIV., wie folgende im Presbyterium der
selben noch vorhandene in Stein gegrabene Inschrift auf dcr Evangelien Seite 
Le« ehemaligen Altars andeutet:

NVlVS DoLQLSlXL I>KO 5VK1-
MlS I>ON1'WILMV8
IckLVS VIMI-

Alle Messen, welche auf den Altäre" 
dieser KirLc für dic Päpste, Kardi
näle, Beschützer des Ordens und die 
verstorbenen Brüder nur von Priestern
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An die Stelle der Conventualcn des Minoriten-OrdenS fun- 
dirte Se. Majestät König im Jahre 1818 bei der Dotation

XI3 ^U.X1'IklvV8 Wrvxo- 
^18 elV8ULIVI OLVIXI8 VVX- 
l'XXXI' 8^.0MV0VI8V8 YVXX- 
V06VXYVL LLI.L8ir.XVXL IX- 
VVL'LO XL'I'^8I3 LLIVlLLLIX- 
1)1 8LL8LVVO QXVOLXV Vl- 
LO8L 8HLVI3 LLXLMLVI I-X- 
I'XL XIII VIL XXXI IXXVXLII 
XtOLLXXV. IX8V8LL NI88XL 
OLIXL3 IX OMW8 VLLXLIO 
VI8 880 II8LL5I LXVXLIXVI3 
LL88OXI8 XL LVIX5I 880 VI- 
LL-88OVLLVO8I8V8 O8VIXX- 
8II8 LOLI 8LXLLXLVO8ILV8 
I88I3OVL L8XV8I8V3 LV lUO- 
XIXLI8V8 08LIXI 3V8ILLVI8 
»O8VMOVLVXXVVM LLXIVO- 
8I8V8 X (ZVOVI8 8^LL8LOVL 
LLLL88XVXL LOVLM 8L88L- 
vvo XLVX8I8 88IVILLLIO

dieses Ordens wann immer gelesen 
werken, genießen die päpstliche Ver- 
günstignng eines privilegirten Altare-, 
kraft eines Brcve Papst Benedikt 
XIII. vom 3l.Zanuar 1725, für ew gc 
Zeiten Ueberhaupt erfreuen sich auch 
alle Messen, welche am Todestage oder 
zu anderer Zeit sowohl für die ge
nannten Personen, als auch für die 
stelloeitrelenden Beschützer, Orts-Or- 
dinarien, Wohlthäter, so wie für die 
dem Orden unterworfenen Brüder und 
geistlichen Jungfrauen selbst und ihre 
Eltern von einem jeden Priester gefei
ert werden, desselben ewigen Altar- 
Privilegiums aus besonderer Vcrgün- 
ftigung Papst Benedikt XIV. oom 
4. September 1751.

LXVLLXV LX IXVVLVO LL- 
XLOILVI 8X8XL xiv um iv 
8L8VL5I88I3 MOLLLI.

Auf der Mittagseite des Presbvteriums dieser Kirche, welche gegenwärtig 
zu einem Depot dcr Zahrmarkts-Bauden dient, befindet sich grA über von 
dem voranstebevdcn noch ein Denkstein in der Wand, der in der Regel außer 
der ZahimarkSzcit mit Brettern und Bauden verdeckt ist. Im Oktober d. I. 
zur Zeit des abzuhaltenden Jahrmarktes, als die Bauden bereits auf dem 
Markt, aufgesetzt waren, ließ ich einen hiesigen Bürger, welcher diese Baudeu- 
Niederlaac gegen einen zu entrichtenden Zins gepachtet hat, und zur Zeit der 
Jahrmärkte den Schlüssel zur Kirche besitzt, höflichst ersuchen, er möge die Hüte 
baden, und mir den Eintritt in die leere Klosterkirche geneigtest gestatten, weil 
Ich die Inschrift eines Denkmales, das sonst verdeckt ist.abzuschreibcn gesonnen 
wäre. Allein das inhumane Benehmen und die Ungefalligkeit dieses Man
nes gestaltete mir nicht einen viertelstündigen Aufenthalt in dieser wüsten Kir
che; vielmehr ließ mir derselbe erwiedern:

„er käme blos aus Augenblicke in die Kirche, wenn Lulle« 
zum Aufstellcn der Bauden geholt würden, und müsse 
dieselbe, nachdem die Bauden herausgefahren sind, au
genblicklich wieder verschließen; mich eine Viertelstunde 
allciu darin zu lassen, das ginge nicht an!"

Als ibm cntgegnet wurde, das daure ja nicht lange, und nach genommener 
Abschrift würde ich die Schlüssel ihm wieder zustcllcn, wenn er nicht Zeit habe 
zu warten, schloß er mit deu Worten, die eben nicht empfehlenSwerth sind:

„Mag es lange dauern oder nicht, das ist gleichviel; er ge
statte es einmal nicht. Wenn die Baute» wieder eingeraumt wurden, 
stände die Kirche den ganzen Tag offen, dann könne ich wieder kom
men."

So bin ich durch die nicht zu empfehlende Ungefalligkeit dieses Mannes außer 
Stand gesetzt, meinen Lesern den Inhalt des fraglichen Denkmales mitzutheilen.

Die Steinplatte«, mit denen die Minoriteukirchc gepflastert war, sind zur 
Auspflasterung der evangelischen Kirche benutzt worden. 
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dcr geistlichen Stellen einen zweiten katholischen Geistlichen in Neu
markt, der als Kreis-Vikar (Vicarius klirouli) sungirt, und 
sein Gehalt durch das katholische Kirchcn-Collegium aus dcr könig
lichen Kreis-Stencr-Kassc, so wie das Natnral-Depntat von dcm 
königlichen Domainen-Amt zu Nimkan bezieht. Da die Ordens- 
geistlichen in der Stadtkirche und auf den Pfarrthcien des Kreises 
Auöhülfe leisteten/ so erklären sich daraus sein Wirkungskreis und 
seine Amtspflichten. Derselbe ist nämlich verpflichtet, bei dcr Stadt
pfarrkirche die Seclsorge versehen zu helfen, und in Krankheits-oder 
Todesfällen die Stelle der im Kreise angestelltcn Pfarrer zu vertre
ten. Der Kreis-Vikar steht demnach zwischen Pfarrern und Kapel- 
länen mitten inne. Die Anstellung geschieht nicht definitiv, sondern 
der als Viosriu-i vircuki angestellte Geistliche kann nach Umständen 
und nach dem Gutbefindcn der geistlichen Obern wieder abgerusen 
und.ein anderer an seine Stelle gesetzt werden. In der Regel 
geschieht jedoch dieses nur, wenn eine Beförderung des betreffenden 
Geistlichen stattfinden soll, ausgenommen derselbe hat sich einer sol
chen durch grobe Ercesse oder unmoralischen Lebenswandel unwür
dig gemacht. Gegenwärtig bekleidet der Verfasser dieses Amt.

Eine eigentliche Kap ell an stelle-hat es, so viel dem Verfasser 
bekannt ist, in Neumarkt nicht; die früheren Kapelläne wurden von 
den Pfarrern auf ei^ne Kosten gehalten, und waren wirkliche Coo- 
peratoren. Zur Dotirung eines Kapellans ist kein Fond vorhanden.

Was die Pfarrkirche betrifft, so wurde im Jahre 1815 die 
Orgel durch die Gebrüder Nohrmann aus Canth völlig reparirt 
und neu abgestimmt, wofür nebst freier Kost, Wohnung und Un
terhalt, was ihnen im Pfarrhause gewährt wurde, dcr Pfarrer 
Preuß 60 Reichsthaler bezahlte.

Derselbe starb den 13. Januar 1816, und an seine Stelle 
wurde von der Commune und dem Patron der Schöneicher Kirche, 
welche bis 1824 wüste gelegen, dcr damalige Kapellan Caspar 
El sner, jetzt Erzpriestcr und KrciS-Schulen-Jnspektor, zum Stadt
pfarrer berufen. Die Verdienste, welche sich der Gefeierte um die 
ihm anvertrauten Kirchen und seine Pfarrgemeinde erworben hat, 
sind noch in frischem Andenken, und sind der Geschichte anheimge- 
sallen; einst werden sie einen interessanten Abschnitt in der Kirchen- 
geschichte Neumarkts bilden. Zwar verbietet es Bescheidenheit, 
über die verdienstvollen Handlungen des noch lebenden allverchrten 
Seelsorgers zu sprechen: denn wo Thatsachen selbstredend Zeugniß 
gen, kann die Gegenwart schweigen, und die Erzählung der Ver
dienste eines dcr würdigsten Männer seiner Zeit ruhig der Zukunft 
überlassen; doch ist es die heiligste Pflicht dcr Geschichte, dcr Wahr
heit ein offenes Zeugniß zu geben, und verdienstliche Handlungen 
nicht zu verschweigen, und so mögen denn folgende Denkwürdigkei
ten hier eine Stelle finden.

Bald nach seiner Installation hatte dcr Herr Pfarrer ElSner 
sich'ö zur ersten Sorge gemacht, das Pfarrgebäude, welches äußerst 
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schlecht und kaum noch bewohnbar war, auf eigne Kosten in den 
möglichst besten Zustand bringen zu lassen, da weder von Seiten 
der Commune etwas dazu beigctragen wurde, noch der Magistrat 
als Patron aus der Kirchkasse einen Beitrag bewilligte. Die Aus
führung dieser Reparaturen geschah in den Jahren 1817 und 1818. 
Dcr Kostenbetrag belief sich auf 180 Reichsthalcr. Eben so wurde 
1817 daS ganz schadhafte Dach des hohen Chors (Prcsbyteriums) 
neu umgedeckt, die hohen Pfeiler ausgebcssert, der Fußboden deS 
Schiffes ganz um- uud neugepflastcrt, wozu die in der Kirche noch 
vorhandenen Lcichensteine gebraucht wurden, das heilige Grab re- 
parirt, und manches andere sehr Nöthige beschafft, Wozu mit hoher 
Bewilligung aus dem Kirchen-Aerario die Summe von 842 Ncichs- 
thalern verwendet wurde. In den Jahren 1820, 1839 und 1841 
schaffte der Pfarrer mehrere Ornate theils auf eigne Kosten theils 
durch Fürsprache bei vermögenden Wohlthätern für die Kirche an, 
da die von ihm übernommenen in sehr schlechtem Zustande sich be
fanden. Nach vieljährigen Kämpfen und Bemühungen wurde end
lich 1822 das hiesige Schulhaus ganz neu und massiv mit zwei 
Lehrstubcn erbaut und der Gehalt für einen anzustellcnden Adjuvan- 
ten ermittelt. Das Kirchen-Aerarium hat zu diesem Neubau 588 
Reichsthaler 25 Silbergroschen beigetragen. Den 26. August des
selben Jahres wurde dieses neue Schulhaus von dem damaligen 
Erzpriester und Kreis-Schulen-Jnspektor, Pfarrer Wagner zu 
Gloschkau, feierlich eingeweiht, wobei der Siadtpfarrcr eine zweck
mäßige, ergreifende Rede hielt. — Zwei Jahre darauf, 1824, 
wurde das ganz schadhafte Sakristeidach, welches bisher noch im
mer mit Schindeln bedeckt war, in ein Ziegeldach umgewandelt mit 
einem Kostenaufwand von 63 Reichsthalern, die das Kirchen-Aerarium 
hergegeben hat. In demselben Jahre 1824 beschäftigte den Pfar
rer ein sehr wichtiger Bau. Die adjungirte Kirche zu Schön
eiche, welche dcm Verfalle nahe war, sollte wieder in brauchbaren 
Zustand versetzt werden.

Die ganze Kirche wurde neu bedacht, desgleichen auch der 
Thurm, welcher der Dauer wegen nicht nur mit Oelfarbe angestri- 
chcn, sondern auch mit einem Wetterboden gut und neu verleistet 
worden ist. Im Innern wurde die Decke mit Brettern verschlagen, 
der Fußboden umgclegt und das Fehlende ausgepflastert, die Sakri
stei neu ausgeworfen, die Fenster sämmtlich theils reparirt theils 
ganz neu beschafft, Halle und Kirchthüre nebst Schloß ausgebcssert, 
und was sonst noch außer dem Nebcrtünchen im Innern dcr Kirche 
schadhaft war, wieder hergestellt. Dazu wurde vom Herrn Patron 
und der geistlichen Behörde das kleine außenstehende Schöneicher 
Kirchen-Kapital von 100 Neichsthalern bewilligt, und vom Kapitu- 
lar-Vikariat-Amte wurden noch 30 Reichsthalcr geschenkt. Allein

Nur Schade, daß dieses Gebäude gänzlich verbaut ist, und seinem Zwecke 
keineswegs entspricht!
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die Kosten dieses BaueS beliefen sich auf 286 Nthlr. 23 Sgr. 8 
Pf., obgleich die sämmtlichen Gemeindegliedcr katholischer und evan
gelischer Confession die Handdienste unentgeltich lcifteteu. DaS 
fehlende Quantum hat der Pfarrer dann aus eignen Mitteln zu- 
geschossen. Das Kirchhosthor wurde gleicherweise, da eS den Ein
sturz drohte, von neuem wieder hergestellt und dessen Pfeiler aus- 
gebcssert; die Kosten betrugen 5 Nthlr. 21 Sgr., welche auS dem 
Verkäufe des auf dem Kirchhofe stehenden Gehölzes gelöst wurden. 
Darauf wurde am 16. November 1824 vom Pfarrer der erste fei
erliche Gottesdienst in Schöneiche wieder gehalten, der seit 50 Jah
ren schon nicht mehr statt gefunden hatte.

Bald darauf, nämlich im Jahre 1825, wurden bei dcr Stadt
pfarrkirche daS Kirchhosthor, die Pforte mit dcr ganzen Mauer um 
die Kirche, so wie die kleine» Pfeiler an der Kirche gegen Norden, 
völlig ausgebessert, neu eingedeckt und angcworfen. Das darauf 
folgende Jahr 1826 wurde auf die beiden Seitengänge, die mit 
Abtrennung drohten, ein ganz neuer Dachstuhl gebracht, nachdan 
zuvor auf der Mittagseite sieben Viertel und auf der Mitternacht- 
seite gegen fünf Viertel aufgemanert worden waren. Ferner wurde 
im Schiffe dcr Kirche dcr Giebel nach der Abendseite, der mit dem 
kleinen Thurme abzutrennen drohte, durch einen bedeutenden ange
brachten Dachstuhl, durch Ungezogene Anker und angelegte eiserne 
Schienen, wo sie zweckmäßig erachtet wurden, möglichst befestiget. 
Noch in demselben Jahre wurden auch an dem Pfarrhause nach 
der Mitternachtseite hin 18 Ellen Länge untermauert, da diese Seite 
dem Einstürze ganz nahe war, und darauf ein Kostenbetrag von 
125 Neichsthalern verwendet, welcher aus dcr Kirchkasse bewilligt 
wurde. Auch ließ derselbe Pfarrer Elsner in den Jahren 1826 und 
1827 im Pfarrhofe einen Brunnen graben, und die Pumpe, wie 
sie jetzt da steht, erbauen, /da großer Wassermangel herrschte, und die 
Herbeischaffung dieses im Haushalte so unentbehrlichen Elementes 
vom Psarrhause aus bis zu den Quellen vor daS Thor mit gro
ßen Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten verbunden war. Der 
neu angelegte Brunnen im Hofe ist 21 Ellen tief, und kostet dem 
Pfarrer 150 Reichsthaler, die derselbe aus eignen Mitteln bestat

ten hat.
Doch die wichtigste und bedeutendste Baulichkeit an der Stadt- 

kirche, die den Pfarrer sehr angelegentlich beschäftigte, und ihm vie
len Kummer, große Sorgen und Unannehmlichkeiten mannigfacher 
Art verursachte, trifft in das Jahr 1827. Wir wollen den eige
nen Bericht deS würdigen Pfarrers mit einigen unerheblichen Ab
änderungen hören. Derselbe schreibt wörtlich so:

„Dcr Kirchgiebel nach der Abcndseile, der mit einem niederen 
abgebrochenen Thurme, in welchem eine Stiege auf den Kirchboden 
führte, zusammenhing, drohte den Einsturz dergestalt, daß nach dem 
Kirchweihfeste im Oktober noch angefangen werden mußte, ve»
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Giebel abzutragcn, das Orgelwerk weg- und in Sicherheit zu brin
gen, um der größten Gefahr zu begegnen."

„Im Monat März 1828 wurde die Abtragung des gedachten 
Giebels wieder begonnen, nnd bis auf den Grund fortgesetzt. Ein 
Verschlag von Brettern bis an die Decke schloß ludest die Kirche, 
damit der gewöhnliche Gottesdienst an dcn Wochen- und Sonn
tagen ungestört adgehalten werden konnte, theils mit Gesang 
vom Volke, oder auch Instrumental-Musik, da keine Orgel vorhan
den war."

„Dcn 23. Juni desselben Jahres wurde der Grundstein zu 
dem neuen Giebelbau, wozu der Königliche Regicrungs-Baurath 
die Zeichnung gemacht, im Beisein deö Magistrats, der Stadtver
ordneten und vieler Gcmeinreglieder gelegt. Während dem Ab- 
brechen und Grundgraben unterhandelte vcr Pfarrer noch immer mit 
der Kirchgemcinve der Pfarrthci, welche weder gebaut wissen, noch 
ihre pflichtschulvigen Beiträge zu geben sich willigen wollte, durch 
den Magistrat und die Königliche Regierung, welchen dcr Kosten- 
Anschlag vorgelegt und die Art dcs Baues selbst anhcimgeflellt war. 
Was diescrhalb alles geschehen, vorgekommen und geschrieben wo» 
dcn, kann hier verschwiegen bleiben, da die Akten über die^n Bau 
Alles enthalten und Nachweisen "

„Um der Gemeinde zu Hülfe zu kommen und viel an Kosten 
zn sparen, besonvers das Anfahren des Baumaterials betreffend, 
ersuchte der Pfarrer die Acker- und Pservebesitzcr in der Umgegend, 
nnd außer mehreren Stein- und Zicgelfuhren, welche hiesige Pfer- 
debcsitzer uneutgeldlich leisteten, haben die Herren Gutsbesitzer in 
Pfaffendorf, Einige von Cammcndorf, nnd besonders die 
Bauern von Krintsch, Bischoorf und Peicherwitz daS ganze 
nöthige starke Bauholz in Stämmen von Breslau uneutgeldlich an- 
gefahrcn, und nur der Zoll und etwas Biergeld durfte gezahlt wer
den. Desgleichen hat der Pfarrer viele Klaftern Steine in den 
Grund da und dort erbeten und erhalten. Welche Unruhe dann der 
Pfarrer während des ganzen Baues gehabt und welche Opfer der
selbe gebracht hat, da Alles von ihm gefordert, da alle Geräthschaften 
und Bau-Utcnsilien aus dem Pfarrhause, in so weit sie vorgesunden 
wurden, abgeholt und'Hausgeräthe al'er Art verschleppt wurde, 
die tägliche Versorgung von 30 Maurern und 40 Handlangern mit 
Küche und FeurnngSmaterial nicht mübcgriffen, welche fortwährend 
vom Pfarrer in Anspruch genommen worden ist, — daö können 
nur diejenigen am besten beurtheilen und verstehen, welche je einen 
ähnlichen Bau geführt haben und führen mußten."

„Meine Gesundheit habe ich zum Theil dabei zugesetzt durch 
die vielfachen Unannehmlichkeiten und durch die Bosheit der von 
mir zu sehr beaufsichtigten Bauleute "), die mir durch einen herab-

77) Diese hat sich sehr deutlich in der boshaften Aeußerung gezeigt, wck^. 
Eesch. d. St. Neum. 20 
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fallenden Balken die linke Achsel zerschlagen und daS Schlüsselbein 
brechen ließen, woran ich 6 Wochen sehr schmerzlich gelitten habe 
und den Arm am Halse tragen mußte. Doch aber hals mir Gott, 
daß ich sonst auf den Beinen blieb, mein Amt allein verrichten und 
über den Bau die nöthige Aufsicht führen konnte."

„Der Bau nahm auch so rasch und glücklich bei schöner guter 
Witterung seinen Fortgang, daß den 28. November desselben Jah
res der Giebel mit seinen beiden Seiten aufgeführt und vollkom
men eingedacht war."

„Nun trat aber deS Winters wegen Stillstand ein."
„Im nächsten Frühjahre, sobald es nur anging, wurde zur gänz

lichen Vollendung im Innern geschritten, die Fenster besorgt und 
die Aufsetzung der Orgel. Letzteres hat Herr Rohrmann von 
Canth nach einem billigen Contrakte gethan, da ich ihm und sei
nen zwei Gehülfen durch 18 Wochen ganz freien Unterhalt bereit
willig gegeben habe. Zum heiligen Frohnleichnamsfeste war die 
Orgel durchaus fertig, obgleich sie auch vom Osterfeste an schon 
zum Gottesdienste gebraucht werden konnte."

„^er ganze Bau war dann auch vollendet, und die Kosten 
desselben betrugen 6,200 Reichsthaler nach der runden Summe; daS 
darüber kommt nicht in Betracht. Das Kirchenvermögen concurrirte 
mit 2,000 ReichSthalcrn, daS Stadt-Patronat mit ein Drittel von 
1,400 Reichsthalern, und auf die Kirchgemcinde fielen gesetzlich zwei 
Drittel mit 2,800 ReichSthalcrn."

„Der Pfarrer bot Alles auf, um der Kirchgemcinde ihre Lair 
zu erleichtern, und bettelte da und dort und auch nicht ganz vergeb
lich; aber was sind kleine Tropfen in das Weltmeer?! — Eid
lich wendete sich der Pfarrer an die Königliche Regierung bittend 
um eine Unterstützung zum Besten der Gemeinde, — von da an 
das hohe Ministerium, und als immer nicht günstige Antwort er
folgte — direkt an Se. Majestät den König, Höchstwelcher 1,000 
Reichsthaler als ein außerordentliches Gnadengeschenk zur Unter- 
üübuna der beitragspflichtigen Kirchgemcinde bewilligte und auszu- 
zahlen allergnädigst befahl. Nun waren nur 1,800 Reichsthaler 
allmählig zu berichtigen, zu denen die cingepfarrten Landgemeinden 
in sechs Terminen 318 Reichsthaler beigetragen haben."

So weit die Notizen des Pfarrers, die Verfasser kein Beden
ken trug, fast buchstäblich hier einzurücken. ?

Eine neue Reparatur an der Kirche wurde im Jahre lo^' 
vorgenommen: es ward nämlich der Pfeiler an dem Seitengange 
nach Mitternacht zu von Grund aus neu aufgeführt, da der an 
ganz grundlos, in sich selbst verfallen und aufgelöst war. Zugleich 

die Arbeiter, nachdem das Unglück geschehen war, dem Herrn Erzvriester nA 
gerufen hatten: „Es ist idm recht geschehen! warum bleibt er V" 
stehc»!" Anmerkung LcS Verfassers.
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wurden auch die sehr schadhaften Pfeiler au der Sakristei sammt 
dem ganzen Sokkel nach der Nordseiie ausgebessert.

In demselben Jahre wurde von der Kirche der Hoyersche 
Garten zur Anlegung eines neuen BcgräbnißplatzcS mit lOO Reichs
thalern erkauft. Einstweilen wurde dieser Garte» in Pacht zu 5 
ReichSthalcrn ausgegeben, aber 1842 ward derselbe mit Pfeilern 
nnd Zäunen nmwehrt mit einem Kostenbetrag von 223 Rcichötha- 
lern 29 Silbergroschen 6 Pfennigen, obgleich die Planirnng der sehr 
ungleichen Fläche und die Hauddicuste bei der Umwehrnng sowohl 
von den katholischen als auch evangelischen Bürgern und Inwohnern 
uneutgeldlich geleistet wurden. Zum Kreuze auf demselben haben 
dic beiden Kirchenvorsteher Waldhanst und Koscl dcn eichenen 
Stamm uneutgeldlich gegehen; das Crucifir wurde aus der Kirch- 
kasse beschafft, und dic Einweihung dieses Bcgräbnißplatzes geschah, 
nachdem Hr. Keil gunior hierselbst das Christusbild uneutgeldlich 
gemalt hatte, Sonntag Nachmittag den 29. Oktober 1843 durch 
den OrtSpfarrer, Erzpriester und Krcis-Schulcu-Juspektor Herrn 
Elöner in folgender Weise:

Von dcr Kirche aus ging unter Vortragung des Kreuzes die 
gcsammte Schuljugend mit ihren Lehrern und mit zwei Fahnen 
in Prozesston über den Markt nach dcr cinzuweihendcn Stätte, wo
selbst sich schon eine unübersehbare Menschenzahl von beiden christ
lichen Religionsbekenntnissen versammelt hatte. Der Pfarrer segnete 
den neuen Gottesacker nnd das so sinnig in Mitte desselben aus
gestellte Kreuz nach den schönen und bedeutungsvollen Ceremonien 
dcr katholischen Kirche ein, und hielt eine kräftige Rede. Man 
konnte bemerken, daß die versammelte Menge dieser feierlichen reli
giösen Handlung nicht ohne sichtbare Rührung und mit gesteigerter 
Andacht und inniger warmer Theilnahme beiwohnte. Da der Ver
fasser damals gerade abwesend war, so ist er außer Stande, eine 
vollständige Schilderung dieser Festlichkeit hier cinzuschaltcn. *)

Noch wurde im Sommer des Jahres 1843 ein beträchtlicher 
Kirchcndicbstahl durch gewaltsamen Einbruch in der Stadtkirche be
gangen.

Die evangelische Kirche betreffend bieten sich uns in diesem 
Zeiträume folgende Bemerkungen dar:

Die Kirche feierte im Jahre 1795 daS fünfzigjährige Jubelfest 
ihres Bestehens. Bald darauf 1796 legte man außerhalb der 
Stadt einen gemeinschaftlichen Begräbnißplatz für katholische und 
evangelische Christen an. Das nächstfolgende Jahr 1797 wurden 
die von der evangelischen Gemeinde neu angeschafften Glocken, in 
Ermangelung eines Thurmes bei dcr evangelischen Kirche, am ersten

l Unrichtig ist die Angabe in „Knie- geographischer. Beschreibung von 
Schlemm. Breslau 1832." 8. S. 22: Kirchbof und BegrabmMchc der Ka
tholischen sind im Ocrtchcn Probstei vor dcr Stadt.

20 *



— 30^ -

Adventssonntage auf dem Nathöthurmc aufgehangen, und 1801 daS 
neue Breslauische Gesangbuch cingeführl. Ju den KriegSjahrcn 
1806 und 1807 mußte die Kirche zu wiederholtenmalen den Ge
fangenen zum Aufenthalte dienen. Doch im Jahre 1813 blieb sie 
bei aller ihr drohenden Gefabr von Feinden unberührt. In diesem 
Zeitraume sind von mehreren Mitgliedern der Gemeinde besondere 
Vermächtnisse gestiftet worden, welche den Beweis liefern, daß der 
Geist der Mildthätigkeit und christlicher Nächstenliebe, der einst un
sere Voreltern beseelte und sie so vorzüglich auSzeichuete, auch bei 
den Nachkommen noch nicht erloschen ist. So legirte im Jahre 
1794 die verwittwete Richter ein Kapital von 400 Rcichsthalern, 
von dessen Zinsen arme Schulkinder unterstützt werden sollten. Zu 
gleichem Zwecke fundirte 1814 dcr Kaufmann Drückn er 50 Rcichs- 
thaler, und 1824 der Kaufmann Johann Gottfried Bresler 
ebenfalls 50 Reichsthaler. In derselben Absicht wurden 1817 von 
den evangelischen Gemeiudcgliedern zur Unterstützung armer Schul
kinder noch 239 Reichsthaler und 3 Silbcrgroschen gesammelt. End
lich bestimmte im Jahre 1797 die verwittwete Johanna Char
lotte Grüttner die Zinsen eines von ihr dcponirten Kapitals 
von 500 Reichsthalern sür Studirende. Die Verleihung dieser 
Stisluugszinsen ressortirt von dem Magistrate und den Lchulcn- 
Deputationcn, mit Ausnahme des Legales dcr verwittwcten Rich
ter, dessen Vergebung den evangelischen Predigern zusteht.

Diese Kirche befindet sich in gutem baulichen Zustande, und 
durch mehrere in den letzten Jahren in und bei derselben vorgenom- 
mcne Verbesserungen und Verschönerungen, Anpflanzung von Bäu
men, Pflasterung, wozu daS in der Minoritcn-Kirche befindlich ge
wesene Pflaster benutzt worden ist, AnSweißung u. s. w. hat sie 
ein freundliches Ansehen gewonnen. Die beiden Pastoren sind wirk
liche Mitglieder des evangelischen Kirchcn-Collegiums, in welchem 
sie nach Allerhöchster Verordnung vom 29. Januar 1768 Sitz und 
Stimme haben, und wechseln wöchentlich in den AmtSvcrrichtun- 
gen ab. Die Einkünfte der Kirche bestehen im MiethzinS der Kirch- 
pclle», dem Klingelbeutel, Gotteskasten, Glockengeläute, Grabstcllzin- 
sen und Accidenzien von Tauscn, Trauungen und Beerdigungen, 
davon Salaricn, Wohnungszinsen und alle kirchlichen Ausgaben 
bestricken werden müssen.

Wir haben jetzt nur noch dcr Prediger zu gedenken, welche bei 
dieser Kirche gelebt haben und zur Zeit noch angcstellt sind.

Dem Pastor primarius AI. Gottlob Kluge folgte Johann 
Gottlieb Purmann, geboren zu Neumarkt den 19. April 1737. 
Er besuchte die Schule seiner Vaterstadt und das Gymnasium zu

78) Vcrgl. Geschichtliche Uebersicht des Zustandes dcr evangelisch-lutheri
schen Kirche zu Ncumarkt u. s. w. von E- A. G. Schcnrich, Pastor prima- 
nus. Lrcslan 18i7 8. S. Zg.
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Liegnitz, studirte dann zu Hallc 1758 bis 1761. Den 31. De
cember 1764 wurde er zum zweiten und nach Kluge's am 20. 
April 1771 erfolgten Tode zum ersten Prediger gewählt. Er starb 
den 18. Mai 1799. Nachdem der Prediger Daniel Kirsch zur 
Zeit des hier befindlichen Feld-LazarethS, 1758 an einem hitzigen 
Fieber im 36. Jahre seines Lebens gestorben war, erhielt Prima- 
rius zu seinem Collegcn den Pastor Georg Andreas Winkler, 
geboren zu Breslau den 21. Oktober 1729. Derselbe besuchte das 
Gymnasium zu St. Maria Magdalena daselbst, uud ging 17^1 
aus die Universität nach Halle. Er wurde 1758 als Pastor nach 
Ncumarkt berufen, wo er 1763 dcn 11. December im 35. ^ahre 
seines Alters starb. Ihm folgte der so eben als Primarius ge
nannte Johann Gottlicb Purmann, und nach dessen Beför
derung Christian Samuel Pcucker, geboren zu Brieg. Er 
studirte auf dcm dortigen Gymnasium und zu Halle, wurde dann 
herzoglicher Pageu-Hofmcister zu Ocls, kam von da 177 l nach 
Ncumarkt, ging abcr schon 1773 als Pastor und KreiS-Supcrintendent 
nach Medzibor, wo er im Jahre 1812 gestorben ist. Ihm folgte 
als zweiter Prediger Karl Erdmann Brun, geboren zu Herrn- 
laurutz den 23. Februar 1747. Er besuchte das Gymnasium zu 
St. Elisabeth iu BreSlau, uud studirte dann auf dcn Univerytätcn 
Halle und Jena. Im Jahre 1773 wurde cr zweiter Prediger 
bei hiesiger evangelischen Kirche, und starb schon 1779 im August, 3- 
Jahre alt. Nach seinem Tode wurde Johann Gottfried 
Grüttner zum zweiten Prediger berufen. Derselbe ^wurde gebo
ren 1736 den 22. Oktober zu LamperSdors bei Steinau, be
suchte die Schule in Hirsch berg und die Universität zn Frank
furt a. v. O. Im Jahre 1780 wurde er hier Pastor sccunvarius, 
und starb dcn 19. Juli 1798 im 61. Jahre seines Alters. Ihm folgte

Ernst August Gotthilf Schcurich, welcher nach dem 
Tode des Pastor Purmann zum ersten Prediger erwählt wurde. 
Er wurde geboren zu Liegnitz den 2. Februar 1775, wo sein 
Vater, Ernst Friedrich Scheurich, damals an dcr Kirche zu 
U. L. F„ zweiter Diakonus und zuletzt Pastor war. Seine Mut
ter, Johanna Sophie Florentine, war die jüngste Tochter 
dcs lU. Tobias Ehrenfricv Gebauer, Pastor primarius an 
dcr Peter- und Paulskirche zu Liegnitz. Nach vollendetem 7. Le
bensjahre besuchte er das Gymnasium seiner Vaterstadt, genoß den 
Unterricht dcs Vaters und mehrerer Privailehrer, und bezog hierauf 
zu Ostern 1792 die Universität zu Halle. Dort wurde er 1794 
Collaborotor am Königlichen Pädagogium, und kehrte 170t) un 
November nach Liegnitz zurück. Darauf wurde er zu Ostern 1796 
Lehrer und Erzieher in der Familie deS königlichen Obcrforstmcistcr 
von Kockritz, und erhielt 1798 dcn 5. September dcn Ruf als 
zweiter Prediger nach Ncumarkt. Schon im ersten Jahre seiner 
Amtsführung, nämlich am 5. Juni 1799, wurde cr zum ersten



310 —

Pastor befördert. Er starb den 15. Mai des Jahres 1830 in dem 
Aller von 55 Jahren. Zu seinem Collegcu erhielt er den Pastor 
Christian Sicbeh geboren zu Primkcnau den 21. April 1767. 
Er erhielt den ersten Schulunterricht in dem Waisenhause zu Bunz- 
lau, und studirte darauf in Halle. Im Jahre 1798 den 7. No
vember wurde er Diakonus in Wvhlau, und den 5. Juni 1799 
zweiter Pastor in Neumarkt. Er starb den 8. August 1803 an 
den Folgen des Scharlachfiebcrs im 36. Jahre seines Alters. Anf 
ihn folgte als zweiter und späterhin als erster Prediger

Herr Johann Traugott Jakobi, geboren zu Nuppcn- 
dorf im Fürstenrhume Sagan den 16. Juni 1777. Sein Vater, 
Johann Gottfried Jakobi, war herzoglicher Pächter des Gu
tes. Er genoß seinen Schulunterricht von 1786 bis 1796 auf 
dem Lyceum zu Sorau in dcr Niederlausttz, und ging von da 
auf die Universität nach Halle, wo er bis 1799 studirte. Von da 
wurde er als Erzieher in die Familie des Obcrforftmeistcr von K ö ck- 
ritz gerufen und den 21. November 1803 zum zweiten Prediger 
in Neumarkt gewählt, woselbst er den 19. Februar 1804 seine An
trittspredigt hielt. Am 20. November 1805 verehelichte er sich mit 
der verwittweten Frau Pastor Sicbel, geb. Clavier. — Als zweiter 
Prediger wurde Herr Pastor Gärtner berufen.

Nach einer Amtsblatts-Verordnung vom 7. Oktober 1833 ist 
aus den Kirchen Neumarkt, Canth, Blumerode, Fürstcnau, 
Herrmannsdorf, Leuthen, Nackschütz, Rausse unv Groß- 
Peterwitz ein eigener Kirchcnkrcis gebildet, und der Herr Pastor 
primarius Jakobi hierselbst zum königlichen Superintendenten die
ser Kirchen ernannt worden.

Die NcgicruugSvcräudcrung in Schlesien im Jahre 1742 ge
wahrte nicht blos den evangelischen Einwohnern der Stadt die Frei
heit, eine Kirche zu erbauen, sondern eine natürliche Folge davon 
war auch, daß mit dieser Kirche zugleich eine evangelische Schule 
entstand. Um die Entstehung dieser Schule zu erzählen, müssen wir 
einen Rückblick in die frühere Zeit thun.

„Ein hiesiger geschickter junger Bürger und Bäcker, mit Namen 
„Johann Caspar Kühn, fing zuerst anf vieles Bitten an, 
„Schule zu halten. Doch dies dauerte nur ein Jahr, dann wurde» 
„1742 von dem Magistrate und dcr Bürgerschaft ein Rektor und 
„zwei Schulcollegen ernannt, von welchen letzteren beiden der erste 
„zugleich Organist und Kirchschrciber wurde, der zweite aber als 
„Adjunkt seine Bestallung erhielt. In Ermangelung eines ordent- 
„lichen Schulhauses wurden für die ncubcrufenen drei Lehrer i» 
„bürgerlichen Häusern die bcnöthigteu Stuben und Wohnungen ge- 
„miethet, und den 26. Februar gedachten Jahres führte der nun- 
„mehrige Schuladjunkt Kühn unter Begleitung dcr damaligen vier 
„Kirchendeputirten seine bisherigen Schüler, 114 an der Zahl, aus 
„seiner Wohnung in die jüngst gemicthctete Schulstubc des damalige» 
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„Gottfried Krauseschen Hauses. Dort wurden die Schüler m drer 
„Klassen und untcr die drei Lehrer verthcilt und jede Klaffe sodann 
„in einem besondern Hause unterrichtet. So blieb es bis 1749, m 
„welchem Jahre das evangelische Kirchcn-Collegium, nachdem ein 
„preiswürdiger Wohlthäter, der Bürger Friedrich Keil, welcher 
„auch kurz vor seinem Tode einen ansehnlichen Theil seines Ver- 
„möqcns der evangelischen Kirche und noch besonders 200 Thaler 
„schl sür armc Schulkinder legirte, 500 Thaler schl. zur Erbauung 
„eines neuen evangelischen SchulhauseS baar geschenkt hatte, das 
„noch stehende Schulhaus erbaute. Im December kam dieser Bau 
„zu Stande, so daß den 16. Februar 1750 die Lehrer mit ihren 
„Schülern ihren feierlichen Einzug halten konnten. Dies Schulge- 
„bäude wurde nunmehr aus den Einkünften der Kirche un Bau- 
„stanve erhalten, sowie auch die Lehrer daher ihre Besoldung em- 
„pfingcn. Ein Vermächtniß des Pastor Grüttner von 1,000 RelchS- 
„thalern gab Veranlassung, daß das Schulgcbäude im Jahre 1800 
„erweitert werden konnte. Gegenwärtig ist die Einrichtung getrof- 
„fen, daß die Commune sowohl die Lehrer besoldet, als auch das 
„Schulgebäude im Baustaudc erhält. Außerdem ist noch ein Legat 
„von der Wittwe Richter von 400 NeichSthalern, ferner ein dergleichen 
„von dem verstorbenen Kaufmann Brückner, bestehend in 50 Rcichs- 
„thalern, und eines von 50 NeichSthalern von dem 1826 verstor- 
„bcnen Kaufmann BrcSlcr ausschließlich zu dcm Zwecke bestimmt, 
„daß von den Zinsen arme Kinder evangelischer Religion mit Schul- 
„geld uud Schulbüchern unterstützt werden sollen." ") Bei der 
wachsenden Menge der schulpflichtigen Kinder, zu deren Ausnahme 
das alte hölzerne Schulhaus nicht den erforderlichen Raum ge
währte, ist die Schule im Jahre 1828 in das Minoritenkloster ver
legt worden. Das alte Schulhaus dient nur noch zur Wohnung 
des Kantors und zu Privatwohnungen. Das Lehrzimmer im un
tern Stock ist für die zweite Klasse der katholischen Stadtschule ein
gerichtet, da in dem katholischen Schulgebäuve selbst dcr Raum zu 
beengt, und für diese Schulklasse kein zweckmäßiges Lokal vorhanden 
ist. Außer der Stadtschule sind nun auch in diesem letzten Zeit
räume mehrere evangelische Landschulen nach und nach aus den 
Dörfern um Neumarkt entstanden, von welchen einige für sich 
allein bestehen, einige aber auch mit einer andern verbunden euren 
gemeinschaftlichen Lehrer haben. Wir wollen diese Dörfer hier na
mentlich anführen und die über dieselben vom Geheimen Archw- 
Rath und Professor Dr. Stenzel in der „Uebersicht der Arbeiten 
und Veränderungen der schlcsischen Gesellschaft für vaterlandssche 
Kulter im Jahre 1842. Breslau 1843. 4." S. 89 si- veröffent
lichten historischen Notizen damit verbinden, weil diese urkundlichen

79) Eigne geschichtliche Darstellung der Gkindung dieser Schule vom Pa
stor Scheurilb a. a. S. S- 45 miv 46.
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Bemerkungen für Neumarkt und dessen Umgebungen nicht ohne be
sonderes Interesse sind.

1. Breite nau, gewöhnlich Brechen, N 1 M. von Neumarkt. 
Im Jrhre 1320 schenkte Heinrich VI. dem Kloster Lcubus 
alles herzogliche Recht in Breitenaw. UebrigenS hat die
ses Dorf seit den ältesten Zeiten bis zur Säkularisation dem 
jungfräulichen Cisterzicuser-Stifte Trebnitz gehört: denn als 
die Tochter Heinrichs deS Bärtigen unv ler heiligen 
Hedwig, die Fürstin Gertrud, vom Stifte zur Aebtissinn 
gewählt wurde, und diese ihre fürstlichen Vorzüge mit dem 
Schleier dcr Armuth, dcs Gehorsams und der Keuschheit ver
tauscht hatte, wurde sein Vaterherz aufs neue zur Mildthä
tigkeit bewegt, und er schenkte >224 dem Stifte die Güter 
Schadewinkel, Camöse und Breitcnau. Dieses Dors besitzt 
eine evangelische Schule, mit welcher seit 1794 die Schule 
in Scedorf verbunden ist. Beide Schulen werden von ei
nem gemeinschaftlichen Lehrer besorgt.

2. Kammendorf, O. N. O. V2 M. von Neumarkt. Im 
Jahre 1313 genehmigte Herzog Heinrich VI , daß die Neu- 
märkter »Erbvögte Heinrich und Apezco dem Andreas 
Runge vier Hufen im Dorfe Kemvcrdorf, frei von allem 
Geschosse und Dienste, mit einer freien Schaftrift übergeben. 
Peter Dirschko'vicz erwarb 1411 das ganze Dorf Kam- 
verdorf mit dem Schultheisc, Gebauern, Zinshaften, Freien 
oder Lehnleuten und Gärtnern. Eö war noch 1Ö36 Lehn. 
Später gehörte eS zu den Burglchngütern von Neumarkt, 
und wurde im Jahre 1613 mit der Burg und den dazu ge
hörigen Dörfern Kohelnik, Nicder-Stephansdorf und Jäsch- 
kendorf von dcr Kämmerei zu Breslau erkauft, die es heut 
noch besitzt. Anfangs besuchten die evangelischen Kinder von 
Kammendorf die Schule zu Kadlau, dann die zu LamperS- 
dorf. Später erhielt dieses Dorf eine eigne evangelische 
Schule. Uebrigens hatte der evangelische Schullehrer von 
Kammendorf ursprünglich die Schule in Kadlau zugleich zu 
versehen.

3. Kadlau, welches nebst dem Dörfchen Göbel der verwittwe
ten Frau von Kvckritz gehört, besitzt nun eine eigne evan
gelische Schule mit einem eignen Lehrer. O. N. O. Vt M- 
von Neumarkt. Schon 1376 Kadelau.

4. Schadewinkel und Falkenhain, beide Gräflich von 
Schweinitzische Güter, haben einen gemeinschaftlichen Schul- 
lehrcr, welcher am ersteren Orte wohnt. Schadewinkel N. N- 
W. V2 M. von Neumarkt. Im Jahre 1224 schenkte Heinrich l« 
dem Stifte Trebnitz I^pniorm, spuä Hieutunioos 8clrnäe- 
viokel, welches dieses Dorf am Tage St. Matthias 158/ 
den Gutsbesitzern zu Ober-Stcphansdorf verkaufte. Nach K- 
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ner Urkunde vom Jahre 1336 wurde es vermöge eines Pri
vilegiums Heinrichs VI. mit dem herzoglichen oder obersten 
Rechte und dem Roßdienste besessen. — Falkenhain, N. 
W. V2 M- von Neumarkt. Nach erhaltener Kunde durch die 
Aeltesten der Stadt Neumarkt verlieh im Jahre 1313 Herzog 
Heinrich VI. dem Getko, Bürger von Neumarkt, drei freie 
Hufen, mit dcm Rechte, zweihundert Schafe zu halten; eben 
so erhielt 1323 ein anderer Bürger mit drei freien Hufen 
das Recht, dreihundert Schafe zu halten. Im Jahre 1325 
erhielt Albert von Pack das Dorf zu Lehn; im Jahre 
1354 wurden 19 Hufen zum Lehn gereicht, drei Hufen spä
ter vom Dienste und Geschosse befreit.

5. Schlaupe und Kobelnick, ersteres ein der Stadt Ncu- 
markt, uud letzteres ein der Stadt Breslau gehöriges Käm
merei-Gut, hatte anfänglich jedes eine besondere Schule, dann 
einen gemeinschaftlichen, dann wieder einen besonderen Lehrer, 
und sind jetzt wieder miteinander verbunden.

6. Schöneiche, nebst Hubendorf, den Gutsbesitzern Hiero- 
nymus und Schaubert gehörig, hat schon frühzeitig eine 
evangelische Schule erhalten. Schöneiche liegt W. V2 M. 
von Neumarkt. Im Jahre 1324 verlieh Heinrich VI. an 
Heinrich, Erbvoigt von Neisse, das von diesem einer Ur
kunde des Herzogs Boleslaus gemäß erkaufte Dorf Schön- 
aich, völlig frei, voch mit Vorbehalt der Obcrgerichte, des 
MünzgeldeS und Naßdienstes. Im Jahre 1315 bestättigte 
König Johann dcm Ritter Heinrich von Wenden, des
sen Urkunde verbrannt war, uud der sein Recht bewiesen, das 
Dorf Schöneiche mit dem Patronatrechte, voller Herrschaft, 
Ober- und Niedergcrichtcn, auch über Hals und Hand, allem 
Geschosse, nichts ausgenommen als den Roßdienst, erblich nach 
Lehnrecht.

7. Stephansdorf und Jäschkendorf, jenes cin Gräflich 
von Schweinitzischcs *) und dieses ein dcr Stadt Bres
lau gehöriges Kämmerei-Gut, haben einen gemeinschaftlichen 
Lehrer. Stephansdorf liegt N. O. Vr M. von Ncumarkt. 
König Johann bestättigte 1344 dcm Johann von Wen
den, überzeugt von dessen Rechte, obgleich dieser es nicht 
beweisen konnte, 4 Vorwerke, zwei in Stephansoorf, das dritte 
in Schöneiche und das vierte in Radardorf als Erb- und 
Eigenthum. Im Jahre 1465 verlieh König Georg ein ihm 
heimgefallcnes Vorwerk an die von Zirn zu Lehn. Es 
waren hier immer mehrere Vorwerke in den Händen mehre
rer Besitzer.

, ') Seit ,822 ein Beßtzthum dcr Erben des Geheimen Eommcrzicn-Raths 
Lösch in Brccliiu.
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8. 1 Zieserwitz und Michelsdorf, wovon das erste Dorf 
dem Kammerherrn, Landesältesten und Rittmeister von 
ElSner, und das letztere dem Polizci-Distriktö-Commissarius 
von Fehrentheil gehört, haben einen gemeinschaftlichen 
evangelischen Schullehrer. — Zieserwitz, S. l Meile von 
Neumarkt. Im Jahre 1217 Scizcrouici, im Jahre 
1348 Cesarovicz, im Jahre 1303 hingegen Czesar- 
wicz genannt. Im Jahre 1348 war hier eine Schol- 
tisei. Im Jahre 1351 gestattete Kaiser Karl IV. dieses 
Lehngut Ziserwitz zu veräußern, und im Jahre 1448 wird 
als dazu gehörig das Gut Birkecht und Jgelsjagd angeführt. 
Schon 1303 muß es ein ansehnliches Dorf gewesen sein; 
denn das vom Pros. Dr. Stenzcl in Breslau herausgegebene 
ReAislrum villarum, »Ilocliorum et ^urium 3ucatu8 Wra- 
tislav ieosis et äislrictun lVampsIsvienm« sagt a. a. O. S. 94.: 
,,L288sr«ic2 Iiabet mav808 42, guorum p1eb»ou8 lrsbet 
3, 4ominu8 villae 9 pro »Uoäio, soaltetus 5; item 1 
MSN8UM pro alloäio, ve»8u»Ie8 44, et takeras;^^ d. h. 
Zieserwitz hat 42 Hufen, von denen 3 dem dastgen Pfarrer 
gehören, 9 besitzt der Gutsherr erblich, der Scholze 5, und 
gleichfalls 1 Hufe erblich; zinsbar sind 44 und ein Kret
scham." Im Jahre 1443 waren 54 Hufen. Obgleich die
ses Dorf eine jetzt mit Keulendorf verbundene katholische 
Mutter- oder Pfarrkirche besitzt, bei welcher noch im vierzehn
ten und fünfzehnten Jahrhunderte ein eigner Pfarrer ange
stellt war, so sind doch die Einwohner gegenwärtig größten- 
theils Protestanten. *) Knie giebt in seiner Topogra
phischen Uebersicht vom Jahre 1830 in Zieserwitz 509 

. Einwohner an, unter denen sich 79 Katholiken befinden.

') Breitenau, ein Dorf, dessen evangelische Einwohner sich mit ihren 
äciu» milli8teri»le8 nach Ncumarkr halten, wogegen die katholischen Bewoh
ner des OrleS in den Pfarrverband von Camöse gehören. Hai nach Fischers 
Topographie von Schlesien 14 B, 8 G, 3 H-, 11 Ncbenh.

Kammendorf, der Kämmerei dcr Stadt Breslau gehörig, dessen katho
lische Einwohner, so wie die evangelischen, zur Kirche in Neumarkt gehören, 
hal demselben Handbuchc zufolge 12 B., 4 G, 17 Nedenh.

Kadlau, dessen Bewohner evangel. Glaubens sich zur Kirche in Ncu- 
markt halten, die katholischen aber nach Bischdorf gehören, hat mit Gabel 
und Ncudörfel 1 Lchl., 2 Bw., 11 G. 8 Nebenh., 1 Wdm., I Kretscham.^ 
Bischdorf. ursprünglich BischofSdorf, O. N. O. 2 M. von Neumarkt, bat 
ungefähr 420 E. und 74 H„ unter diesen eine Freischoltisei, 15 B., 3G., 5H-, 
18 Nebenh., 2. Wdm , 1 katbol. K., Schl. und «fh. Schon im I. 1318 gab 
Heinrich Vi. alle seine Herrschaft auf Bischofsdorf mit den Obcrgcrich- 
ten, ablöslich nach 3 Zähren mit 300 Mark, an Heinrich von Walrat 
Dieser überließ sein Recht im Zahrc 1326, mit des Herzogs Genehmigung, an 
Popvv von Haugwiß, und im Z. 1349 löste Bischof PrczeciSlauS, 
mit des Königs Zohann Genehmigung, diese Rechte über dieses bischöfliche 
Dorf für 184 Mark an sich Stenzel
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Es versteht sich von selbst, daß in jenen Dörfern von denen, 
die hier genannt sind, wo sich keine katholische Schule befindet, die 
schulpflichtigen Kinder der wenigen katholischen Einwohner die hier 
genannten evangelischen Schulen so lange besuchen, bis der Orts
pfarrer sie für fähig erklärt, an dem Vorbereitungs-Unterrichte für 
dcn Empfang der heiligen Sakramente Theil zu nehmen.

DaS evangelische Kirchen-Collcgium besteht aus dem Magi
strate, den beiden Pastoren und zwei Kirchenvorstchern. Es wird 
gegenwärtig gebildet aus folgenden Personen:

Herr Bügcrmeister Schumann.
Herr Superintendent Jakobi,
Herr Pastor Gärtner,
Herr Kämmerer Bresler,
Herr Senator Fiebig, Bürger und Uhrmacher, 
Herr — Kaufmann August Drogand, 
Herr — Tuch-Kaufmann Seiberlich,

Schadewinkel, dessen katholische Bewohner nach Camöse, die evangeli
sche» nach Neumarkt zur Kirche sich halten, hat t Vw., 16 B., 18 G-, 16 Ne- 
denh, 1 Wdm. 1 Kretscham.— Falkenhain in kirchlicher Beziehung ganz nach 
Nenmarkt gehörend, besitzt 1 Lchl., 1 Vw., 7 G., 1 Ncbcnh., 1 Wdm-, 1 
Kretscham.

Schlaupe ist oben schon erwähnt. Kodein ick, der Kammern in BrcS- 
lau gehörig, hat 1 Vw., 2l G., 2 H, 20 Nebcnh.
. Schöneiche nebst Hubcndorf besitzt 1 kath. nach Neumarkt gehörige 
Kirche, 1 Schl-, 1 Vw, 16 G, 15 H-, 6 Nebcnh., 1 Wdm, 1 Kretscham.

Ober-Step Hans dorf besitzt 1 kath. K, I kath. Sch, und Pfh-, 1 
Schl., 2 Vw, 49 G, 2> Nebcnh.,' 2 Wdm., wovon die eine die Rathcmühle 
heißt, 1 Kretscham. 1 Oelschlägcrci. Zm Z. 181.1 am 30. Mai wurde dieses 
Dorf von durchziehenden Franzosen fürchterlich heimgcsucht und auf die ab
scheulichste und schauderhafteste Weise zugerichlet, auch die Einwohner gänzlich 
ausgeplünderr, wie wir bereits oben erzählt haben. — Zäschkcndorfhat 
11 (8., 3 Nebcnh., 1 Wem.

t Ziescrwik besibl eine adjungirte Pfarrkirche mit einer Wiedmuth, die, wie 
wir bereits bemerkt haben, gegenwärtig nach Keulen dorf gehört. Die größ- 
tenthcils evangelischen Einwohner dieses Dorfes halten sich zur evangel. Kirche 
in Ncumarkt. Es befindet sich dort 1 Schl, 1 Vw, 8 B.. 33 K., 5. H.. 13 
Nebenh., 1 Wdm., 1 Kretscham. - KculcnLorf L>. S. O- 1 M. von Neu
markt, besitzt I kalb. K. und Pfh, und bat nach Fischer a. a.O. 14 L.. 30 G., 
26 Nebcnh., 1 Wdm, 1 Kretscham. Zm Z. 1343 hieß es Kulindorf. Zn 
den Z. 1494, 1498 und 1499 kaufte dieses Gut das Kloster auf dem Oybin 
bei der Zittau: K. Ferdinand I. verlieh c« 1562 mit Erbgkrtchtigkeit.Obkr. 
und Nicdergcnchtcn, dem Kirchlehn, Kreuz, Jagd und Schaflrift für 4,500 
Thäler, wie es der Kaiser und dann da« Stift innc gehabt, als Erbe und 
Eigenthum Stcnzel. Lulnäorff lurliet iicunsos 39^, ,,1100111» Dieban»« ba
det 2, Heultet!!« 4, cennuale« 33^. Kculendorf war also schon im Zahrc 1303 
ein ansehnliches Dorf.

Michels dorf S. W- 1 M. von Ncumarkt gchörtc früher in den Stric- 
gauer Kreis. Es hat nach Knies Angabc 27 H., 1 herrsch. Schloß, 1 Witt- 
wcnh., 1 Brau- und Brennerei, 1 Wdm. Von dcn Einwohncrn, deren im 
Ganzen 200, Katbolilche 32 sein sollen, halten sich dic Evangelischen zur evan- 
gel. Kirche nach Nebmarkt, die Katholischen gehören nach Ober-MoiS.
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Herr Senator Kaufmann Weihrauch, 
Herr KirchenMendant Pettinger, Seilermeister, 
Herr Vorsteher Fleischer, Hutmacher.

AuS diesen Mitgliedern bestand daö Kirchen-Colleqium zu Ende 
des Jahres 1843.

78.
Große Veränderungen in den schlcsischen Städten. Streit des Magistrates mit 
dem Pfarrer zu StephanSdorf wegen eines Silberzinses auf Schlaupe. Ein
führung der Slädtc-Orduung in Neumarkt. Königliches Land- und Stadtge

richt.
Was die innere Verfassung der Stadt betrifft, so haben wir 

in diesem Zeitraume folgendes zu bemerken.
Mit der neuen Herrschaft nach der Besitznahme Schlesiens 

durch Preußen begann auch zugleich eine neue Ordnung der Dinge, 
und eS trat eine gänzliche Umgestaltung in allen Verhältnissen des 
bürgerlichen Lebens ein. An die Stelle des Systems, welches sich 
bisher nur mühsam in seinen alten und steifen Fornien bewegt 
hatte, und von welchem in langen Jahrhunderten kaum bemerkbar, 
ja man mochte sagen, fast gar nicht, abgcwichen worden war, trat 
eine mit Einsicht und weiser Umsicht aufgcfaßtc und mit Anstren
gung und ernster ausdauernder Beharrlichkeit verfolgte Negieruugs- 
tendenz, deren wohlthätige und heilsame Wirkungen auf daö gc- 
sammte bürgerliche Leben durchaus nicht zu verkennen sind, und die 
sich in dem Kopfe deö großen Königs gebildet hatte. Die früheren 
Bestrebungen, die in der Regel nur sehr langsam und nicht ohne 
bedeutende Schwierigkeiten zum Ziele führten, wie so viele gericht
liche Verhandlungen aus der alten Zeit evident erweisen, wurden 
bei Seite gestellt. Auch das Volk strebte von nun an nach ganz 
andern Dingen, als welche früher den Gegenstand seiner Arbeiten 
und Mühwaltungcn ausmachten und seine ganze Thätigkeit in 
Anspruch genommen hatten. Trieb nach Geld nnd Gewinn riß 
das Zeitalter in eine neue Bahn; Ackerbau, Kunstflciß, Handel und 
Wohlstand wurden mehr befördert, die Menschen meist nach ihrer 
realen Nützlichkeit gewürdigt. Friedrich II. hielt das LebenSprincip 
deö Staats in seiner Hand, alle Fäden des Gewebes in einem ein; 
zigcn Punkte zusammcnfassend, sagt sehr schön und richtig Wenzel 
in seiner Geschichte Schlesiens.

Wichtig für Neumarkt ist der 1747 gemachte Versuch zur An
legung einer Porzellanfabrik in der Stadt. In dem genannten 
Jahre fand man nämlich auf Flämischdorfer Grunde eine feine 
Thonerde, die sich zü Laubaner oder Berliner Gefäßen sehr gut 
eignete. Daher gab sich dcr Baron und Königlich Preußische 
Kammcrherr von Nebel alle erdenkliche Mühe, eine Fabrik zur 
Verfertigung solcher Gefäße hier ins Leben zu rufen. Er zog des
halb geschickte Thonarbeiter nach Neumarkt, welche alle Arten von 
Gefäßen unfertigen, mit der schönen feinen weißen Glasur überleben 
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und brenncn sollten. Veranlassung zur Gründung einer solchen 
Fabrik in unserer Stadt hatte dem Kammerherrn ein sehr geschickter 
Student mit Namen Rohr gegeben, welcher während seines viel- 
jahrigcn Aufenthalts in Mertschütz zum Zeitvertreib im dortigen 
Garten viele artige Figuren aus Thon geformt und gemalt hatte, 
dir er dann halte breuueu lassen. Indessen war kein Künstler zu 
finden, der den Thonarbeiten die schöne weiße Glasur recht hätte 
geben können; dagegen erfand man einen Goldlack, der den Gefä
ßen vaS Ansehn gab, als ob sie durchaus vergoldet wären. Weil 
aber der Bau und der Unterhalt der dazu erforderlichen eigenthümlichen 
Brennöfen, so wie die Besoldung der hieher gezogenen fremden 
Töpfer sehr kostspielig war, so konnte das Unternehmen nicht von 
langer Dauer sein. Nach Verlauf eines Jahres ging 1748 die neu- 
gegründete Fabrik wieder ein, und für Neumarkt erreichte auf diese 
Weise abermals ein nicht unwichtiger Industrie-Zweig seine End- 
schast.

Große Veränderungen trafen die schlesischen Städte. Der Un
terschied zwischen mittelbaren unv unmittelbaren Städten wurde so 
gut als aufgehoben, das landesherrliche Recht der Oberaufsicht 
über die Polizei-Verwaltung und den Nahrungsstand ausgedehnt 
auf alle städtischen Gemeinden, die Gewalt der Grundherrn außer
ordentlich beschränkt, die Wahl der Obrigkeiten in eine oberhcrrliche 
Besetzung der erledigten Rathsstellen verwandelt, die Theilnahme 
der Bürger an öffentlichen Angelegenheiten verschränkt und ihr gan
zes Streben anf animalischen Vrodterwcrb zurückgewiesen. DaS 
Zunftwesen hörte allmählich auf, und an die Stelle dcr alten 
Haudwerks-Zechen trat in der neuesten Zeit eine allgemeine Ge- 
wcrbefreiheit. *) Jeder dcr cin Handwerk oder eine Kunst erlernt 
Hatte, war zur Betreibung derselben von nun an berechtigt, sobald 
er einen Gewerbeschein gelöst hat und die dafür zu entrichtenden 
Abgaben leistet, oder sobald er das Bürgerrecht in einer Stadt er
langt hat. Daher finden sich auch Gewerbe und Professionisten aller 
Art auf dem platten Lande und namentlich in den großen Gebirgs- 
dörfern.

Im Juli 1792 wurde der Magistrat als Dominium Schlaupe 
mit dem damaligen Kanonikus und Pfarrer Johann Renner in 
^tcphanSdorf in einen Prozeß verwickelt wegen eines von dem 
Gute Schlaupe zu entrichtenden Silberzinses von 13 Thaler schl. 
nnd 8 Sgr. Der Pfarrer klagte darüber, daß dieser Zins seit dem 
10. Oktober 1782 bis dahin 1791 der Pfarrthei vorenthalten und 
nicht abgcführt worden sei, weil der Magistrat irrthümlich diesen

) Mit Einführung der Gewerbesteuer trat am 2. Mai 1810 eine allge
meine Gcwerbefrcihcit ein und die Privilegien und Vorrechte der Zünfte 
herten als solche auf, wodurch sich allmählig alle Zunflverhältniffc auflöfen 
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SilberzinS für ein Surrogat dcs DecemS angesehen habe und 
folglich sich nicht verpflichtet glaubte, nach Maßgabe des Circulars 
vom 10. December 1777 und der KabinetS-Orvrc vom 4. und t9. 
Februar 1791 wegen deS aufgehobenen NcruS parochialis denselben 
fernerhin zu zahlen. Dagegen erklärte der Pfarrer, daß er seit dem 
10. Oktober 1782, wo er die Pfarrei zu Stcphansdorf erhallen 
hatte, dcn beregtcn Silberzins nicht bekommen habe. Ein in Ste
phansdorf Vorgefundenes Urbarial-Buch belehrte indeß den Pfarrer 
Renner, daß die erwähnte Abgabe nach 8- 4. ein wirklicher Sil- 
verzins sey und nicht durch die Aufhebung deS Nerus parochialis 
seine Erledigung gefunden, sondern daß man solchen seit dem Jahre 
1758 blos irrthümlich zu zahlen unterlassen habe; ja daß auch dcr 
Magistrat selbst dem Krctschmer zu Schlaupe, cvaugclischet Reli
gion, aufgegebcn habe, seinerseits den schuldigen SilberzinS jährlich 
mit 2 Thaler schl. abzuführen, ist daraus klar, daß der Pfarrer 
denselben von dem genannten Krctschmer immer richtig erhalten 
habe. Der Pfarrer suchte ferner noch dadurch zu beweisen, daß 
dieser Silberzins durchaus mit einer Zehntabgabc nichts zu schaffen 
habe, weil dcr Magistrat demungeachtct den Pächtern des Domiui- 
ums Schlaupe stets in ihre Kontrakte den Vermerk einrücken lasse:

„daß dieser SilberzinS, wenn cr gefordert werde, an den ka
tholischen Pfarrer zu Stephansdorf abznrichten sey "

Zudem habe man gegen die Richtigkeit des pfarrtheilichen Urbarial- 
Buches nichts zu erinnern gcfunoen. Zwar habe dcr Magistrat 
entgegnet, daß

1. nach einem von ihm vorgclegten Abkommen vom 2. Januar 
1562 damals dem Pfarrer zu Stephansdorf Deccm gege
ben, und

2. der benannte Silberzins jährlich mit 13 Thaler schl. und 8 
Sgr. ein Surrogat des Deccmö sey;

allein dieses Abkommen vom 2. Januar 1562 könne hier gar nicht 
in Betracht kommen, da wenigstens seit Menschengedenken nie ei» 
Decem gegeben worden und der Magistrat für seine zweite Be
hauptung, daß dieser Silberzins ein Surrogat des abgeschafftc» 
Decems sei, den Beweis noch schuldig wäre. Uebcrdies habe sich 
der Magistrat auf das Steuer-Kataster berufen, allein daß dieses 
keine Beweiskraft habe, gehe daraus hervor, daß dasselbe blos aus 
einseitige Angaben hin nievergeschrieben worden sei, und daß man 
eS erst in den Jahren 1742 und resp. 1747 einseitig entworfen 

habe. ,
Die Justiz-Deputation der Königlichen Kreis- und Domamew 

Kammer entschied unterm 19. Februar 1793 diesen Streit dahin, 
daß der Magistrat zu Neumarkt als Domininm von Schlaupe i» 
supplememum eidlich zu erhärten verbunden sey:

daß er nicht anders wisse und aller angewandten Mühe ohn- 
geachtet habe in Erfahrung bringen können, als daß der vom
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Kläger eingeklagte Geldzins statt des ehedem von dem Do- 
minio Schlaupe an den Pfarrer zu Stephansdorf zu entrich
tenden DcccmS entrichtet worden, worauf alsdann der Klä
ger mit seiner Klage abzuwcisen.

Dcr Magistrat zog es vor, diesen Eid nicht zu leisten, weil er 
dies nicht vermochte, und es wurde, nachdem noch viele Debatten 
sich deshalb erhoben hatten, am 19. Mai 1795 entschieden, daß 
dieser Zins künftig von 13 Thaler schl. und 8 Sgr. jährlich von 
dem Dominio Schlaupe an den genannten Pfarrer entrichtet werden 
müsse und zwar mit 6 Thaler schl. und 16 Silbergroschen, oder 
5 Rthlr. 10 Sgr. zur Hälfte, wobei es denn auch bis auf den 
heutigen Tag geblieben ist. ES wurde diese von dem Magistrate 
als Dominium von Schlaupe übernommene Verpflichtung nun auch 
unter dem 22. December 1795 dem damaligen Pfarrer Nabe in 
Stephansdorf von dem Direktor, Bürgermeister und Rathe der 
Stadt Neumarkt insinuirt.

Das Jahr 1808 führte durch die StädteMrdnnng vom 19. 
.November eine anderweitige noch jetzt bestehende.Verfassung in dem 
Communalwesen und den Verwaltungs-Behördenher bei. Das Wahl
recht der Magistratsglicder ging an die Bürgerschaft, welche durch 
24 Stadtverordnete repräsentirt wird, über. Der größte Theil der 
1809 vorhandenen Magistratsglicder wurde mit Pension entlassen 
und von den Stadtverordneten ein neuer Magistrat, bestehend aus 
einem besoldeten Bürgermeister und einem besoldeten Kämmerer, wel
cher zugleich Rathmann ist, und vier unbcsoldeten Rathmänncrn 
gewählt. Die Justizverwaltung wurde einer besondern, von dem 
Eommnnalwesen unabhängigen, königlichen Gerichts-Behörde, dem 
Stadtgerichte, übergeben und die magistratualische Amtsführung auf 
dic Handhabung der Polizei- und Communal-Verwaltung beschränkt. 
Daher wurde die hiesige Richtstätte seit langer Zeit nicht mehr ge
braucht, und die letzten Denkmäler der peinlichen Gerichtsbarkeit, die 
Staupsäule am Rathhause und dcr Galgen auf dem Stadtfelde, 
wurden in den Jahren 1817 und 1819 abgetragen.

Das Königliche Land- und Stadtgericht, bei welchem ein Di- 
rektor, ein Assessor, ein Rendant, ein Negjstrator und ein Hülfs- 
Aktuanus angestellt sind, ist seit dem Jahre 1826 organisirt. Zu 
dem Jurisdiktions-Bezirke desselben gehören die Stadt Neu markt, 
deren Kämmcreidörfer Pfaffendorf und Schlaupe und folgende 
Ortschaften ganz oder zum Theil: Flämischdorf königlichen An
theils Schönau, Weicherau, der Marktflecken Kostenblut, 
Sablath, Gossendorf königlichen Antheils, Bischdorf, Nim- 

^toß-Heidau, Frobelwitz, Groß- und Klein-Sabor, 
Neuvorwerk, Nippern, Guckerwitz, Wilrcn, 

Schreibersdorf, Camöse, Breitenau, Reqnitz, 
Maltsch, Nieder-Stephansdorf, Jeschkendors, Kobelni'k, 
Kammendorf, Jenkwitz und Rieder-Tschammendorf.
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Es bestehen ferner: ein Königliches landräthliches Amt, ein 
Kreis-Steueramt, ein Untcr Steueramt des Haupt-Steueramtes zu 
Breslau für die Erhebung dcr indirekten Steuern, ein Königliches 
Postamt und das Königliche Krcis-Phvsikat.

Die Stadt trägt jährlich 1,387 Nthl. königlichen Servis, und 
ist der seit 1820 cingcführlen Klassensteuer unterworfen, welche jähr
lich gegen 3,000 Rilstr. und ungefähr 1,200 Rthlr. Gewerbesteuer 
cinbringt. Seit 1820 hat die Thor-Accise aufgchört.

79.
Ackerbau der Bürger. Höchster Flor der Tabakfabrikation und Verkäst dersel
ben Jahrmärkte. Geographische Lage dcr Stadt und Entfernung dcr Scach- 

barstädte.

Obgleich die Privilegien und landesherrlichen Verordnungen 
der früheren Jahrhunderte den Handwerkern und Gewerbetreibenden 
in der Stadt eine ausgedehnte Freiheit uud landesherrlichen Schutz 
zusicherten, und namentlich das Privilegium des Königs Wenzel 
vom Jahre 1392 der Stadt das Meilenrecht von ncvm bestättigte 
und festsctztc, daß innerhalb dcr Weile kein Handwerker geduldet 
und keine'städtischen Gewerbe betrieben werden sollten, so konnten 
diese Bestimmungen doch keineswegs in ihrer ganzen Strenge und 
nach ihrem vollständigen Inhalte ausgcführt werden, zumal dme 
Privilegien sich nicht auf die Dörfer unmittelbarer Rittergutsbe
sitzer und auf die Dominien fremder Herrschaften selbst innerhalb 
der Meile erstreckten, auf denen sich Handwerker und Gewerbetrei
bende aller Art ansäßig machen konnten, ohne daß die Staot stch 
einen Einspruch erlauben durfte. Die Geschichte hat uns belehrt, 
daß stlbst ganz in der Nähe der Stadt auf dcm Burggebiete M 
Handwerker niederließen, welche in der Stadt keine Aufnahme ge
funden hatten, ohne baß es die zunstbercchtigten Bürger hätten hm- 
dern können, und daß die Schuhmacher cin sogenanntes Sttefclgew 
und die Bäcker einen sogenannten Semmclzins an die Burg ent
richteten, um den Burgherrn zu bewegen, keine fremden Handwer
ker, die nicht zur städtischen Zunft gehörten, auf feinem Gebiete ;» 
dulden. Auch hat die Nähe der Städte BreSlau und Liegnitz wo st 
nicht Vortheilhaft aus den Handel und die Gewerbe Ncumar.ts 
eingewirkt und den Bürger genöthigt, seinen NahrungSstand ander
weitig zu verbessern. Daher finden wir schon in der frühesten Ge
schichte Neumarkts nicht undeutliche Spuren, daß schon von den 
ältesten Zeiten her die Bürger neben ihrem Gewerbe auch den 
Ackerbau betrieben und zu diesem Zwecke theils auf dem Stadtge
biete selbst, theils auch auf den angränzenden Dörfern Fläm,lch- 
dorf Stephansdorf, Bruch u. a. Grundstücke erkauften. Auch 
war bereits im 15. Jahrhunderte der Weinbau um die Stadt mn 
regem Eifer betrieben worden, und es bildeten die Weinzieler ober 
Weinzierler (Winzer), wie sie in alten Handschriften genannt werden, 
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mit den Töpfern zusammen eine eigne Zunft. Noch waren an dem 
1765 abgebrochenen Thurme des Thomasthores die charakteristischen 
Zeichen der Winzer, nämlich die Form von Weinhacken eingegraben, 
und das Stadtwappen von Neumarkt besteht, wie wir oben schon 
zu erinnern Gelegenheit gefunden haben, aus einem einzigen Felde, 
dessen erste Hälfte einen halben schlesischen Adler und die andere 
einen Weinstock zeigt. Doch der Weinbau nahm immer mehr ab, 
statt dessen der Anbau von Getreide sehr eifrig gepflegt wurde, und im 
17. Jahrhunderte hörte derselbe, wahrscheinlich in Folge der Ver
heerungen des dreißigjährigen KricgeS, gänzlich auf. Es fanden sich 
aber zu Anfänge des 18. Jahrhunderts einige Kräuter hier ein, 
welche sich nach und nach vermehrten und mit dem Anbau von 
Nöthe und Grünzeug beschäftigten. Zu gleicher Zeit fing auch der 
Tabakbau an sich auszubreiten.

Im höchsten Flor stand die Tabakfabrikation in den Jahren 
1813 und 1814; denn damals wurde der Breslauische Centner 
deutsche Blätter mit 10 bis 11 Nthlr. und der Centner polnische 
Blätter mit 9 bis 10'/? Rthlr. bezahlt. Dieser hohe Gewinn reizte 
zur Vermehrung deS Tabakanbaues sowohl in vielen Städten als 
auch auf dem Lande, und die vermehrte Produktion, so wie meh
rere andre sehr ungünstig auf die Tabakfabrikation einwirkende Um
stände mußten nothwendig ein Sinken dieser hohen Preise herbei
führen. Schon im Jahre 1827 galt daher der preußische Centner 
deutschen Tabaks nicht mehr als 2^ Rthlr. und der polnische war 
sogar bis auf 2'/« Rthlr. herabgesunken. Wie weit der Tabakbau 
zurückgekommen war, beweist uns der bedeutende Abstand zwischen 
den Jahren 1815 und 1826. Denn im Jahre 1815 wurden noch 
an 12,000 Centner Tabak hier und in ver Umgegend erzeugt, da
gegen waren 1826 nur 6,600 Centner angebaut worden, von de
nen auf die Stadt selbst 4,000 Centner kommen. Seitdem haben 
sich die Preise deS Tabaks noch nicht bedeutend gehoben. »

Die Stadt besitzt zwei Ziegeleien. Außerdem die Zollberechti- 
gung, welche ihr durch ein Privilegium des Königs Matthias von 
Ungarn und Böhmen vom Jahre 1469, welches von seinen Nach
folgern die Bestättigung erhielt, verliehen wurde. Die Salzschank- 
Gerechtigkeit ist jetzt abgelöst. Das Recht des Weinschankes hat im 
Laufe der Zeiten, und namentlich durch die neuere Gesetzgebung seine 
Kraft verloren, dagegen besteht noch der Branntweinschank, welcher 
wbst dem Rathskeller vermiethet ist. Noch giebt es vier Privat- 
brenncreien in Neumarkt. Die Einkünfte der Kämmerei belaufen 
sich jährlich auf ungefähr 6,100 Reichsthaler. Auf dem Stadt
gebiete befinden sich 2 Wasser- und 8 Windmühlen. *)  Eine seit 
1806 angelegte Papiermühle mit einer Bütte ist ziemlich eingegangen 

*) Die im Zabre 1844 neu erbauten Windmühlen in der Nähe der Stadt 
"d nicht «n Anrechnung gebracht.
Gesch d. St. Ncum. 21
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und macht weiter keine Geschäfte, dagegen ist eine erst in neuerer 
Zeit vor dem ThomaSthore eingerichtete Papiermühle noch vollkom
men im Gange.

Die Zahl der Handel und Gewerbe treibenden Einwohner ist 
fast alljährlich zu sehr dem Wechsel unterworfen, als daß sich die
selbe vollkommen genau angeben ließe.

In der Stadt wurden bis zum Jahre 1546 nur zwei Jahr
märkte gehalten, nämlich im Mai und Oktober. Allein im gedach
ten Jahre verlieh Kaiser Ferdinand I. der Stadt Nenmarkt ein 
Privilegium zur Abhaltung eines dritten Jahrmarktes im Monat 
Januar. Diese Märkte dauern drei Tage. Im Jahre 1822 er
hielt die Stadt noch die Erlaubniß, mit den Jahrmärkten auch Vieh
märkte zu verbinden. Diese finden immer nur den ersten Markttag 
statt, und sind von sehr geringer Erheblichkeit. Seit 1806 ist da
gegen auch ein Getreidemarkt eingerichtet worden, welcher wöchent
lich am Mittwoch abgchaltcu wird. Allein auch auf diesem ist der 
Verkehr nicht bedeutend, und die Marktpreise nähern sich in der 
Regel denen zu Jauer. Erst in den neuesten Zeiten hat der Verkehr aus 
diesem Getreidcmarkte einigermaßen zugenommen. An den Sonn
abenden ist regelmäßig Viktualien-Markt.

Nenmarkt liegt, wie dic geographische Beschreibung von Schle
sien, dcr Grafschaft Glatz und dcr preußischen Lausitz von Knie und 
Melcher, BrcSlau 1834. 8. Heft VI und VlI. S. 498, angiebt, 

mach den Messungen deS CanonikuS und Professor Jungnitz unter 
dcm 51 o 9' 53" nördlicher Breite und unter dem 34 o 14' 6^
östlicher Länge in dcr Nähe deS katholischen Kirchthunnes und er
hebt sich 350 Fuß über die Meeresfläche. Es befindet sich ziemlich 
in der Mitte von Nndcrschlcsien an dem westlichen Abhänge eine- 
Bügels, daher die Stadt von der Morgenseite wenig sichtbar ist- 
Der Fuß dieses Hügels wird auf dcr Abcudscite der Stadt von 
dcm NeumaNlschcu Wasser, oder schlechthin Mühlgraben genannt, 
welcher bei Krintsch entspringt, über Frankcnthal der Stadt zuflieP- 
und sodann über Stcphansdorf und Camöse der Oder zueilt, in d>e 
er sich bei Malisch ergießt, umflossen, so daß Ncumarkt an dcßen 
rechtem Ufer liegt. Die rings um Neumarkt liegenden benachbart
ren Städte sind:

1. Bre^s lau O S. O.
2. Canth S. O.
3. Schweidnitz S.zuS.W.
4. Striegau S. W. zu S.
5. Jaucr S. W. zu W.
6. Liegnitz W.
7. Parchwitz W. N. W.
8. Stcinau N. N. W.
9. Wohlau N. zu N. O.

10. Dphernfurth N. O.

4'/^ Meilen von der Stadtz
3 — — —
5 — — —
4 — — —
4 — — —
4 — — —
3 — — —
4'/- - - -
3'^ — — —
1'/- - - -
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11. AuraS O. N. O. 2V2 Meilen von der Stadt.
Die Stadt bildet ein längliches Viereck, 126 rheinländische 

Nnthen lang, und 115 Ruthen breit, und hat einen Flächeninhalt 
von 80'/r Morgen. Sie ist nicht groß und gehört unter die mitt
leren Städte Schlesiens. Noch zählt man auf den hintersten Stra
ßen viele hölzerne Häuser. Da die Hauptstraßen von BreKlau über 
Neumarkt und Parchwitz nach Frankfurt und Berlin, und von 
Breslau über Neumarkt, Liegnitz und Görlitz nach Dreödeit und 
Leipzig hier durchführen, so herrscht in der Stadt ein ziemlich reges 
Leben, ist aber auch dagegen, wie uns die Geschichte hinlänglich be
lehrt hat, in KriegSzeiten dem Drucke und Ungemach vorzüglich 
ausgesetzt. Durch die in der gegenwärtigen Zeit eine halbe Meile 
von Neumarkt nördlich im Werden begriffene Niekerschlestsch-Mär- 
kische Eisenbahn von Breslau über Maltsch nach Liegnitz, 
dürfte der lebhafte Verkehr in der Stadt inS Stocken gerathen, und 
an die Stelle früheren Lebens eine ziemliche Todtenstille treten. *) Am 
7. Juni 1840 starb Friedrich Wilhelm III. nach einer 43jäh- 
rigen schwer geprüften Regierung und im 70. Jahre seines Alters. 
Es folgte ihm des jetzt regierenden Königs Majestät Friedrich 
Wilhelm IV. auf den preußischen Königsthron.

80.
Brandschäden und UnglücksM^ welche die Stadt betroffen haben. Jubiläum 

der Schützen-Bruderschaft.

Noch dürfen wir nicht zum Schlüsse unserer geschichtlichen Dar
stellung der merkwürdigsten Schicksale Neumarkts schreiten, ohne der 
Unglücksfälle der neuesten Zeit in Kürze gedacht zu haben.

Den 2. Juni 1813 brannte das vorstädtische Haus Nro. 359 
/ durch Unvorsichtigkeit der Franzosen, welche Bienenstöcke berauben 

Wollten, ab. Desgleichen gingen den 26. August 1824 in der Liez- 
nitzer Vorstadt 12 Scheunen, den 2. Februar 1825 das Kiewitz- 
Bauergut Nro. 332 am Thomasthore währeud, eines Brandes in 
Flämischdorf, und den 29. Juni 1825 die Stadtmühle Nro. 341 
in Rauch auf. Im Jahre 1828 am 14. Juni wurden die Häuser 
Nro. 269 und 270 anf der Constadtgasse, und am 29. Juli die 
Häuser Nro. 152, 153 und 154 auf der breiten Gasse, im Jahre 
1832 den 2. Januar das Haus Nro. 367 vor dem Liegnitzer Thore, 
und 1833 den 28. März das Stallgebäude bei der Viehwcidemühle 
Nro. 351 ein Raub der Flammen.

Am 12. März 1834 bräunten in der Liegnitzer Vorstadt die 
Häuser Nro. 336 und das halbe Gut Nro. 337 ab. Wahrschein
lich ist der Brand durch Verwahrlosung entstanden. Bei dem Brande

Nach einer neuen, mir zugekommcncn Nachricht stellt sich dw (Anwoh- 
nerzahl folgendermaßen berau«; 1831 3,I9l; 1843 4,096; 1844 4,071; daher 
im Jahre 1844 eine Verminderung um 25 Individuen 

21 *
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des letzteren Hauses verbrannte mich der darin wohnende Pensionate 
Lieutenant Hering.

In demselben Jahre am 17. März entstand in dem Hause 
Nro. 45 ein Feuer, und es brannten die am Ringe belcgcnen Häu
ser Nro. 45, 46, 47, 48 und 49 ab. Eine Magd fiel in den 
Verdacht, das Feuer angelegt zu haben, und ward zur Untersuchung 
gezogen. Allein da diese Untersuchung keinen Erfolg hatte, so wurde 
sie wegen mangelnden Beweises frei gesprochen und entlassen. Eben 
so wurde 1835 den 24. März das Scharfrichterei-Wohnhaus Nro. 
286 abgcbrannt. Wahrscheinlich war das Feuer daselbst angelegt. 
Und endlich in demselben Jahre dcn 24. April brannten 9 Scheu
nen aus der Abenvseite vor dem Liegnitzer Thore nieder.

Am 21. Juni 1836 feierte die hiesige Schützen-Bruderschaft 
das 50jährige Stiftungs-Jubiläum. Zwar sind noch Statuten die
ses VereinS vom 1. Juli 1685 vorhanden, allein eine anf festen 
Grundsätzen basirte, geregelte und mit bestimmten wohlgeordneten 
Gesetzen versehene Schützen-Communität besteht erst seit dcm 29. 
Juni 1786, an welchem Tage der Magistrat das am 20. desselben 
Monats und Jahres von der sich neu constituirenden Bürger- 
Schützen-Congregation entworfene und einstimmig angenommene 
Reglement dieser Gesellschaft, bestehend aus 10 Artikeln, bestättigte. 
Wir werden das älteste Doknment dieser Art vom Jahre 1685, so 
wie das Reglement von 1786 und die neuesten Statuten vom Jahre 
1841 in den Beilagen mittheilen. Um das Andenken ihrer Vor
fahren, welche diese Gesellschaft gestiftet haben, auf eine würdevolle 
und angemessene Weise zu ehren, wurde von den Mitgliedern der
selben einstimmig beschlossen, den 21. Juni 1836, an welchem seit 
ihrer Stiftung 50 Jahre verflossen waren, mit besonderen Festlich
keiten zu begehen und ein Stiftnngs-Jubiläum zu feiern. Diese 
Feierlichkeit fand in folgender Ordnung statt:

Das Schießhaus war anständig dekorirt; vor den Thüren, an 
der Treppe und am Eingänge in den Saal waren Ehrenpforten 
errichtet, und das Innere des Schießhauses selbst mit Kränzen 
geschmückt. Auf specielle Einladung der Schützen versammelten sich 
am genannten Tage früh um 8 Uhr der Magistrat und dic sämmt
lichen aktiven und abgegangenen Schützen auf dcm Nathhause, um 
einen festlichen, der Feier des Tages angemessenen Auszug zu ver
unstalten. Dieser setzte sich um 9 Uhr von dem Rathhausc aus in 
Bewegung, und zwar in folgender Ordnung: voran ein Musik- 
Chor, darauf die fliegende Schützenfahne. Dieser folgten die da
mals erwählten Schützen-Aeltesten August Bresler und Carl 
Roß, welche den Schützen-König vom 3. August 1835, Riedel, 
in ihrer Mitte führten. Zur Verherrlichung des Festes hatten sich 
auch die vier noch lebenden ältesten Schützen Gottlob Nißmann, 
Gottlieb Fleischer, Ferdinand Schmied und Andreas 
Wald Haus eingefunden, um an diesem Feste Theil zu nehmen, 
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welche vom Magistrate geführt wurden. Sie waren sowohl beim 
Aus- als Einzüge mit grünen Kränzen geschmückt. Auf sie folgten 
sodann die sämmtlichen Schützen. Der Zug bewegte sich wohlge
ordnet einmal um das Rathhaus, und dann über den Oberring zum 
Breslauer Thore hinaus auf den Schießplatz. Den ersten Schuß 
hatte der Schützen-König. Bon den übrigen Theilnehmern zahlte 
jeder 15 Sgr. baar ein, wofür ihm gestattet wurde, drei Schüsse 
zu thun, jedoch nur die besten erhielten Prämien oder Gewinne, 
von denen die ersten vier aus Silber, alle übrigen aber von Zinn 
waren. Abends war Ball in dem erleuchteten Schicßhaussaale, 
welchem die Mitglieder des Magistrats beiwohnten; auch hatte der 
Förster Nitschke an diesem Abende vor dem Schießhause eine 
Illumination veranstaltet. Hauptmann war damals August Riß
mann, Lieutenant August Duncker und Schützen-Aelteste 
wie oben erwähnt, Carl Roß nnd August BreSler. Schützen- 
König wurde bei diesem Feste der Hauptmann August Rißmann.

Schluß.
So möge denn Gott das Füllhorn Seines Segens reichlich 

über Neumarkt unv seine Umgebungen ansschütten! Möge Er die 
Stadt und ihre Bewohner in Seinen mächtigen Schutz nehmen, 
und vor jenen furchtbaren Leiden und Drangsalen in Zukunft gnä
dig bewahren, unter deren schwerer Bürde die Väter der Stadt so 
oft geseufzt haben, und denen sie nicht selten, wie das unbestechliche 
Zeugniß der Geschichte oft mit blutigem Griffel in die Annalen der 
Menschheit und mit unauslöschlichen Zügen den Nachkommen zur 
-Belehrung und Warnung, aber auch zur ernsten Beherzigung sie 
ausgezeichnet hat, unterliegen mußten! Mögen Neumarkts Bewoh- 
"sr unter dem glorreichen und beglückenden Scepter der Preußischen 
Regierung, fern von jeder Trübsal und jedem grausamen Geschick, 
ein glückliches und zufriedenes Leben führen! Dies ist der aufrich
tige Wunsch deö Verfassers am Schlüsse seiner geschichtlichen Dar- 
stellung. Heil unserem allverehrten Könige! Heil und 
«egen den Bewohnern von Neumarkt!
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Berichtigung.
Noch muß nachträglich zwar berichtigend, aber auch belobend 

und dankbar anerkannt und zu S. 307 der Geschichte Neumarkts 
erwähnt werden, worüber dcm Verfasser so eben erst jetzt schriftliche 
Belehrung zugekommcn ist, nämlich, daß auch dic jüdischen Mitbür
ger unserer Stadt bei Anlegung und Einrichtung deS katholischen 
Begräbnißplatzes vor dcr Stadt im Jahre 1842 ihre Dienste be
reitwillig und uneutgeldlich geleistet haben.



Beilagen.

Urkunden und urkundliche Nachrichten
2) dic Kirche und ihre Stiftungen, 

d) die Commune betreffend.
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Ein alt Lied
von dcr Tartarfürstin, dic zu Neumarkt meuchelmördcrisch ge- 

tödtet worden.

(AuS einer Sammlung alter handschriftlicher Volkslieder.)

Vergl. Theodor Brand: Breslauer Chronik. Breslau. 8. S. 29 und 3V. 
Siehe die Geschichte Neumarkts. Erstes Kapitel. Abschnitt 17. S. 27 ff.

was wollt ihr aber hären, 
was wollt ihr, daß ich sing'? 
wobl von der Tartar-Prinzeßin schön, 
Wie's der z» Ncumarkt ging.

Nach prefsela der Schlcsi 
Ein' große Reise sie macht, 
Nach Neumarkt kam sie g'fahren, 
Und blieb allda zur Nacht.

Da sprach der Wirth zum andern: 
Ein' Heydin wohnt bei mir, 
Sie hat viel Gold und Edelstein, 
Die laß ich nit von hier.
Gute Nacht prinzeßin schöne, 
Ihr lebt nicht bis zum Tag', 
Und wandle sich behende, 
Gab ihr dcn Todcsschlag.

Und all' ihr Hofgesinde 
In tiefem Schlaf cr fand, 
Und würgte sie groß und kleine 
Mir seiner eignen Hand.
Mit seinen eignen Handen
Dcgrub er allzumahl 
Gar tief im kalten Reller, 
Ihr Gold und Gut er stahl.

Er zeigte drauf den Andern 
Seine Hand vom Llut so roth, 
Und von dem Gold und Edelstein 
Er ihn'n die Hälfte bot.

Die Halste nahmen sie gerne. 
Und schwiegen wohl von der That; 
Doch was nicht früh wird gerochen, 
Das straft der Himmel spar.

Der Tartarfürst dcr hörte, 
8u Neumarkt ist eu'r Rind
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Gemordet und beraubst arg, 
Jhr'n Körper man noch find'l.

Da rief er seinen Haufen:
Auf, nehmet Spieß und Schwcrdt. 
Nach Schlesi woll'n wir ziehen, 
Es ist des Ziehens werth.

So kamen sie nu in Schaaren 
InS ganze Schlesierland, 
Und fenk'tcn, branndten und stahlen, 
Der Welt ist's wohl bekannt.
Den Tod der Prinzeßin zu rächen, 
Bei Wahlstatt ging es trüb';
Zu Ehren der Hcidcn-Prinzeßm 
Ein christlicher Herzog blieb.

So war am Lande gerochen, 
was Neumarkt hat gethan.
Herr Gott! uns selber regiere, 
wenn wir was fangen an.

1. Aus dem laber civitatis oder Stadtbuchc der Stadt Neumarkt. *) 

I. Stiftung eines Altars von der Familie Jerschcndorf in 
dcr Pfarrkirche zu Neumarkt, 1402.

Wir Johannes Oder Bürgermeister HanS Meiste Bernhard 
Dorsnabil Heynrich Jerschendorff Petir Habenicht bekhcnnen das 
vor vns im siezenden rote cyne sunliche, frundliche vnd gütliche 
vorrichtunge gescheen ist (zwischen dem andächtigen Hn. Thammen 
Jerschendorff Heynriche dem obgenannten sinne Brudir vnd vrawen 
Agathen irre swestir an cyme vnd vrawen Annen Niklas Jerschen- 
dorffynne am andern teyle. vnd also ncmclichin das vrawe Anna 
an erim teyle offheben vnd nemen sal lx Mark myner zwey schog 
grossen kegen der vl Mark an eyn firdung czins die Niklas Jer- 
schendorff jr ehlich' man alz im got Genave czu cynem altare ge- 
schastit vnd bescheydcn hat vnd sunderlich czu Heynrich cromer xxx 
Mark gr. czu Hanneö derer vg Mark gr. vnd czn Niklas methen 
x^' Mark gr. das also machet lx Mark myner czwcy schock gr. alz 
er vrawen Annen gelieh den czinß deö altars. Auch ist worden 
vrawen Annen an eyncm teyle czwene morgen äcyrwachs die etwan 
des spetalö gewest sink vnd also das st dan vff die nechstenwey-

") Die Mittheilung dieser bis setzt noch ungcdnMn Dokumente verdanke 
ich der Güte des Herr» Bürgermeister Schumann. 



— 331 —

nachten geben sal drey marg groschen kegen eyme morgen ,n dem 
flemschin gebitte gelegen vnd kegen der koffkammer vnd so sal vrawe 
Anna die obgenannte dem altar vormachen und bescheiden eyne 
marg czinö vff dem obgenanten Niklas methen von dem selben gelde 
vnd eyne marg vff dcn cgenante czwecn morgen vnd vff alle andir 
jr gut stunde' vnd vnfrundc nach crim todc den czinß sal sc gebru- 
chcn vnd den heben die weyle se lebit. Auch mag die obgenante 
vrawe Anna die obgenante czwene morgen vnd alle jr gut frunde 
vnd vnsrunde lösen vnd ledigen mit x marg gr. also das man eyne 
marg czinß dorumme kcwffen sal vnd das se den czins gebruchen 
sal und den heben die weyje se lebit also das her nach crim tode 
volge dem altare vnd das andir gut sal jr volgen czv thun und czv 
lassen. Auch also das die vrawe die hellste dcr schulde jemannes 
gelden sal vnd die andir helfte die obgenante geschwistriche. Dobey 
feint gewest HanneS creideler, hentschil Dorsnabil vnd vil cldisten 
Vnd gesworen. ^ooo Oomioi Aloccv seounclo am M0N-
tage vor martini.

H. Clara Münch tritt das ihr znstehende und von Paul 
Friede gestiftete Altar-Lehn in d^c Pfarrkirche zu Neumarkt 

an Johann Münch und seine Erben ab, 1402.

Michil Stolle Bürgermeister Steffan Bürger Pctri dorhalcz 
andris Philipps als HanneS Kirchner gestorben was czv sceligen 
gedächtnusse bekenen das vor vnS gestanden hat clara monchyne vnd 
hat mit gutem willen abegetretin vnd vffgclaffcn äntlich durch gotö 
Wille das lehn deö altaris das- pavil vribe seeligen gedechmisse ge- 
stistit hat Hannosen monch jrem stunde syncn gcerben vnd nachkom- 
iingen also daö se das leyen vorbas stillen vnd mögen weine se wel
len. ^otuin ^aao vomiai AlvoocOvo«)» seeuallu am montags 
nach Luciä.

III. Legat deS Altaristen Niklas Kciscr zu Schivoidnitz von 
5 Mark an die Kirche zu St. Thomas vor Nenmarkt, 1406.

HannoS weisse Bürgermeister Conrad snyder frantzkc stolle 
Hannos öderer pcter habenicht bekenen das vor uns gestanden hat 
Niklas Keiser altarista czvr sweydnicz vrawe clzebcth syne cliche 
muter vnd haben globit dem altaristen czu sante thomis vnd vns 
von syne wegen als den venherren gütlichen vnd an arg gelden 
vnd baezalen v marg gr. vff den nechstkomenden sante walpurgcn 
tag vnd des czv eyn Sicherheit haben se vnS inpfandisweise vorseczit 
eyn meffebuch das der selbe altarista czv sante thomis davor bynen 
der czit Halden vnd als syn eygenthom sal nuczen. Auch haben sich 
sunderlich bey den bannen vorphlichtit also wen man deS obgenan- 
tcn geldes nicht lenger emperin vnd das haben wil das sc das an 
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arg vnd viivorczogen wedir geben gelben vnd richten füllen vollko- 
mentlich vnd dasselbe buch sal man allczit davor nuczen vnd keyns 
nicht dorummen thun noch wedir geben. Auch haben se sich also 
vorphlichtit ab man das buch weide vorkewssen das man daö dem 
altaristen zu sante thomis vor eyme andern czv kewffen jn glichin 
kawffe genin solle, ^uno Oowioi AlOcoceo sexto am Mond
tage nach des heyligen leichnamötag.

IV. Reklamation eines Altar-Zinses bei der Kirche zu Neu

markt, 1407.

Hannos Kreydeler Bürgermeister Hentschil Dorsnabil pctir pir
ner Jacob Bischoffdorff vnd Niklas Camprow bekencn das vor vnS 
komcn sint die erbarn Eunrad somirseld petir bremer conrad wende 
vnd anthcnis wuske vnd globtcn mit gesampter haut vngcswcrten 
das nickil aulok die x marg vorsessin czinses des altars die her 
schuldig bleben ist nu vff Bartholomäi ane vffczog gelden sal vnd 
beczalen. Sunderlich in jrre kegenwcrtigkeit hat der Nickil aulock 
alobet vnd sich vorwillet also das her die czinse noch der alven 
Briefe laute die obir die czwey Brote spreckin czum Buchwalde in 
solchen wurden ane arg alle Jor wellen richten vnd sich vorbas in 
keyne weise dorweder geistlichen noch weltlichen seczen als her vor
mals gethan hat. ^4crum Öowioi sopliwo am
freitage nach invocavit.

V. Dem Kloster zum heiligen Kreuz werden drei Kelche ge
schenkt, die jedoch dcr Guardian und dcr Rath in Verwah

rung nehmen soll, 1407.
Hannos kreydeler Bürgermeister Hentschil dorsnabil, petir pir

ner Jacob Bischoffdorff und^ Niklas camprow bekencn das vor vns 
komm sint Hr. Matthiö wcsental dcr guardian vnd Hr. Petir von 
der stryge vnd bekanten das die alte Bomechenyne eynen kelch Han- 
noS Jersche ober eynen kelch vnd martin BischoffSborff och eynen 
kclch geczmgit vnd dcr kirchcn des closters czv gots dinste aeschaft 
vnd gegebn: haben also wene der guardian abeczewt so sal her die 
oblge kelchc antworthen vff das rathhaus iczlichin nemilich mit syme 
czcichen vnd den dritten kelch sal man aneme auch besondirs ant- 
worihen adir noch syme tode Jacoben dem obigen syme brudir. 
^ctum ^nno vowioi sexlimo am sante ambrosii tag.

VI. Vergleich zwischen dem Kloster uud Convent zmn heiligen 
Kreuz und Peter dem Müller wegen einer Meßfundation, 1410.

Stephan profc Bürgermeister conrad snydcr Franczke polle, 
pctir habenicht bekhenen das wir einen funlichcn entscheid getedinget 
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vnd gcvird haben zwischen dem andächtigen guardian brudern vnd 
convent deS clostcrs czum heiligen creucze an eyme vnd pctir mol- 
ner am andern teyle als von des selgerethe *) wegen obir x marg 
gr. vff eyne molc die den vorigenanten Brudern vnd convent czum 
selgerethe noch der offenbaren schrifft laut darobir gegebin vnd be- 
schcidin was dorume se auch denselben molner mit dem geistlichen 
rechte begriffen batten vnd also nemclichin das alle suchen dorume 
se mit jm getedingct haben geriugelich bleiben sulleu vnd legen vnd 
verrichten sy vff seben mark gr. den sink vor vns körnen pcter mol
ner der vorgenante als eyn sachwalve Heinrich storch petir Morgen- 
sten vom Jawr mathis hcynock vom vorgeu. Jawr Hannos czyche 
von Jeschkendorff Niklas gertener von Jeschkcndorff vnd michil strym- 
necze von der Nymkowe vnd haben mit guten willen globit mit 
gesampter Hand vngcswerdten den vorgenautcn guardian brudern 
vnd convent dic obgenante seben marg vorsprochcn czn gelden ane 
Hindernisse vnd vnvorczogen vir marg nu vff sante Johannistag vnd 
drey mark doruoch im nechsten vff sante michelstag vnd haben ge
beten willen vnd hilffe czv thun czv der vorgcnauten vorrichtunge 
vnd haben sunderlich globit das die der obgenante petir molner stete 
vnd gancz haben vnd Halden füllen, ^.ano 0ouuai
kllvcocco clocimo am mettewoch nach epi^lisnia elowmi.

Vn. Verhandlung mit dem Pfarrer zu Moys wegen einer 
Meßstistung, die dem Hospitale zu Ncumarkt gehörte, 1410.

Hannos weisse Niklas stelle bernhard dorsnabil vnd michcl 
stolle bekenen das vor vns vnd vor den crbarn hrn. petirn von 
schcllcndorff Hannos bchemcn vnd Hans birchin globit hat Hr. Nik
las rollcmolle Pfarrer czv moyeö vnd hat sich dorynne mit willen 
gegeben von deS selgcrethis wegen das .dem spetali bescheiden ist 
gcwest dorume her auch geladen was also das man die sachen zwi
schen hie vnd sante Bartholomäi tag allirncchste geistlichen vnd wcrt- 
lichen dirkennin solle also dirkene man das das selgerethe dem spe
tali volgen sulle her welle das richten vnvorczogen vnd vngehinvirt 
dnd sunderlich das her vorbas dorume nyme tedyngen sal in key- 
nem weise vnd obir alle erkenntnisse das die vorgenante vorwillunge 
gcschee vnd volfurt werde haben vor en globit der schnitze czu op- 
tzendorff mertin keler vnd Hannos bartusch vff czwei schok groschen 
die ff bey en haben sunderlich mit gesampter haut vngeswerten ab 
hcr Niklas der obige die sachen also nicht volfurte vnd die vorge
nante globde das se dic selben globde Halden vnd vollsuren wellen 
bynncn dcr vorgcnauten czit glich jm selbir ane Hindernisse vnd vn-

') Seelgeräthe nannte man eine gestiftete jährliche feierliche oder stille Messe 
Sinn Gedächtniß an den Todestag eures Verstorbenen.
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vorczogen. ^otum --'Vnilo Oomioi ckecimo am snntage
noch vnser lieben vrawen tage visitationiö.

VIH Stiftung zweier heiligen Messen in der Klosterkirche 
zum heiligen Kreuz, 1410.

Bernhard Dorsnabil Bürgermeister HannS weisse Niklas stelle 
vnd inichil stolle bekenen das Niklas klonicz vor vns globit hat vnd 
sunderlich dem guardian von deö conventö vnd Brndir wegen cznni 
heiligen crenczc das her die marg czinS die her Clären Bobynne 
schuldig ist die se auch den vorgenanten Brudirn vnd convent be
scheiden vnd czum selgerethe gegeben hat nicht abelosen vnd ledigen 
welle iö wer denne mit jrem adir mit vnscren vnd des raths wis- 
sen. Item also in glicher weise hat auch globit sigmunt ragehose 
der Becker z marg czinö die en auch dormete bescheiden ist nicht 
abelosen is wer sidenne mit solchir Brudir wissen. Auch vor vns 
ist gewcst in kegenwcrtikcit SkiklaS kemirdorff vnd bekante daö jm 
Clara die obgcnante gesagit habe wie das se den obgenanten Bru
dirn vnd convent die obgcnante s marg czins bescheiden vnd czum 
selgerethe gegcbin habe voran her se auch nu vnd werlichen nymmer 
hyndern noch jrren welle in keyne weise geistlichen noch wertlichen. 
^Ltum ^nno Domrni Itlvecovo clooim» am suntage noch sante lan- 

rency tag.

IX. Die 1407 dcr Klosterkirche zum heiligen Kreuz ge
schenkten drei Kelche werden dem Magistrate zur Verwahrung 

üdcrgcdcn, 1411.
Jacob Bischoffdorff Bürgermeister HannoS kreydeler hentschil 

dorsnabil petir pirner vnd Niklas kampro bekenen daS der ueve 
guardian Her winckeler von Hr. howeckers des alden guardianS 
wegen als'sichs geboret vnd vorgeschreben ist drey kelche her vffge- 
antworthit hat vor vns eynen, HannoS Jeschen der andir Niklas 
der alden Bomechenynne vnd dcr dritte mcrtini Bischoffdorff. ^ctum 

vommi L1°ccco"xg° an der heiligen eilff tausint Junc- 

frawen tag.

X. Eö werden zwanzig Mark an den von Nikolaus Jer- 
schendors in der Stadt-Pfarrkirche gestifteten Altar gezahlt, 1411.

Petir dorbolcz Bürgermeister petir habenicht stephan strocze 
Hannos scnftelcben vnd lorincz czockilnig bekencn das vor vns petw 
dorholcz der obgcnante Heinrich Jerschendorff als czum lehnherrcn 
des altariS den niklaS Jerschendorff syn bruder in dcr Pfarre gestP 
hat xx marg gr. mit den vorsessinen czinsen als her selbir bekante 
gancz vnd gar bcczalit hat vnd vorgolden sal vorbaS lassen genügen 
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vnd nymande keynen frowil thun sal. -4ctum Hono omin 
Al0occc"x^u an sante machet abende.

Drei Dokumente über die Stiftung einer heiligen Messe
L. V. Al in der Pfarrkirche, 1412.

XI. Petir habenicht Bürgermeister petir dorholcz stephan strocze 
HanneS senfteleben vnd lorenc; czockilnig bekenen das vor vnsren 
ödesten vnd geswornen komen ist die tugentliche vrawe hedwig gro- 
leckinnc mit stollen vnd franczken grolecke crin gckornen Vormunde 
desen uachgeschrcbcn sachen vnd hat durch gots liebe vnd vme jre 
vorfareu fruude vnd nachkomelinge selikeyt willen sunderlich czv lobe 
dcr hochgclebcten Juugsrowcu vnd mayt niarien eyn sulch selgerethe 
bcnimet gegebin gcstift vnd mit willen wol vorbedacht vffgelassen 
vor vns vorgenante Rathmanne eldisten vnd geswornen also ncme- 
lichin das man vme die xxx marg grvschen di hie vff dcm Rath
hause bey vits lcgin drey marg gcldis jcrliches czinö czv vnser lie
ben vrawen messe tcgelichen zu singen czcngcn vnd kewffen solle di 
andres phelips jr cydem czu syucn befunden lebenden tagen heben 
fülle vnd noch lyme abcscheyden das se an allen Widerspruch bleiben 
sollen bey der vorgenante vnser lieben vrawen messe vnd sechs marg 
czins di se hat vff hcvncze laczan vnscrm bnrggrofen vnd eyne mark 
czinS vff zween fleischbcnkcn die sc hat der cssuse soll se auch be- 
suudcru gebrauchen czv crcn bcsundcn lebenden tagen also das noch 
crim abcscheyden die obgenante x mark czinS iczliche besundcrn vnd 
mitcnauder czu dcr obgcnanten messe ane allen wedirspruch geistli
chen vnd wertlichen komen volgen vnd gesallen sollen gcrnigelich gc- 
niachsam vnd vngchindert. ^ounn vomini am
fritagc vor sante viti.

XII. Peter habenicht burgermeistcr petir dorholz stephan strocze 
hannos senfteleben vnd lorencz czockilnig bekenen das vor vns im 
liczendcn rate komen ist die tugentliche vrawe hedwig fraw Auta- 
lynne odir grolockynne genant mit Nikloscn stollen vnd sranczke gro- 
locke crin gckornen vormunden desen nochgeschreden sachen vnd hat 
durch gots liebe vnd vme jre vorfareu srunde vnd nochkomelinge 
selikeyt willen sunderlich czv lobe der Juncfrowen marien eyne sulch 
selgerethe benimit gegcbin gestift vnd vffgelassen vor vns vorgenan- 
tcn Nathmanncn eldisten vnd geswornen also ncmclich das man ym 
die xxx marg groschen die hie vff dem Rathuse bey uns legen iss 
mark geldis jerlichen czinses czu vnser lieben vrawen messe czengcn 
vnd kewffen fülle di andriS phelips jr eydem heben solle czu syncn 
befunden lebenden tagen vnd noch syme abcscheyden das se an allen 
vndirscheyd wedirspruch bleiben sollen by der vorgcnanten vnser lie
ben vrawen messe pnd sechs mark czins die hat se vff heincze laczan 
vnserm Burggrafen allhi czum newen marczkte pnd eyne mark czinö 
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vff czwcn fleischbenken die se hat der czinse fülle se auch besundem 
gebruchen czu cren besundeu leibenden Tagen also das noch erim 
«bescheiden die obgcnante x Mark czins mitenander czu der obgcnante 
messe an allen wedirspruch beide geistlichen vnd weltlichen komen 
volgen vnd gefallen sollen gernichlich gemachsam vnd vngehindert. 
^ckum vomioi l>l°veccOxjjo Ax,, sritage nach der octaven
corporiö christi.

XIH. Wir Ratmanne bekenen das vor vnsre eldistev und ge- 
sworne gekommen ist der andechtige und geordinte her phelips Pfar
rer czu all-n heiligen czn Breßlaw und hat von andris phelips 
syme brnder wegen volmcchticlich synen willen dorczu gcton vnd 
gegeben also das die xxx mark groschcn vnd och die czinse geha
ben fülle haben czu syne lebenden tagen di noch syme tode hevwig 
grolockynne syne swcgir als vorgeschrebcn ist czu vnser lieben vrawen 
messe benimet geschaft vnd gegebin hat von friden an allen vndirscheiv 
by derselben messe czu thun vnd czu lassen czinse dorume czu kew- 
ffen mechticlichen bleiben vnd volgen sollen. Xctum ^uuo vowioi 
Al°cooeOx^o an sanle petri vnd pauli abinde.

XIV. Vcrmächtmß deö Peter Schäfer in Neumarkt an die 
Kirche zu Pathcndorf N. N. O. 1^ M. von Dyherrnfurt, 
S. O. O. -2- M. von Wohlau, jetzt Tochtcrkirche von Wah
ren, von der nur noch dcr Glockeuthurm und Begräbuißplatz 
übrig geblieben ist, das Gebäude selbst aber in Trümmern liegt, 
so das; es zur Abhaltung des Gottesdienstes völlig unbrauch

bar ist, 1414.

Wir Natmanne etc: bekennen das wir alle schclunge broche 
vnd czwectracht die czwischen dem Pfarrer von patendorf mathis 
mach kirchenboten vnd stenzeln schuler doselbest an eyme vnd petir 
hofeman von steffansvorff pctir rogir vnd hannos koler von ffalckcn- 
hayn am andern teile als von des angefellis wegen das petir schef- 
fcr seligen gedechtnisse hindir jm gelassen hat vnd vorbas der kir- 
chen des obgenanten dorffö benimct gcbin und bescheiden hat nem- 
lichen also das der kirchcn sal gernlichen vnd gemechlichcn folgen 
sx mark groschcn vnd eyn firdung dem Pfarrer vnd alle kleider die 
des obgenanten petirs gewest syn dem schuler doselbiste vnd was 
da obin genant ist von deö angefellis wegen blebin das sal fulgen 
den nechstin vnd sunderlich die nu vorsessine czinse vnd den entscheid 
haben sie an beyden teilen vor vns gewilt vnd gelobit stete vnd 
festiclichen zv Halden globende eyn teil das andir von der vorge- 
schreben sachen wegen nymmer anczusprcchen wedir geistlich noch 
wcrtlich auch füllen sie dy schulde die der vorgenante Peter gelassen 
hat an beiden teilen vf gleichen teil beczalen. ^ctuw ^.nuo 0o- 
mim LlveccobxsvO am tage Egidii.
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XV. Der Magistrat bittet dcn Bischof Wenzel von Breöian 
um die Bestättignng einer Metzfundation äe L. V. N in der 
Pfarrkirche zu St. Andreas, dic Mssu »»»kurn genannt, 1416.

Dem Erwirdigen in Christo vater hn. vnd hn. Wenczlow von 
gotis gnaden Bischoff czu Bresslow vnd hn. czur Neise vnserm gne- 
digen hn. Bürgermeister vnd Natmanne czum Ncvmargte vnsern 
willigen schuldigen dinst mit demüttiger beger. Hochgeborner surfte 
lieber gncdiger herrc. Sint der czcit das got vnser herre cczlicher 
erbarer lute vernumpst vnd hertcze bewegit hat also das sie bedocht 
haben ein erbar Selegcrethe vnser lieben vrawen messe teglichen in 
vnser Pfarrkirchen czu Sante Andris czu singen vnd das ewiclichen 
czu bestetigen vnd czu Halden des syn wir eyne worden mit hrn. 
Niklos von Seydlicz vnscren Pfarrer Reinlichen also das der vorge
nante Pfarrer vnd alle syne nochkomelinge das bestellen jalvnv 
füllen mit eren capplancn, das die vorgenante mege teglichen ge- 
halden- vnd gesungen werde czu ewigen geczciten vnd ap das nicht 
geschege czo hekten die vorgenante Ratmanne jn vnd alle syne noch- 
komclinge dorumme czu vormanen vnd jn ader sie mit dem rechte 
dorczu brengcn Ouch darumme das der Pfarrer adir syne nochkoine- 
linge mit eren capplanen die vorgenante vnser lieben vrawen messe 
singen vnd Halden sal vnd füllen als oben geschrcbin stet vnd in 
sulcher masc So sullcn jm die Ratmanne cznm Newmarkle besorgen 
vnd gebin alle ior ierlichen eylf marg groschen adir Heller nemelich 
vf iczliche quatemper eylff schillinge den czins von den luten czu 
Manen vnd jm adir jm czu geben waS man von den luten nympt 
die die czinse geben vnd ap cr adir sie des geldeS nicht beczalt 
worde vnd worden So sal er oder syne nochkomelinge die vorge- 
nanten Ratmanne vormanen vnd sie dorczu brengcn mit den rech
tin daS egenantc geld als obin geschrcbin stet czu gelden vnd czu 
beczalen den czins von dcn marg worde aber dieselbe mcste von 
dcm cgenantcn pfarrcr adir syne nochkomelinge nicht gesungen vnd 
gehalden als obin geschrcbin stet so sal jm vnd syne nochkomelinge 
von der Stat die vorbenimpte Rente nicht beczalt noch geben wer
den Ouch alles das do czu der vorgeschrebin messe geben vnd be
scheiden ist adir hernochmols gebin adir beschcidin worde daö sal 
alliö die Stat mcchticlichcn walven an die vorgenante vnser frowen 
messe vnd an jr czugehörunge getrawlichen vnd an arg czuwcnden 
vnd davon die Stat dem Schulmeister mit eczlichcn syne Schülern 
vnd ouch den Glockcncr eyn begwemen vnd eyn czemelich genügen 
czu thun also nemlich mit sunfen adir mit sechsen Schülern willicli- 
chcn helffen singen und Halden doruf beten wir cw. gnaden mit de- 
muttigcm beger das obin geschrcbin Sclcgcrethe gnediclichcn czu be
stetigen mit cwrer gnaden brieffen vnd segiln vnd gncdiclichcn czu 
derselben messe sircziger tage Opplas czu geben wenn eyn sulches 
der vorgenante stiffte lecztc Wille ist gewest vnd beger. ^uuu

Gcsch. d. St. Nkum. 22
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vomini Al°cccc°xv^ am Sunnabende vor vnser lieben vrawen tag 
lichtewey.

XVI. Das Salve daS man tegclich vnd in dem Advent sal 
singen, 1416.

Wir Natmanne czum Newenmarkte Andres Hancl Bürgermei
ster Nicklos stelle bcrnhard Dorsnabil mychel stolle vnd Bartnsch 
Gensewinckel bekennen öffentlichen das hr. Conrad Poser von Min« 
sterberg dcr vnser Prediger gcwest ist us beuelnnge jrbar lute vnd 
auch von syms selbins wegen hat vns gcandtwort vnd geben eyn 
gancz mcssegcwand vnd eyn gnt newe messebuch vnd czhen mark 
groschcn czu stifftunge eynö ewigen selegerethis in dcr pfarkirchn 
in merung des lobiö vnd ercn der Jnngfrowen mariam jn sulchir 
Weise vnd mase das wir vorgenannte Ratmanne mit wissen willen 
vnd jaworte der eldistcn Scheppen geswornen hantwergmeister vnd 
dorczu der ganczen gemeynde vnser egcnanten Etat czum Newen- 
margte haben globt vnd globen jm ganczen trawen ane alle arge- 
list vnd ane allis Hindernisse vnvorczoglich czu geben vnd czu besor
gen alle iar icrlich vnd ewiclichcn eyne mark ewigis czinscs dein 
schulmeister drey firdunge vf drei qiiatcmper uf iezliche acht groschcn 
vnd vf dy firdc quatemper nemlichen vf weynachten eyne firdnng 
das her das Salve rcgina singen sal alle werkiltage cz>l Hand mit 
den Jungen noch vnser frowen messe vnd in dem Advent alle tage 
des obindcs mit eyme canticu vnd mit Ave regina cölorum vnd 
auch mit da pacem vnd dem Glockener fünf groschen das her dor
czu lewtcn sal vnd dem Prediger eyn groschen das her das dem 
folke sal vormanen vnd kundigen czn gen czu dem Salve regina 
vnd den capplanen vH gr. daö sie die collecten in dem Advent alle 
tage sprcchin stillen vnd wann das egcnante selegcrethe nicht gehal- 
den worde So sal vnd mag dorumme reden vnd vormanen der 
Pfarrer adir wcme es befolen wirt das iczunt der egenante her 
Conrad gekoren hat das jrbar hantwerk die wollenweber der ege- 
nantcn Stat czum Newmarkte das do geschen ist mit vnser gunst 
vnd jaworte das dasselbe hantwcrck mit dem pharr darumme reden 
mögen vnd füllen ap das egenante selegreth« nicht gehalden werde 
in alle der weise vnd mase als geschrebin ist in dem briefe den 
wir obir dis selegcrethe globen vnd gebin wollen mit dem großen 
vnsir Stat anhangcnden Jngesiegel vno nemlichen das man eyne 
kercze in der kirche der Glockener vfstecken sal dy da brennen sal 
dyweile man das Salve regina singet. ^.ctum Oiy. 
Noccc:o°xvgo in die scti kalirti.

XVII. Vergleich mit dem Probste zu U. L. F. wegen eines
Pächters im Probstci-Vorwcrk vom Jahre 1406.

Conrad sneider Bürgermeister Hannos weisse franczke stelle 
hannos öderer vnd petir habenicht bekenen das vor vns gütlichen
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vorgeeynet vnd gelegit ist zwischen dem erwirdigen hrn. franczke 
dem probiste an eyme vnd petir kosak vnd Hannos symc eydem am 
andern teyl also das derselbe petir kosak besondern hrn. franczken 
den obgenanten beschuldigite wie das iS vor czeiten gescheen sie das 
her hofewerk vff der Probistey in dem Hose gehabit Helle vnd das 
bestanden bey eyme probiste dcr czu denselben czitcn was vnd das 
dornoch eyn andir prvbist in das gut komen war czu haut vnd dcr 
hette cn virczentage vor weynachten dornoch nechstc von demselben 
hofcwcrke abegetrcben vnd orlo'p gegeben vnd legete dorynne czwey 
schock groschen schaden das her dem hette genommen mit synem ge- 
sinde vnd vme syne muhe also das her sich doruff gerichtit hette 
doruff antworte hr. franczke also das her jm keyne schuldig wer vnd 
jm auch ny kcyn frundeclich gclobde dorum geton hette vnd czv,der 
czyt ein cappelan des Hofes gewest wer sunderlich antworte 'her 
auch doruff das jm keyns von synem obirsten beide von dem apte 
noch von den probistcn die darnach gesessen haben befolen wer daö 
man jm nichts schuldig blieben wer vnd jm auch ny keyn globde 
vme denselben schaden gescheen sie vnd jm noch ny gelt globit sy 
beide von synen vorfareu noch von jm vnd sunderlich den probist 
wedir den her das hofcwcrke bestanden hat vnd alle andir probiste 
dornoch bis an en gernyclich gemcchlich vnd an alle ansprache ge
lassen hette vnd en sunderlichen anlangete vnd bet jn eyme gliche- 
niffe czu erkennen ab her en der ansprache nicht mogelich dirlisse do 
sagten se erc sachen von beiden teylcn czu vns vngeweldig was wir 
erkenten vnd dorynne sprechen das weldcn se volgen vnd gesellig 
syn do crkanten wir vnd rcttin dorvn also das hr. franczke dem 
selben petir kosag daö vorwerken wedir xiiij tage vor weynachten 
bis czu sante michels tag dornoch das jor besundern lassen solde 
vff das her sich synes schadens dcn her jnlegete dirholen mochte das 
wedirsprach derselbe petir kosak vnd wtzlve das nicht tun vnd sprach 
das her syne linder vnd gesinves wegen nicht gehabn möchte also 
daö derselbe petir kosak vor vns gancze vnd solle macht Hannosen 
den obegenanten symc eydeme der sachen vnd lies jm die vff mit 
willen ab jm nickt danc werden möckte des wolve her jn genen 
glich jm selbir des saczte Hannos die obgenante vnd selben sachen 
vnd auch syne sachen besundern alA hernoch geschreben stet czu vnS 
vngewaldig was wir dorynne erkeutin >md ansprechen das welde 
her gancz folgen vnd gcfolig syn vnd beschuldigete en vme eyne fir- 
dung verdintes lonis das sy vor syne vorfareu abedinet heilen vnd 
vor syne vatir och eyne firdung vordint lon doruff antworte hr. 
franczke also eyne firdung vordint lon bekene ich jm adir vme den 
firdung vor syme vatir weys ich nicht auch ist mir dorume von 
myne vorfaren keine befolen nu hat derselbe Hannos myne vorsa- 
ren vnd dem Hofe eyn pferd vorwarlust das vorturben ist vor iiij 
mark vnd hat mir verloren eynen sak mit weisse den weifse vor vij 
groschen vnd den sak vor H groschen das her mir schuldig ist daö

22 *
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bekante hannos daS her ven sag mit dem weissc vnwisicntlich vor- 
lorcn hatte auch bekante her von des Pferdes wegen also das jm 
der probist hctte befolen auszurciten in des wor dasselbe Pferd vor- 
warlust vnd vortorben do erkanten wir vnd sprochcn doryn mit 
criin willen also das hr. sranczke demselben hannoicn eynen firdnng 
den her jm bekante gelben vnd bcczalcn solde vnd dormite sulden 
alle sachen beide von syneS vorgenanten swcerS vnd syne wegen 
gancz end gar bericht vnd entscheiden syn vnd enandcr dorume vor- 
bas nymmer jn keyne weise angesprechin geistlichin noch wcrtlichin.

Xnnu Vom-Ill ÄlveeLc« svxto am sante walpnrgis abinve.

XVIII Documeut zur Geschichte der Krctschmerzunst vom 
Jahre 1417.

Nach Christe' geburte firczehnhundert iar darnach im sebinczcn- 
den jare am nechsten dinstage nach des heiligen lichnams tag Wir 
Ratmanne czum Neweumarkte Nicklos treibir burgcrmeister Petir 
Pirner Loren; Czockilnig Close lautirbach vnd Nikolaus Schirwih 
bekennen das dcr Strenge Hannis Wiltperz Vndirhawptman czu 
Breßlaw mit den Ratmaunen dosclbist als vorrichtislute vnd fruut- 
lichc vorsiner eyutrcclticlichen gesunet vnd entscheid«: haben Alle 
Hantwcrkc mit den b retschmermcistcrn dosclbist in vnsir Stat Ncw- 
margt Nemlichen also Wie eyn Jdiman von eyme bire das.her ge- 
brawen hatte czweene Heller vor hatte geben in der Cretschmer czeche 
die selbin czwenc hellir sal nymaud vorbasmcr gcbin noch dorume 
gemaneth werben Auch ap ymand von ncwiö schenken weide vnd 
syn Cretscbmerrccht sulde gewinen her wer eyn hantwergö man adir 
eyncs mcteburgcrS kiuth der sal den Crctschmcrmeistern geben vnd 
leisten in ir czeche sechs groschen vnd nicht mehr noch hoyr Sun- 
derlichcn ap ymanv eyn mate; lcth machen vnd das selbir nichte 
brewit sundir vorkowst adir ns dcr Stat lcth suren her sey wer 
dcr sey nymands usgeuomcn noch usczunemen dcr sal von eime icz" 
lichen sulchcn malcze den Cretschmcrmcisiern in ir czeche geben sechs 
hellir adir eynin halbin groschcn Auch ap ymand wer her wer adir 
was standis hcr ist dcn vnbcreyt auß vnscrs methcbürgerö Hawße 
gyuge ane willen cynis Wirtes in deß Stat füllen die Cretschmer- 
mcystcr noch gutter alber gcwonheit macht haben cn czu straffen 
wer cn klaget das her beczalet Wirt Mögen sie befclen den Stat 
dyneren jn eynczusetzen. Auch mögen die Cretschmermeister von 
eyne new komende mane wenn her syn Cretschmerrccht von jn sal 
haben vnd gewinen von denen mögen se nemen noch erem dirkent- 
nisse vnd nach syme vermögen was sie dirkcncn also das gwonlich 
ist als das andir czechen Halden vnd daryn bedarff nymand dcr 
nytgriffen wer noch keyne nochrede dorume czu haben Auch sullen 
die mclczcr die fremde malcz adir die man vcrkowft den Cretschme^ 
meistern nicht versweigen. Vnd was obin geschreben stet daS ist
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vorwilt von jn allen stete vnd festiclichen czu Halden, ^ctum 

ut «upr».
X!X. Der Bürgermeister Nikolaus Schierwitz wird der Un
treue gegen dic Stadt augeklagt, eingekerkcrt uud endlich auS

Neumarkt verwiesen den 30. April k4k8.
Ich Hanns Wiltperg Vndirhauptmann czu BrcSlaw vnd Wir 

Ratmane czum Newenmarkte Niklans Scheidebach Bürgermeister 
Steffan Slrocze Hanns Treiber Pawii Girlach vnd franczke Golt- 
korn Merten Erbfoit alle eldisten vnd gcsworne der vorgenanten 
Star Ncwmarkt vnd ncmclichcn Landscheppcn in der Stat Bernhard 
Dorsnabii Petir Pirncr Niklos treiber vnd Jacob Brunaw Stat- 
scbeppen Jacob Bischoffvorff Michel Stolle Niklos Hcinczbcllene 
AndriS Haue! Lorencz Czokilnig Bartusch Gensewiuckcl vnd NickloS 
Clonicz wollinwebcrmeistcr Eonrad Ehorn HannS Lincke Krcstchmer- 
Meister Hanns mclczir Hanns Jesche flcischermcister Hanns Körner 
HannS Jostil Schwergmeister Conrad Rosenig vnd Niklaus HertiS- 
ward Bcckirmeister MatthiS Cluge vnd Pccze Bockil Sneydcrmei- 
stcr Petir sneidir von Czesirwicz Niklas Crummegaste korMrmel- 
stcr Heinrich Kreideler vnd Thomas Kawlner dic wir iczunt Hawp- 
man Ratmane Eldisten Erbfoit vnd gcsworne syn vnd alle vnser 
nochkommende Hawptlute Ratmane Erbfoit eldisten vnd gezworne 
der cgenantctt Stat Newmarckt in czukompftigcn czeiten werden syn 
vnd suudcrlichcn mit Rate Wissen willen geheime vnd Jaworte der 
ganczen gemeynde vnstr,cgnanten Stadt Newmargt Bekennen als 
vmb die broche vnd Missetat die Nikolaus Schirwicz ken vns vor- 
genante hauptmane Ratmane erbfoit eldisten alle gesworne^ vnd dor
czu der ganczen gmeynde unser egcnantcn Stat czum Newmargte 
getan und begangen hat als hernoch geschrcbin stet Syn wir alle 
mitenander czurate vnd eyne worden vnd Wunderlichen vmb gotes 
willen und vnib erbir lute bete Wille also das wir den vorgcuan- 
ten Nikolaus Schirwicz haben czu borgcu Handen czu dienste deS all- 
mechtigen gotis gegeben vnd lassen komen vnd ncmeiichen in snlchir 
masevnd weise das her uns globt hat bey symc halste ond bey alle 
symc gute vns vorgenante hawptlute Ratmane erbfoite eldisten vnd 
geswornen vnd dorczu dic ganczc gmeynde vnstr egcnantcn Stat 
viw besundirn eynen iczlichcn Jnwoner js wcr mertcn vnstr erbfoit 
Steffan Strocze Hanns Strachewicz Jacob Brunaw Dytrich ncchir 
Hans Jostil Nickil Gobil Jacob Gobil js wer wer js wer w)- 
mands usgenomen noch auszuncmcn her wcr in der Stat adir off 
dcm lande von dcr egcnantcn broche vnd sach in wegen derselbe 
Schirwicz noch nymand von synen twegen nimmer angclangen noch 
angesprcchin welle noch sal bey leibe vnd bey gute mit den rechten 
noch auswenig den rechten mit keynerlei rechtis ansprcchen geistlichen 
adir wertlichen alhie adir andirswo nu vnd ewiclichen dovor auch 
die Erbarn hernochgeschrebin borgen Petir Strachewicz crbhere czu
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Gebirsdorff vnd Hanns Strachewicz syn vcttir auch erbhcr dosel- 
biest Bartusch Schutts czu Bartilsdorff Jacob beheme von Bartils- 
dorff Bartusch beheme von Jonsvorff Henczil beheme von Gcbirs- 
dorff Pecze beheme von Bartilsdorff Pecze Heyman von Bartils
dorff Hanns Ohorn von Bartilsdorff vff dem lande Anthonius 
Thame Hanns Kunczil Franczke Czwicke Michil Steffan Nitcn 
Conrad vnd Pawil Grewlich vor den egenanten Nikolaum Schir- 
wicz vor syne frunde vnd vor alle) syne nochfolgir globt haben 
mit gesampter haut vngeswert in eyme Worte bey creu guten trawcn 
vnd cren ane arg ane alle argelist vnd ane alle wedirrcde vmb 
vnd vor sulche broche Missetat vngeschichte die her ken vns ken den 
vnsirn vnd ken der ganczen gmeynde gebrochen vnd getan hat des 
her abirwunden ist also das js alls von dem egenanren Schirwicz 
vnd von den synen gancz vnd gar vnd festiclichen als obin stet 
geschrebin nu vnd ewiclichen sal gehalden werden Slinderlich auch 
globt haben srawe Elisabeth becheryne syne muter ftawe nyse kun- 
czeline syne Schwestir mit Hanns kunczeln ir beidir Vormunde bey 
allen eren guten das Nikolaus der egenante sal Halden allis was 
obin stet geschrebin Vnd ap her adir die syne dis Nichten Hilden 
vnd hernachmals mit Worten adir mit wercken brcchen adir ymands 
ane Hilde vnd hetzte daS man jn adir eynen andirn eyns sulchs 
mochte obirkomen So sal her adir wer das tete syns halssis vnd 
gutis der stat vnd dem foite syn vorfallen dorume auch globt haben 
die vorgeschrebin borgen bevde vff dem lande vnd auch in der Stat 
bey cren guten trawen vnd eren ane arg vor Orfede vor den ege
nanten Nikolaum Schirwicz vnd vor die synen also ap her adir 
ymanch von synen 'twegen ken stocke brcche ken vns vnd ken den 
vnsirn js wer mit Worten adir mit wercken alhie adir andirswo des 
man jn mochte obirkomen So globen sie jn dorume vff ere czerunge 
muhe vnd ebintewr czu suchen vnd wedir czu gestellen ane allis 
wergelt in die hasten vnd banden czu antworten ane alle wedirrcde 
doryne her iczunt siczt vnd als sie jn us geborgit haben vnd vor 
kysen vnd vmb dcr egenanten broche vnd mistetet willen sal der vor- 
genante Nikolaus Schirwicz als her auch vor vns vnd dem foite 
bey leibe vnd bey gute mit synen borgen globt hat also das her 
syne wonnuge vorbas nicht bey vns sundir andirswo synen Wesen 
nu vnd ewiclichen czu haben vnd mit namen vnsir Stat sal mcy- 
den. Öomini millessimo cccoxviijo gm frietage vor
Philipps vnd Jacobs Apostolorum,

XX. Klagepunkte der Stadt Neumarkt gegen den Schirivitz.

Jtein am frietage vor Philipps vnd Jacobi Apostolorum dis 
nochgeschrebin hat NiklauS Schirwicz ken der Stat vnd der gan- 
czeu gmeynde vnsir Stat czum Newmargte gebrochin vnd getan vnd 
auch iczlichen Stucke vnd brachen die her an Metten foit vnd andirn 
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Erbirn luten in Missetat begangen hat das her allis ist obir- 
wunden.

Zum ersten do her kcn Präge von dcr Stat vnd der ganczen 
gmeynde wegen wart gesant der stat ere fromcn vnd bestes zu wer
ben daö her nicht getan hat wenn her czum hawptmane doselbist 
hat gesprochen also Her hawptmann Jr seit weich vnv borst nicht 
gelt noch phcuige wenc die gancze gmeyne ist czwetrechtig do wor
den euch wol phenige us wenn Jr weit vnd wolt dorczu tuen deS 
hat jn inerten soit obirwunden.

Item von dcr vnsirn twcgen die der von Cruschena hat gefan
gen hat her gesprochen czu hrn. Sigmund von Parchewicz wie das 
Steffan Strocze hundert schock groschen czu schaczen ane alle scha
den wol habe czu geben des hat ju Nickil Gobil obirwunden.

Item die schullisse syne frunde vnd gcseln haben eyne richtunge 
vnd sreve ken dem Erbsoite vnv dcn synen gebrochen die von dem 
hawptmane vnd von der stat Breslaw getedingit vnd gemacht was 
vnd dorczu von beiden teilen vorwilt stete gancz vnd festiclichen czu 
Halden mit globde.

Item so haben die schultiffe vnd ere nochfolgir syne frunde vnd 
geseln eynen rechten freden ken merten dem erbfoite vne den synen 
gebrochen den sie mit eren frunden globten czuhalden vnd nicht ge- 
halden haben des sie sint obirwunden.

Item dornoch haben die schultiffe syne frunde vnd geseln vn- 
serer meteburger eynen swerlich gcwunth (verwundet?) dorume sie 
worden in das Clostir fluchtig vnd da qwam Schirwicz derselbe 
Bürgermeister czu Jn vnd sprach lieben geseln was tut jr alhie 
geth mit mir in die Stat also gingen sie mit jm in die Stadt vnd 
wegelogeten des erbfoits andir erbir lute vnd der schreibir des nach- 
tis vnd jageten den erbfoit vnd dor.zu andir erbir lute des nachts 
also daö jn in ere huser entworden vnd eyncr obir den andir filen 
das kawme obir ere swellen ane schaden davon qwomen daS man 
sie hat obirwunden.

Item so czog derselbe Schirwicz an den Hawptman ken Bres
law vnd sprach her were kein meteburger vnd bath jn das her jn 
czu den rechten lisse komen vnd hat doch vor an Ratis stat geses
sen etc. da sprach der hawptman czu jm bistu nicht ein meteburger 
wer hat dich denn an den Rath brocht do wil ich nachfrogcn wenn 
is wedir mynen gnedigcn Herrn den kunig ist vnd nicht gewöhnlich 
ist dcr stat heymlichkeit czuwisscn eyme der nicht meteburger ist auch 
sprach der hawptman her heile vil andir rede wedir jn geredt die 
her vff jn iczunt nicht wil sagen noch bekennen dis rette vnd be- 
kante der hawptman vor allen eldisten vnd geswornen vnd alle der 
obin geschieden sachen ist schirwicz volkomlichen obirwunden.

Item so hat man die Breslawer mit Rate vnd gehcisse allir 
eldisten vnd geswornen vnd dorczu der ganczen gmeyne vme solche 
stucke vnd broche dcr her obirwunden ist besucht vnd dorume bersten 
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vnd die haben also geraten hetten sie eynen solchen sie weiden jn 
vme solche broche straffen das her es nimme solde tun.

Item von Hanns von Parchewicz wegen vnd von andirn vil 
sachen wegen die man nicht geschieden hat dorum her die stat sal 
vorkysen vnd meiden als obin stet geschrebin. ^nno vomini actum 
willesimo ceccxviiso uc suprs.

XXl. Kaiser Sigismund fordert die Stadt Neumarkt in 
Gemeinschaft mit dcn Städten Breslau, Schwcidmtz, Strie- 
gau, Jaucr, Löivcnbcrg, Bunzlau, Rcichenbach, Hirschderg 
und Namslau auf, über die Rädelsführer des Aufftaudcö 

vom 18. Juli 1418 zu Breslau Recht zu sprechen.

Wir Ratmane czum Ncwenmarckte etc. bekenen das vns vnsir 
gnediger hcrre der kunig eyne abcschrift eyner tednnge vnd ansproche 
eymö Ortils mit vnserem Bürgermeister vnd eldisten gesant bat 
vnd hat ernstlichen befolen vnd geboten das wir se in vnsir Stat- 
buch sollen lassen schreiben, die do von Worte czu Worte lutct also 
Wir Ratmane czu Breslaw bekennen eto. das dcr allirdurchluchti- 
gistx surfte vnd here her Segemund von gotes gnaden Römischer kunig 
czu allen czeiten merer des Reichis vnd czu Hungarn czu Behemen 
Dalmacien Croanen sro. kunig vnsir gnediger lieber herre bcgert 
hat jm eyn recht czu bestellen mit vnsirn Schcppfen Eldisten kowf- 
luten vnd Geswornen vnd dorczu mct dcn Natmanncn allir nachge- 
schrebin Stete dic seyne gnade vmb solchir sachen willen vff dese 
czeit her czu vns besant hat Reinliche Sweidnicz Stregen 
Jawer Lemberg Bonczlaw Reichinbach Hirsberg Namslaw vnd 
Newmargt Sulch recht wir auch vff den tag bestall haben des hat 
seyne kunigliche gnade seyne weiczcn Rcte dorczu gesant Nemelichen 
die Edclen Hern Heinrichen von der Leipe Marschalke hrn. Albrecht 
von Coldicz obirsten Cammermeister der Croncn czu Behemen hrn. 
Heinrichen von Laczan Hawptman czu Breslaw vnd hrn. Nicklos 
von Lobkowicz obirster schreiber dcr landtaffel czu Behemen hrn. 
Johaniwsicn von Costalicz jm Schwarczenwalde Hcinczen von La
czan Hawptman czur Sweidnicz hrn. Gorgen Czetthcras vndir-' 
hawptman czu Breslaw vnd hannoscn Wiltberg die gestanden haben 
vor gehegetcn Banck vnd haben ge.logit von vnsirs gnedigen Hern 
des kunigs wegen

Czum ersten obir vorretor die dcn Rat obirtragen haben das 
gewalt vnd srcuel gescheen ist ane syne Herrlichkeit die syme gnaden 
vnd des Rates gcsworne gewest sint

czum andirn male das von solchir obirtragunge jre helffer 
vnd Nachfolger in syn Rathuws jngelawffen seyn mit gewo- 
pendir Hans vnd synen Rathorm mit gewalt vnd srcuel vfgchawe» 
haben
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czum drittemale daö sie sey neu kuniglichen kästen im Thörin« 
haben vfgchawcn seune fürstliche Busse czurissen czuhawen czustachcn 
vnd weggetragen haben

czum firbenmale das sie von dem Thorme mit gewalt vnd 
frcucl seyne Ratmanne vnd Scheppen eyn teils gemordit vnd herab 
gemorsten haben vnd eyn teils haben lassen richten ane schuld vnd 
ane recht

czum funftenmale das sie mit gewalt vnd frenel etliche gemach 
vff dem Nathawse vfgchawen haben Almaren vnd Casten vfgebro- 
chen vnd syncr gnaden Rewblichen gelt daraus genomcn haben vnd 
sich von eygener gewalt an syne kunigliche Stat gcsaczt haben do- 
ran seyne Ratmanne, gesessen haben

czum scchstemnale das sie seyne gnaden gewcldiclich vnd mit 
freue! gerowbct haben also das sie seyne Harnasch vnd wopen Rew- 
belich von dem Rathuwcze getragen haben den vorczeitcn vnser gnä
diger here her karle der keyscr syner gnaden vater zeligiS gedecht- 
uis mit seyncm egenen gelde geczewgit hat vnd jn demselben Har
nasche vnd mit demselben wopen eynen teil der gewalt vnd morde 
volbrocht vnd getan haben

czum stocndcmnale das sie vnsirs gnedigen Hern des kunigs 
festen vnd gefengnis gewaldiclich mit freuet vfgebrochen vfgeslagen 
vnd doraus lute frcygelaffen haben die des landis vnd der Stat 
grosse beschcdiger gewest sein vnd vmb derselben schulde willen do- 
rynen gesessen haben.

vnd die obgcnante vnsirs gnedigen Hern des kunigs Nete ha
ben vff die vorgenante stucke vnd clage begert eyn recht czu finden 
vnd awsczusprechen als was sie dorinne bestanden vnd vorfallen 
sint vnd wiewol ober alle vorgeschrebin sachcn vnsir gnediger here 
der kunig ein solch recht von syn Herrlichkeit selbir hat czu volfurcn 
czuhegen vnd czu wedern nach synen kuniglichen gnaden vnd willen 
ydoch wenn syne gnade daS ye von vns begert So haben wir vor
genante Ratmanne czu Breslaw mit vnsirn Scheppen Eldistcn kowf- 
lutcn vnd geswornen mit Rate aller obgenanten Stete nach vnsirn 
cyden die mit vns jn gchegetcn Bank gesessen haben eyn solch, recht 
funden vnd awsgesprochen vor recht also das alle die die solchen 
Rat obirtragcn vnd die tat getan haben wclcrley die sint mit rate 
vnd mit holffe daö die »orsallen sein ken vnsirn gnedigen hcrcn 
dem kunige leides vnd gutes vnd ander Nachfolger die domete ge- 
willet vnd gewikort haben die mag scvne gnade strafen nach synen 
genadeir vnd nach synen kuniglichen willen von rechtis wegen

Item dornoch frogten aber vnsirs gnedigen Hern des kunigs 
Rete als obin geschrebin steht waö die die vor sulchir clage abe- 
trcnyk sint wurden vnd jn die achte komm syn vnd sich nicht ver
antwortet haben vorfallen syn doruff sprechen wir obin geschrebin 
vor eyn recht das sich unsir gnediger here der kunigk czu jrcm gute 
Halden mag vnd czu jren leiben sie richten wo her sy gehaben mag 
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von Rechtis wegen vnd des czn geczewgnis haben wir vorgenante 
Ratmane czu Breslaw der Stat Breslaw Jngesigel an desen brieff 
lassen beugen Gebin am montage nach dem Suntage als man in 
der heiligen kirchen singet Esto mihi in deine eto. ^nno vomini 
Lioeoevxxo am Sunabende vor Rcminiscere des Suntags.

XXII. Dero Hörn: Ilniserl: nuelr /nr DunFnrn uuä 
Dükiueu köni^l: Nugeslüt XllorFnnäiFsto tlonürwstioir 
äer 8tuät Xeuiunrkt auktreriekteten 8t»tuten -knuo 
1624. Papier-Handschrift in Quart-Format 48 Seiten mit

Register.

Wir Beräinnnä 6er ^näere von 6ottes Kosten ernelilter 
Ilömisober lvn^ser, 2u sllen 2eiren blebrer äes lieielis, in 6er- 
msnien, BunAsrn, Löbeimb, Bslmstien, 6roalien unä 8clsvo- 
uieneto. köniA, Brt2-8er20A2U Oesterreieli^larkArak :.uNäbreu, 
Hert20A 2U k.üt26oburA unä in 8eblesien, uuä blnr^^rsk LU 
I.ausilL etc. Bekennen biemit olkentlicb vor äeäermäuiAlicb: 
vemuscb Blos äie Lbrsameu, Bösere lieben ^etre^ l)s. Bür- 
Aermei'ster unä llntbmsoue Unserer 8tsät Aeumsrokt, in Un
serem Lresslauisebeu Bürstentbum Feieren, unteribäni^st ru 
vernebmen xe^ebeu, was messen 8ie nu Verbütl- unä ^b- 
sobneiäuux sllerbnnä >veitIäulltiAen Becltts-BbMli^unAsn unä 
VoZeleKeubeilen, so unter äenen Mittbür§ern unä Lin^obnern 
jetLl-Aväsobter 8l»ät sieb 2u enispinnen unä vorrulnulkenäen 
kuueten be^rilkeue 8tatutn susAesetret uuä verksssel, >velclrs 
von Wort 2» Wort slso Isuten:

Wir LürKermeister uuä kiatbmunne äer 8taät lVeumsrckt 
bekennen unä tbun kunä vllentliob biemit vor äeäermäuoiK- 
lieb: Oemuscb biskero be^ äisser 8tnäl etliclier kunete unä 
rutrnAenäer Bälle lialber, Insooäerkeit bei Brbtbeilun^en, Vvr- 
munäscbullten unä Iv.»uiktriltea nllerbsoä I)nricbt>»keil ein^e- 
seklicken, nlso ässs aucb äaäurcb ok'lmabls unuötbi^e 8treil 
unä Bn^eleAenbeit ^eurssebet; 80 bsben Wir 2U kiinlltioec 
äesto mebrer 6e^vissbeil unä ^bscbneiäuoA sller Weitläultti^-» 
keit, äis äieslnlls allbier vor langen äsbren ber^ebracbts 6e- 
vokobeitea lleissi^ erkünäi^et, unä änrsuk nscb AeplloKenem 
katb, unä insonäerbeit äer Lr^ve^unA äer 8taät unä äero Lin- 
vtobner uuä LürAersebulkt ^ustsuä unä Bele^eubeit mit 2u- 
riebunA äer Lbrssmen I_<«nä- unä 8tnäl-8kllös>p6n, suck mit 
susärücklicber Vor>villißuax äer ^esambten lLuolbten unä de
cken äiese Lrklärunj; unä Willkülrr, bis suk lbrer L.a^ser- unä 
XüniAlicben Hlsfestät, Unsers ^IlerAnääiAsten Berrns llLtilicn- 
tion unä 6enääigste 6euebwbaltunA, bierwit beliebe», scoeptirel 
unä ÄNAenommeu, viv von ^rticulu ru ^rticuln bernaeb lolget:
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I.
Von 8u66688ion äer Lbelouto.

Wann Personen, nacb Oränunz 6ottes unä cbristli- 
clier 6e>vobnl>eit, sicb mit einander Fkelicben einzelassen, 
unä nacb brscbriltenem Fbe-Lette einer unter ibnen, 6er Alaun 
väer äas Weib, verstürbe, so soll vor allen Hinzen äaroacb 
zeseben unä zekrazet veräen: Ol> Facta ouptislia vorbsnäen? 
äas ist: Ob siclt äieselbe Fbvleute einer ze^vissen Fbe-Lere- 
äunz, >vie es auk ein oäer äes andern koäes-Fall zebalten V er
ben solle, miteinander be^ anzebenäer Fbe verzlicbso? 8ol- 
elle Fbe-Lereäunz siicb ^um ^venizsten in ke^sein küukk zlaub- 
^vüräizer lenzen aukzerielitet, verbrietet, besiezelt unä voll- 
rozen ^voräen, auk >velcben kalt es be^ solcber >villbiilirlieben 
Iteliebunz alleräinzes verbleiben, unä derselben nacb äie 8uc- 
eession anzestellet >veräen soll.

Da aber äerzleicben vollrozene Fbe-Lereäuoz viebt vor- 
banäeo, nocb er>veisslicb, also <lann soll es, es ^varen zleicb 
Finäer unä Leibes-Frben vorbanäen oäer nicbt, äeroselben 
aucb zleicb nur eines oäer mebr viel oäer ^venizsr, äeroze- 
stalt zebalten veräen, äass auk soleben Fall äem überlebenden 
klbemanne, nacb äes Weibes Foüe, snkäozlicb alles üasjenizs, 
so ollneüiess vor üas 8einize ru Reebt zeaebtet >virü, eizen- 
tbümlicb unä unzsirret verbleiben soll.

1.
^ls Lrstlieb, ^as Hr vor äer Llie zebabt, unä be

sessen.
2.

Was Fr in stebeo<ler Lbe ererbet, v6er vas sonsten 6urcll 
ebrlicbe üanälbieruoz uncl 6everbe ze^euzet, er>vorben oüer 
tze^vonnen vorüen.

3.
Das balbe Hoebrsit-Oesebenlre, so viel 6aran, be^ 6es 

Leibes ereiznetem Foäes-Fall, nocb vorbsnclen.

4.
llnä 6en rium Vierten, ^vas Fr 6er Alan» äem Weibe 

^Or, in, oüer nacb äer Hocbreit zescbenlcst väer macben las- 
unä be^t ibrem ^bsterben äavon novli vorbanrlen ist.
^us äes verstorbenen Weibes 6ute aber, so sie erveiss- 

'iob gn kle^rallt- ocler sncleren ibrem 6utb ru ibme entveäer 
^nkänzliob zebravbt, ocler bernacbmsbls in stebenäer Fbe 
gerbet, es sev an liezenäen Krünilen^ Laarsebalkt oäer 
bsbrnüss, soll ibme, äew überlebenäen Lbewanne, äer balbe
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Ikcil, und nnck ükerdicss ru solcliem Kai Kon 1K eil ferner 
Aöfolget werden; I. Das Lke-Lette oder 8pannbeite, 2we^ 
llauptküssen, rwe^ Unterbette, ein Oberbette, einen kkül, vier 
Leilack, rwe^erle^ decken, über solcke 8tücke überaunelien, 
Heduck so ferne diese 8lüoke in des Weibes Verlassensckslll 
uovk also vvrksudeu se^n.

ver ander kalbe Lkeil aber fetro berükiter des Weibes 
Verlasseockallt soll auf berührten kalk den leibliclren hindern 
oder Lindes-Lindern, so viel oder weniA derselben sein mö- 
Ken, in stirpis ru Alutlerlkeil, oder da dero keine xereu^et, 
oder auck dieselbe vor dein Alülterlicksn l'odes-k'all sckon 
sllbereir verstorben waren, uud also den nuuterlickeu ^odes- 
ksll nickt erlebeten, des Weibes näcksten Uluts-Freuuden, 
nack reokter 8ib2skl KekolKet werden.

Lbenermassen soll es auck auf dein OeAenkall, und da der 
Alaun vor den» Weibe verstürbe, Linder eines oder rnekr, 
oder ^»r keines verliesse, ^ekslten werden, dass nelnnlick dss 
Weib nickt allein ikr dein Alaune würklick und erweisslick 
Luxebrackl Hevrack- und ander Kutli, un^eliindert wieder ab- 
nulordern, und Lurück^unekmeu belügt, sondern ikr auck nock 
darru aus des Alannes Aantrer Verlsssenscksllt, sie besteko 
Klvick an liegenden Gründen, kskrnüss, Laarsckalt, sussen- 
siekenden 8ckulden, oder worsus imiuer wolle, der Kalbs 
Ikeil, nebst dem Lke-Lette, kslben Hoclireil-Oesollenke und 
ikren Weiblicken 8climuck und Lleidun^, soviel sie dessen 
mit Vorbewust des Alaune« an iluem Leibe xetrsAen, und ik- 
rem Lesckluss Aekabt und bekallen, erblick und eiAeatlick 
abAesolAkt werden soll.

Jedoch ist diese bisherige Verordnung allein ab intestato, und 
auf solchen Fall zu verstehen, wenn keine ordentliche Uebergabe, 
Testament, oder anderer beständiger letzter Wille vorhanden, wodurch 
dem einen oder dem andern Ehegatten unbenommen, dem Neberle- 
benden ein mehrercs, als entweder die Ehe-Bcredung oder dieser 
Artikul besaget, zuzuwenden, oder auch ein wenigers zu verlassen, 
sofern auch diesen letzteren Fall das überlebende ausdrücklich darin 
verwilliget haben würde; Damit auch Streitt Unrichtigkeit desto 
mehr verhüttet werden möge, so soll hinführo kein Wittwer oder 
Wittfrau zu anderweits Verehelichung zugelasscn, noch von der 
Kantzel gewöhnlich aufgebotten werden, sie haben sich denn zu vo» 
hero mit ihren in voriger Ehe erzeugten Kindern, mit Zuziehung 
deroselben Vormünden, nächsten Freunden und Anverwandten, cince 
gewissen Vater- oder Mutter-Theils verglichen, und bey dem WaY^ 
scn-Ambte richtig verschreiben lassen; jedoch so lange er die Kinder 
in seinem Brodt behält, der zn Recht gebührende Usus kructus u>w 
Abnutz dadurch entzogen, noch'geschmählert werden.
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II.
Von 8uee688ion der 6ro88-^Itern.

Stirbt jemand ohne Ucbergab, oder beständigen letzten Willen, 
und verlässet nach sich weder Kinder noch Eltern, sondern nur 
Groß-Eltcrn, als den Groß-Vater oder Groß-Mutter, nebst einem 
oder mehr vollbürtigen Brüdern oder Schwestern, auf solchen Fall 
soll dem Groß-Vater oder Groß-Mutter zugleich, oder, da untcr 
ihnen nur eines vorhanden, demselben überlebenden mehr nicht, als 
die zu Recht gebührende I^eirinma, das ist, der dritte Theil des 
lXepocis oder lVogtis Verlasienschasst gefolger werden, die übrigen 
zwey Theile aber sollen auf die vorhandenen vollbürtige Brüter 
oder Schwestern zu gleichen Theilen zusallen, und unter sie i» capna 
vertheilet werden. Wären aber vollbürtige Gebrüder oder Geschwr- 
ster nicht, sondern nur halbe Brüder oder Geschwister, nebst dem 
Groß-Vater und Groß-Mutter, oder auch deren einen vorhan
den, auf solchen Fall soll die Verlassenschafft halb getheilt, und den 
Groß-Eltern zwar die eine Hälffte, den Stief-Geschwistern aber dre 
andre 'Hälffte zugebilliget werden. Sonsten, und da weder vollbür- 
tig noch halb Geschwister überlebend ist, verbleibet die Erbschaft den 
Groß-Eltern gänzlich, es wäre denn durch beständige Ucbergab oder 
Testament ein anderes ungeordnet, dabey es auf solchen Fall, je
doch unbeschadet der Groß-Eltern LeK.nius, nicht unbillig gelüsten 
Würde.

m.
Von 8ueeL88lon Vster8 nnd 2Iutter8.

Stirbt jemand ohne Kinder und Lcibes-Erben, und verlässet 
nach sich seinen leiblichen Vater oder leibliche Mutter, darncbcnst 
stithalben vollbürtige Brüder oder Geschwister, viel oder wenige, 
so soll den Eltern von solcher Verlassenschafft, ungeachtet woher» 
Dieselbe das verstorbene Kind bekommen haben mag, mehr nicht, 
als die I^itim», daö ist, dcr dritte Theil eigenthümlich anhelm- 
sallen, die andern beyden Theile aber rmulruotualiwr auf ihr bey
der oder eines Lebtage dergestalt gefolget werden,-daß der Eigen
thum solcher beyden Theile den vollbürtigen Gebrüdern oder Geschwi
stern, so viel deren bey des verstorbenen Bruders oder SchwesterS 
Tvdes-Fall vorhanden, unvcrrückt verbleiben thun, jedoch sollen die 
Gltern dieses u8U8lructu8 halber oamioa zu bestellen nicht ichnlvig 
seyn, es befinden sich dann hierzu genügsame Ursachen, darüber 
Snmarische Erkcnntnüß erwartet werden soll. Wann aber das ver
storbene Kind keine vollbürtige, sondern nur halbe Bruder oder 
Schwestern nach sich verliesse, auf solchen Fall sollen die Halb-Ge- 
schwistern gäntzlich ausgeschlossen, und die Erbschafft dem ^ater und 
der Mutter, im Fall sie beyde noch am Leben, zu gleichen theilen, 
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aber da ihrer nur noch eines vorhanden, demselben allein eigen
thümlich gefolget werden.

IV.

Von 8ue6688ion äoier, 80 in linsn oolInte^nH, oäer 
8oitnürt8 ven^anät 86^n.

Wann in der aufsteigenden Linien niemand, sondern allein Ge
brüder oder Geschwister vorhanden, so sollen der- oder dieselben, 
deme oder denen von halber Geburt allerdinges vorgezogen, und 
zu ihres verstorbene» vollbürtigen Brudcrö oder Schwester Pcrlas- 
senschafft incaxiln, nach Personen Anzahl, allein zugegclassen werden. 
Ebcnermaßen sollen leibliche Brüder oder Schwestern dcro verstor
benen Bruder oder Schwester Kinder, wie auch halbe Brüder und 
Schwestern dero verstorbenen Halb-Brnder oder Schwester Kinder 
landüblichen Sächsischen Rechten nach auöschlicßen; dafern aber deS 
vollbürtigen Bruders oder Schwester Kinder mit dem halbbürtigen 
Bruder oder Schwester concurriren würden, soll die Successiv un
ter ihnen in csxilü, nach Personen Anzahl, vertheilt werden.

V.

Von llroilunF der Iwl) 8 draHst.
Die ligenden Gründe, als Aecker, Wiesen, Gärten, Scheunen, 

Häuser und dergleichen sollen vor allen Dingen in einen richtigen 
nnd unverdächtigen Anschlag gebracht, und dabey der Zeit, des 
Orts nnd Geniesses Gelegenheit mit Fleiß in acht genommen wer
den. Da sich aber die lolercsscntcn eins gcsambt eines gewissen 
Anschlags nicht würden vergleichen können, oder auch unmündige 
Kinder, oder ausländische darbey interessirt wären, auf solchen Fall 
soll mit Unserm des Rathes Vorbewust gleichmäßige Hxn gericht
lich äooerniret und angeordnet werden. Daferne nun die liegenden 
Gründe mehr und unterschiedliche vorhanden, also das dieselbe füg
lich gesondert, nnd daß einem jeden Mit-Erben davon etwas zuge
theilt werden kann, so soll dasjenige, so einem oder dem andern 
Theil abgehet, mit einem benannten Stück Geldes ersetzt, oder auch, 
da die Güther zu theilen nicht schicklich seyn wollte, so viel Geldes 
dagegen gesetzet und darauf ein unverdächtig Löß darüber verstattet 
werden. Jedoch soll dem jüngsten Sohn und Stamm-Erben die 
Willkühr^ dergestalt gelassen und gegönnet werden, daß, da er zu 
einem vätterlichen liegenden Grund Beliebung hätte, er sich auch 
dessen, dafern er mündig, von Zcitvollzogener Theilung anzurech- 
nen, oder, dafern er unmündig, nach erlangter Mündigkeit, Kinne» 
Jahres-Frist, daß ist, ein Jahr, sechs Wochen und drei Tage, er
klären würde, so soll derjenige, deme dersclbige liegende Grund in 
dcr Theilung zukommen, gegen Erstattung so viel Geldes, als der



— 351 —

Grund bey der Erbtheilung angeschlagen worden, wie auch noth« 
wendiger und erweislicher Besserung wieder abzutreten schuldig seyn. 
Würde aber ein oder dcr anver Mit-Erbe, deine durchs Löß ein 
liegender Grund zugetbeilet, denselben hernachmahls nicht erhalten, 
sondern innerhalb Jahrcs-Frist vcräusscrn, verkauffen oder vertau
schen wollen oder müssen; Auf solchen Fall sollen die Mit-Erbcn 
sich desselben Grundes in dem Wehrt, wie es bey der Theilung an
geschlagen sambt erwcißlicher Besserung wieder an;umassen befugt 
seyn, und sollen die Männliche Stamm-Erben den Weiblichen, wie 
auch unter den Männlichen allezeit der Aeltere den Jüngeren dieß- 
fals xraoteriret und vvrgezogen werden.

VI.

^Vas äer LrlatlwilunF eonleriret ivoräen soll.
Bey Erbtheilungen hat sich bißhero vielmahls Streit erhoben, 

daß die Bormünden anstatt ihr Mündlein zu Erziehung derselben 
ein Borthel und Auszug begehret, sonderlich wenn die Mündige 
Mit-Erbcn, bey Lebzeiten der Eltern schon, allbereit zum Studiren, 
Handwerken, ehrlichen Handthierungen und Diensten aufcrzogen, 
oder mit Hochzeit-Kosten ausgestaltet worden. Damit nun auch 
darinnen inskünftig Gewißheit gehalten werde, so haben Wir Uns 
dahin vereiniget, daß dasjenige, so noch bey der Eltern Lebzeiten 
auf die Kinder crmcldtcrmaßcn gewendet, von ihnen hernachmahls 
nicht ehe conloriret, noch ihnen bey der Erbtheilung abgekürzet wer
den solle, es wäre dann, daß die Eltern solches Sludirens, Hand- 
thierungs, Dienst- oder Hochzeits-Kosten mit cigner Hand in ihre 
Schuld-Register eingeschrieben, oder hätten sie sonsten, da keine or
dentliche Schuld-Register vorhanden, anderswo ausgezeichnet, mit 
ausdrücklicher Vermeidung, daß solche heute oder morgen nach ih
rem Tode contsrlret werden sollten, oder das hätten die Eltern von 
den Kindern darüber Schuldbriefe genommen, oder sich sonsten ent
weder im Testament oder vor zweyen glaubwürdigen Zeugen aus
drücklich erkläret, was und wie viel den Kindern dessentwegen abge
kürzt werden sollte, dabey cö dann billig also zu lassen ist. Hätten 
aber die Eltern einem oder dem andern cin gewißcö Heirath-Guth, 
oder zu Beförderung ihrer Nahrung ein Hülfsgeld entweder schon 
bey Lebenszeit gegeben, oder .auch benannt und ausgcsetzct, so soll 
dießfalö Gleichheit gehalten und den andern Kindern auS gemeiner 
Erbschafft vor aller Theilung jedem auch so viel herausgegeben werden.

VII.

08 inlt VorkertiAunA äer l'eslnnionten unä lotr- 
ton ^Villen Aolrulton uoräon soll.

Der leststor, so ein Testament zu machen Vorhabens, mag 
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vor unS an gewöhnlicher Raths-Stclle selbst erscheinen, und seinen 
letzten Willen mündlich oder schriftlich darbringcn, oder hinterlegen, 
da er bey Leibesschwachheit halber verhindert würde, sollen von unS, 
aus sein Erfordern, zwo Personen unsers Mittels neben dem Stadt- 
schreiber, oder auch nach Gelegenheit der Stadtvoigt, nebens zweyen 
Schoppen, zu ihm in seine Behausung oder Wohnung abgcschickt 
werden. Was nun in dero Beyseyn, Angehör unv Gegenwart von 
ihm dem 'r«-Stator vsrgebracht, oder ihnen schriftlich eingestellt wer
den wird, dasselbe sollen unsere Abgeordnete UnS förderlichst an ge
wöhnliche Raths-Stelle, bey denen Eiden und Pflichten, damit ,le 
UnS und gemeiner Stadt verwandt, roksriren, damit solches, dafern 
eS mündlich geschehen, oder ordentlich alsobald verzeichnet und 
registrirct, oder da ihnen was Schrifftliches von dem '^Stators 
übcrqeben worden wäre, dasselbe den aotis xublicis beygeleget, und 
bis nach ereignetem Todes-Fall verwahrlich behalten werden möge. 
Es soll auch den Eheweibern, Wittiben und Jungfrauen, so über 
zwölf Jahre alt, und nicht mehr unter ihrer Eltern Gewalt seyn, 
Testament und letzter Willen allberührtermaßen zu verordnen frey 
und offen stehen, und obwohl bisher» nicht unbrauchlich, daß.hierzu 
sonderliche Vormünden erbeten und gebraucht worden; Dieweil aber 
doch der letzte Will ab alterius srbitrio nicht llopoolliren, aus) 
dergleichen Verordnnng bis nach dem Todes-Fall in höchster Ge
heim gehalten werden soll, so haben Wir uns dahin verglichen, 
daß deroqleichen Weibspersonen ihre Ehliche'oder andre Vormunden 
dazu erfordern nicht verbunden, sondern auch ohne derselben mach 
und Beystand ihres Gefallens l'sstamoata zu machen und wieder 
abzufordern oder aufzuhebcn wohl befugt seyn sollen. Weil auch 
die den Kindern und Eltern, wie auch m gewissen bey
Recht ausgefetzten Fällen, den Geschwistern gebühret, so soll ih
nen dieselbe durch Testament nicht benommen werden noch geschmay- 
lert. Da aber diesen Personen nur etwas vermacht und geordnctz 
und sie also nicht gar Übergängen wären, so soll dicßfals auf deS 
l-estaloris Will und Meynung mehr, als auf das verba msiim- 
i!onis llirecta gesehen, und das Testament vor kräftig erkannt wer
den, doch daß demjenigen, so an seiner legitim» verkürzet zu seyn

Len, in allwcge Vorbehalten bleibe.

vm.
Von ävr

Damit aber 
Gelegenheit habe, 
I^exitimL, die ih 
gebühret, woferne 
Theil alles dessei

einfältige Leute, was es mit solcher Iwxüima vor 
wissen und verstehen mögen, so ist der Kinder 

nen aus ihrer verstorbenen Eltern Verlassenschall 
der Kinder viel oder weniger seyn, der dritte 

r, so die Eltern, woran eS immer seyn mag,
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verlassen, und nach bezahlten erweißlichen Schulden übrig ist. Wo- 
ferne aber der Kinder mehr als viere vorhanden, auf solchen Fall 
ist es dcr ganzen Verlassenschafft halber Theil, also, daß denselben 
Kindern inSgcsambt zum wenigsten die Hälffte des Vermögens ge- 
gönnet werden muß, von der andern Hälgte aber einem oder dem an
dern ein Vortheil gethan, oder auch wohl die,elbe Hälffte ganz an 
fremde Leute des '5«slswri8 Gefallen nach gebracht werden mag. 
Der Eltern I.exilimo, so ihnen aus der Kinder Verlassenschafft 
gebühret, ist allemahl der dritte Theil. Derer von einem Vater er
zeugten Bruder und Schwester L-exitims aber ist, auf den bey Recht 
ausgesetzten Fall, mehr nicht, als der Verlassenschaft vierte Theil, 
dessen sie sich doch ehe und anderer Gestalt nicht turxi persona in- 
smutL anzumasscn haben.

IX.

Von VorwundsLlrakton.
Damit nach Absterben der Eltern die verlassene Waysen mn so 

viel desto eher und besser versorget werden, so sollen hinführo, so
bald ein Zechgenoß verstorben, die Aeltesten, oder da der Abge- 
schiedne keiner Zech verwandt, die ncchste. beyde Nachbarn sich bei 
uns ehestes Tages nach dcm Begräbniß anzugcben, nnd um Ver
ordnung nnd Bcstättignng dcr Vormunden zu bitten schuldig seyn. 
Da nun die Eltern in ihrem hinterlassenen Testament gewisse Vor
münden selbst benennet, oder auch noch bei Ledenzciten zu solcher 
ihrer Kinder Vormundschafft eine und die andere Person erbeten 
und vermocht hätten, so soll es dabey billig gelassen und dieselben 
Personen von uns hierzu co»Lcmirct werden. In Maugelnng aber 
dessen sollen jedesmahl die nechste anverwandte Freunde, soferne die
selben hierzu tüchtig und genugsam von uns befunden würden zu 
ihrer verwaysetcn BlntS-Freunde Vormundschafft erfordert und ge
braucht werden. Und da endlich untcr den Freunden und Anver
wandten gualificirte Personen nicht befunden würden, sollen andere 
Zunftmäßige, oder im Fall der Verstorbene keiner Zunft zugetban 
gewesen, sonsten ehrliche und beerbte Lcute darzu vorgeschlagen und 
verordnet werden. Damit auch dießfals Gleichheit gehalten und 
niemand allzusehr beschwert, noch übcrhäirset werden 'möge, so soll 
derjenige, so schon zn vorhin viere, noch zur Zeit ungecndcte und 
unabgeführte Vormundschafften auf sich hat, ferner nicht belästiget, 
sondern verschont werden; er wollte dann gutwillig zu einem meh
reren erbieten und vermögen lassen. Ebencrmaßen sollen auch Rathö- 
Pcrsonen, und die sonsten mit gemeiner Stadt-Verrichtungen beleget, 
der Vvrmundschafften, so viel möglich, übcrhoben seyn; es köl'M 
dann bey ihnen auS Freundschaft ein anderes erhalten werden.

Gcsch d. St. Neu«. 23
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X.

^Vie siel» äie Vorlnüuuäen ^nirettunF äer Vor- 
ruuuä8eliakt irerei^eu unä vertraten 8olieu.

Anfänglich und vor allen Dingen sollen die Vormunden, so
bald sie von uns bestätiget, dahin arbeiten und bedacht seyn, damit 
die Vcrlassenschafst durch unsere Stadt-Gerichte in ein richtig, voll- 
kömmlich Inventarium gebracht, und darauf künftig ihre ganze 
Lümioimratur und Normundschafft-Nechnung gegründet werden 
möge. Dann was sonsten und da mit dcr luveutiiunx zeitlich und 
gebührlich nicht verfahren, sondern ohne dieselbe die ^ckmioislrstio 
angefangcn worden, vor großer Verdacht zu erwachsen, was auch 
hernachmahls bey Endung der Vormundschafst und Abgebung der 
Rechnung vor schwere viikicultüt«» zu entstehen Pflegen, giebt und 
bezeugt die tägliche Erfahrung. Dcrowegen ein jeder Vormund 
sich dergleichen Verdacht und Verantwortung obberührtermaßcn zu 
entschritten bey Vermeidung ernstlicher Strafe schuldig seyn soll. Wäre 
aber die Verlassenschafft je so gar wenig und geringschätzig, daß ein 
gerichtlich Inventarium darüber aufrichten und ansfertigen zu lassen 
eö nicht wohl der Mühe und Kosten verlohnen würde, so sollen 
doch auch bey solcher Beschaffenheit zum wenigsten zwey beglaubte 
Nachbarn oder Zechgenossen durch die Vormünden erbeten und in 
dcro Bcysein und Gegenwart alle und jede vorhandene Stücke und 
Fahrnüß, nichts überall davon ausgeschlossen, speciüco und mit 
klaren deutlichen Worten ausgezeichnet, und das Verzeichniß von 
ihnen den beyden erbethcnen Personen, als glaubwürdige Zeugen, 
mit eigner Hand unterschrieben werden. Darauf sollen die Vor
münden ncbenst den Zeugen solch Verzeichniß, bey ihren bürgerlichen 
Pflichten, den verordneten Waysen-Herrn ehester Möglichkeit exlli- 
Iiircn und vorlegen, die sich dann der Gelegenheit darinnen ersehen 
fernern Bericht dabey einzichen, und nach befundener Beschaffenheit 
dasselbe Verzeichniß bekräftigen, auch den ^olis publicis zu iusioui- 
ren verordnen werden.

XI.

Von X(Imiui8trstiou äer Voriuüncleu unä uninüoäi^ev 
Kinäer-6k>Iä.

Wann nun die Verlassenschafft itzo berührtermaßen inveunrt, 
verzeichnet und ausgeschrieben, und darauf zwischen den gesambtcn 
Erben die Erbtheilung den obgesatzten fünften und folgenden Arti- 
kul nach, wie auch der Wittib gebührliche Abstattung, zu Werk ge
richtet ist, also dann sollen die Vormünden absonderlich und in 
m'e ferner consixmren und aufzeichnen, waS jedem ihrer MündleM 
insonderheit an liegenden Gründen und Fahrnüß zugetheilt worden- 
Es soll auch von solcher Lxeciäl-LonsiKimiiou alsobald eine be-
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glaubte Abschrift genommen, und bey dem Waysen-Ambt zu künftiger 
gcwiger Nachrichtung eingestellet nnd behalten werden. Hierauf 
dann und auf solch k'unö-.meo, soll ferner die Einnahme und Aus
gabe deutlich uud mit ausdrücklicher Benennung des TageS, Mo
nats uud Jahrs, auch wozu und wohin die Ausgabe geschehen, or
dentlich verschrieben, und jedesmahl bey Ablauf des Jahrs die 
Rechnung richtig und dergestalt geschlossen werden, daß die verord
nete Waysen-Herrn daraus jederzeit und so oft sie es begehren 
gründlich und eigentlich sehen und vernehmen mögen, wie dem 
Mundlein werde vorgcstandeu, wo und an welchem Ort ihr Zu- 
stand hafte, und ob derselbe wachse oder abnehme? Da auch bey 
Beschluß der jährlichen Rechnung, nach abgezogenen Nothwendigen 
Ausgaben, an eingebrachtcn Zinsen oder Auskünften ein Ueberschuß 
befunden würde, sollen die Vormünden zu Verlag der künfftigen 
fernern Ausgaben über zwanzig Thaler in der (fasse oder bey ih
ren Handen vergeblich und dem Mündlcin zu Schaden nicht behal- 
ten sondern vielmehr auf Gelegenheit, ehester Möglichkeit nach, be-

^as solche Uebermaß anderwerths ausgeliehen und dem 
Mundlem zum Besten zinsbar gemacht werde. Und damit bey 
Ausleihung der Mündelgelder destomehr Vorsichtigkeit gebraucht, 

Verdacht und Ungelcgcnheit vermieden werden möge, 
so soll hinführo kein Vormund, ohne unser Vorwisscn nnd Bewilli- 
gung, sein Mündlein-Geld bei sich behalten, viclwcniger dasselbe zu 
seinem Gewerb und Nutz gebrauchen, oder in seinem Namen dafür 
Mutter kauften, sondern es sollen vielmehr beyde Vormunden inge- 
sambt dasjenige, so am baareu Gelde vorhanden, und dem Münd- 
tcui zugehörig, demselben zu Nutz um landübliche gebührliche Ver- 
zmsung auszuleihcn, und auf liegende Gründe, als: Aecker, Gärten, 
-fielen, oder zum wenigsten mit zweyen beerbten und angesessenen 
Bürgern versichern zu lassen schuldig seyn.

XU.
Von Xlienation und Vaolruusun^ der Unmündigen Iie- 

^eglielier und undevveglieüer Lütten.
Mit unbeweglichen Güttcru, so unmündigen Kindern zuständig, 

N klarem Aussatz der beschriebenen Rechte solche
eschaffeuheit, daß dieselbe ohne sonderbare hohe Noth und drin- 

gende Schulden, auch vorgehende caus»« coxoiti« und der Obrig« 
reit vecret nicht alieuiret noch vereußert werden könne. Weil aber 
8 eichwohl die^e Stadt uud OrtSgelcgenheit nach, eine Mockeration 
«nd Unterschied hierinnen zu halten sevn will, so haben Wir uns 
vegentwegen mit einander dahin verglichen, wie folget: Die in 

der vor der Stadt, unter dero ckuri^ckictio» gelegene Häuser be- 
reffend, so fället den Vormünden gemeiniglich schwär und bedenk- 
ch, dieielben bauständig zu erhalten, die jährlichen Steuern und 

23 *
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Geschoß davon, bevorauS bei diesen kümmerlichen Lausten, zu ent
richten, und noch dazu die große Gefahr des FeuerSschaden (dafür 
dcr barmherzliche Gott gnädig bchütten wolle) dabey anzustchcn. 
Ob auch dieselbe gleich Mittungs-Weise ausgcthan und dergestalt 
aufs beste genützet werden, so befindet sich doch gemeiniglich, nach 
Abzug der Steuern, Geschoß, Baukosten und dergleichen Beschwe
rungen, eine fast geringe Uebermaß, da hingegen die baaren Gel
der, blos an gewissen landüblichen Zinsen, ein gar viel Hähers und 
mehrcrö jährlichen einbringen und ertragen könnten. Jn dessen allen 
Erwegung sollen sich die Vormünden bey Antretung ihrer 
strsiion fleißig miteinander berathen, wie und welcher Gestalt dieß- 
fals der Unmündigen Bestes, da sonderlich dieselbe noch jung nnd 
etzliche viel Jahre bis zu ihrer Mündigkeit übrig wären, befördert 
werden könne, und da sie die gänzliche Veräußerung deS HauseS 
den Mündlcin verträglicher, als die eigenthümliche Erhaltung und 
Vermietung bey sich ermessest würden, sollen sie sich bey uns dieß- 
falS anzugeben, und nach reiffer Erwegung aller Umstände, ob auch 
gleich kein urgens ao» sUeaum oder dringende Schuld vorhanden 
wäre, eines gewissen Vvcrels zu erwarten schuldig seyn, darauf sie 
sich, und wann solch Ooeretum sliviisuili ergangen, um einen rich
tigen Käufer umzuthun, und das Haus aufs höchste und. theuerste, 
als es auszubringen immer möglich, zu gelosen beflissen seyn mö
gen. Mit andern liegenden Gründen, als: Acckern, Wiesen und 
Gärten, hat eS die Beschwerlichkeit der Baukosten und Gefährlich
keit deö BraudschadcnS nicht, danncnhero auch zu ^lieoieunA und 
Vercußcrnng derselben ohne dringende Schuld und ehrhebliche Ur
sachen, nicht leichtlich lleoemiret noch geschritten werden soll. Damit 
aber inmittclst, und bis zur Mündlein erlangter Mündigkeit, auch 
dießfals gebührlich gebahret und aller Argwohn vermieden werden 
möge, so sollen die Vormündcn, weder beyde ingcsambt noch einer 
absonderlich, solche Güttcr selbst zu näminislriren und zu beurbern, 
oder durch Mietungs-Weise selbst zu bestehen, ohne unsern sonder
baren Vorbewust, und Einwilligung, gar nicht befugt,
sondern vielmehr einem andern ehrlichen Oonäuowr und Mietmann 
dieselbe liegende Stück aufs beste zu vermieten, die Mietnngs-Gel- 
der eigendlich zu berechnen, danebcnst auch Aufacht zu geben schul
dig seyn, daß alle Unpfeglichkeit und gebührliche Vernösung bey 
Zeiten verhüttet werde; Wie Wir dann auf Erinnerung dießfals 
auch selbst die Nvthdurft forlzustellcn und der Mündlein Schaden 
verhütten zu helffen jederzeit beflissen seyn wollen. Wären aber 
drangmlige Schulven vorhanden, so von der Mündlein Eltern und 
Vorfahren auf sie geerdet, nnd weder mit Rath ferner behandelt, 
noch anderer Gestalt, als durch Vereußerung der liegenden Gründe, 
abgeführet werden könnten, so soll solche Drangseljgkeit nns aus
führlich durch die Vormünden vorgebracht und nach Befindung stt- 
ucr Bescheid und vecret erwartet werden. Das Fahrnüß, so dein 
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Mündlein zuständig, soll bis zu derselben Mündigkeit, insonderheit 
Gold- und Silbcrwerk behalten und ohne sonderbare erhebliche Ur
sachen, die auf unserem Erkänntniß beruhen, nicht leicht vereußert 
werden; Geringe oder solche Fahrnüß aber, so verderblich oder 
vcrzchrlich, mögen die Vormunden, ihrer Befündung nach, aufS beste 
verkaufen, und das Geld dagegen dem Mündlein zu Nutz an gewisse 
Orth auslcihcn.

xm.
Von Luäuug 6er Vorinunäseliaü't unä gd)ütrr1i«Irev 

(Quittung.
Wann die übcrgcbcne Vormundschafft-Ncchnungcn von den 

äeputirten Wayscn-Hcrren in Einnahme und Ausgabe richtig uud 
untadclich befunden worden, so sollen dieselben von ihnen mit 
eigener Hand unterzeichnet und von den Vormunden wiederum 
ausgeantwortct werden. Nach erlangter Mündigkeit aber, und cr- 
folgtcr Kenersl-Rechnung soll dem gewesenen Mündlein, oder, da 
es verstorben, dessen Erben zwey Monate Frist ertheilt und ausge
setzt werden, sich in solcher Sp^cial- und Kevernl-Äechnungcn alles 
Fleißes und nolhdürftig nachmahls zu ersehen, und dic Mängel, so- 
fcrne derselben befunden, ordentlich und schriftlich ausgestellet und 
den Vormunden zu derer Beantwortung und llusttLcstion eingcant- 
wortet werden. Würde aber diese zweymonatliche Frist verstreichen, 
und inmiltelst einiger Mängel nicht angcmeldet, mach beygcbracht, so 
sollen die Rechnungen alsdann vor.jusuüoirct gehalten, und barwidcr 
ferner Dispumt nicht verstattet, sondern die gewesene Mündlein, 
oder wcr an dessen Statt, vielmehr zu dankbarlicher Quittung com- 
x«-Uirct und angehalten werden.

XIV.
^Vie es mit Vermietung unä Verkantung äer Häuser 
unä unäerer liegeuäer t-rüväe in tiemeia geftalteuuer- 

äeu sott.
So soll ohn unsern ausdrücklichen tlonsens und Einwilligung 

kein liegender Grund weder ganz, noch zum Theil demjenigen ver
mietet, auch sonsten niemand zu Haus auf und angenommen wer
den, der nicht sein Bürger Recht zu vorhin, oder zum wenigsten 
Erlaubniß der Beywohnung von uns erlanget, nnd besten Schein 
dorzulegen hätte, bey Strafe eines Ungarischen Floren, so von dein 
Vermieter unnachläßlich eingebracht werden soll; Viclwenigcr.soll 
mit dergleichen Personen einiger Kauf oder Tausch, weder pure 
noch couäiu'unnliter geschlossen werden, sondern es lvlle stch der 
Verkäufer noch vor gänzlichem Schluß und Abhandlung deö Kaufs 
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bey uns anzugeben, und ob Wir mit seines vorgcschlagenen Käu
fers Person zufrieden, dieselbe auch zum Bürger-Recht gelangen 
lassen könnten, zu erkundigen, und bis zu erfolgtem Bescheid mit 
ferneren Iractaten in Ruhe zu stehen schuldig seyn, alles bey 
Strafe zehen Thaler, so er uns im widrigen Fall zu entrichten 
angehalten werden soll. Sonsten aber sollen alle und jede über 
liegende Gründe geschlossene Käufe, es werden gleich dieselbe mit 
Bürgern oder mit unserm Vorbewust und Zulassung mit Fremden 
verhandelt, alsobald nach beschehenem Schluß zu Vcrmcydung alles 
künftigen vi8pulM8 zu Papier gesetzt, darüber zwey unterschiedliche 
Kauf-Brief oder Kauf-Zettel verfertiget, und von den Vontralienten, 
sofern sie schreiben können, selbst oder an dero statt durch ihre hierzu 
erbethene Freunde und Beystände besiegelt und unterschrieben wer
den, darauf sie alsodann uns dem Rath vcrgetragen, und den Bü
chern einverleibt werden können.

XV.

Do äuro ketraotus oäer vorn Usuktrilt.
Demnach hierbey eine Zeit hero viel Mißbrauche eiugeschlichcn, 

und dadurch allerhand Vervortheilung, Zank und Wiederwärtigkeit 
geursachet, so haben Wir vns zu künftiger Verhüttung dessen dahin 
verglichen, wie volgctr

1.
Wer sich des Kauftritts anzumassen Vorhabens, derselbe soll 

vors erste solch sein Recht entweder mit richtgem Brief und Sie
gel, und einem auf solchen verkauften Guth dessentwegen hafftenden 

reali beweisen, oder mit dem Verkäufer eines Geschlechtes, 
Stammes und Nahmens seyn.

2.
Und damit solcher Kauftritt nicht allzuweit exteulliret und 

ausgespannet werde, so soll er vors andere ihme dem Verkäufer, 
im dritten oder nähern Grad dcr Blutsfrcunbschaft, nach Lvmxu- 
tmiou der beschriebenen Kaiser-Rechte, verwant seyn.

3.
Vorö dritte soll er sich binnen drey Monaten, von der Zeit 

auszurechnen, da der Kauf bey uns vorgebracht und verschrieben, 
> zu solchem Kauftritt erbieten und angebcn, nach Verfließung aber 

solcher Frist ferner damit nicht gehöret noch zvgelasfen werden.

4.
Vors vierte soll dabey aller Scheinkauf vermieden werden, 

daß sich niemand einem andern, sondern ihme und den seinigen 
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selbst '.um Besten, bey Vermeidung willkührlicher ernstlicher Strafe/ 
des Kauftritts unterfange und anmasse. Wann nun die bisherige ke- 
quisita vorhanden, so soll den Retrskent vollständige Bezahlung 
eben auf solche Maaß und Zeit zu leisten schuldig seyn, wie vori
ger Käufer zu thun versprochen und zugcsagt, es wäre dann durch 
ausdrückliche ?»eta dießfalS ein anders beliebet und verschrieben 
worden. Da euch dcr Käufer schon allbereit darauf etwas bezah
let, oder nothwendige Besserung darein gewändet hätte, soll ihnen 
auch dasselbe Kausgeld nebcnst den Jntressen nach Wochenzahl, und 
dann Besserungs-Kosten auf unsere Ermessung reslituirct und er
stattet werden.

Jedoch und dank bey solcher Moäeration desto Weniger vilki- 
cultaet vorfallen möge, soll hinsühro der Käufer, außer eussersten 
Nothfall, in dem erkeuftcn Hause ehe nichts cinreisscn noch bauen, 
bis zu vorhin die xraäigirte drey Monatliche Frist abgelaufen seyn 
wird.

Zur Urkundt Haber Wir unser dcr Stadt Jnsiegel wissentlich 
zu Endt aufvruckcn, und nach geschehener Lublication dessen allen 
beglaubte Copien den Zechen, zu Männiglichs Wissenschaft und 
künftiger Nachrichtung einstcllen lassen. Geschehen den Zwanzigsten 
lVotvembris .^nno Sechzehchunderl Ein und Zwanzig.

Voll Vns kioraulf äeiuültigst gebeten, äass ^Vir solcke 
8tatuta unä Oräuung 2U conllrmiren mic! 2U bestattigen genä- 
äigst geruken vollen: ^Is kaken ^Vir in -lamerkung, äass 
solcke« I!>r gekorsambstes Litten nismanäen 2um ?raejuäi-i unä 
lVacktltvil gereicliet, sonäero äieselkten ru Lrllaltung krieä unä 
Linigkeit, unä ru Verkültung künlltiger Aliskvlligkeiten gerick- 
tet, unä mekrentkeil äerselbsn von laufen weiten kero in ^ckt 
unä Observan? be^s erveknter 8taät Meliniten voräen, äeinsel« 
ben auf vorgekabten Leitigem Vnser Lälen Lätlie unä lieben 
getreuen Lsilr gnaäigst statt gelkan, unä äerovegen obbe- 
sckriebene 8latuta in allen Luncteu elsusuln unä ^rliculn, väo 
äie von Wort ru >Vor! liier einverleibt gnaäigst cooürmirot 
unä bes>stti"et. Hlun solckes sucir aus regierenäer Löoigli- 
eker Mackt ru Lökeimb als Obrister Vertrag in 8cklesien unä 
Lertrog 2u Lreslan kiermit vissenälick in Lrakt äieses Lriek- 
kes. Meinen, setren unä sollen, «lass mekrberükrte 8t»Iuta 
nun unä ru evigen Leiten, um äioser Unserer Oontirmation 
killen, sollen besteken kräftig unä gültig, äie Lurger unä 
Ninvokner vorermsläter 8taät äieselkten stetli, lest unä unver- 
krücklick -u kalten uuä äarnaelr -u kickten sckuläig, sick auck 
äereo -u sekraucken, 2» erfreuen unä -u geniessvo befugt «e^n. 
Vnä "«kitten äaraut allen unä jeäen Vosern VuterlkLuen, >vess 
Moiren oäev nieäri^on W^üräen, 8taaä8, ^inirts vaer vVes-ns 
die , losoQiler^vit äussrer IjrvslÄUiscüLa
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maonsoliaksl, jetsixen und lriinlsli^en, dass 8ia oükt bomkirte 
Ulii^v-iavislon und Uatluuanno, auelr die ^an^v Oomeinde 8tadt 
^nvcinarLÜt be^ diesen von Uns conüriniit- und besiätti^len 
8latu!en «obül^ea, seliirn>«n und Irandliaben, und gerulii^licki 
verbleilreo lassen, 8ie darwider in ireinerle^ W^ss und W^e^e 
beirren oder beselivv eren, nucli solcüos jemanc^eo rindern ru 
tiiu» verstauen, als lieb einem jeden sez^, I/nseri solivvere 8trak 
und OnAnsd 2u vermeiden. Das meinen Wir erusliicb, jedoclr 
Unsern Uands-I^ürstliclien Ob- und UolmässiAb-itea und andern 
babendeo Oereciitigbeilen obue 8el,sden.

Urbund besiedelt mit Unserm Xs^er- und Xüui^Ii- 
eliem aoban^enden grösseren dnsieAel. 6ebsr in Unserer 8ladt 
Wien den vier und LvvanriAsten des Monats lOsrtii, nackt 
Obristi unsers lieben Herrn und 8eeli^mseter8 Oeburl im blin- 
tausend 8eol>sl>uvderl I^iinii und Lwanri^sten, Unserer Ueiclis 
des Uüiniscben im 8ecbsten, des 8unAarisclien im Ziehenden 
und des Lömiscben im lobten dabre.

Ferdinand».
8deneo ^d. I^r. ds kbobev^vicr: 8. 8. mandstum 8acrae tlas- 
Lobemiae OanceOsrius. ggreae Alajeststis pro^rium.
Otto 8. L de lVostik, K. etc. 8. Uasper.

(1^. 8.)  Wendelin.

Die Statuten dcr Stadt Neumarkt, welche für die Stadt und 
die weiter unten benannten Dörfer das Lokal-Recht bilden, sind am 
20. November 1621 von dem Bürgermeister und den Rathmänucrn 
der, Stadt aufgesetzt und vom Kaiser Ferdinand II. unterm 21. 
März 1625 kousirmirt worden. Die darüber ausgestellte Urkunde ist 
noch jetzt im Originale vorhanden, und wird im rathhäuSlichen Ar« 
chive zn Neumarkt ausbewahrt, Sie ist in groß Quart aus Perga
ment geschrieben, und mit dem großen kaiserlichen Siegel versehen. 
Außerdem cristiren von ihr noch mehrere Abschriften, die aber in 
ihrer Schreibart im Wesentlichen sehr von einander abweichen. Die 
Handschrift, welche ich benutzte, ist ein Manuskript in Quart-For
mat aus grau Papier, ziemlich korrekt und leserlich geschrieben. Sie 
unterscheidet sich von allen übrigen Abschriften, die mir zu Gesicht 
gekommen sind, hauptsächlich dadurch, daß ein Theil dieser Urkunde 
mit lateinischen, der größte Theil aber dazwischen mit deutsche» 
Buchstaben geschrieben ist, wie es der voranstchende Abdruck zeigt. 
Sonst sind auch die Ueberschriften der einzelnen Artikel meiner Hand
schrift mit lateinischen Buchstaben gezeichnet, und sie selbst in einer 
Schreibart gehalten, die ein späteres Zeitalter nicht verkennen läßt- 
Noch giebt es zwei Abdrücke dieser Statuten; der eine hat auf dem 
Titel den Vermerk: „Gedruckt zu Breßlaw durch Geor- 
gium Baumann;" auf dem Titel deö andern heißt es aber nur: 
„Gedruckt zu Breßlaw." Der erstgedachte Abdruck scheust 
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älter, und schon aus dem 17. Jahrhunderte herzurühren. Ein Erem- 
plar davon befindet sich in dcr Bibliothek zu St. Bernhardin in 
Breslau.

Dieses statutarische Recht, dessen Artikel 1 bis 4 und 8 jetzt 
nur noch allein als Quellen des in Neumarkt geltenden Lokal-Rcch- 
teö zu betrachten, wogegen die Bestimmungen dcr übrigen Artikel 
theils durck neuere Gesetze aufgehoben worden, theils gänzlich außer 
Anwendung gekommen sind, ist in folgenden Ortschaften zur An
wendung gebracht worden: *)

Nro. Namen des Orts. Kreis. Fürstcnlhum seelcnzahl Gehört zum Be
zirk.

I. Neumarkt, Stadt. Neumarkt Lrcslau. 4,07t a<1 Nro. 1 bis 9
2. Pfaffcndorf. — — 111 des Königlichen
3. Lchlaupe. — — 253 Land- u. Stadt-
4. Kammendorf. — — 301 Gerichts zuNeu-
ü. Nicdcr-Slevdansrorf. — — 127 markt.
6. IäMendorf. — — 103
7. Ienkwik. —— _ - 227
8. Nickcr-Lschammcndorf. — — 164
9. Kobclnick. — — '282

Nothwendige Bemerkungen zu den voranstehenden 
Dokumenten.

Vorstehende urkundlichen Dokumente, mit Ausschluß der Sta
tuten, sind entnommen aus dem In'bee civlisii« oder Stadtbuche 
dcr Stadt Ncnmarkt, einer Handschrift auf Pergament in Klein- 
Folio-Formal (ttoclox mLnrbrsaaceiis), bestehend aus 41 Blättern, 
von denen die ersten acht von Seite 1 bis 16 paginirt sind, zwi
schen pag. 8 unv 9 befindet sich ein schmäleres Pergamentblatt 
ohne Pagina cingeschoben. Die paginirten Folio-Blätter reichen vom 
Jahre 1376 bis 1392; am Ende derselben ist eine Papier-Hand
schrift auf einem Oktav-Blatte eingeschoben, welche vom Jahre 1393 
bis 1394 geht. Vom Jahre 1402 anzufangen, denn bis dahin ist 
eine Lücke von 7 Jahren sichtbar, sind die Folio-Blätter nicht mehr 
paginirt, sondern chronologisch nach den Jahren geordnet; sie begin
nen mit dem Jahre 1402 und reichen bis 1421. Leider ist im 
Jahre 1409 von der Vigilie Mariä Reinigung (1 Februar) anzu
fangen bis zum Dienstage vor Christi Himmelfahrt desselben Jahres 
abermals eine bedeutende Lücke, indem eine nicht unbeträchtliche 
Menge Folio-Blätter dort herausgerissen und verloren gegangen 
sind; dann ist wieder eine große Lücke vom Jahre 1404 bis 1407 
wahrzunehmen, von welchen Jahren hier nicht wenige Blätter ver-

') Berg!. Pachalp S. 133, 131, 135 unv 136. 
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mißt werden. Es fehlt also der Handschrift wenigstens die Hälfte 
ihrer Dokumente, deren Verlust von jedem GeschichtSfreunde schmerz
lich bedauert wird; sie ist von mehreren Händen fortgesetzt worden, 
anfangs in lateinischer Sprache äußerst undeutlich und mit einer 
Unzahl Abbreviaturen und Verzerrungen der einzelnen Buchstaben 
copirt, so daß die Entzifferung dieser Schrift sehr schwer, an man
chen Stellen unmöglich wird. Das Buch beginnt mit einem Ver
gleiche vom Jahre 1376 vor dem Bürgermeister Nickol Kunczil 
und den Consuln, in welchem Johannes Clonicz seiner Stief
tochter (priviZuue surre) Clara die Summe von 20 Mark cedirt, 
erzählt dann 2 in höchst undeutlicher lateinischer Schrift den 
Aufstand, den ein Bürger Peter Bnchholz im Jahre 1376 ge
gen den Rath erregt hatte, als er mit seinem Anhänge, der dort 
namentlich aufgeführt ist, unzufrieden mit dem Rcgimente und der 
Verwaltung der Consuln mit gewaffneter Hand in das Rathhaus 
stürmte, mit gezücktem Säbel vor die in der Rathsstube versammel
ten Consuln trat (veait cum glsckio moleslart- cnnsules ckicens 
oioüU pari nec amplius pali rr vonsulibus), und ihnen bedeutete, 
daß die Bürgerschaft sich von ihnen nichts mehr wolle gefallen 
lassen, und enthält dann, fast sämmtlich mit lauter Minuskeln cur- 
siv geschrieben, Vermächtnisse und Stiftungen an die Pfarrkirche zu 
St. Andreas und an das Kloster zum heiligen Kreuz, Jnnungs- 
rcchte, gerichtliche Entscheidungen, Verordnungen der Zünfte, Schöp- 
penbriefc, Bekenntnisse, Schuld- Erb- und Vormundschafts-Augele- 
genheiten, Zinsbriefe, Verträge, Sühnvcrsuche, Vergleiche wegen 
verübten Todtschlags mit den Hinterbliebenen des Ermordeten und 
Urtheilssprüchc. ES ist ganz unscheinlich und in cin altes Perga- 
mcntleder schlecht eingeheftet, und führt oben am Anfänge den voll
ständigen Titel in gothischer Schrift:

Ist« est über clvitstis cke csusis guae Luut voran» 
cousulibus iu consilio.

Die Handschrift ist ohne alle Unterscheidungszeichen oder sonstige 
Merkmale einer Abtheilung der einzelnen Sätze, sondern ununterbro
chen bis zum Ende jedes einzelnen Dokumentes fortgcschrieben, wie 
die wortgetreue Copie der hier beigcgebeuen Abschriften zeigt; große 
Anfangsbuchstaben kommen sehr selten und sehr unregelmäßig vor.

Um uns über das, was in den voranstehenden Dokumenten 
von I bis XXI enthalten ist, zu verständigen, wird eö nothwendig 
sein, einige Bemerkungen über die städtische Gerichtsverfassung da
maliger Zeit hier nachzuholen.

Noch zu Ende des 15. und zn Anfänge des 16. Jahrhunderts 
war die Verfassung in den meisten schlcsischen Städten eine rein 
aristokratische. Vergl. Cureus a. a. O. Th. 2. S. 12. Die höchste 
richterliche Gewalt lag in den Händen dcr Kastellane oder Burg- 
grasen, der Erbvögtc mit dcn Schöppen, und dcs Stavtrathcs, an 
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dessen Spitze der Rath- oder Bürgermeister (Alagister coasulum 
oder mUm) stand.

Der Name Kastellan verschwand jedoch in Schlesien mit Ein
führung des deutschen Rechtes immer mehr, und kommt in nieder- 
schlcsischen Urkunden nach dem Jahre 1260 nur noch sehr selten, 
und nach 1290 schon gar nicht mehr vor. An seine Stelle ist dcr 
Titel Burggraf getreten. — Die Erbvögte waren anfangs, wie 
aus ihrem ursprünglichen Verhältnisse sich entnehmen läßt, gleichsam 
die fürstlichen GcrichtSvcrwalter und Oberrichter in den Städten.

Vor dem Anfänge des 13. Jahrhunderts scheint Neumarkt noch 
keine Burggrafen besessen zu haben, denn unter den 21 Kastella- 
neien oder Kreisburgen Schlesiens, welche die noch ungedruckte 
Bulle Papst Adrian IV. von 1154, deren auch Henelius in 
seiner Silesiographic gedenkt, namentlich aufführt, ist eben so wenig 
der Burg in Neumarkt erwähnt, als in einer späteren Bulle deö 
Papstes Clemens IV. von 1245 bei llo Zommorsber^ 8cripto- 
res rerum 8:Ie»iacsrum lom. I. kvl. 779 davon die Rede ist. *)  
Erst durch Urkunden aus dem 13. Jahrhunderte ist bis jetzt ermit
telt worden, daß damals auch in der Burg zu Neumarkt Burggra
fen vorhanden gewesen. Obwohl nun die oberste Gerichtsbarkeit 
der Fürst ordentlicher Weise selbst sich vorbehalten hatte, so übte 
dieselbe doch im Namen und Aufträge des Fürsten außerordentlicher 
Weise auch der Kastellan oder Burggraf in dem Umfange seiner 
Burggrafschaf aus. Zu dieser Gerichtsbarkeit gehörten die schwere
ren und größeren Verbrechen, als: Todschlag, Verstümmelung des 
Körpers, lebensgefährliche Mißhandlungen, tödtliche Wunden durch 
Messer oder Schwcrdt, Blutvergießen, Nothzucht, Straßenraub und 
Diebstahl. Auch umfaßte dieselbe das sogenannte Blutgericht oder 
das Recht über Leben und Tod (sulliUum sgnFuinis), welches häu
fig auch durch besondere Vergünstigung dcr Fürstett den Stiftern 
nnd Klöstern abgetreten wurde; die niedere Gerichtsbarkeit übten in 
der Regel unter der Aufsicht der Burggrafen die Vögte oder Su- 
Paneu. Außerdem verwalteten die Burggrafen die Gerichtsbarkeit 
über Streitigkeiten der Unterthanen verschiedener Gutsherrschaften. End
lich gehörte zu ihrem Amte auch die Aufsicht und Vertheidigung 
der Burgen, so wie die Rüstung und Führung der ihnen übergcbe- 
nen Krieger. Nergl, Schlesische Kern-Chronik. Thl. 2. Kap. 4. 
Von den Schlcsischen Rechten, Privilegien, Begnadigungen und 
Freiheiten S. 274, Tzschoppes und Stenzcls Urkunven-Samm- 
umg S. 74 ff. Diese Burggrafen dauerten in Schlesien eigentlich 
mir bis auf die Zeiten des Königs Matthias I., also ungefähr 
brs in das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Die Burggrafen 

*) Vergl. WorbS: Beiträge zur Geschichte der schlesischen Burgen in 
den Schiesllchen Prcvinzialbtüllcrn. Zahrg. Li. Sechstes Stück. Juni und 
3ul>--eft S, 50? ff.
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handelten oft gemeinschaftlich mit den Schoppen und Consuln, wie 
dies die Handschrift, aus welcher unsere Dokumente entnommen 
sind, zur Genüge darthut.

Ganz anders verhielt es sich mit den Erbvogteien. Diese 
schränkten das Ansehen des Rathes sehr ein, und belasteten die 
Bürger durch willkührlich angesctzte Strafgelder und GerichtSgcbüh- 
ren; besonders da auch Adlige die Erbvogteien käuflich an sich 
brachten. Die Städte bemühten sich daher, sobald eö ihnen mög
lich war, die Erbgcrichte an sich zu bringen, zumal fortwährend 
Streitigkeiten über die Grenzen der Gerichtsbarkeit des Erbvogtes 
und des Rathes herrschten. Dazu fand sich sehr leicht Gelegenheit. 
Die Fürsten waren größtentheils verarmt und geldbedürftig; die 
Städte dagegen reich und wohlhabend. Noch mehr wuchs dcr 
Wohlstand der Bürger oder Städtebewohner durch die Einführung 
deS sächsischen Rechtes. Dadurch gelangten sie zum Besitze einer 
ordentlichen Justiz- und Polizei-Verfassung, wurden durch Erthci- 
lnng einzelner Privilegien begünstigt, und durch Handel und Ma
nufakturen bereichert. Einen großen Theil ihrer Erwcrbuisse ver
wendeten sie daher dazu, sich von den geldarmcn Fürsten Freiheit 
und Unabhängigkeit zu erhandeln, und eS entwickelte sich die Bür
ger-Aristokratie bis zu ihrer vollendetsten Blüthe, ja artete nicht sel
ten in große Ueppigkeit aus. Durch den Ankauf der Erbvogteien 
crlarrgten sie die freie Wahl und Bestellung ihrer Obrigkeiten, die 
Ausübung der Gerichtsbarkeit in der Stadt und auf dem städtischen 
Gebiete, und erhielten die Freiheit Zünfte cinzurichtcn, und das 
Meilenrecht, welches die Zünfte berechtigte, nicht zu dulden, daß 
gewisse Handwerke von Nichtbezünfreten außer dcr Stadt innerhalb 
einer deutschen Meile getrieben würden. Der Erbvogt, dessen Wahl 
nunmehr ganz in der Macht des Rathes stand, bildete mit den 
Schoppen und unter dem Beistände eineö rechtskundigen Stadt-No
tarius das städtische Gericht, und übte die Criminal-Jnriödiktion 
auS. Der Neumärktische Schöppenstuhl bestand 1407, wie daS 
oben beschriebene Stadtbuch darthut, ans dem Erbvogte, dem Nota
rius und sieben Schoppen, welchen in wichtigen Angelegenheiten auch 
die Aeltesten und Geschwornen dcr Handwerks-Junungen beigcsellt 
wurden, und genoß überhaupt ein solches Ansehen, daß selbst dcr 
Rath zu Oppeln, wie uns die Geschichte gezciget hat, Urtheils- 
sprüchc von Neumarkt sich holte. Dabei scheinen die UrthcilSsprüche 
dcr Schoppen häufig mit Parteilichkeit abgefaßt zn seyn, und eS 
ist oft nicht zu verkennen, daß dcr Stand deS Angeklagten einen 
wesentlichen Einfluß auf daS richterliche Erkenntniß übte. Dcr 
Mord wurde noch sehr oft durch Geldstrafen gebüßt; der Mörder 
mußte dcr Wittwe oder deu Kindern des Ermordeten eine bestimmte 
Geldsumme zahlen, und sich so mit den Hinterbliebei en abfindcn, 
auch wohl nach Beschaffenheit dcr Umstände sonstige Werke dcr 
Frömmigkeit und Andachlöübungcn verrichten. Davon wollen wir 
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hier aus dcm Neumärkter Stadtbuche eine merkwürdige Entschei
dung anführen. Sie lautet wörtlich so:

„Wir Ratmane Nicklos Treyber Bürgermeister Hannos Crey- 
„deler Petir Pirner Franczke Stolle vnd NickloS Kunczil be- 
„kcnncn daS vor vnö komen sint Jacob Byschoffoorff Michil 
„Stolle NickloS Hcinczebuln Lorencz Spete Hannos Korcze- 
„nickel Hannos Oppirgcit Segemund Seydinberg Tyle vnd 
„Somke von Kedilaw vnd becanten das se syne vnd eyne 
„vruntlichc vnd gütliche vorrichtungc gemacht haben zwischen 
„Niklosen Crokclo vnd Hartman syne Brudir an cyme vnd 
„Nikloscn Clonitz vnd Franczken slawke am andirn teyle also 
„von Hannos Crokelo etc. brudirs wegen der do leider jn 
„vnsir stat crslagen wart Alzo das die vorgenante Nicklos 
„Clonicz vnd franczke slawk haben gegeben vnd beczalt Nick« 
„losen Crokcn vnd Hartman syme brudir dreyczen mark gro- 
„schcn vmb vor den egenanten totslag den se an Hannosen 
„erim Bruder han begangen das do got geclait sey Des 
„glouben die vorgenante Nicklos Crokelo vnd Hartman sey» 
„bruder vor die vormundische linder die HannoS Crokelo seli« 
„gen gedechtnisses er brudir geiazen hat das die vorgenante 
„Nicklos Clonicz und Slawke sollen vngcmonet seyn von den- 
„silben kindern die egenanter Hannos Crokelo gelazin hat vnd 
„se ouch nymer ansprechen noch anlangcn sollen wedir j» 
„geistlichen noch jn wcrtlichen geeichten noch derselbin kinder 
„nochcomelunge ewiclichcn vnd wenne die vorgenante kinder 
„mundisch worden so sollen se die vorgenante dreyczen mark 
„groschen suchen vnd vordem czu Nicklos Crokelo vnd Hart« 
„man eren Vettern. ^ctum keria secuncka P08t festum 
„8t. 8^meonis ot ckuckse ^xostolorum ^nao 0owioi 
„Al°ccocvxüijo."

War der Todtschlag auf freiem Felde geschehe», so mußte der 
Mörder ein steinernes Kreuz auf die Stelle setzen lassen, wo die 
Dhat geschehen war deren man noch viele in Schlesien, selbst in der 
Nahe von Neumarkt, auf dcn Straßen und Feldern findet. Man 
nannte dies eine Marter setzen.

Man sieht daß, wenn auch auf der einen Seite die Justiz fast 
unmenichlich gehandhabt wurde und die grausamsten und schaue'rlich- 
lren Hinrichtungen verkamen, auf der andern Seite wieder eine all- 
zugroße Lauigkeit und Nachsicht sich zu erkennen gab, so daß man 
tn Wahrheit sagen kann, die Nemesis führte in der That damals 
das Schwerdt mit verbundenen Augen.

Den eigentlichen Borstand der Stadtgcmeinde bildeten in Bcr- 
«daltungs- und Polizei-Sachen die Rathmänner (eonsules), die in 
großem Ansehn standen, und deren Kollegium der Rath genannt 
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wurde. Die Bürger hatten die freie Rathswahl, zu welcher aber 
nur die ältesten und klügsten aus der Bürgerschaft zugezogen wur
den. Gewöhnlich fand die Nathswahl alljährlich am Tage Michae
lis statt, und zwar auf dem Rathhause. Nach Lesung einer heil. 
Gcistmcsse, bei welcher alle Wahlberechtigten zugegen sein mußten, 
wurde dieselbe unter den herkömmlichen Förmlichkeiten vorgenommen 
und auch die Aeltesten der vier Hauptzcchen zur Theilnahme aufge
fordert. Drei Curialstimmen, nämlich die des alten Rathes, dcr 
Geschwornen und der Schöppen, entschieden also die Wahl. Die 
erwählten Rathmänner mußten ursprünglich ihre Aemter ohne Be
soldung und sonstige Emolumente verwalten, erst später wur.de ihnen 
ein bestimmtes Salar ausgeworfcn. War nun der neue Rath ge
wählt, so mußte der Bürgermeister mit Beistimmung der anderen 
den Erb- und Stadtvogt und andre Bediente wählen; doch mit dem 
ausdrücklichen Bedinge, daß die vier dazu gezogenen Aeltesten wegen 
getroffener Wahl bis zu Ende derselben verschwiegen bleiben mußten. 
In Neumarkt bestand daö Rathscollegium seit den ältesten Zeiten 
gewöhnlich aus dem Bürgermeister (ms^ister cousulum, bisweilen 
auch proconsuk genannt) und vier Rathmännern. Wöchentlich soll
ten zwei öffentliche Amtstage oder Sitzungen auf dem Nathhause 
gehalten, dagegen durften von den Konsuln in ihrer Behausung keine 
Klagen noch andere Sachen angehört und angenommen werden. 
Der gewählte Rath durfte nie aus zwei Brüdern oder Schwägern 
bestehen, außer in dem höchsten Nothsalle, wenn es an dazu taug
lichen Subjekten fehlte. Die Siegel oder rathhäuslichcn Petschafte 
wurden als höchste Ehrcnpfänder in Acht zu nehmen empfohlen. 
Das kleine hatte der Stadtschreibcr, durste es jedoch nicht mit nach 
Hause nehmen, sondern mußte es auf dem Rathhause lassen. Das 
große Stadtsiegel wurde gleichfalls auf dcm Rathhause verwahrt und 
zwar in einem besondern Kästchen, wozu drei Schlüssel gehörten: 
einen hatte der Bürgermeister, den zweiten der Schöppenmeisicr und 
den dritten der Aelteste der vorzüglichsten Handwerkszunft, gewöhnlich 
der Fleischerzeche. Es führte die einfache Umschrift: 8. VNIVLU8l- 
^H8 OIVkVN KOVIVOUI. Es wurde früher mit weißem oder 
gelbem, später mit rothem Wachse gesiegelt. Unter einem Jahre durfte 
kein rathhäusliches Mitglied abgesetzt werden. Bei der Wahl deS Stadt
vogts wurde dem Bürgermeister dcr strenge Befehl aufgegeben, nur 
einen erprobten, erfahrenen und klugen Mann zu ersehen, und dem
selben ohne die Gerichtsgebühren noch ein bestimmtes Gehalt auö- 
gesetzt, welches jedoch nicht über 40 schlesische Thaler hinausreichte. 
Der Stadtschreibcr hatte gewöhnlich zu seiner Besoldung 60 Thaler 
und freie Wohnung, oder erhielt Miethzins.

DieS möge genügen zur Verständlichkeit der hier mitgetheilten 
urkundlichen Dokumente. Wir lernen daraus kennen, warum alle 
Angelegenheiten von Wichtigkeit vor dem Rathe verhandelt werden 
mußten, der nicht allein die darüber lautenden Urkunden ausstellte, 

wur.de
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sondern auch den Inhalt der letzter»- in das Stadtbuch eintraqcn 
Ueß. Da rn der Regel nur der Stadtschreiber oder Notarius des 
Schreibens kundig war, so galt bei den Stiftungsbriefen und auS- 
gefertigten Urkunden daS gewöhnlich an seidenen Schnüren daran 
hängende größere Stadtsicgel mit oder ohne hölzerne Kapsel für die 
Unterschrift der Rathöglievcr, deren Namen zu Anfänge der Urkunde 
genannt werden, und das Stadtbuch hatte seine Aechtheit von dcr 
Authorität des Rathes, unter dessen Leitung dasselbe geführt nnd auf 
dem Rathhause verwahrt wurde.

Die Dokumente I bis XVI enthalten fromme Stiftungen und 
Vermächtnisse bei Kirche und Kloster. ES ist ein charakteristisches 
Zeichen jener Zeit, daß sie sich in reichlichen Spenden zu frommen 
Zwecken und Andachtsübungen gefiel, und daß frommer Glaube und 
religiöses Gefühl sehr vieles für kirchliche Institute that. Denn der 
sich in jenen Zeiten immer mehr befestigende Glaube, daß durch 
wohlthätige Handlungen gegen Kirchen und Klöster, wie auch durch 
gewisse Andachtsübungen und Vermächtnisse an Institute zum Wohls 
^er armen und leidenden Menschheit menschliche Vergebungen und 
funden abgebüßt werden können, wie auch das Bedürfniß, den Geist 
des Menschen dahin zu lenken, daß er in der sichtbaren Welt nicht 
den ganzen Zweck seines Lebens suchen, sondern durch ernste Be
trachtungen und Vergleichung von dem Sinnlichen zum Uebcrslnn- 
Uchen, vom Irdischen zum Ewigen sich erheben müsse, hatte die zahl
reichen Stiftungen und bis zum Ucberfluß reichlichen Ausstattungen 
der andächtiger Betrachtung und Sittcnveredlung gewidmeten An- 
sialten hervorgerufen. Solchen Zwecken verdankte die Probstei U. L. F 
mit dem Hospitale für die Aussätzigen vor dem Liegnitzer Thore, die 
Schenkung der sogenannten Mönchswiese an das Kloster zum heili
gen Kreuz, das Hospital zum heiligen Nikolaus in der Liegnitzer 
m stadt, die Erbauung der Kirche zum heiligen Thomas und des 
Vegrabnißplatzes vor der Stadt, die Altaristen-Communität die Ver
mächtnisse an Zinsen und Kirchengcräthen für die Pfarr- und Klo- 
sierkwche, die vielen Meßfundationen und Stiftungen an Seelen
messen und Anniversarien ihr Entstehen. Um für ihr und der Ihn- 
Seelenheil nach dem Tode bestmöglichst zu sorgen, stifteten Wohl
habende in den Pfarr- und Klosterkirchen Altäre, d. h sie sekten 
w tamentarisch ein bestimmtes Kapital ans, von dessen Zinsen'der 

unterhalten und der dabei anzustcllende Priester, den man Al- 
uuuute, sein beziehen sollte, und beschafften die für 

„.in.' "r ?nd die Abhaltung der darauf zu persolvirenden Messen
Utensilien und Geräthschaften. Die Messen mußten immer, 

sich von selbst versteht, sä intentionem kuocimorum gelesen wer- 
ven. Diese Gelder waren oft noch bei Lebzeiten des Stifters aus- 
Rborgt, und standen auf Häusern, von denen dann die Zinsen nach 
nier mit den Erben des Testatorö und den betreffenden Wirthen 
or dem Rathe gepflogenen Vereinbarung erhoben wurden. Eben 
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so unterhielten auch die vornehmeren Zünfte der Fleischer, Kürschner, 
Schneider, Töpfer, Schuhmacher und Bäcker ihren eignen Altar und 
ihren eignen Altaristen. Es befanden sich demnach vor der Refor
mation folgende Geistliche bei dcr Pfarrkirche zu St. Andreas in 
Neumarkt:

») ein Pfarrer, ein Curatus uud zwei Kapcl- 
läne..................................................................... 4

b) Altaristen bei der Kirche zu St. Thomas, 
die bei der Stadtpfarrkirche in dem Altari- 
stenhause wohnten, wahrscheinlich .... 3

o) Altaristen der Zünfte.........................................6
ä) Der Altar des Nikolaus Jerschendorff . . 1
e) Der Altar des Paul Friede.........................1
I) Der Altar des Nikolaus Aulock .... 1
g) Die vom Rathe der Stadt fundirten zwei

Auroristen ...............................................  . . 2_______ .
zusammen 18 Geistliche.

Es bestand daher eine Altaristen-Communität von mindestens 
14 Priestern. Solche Dokumente haben wir I bis XV aufgcführt, 
wobei zu bemerken ist, daß die Stiftung Nro. XV vom Rathe der 
Stadt Neumarkt selbst ausgegangen ist, welcher dadurch außer den 
schon gestifteten Auroristen noch besonders seinen religiösen Sinn 
bethätigen wollte. Nro. XVI. enthält das Vermächtuiß eines ge
wesenen Pfarrgcistlichen in Neumarkt, der früher als Prediger an 
der Stadtkirchc gewirkt hatte, zur Stiftung eines täglichen Salve, 
welches nach der Marien-Messe vom Kantor und einigen Schüler» 
gesungen werden sollte, und einer ähnlichen Abendandacht während 
des Advents, die nach der Bestimmung des Fundators unter 
Glockengeläute und bei einer brennenden Kerze abgehaltcn werde» 
mußte, wobei die Kapclläne die Verpflichtung erhielten, zum Schluße 
die üblichen Kollekten zu beten. Auch diese Stiftung erhielt vo>» 
Rathe die Genehmigung. Nro. XVII. ist ein Vergleich, welcher 
den 30. April 1406 zwischen Franz, dem Probste zu U. L. F- 
vor der Stadt und Peter Kosak, dem gewesenen Pächter des 
Probstei-Vorwcrkes, von dem Rathe geschlossen worden ist wcgc» 
eines Schadenersatzes von zwei Schock Groschen, die der Pächter vo» 
dem Probste verlangte, weil dieser ihm vierzehn Tage vor Weihnach
ten die Pacht aufgekündigt hatte. Ich habe dieses Aktenstück »M 
deshalb hier ausgenommen, weil es einen interessanten Belag E 
dem Gerichtsverfahren der damaligen Zeit liefert. Nro. XVII/ 
giebt eine Verordnung des Rathes vom Jahre 1417 für dl« 
Kretschmerzunft. Statt der zwei Heller, die früher jeder Braubercchtig^ 
von jedem Gebräue den Kretschmermeistern zahlen mußte, soll in^ 
künftige jeder Bürger, wenn er daö Braurecht erwerben will, cw 
für allemal sechs Groschen in die Zeche bezahlen, ausgenommen die, 
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welche ihr Mal; nicht selbst brauen, sondern aus der Stadt fahren 
und auswärts verkaufen; diese sollen den Kretschmermeistern nur 
sechs Heller zu geben schuldig sein. Nro. XIX giebt uns ein 
merkwürdiges Aktenstück über einen Bürgermeister, mit Namen Ni
kolaus Schirwitz, welcher 1418 der Untreue gegen die Stadt 
angeklagt und gesanglich eingezogen worden war. Nro. XX ent
hält die acht gegen ihn von der Gemeinde vorgebrachten Klage
punkte. Er wurde endlich, nachdem er Bürgen gestellt hatte, mit 
sammt den Seinen anf ewig aus der Stadt verwiesen, worüber er 
dem Rathe Urfehde schwören mußte. Urfehde nach Adelung, 
sonst auch Urphede geschrieben, bedeutet eigentlich so viel, als Un
terlassung aller und jeder Fehde, aller Feindseligkeit. Dieses alte, 
ehemals in den Rechten sehr gebräuchliche Wort will daher nichts 
anders sagen, als eine eidliche Versicherung, sich wegen einer erlit
tenen Beleidigung, oder wegen auSgestanbener Gefangenschaft auf 
keine Weise rächen zu wollen. Ein solches eidliches Versprechen 
mußten sich damals insbesondere Obrigkeiten von denen geben lassen, 
die sie wegen verübter Missethaten zur Strafe gezogen, und nach 
überstandener Strafzeit ihrer Hast' wieder entlassen hatten, da in 
jenen Zeiten das Faust recht noch geltend war. Urfehde ist also 
der Eid eines entlassenen und verwiesenen Verhafteten, das Land 
oder die Stadt, aus welchem oder auS welcher er verwiesen worden, 
niemals wieder zu betreten, noch weniger wegen erlittener Strafe 
und Gefängniß sich an den Bewohnern durch Befehdungen und 
Beunruhigung derselben rächen zu wollen. Jn diesem Sinne heißt 
es in alten Urkunden und Dokumenten, daß Jemand Urfehde ge
schworen habe. Nro. XXI endlich zeigt, in welchem großen Ansehn 
damals der Neumärktische Rath stand, da sogar Mitglieder desselben 
zu der Kommission berufen wurden, welche über die Breslauer Tu- 
Multuanten vom 18. Juli 1418 Recht sprechen mußte.

XXIII. Ordnung der Schützen-Brudcr zu Neumarkt, auf
gerichtet 1685.

Dieses Dokument ist verstümmelt; es fehlen in der uns zugckommenen 
Handschrift die Artikel 1 bis 6. Wir geben davon, waS uns mitge-- 

theilt worden ist, treu nach einer alten Copie.

............ .................... Alß 
sollen die Schützen Eltesie Jährlich alternircn, und also von 
Zween andern auß der Brüderschafft abgelößet werden, diese Be
mühung aber der Brüderschaft zu Liebe umbsonst verrichtet haben.

Der Schützen Schreiber aber (alß welcher beständig sein 
muß, undt große Bemühung hat, in dehme Er alle Sontage auf 
dem Schüß Hauß in dem gewöhnlichen Orth sich cinstellen, die 

Gesch. d. St. Ncum. 24
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Regster und Rechnungen ordentlich und aufrichtig halten, auch alle 
Sontage fleißig notiren, und in ein odentlicheS liebster verzeichnen, 
waß Einkommen und außgcben ist, in ein andres aber die nonnon 
einschreibcn muß, welche und wie viel Schützen geschossen, auch 
welche die Kleinodien bekommen, und waß für Kleinodien gewesen 
seindt) soll wegen dieser seiner Bemühung Jährlich bey Jetzigen 
geringen Mitteln pro Lalario auß der Schützen Laade Ein Nthl. 
zu Empfangen haben.

Dem Zihler folgendts sollen alle Sontage die gewinnende 
alß von dem Ersten Ein Sgr., von dem änderten zwei 
Kr, vom dritten und folgenden Ein Kr. zu seiner ergötz- 
lichkeit zu entrichten schuldig sein.

ZZnndt damit diese Löbl. Einrichtung nicht wiederumb frucht- 
loß zergehen möchte, so sollen alle Schützenbrüder bald Anfangs 
ordentlich eingeschrieben werden, Jeder Bruder aber bey seiner in- 
eorporir undt Einverleibung in die Schützen Laade fünff Sgr., 
undt dem Schützen Schreiber Ein Sgr., dem Schützen Zihler 
aber Ei» Kr., so dann nach beschehcner Einverleibung wenigstens 
über den dritten Sontag zu schissen, oder daß Zulegegeldt zu 
entrichten verbunden, undt Niemand! «ins respoctu persoone weder 
von Einem noch andern anlagen bestehet sein.

6. Vnndt solle also unter obaußgesetzter Zeit, außer Le^sli- 
schen impollimeaten, alß Hochen Festages allzubösen Meters Sun- 
täglich, oder an einem andern Beliebigen tag, undt zwar nach 
Mittage umb Halber drey Uhr dieses Sontagliche Schützen Lxer- 
cüium unnachblcibig wöchentlich gehalten werden, vndt sich Jede 
Schützen (nach dehme selbige zuvorhin durch Eine unter dem Rath- 
hauß frühe Morgens am Sontage «»gehangene Taffcl inviiirt wor
den) sodann in obbemcldter Zeit auf dcm ordentlichen Schüß Hauß 
unaußbleibig einzustellen verbunden sein. Welcher Schütze aber seine 
zwey Schüsse Vorbeygehen läßt, undt ohne genügsame Ursache im
mer uit schüfst!, solcher soll seines Bruderschaffts rechtes ver
lustig sein.

7. So sollen Jedes mahl zum wenigsten zwölff Schützen, 
je mehr, je rühmlicher, darunter vier bis fünff gewinne sein, ES 
were dann, daß jemand! etwaß exlrs orllioari zu verschüßen der 
Löbl. Brüdcrschafft zum besten otkersten wollte; dieses schüssen aber 
soll durch zwey rennen (daß ist, daß jeder Schütze Zwey mahl 
schüfst, beede Schüsse aber nur für Ein rennen zu achten) gäntz- 
lich absolviret werden, undt sollen also nach vollbrachten Schüssen 
die Beste schüfst abgelesen undt selbigen die gebührende Kleinodien 
außgetheilet werden.

8. Gleich wie verhoffentlich Einem jeden Liebhaber dieser 
Löbl. Lxeroitiums und darüber abgcfaßte ordnung angenehm still 
wird, Alß viel hierzu Sontäglich, So oft das schüssen verrichtet 
wird E. E. W. W. Rath auß Gemeiner Stadt Rent Ambt 
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einen gcwiesscn beytrage der Brüderschafft zum besten von Zwölst 
Sgr. oikeriren, wie wohl die Gemeine der Zeit sehr er« 
schöpffet, so wird doch bey besserer Zeit man dahin bedacht sein 
dcn allgemeinen bcytrag nach Gelegenheit zu erhöchern.

9. Die Allgemeine Sontägliche zu Lage aber der schüssenden 
Brüder soll sein Zwey Sgr. (der freyheit aber ein mehrereS zu 
geben nichts benohmen) so auch gleich vorangehenden schüssen ohne 
Einige Erinnerung oder (-'regn ven Herrn Eltestcn Eingehändiget, 
undt alles in die Laade verwahrt werden solle; hicrvor undt den 
obigen Zwolsf Sgr. sollen die Kleinodien bezahlet. Jedoch daß 
alle Zeit ctwaß zu Salarirung deö Schützen Schreibers, isparir- 
undt erkauffung der benöthigten schüß-scheiben undt anderer Noth- 
dürfftigkeiten (außer dehme diese Löbl. Brüderschafft einige Unkosten 
zu ertragen nit schuldig) in der Schützen Laad in rosorva gehal
ten werden.

10. Wie dann Jährlich im Ersten undt Letzten Schüssen 
Ein Kränkt Schüssen solle gehalten werden, da dann über die 
Vier außgesetzte Ein LIxtrn Kleinod von stelber nach ver
mögen der schützen Laad, Ein stelber Löffel, oder sonst etwaß 
nahinhasties anfgcsetzet werden solle, die gewöhnliche Kleinodien 
aber werden sein für orllioari, daß beste der Zeit von Zien 1'/» 
Pfundt, daß ändert 1 pfundt, daß dritte Pfundt, und daß 
vierdte V2 pfundt Zien (Jedoch bleibet dieses in der Brüder
schafft künffligcn vermögen, die Kleinodien zu erhöchern, undt nach 
ihren gefallen zu mutiren).

11. Nach dehme auch Zeithero auß dcm nach dem König- 
schüßen gewöhnlichen ab- oder so genanten allgemeinen Nachschüssen 
ein ungründliches gsrlioular schüssen hat wollen von etlichen Ey- 
gensinnigen behauptet werden; Alß bleibet es zwar bey diesen Nach
schüssen, daß die Jüngste Bürger zu mchrcr Übung auß schulvigkeit 
schüssen, denen Löbl. Schützcnbrüdern aber, alß welche allenthalben, 
auch an frembden Orthen, allmmiret werden, mit dazu zu dretlen, 
und gegen erlegung deS sonst gewöhnlichen zn Legcgeldes mit zu 
schüssen frey undt unbenohmen sein solle; Wie denn auch einem 
Jeden Jüngsten zu besserer Übung deS geschützes in diese orllinari 
Brüderschafft sich einverleiben zu lassen undt mit zu schüssen Erlau
bet wird.

12. Vnndt wer sich in diese Löbl. Brüderschafft künfftig hin 
Ein verleiden zu Lassen belieben tragen möchte, so solle dessen Ein
verleibung bey ordentlichen Soulagßschüssen auf dem schüßgrabcu 
bey den geordneten Eltesten angegeben, und sodan selbter ordentlich 
angenehmen werden.

13. Allermasten dann auch frey Ledige Ehrbare Einge- 
bohrue HandtwergS Bursche mit dcd Brüderschafft belieben sich ge
gen Erlegung der doppelten gebühr wie auch sonst Ehrliche auß 
dcr Stadt ^uriselictiou wohnenden perschoncn gegen hir obiger

24*
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gebühr sich in diese Brüderschafft cinverkiben zu Lassen erlaubet

14. Bnndt wann von dieser Löbl. Brüderschaft Ein oder 
der andere nach dem Gnädigen wiellen Gottes mit tode von 
dieser Zeitlichkeit abgehen möckte; Alß wird die gesambte Löbl. 
Brüderschaft sich angelegen sein lassen, denselben zu seiner Ruhe 
statte daß Christliche geleid zu geben. <

15. Nach geEndetem Jährlichen Schüssen solle Eine rcch- 
nung aller undt Jeder Einnahmen und außgaben Erstlich der 
Schützen Brüderschafft, und dann E. E. W. W. Rathe pro 
Revision« übergcben, so nach beschehcnen approbation undt un- 
terschrifft hinwieder in die Brüderschaffts Laade rosnnuret wer-

Daß Gewehr belangende, so bleibet Eß bey der Vori
gen observsnr der glatten Musgusten mit dem Lunten undt den 
auflegen auf den ordentlichen gabeln, oder Eines glatten rohreS mit 
dem fewerschloß von freyer handt zu schüssen, undt wirdt sich Jeder 
Schütz angelegen sein lassen, auß eygcnen undt sicheren gewehr zu 
schüssen; wie dann keiner sein , oder eines andern gewehr mit 
zwey oder mehr kugeln zu laden, bey Vermeidung harter straffe 
sich unterstehen solle. ,

17. Viel weniger soll Einer den andern m seinem Schuß 
Irren, sondern sich gegen Einander friedlich undt aufrichtig, wie 
Ehrbaren Männer wohl anstehet, halten, und gleich wie sich selbst 
sein glück gefallen lassen, also es auch andern gerne gönnen, undt 
dazu eratuliren.

. 18. Bbrigenß aber, und zum beschluß sollen die Schützen-
brüder bey ihrem Lxerenio bescheiden, undt gegen Ihre Vorgesetzte 
Elteste, alß Sorg habcrn, aller Ehrerbiettigkeit sich bezeigen.

Zu dessen Uhrkundt, und mehrerer bekräfftigung haben Wier 
diese aufgerichtete verfaß- und ordnung mit Unserem Gemeiner Stadt 
Jnsicgl besiegln: lassen, Jedoch behalten Wier Unß, undt Unsern 
nachkomenden Rathmannen bevor vorgeschriebene ordnung ins- 
künfflig zu ändern, zu verbessern, gar oder zum Theil abzuthun nach 
geleqenheit der Zeit und Unserm gefallen, ^otum Neumarckt 
den Ersten Monatstag July ^do. 1685.

(l,. 8.)

XXIV. Reglement dcr Schützengilde zu Nmmarkt vom 
Jahre 1786.

Wir Bürgermeister und Rath der Königl. Preuß- 
iwmsckial Stadt Reumarellr Urkunden und bekennen hiermit öffent
lich, vor jedermänniglich, demnach die Schützen Brüderschafft der 
hiesigen Bürger ein unter sich festgesetztes dicsfälliges UegUmeo 
mit dem geziemenden Ansuchen überbracht, solches mit Unsrer
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Obrigkeitlichen Lonürmatioa geneigt versehen zu laßen, welches ke- 
xlemvnt seinem Inhalt nach von Wort zu Wort nachfolgenderma- 
ßen lautet:

Reglement,
welches die löbl. Schützen Brüderschaft alhier bis auf hochgeneigte 
Longomalioa Eines Hoch Edlen Llagistrals hieselbst unter sich be
liebet und entworffen haben.

^.rtio. 1.
Jeder hiesiger Bürger hat allein das Recht, sich der Schützen 

Brüderschaft einzuverlcib'en, er muß aber das unten bestimmte Ein
kaufs Geld erlegen, und alle Sontage mit schüßen, oder das fest
gesetzte Schuß Geld jedesmal ohnweigerlich bezahlen.

^rlic. 2.
Wer zwey Sontage nicht mit geschossen, oder das Schuß Geld 

nicht berichtiget hat, wird angesehen, als wenn er die Schützen 
Brüderschaft verlassen wolle, und muß, wenn er alsdcnn wieder mit 
schüßen will, das Einkaufs Geld allemal von neuem erlegen.

^rtic. 3.
Es soll zwar Hoaoratiorikus, welche nicht hiesige Bürger sind, 

und ansehnlichen fremden Livil Personen das Mitschüßen nicht 
gänzlich verwehret seyn, sie müßen aber von der Schützen Brüder
schaft die Erlaubniß dazu suchen und sich gefallen laßen, nicht nur 
jedesmal doppelte Einlage zu bezahlen, sondern auch auf den 
ersten Gewinnst, wenn sie auch den besten Schuß hätten, keinen 
Anspruch zu machen und sich also mit dem zweiten Gewinnst be
gnügen zu laßen.

^rtic. 4.
Wenn ein Schützen Bruder wegen Kranckheit oder wichtigen 

Verrichtungeen selbst zu schüßen abgehalten werden solle, hat der
selbe sich bey den Eltesten der Schützen Bruderschaft zu melden, 
und das festgesetzte Schuß Geld zu erlegen, da denn ein durchs 
Looß gewählter Schützen Bruder für ihn schüßen soll.

^rtio. 5.
Die beydeir Eltesten und der Schreiber werden aljährlich von 

der Schützen Brüderschaft durch daS Looß gewählet, und soll jeder 
als ein vouceur Einen Reichsthaler aus der Lasso erhallen, von 
dem Schuß Gelde aber nicht befreyl seyn.

6.
Diese Eltesten sollen nicht nur bey dcn Schüßen gute Ordnung 
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zu erhalten bcflirßcn seyn und guten Zinn zu besorgen, sondern 
auch bei Endigung deS jährlichen Brüderschützens in Gegenwart 
der Schützen Brüderschaft öffentliche Rechnung abzulegeu verbun
den seyn.

^rtic. 7.
Das Einwerbe Geld wird bey dieser löbl. Schützen Brüder

schaft auf Acht Ggr. oder Zehn Silbergr., die Einlage bey je
dem Schützen aber vor der Hand auf Drey Silbergr. festgesctzet, 
doch behält sich die Brüderschaft vor, bey crhöheten oder erniedrig
ten Zinn Preißcn dieselbe zu erhöhen oder zu vermindern.

^rtio. 8.
Da auch zu dem ehemaligen jüngster Schützen aus der Haupt 

Schützen (lsgse alle Jahre Acht Reichsthaler als eine Beyhülffe 
gereichet worden, so sollen, wenn es die sämmtliche Bürgerschaft 
bewilliget, auch künftig diese Acht Nthlr. oder wenigstens der jähr
liche Ueberschuß gedachter Oss«, wenn er niedriger auöfiele, der 
SchützenbruderschastS-tlusso zufließen.

^rtio. 9.
Kein Schütze soll, bey irremissibler Straffe von Vier Gute- 

groschen in die SchützenbruderschaftS-vssse, sein Gewehr in der 
Stadt zu laden sich beyfallen, viel weniger mit einer angezündeten 

Pfeiffe sich in und bey dcr Schüßstädte sehen lassen bey 
Straffe von Ächt Gutegroschen.

^rtio. 10.
Uebrigcns sind alle zu der so nöthigen Vorsichtigkeit und guten 

Ordnung abzweckcnde Regeln und Vorschriften, welche bereits bey 
dem König Schützen verordnet worden, oder auch verordnet werden 
konnten, von dcr Schützenbrüderschaft ebenfalls genau und bey Ver
meidung der darauff festgesetzten Straffen zu beobachten, als wenn 
solche diesem kdoglement würcklich eingcrückt wären.

Zu Urkund ist dieses Komment von den sämtlichen Gliedern 
der Schützcnbrüderschaft eigenhändig unterschrieben und besiegelt 
worden.

So geschehen Ueumsrclct den 20. lunü ^oao 1786.

sL. 8.) Johann Friedrich Kitschmann.
(L,. 8.) Jmmanuel Gottlieb Vintzheimer.
st,. 8.) Gottlob Wenzel Pücher senior.
(t,. 8.) Karl Heinrich Rißmann.
(1> 8.) Gottlob Wenzel Pücher junior.
(L,. 8.) Frantz Anton Hellrung.
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(U. 8.) Christian Scholtz.
<U. 8.) Christian Gottlieb Greulich.
(L,. 8.) David Prießmayr.
(L,. 8.) Johann Cristian Schneider,
(I,. 8.) Johann Samuel Vetter.
(1,. 8.) Christian Gottfried Otte.
(U. 8.) Johann Gottlieb Clavier.
(L. 8.) Johann David Sigmund Metzle.
(I,. 8.) Christian Gottlob Keyl.
(L,. 8.) Johann Gottlob Weyrauch.
(I,. 8.) Gottlicb Nitschke.
fl,. 8.) Gottlieb Brückner.
(L,. 8.) Gottfried Pücher.
(L. 8.) Ephraim Friedrich Kießling.
(L,. 8.) Joseph Leincrt.
<1,. 8.) Johann Stephan Rabe.
(L,. 8.) Anton Waldhauß.
(l,. 8.) Johann Friedrich Rißmann.
(L,. 8.) Johann Heinrich Hcrrmann.
(l,. 8.) Karl Gottfried Baum.
(1^. 8.) Johann Gumbsheimer.
(1,. 8.) Karl Frantz Jäckel.
<1,. 8.) Karl Gottlieb Hayn.
<L>. 8.) Gottftied Benjamin Havn.
(1^. 8.) Johann Caspar Nungstock.
tls.. 8.) Anton Tremper.
(U. 8.) Heinrich Eckard Denning.
(I,. 8.) Joachim Friedrich Stein.
(I.. 8.) Johann Gottftied Breßler.
(I,. 8.) Johann Adam Gerste.
(I.. 8.) Joseph Persicke.
(L,. 8.) Johann Christoph Schönfclder.
(l>. 8.) Joseph Bayer.
(lv. 8.) Johann Gottlieb Gürtler.

Auch über zwey Drittheil der unterschriebenen Schützen Brüder 
gedachtes Reglement vor Uns cksto durchgängig als richtig nglws- 
circt haben: Als haben Wir ihrem Gesuch zu ckeierircn keinen An- 
stand genommen, sondern corroboriren und conürmireu dahero von 
ObrigkeitS wegen obioserirtes UeAksmsot der hiesigen Schützen 
Brüderschafft dergestalt und also, daß dasselbe in allen kuncten 
gültig, verbündlich, und beständig seyn, fest und unverbrüchlich ge
halten, und darwieder zu handeln nicht verstattet werden soll; tedoch 
alles Unserm und Gemeiner Stadt Rechten und sonst jedermanmg- 
lich ohnschävlich.

Urkundlich unter Unserem der Stadt Jnnsiegcl und gewöhnlichen
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Unterschrift. So .Geschehen und Gegeben Reumnrck.t den 29. ckuoü 
1786.

(L. 8.)
Bürgermeister und Rath.

Kotzte Daencke Hcrrmann Kluge Tytius Müller Neichelt. 

Oonkrmstio des von der hiesigen Bürgerl. Schützen Brüderschafft 
unter sich errichteten Reglements. ,

XXV. Verzeichniß der Kleinodien, der Schützen-Brüderschaft 

gehörig.

1. Eine runde silberne Medaille mit der Umschrift: „Friede 
ernährt, Unfriede verzehrt," und mit der Jahres
zahl 1639.

2. Eine runde silberne Medaille mit der Umschrift: „kriäsri- 
ous Incompsrnbilis Oei gralia Kex Loruss. etcAuf 
der ersten Seite ein Brustbild, auf der andern Seite Kriegs
waffen mit der Jahreszahl' 1786.

3. Eine große Medaille von Silber mit einem fliegenden Adler, 
in der Mitte ein Goldstück, fünf Dukaten schwer, mit der 
Umschrift: „Stiftung der Schützen-Brüderschaft. 
Neumarkt den 18. Juni 1797."

4. Ein Schild von Silber, herzförmig, geschenkt vom Herrn 
Friedrich, Schützen-König den 3. August 1828.

5. Ein Schild von Silber, oval, vom Herrn Friedrich, 
Schützen-König den 3. August 1829.

6. Ein Schild von Silber mit einem schlafenden Adler, vom 
Herrn August Bresler, Schützen-König den 3. Au
gust 1830.

7. Ein Schild von Silber vom Herrn August Rißmann, 
Schützen-König den 3. August 1831.

8. Ein Schild von Silber vom Herrn Fengler, Schützen-König 
den 3. August 183^.

9. Ein Fäßchen von Silber, an einem Zirkel hängend, vom 
Herrn F. Griffig, Schützen-König den 3. August 1833.

10. Ein herzförmiges Schild von Silber, vom Herrn Niedel, 
Schützen-König den 3. August 1835.

11. Ein herzförmiges Schild mit einem Stiefel und Schuh, vom 
Herrn Galich, Schützenkönig den 3. August 1837.

12. Eine runde Medaille mit der Umschrift: „Auszeich
nung bei dem feierlichen Königschießen," auf der 
andern Seite der Name deS Schützen-KönigS „VVMolm' 
V^urst 1837."
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Da die Statuten von 1839 auch im Jahre 1842 von der 
Schützen-Gesellschaft mit einigen unwesentlichen Abänderungen bei
behalten worden sind, so lassen wir dieselben hier buchstäblich folgen.

XXVI Statuten der löblichen Schützen-Gilde zu Neu
markt. 1839.

Es scheint uns erforderlich, daß, nachdem seit dem Jahre 1831 
sich mannichfaltige Umgestaltungen in der löblichen Schützen-Brüder
schaft ereignet haben, auch eine festere, geänderte 8lalut«u-Form vor
handen seyn müsse, und in dieser Ueberzeugung haben die unter
zeichneten activen Schützen Folgendes beschlossen:

8. 1.
Schon seit dem Jahre 1685, zu welcher Zeit die Schützen- 

Brüderschaft zwar nicht gegründet worden, jedoch die 8latutca eine 
Umschreibung erlitten haben, sowie bei allen folgenden Umschreibun
gen und Aenderungen der 8tatmen, wurde es sür nothwendig er
achtet, daß Einem Wohllöblichen Magistrat hiesiger Stadt dieses 
8tstut zur Begutachtung vorgelegt würde, und Wohlderselbe es 
mit seiner Namcns-Unterschrift und Stadt-Jnsiegel bekräftige, wel
ches gewiß von vorzüglichem Nutzen sein wird, da hierdurch die 
Schützen-Brüderschaft äußerlich nicht mehr so schutzlos dasteht, als 
seit dem Jahre 1831, wo das vorhandene 8lawt von Einem Wohl
löblichen Magistrat nicht bestättigt worden ist.

8. 2.
Jeder hiesige Bürger, majoreonv Bürger-Sohn und anständige 

Staats-Bürgcr kann als Schützen-Bruder ausgenommen werden; 
um jedoch bei unserer Brüderschaft ausgenommen zu werden, ist ein 
moralisch guter früherer Lebenswandel erforderlich, und muß 
jeder zurückgewicsen werden, für welchen dieser Talisman nicht spricht.

8- 3.
DaS Einwerbe-Geld ist auf Zwei Reichsthaler für denjenigen, 

welcher noch nie Mitglied der löblichen Schützen-Brüderschaft war, 
festgesetzt; doch soll es jedem, welcher früher schon Schützenbruder 
war, freistehen, der Schützen-Brüderschaft beizutreten, ohne einen 
Nachschuß an Einwerbe-Geld zu zahlen. Sollte aber schon ein oder 
mehrere Sonntage im laufenden Jahre geschossen worden sein, so 
zahlt derjenige, welcher später zutritt, für jeden der Sonntage, welche 
er gefehlet hat, einen Silbergroschen an die Lasse. ')

Abänderungen im Jahre 1842.
1) 8- 3. Las Einwerbe-Geld ist für dieses Jahr zu 2 Rthlr. festgesetzt, jedcch 

muß ein schon früher gewesenes Mitglied, weiches langer als ein 
Jahr davon entfernt ist, den Betrag von 15 Silbergr. an die Otss« 
entrichten.
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8. 4.
Dagegen setzen wir unterschriebenen activen Schützen-Brüder 

von heute ab fest, daß wir alljährlich eine Zusammenkunft abhalten 
wollen, wozu jeder Schützen-Bruder erscheinen muß, wenn ihn nicht 
Krankheit oder nothwendige Reisen davon abhalten.

8- 5.
Bei dieser Zusammenkunft oder Huartsl zahlt jeder der »eti- 

ven Herrn Schützen, welche früher schon Schützenbrüder waren, und 
im Laufe der Zeit wieder zuzutreten gedenken, ein Yuartsl-Geld im 
Betrage von Fünf Silbcrgroschcn, wofür jedem Theilnehmer so viel 
Bier verabreicht wird, als derselbe trinken will; der Ueberschuß 
fließt der Oasse zu. Hiervon sind jedoch diejenigen auch ausge
schlossen, welche früher gegen den 8- 2. gefehlt haben. 2)

8. 6.
Es wird zwölf hinter einander folgende Sonntage geschossen, 

die Einlage ist jedesmal Fünf Silbergroschen, welches allsonntäglich 
pünktlich bezahlt werden muß; ist ein Schützen-Bruder verreist oder 
krank, so schickt selbiger die Einlage nebst Schußfeld an einen 
Schützen-Acltesten, und so wird für ihn geschossen. »)

8. 7.
Wer zwei Sonntage nicht mitgeschossen oder daS Schnßgeld nicht 

berichtigt hat, wird, wenn eS derselbe nicht gemeldet hat, in eine 
Ordnungsstrafe von zwei Silbergroschen genommen, und muß das 
Schußgeld außerdem noch erlegen.

8. 8.
Es soll zwar Jedem, welcher sich anständig beträgt, und auch 

nicht Schütze ist, erlaubt sein, bei dcm gewöhnlichen Sonntagschießcn 
mitzuschießcn, jedoch muß cr Acht Silbergroschen Einlage zahlen und 
auf den ersten Gewinn Verzicht leisten. Dasselbe gilt auch zum 
3. August, zum Geburtstage Sr. Majestät des KönigS, und kann 
derselbe erst den dritten Gewinn bekommen. Jedem alten Schützen 
aber, welcher sein Quartal-Geld richtig bezahlt, ist es erlaubt, am 
3. August, dem Geburtstage Sr. Majestät, mitzuschicßen, und zwar 
unter denselben Bedingungen, wie jeder smire Schütze, kann auch 
den ersten Gewinn erhalten, tritt alsdann gleich als »ouVer Schütze 
ein, und muß für jeden Sonntag, wo er gefehlt, im laufenden Jahre 
einen Silbergroschen nachzahlen. H

Abänderungen im Jahre 1842.
2, 8. 4 und 5 sind aufgehoben und ganz ungültig. .
3) 8 6. wird achtzehn Sonntage geschoffen. und die Einlage pro Sonn

tag auf 4 Sgr. festgesetzt. Gäste und Zulagen zahlen 8 Sgr., können 
aber nur den zweiten Gewinn erhalten.

4) §. 8. Es soll zwar jeder früher gewesene Schutzen-Bruder den Äomg»
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8. 9.
Die Schützen-Aeltcsten sollen bei dem Schießen gute Ordnung 

?u erhalten suchen und bei Endigung dcr jährlichen Schießen in 
Gegenwart sämmtlicher Schützenbrüder öffentlich Rechnung ablegen.

8. 10.
Die Schützen-Acltestcn verrichten ihr Amt ^rstis, der Schützen- 

Schreiber aber erhält jährlich Zwanzig Silbergroschen, und der 
Zieler bekommt jeden Sonntag Bier Silbergroschen.

8. 11.
ES kann jeder Schützenbruder das erste Stück des Jahres nur 

einmal bekommen; wenn er auch öfters den besten Schuß hat, so 
Muß er alsdann jedesmal mit dem zweiten Gewinn zufrieden sein. °)

8. 12.
Einem jeden neu zutretenden Mitglieds bei der löbl. Schützen- 

brüderschaft werden die unsere hier abgefaßten Urkunden von An- 
lang bis zu Ende vorgelesen, dann zahlt derselbe die im 8. 3 be- 
Itimmten 4 Reichsthaler Einwerbe-Geld, und ist befugt zu schießen.

8- 13.
Wird jedes Mitglied aufgcfordert, bei jedesmaligem Königs- 

-4us- und Einzüge gegenwärtig zu sein; sollte aber an diesem Tage 
Einer oder der Andre nicht erscheinen, so muß er doch die einmal 

gesetzte Einlage bezahlen, und es versteht sich von selbst, daß an 
diesem Tage nur für denjenigen geschossen wird, welcher wirklich 
^rankhcits wegen nicht gegenwärtig sein kann; auch vom Auszuge 
knhchuldigt nur Krankheit. Reisen müssen unbedingt aufgeschobcn 
werden, oder der nicht Anwesende muß einen annehmbaren anstän- 
blgen Mann stellen, welcher seine Stelle vertritt.

8- 14.
Da nun alle diese Vorschriften zur Aufrechthaltung dcr nöthi

gen Ordnung sein müssen, so verspricht jeder Schützen-Bruder durch 
mies Namens Unterschrift alles Dieses pünktlich zu halten, und 

gch stets so ordentlich und anständig zu betragen, daß es ihm und 
ver ganzen Gesellschaft zur Ehre gereicht.

8- 15.
Sollte aber wider Vermuthen einer oder mehrere aus dcr

Abänderungen im Jahre 1842.
Gewinn erhalten, zahlt aber das im §. 3 bestimmte Einwerbe-Geld, 
oesglcichen jeden schon geschoffncn 1 Sgr. nnd tritt sogleich als activ«.-!- 
Schutze ein.

nl § Schreiber erhält 1 Rthlr. für seine Bemühung.
' muß Scheibe getroffen sein; sollte aber dieses nicht sein,

so fallt der erste Gewinn an die tla«8o.
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Schützen-Brüderschaft sich einkommen lassen, sich unanständig zu 
betragen, oder Zänkerei» anzustiften, so werden solche ohne Weiteres 
aus der Gesellschaft ausgestoßen, müssen aber demohngeachtet daS 
bestimmte Schußgeld nachzahlen.

8. 16.
Dieses Statut ist im vuplrost auSgesertigt, und auf jedem 

derselben die vorhandenen Kleinodien ausgeschrieben, mit dem beson
dern Vermerken, von wem jedes Stück geschenkt worden, uud wie 
viel dasselbe werth ist. Diese Kleinodien sollen selbst bei gänzlicher 
Auflösung der Schützen-Brüderschaft unveräußerlich bleiben, und 
sollen, wenn sich später wieder eine neue Schützen-Oiiäs bildet, 
derselben als Eigenthum zugesprochen sein, wenn sie unsere 
heut abgefaßten Statuten Punkt für Punkt erfüllen- 
Hält aber die neue vorpuratioa unser Statut nicht pünktlich, ss 
soll Ein Wohllöblicher Magistrat ermächtigt sein, diese Kleinodien 
gewissenhaft zu verkaufen, das daraus gelöste Kapital sicher unv 
zinsbar anzulegen, und dic Zinsen alljährlich nach eigenem Ermesfcn 
für arme Schulkinder zu verwenden.

8-
Nachstehend näher bezeichnete Kleinodien ') nimmt von letzt 

ab Ein Wohllöblicher Magistrat in Verwahrung, und der jedes
malige Schützeu-Aelteste erhält dieselben nur, wenn sie gebraucht 

werden, b)
Alles dieses wurde von der ganzen Schützen-Brüderschaft ver

sprochen pünktlich zu halten, und jeden Uebertreter ohne Weiteres 
zur Strafe zu ziehen.

Neumarkt den 19. Mai 1839.
Die Schützen-Brüderschaft.

Koch Riedel Oelsner Hindemith Rißmann Therburg 
NiedergcsäS Duncker Sundelin Kalide Matches Galich 
Kluge Kindler Grüsong Monhaupt Hauer Müller 
Paco Berger Wurst Rißmann Griffig KasowSkY 
Kalide Rother Scholz Lange Scharst.

Vorstehendes Statut wird hierdurch von uns bestätiget
Neumarkt den 16. September 1839.

, * «.)

Der Magistrat.
Schumann Bresler Jacodi Fiebig Drogand.

Abänderungen im Jahre 1842.
7) Man sehe das Verzelchniß eben Nro. XXV. .

8) § 16 und 17 sind außer Kraft gesetzt und ganz ungültig, dagegen l" 
gende 8^ hinjugetiigt:

8. 18- Alle bet der Gilde verkommenden Sachen muffen durch Ballon»' 
abgemacht werden, und dem Maser steht dcr Ausschlag zu. ,

§. 19. Auch kann kciu Mitglied unter dcn festgeslellten 18 Sonntag'
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XXVII. NamcnS-Vcrzcichmsj der resp. Mitglieder dcr Schützen- 
Gesellschaft, in den Jahren 1844—1845.

1. Hauptmann: Herr Gustav Hindemith, Brauermeistcr.
2. Premier-Lieutenant: Herr Karl Duncker, Schuh- 

machcrm erster.
3. Scconde-Lieutcnant: Herr Griffig, Böttchcrmcister.
4. Schützen-Aelteste: Herr Gottlieb Galich, Schuhma

chermeister, und
5. Herr Karl Oelsner, Zeugschmiede

meister.
6. Fähndrich: Herr Riedel, Tabakfabrikant.
7. Feldwebel: Herr Gottlob Kalide, Schmi'cdemeister.
6. Ober-Jäger: Herr Paco, Schuhmachermeister.

Aktive Schützen:
9. Herr Müller, Pfefferküchler.

10. — Kindler, Müllermcister.
11. — Berg er, Töpfermeister.
12. — Kalide junior, Schmidtmcister.
13. — Renner, Böttchermeister.
14. — Rother, Uhrmacher.
15. — Berndt, Kcllerpächtcr.
16. — Lange, Tischlermeister.
17. — Rödlich, Schuhmachermeister.
18. — Frienelt, desgleichen.
19. — Heininger, Bäckermeister.
20. — Rißmann, Maler.
21. — Friedrich Scharf, Schnhmachermeister.
22. — Roßbacher, desgleichen.
23. — Lehmann, desgleichen.
24. — Beiswing er, Schmidtmeister.
25. — Bojarra, Schumachcrmeister.
26. — Fischer, Stellmachermeister.

abgchcn; sollte es aber dennoch geschehen, oder es müßte durch unwür
diges und zänkisches Betragen eines ausgkstoßcn werden, so zahlt der
selbe auf jeden Sonntag 4 Sgr. und den Betrag des Königschicßcns.— 
Streiligkeuen dürfen des Anstandes wegen gar nickt Vorkommen, am 
allerwenigsten im Wirthshausc oder bei öffentlichen Vergnügungen. Je
dem L-chüßcn-Mitglied, welche« glaubt durch einen zweiten oder drillen 
beleidigt worden zu sein, steht es frei, die Gilde auf seine Kosten ver
sammeln zu lassen, und erwarte daselbst durch Stimmen-Mehrheit sein 
Recht oder Unrecht. Jeder ordnungsliebende Schüßenbruder wird es 
sich gefallen lassen zu erscheinen, damit die Einigkeit wieder hcrgcstcllt 
werde. Von solchen Zusammenkünften muß einem dcr Schühen-Aeltc- 
sten Anzeige gemacht werden.
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27. Herr August Scharf, Schuhmachermcister.
28. — Gerste, Tabakfabrikant.
29. — Jäger, Bäckermeister.
30. — Julius Scharf, Schuhmachermeister.
31. — Weiland, Schneidermeister.
32. — Herr mann, Aktuarius und Commissionär.
33. — Scheid er, Riemcrmeister.
34. — Jacob, Bäckermeister.
35. — Schmälling, Schneidermeister.

XXVIII. Geschichtliche Nachrichten über die bürgerlichen und 
religiösen Verhältnisse dcr jüdischen Gemeinde zu Neumarkt 
seit ihrer ersten Entstehung bis auf den heutigen Tag, von

Moritz Morgenstern.

Vor dem Jahre 1812 kann von einer jüdischen Gemeinde in 
Neumarkt nicht die Rede sein, denn bis zu jener Zeit durste sich kein 
Jude hierorts häuslich niederlassen, keinen offenen Verkaufsladett hal
ten und keine Grundstücke erwerben. Nur ein Jsraelit hat, wie mir 
bekannt geworden ist, um jene Zeit bisweilen wegen Handelsgeschäf
ten sich hier aufgehalten: es war dies der Vater des noch jetzt hier 
lebenden Kaufmann und-Vorsteher Samuel Simmel. Erst als 
im Jahre 1812 des hochseligen Königs Majestät Friedrich Wil
helm III. den Jnden gleiche Rechte mit den christlichen Unterthanen 
des preußischen Staates ertheilte, mit Ausnahme des NcchtS, Staats» 
Beamte zu werden, konnten sich nach und nach mehrere jüdische Fa
milien hier nieverlassen, welche die erste israelitische Gemeinde bilde
ten, und es sind auch bereits hiesige jüdische Bürger zu Communal- 
Aemtern gewählt worden; woraus zugleich hervorgeht, daß die Be
kenne! des mosaischen Glaubens hierorts in schöner Eintracht und 
in Frieden mit ihren christlichen Mitbürgern leben. Da übrigens die 
jüdische Neligionsgesellschaft nicht unter die privilegirten, sondern nur 
unter die geduldeten des Staats gehört, so enthält sich der Staat 
bis heute jeder Einmischung in die Religions« und Gemeinde-Ange
legenheiten seiner jüdischen Unterthanen, und tritt in diesem Falle 
nur vermittelnd ein. Dieser Verhältnisse wegen haben die Juden 
keine vom Staate angestcllten Rabbincn, Neligionölchrer und 
Schulen, und bestehen alle diese Institute nur auf privates Uebcr- 
einkommen der Gemeindemitglieder, weshalb öfters vorkommende Rei
bungen in diesen Angelegenheiten nicht zu vermeiden sind. Bisher 
haben die hiesigen schulpflichtigen Kinder der jüdischen Gemeinde mei
stens die christlichen Elementarschulen besucht, den Religionsunterricht 
aber abwechselnd von verschiedenen Privatlehrern erhalten. Jedoch 
ist seit Ostern deS JahreS 1844 ein hiesiges Gemeindeglied, Hir- 
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schel Lar, von dcr Königlichen Regierung als jüdischer Lehrer con- 
cessionirt, welcher dem größten Theile der Kinder sowohl Neligions- 
als auch Elcmentar-Unterricht ertheilt.

Im Jahre 1819 erkaufte die jüdische Gemeinde von der Stadt- 
Commune ein Stück Acker, 16 Ellen ins Quadrat groß, vor dcm 
Fleischerthore in der Nähe des städtischen Pulverhäuschens, um 3t) 
Reichsthalcr zur Anlegung eines Kirchhofes. Da aber die Fläche zu 
dem bercgten Zweck viel zu klein ist, und andre Hindernisse überdies 
noch der Ausführung dieses Planes entgegcntratcn, so unterblieb die 
Einrichtung eines eignen Bcgräbnißplatzes bis znm Jahre 1844, 
und daö Grundstück liegt unbenutzt da. Jn letztgenanntem Jahre 
wurde nämlich, nachdem die Königliche Regierung zu Breölau das 
fernere Begraben jüdischer Leichen auf dem Kirchhofe zu Dyhern- 
furth wiederholt untersagt hatte, von dcm Hutmachermeister Gott
lob Fleischer zur Einrichtung eines jüdischen Bcgräbnißplatzes ein 
Stück Acker vor dem Breslauer Thore von der Gemeinde am 17ten 
Januar für den Preis von 200 Reichsthalern erkauft. Gleichzeitig 
wurde zur Erbauung eines Wächter- und Lcichcnreinigungs-Hauses, 
so wie zur Umzäunung des neuen Bcgräbnißplatzes geschritten, und 
die Ausführung dieser Bauten dem Maurermeister Jgnaz H ertel 
aus Flämischdors übertrageu. Die erste Leiche, welche auf diesem 
Kirchhofe beerdigt wurde, war die Ehefrau deS Herrn Hirschcl Cohn 
Festenberger geb. Cohn, welche am 14. März im Olsten Jahre 
ihres Alters hierselbst gestorben ist. Außerdem besitzt die Gemeinde 
uoch ein Badehauö in der Stadt an der kleinen Kirchgasse Nro. 207, 
219 und 220, und seit 1841 ist ein Lokal zu einer Betstube im 

, Hinterhause der Frau Kaufmann Jäkel am Unterringe für einen 
jährlichen Miethzins von 45 Rthlrn. auf 15 Jahre gemiethet. Die 
Besitzerin deS Lokals ließ dasselbe nach der Angabe der Gemeinde 
bauen und einrichten, die sämmtlichen Utensilien und Geräthschasten 
jedoch, außer der Trennungs - Gallerie zwischen der Männer- und 
Frauenschule, gehören der jüdischen Gemeinde. Dieselbe besteht auS 
)9 Familien und ungefähr 130 Seelen, und hat von der Königl. 
Regierung bestättigte Statuten zur Norm ihrer Berwaltung ange
nommen. Drei Vorsteher leiten das Ganze; diese sind gegenwärtig 
bie Kaufleute Moritz Morgenstern für die polizeilichen, Sa- 
niuel Simmel für die religiösen, und Fabian Wiener für die 
Kassen-Angclegenhcitcn. Sämmtliche Vorsteher erhallen vom Magi
strate ihre Bestättigung. Als Schächtcr und Vorsänger fungirt hier 
schon seit 14 Jahren der hiesige jüdische Gelehrte Beer Segall.
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Ä. Aus dem leider kroventuum parocliise 8. Luärese, sntt- 
luitus el etiam morto 6sri «otiiurum, per me losnnem 
I^nstium Retter, 8i1esinm Lostentlrsleusem, ^rokipresb^- 
teruin et ksroclium ^eokoreusem, in lrsne kormsm reösctns 
snno gV» 8VK ReopoRvo Lsessre krls»6 et RsavsV 

, s gsRRIse rege et »V^Vsts sb eRedtore bsVarlss ex- 
pV^ust« LtgVe sbRsts est. Papier-Handschrift in Groß- 
Folio-Format vom Jahr 1704 *), weder paginirt, noch sonst 
bezeichnet, bis jetzt fortgesetzt.

^4.
Schenkung des Gutes Pfaffendorf N. dicht an der Stadt an 
die Kirche zu St. Andreas in Neumarkt und Bestättiguug dieser 

Schenkung 1295.

Ooncernentis villsm klsüenäorlk Irsee ex käs 6iAllis vo- 
eumentis sooo 1704 in tolio odteuts.

In nomins Oomini. -4men. Reelesisrum proleetibus eurer 
perviZili oos cenvenit inteurlere, ut per 6onum altissimi ^rslisin 
prsesentis «seeuli, et ^lorism kuluri votris 8entismus eklicsciter 
imminers. loäe est, gusä blos Revrieus, Oei ^rsli» Oux 8ile- 
sise et Dominos Wratislsrise, omoibus in perpetuum «am prae- 
sentibus, gusm futuris testimonio liujus ps^iose eupimus esse 
oolum, guoä iosormsti lueiäs et evidenter per sugAestionem veri^- 
äicsm, guoä clicts klispkioäorplr vills süjsceos civitsti Uvvi- 
kori tsm solemni et ssvurabili libertate Rcele-iine parocbisli ibi
dem iu tVovoforo sit per nosiros prneclecessores trsäita et äo- 
n»ts, ^uoä nullem omuioo collectsm, exactionem, solutionem, 
steurnm sut gunmeuugue auAsrinm, guncuugue uomino ceosestur, 
«ut etiam veotursm solvere sut covtribuere riebest, vel elism 
sustioere. ^<1 iiuo elism mtuentes Läeiis obseguia et Arsvis 
merit» Iionorsbili« Vomioi Rrirteriei Ospellsvi »vstri, bests« 
memoris« pstri nostro et nobis ssepius exliibits et impenss, 
3iot»m villsm ktrsttinclertl sbsolvimus et eripimus, se über- 
tste evclesisstics libersmus perpetuo ab omuibus oneribus, ser^ 
vitüs, pressuri«, veeturis, exselionidus, tslliis et collectis, gvss 
Vobis sut krinoipibus kuluris, uostris successoribus, 6ebereut cle 
ip8», vel posseut ceäere, aut guomoäolibet eveoire, voleute» 
6iotsm villsm perpetus libertste perlrui et gsurlere. In bufus 
rei lestimooium prsesentes literss cum nostra »igiilo kecimus 
coosi^osri ^ctum ^rimo Oomini millesimo ^ueeotesimo nans- 
Aesimo c^uiuto Oalenäss Oetobris prse8eutil>us uustris Lrlelibus

') Die Mittheilung dieser mit Buchstaben bezeichneten Dokumente verdanke 
ich der Güte und Gefälligkeit Sr. Hochwürdcn des Herrn Erzpriestcr u>" 
Stattpfarrer Elsner.
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Ottone äe Sosilonicr, Ikeoäorioo et Hermsonv frstmdu» Domi- 
»>8 äe liombercli, Domino Alronckono äo Dsrcliovicr, Oisilliero 
ü.oHoor et Driorlrono 6onoaico W^rstiglavieosium, vosira ?vo- 
tliooolsrio, cugus msnibu» prseseiitös literse con8vriduntur.

Huoä prse8eo8 copia tscts piius 8eäuls oollstiono et ro- 
lectione, suo in per^smeno scriptu OriZinsli in omoibus 
puneti8 et clau8uli8 äo vorko sä verbum eon8onet, et cor- 
respoväest, msnus propriso sudncriptioue teuore prseneo- 
tium reääo t«8lstnm.

tVeokori äie 15. Isnusrii ^nno 1707.
losnoos lFnaliu8 Dotter, 

^rcsiiprenbvtar et ?srocsiu8 ikiäem.
Orisinslo S88erratur in curis Äeotorvu8i.

8.
Nochmalige Bestättigung dieser Schenkung. 1305.

Wahrscheinlich mit der vorhergehenden Urkunde von einem und demselben 
Kanzler geschrieben, da beide Dokumente wörtlich gleichlautend sind.

In nomine Domilli. ^men. Üoole8igrum proOeotidus our» 
pervigili n»8 convenit intenäere, nt per äkwum Hti88imi Ars- 
liam praesentis sseculi et ^loriam luturi noibis 8enlian>us elü- 
osoiler imminere. Inäe e8t, guoä Kos Lole8lsu8, Dei grsli» 
8ux 8ilo8ise et Dominu8 VVrstinIsvise, vmnibus in peepetuum 
tum pr»e8entibu8 gusm kuturis testimonio siugus pnAinso eupi- 
Wll8 «880 nolum, guoä inkormsti luciäs et eviäenlsr per 8UA- 
Lentionem veriäiosm, guoä vilis äiots klissi'eoäorü' säg-meng ci- 
^ttsti Movikori tsm 8vlemni et kavorabili iiberlate l!lcele8igö 
tkiäein »it per vmn«8 prseäer:e88ore8 oostr«8 tesäits et äonsta, 
^uoä nullsm omoino coliectsm, exsotionem, 8olutionem, steuram 
i^ut ^usmeungue sogsrism, guooungue nomine ee»8estur, sut 
bUsm veetursm 8o1vore »ut contri'kuere äebest vel eiism 8U8ti- 
nere. -Iä 1>seo etism intuenies siäelis vd8vgnis et Gravis me- 

kionnrskilis riri Dspellsni no8tri, Domini Friäerici kleldsni 
äelVovotöro^) ibestss memuriss, pstri no8tro et nohis 8sepi»8ex- 
Ulirits et impen8S, äiolsm villam ksisüenäort »t>8o1vimu8 et eri- 
Pimu8 so libertsle eoele^'sstics likersmus perpetuo str nwnibu» 
«oaeribim, servilii», pre88iiri8, vecturi«, exsctionii,u8, lsllim et 
^»11eoli8, guse nok>i8 sut krinoipibus Iuturi8, no8tri8 8uoce88orisiii8, 
osbereot äs ipss, >e1 po8sent ceäers, sut guomväolibet eveuirs, 
Talentes äictsm villsm perpetus liberlsts perkrui et gsuäere.

) Der crilc Pfarrer der Stadt Nenmarkt. der geschichtlich genannt wird, 
Lcht Heinrich. Er ist in einer Urkunde Herzog Heinrichs I. vom 11. 
rsoobr. I2ZZ, worin derselbe dem Themo du Stadt Naumbnrg am QueiS 
M^giebt, um sie nach deutschem Rechte anzulegen, mU unter den Zeugen aufae« 
tnorr Vergl. Tzschoppe's und Slcnzcl'S Urkundcn-Sammlung. S.201. Urk.XtV.

Gefch d. St. Ncum. 25
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In lru^u» rei testimonium praeseote» literas cum nostro siAillo 
kevimus vonsiAnsri. ^vtum in Novokoro ^ono Oomini millesimo 
trecentesimo ^uinto praeseotilius nostris Lüeiibus 8clt»wdorio 60 
8ekli1äldercli, IVsoetrlao kuävveiss, ?etro Lurcrebacli, 8tepkaoo 
6« kareko^vicr et kricrlrono 6e karscliovr nostro krotliunotario 
Oanonico ^Vranslsvieusium et vecano 6loAoviensium, per c^uem 
in Oetav» 8»ncti Alartini praeseotes literae eooseriduntur.

Huo4 praeseos copia, lacta priu», die inlrs notato, se6ula 
collskione et releotione, suo in per^smeno scripto Original» 
in omnidu, punctis et clsusulis, 6e verdo sä verlmm con- 
sonet et oorresponäeat, msnus propriae subscripiione tenore 
praeseutium reääo testatum. Aieolvri äie 15. laouarii 1707.

äoannes I^nstius Rotier, 
^rcliipresk^ter et karoeüus Aeoloreusis mppr.

6.
Nachweis der Einkünfte der Stadtpfarrthci Neumarkt, vor der Re

formation, angefertigt im Jahre 1494.
L^nno 1494 ke^istrum anti^uum äe verdo »4 verlnim it» 

sonst: ^uno Oomini AI0600 nonsAesimo «jusrto Re§istrum pro- 
ventuum kcclesise Asovikorensis per me trslrem äosnnem Küster 
Oräinis OrueiAerorum eum stell», nee non sacrorumOsnouumkae- 
calaureum, Leelesiae praelatae plebsnum Läeliler eonsi^natuw»

Oe Villa kliakkenäorkk.

In vill» klisüenäorlk prope oppiäum sit» omni ^ure et 4o- 
minio pertinet sä klelranum in Movotoro, ^use cootinet wsnsoS 
4uos liireros et noäeeim rustikales.

In prsvlata vill» 8cultetus ^uon6am äuos liabuit liberos 
manso«, serl nuue unum 4untaxst possiäet mansum liderum, 6o 
^uo teaetur klebano pro ltooestate et veeessitst« ipsius teuere 
et lrsliere e<zuum unum aä ec>uitLnlIum, vel etiam »4 lalrorao- 
<lum in valore ii sexaKeoarum koemicalium Arossorum, seä alter 
wansus est » scultetia slienstus, et ueseitur, per quem moäuw, 
et inter ^uin^ue 4ivisus, Quorum nomins possessorum se^uunlur, 
viäelicet ^utlronius Orune, Alerten Lbenäivte, Vineentius 8eiirei- 
oer, 6re^. Llazk, OreA. kausclie.

In 4icta vills klrsüeu<lorik sunt nnäecim msusi rnsticales, 
Quorum ^uilibet solvere teuetur s<l lestum 8. Nielraelis viZiov 
unum grosses; »<I kestum Alatalis Oomini 6uos pullos seu xal" 
linss; in lesto kasclise unam lioosm sespulsm; in lesto VVsi" 
pur^is novem x^rossos c^uilidet 6e msnso. Item 6e ^uolihel 
inanso tenetur possessor lacere vecturas klebano toties, quoUeS 
kuerit recpiisitus. Item praeseripti nnäecim msnsi rustikales te- 
nentur aä unöeciw waläratss tripliois grani, nam ^uilibet tone-



— 873 —

tur solvers klekano io termioo 8. Alsrtioi ckuas meosuras tri- 
tici, quatuor nieosuras silixiais, et sex meosurss aveoae, et meo- 
«urs tali vulAariter Vor ein scheffel.

Item in ssepelsta villa est uoum moleo6ioum äs porrecti- 
vue sive collatiooe vomioi klebaoi, <;uock solvit ckuas msrcas, 
linsm >ValpurAi's, »liam Alicltaeli» pro ceosu ksereckitario, sicut 
literse lucickius ckeclsraot.

Leosu» cke termioo Mckiaelis ^uilibet cke msoso xxi gr. 
Kreier SlsAlr 3 maosos teoetur t msrcam 15 Ar.
Scultstus 2 maosos teoetur 3Vr lerlonem.
Usus ^IckeolierAlr 2 maosos teoetur 3^ lertooem.
Iliomas ^lckeoberAlc I maosum teoetur 21 Ar.
6sspar 8cliul2 I Vz maosum teoetur Vr schock et 18 ck.
Vioceotius 8clioltL I'/r maosum teoetur '/2 schock et 18 ck. 
vloleockioator I Markg. Summa V inarkg. 39 Ar.

8e^uuotur vrlulaoi solreotes kledavo:
6reser SlsAlc ii ortos ckerAe kscrlre io romeoitr i ortum. 
kuck^alckvoe i ortum Vioceotius Hsnclce i ortum.
Caspar SckoliL i ortum Crexer Lruscl^oe i ortum.
H«o8 ^IckeoberAk i ortum VIoleoäinslor i ortum.
Caspar 8cl>oltr: et Vioceotius Hus Irater etiam i ortum, cke qui- 

dus orlis <juiiit>el ckat uoum Arossum et suot x Ar.
8eyuuolur ortulsni, <^ui solveruot 8cultelo ceosum, seck mocko 

klebaoo super Lliclmelis, et ex tot» cum supra scriplis ortis

ortos ckat XI Sr-
ortum ckat iii sr.
ortum ckat ü sr-
ortum ckat ii sr-
ortum ckat Hi sr-
ortum ckat ii 8^
ortum ckat iiii sr-
ortum ckat iiii s^

copulsotur. 
6r«Aer 8I«A^ ii
Lucii^vslck^oe i
Osspsr Sckoltr i
Haus ^IckenderAk i
lerAe ksc^I^e io romeoit? i 
Valeotioüs Hsoke i
OreAer Lruscii^oe i
Nloleockiostor i

6aspsr 8cltol- et Vioceotius 8c!io1t2 krsler ejus possickeot i or- 
lum, cke ^uo smdo, ^uilibet eorum ckat iiii Ar. insimul octo Ar.

Summa xxxiiii Ar.
8e^uulltur c^ui teneot mansum lilierum s scultetia alieostum. 

^ulliooius 6ruoe teoetur ix ck. Alertio Lireoäicle vi ck.
Vioceotius 8clireiner iiii ck. KreAer 8laAir v ck.

6reAer I^ruscke i Ar.
kulii io kiiaKeockorik I^stslis vomini.

Scultetus
6reAer 81üAlL vi pullos. 

iiii pullos.
pullos. 
pullos. 
pullos.
msoso

limmas ^IckeoburA ii 
dsspar 8cliolt-: i»
Vioceotius 8cliolt2 iiiLaos ^IckeoburA iiii pullos.

Lt ack teslum kascirse scapulas. Huililret eorum cke
uoam booam scapulsw.

25 *
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Oeosus äe termino MslpuiAis äe msnso guiliket novem zr.
t--reAer 81sAlc in 

ii 
ii

8ou1tetus
Hans LääenberA 
Hiomss XläenberA 
Lsspsr 8ckolt2 
Vinceatius 8cliolt2 
Älolenäinntor

msnsos tenelur 
msnsos 
msnsos 
msnsum

xxvii Ar. 
xviii Ar. 
xviii Ar.

ix Ar.
xiii Ar.i'/r msosum 

iVr msnsuin xiii '/z Ar.
i msrcsm. 8umma 3j msrcsset 3 Ar.

8eguuntur äe Misss Lestse VirAinis kisturu äicls. Vergl. 
die Dokumente aus dem leider civitsti« Nro. XV. unsrer Samm
lung. S. 337.

Ooosules IiiHus civitstis äs pxsetorio sunuatim tenentur 
solvere seäecim msrcss occssione prsekstse missae.

krimo viii msrcss pro klebsno, sinAulis guartalibus äuss msrcss. 
8ecunäo llectori scole sinAulis gusrtslibus unsm sexsAeoam. 
Dertio sinAulis ^usrtalibus tres lertones Vowinis Ospells- 

1113 Alisss äe esäem.
Item uns msrcs est super vrto a lstere sinistro citra sgusm, 

<;usm possiäet ................................... . et illa speclst sä snniverss-
rium........................ Item äe Aurora snnuatim tres marcse sin-
Aulis gusrtslibus iii lertones.

8egunntur villse solventes lVIslärats pro kesto vlsrtini, 
«jusrum tres sunt: I'iisllenäorll', k'lemiscliäorlk, Xenimeräuill.

k^nsueiiäorll unäec.m lind st msnsos et toliäem «olvit Alnlärstg 
OreAer 8inA^ iii insosos. Hiomus -IläenlreiAlr i maosum.

tritici vi inen^nrss. tritici ii niensurs»
«iliKinis i malärslsm. siliAinis iiii ineosurss
uvense i V2 inslärut. svenue vi niensurss

8euItetusiiim8N80s; äeäuolrus
äat etterlium Kabel liberum. (laspsr 8o1io1l2 i>/> inaosos.

tritici iiii moäios. tritiei iii mensurLS
siliAinis viii inoälos. siliAinis vi niensurss
sveuse i mslärat. »venae ix mensurss

Hans XläenkeiAk ii niaosos. Vincentius 8clialir: i'^ insnsum.
tritici im mensuias. 

siliAinis viii inensuras. 
sveoae i malärat. 

k'IemiscliäoE unäecini linket 
Laspsr kirner i inansuin.

tritici ii mensurss. 
siliAinis iiii inensuras. 
»vense vi rnensuras.

Husrtlisns ii msnsos.
tritici iiü ineosuras.

siliAinis viii inensurss. 
svenso i wslärst.

tritici in wensuras. 
siliAinis vi mensuras. 

avenae ix niensurss. 
msnsos et äst Alslärstss.

8cultetus ii insnsos.
tritici iiii inensurss. 

siliAinis viii inensurss- 
svense i mslärst. 

Lernsrä Xeller i nisnsuw.
tritici ii moäios. 

siliAinis Hü moäios. 
svense vi moäios.
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Vsleotinus 1 eisneriiii msnsos. ksulusWioclreler i msnsum. 
tritici viii moäios. äe omnilms tritici ii meosurss.

siligiais xvi moäios ! äst üi^ Lor. siligiois iiii meosurss.
sveose ii mslärst ) ex grscis. sveose vi meosurss.

8.emmenäorkk 40 Imket msosos, Quorum 29 mslärstss äaot, 
unäecim qui solvuot misssles. klslärsts äaotes se^uuotur:

8»os Xsr^e ii msnsos.
tritici iiii meosurss. > promisit äsre

siligiois viii meosurss. > vi Lore» plus 
sveose i mslärst. ) psuper ooo Lsbuit.

8^moo Liorsglr ii msoso«
trilici iiii meosurss. promisit 

siligiois viii meosurss. äsrexiii 
sveose i mslärst. üoreo.

8cultetu8 iiii msosos, äebet 
äsre ii Loren.

trilici viii meosurss. 
srligiois i mslärst et iiii meos.

sveose ii mslärst. 
^lsttlies 6rsose iii'/r msosos.

trilici vii meosurss, 
siligiois xiiii meosurss. 

sveose xxi meosurss. 
Usus Lrsuse i msnsum, 

lritici ii meusurss 
siligiois iiii meosurss.

sveose vi meosurss 
-largo Orsusse ii msosos.

lritici iiii meosurss. i 
siligiois viii meosurss. > 

sveose i msl<lrst. >

Alertio junger i^ msosos.
tritici iii meosurss, 

siliginis vi meosurss. 
sveose ix meosurss.

> promisit äsre i üoreo, sä
> ostsl. Ooi. et sä kestum
) Wslpurgis ii wsrcss.

sä kestum ostsl Ooi.
äelmt äsre vi kerto-
oes.

äebot äsre tres Lor. uoum 
sä ostslis vomioi et slios 
äuos sä W^slpurgis.

Io Regestro snoi 1499 aääuotur possessores reliquorum 
msnsorum sioo speciLeslivne krumeotorum: veclcol i veocsel i. 
^liclrel dreger ii. 8meäerliui>e i. lorlire ii. kvicLsrt ii. 
ael>e kkeiclisrt i 1 ^c^e l'/z.

R.emmeoäorL' Älisssles äs ^uolibet msoso i meosuram sili- 
^»ois et tot sveose.
lllstLis 6reuliclt iiii msosos. 

siligiois iiii meosprss. 
sveose iiii meosurss.

Nickel Lralrisclt iiii msosos. 
siligiois iiii meosurss. 

sveose iiii meosurss.

kreger 8ckioltr ii msosos. 
«iliginis ii meosurss. 

sveose ii meosurss.
8^moo Lorsgk i msnsum. 

siligiois i meosursm. 
sveose i mensursm.

Usus Orsusse i msnsum, siligiois i Mensursw, sveuse 
i wensursm.
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In ReAvstro snni 1515 lisec annotsts sunt rstione eorum, 
«^ui äekvnt mslärsts äsrc in kxemmenäorll'.

8i suprsscripli omnos äsbunt äo uno msnso miclu äolisnni 
Rüster tres lertones sä tempors vitse mese, «eä cum eA0 vism 
uuiversss csrnis inAressus luero, potest et äebet «uceessor meus 
exi^ere truments, et non pccunism. Huoä «Ao leci, lsctum 
est cum consensu AlsAistri et totius conventus, nsm esäem vills 
erst äeserts et qussi iu niclnlum reäscts.

Villso solventes Dlisssles meäiss, iä est äe uno msnso 
meäism siliAinis et tot svense, et sunt tres: Loltons^v, 
UsuAelsäorlk et Rrsukeutlisl. —
Vills Rrsukoatlisl lisl>et xxx msnsos.
lViokol Ruck» ksket viii msnsos, qustuor spcctsnt sä sllo- 

äl'um, »Iii spectant ^uatuor msnsi sä illos novem ieuäsles, quos 
Reinricus vomniAk, Lspitsneus civitstis Wrstislsviensis *)  obti- 
nuit siiii sä^uäicsri in curis Imperstoris pro leuäo, slios ynin- 
que msnsos tenent rustici, yui Iiu^'usmoäi msnsos inter se äivi- 
serunl.

*) Heinrich Domvnig, Landeshauptmann des Furstenthums Breslau, 
wurde den 4. Zuli 1490 vor dem Rathhause zu Breslau bei geschlossenen 
Stadtthoren auf einer schwarzsammtnen Decke enthauptet und auf dem Kirch' 
Hofe zu St. Maria Magdalcna Pearaben. Wenzels Geschichte Schlesiens, <L>- 
235 u. 236. HoffmannS Geschichte Schlesiens, Bd. 2. S. 437—448.

lVickel Rucks witmsn suos äst ii mensursrum svense et 1o- 
tiäem siliAinis.
Alstkis 2sver i msnsum. 6r«-Aer Revclier ii msnsos.

siliAinis V2 wensursm. siliAinis i mensursw.
svense V2 mensursm. svense i mensursm.

Hans LeIIer ii msnsos. Hans 8neI1e^viAk i V2 msnsum.
siliAinis i mensursm. siliAinis iii <zusärsntes.

svense i mensursm. svense iii kzusärsntes.
lorAS We^sse ii msnsos. Rorentr Oonrsä iii msnsos.

siliAinis i mensursm. siliAinis imensursm.
svense i mensursm. svense i'/2 mensursm.

RorentL kiüäel ii msnsos.
siliAinis i mensursm.

svense i mensursm.
8ckonsv vills lisliel xxx msnsos.
Peter Ore^seRvitr liseres ex psrts scultelise iii V2 msnsos, 

siliAinis vii «zusärsntes, svense vii ^usärsntes. Llism seminst 
SAros äesertos.
Laspsr l^cre iij msnsos. ^.näres ^Vorm I msnsum.

SiliAinis vj <;usär. siliAinis V2 moäiuw.
svense v^' ^usär. svense moäiuw.
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Hsos vrete-ioxk ü msosos, 
scultetus Iisiret. 
8i1i^iois i mensursm. 

sveose i meos.
Aici^el Lege! iiI msosos, Iise-

^aevb kusck pklus Lartuscli 
Ilexel i msosum.

Lilixiois '/r mensursm. 
sveose V2 meos.

res

äor^e

tenet.
8iI>Hoi8 vj <zoaär.
sveose VI «Jusär.

8emttilekeo >/r msns.
8iiiKiois i «jusär. 
sveose i qusär. 

8leltsn Deckel iiI maosos.
8ili^iois VI lzuaär.

8^moo ^002 i V2 maosos. 
8i!iAiois ÜI c^uaärantes. 

sveose ÜI lJuaär.

^otkooius 6Iu§s '/r msnsum. 
8iIiKini's i ^usärsntem.
Xv«nse i ^uaär. 

^oäreas Hoäemson I WSNSllM.

Xveusv VI ^usär.
Atooeli H wsnsos.

8i1igin>8 V, mensor,
sveose Vr meos.

8ili§iois i meosursm. 
sveose i meos.

Usu^elsäorlt k»1>et xxvI msosos. Elster« sinistro, ^uo iotrstur 

s Xovo koro.
I.oreot2 Aloller >I 

8ili^ünis i 
-sveose 1

msosos. 
meosursm. 
meos.

I^uc»8 Xsl^ksrner IiiVr msnsog. 
8i1iKiui8 viI ^uaärslll 
^veoL« viI «Jusör.

IXiclcel 8o!»o1t2 iij m8H808.
8iI>Hni8 1V2 mengursm. 
^ve»»s i'^2 mev8.

kvlrus kros«n VI'Ir msn8os.
8j1iAilli» ÜI inoäius 

et i qus6rsllteiu.
^vense ÜI moä. 

et i iIusär.
H«o8 6Io2e i»I maosos, siliAioi

8l0tv2v I msnsum.
8iIiFinis '/r ino6ium. 

^vense Vr Moä.
kirle j msnsum.

z. 8iIiAi>ii8 >/r inoäiuw. 
^v«ll»e 'jz woä.

^ur^e 61o2e ÜI'/r maosos. 
8i1iAinis viI qu»6rsotes. 
sveose v>I ^uktär.

L^oäres 6I02« msnsum. 
8i1ixinis ÜI (juaärsotes. 
sveose iiz <jua6r.

iI meosurss, svense II men-
surss.

8e^uuolur villse solventes tertoves Oeeimsles, et sunt «juiniIue: 
Hsmbriscli, WilcLks, 8Iumero6e, Uträoitk, Orotenpkiul.
Ineipieoäo a Istere sioistro, <Iuo trsnsitur 6e IVovo koro.
Dsmriseii imiiet Xl. msosos, licet äebest ksdere xlures, et äst 

illleZros lertooes.
vamriscli.

^scoi, ^riäericli ?I msosos, äst tertooem VI d.
kernlisrt Xraelieobiler iiI maosos. äst kertooem.
Xicltel Neotscliel ij msosos, äst kertooem xvÜI d.
Mclml 1's^ver ij msosos, äst äe uno, äieit vnum esse liberuw.
äor§e ^ic2e iI msosos, äst totum tertooem ÜI d-
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6stuser H msnsos.
fistln« 8clieäe1 ij msnsos
^or§v L^ke vi^ msnsos, äs iis tres spectsnt sä »Iloäium, in 

yno nsoet worsm, et in ^usrto stst lsberos, et illum 
msnsum elism Iskorst, seä slii ^ustuor msnsi speelsnt sä 
^uäicium «ive scultetism.
Item tonet et nonum msnsum, <^uem prius tenuit lerne 

Olsnei', äst totum, soiticet i msrcsm sine trikus nrossis. A 
moäo exiAsm totum, viäelicet äe viH msusis.
Ost suo plebsno Nisssles.
^äsm Nuss^ ij msnsos, äst sertooem v^' d.
Alsäii« vreiLmer i msnsum, äst
keter Lresler v msnsos, äicit yuinlum esse liberum, äst äs 

yustuor.
In »lio Istere, ,

Nollians ii msnsos äst totum dreier V^o^tcrke iiii msnsos, 

8^. äst totum serlonem i §r.
Nickel uc^ke ii msnsos, äst I?eter Rorcll ii msnsos, totum 

i rertonem, äskil unum vi- äimisi yuis psuperrimus est, 
tulum vslore uuius iertonis 
pro sltero lerlooe.

Nickel Zirkel iii msnsos, äst Hsns ?om)ss ii msnsos.
totum fertonem i Ar. Isbernslur.

^ilcska Iisket 44 msnsos, äst 
tis ex reAestro snni 1499.

viii §r. Ossnmpsi clsritstis Ars-

Molrel 8.rski«cli Iiseres Iisbet 
v msnsos, äst äe omnikus i 
sexsAen.

lscvk Llements 2or iii'/z msn- 
sos, esse liberum äieit.

Llsns Ivusclm ii msnsos, äst 
totum.

Lernlisrä Leotrmsnn i wsn- 
sum, Ilserss iisket.

Dkstlius lost ii msnsos.
Vslten lost ii msnsos.

VecLens (Vincenr) Hone i wsn- 
sum Iiseres Iisbet.

2eIIe lorZe i msnsum.

Nickel L^nspvrr iii msnsos.
(äiristol Loresvitr: Iiseres iiii

msnsos, Huis slloäium i^, 
likkiv

Hsns l/Siliiscli iiii msnsos, äst Älicliel 8cli^meltvit2 sive tsker- 
i Rertonem. nstor i msnsum.

Usus 8snv ii ^2 msnsos, äicit 8culletus iii msnsos, ii äicit
-j2 esse libmum. esse liberos, äst äe uno.

Nickel 8neiäer iii msnsos.
8eyuen1ez ksket Iiseres, ulitur psrtim kructibus.
laräsoe i msnsum. Losekien ii, ä^ äurcll äsn neuen

teicki Aelien.
itsnns H^nsporr ii msnsos. Item iiii msnsos propsNrusclien.
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^läe ksoge i msnsum. 8c1iLmerbe.
Orooeoerbs ii msnsos Kassen Unke.

Llumeroäe lisbet 29 msosos, guilibet meäium tertooem. 
Nempel äorge iii msosos. Obrislok Denker: ii msoso». 
8iegel koreot^ iii msosos. Hans tterle^viglc ii msosos. 
Hans V^o^cLiglL iiii msosos. Hans Hering ii msosos. 
Lruxtcs iii msosos. keier Orsubircli seu laberoator

ii msosos.

^c^enäork-äst integros lertooes.
Kreger 8meä i^jz msosos. Klumpeter ii msosos.

Hsos Lusco äst vi Ar.
Orotenpliul l.sbet x msoso», er äs omoibus äst uosm sexa- 

Aensm, et sollt äirisi iu äuss psrtes.
Laus LrausoliitL guiogue teoet msosos et äst meäism sexs- 

Asosm.
ülsrtinus 8olu're io kausss etism teoet guiogue et äst meäism 

sexsgeosm.
Lsev ex memvrsto kegestro sole tewpora kutlieri.

v.
Schenkungs-Urkunde deö Königs Wladislaus, worin er dem Orden 
der Krcuzherrn mit dem rothen Stern zn St. Mathias in Breslau 

das Patronatrccht über die Neumärktische Stadtpsarrkirche abtritt.

lVos >Vlaäislsus, Oei gratis kungsrise, koliem'se, vsl- 
mstise, Oroaiise, Komas?, 8ervise, Ksllicise, ^koäomirise, 
Komaniss, (Kermsoise?) Lulgsriaegue kex, lilsroluo Älvravise, 
"nx 8ilesiss et kue^emburgellsis ao Alarciiio kussatiae aä per- 
petuam rei memorlsm ootuio kacimus lenore prseseotium, gui- 
r>us vxpeäit, uaiversis, ^uoä cum religiös» uostrae äebitum et 
reAia cslsituäo iä msxime exigaot, eultum äivinum, ^uaotum 
possibilitas lmmsns patilur, propsgarv slgue extenäere, msxims 
ssmen in »gllclo Krucikerorum Oräioe, guem cum stell» vocsot, 
^n ooliis lscienäum eoAoosoi'mus, ^uoä is a äivis krioeipibu» 
prssäecessolilriis oostris eleclus prima in reAno nostrolLolremiae 
"lläameota seoisse ooscatur. Kum itague veoerabilis LIsAisler 

ulattl»!,- Keoeralis Oräiois egusäem, liäelis ooiöis äileotu«, 
oostrsm supplex sccessisset, sänlooeas celsituäi- 

nem nosiram, ol lauäsiiili noslrorum exemplo cursm sollicitam 
o^us Oräiois suseipere äiAosremur, egus^ue äilataoäi stuäium, 
Quantum iä oobis sit, Arsiiose complecteremur, ro^ans inter 
oaeters, ut Loclesiam parocliiaiem in lVovoloro, co^us kstrona-

! prseäecessorum oostrorum keAom Loliemiae et Oucum 
, aä oos al> aniiguv äinosoitur pertinere, ob sincere Or- 

ninis beneliciom lionorsbilibus et religiös» Älagistro ^doäreas

^laiestatem
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Heuum totiguo vonvontui äomus 8. Älsttkiiso >VrslisIsvise prss- 
psli Oräiois Lrucikerorum cum stell» et komm suceessorikus 
cum uuiverso jurs nostro, ^uoä rationo suris pstroostus, sut 
»lio quolibet in esäem Lcolesi» Itsbuimus, in perpetuum hs- 
honäum possiäenäsmguo trsäeremus cum omsikus et sinAulis 
provoutibus, bosis et juribus sä esnäem Leclesism pertinenli- 
dus, bortogus guoäsm säte portsm, gus in kbslbcoäorü' itur, 
ex guo äecem el octo Arossi mioutse monetse guolsnnis uobis 
in censum äsri äebebsstur. Kos Müslis et rstioosbilibu« ipsius 
precibus permoti, ob sioAuIarom elism, gusm sä sscrum illorum 
Oräioom Aerimus, äevotionem, äe mers liberslitslo nostrs, 
ssuogue so msluro procerum nostrorum äesuper ksbilo cousi- 
lio iäipsum Arstiose suscepimus, smmoäo prsekstsm Lcclesism 
in Kovoloro uns cum tivrto prseärcto totogus ipsius sc inteAro 
ceosu vesersbili lUsAi'stro Xnärese Heume toliguo Oonvemui 
äomus 8. Llstlliise in civilste V^rstislsviensium et suocessori- 
l»us eoruoäem äsntes, incorporsntes so cum universo zure nostro 
perpeluo possiäenäo trsäenles, viliil nokis et successorikus 
noslris in iiis juris sut proprietstis reservantes, cum pleno zure 
«ä praelsto» ReÜAiosos transesnt, et cum universs propri'etste 
ils, siouti oobis competebsnt, in eos transkersotur slgue ävvc- 
nisat. Ut lAitur kususmoäi nostrae äonstionis «eries perpetuse 
Lrmilatis robur oktioest, neo ullo uoqusm tempore in irritum 
valest revocsri, prseseutes ^'urs conoessioois literss Leri, sc 
maforis si^illi ooslri robore ürmsri prsecepimus. vslss krsAse 
Husrts äeoims äie mensis ^prilis ^nno Oomini millesimo gua- 
äriAenlssimo nonsAesimo septimo, keAnorum sutem nostrorum 
OunAsriss septimo, Loliemise vero vizesimo sexlo.

L.
Vcrkaufs-Urkunde des Patronatrechtes an den Magistrat zu 

Neumarkt. 1573.
Interse veoäiliovis äioti guris ?stronatus ^nao 1573.

Wir Bartholomäus Mandeliuö, Magister deS Convents 
und Hospitals zu St. Matches in Breßlau, Ordens dcr Kreutz- 
Herrn °mit dem rochen steril, sambt hcrnachgeschriebencn Ordens
brüdern, Joannes Calidulus Prior, Jacobus Budineius 
Supprior, Martinus Biercke, Stephanus Kornick, Nico- 
laus Otto, Andreas Sartor, Valentinus Cantor Z" 
Creutzburg, Simon Cantor zu Lignitz, JoanneS Pfarr zu 
Dictmanßvorff, Clemens Pfarr zu St. Margreth bekennen hier
mit für unS nnd unsre nachkommende Magister und Brüder. 
Demnach das Kirchenlehn zum Neumarckt verrückter Zeit Uns und 
unsern Orden zu St. Matches zu Breßlau zugestanden, und dura) 
Veränderung der Religion in diesen landen nun viel lange iayr 
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hero daßclb in dermaßen abfahl und Unrichtigkeit gerathen , daß die 
Einkommen mehrentheils nicht ermähnet noch vollkommlichen ein- 
bracht können werden, also daß unser Orden wenig oder gar keinen 
nutzen davon empfangen, oder zu gewarten gehabt, auch kein Or
densbruder sich daselbst zu nehrcn gewußt, daßelb auch in sein altes 
Wesen und Standt wiedernmben zu bringen, nach dieser Zeit, und 
unsers Vermögens gelcgcnheit vor unmöglich befunden: haben wir 
allesambtlich auf vergehenden gnädigsten Schrifftl. ConsenS Bewilli
gung und Zulaßung zufördcrst Dero Römisch-Kayserlichen Majestät 
unser allcrgnädigsten hcrrenS, dcßen wir Ihnen zum Neumarckt, 
davon auch ein glaubwürdiges Villimus unter Eines Ehrbarn 
Raths der Stadt Breßlau Bricff und Siegel hicrneben zugestellet, 
sowohl auch des hochwürdigen in Gott Fürsten und Herren Herrn 
Antony, Ertz Bischofs zu Prag, als unsers obristen Generals und 
Visnstorig, oben ungezogenes Kirchlehn sambt allen und iedcn 
seinen Zugchörungen, umb eine benante Summa gclds Einen Ehr
barn Rath der Stadt Neumarckt kauffsweise hinzulaßen, und un
srem Gestifft darvor andere nützlichere, gewißere und zuträglichere 
Einkommen zu erkaufen vor rathsamb geachtet.

Ist derowegcn heut äsi» zwischen Vnß Magister und Brü
dern obbenanntcn Hospitals Verkäufen: an Einem und dcn ge- 
meldten E. E. Rath dcr Stadt Ncumarkt Kauffern andern theils 
umb ernantes Kirchlehn und seinen Zngehörungcn, sonderlich mit 
dem Dörfflein Pfafendorff ein auffrichtiger und unwiederrufflicher 
Crbkauff, wie dcr nach außsetzung und ordnung geistlicher und welt
licher Rechte am kräftigsten und beständigsten geschehen kan oder 
mag, geschlossen worden, dergestalt, wie folget: daß wir obberührten 
E. E. Rath der Stadt Neumarckt mehrgedacht Kirchenlehn mit al
len den Rechten und gercchtigkeiten, wie wir es von vergehenden 
Königen erlanget, und an uns bracht, und die Zeit über bcscßen 
und inne gehabt, laut der alten Königlichen und Fürstlichen brieffe 
darüber, zusambt allen und iedcn Nutzungen, cinkommen und Zuge- 
hörungen, so viel der vorhanden, sowohl dem gutt Pfaffendorff für 
uns und unsere Nachkommen eigenthümblich und Erblich verkaufst 
und hingelasscn, hingegen hat Ein Ehrbarer Rath der Stadt Neu
marckt unß und unsern Convent darfür Zwölff hundert Thaler 
-u vier und dreißig Schilling Hellern Schlesisch gerechnet, auf heut 
ckato geleget und entrichtet, dargegcn wir Ihnen dem Rathe neben 
der Meisterey und Convent brieff und Sigel, alle Handvesten, so 
viel das Convent bey Handen gehabt, zugestellet und überantwortet, 
Welche 1200 Thl wir dem Convent zum Besten angeleget, und vor 
das Vorwcrck, De Sorow genannt, im Olischcn gelegen, darfür 
wir Zweitausend Thlr. gegeben, ausgezahlet und gewendet. Es 
hat auch Ein Ehrbarer Rath die Gewähr durch einstellung der 
Brieff und der Einkommen über sich genommen, beynebens Uns den 
Maistcr für anffgewante mühe, Unkosten und Zehrung dreyer Rei
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sen gegen Wien und Prag bieß zu crlaiigung des obgemcldten Con- 
sens, noch Dreyhundert Thaler zu 36 wienerischen Groschen und 
dann jedem Bruder, so zum Stifft gehörig, deren dieser Zeit Eylffe 
seyn, sambt des Stiffts Ambtmaun Andreaßen Noßmann ein ehr
lich Nockstuck zu einer gedächtnus verehret, und aus freundschafft 
geschencket. Solchen Kauff haben beyde Parth gelicbet und gelobet, 
stet, fest und unverbrüchlich zu halten. Auch haben wir uns gcwilli- 
gct, da genannte Stadt in künfftigen Zeiten, wegen solches auff- 
richtigen kauffes angefochten würde, nicht allein Ihnen den Kayscr- 
lichen Conscns (welcher allezeit beym Stiefft zu finden und wohl 
verwahret seyn soll) zu beschützung in Orixinnli mitzutheilcn, 
sondern auch nach Möglichkeit getreulichen beyzustehen, alles ganz 
treulich und ohngesährlich.

Deß zu wahrer sicherhcit haben wir unser Maisterey und Con- 
vents große Jnsiegel an diesen Brieff hangen laßen, sowohl unS 
sämmtlich mit eignen Händen unterschrieben, welches geschehen nnd 
gegeben ist in Unserm Hospital und Gesticfft zu St. Matches in 
Breßlau den letzten Tag des Monaths Oetobn«, nach dcr geburth 
Cbristi unsers einigen Erlösers und Seeligmachers im 1573 Jahr.

Lsrtliolomaeus Alanäelius lUa- 
^i8ter Uospitalis 8. lölLtllr. 
in Breßlau mppo.

lvioulsu, Ollo mppr.
1scol,u8 Lu3oiciii8 mppr.
lkr. Vslenlinu8 lle Verbs (loin- 

inelillstor drueibulKenrüs.
lllr. 1usnoL8 karoclrus in Deü'-

Ioavne8 klaliäuliis kiior wxpr.
A1artiou8 Lirclce.
8tepllsliu8 Ouenicir.
^n6res8 8srtor.
6Iemen8 ksrocliu8 8. lUsrAa- 

retbse.
8inil>ll Uollumon Oominsnllstor.

Einkünfte der Pfarrthei Neumarkt nach der Einführung dcr Refor
mation im Jahre 1577.

kesevalente lllutlieri sectn Veoburi, et in loeum ksroolü 
Oatliolioi krseclic»ntibu8 1>utliersrii8 S88iimpti8 l'roveutus psro- 
ellisle8 s Dsiois colleoti 8unt, incle aliguill Urse<licsote8 »ccepe- 
rual, religua in Lsbrioam äomus psroeliisli8 spplicals, plsouit 
uoum UeKestrum anoi 1577 Iruo spxonere 8eguenli8 leuoris.

Register über die Einnahm und außgaben der silbcrzinsen, sowohl 
des Zinßgetrede der Pfarrt allhie zu 8. ^näreae zum Newmargkte 
aufs 1577 Jahr geordnete Vorsteher Franz Pförtner, Hanß Hcincke.

Erstlich Pfaffendorff hat eylff Huben, von jeglicher ist vorschul- 
digk auff ölicllselis 21 Gr., auf Ostern ein» schulder fleisch, auf 
Walpur^is 9 Gr., auf Weyhuachten von jeder Huben 2 Hüncr.
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Fallen Krauße hat eine Hübe, sol geben auf Michaelis 21 Gr., 
auf Ostern ein schulder flcisch, auf WalpurgiS 9 Gr. 6a1!iuas 
ut s. aus Martini trumema: LVeyhen 2 scheffel, Korn 4 
scheffcl, Haber 6 scheffel.

Fabian Manckclwitz hat eine Huben, gibct gleichen Zinß, auf 
Martini Wcytzcn 2 scheffel, Korn 4 scheffel, Haber 6 scheffel.

Hans Ebert der Scholz hat 3 Huben, von der einen ist cr frey, 
thun einen pfcrdcdicnst, von den zween gibt cr Zinß 1 schwer 
schock, auf Martini Weytzen 4 scheffel, Korn 8 scheffel, Haber 
1 malter.

Anthonius Schneider hat zwu Huben, geben gleichen Zinß, 1 
schwer schock, Wevtzen 4 scheffel, Korn 8 scheffel, Haber 1 malter.

Andres Manckclwitz hat zwu Haben, giebct gleichen Zinß 1 
schwer schock, Wcytzcn 4 scheffel, Korn 8 scheffel, Haber 1 
malter.

Hans Golum Pike hat eine Huben, giebct gleichen Zinß, Wey
tzen 2 scheffel, Korn 4 scheffel, Haber 6 scheffcl.

Barthel Oßig hat zwu Huben, giebet gleichen Zinß 1 schwer 
schock, Weytzen 4 scheffel, Korn 8 scheffel, Haber 1 malter. 
Garten Ziense auf.Michaelis, der sind eylffe.

Hans Golumptke hat 1 garten, ckat eylff Gr.
Jörge Runtzel hat 1 garten, ckat 3 Gr.
^oreiih Schillers garten ckat 2 Gr ,
Simon Schillers garten ckat 2 Gr.
3tem vber einen garten «Int 2 Gr.
kckem vber einen garten ckat 2 Gr.
klu'sin ^^t Schillers erben von einem morgen 1 Gr.
Barthel Oßigk von einem garten ckat 4 Gr.
Andres Manckclwitz hat zween garten ckat 6 Gr. alkus.
Kaspar Ruther ckat 15 Heller.
Hans Ebert der scholz ckat 5 Heller.
Hans Golumptke ckat 5 Heller.

Die Stadt cke moleuckmo auff Michaelis ckat 1 margk, auf 
Walpnrgis 1' Gr.

Kaliioas, super Halalis vomiui guilidet eorum teuotur ckuas 
^»lliuas Koogs, et suul 22.
Falten Krauße 2 hüncr. Anthonius Schneider 4 hü- 
vabinnManckelwitz 2 hüncr. ncr.
Dcr scholz Hans Ebert 4 hü- Barthel Oßig 4 hüncr.

"er. Andres Manckclwitz 4 hüncr.
Hans Golomptke 2 hüncr.

Von der gemeinen Wiesen zu Pfaffendorf gehöret den Brüdern 
ine St. Mathcs in Breßlau.
Der Herr Pfarr 7 Gr. 5 hl. Anthonius Schneider 15Gr.
Falten Krauße 7 Gr. 4 hl. 2 hl.
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Fabian Manckelwitz 7 Gr. Barthel Oßigk 15 Gr. 4hl.
4 hl. Andres Manckelwitz 15 Gr.

Der scholz Hans Ebert 22 Gr. 2 hl.
HanS Golumptke 7 Gr. 5 hl. 

Flcmischdorff geben eylff malther getreydcs.
Paul Pirner äst von einer Huben auff Martini fruments: 

Weihen 2 schcffel, Korn 4 scheffel, Haber 6 scheffel.
Aler Rotkyrche von der Huben, die do Simon Pirners ge

wesen ist, äst einen Floren Bngrisch, Martin die fraw Not- 
kyrchen äelit 1 margk 6 Gr.

Caspar ArtztS von dreyen Huben, äst von ieder Huben 1 Flo
ren Bngrisch, auff Martin Michel Artzts an stadt seines 
brudern Caspar Artzts ää. auf 76 jähr 3 margk schwer 
27 Ggr. 9 hl. ää. auff 77 iahr 3 margk schwer 27 Gr. 9 hl. 
thut 7 margk schwer 7'/- Gr. den 22. so. 78.

Anthonius Pförtner der Eitere giebet von dreyen Huben, die 
do des alten Michel Artzts gewesen seynd, drey margk schwer 
auff Martini, die fraw Authony Pförtnerin ää. 3 margk schwer 
minus 18 Heller.

Caspar Rother giebet von einer halben Huben 32 weiße Gr
aus Martini.

Der Scholtz zu Flcmischdorff Barthel Schmidt giebt von zwu 
Huben alles aus gunst 2 margk schwer.
Kemmendorff hat 40 Huben, geben das malter, die an

dern Tetzem, sunder vor daS malter nympt man aus gunst drey 
schwer Firdungk anzuheben auff der lyncken seythen.
Caspar Scholtz hat zwu Huben, äst 6 schwere Firdungk aus 

Martini/
Christoph Krauße der Scholtz hat drey Huben äst 9 schwere 

Firdungk.
Mac; Krauße hat zwu Huben äst 6 schwere Firdungk.
Lorentz Zimmermann hat drey Huben, äst 9 schwer Firdungk- 
Melchior Krauße hat drey Huben, äst 9 schwer Firdungk.
Wenczel Ulrich hat zwu Huben, äst 6 Firdungk.
Caspar Krauße hat eine Huben äst 36 Gr.
Mertin Wenczel hat zwu Huben, äst 6 Firdungk.
Hans Krytsch hat 4 Huben, äst 3 margk schwer.
Lorentz FcndlerS erben mit dcr kauder Huben haben 4 H»' 

den, geben 3 margk schwer.
Tetzem geben die nachgeschrieben auff Martini.
Lanß Guldner hat 4 Huben. Wenczel Ulrich hat 2 Huben- 

Korn 4 scheffel. Korn 2 scheffel.
Haber 4 scheffel. Haber 2 scheffel.

Frank Thomas hat 4 Huben. Welcher Krauße hat eineHuo- 
Korn 4 schcffel. Korn 1 scheffel.
Haber 4 scheffel. Haber 1 scheffel-
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Hanß Krauße erben habe eine Lorentz Fendlers erben haben 
Huben. Korn 1 scheffel. eine Hub. Korn 1 scheffel.

Haber 1 scheffcl. Haber 1 scheffel.
Die folgende Dörffer geben halben Tetzem.

Frankenthal hat 30 Huben, daß Furwerk hat 8 Huben. 
lVobiliUmus po88i'«Iet Dominos ^utlioaius AluHreim. Auff 
Martini. Koni 4 scheffel. Haber 4 scheffel.
Barthel Veith hat eine Hu

ben. Korn >/2 scheffel. 
Haber V2 scheffel.

Martin Kunradt hat 2 Hu
ben. Korn 1 scheffel.

Haber 1 scheffcl.

Andres Peicher der jüngere 
hat 3 H. Korn 6 Viertel.

Haber 6 Viertel.

Baltzer Kluge hat 2 Huben.

Gregor Kunradt, Hanß An
dres Erbe 2^ Huben

Korn 5 Viertel.
Haber 5 Viertel. 

Christoff Kunradt derscholze 
hat 4 Huben.

Korn 2 scheffel.
Haber 2 scheffel. 

Hanß Nhlick derPuhes guth 
hat, eine Huben.

Korn '<2 scheffel.
Haber scheffel.

Korn 1 scheffel. Haber 1 scheffel.
Schönaw hat 30 Huben.

Hanß Landtskrohne der Erbherr giebt vor 3'^ Huben Korn 
7 Viertel, Haber 7 Viertel.

Steffan Jeckels oder kremers 3 huben feint unter die gärtner 
getheilt, feint schuldig Korn 6 Viertel, Haber 6 Viertel.

Peter Hepner, Haust Klugen zwu Huben. Korn 1 scheffel, Ha-
der 1 scheffel.

George Neustener hat eine 
Huben. Korn P scheffel.

Haber P scheffel. 
Hanß Göbcl hat der Caspar 

Schneider 2 Huben.
Korn 1 scheffel.
Haber 1 scheffel. 

Jörge Voith der Scholtz hat 
drey Huben.

Korn 6 Viertel.

Der Scholtz hat Domnigk Sü- 
stes halbe Huben.

Korn 1 Viertel.
Haber 1 Virtel.

Macz Schendegast hat andert- 
halbe Huben.

Korn 3 Viertel.
Haber 3 Viertel.

MertinSchmidthat anderthalb
Huben. Korn 3 Viertel.

Haber 6 Viertel. Haber 3 Viertel.
Hawbsldorff hat 26 Huben. *)

Barthel Kmoche hat 3 Hu- Peter Proffe hat 3'12 Hu
ben. Korn 6 Viertel. ben. Korn 7 Viertel.

Haber 6 Viertel. Haber 7 Viertel.

') Hausdorf S. O. 4 M von Ncumarkt. 1303 HugoldiSdorsf; 
1324 Hugilsdorf; 1348 wieder Hugoldisdorff; 1363 HeugclS- 
bvrff; 1494 HangelSdorf; 1577 HawblSdorff.
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Hanß Geyssler hat drithalbe
Huben. Korn 5 Viertel.

Haber 5 Viertel.
Macz Klöße hat eine Huben.

Korn ',2 scheM.
Haber I2 scheffel.

Christoff Arlot hat zwu Hu
ben. Korn 1 scheffel.

Haber 1 scheffel.

Ambrosius Furman hat an
derthalb Huben.

Korn 3 Viertel.
Haber 3 Viertel.

Hanß Knuche hat eine Hübe.
Korn 'I2 schcffel.
Haber 'I2 scheffel.

Martin Klosters halbe Hu
ben itzund der Juncker Hanß 
Falkenhayn. Korn 1 Viertel. 

Haber 1 Viertel.
Die folgende Dörffer geben Bischofs Firdungk, und der sind fünffe.

Dambritsch hat 40 Huben, wiewohl Ihr mehr sein sollen, 
geben vollen Firdnng, anzuhcbcn zur liucken seilhen, alß man vom 
Neumarckt kompt.
Hanß Lithman 2 Huben. 
Jörge Möller 2 Huben. 
Macz Kuuitz 2 Huben 
Der Scboltz Mertin Krytsch 

drey Huben.
Auff dcr andern seithen. 

Mertin Virtel 2 Huben. 
Michel Brendt 2 Huben. 
Jörge Woiczigk 4 Huben. 
Dcr Erbherr Greger Virtels 

3 Huben.
Wiltschke hat 44 Huben, geben von der Huben einen 

Firdungk.
Hanß Borwitz hat 4 Huben. Hanß Krauche 2 Huben.
Jacob Krusch e hat 2 Huben. Jochim Borwitz hat vier Hu- 
Hanß Weiß hat 2 Huben. den, giebt von allen eine margk 
Hanß Reyman hat 2 Huben. aus gunst.

Simon Huscher hat 2>^ Hu- 
den. Korn 5 Viertel.

Haber 5 Viertel. 
Macz Klosen zwu Huben hat 

der Juncker.
Korn 1 scheffel.
Haber 1 scheffel.

Michel Geyßlers fünfftehalb 
Huben etium iieres pos- 
siclet Herr Hanß Falckenhayn. 

Korn 9 Viertel.
Haber 9 Viertel.

Jacob Sperliges Huben hat 
itzund der Juncker Hanß Fal
ckenhayn. Korn ^2 scheffel.

Haber 'I2 scheffel.
Hanß Kluge zu Scheine 

(Schönau?) hat Werten Klo
ßes Huben

Korn f'2 schcffel.
Haber 'I2 schcffel.

Welcher Woiczigk 2 Huben. 
Der Erbherr Schedels 2 Hub. 
Hanß Keiner 2 Huben.
Der Juncker Jörge Ecks hat 

sünff Huben.

AsmuS Klenner 2 Huben.
Jörge Ecke zum Dambritsch 

Erbherr, dcr giebet von 8 
Huben eine margk aus gunst.
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Vrusian Nickisch hat 2I2 
Huben, die eine frey.

Jacob Rcyhman hat 3sts 
Huben, anderthalbe frey.

Andres Keitsch 2 Huben.
Vicz Schneider 2 Huben.

Blumerode hat 
von der Huben 6 Gr. 

Thomas Herman 3 Huben. 
Peter Weiße 2 Huben. 
Mertin Scholtz 3 Huben, xos- 

siäot lieres.

Der Krctschmer hat 1 Huben.
Hanß Pfeiffer hat 2 Huben. 
Andres Schneider 'I2 Huben. 
Macz Grewlich V2 Huben.
Jörge Zippel hat 2 Huben, 

die dritte hat der Erbherr.

xxix Huben, geben halben Firdungk, alß

Christoff Putterman 4 H.
Jörge Zippel außn Meys- 

ners 3 Huben.
Christoff Weiße 2 Huben.

Die Landtskrohner geben ieglicher vom Forwerge eine 
margk aus gunst.

Titzdorff gibet von 4 Huben vollen Firdungk.

ChristofsSchmiedthatl'^H. Vom Forwerge von einer hak
Mertin Kunradts Erben 2H. ben

Krothpful hat 10 Huben. Hillebrandt Hundt von
Die Landtskroyhner von einer Rauße von der andern hellfste 

helffte äant 20 Gr. äst 20 Gr.

Bonn Jahr gezcithen geben die folgenden Persohnen.

Simon Rother äst 8 Gr.
Adam Stäche äst 8 Gr. 
Hanß Golumpke 4 margk.
Caspar Henleyn krctschmer zu 

Franckeitthal von der Simon 
Michel stucke auf Flemisch- 
dorffer margk.

Mathcs Wickcr 4 margk auff 
Lpiplisnise Domini.

Die Kirchen Lätter 4 margk auff 
Martini.

Die Zeche der Kirschner 16 kleine 
Gr. auff Michelis.

Ullrich Sommerfeld zum 
Falckenhayn 2 kleine margk 
auff kuriticaNonis blarias.

Scholtz zu Pfaffendorff 1 Fir
dungk auff Martini.

Anthonius Schneider 4 
margk Martini.

Barthel Oßigk 8 Gr. auff 
Martini.

AUdres Manckclwitz 4 margk 
auff Martini.

Simon Schillers Erben 4 
margk Martini.

Tartaros äe lenebrae 12 Gr. slbus scoipit Cantor in sua.
Christ off Kunradt äa liortis Osx^Ianorum 18 Gr. sccipit 

Diaconus in sus.

Useo äs verbo sä varllum ex He^estra anni 1577, suk» 
väministrationo I^niliersnorum Frantz Pförtner «t Hanß Heincke 
com^osita, Iiuo traoslata ^ro a li^uali äireclione successurnm.

Gcsch. d. St. Ncum. 26
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6.
Negulirung dcr pfarrlichen Rcvenüen durch dcn Magistrat auf Ver

anlassung des Pfarrer Nentwig.

8ogu!tur nunv rn8truwentum specillogtivrim proventniiM 
Lcolesise karoeliius lVeokoren8i8 a 8enatooibu8 »cstiiolicis post 
oiullss litos I>rlbiia8 «x maaclalo lieAii Olkicii VratisIsvieii8tS 
primo pv8t rvi oinintivuem iotrväucio pnraclio emliolico ^4. lll. 
v. k°r»nci8co Osnolu lVeatNvi§io, ?i<n!>ouutario sxostolico eto- 
exlrikiluin anno 1657.

Jm nahmen der heyligen und hochgelobtenn Drcyfaltigkeit ist 
wegen hiesiger Pfarrkirchen zue 8t. -Intjroas Zustand und Vermö- 
gen, und derer Pfarrern Ordinär Einkünfften und Gebühdnüsstn 
nachfolgendes dargethan und dieser Vergleich abgefaßct worden: 
Demnach im abgewichenen Sechzchenhundert Vier und funfftzigO 
stcn Jahre den Lösten MonaihStag Jauuary durch die Kaiserliche 
Reförmations Commission, der Angspurgischeu Confcffiou zugethane 
Pfarrern allhier iieoniiret und auSgeschaffet, hergegen ihre Hoch
würden sdcrr ieranei8cu8 Oaroln8 k^snil>vi;;iu8 ?rolonotsrill8 ^po- 
8tolivu8, Ordens der Dohmbherren des heyligen Grabes durch Böh- 
mcy, Mähren und Schlesien 6enernii8, Oberster Creutz Probst zur 
Neyß, Rattibor und Reichcnbach, Pfarr zum Neweumarüt, zum 
Pfarr iustalliret, Ihme aber der Kirchen Zustandts und Pfarrern 
Gebührnüsses halber unterschiedlicher ungleiche berichte von einer 
Zeit zur andern, vor- und beigebracht, und dannenhcro alle, sowohl 
von denen kirch Vätern und Vorstebern obgemcltcr Pfarret, als auch 
andere geschehene wahrhaftste gcgeuberichte in Zweifel gezogen wor
den, also daß anfänglich (tiiul) Ihr Wohl Ehrwürden der Herr 
2^re!>iPr<-8ll^ter zu 8t. l^icnlai vor Brcsslau, dannen Ihr Hoch- 
würden und Gn. der Herr Officialis und letzlichen wohlerneuttcr 
Herr Probst und Pfarrer allhier, bey Ihr hvckgräffl. Gn. und Gcstr- 
gestr. dem hochlödlichen Königl. Ambte des Fürstenthumbs Breßlan 
unv zugehöriger Weichbilder Newenmarckt und Nambßlaw ete. kla
gende entkommen, daß hierauff uns Bürgermeistern Rathmanncn, 
alle und iede, obgcmelter Kirchen und Pfarret jährlichen Ordinär 
Einkommen, «utsientiev cinzuschicken, und solche dem Herrn Pfarrern 
zugleich zu überreichen ambtshalber anbcsohlen und mitgegebcn wor
den. Sintemahlen dann auf deßen erfolg und des Herrn Pfarrer^ 
ferners anhalten, von hochgedachtem Königl. Ambt unterschiedene 
Tagefahrten, zu beiderseits Verhör, und entscheiduug sothaner ent
standener Irrungen, angeketzet, ane sciten des Raths aber (wie so
wohl im ersten, als auch darauff erfolgten DeuioralioniZ? abschiedl 
enthalten) ciollneiret und erwiesen worden, daß der Rath daß 4'^ 
Patronats durch einen auffrichtigen, und bei recht beständigen kauft, 
Erb- und Eigenthümlich an sich gebracht, und daß eS, wie mit der 
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Kirchen Vermögen, als auch dcr Pfarret Einkommen allerdings, 
wie hcruacher «peoiiroirct, bcwandt sey.

Die Pfarrkirche hatt anictzo noch an ordentlichen jährlichen 
Zinsen zu erheben Termioo Trium kegum:

—------------—" Thlr.
EliäsUßlcrU-no ckum liasc „vl-illo anno 1703

Tobias Kleinerm) von seinem Hause .... —
George Heincke (nuno Hauß Wilhelm Haußdors- 

ser) von seinem Hanse..................................—
?uiiticiniooi« Alsrme.

Hrn. Frantz Schlottniges se». Erben von der 
Huben znc Flemischdorff . ... - - - -,

Uuno Hr. von Tschirnhauß antheil jährlich 30 Gr. 
und Niaria Gleinerin antheil jährlich 10 Gr.

Fastnacht.
Hr. Heinrich Meißner (nuno George Gerste) von 

dem Garten hinter dcm Schützengraben . . —
Peter Wentzig (ouoo Daniel Gürtler) von seinem 

Hause.............................................: - - - —
Hanß Kauder (nnno Hanß Ecke) von seinem Gar

ten und Hause vor dem Thomaßthore ... 2 
Caspar Schedel von seinem Hause .....—

Termin« Ostern.
Paul Haupt (ouoo Paul Mergener) von seiner 

Fleischbank
George Scholtze (nuno Paul Scholtze) von seiner 

Fleischbank . . : - -
Christoss Ulrich (nuno Christian Gurbig) von sei

ner Fleischbank....................................... - - —
Hanß Günther (nuno Paul Baum) von seiner 

Fleischbank..................................- - - - —
Micharl Mümlcr (nuno Christoph Wolssm die 

Töpferin to»mm 7 Gr. 6 Heller) von dem 
Hause und Garten.........................................

Martin Thiel (nuno George Weigcl) von dcm 
Garten vor dcm Liegnitzischcn Thore ... —

George Doberß von seinem Hause ..... —
Hanß Geißler von Christoph Schillers bebckwcten 

Brandstelle am Ringe (snno 1657 roter cle- 
dita rnexi^rbilra ponitur) . . > - -

Termioo VT-tlpur^is.
Hr. Heinrich Meißners (nuno Mathes Nicke) 

von seinem Hause . . . ..................................—
26 *

Er. j H>.

32 —

32 —

4 —

32 -

16 -

24 -
27 6

12

12

12

12

8

32
16

8

16
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Harch^imschüßel (°u°c Christian Kristen) von 
seinem Hause .......... 

1'erwiao Pfingsten.

Christoph Thomas von seinem Hause . . . . 

^ermino ^ouoois ksptistae.

Andreas Limme von seinem Hause........................  
George Schubert Kraftmehler von seinem Hause 
George Rehnisch so». (nun° Hanß Rchnisch) von 

seinem Hause......................  . . . .
, 1'eriniao Larillolomuei.

George Wicsener (mmc Fridrich Schcde) von sei
nem Hause ..... ................................... . . .

Urmino Joh. Enthauptung.

David Hoffmann (nune Hanß Hoffmann) von 
seinem Hause............................. ...... . .

^6rmio» lVlicllselis
Matches Krause (»uno Daniel Krause) von der 

Färbestuben bey dem Liegnitzischen Thore. .
George Mercker (nuuo Henrich Perschkc) von sei

nem Garten......................------
George Kcitsch (nun«- Hanß Otto) von seinem 

Hause..............................................' ' >' '
Matches Krause (uuuc George Thomas) zu 

Kemmendorff von der Pfarrbuben . . . .
Der Fr. Matthes Giirticrin Erben, und Casper 

Mergner Matches Wantzig) von ei
nem Garten . . . . - - - - - - -

Die Lorentz Nippin (unuo Noa Gerste) von ih

rem Garten . . ... - - - - .-
Mertin Scholtz (antelme rntee ruexiAibiliaxonr- 

inr Peter Ansorgeö) Haus . .. . . .
Hanß Ecke (antekuc iuter inoxiAlbiliL poortur 

Caspar Rennerts erben) Haus und Brand

stelle
Derwino Murttni.

Baltzer Schönborn (»um- Adam Otto) von sei

nem Hause.....................................................
Verwino Culli.

Hr. Johann Knab und Peter Ansorgcs Erben

Mr" Gr. Hl

18 —

20

32
16 —'

16 —-

4

27 . —-

16 ——

16

16 —

4 —

16 —

32 —

20 —

12

1

1
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Mr" Gr

(nuuv'Christoph Ulrich und Fr. Johann Mi- 
chael Pricßmaicrin Erben) von dem Ackermorgen

Hr. Johann Knab (ouoo Fr. Martha von Min- 
ain) von seinem Hause . - - t - ' -

Hr. Johann Knab von Sevdlitzes Garten . . 
Diese 6 Thlr. sind adgclöset, und auf die Badt- 
stuben allhier transfcriret worden, derer letzl- 
gcr Besitzer Caspar Rienholtz lelbe abzufuh- 
ren schuldig, «une stehen sie auf Hrn. Mat
tbei Kuntzes Erben Apothecken allhier.

Heinrich Marquarl (ouoo George Mertin See-, 
man) von seinem Hause . - - - . -

Hr. Johann Knab, Hr. Anthom Goldbachs und 
Hr. Gedeon Rüclls Erben von dem Karlsberge 
Aunc geben hiervon Christoph Ulrichs Erben

13 Gr. v Hu
Frau Ursula Nieserin Erben 27 — 
Martin Rutterin .... 13 —

Termin» Weynachten.
Die Fraw Bernard Gottwaldin und Zaches Re- 

dehosin von dem Ackermorgen - - - - - 
lVunc gibet Caspar Sagnerln 14 Gr.
Adam Schmicdt .... - 28 —

Die Baltzer Scholtzinn (nuno George Langln) 

von dem Hause............................................... 
Nachaesctztc vapitsUa und Zinsen find zwar 

auck) dem Tnlrimomo der Kirchen zuständig, doch 
meistens vertorben und die wenigsten exigibit.

Termioo Trium Uegum.
Hr. Heinrich von NübelsckützeS Garten zu Fle-

Hr. Hans von Gellhorn zu Falckcnhayn wegen 
vorgeliehenen 118 Thlr. jährlich . . . .

Termioo kurifioatioois blariae.

20

16
6

1

1

7

32

18

6

8

20

3

George NüßelS HauseS stelle .....
Caspar Wunderliches Erben . . - > 

Termioo Fastnacht.
George NüßelS Erben vom Hause . > .
George Reimschüßels Erben ..... 

Termioo Ostern.
Christoph Schillers HauS hat Hanß Geißler 

gebaut ut supr.

an-

12
1

20
16
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Tylr. 'Gr. Hl.

Urmiuo >VsIpurAis.

Der George Jäschkin Häußlcin.............................. — 2 __
Der Hanß Adotpfin Häußlein.............................. 2 —
Matches Hielschcrs Häußlein ...... — 2 —

lermioo kaptistse.

Frantz Pförtners erben von 200 Thlr. vorgclichen 12 — _
Michael Renners erben von vvrgeliehenen 50 Thlr. 3 — —

lormioo lUicliaeli«. . 

Adam Breßlers Erben Häußlein.............................. __ 12
Caspar Jäckels erben zu Kemmendorff, von dem 

Hanke und Garten bey dem Lignitzischen thore — 5 —
Der Matches Schülerin Hanß .............................. — 32 —
Caspar Renners erben Hauß hat Hanß Ecke an

gebaut ut supra.
Peter Ansorges erben Hauß hat Martin Scholtz 

angcbaut ut suxra.

Terwino LaUi.
Matches Ortrandt von vorgeliehcnen 36 Thlr. . 2 9 __

lermioo Weynachten.
George Batike von vorgeliehenen 16 Thlr. . . 1 __
Caspar Nenners erben Hauses Brandstelle hat 

Hanß Ecke gcbawet ul suxra.

Von deme nun vorhero specificirtcn entkom
menden kstrimonio Lcclesis« hat dcr Herr Pfarr 
jährlichen Alartini gesellig zu empfangen 
VHsüüeri lunckstionom.......................................... 2 24

leosluur . . . , . . , 1 32 —
Wegen Seydlitzeß Garten ........ 2 — —

Ueber Vorgesetzte Einkommen haben zwar von dem l540stcn 
Jahr hero gewiße Kirchenväter die dem Pfarrer vormahls von den 
eingepfarrten Dörfisch äfften, auch anderer, eingelauffcne Deoimas 
nnd Silbcrzinsen administriret, so aber nunmchro von dem hochlöbl. 
Königl. Ampt per sentonlism hinwicderumb dem Pfarrer adjudici- 
ret worden, also, daß Er bey der Stadt nebenst seiner Wohnung 
zu genießen hat den Garten auff Pfaffendorffer Steinwege; zwey 
Wiescflecke zu Pfaffendorff, wie auch zwey Wiesen auf dem Bruch: 
Wie nicht weniger die völligen Decima« nnd Silberzinsen alß folget.

Rk. Weilen von Ihr Wohl Ehrw. dem Herrn Ertzpricstcr 
jederzeit zu der vorigen Wiesen noch eine laut dieses Deoem
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Ueeisters prätendirt worden, alß Jhme von E. E. Rath 
jedes Orthes noch eine zu der vorigen adjnngirt, daß aho 
bccder Orthen aus zweyen Wiesen eine gemacht worden, wel
ches hierhero zur künfftigen Nachricht zu tragen vor nöthig 

befunden worden.

Pfaffendorff.
Balthasar Roscinan Scholtze ....
Hanns ZLnisch........................- >
Paul Hanbtcs 6)utt............................
Hanns Adam Zwicker  
Mariin Wcigcls LcS Jüngern . . . 
l5bristopb Krauses  
EsaiaS Huberg . . - -
Der Balthasar Roscmamn warten . .

Flemischdorf.
Die Schöltißcy.................................. 
PckvldS Forwerg............................
Hr Johann Knabe 3 Fl Vngnsch ictzo 
Martin Thiel...................................... 
Hank SchcdclS Gutt ......

Kämmendorf.
Matt her Krause: wegen der Schot

tisch - -..................................  
seines Guttels . .....................  
Simmon Manckelwikcs...............  
George Bergeis . ...» - - -

Mattbcs Stäche: von seinem Lutte 
von Meilen Sängers Gutt. . -

von George Süßebcckcrs einer Huoc 
Hanß Thomas der Eitere: von 

seinem Gutle................... - - -
von Niclas Gausidkcs dreh Huben . 
von Georg Süßebcckcrs anderer »ube

Hanß Thomas dcr Jüngere: von 
seinem Güiicl

George Krause von seinem Paucr- 
........... ............................................

Getreide. !
Schcffcl.

Weißen Korn Haber

Geldt.

Thlr Gr. Held

Mcbr ikt gemclte bchdc zusammen: von 
Christvpb Krauses......................... 
von George Thomaßes . . . „. .

George Profc: von seinem Guttcl

Hanß dorf.
Die Herrschafft
Bcrnard KnocheS Güttel........................
George ArletS......................................
Christoph GcißlerS.......................  .
Hanns Hielischers.................................
Ehristopb SchnieberS............................
Mertin Schneiders . . . - - -

Franckcnthal.
Die Herrschafft......................................

4 
4
4
4
4
2

2

8
8
8
8
8
4

4

1

4
2

4

1
2

12
12
12
12
12
6

6

t

2
4
4

4

I 
2

4
2
2
1
2
1

4

7
2
2

3

4
1

I

3
1

2

2

3
2
2

12
4
4

24 
16
21
26
12

18
24
18

12

18

18

5

Scheffcl.
lAorn 

- 5r

1r 
I

4

Habcr
6 t

1
1^

1

4
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Schcffel,

Die Schöltisey .... 
Caspar CunertS des Eltern 
Caspar CunertS des Znngern 
George PcichcrS Güttcl . . 
George Knochcs .... 
Caspar Pähcs................... 
Dcr Krckschamb ....

Die Hcrrschafft . . . 
Die Schöltißey . , . 
George WoglcS Güttel 
Hanß Herlwiges Garten

Schönaw.

Hn 

2 
!' 

!'

4
4

44 
14
1
4

Haber.
2 
!> 

!'

4
4

44-

Bischosfs Vicrdunge. Tißdorf.
Die Schöltißcy.................................................... .... . .
Der Kretschamb..................................................................
Michael CunertS Güttcl....................................................  
Dambritsch............................................................... .
Blumerode, .........................................................  
Raußa................................................ ............................
Wiltschkaw........................................................................  
Falckenhain Hr. Gclhorn , . ' . .............................

runäeetiones und Erbzinsen in Newcnmarckt.
E. E- Rath wegen eines GärtleinS........................, .
Der Michael Cunertin Garten........................ ^ . . .
Hanns Reimschüßels zwey Gärten.................................  .
Won dem Pirnerischcn Ackerstuccke Hl. Tobias Pirner . , 
Die Antbonii Pförtnerin.................................. . . . .
Die Hanß Tißin..................................................................  
Die Kirschner-'Icchc........................................................  .
Dcr Fr. Bcrnard Gottwaldin Ackerstücke........................  
Die Schneider Zcche .........................................................  
George Deutsches Garten auf Pfaffendorffer Steinwege , .

Von vbberührten Einkommen ist hingegen der Herr 
Pfarrer schuldig außzugeben:

Dem Schulmeister »Ivn8»Ik3 . . ......................................
Dem Glöckner IUens»I«8.....................................................
Wicsenzinß von den zwey Wiesen zu Pfaffendorff nebst der 

Gemeine nach Breßlaw .... .....................................
Schon Sich er Pfarret wegen bat er zu fodern:

Bey E. E. Rath wegen dcr Dinstagspredigt...................
Von denen aber zuer Schönätche und dahin eingcpfar- 
retey.

Lhlr

5
2

4
1

2

1 
1

16

Gr.
16
4

12
12
16
20

28

18
8

24
16
10
5

10
16
12
18

6

16

32

a^cur.

8
4
8

Gctreyde,
Die Wicdcmüth von zwo Huben.
Daß Forwerg gibet ...... 
Die Schöltißey ........ 
Zacob Stritzskes Güttel...................  
Nickel MerdtcrS.................................
Michael Dietrichs

Scheffel.
Korn Hader
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S-beffcl.

GcorgcMerckerS....................................................
Dcr Krclschamb ................................................
Loren; Zippel....................................................
George Zimmers . . ......................................
Die Herrschafft zu Mgott.................................
Falckenhain Hr. Gclhorn ........
Hr. Sommerfeld . . ,.................................
Der Kmschamb daselbst .........

An Silberzinsen.
Die Jacob .. ............................................................
Hanß Göbel..........................................................
Adam Hvfcmcistcr................................................
Adam Güntschcr....................................................
Matches Pclß....................
Hanß Tiße . .....................................................
George Kicrstein....................................................
Der Schmicdt.....................................................
Won SeydlißeS Garten bey der Stadt . . . .
George Krause Fleischer......................................
Merlin Grötsches Reyhestücke.......................  .
Paul LiewaldtS Garten vorm Liegnißischen Thore 
Der VoiglS Müller................................................

Korn
1 
U

Thlr

14 !'1

Gr.
5
2
2
4
1
1
1
2
8

32
22

7
8

Hader.
1

L

14 
12t

Heller

3
6
6
6

S

6

Alß haben diesem nach wir Endes benendte controvertirende 
Theile auf geschehene klage, Lxoepnua, Ueplicsm und vupiioam, 
uns dennoch amicubiliisr zue Vermeidung fernerer Mißhelligkeiten, 
vielmehr zue Stifft- und erhaltung FriedeS und Einigkeit über ob- 
gemeldte Königl. Ampts abschiede vcrnohmen und wohlwißcntlich 
dahin vercinbahret; daß eS von nun an in allem, wie es jetziger 
Zeit befunden, und vorhergescyter maßen specificirt, ferner und ins 
künfftig unangefochten verbleiben solle, und der Pfarrer bey hiesiger 
Kirchen zu 8t. Falles»« ein mehreres nicht, als solche Specifikation 
besaget, sowohl von der Stadt, als denen aufm Lande Eingepfarre- 
ten zu fodern hat: gantz trewlich, sonder alle gefchrde.

Zue stetester Haltung haben wir beyderseits diesen Vergleich 
mit unseren Pettschafften und Unterschriften bekräftiget: Geschehen 
unv geben in Newmarckt den fünfften Monathstag Februarii im 
Sechszehen hundert Sieben und funffziglsten Jahre.

(L. 8.)
krancisous Lurolns iVentteviUus. 

k Ordens dcr Dohmherren 
des heiligen Grabs durch Böh
men, Mähren und Schlesien 
Kenernli's, Oberster Creutz Probst 
zur Neuß, Rattibor und Reichen
bach, Pfarr zum Newmarckt 
mxpr.

(.1, 8.) 
Johann Knabe 
Heinrich Meißner. 
Johannes Ruprecht. 
Gottfried Wecker. 
Tobias Wagner.
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H.
Im Jahre 1514 vorhanden gewesene Anniversarien fiir verstorbene 

Fnndatoren.

Latione ^nniversariorum ex Lexestis sntiguioribus exeerpts 6s 
»uno 1514.

/ losnnes Lirster, buius Lcelesiae pledaous, Orckiuis Eru- 
cikeiorum siellatorum, meckism msrcam 6e6it pro snniversario 
annuatim. ^6neatur deria sexla post leslum 8»nctse-Alsrtlias 
Vir^inis pro snima sna cum colleel» pro tamuls, solutio l>is- 
tivitalis Itlnrise. 8olvunt «t cksnt illam Esspar 8clrul^ st lller- 
tin 8oIli11inK Rustici in klialdenckorld. kicksn» 8 Er. Espella- 
nis cuiliket 6 Er. kraeckicatori I Er. pro inNmalions, paupe- 
ridus I Er. Esmpsnstori 2 Er. gui kackst pulsum, 6e 8ero, z?) 
«6 vi§ 1ias integras et mono s6 missam.

Eonrack Litt er pi, eil 2 msrcss. 'kenetur prope lestum 
LukiKcalionis DIarise. His» 6nss msrcss ckst bseres in kalleen- 
I,an lallaunss 8eliU88oI. kledano unsm marcsni, »1ism Espel- 
lanis. Eampsnator 4 Er. badet, s pledsno 6uo8, et a Espel- 
lanis >etism badet 6uo8. Das werden die zwey kleine margk seyn, 
welche wegen Falckenhan der Hr. Grass von Schlcgenberg Erbherr 
anff Falckenhan bieß dato giebet.

Lardsrs kamula Leinriei Ersidelvvitr 1 marcsm 
in kbakkenckorlk. 1'enetnr keria tertia p»8t losnnis Kapli8tae 
nativitstem. Hanß Aldcnburg in kl>sllcn6urlk 6sl meckiam mar- 
eam. Esspsr et Alertin 8LlriIIin» 6ant sliam meckiam niarcam, 
c>ui1idet illorui» I Isrtooem, äislridutio as^ualis. kledsno 16 
6r. Lapellanie cuilibet 16 6r.

DIsKietri lolrannie vocloria in Aleckicina, ^rebickraooni 
61oAovisnsi8 meckia marca. l-enstur Isris «exts post Lartlrolo- 
inaei, guam solvunt Vitrici Lcclesiae 8. -lockreae. 1'lsbsn» 12 
6r. tlspellanis 10 Er. socÜ8 in seolis 2 Er.

Lsrtbolomaei Lolle, olim klsdani msäia marcs. I'e- 
nstur kvria sexta post lVativitstis Älsrise ootavss. solvit Vslten 
4ostb in kl>aklsn6orlk in desto 8. ülicbaelis. ckistribulio segualis.

Nomioi Lenriei Zebene nreäia marea. I'enetnr teria 
ssvuoäs post Lssari super basreckilsle sive burreo in der Kro- 
mcrgaße. solutio in desto 8. ^nckrsae. ckistriblltio aegualis.

Item Hanß Scholtz rstione borti post Flcischerthor.
Lsto ckeksoto non constet, gui sink 6e »online contribuentes 

pro menrorstis anniversariis, Ismen solutio, prsesertim ex?Ilak- 
senckorbk sub pecuniis 6sri solitis, et supra speeibealis, uli eliam 
«liguidus eensidus reeensitis ex civilste contineri pruckenter 
praesumitur, proinäe elism odlliAationes persolrenäse ernnt.
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I
Abnahme der Kirchen-Rechnungen und dabei vorgekommcne Ver
handlungen. Revers des Magistrats wegen Wahl der Kirchen- 

vorsteher.

^nvo 1703 äie 6 Novembris in domo ksrocbisli in prse- 
sentis mes, Ooi loose kränlrl 0on8uÜ8, Ooi 8et>sstisoi >Vs- 
Aenbnecbt 8eniori8, et vni lobise ^otonii Lsumann 8enato- 
runi, stgue vni 8eds8usni 5Vs^enirnecIit junioris, Fotsrii IVeo- 
sorensis, s vomino losone Aliclisele HuioteH et pbilippo Libero 
Ouläen 8eostorit>us slgue Vilrieis Lcclesise ksroeliialis lVeo- 
lorensis ouingue snooruin ratioeiois diclse Keclesise, viäelieet 
pro snoo 1698, 1699, 1700, 1701, 1702 oblsts, reviss et 17 
danusrii 1704 spprobsts stgue subsoripts suerunt.

^„oo 1706 äie 18 Äls^ rstioeinis kcclesiss ksroebislis 
I^eokorensi» pro snoo 1703, 1704, 1705 in vuris a ine losnoe 
l^natio kotier Lrcliipre8b)lero Vlevforensi, ibidem et in 8cbün- 
eiclie psroclio, vno Ions kraot^l Voosule et voo 8ebs8tiaoo 
^»Aenboeebl 8easlore (pr«e86ntibn8 vno OspeUano ineo ?elro 
8cbneli et vno 8eb38tisoo IVsKeolLoeekt Uolsrio) reviss, sp- 
probsta el subscripls sunt, guse vni 1osnne8 Aliclisel Huintell 
et ebilippus viber Hulden 8snslore8 et Vitrici Lcclesise xrse- 
sentsrunt. In Iiov coii8e88n unsuimiler conolu8um kuit, ut im- 
pos^eruu» äuo exempkris unikormis ralioeiniorum cooüoisntur, 
Quorum unuin in Vuris, slterum in ksrocbis seu kcolesis eon- 
servetur. Huo tempore elism «pprobaluin tuic; ut fundst!» 
kre^sekvitriiüns ileruin implesiur, et äuo tlisleri 8i!e8iiici (n 
niullis snnis Loclesiss appliesti) »d intentionein tunäsiricis pro 
libellis psuperuin «ebolsriuln npplicentur.

^Inno 1708 äie 30 Isousrii rsliocinis kcelesiss 8nprs nis- 
mvrstse pro anno 1706 et 1707 s vno kbili^po I-iber Ouläs 
el vno vsrolo 6lir>'stiano Sieger 8enatoribu8 et Vitricis Lccle- 
eise piseseolsls in äomo parocki'sli s ine losone I^nslio Koller 
^rclnpreüd^tero IVeoforensi, iiriäem et in 8cl>öneiel>v ksroclio, 
vno Ions kränlLi vonsule, voo 8ebs8lisno >Vk>Aen1enecIit et 
vno losnoe üliclisele Huintek 8enatoril)U8 (prse86ntibu8 voo 
Vspellsno ineo losune Lreitlier, et vno 8eba8lisno WsKen- 
knselit Notsrio) reviss, spprodma et subseripts suot. 1n lioo 
con^ressu exorta lis, oli sins seitu et eoosensu ineo a 8o1is vv. 
8eostoristu8 äie 10 lanusrii 1706 cvo8tilulum v. 6srulum Viiri- 
ktisnum dieser juniorem 8ensloreni in Vitricum kcclesise post 
protesigtionem eornin re^io Olkioio Vrati8lsvieo8i ksctsm s nie, 
ömiesbiliter conipo8itL e8t, vnis 8enstoritni8 eonteslsntii>us, non 
1ui8S6 intentiouis, me nk Iioc negolio exeludenäi, prowilteotidus 
keversale« äsre, ue zuri meo et vv. 8uece880rum meorum 
praeguäieetiir, sicut etisin ess äederuol se^uenlis tenoris äe ver- 
i>o sä verbum.
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Wir Bürgermeister und Rathmanne der Stadt Neumarckt 
uhrkunden und bekennen hiermit: Demnach vergangenes l706teS 
Jahr von seithen Sr. Hochwohl Ehrwürden rit. Herrn Johann 
Ignatz Rotiern wohlverordneten Ertzpriestern und Stadt Pfarrn 
allhier entgegen UnS, den Magistrat dahero einiges Mißverständnüß 
sich ereignet, daß wir in orckiae einer erledigten Raths-Stclle den 
ncuerwähltcn Nathmann tit. Herrn Carl Christian Niesern die ne
ben ^äministration der alhicsigcn Pfarrkirche 8. ^nckraae ohne 
vorhero beschehene reguisition wohlermeldtcn Stadt Pfarrns auff- 
getragen, warumben wohlermelter Herr Pfarrer anlaß genommen 
bey Einem hochlöblichen Kayserl. und Königl. Ambte Breßlaw. 
Fürstenthumbs und gehöriger Weichbilder sich protestancko zu be
schweren, wir hingegen Uns wieder alles das ienige, so uns und 
gemeiner Stadt nachtheilig sein könte, reprotestancko verwahret. 
Nachdem aber die sache eben nicht von solcher Wichtigkeit, wir auch 
bey constituiruog des gemelten Kirchenverwalters eben nicht dcr 
gedanckcn gewesen, den Herrn Stadt-Pfarrer so schlechter dinges 
gäntzlichen zu excluckiren, sondern sind hiermit crbötig, fürvhin 
dergleichen vaeirende kuuetiooes mit Zuzieh- und Genehmhabung 
des Pfarrers zu bestellen, und. also dem darüber sub ckmo Breß
law den 24. Monathstag Febr. ^nno 1656 ergangenen Königl. 
Ambtsbescheide sein genügen (gleichwie vor deme) zn leisten. Weß- 
wegen mehr wohlermeldtcn Herrn Pfarrern zu seiner sichern Nach
richt wir gegeuwertige Kecognition unter gemeiner Stadt Jnsigel 
extraäiren laßen. So geschehen Neumarckt den 10. Monathstag 
kebruarii ^Inno 1708.

(L. 8.)

Kontrakt zwischen dem Erzpriester Rotier in Neumarkt und dem 
Gutsbesitzer auf Rausse und Wiltschke Baron von Hund wegen 

eines Bischofs-Vierdungs.

Oopia contractus inter me loauuem Ignatium kotier ^4r- 
ellipresb^teium et karoebum lVeokoreusem et krseuobilem vo- 
minum W^enoeslaum Uilckebranckum cke Huuck baereckitarium in 
Wiltsoblrau et Hausse rstione lertonum ex äicto V^iltselikau 
et Hausse karocbo Aleokoreusi obvenieutium, a kmo Oonsistorio 
Vrslislaviensi conürmati, lloo verbvrum tenore aä Originals 
xosito:

Von dem Hochsürstl. Bischoffl. Oonsistorio deß Bißthumbs 
Breßlau wird bevorstehender Vergleich in allen seinen xu»o- 
ten und clausuln in guantum suris, el salvis guibuscuuguv 
hiermit conürmiret, approbiret und ratiliabiret, uhrkundlich 
ist nebst gewöhn!, unterschrifften des Hochsürstl. Bischoffl- 
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van-mtorial ambts Jnsicgel wohlwißentlich hiervor gcdrucket 
worden. Breßlau den 23. bsovembrm 1705.

(l.. 8.)
Leopold Grass von Frankenberg. George Frantz Klugheimer. 
Antoir Ignatz Müntzer. .

ttoo Originale memorsto vno vuoä extraäiäl. ^Iterum 
Originale -» tivKio OllHo Qi^nicensi couLrmutum milli ^nuo 
1706 äie 12 8extem1-ki8 extrsäilum est äe verbo sä Verbum 
816 80L8N8:

Der Röm. Kays. auch zu Hungarn und Böheimb Königl. 
Maj. würkl. geheimmer Nach, Ca'mmerer und Landeshaubtmann, 
wie auch würkl. Cammerer, Ambts-Vcrweser und Regieruugs Räthe 
des FürstcnthumbS Liegnitz und zugehöriger Weichbilder ew. Uhr- 
kunden und bekennen hiermit öffentlich wo noth, für iedermänniglich, 
waßmaßen unß (tit.) Wentzel Hildebrand von Hundt auf Rauße 
und Wilschkau Landes Eltester deß FürstenthumbS Glogau Ein 
zwischen (rit.) Herrn Johann Ignatz Notter Ertzpriestern undt Pfar
rern zu Neumarckt undt Jhme, wegen gewißer respemive von bey
den deßen Güttcrn prätcndirten Geistlichen Zinsen anffgerichteteS Ver- 
aleichs-Jnstrument überreichet hat, mit dem geziemenden ansuchen, 
wir möchten geruhen, sothaneö Bergleichs-Jnstrument, weilen beyde 
Gütter unter der hiesigen Königl. Regierungs-Jurisdiktion gelegen, 
zu conürmiren. Es lautet abn daßelbe von Wort zu Wort, wie 
solches iu OriAiuali Hiebey gehefftct ist.

Jm nahmen des dreieinigen Gottes,
Ist heute unten gesetzten äato zwischen hier nach bencndten Hrn. 
Hrn Transigenten ein unwiederrufflicher Vergleich abgeredet 
ruidt folgender gestalt beschloßen worden: Demnach der hoch und 
wohl Ehrwürdige Herr Johann Jgnatius Rotter wohlmeritirendcr 
Ertzvriester bey der Pfarrkirchen zu 8t. ^näieae in der Weichbild 
Stadt Neumarckt bey ttit) Herrn Wentzel Hildebrand von Hundt 
undt alten grotkau deß FürstenthumbS Glogau wohlverdienter Lan- 
dis Eltister, undt Ober Stcwer Einnehmer als Grundt- und Erb- 
herrschafft auf Rauße und Wilschkau, undt zwar bey Rauße von 
einem demselben inonrporirt seyn sollenden flecken Krotteupfuhl 
Zwantzig Groschen, bey Wiltschkau aber iugleichen vier Thaler, 
alß alte Bischoffliche alle Jahre termioo lVIanini gefällig uud der 
Pfarretey 8aneti ^uäreae daselbst zuständig sein sollende kertones, 
jeder deroselbcn Groschen zu zwey kreutzern undt den kreutzer zu 
ScchShellern gerechnet, so wol von vieler Zeit äe praewrilo die 
pers688L alß auch in tulurum die curreotis zrl fordern gemciuet, 
auch zu dem ende einige alte unlcsliche ziemlich verbrandte lle^is 
xroäuciret, welche aber zum theil gar undeutlich besagen, von wel
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chem 1uo4o die Verordnung in speoie (soll wohl heißen Vier- 
dung?) zu fordern, nachdehm daß angegebene spportinens Krottcn- 
pfuhl bey Rauße bloß in einem wenigen fleckholtz beruhet, daß 
grvßcste theil aber deß Krottenpfuhl nebst der wohnstävte jederzeit 
und biß ckruo noch, nach Blumerode gehöret hat: audcrer dabey 
concurrirender umbstände undt daß Herr von Hundt die Zeit über 
IN possessione sun4i libori mithin in bnnu ücie gewesen, undt von 
seinen Vorfahren die krssseripiion vor sich habe, daß wann die 
suche durch einen richter und deßen bcscheivt außgemachet werden 
sollen, daraus große weitläufftigkeiten und auS diesen allerhandt 
Verdrüßlichkeitcn undt Unkosten erwachsen seyn würden. Alß 
haben sich beyderseiths mittelst inierpa«>tü>n guttcr freunde in der 
gütte dahin verglichen, daß. zwar der Herr Ertzpriestcr von weiterer 
anforderung der per8S88orum sowohl bey Rauße alß Wiltschkaw, 
vor sich und sein nachkommen bey dcr Kirchen 8»noti ^nckrese zu 
Neumarckt von nun an und zu ewigen Zeiten abzustchen undt die
selbe zu cs88iren, und darüber nicht allein in beständigster form 
rechtens zu quittireu, undt vcrzücht zu thun, sondern auch bey sei
nem Geistl. 8uperioril)U8 unv loro, ein Oeoretuin undt collllrniu- 
tion, auch derogleichen in tors rei 8i'tso bey Einer hochlöbl. Re
gierung zue Liegnitz nebst dem Herrn von Hundt ausbitten, undt 
auff gleiche kosten zn verschaffen zu helffen crböthig: hiengegen aber 
soll und will Herr.von Hundt, vor sich, seine Erben, Erb- 
nehmer und nachkommende ?o88v88ors8 von Rauße und Wiltsch
kaw, von ietzo vorhandenen lermino lilnrlini die>eS Siebenzehnhun- 
dcrt undt fünffteu Jahres mit der bczahlung anzufangen, und da
mit von nun an undt zu ewigen Zeiten zu coiuinuircn die cm- 
i-t-iiti«, wie ne oben -pee-lles benennet worden, ohne allen uutcr- 
scheidt, jedoch von einem ieden gutte 8peo,llc6, von Rauße wegen 
Krottenphul zwantzig groschcn von Wiltschkaw vier thlr. Schl. iedcn 
dcrosclben zu Sechs unct dreifig grossen, und den gr. zu zwey 
Krcutzcr.undt den Krcutzer zu Sechs Hellern gerechnet in ffunntiln-e 
et guslitsle unweigerlich bey ausdrücklicher Verpfändung obiger in 
futuenm damit «llUtt seyn sollenden güttcrn unv vcrmeyvung 
würkl. Lxecution baar unvt ohne abgang zu bezahlen gehalten unvt 
verbunden seyn. Wie Sie denn zu dem Ende beyverscithS. allen 
und iedcn darwicdcr dienenden Lxcsptiom'kug Iuri8 et luoti, ab
sonderlich aber nicht so, sondern anders abgcrevet, oder nicht genug
sam verstandener sachen, betruges, Scheinhandcls, dcr Verkürtzuug 
über die helffte, darwivereinsctzung in Sein voriges recht, allen unvt 
ieden zustehenden Lenekiici^ der Kirchen und der Geistlichkeit, daß 
die Kirchcnansoveruugcn nicht zu xrso8cribircn, daß derselben ko- 
A68la einige vim probuncki haben, allen unv iedcn Vs8il>u8 kortui- 
ti8, auch sogar in8oliti88im!8 von Krieg, Pest, Hunger undt an
dern Verheerungen, sie haben nahmen, wie Sie wollen, daß der 
kroee88 nicht »b Lxocutione anzufangen, wie auch allen andern
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so itzo .erdacht sind, oder künfftig noch ersonnen werden dörfften, 
keine davon ausgenommen, mitchin daß kein Oeuersl- oder 8pe- 
o>H-Verzücht gelte wohlwißentlich dcrogestalt künftig renuaciret, daß 
sich weder Ein noch das andere theil, weder vor sich noch Ihre 
Nachkommen, weder mit noch ohne Gcistl. oder wcltl. Recht damit 
zu bchelffen haben sollen: Alß zu deßen Uhrkundt- bcglaubigung 
Sich beyderseits mit denen hierzu crbethcncn beyständigen Zeugen 
bey Ihren vorgcdrucktcn Pettschafften Eigenhändig unterschrieben 
alles gantz- trewlich sonder arge list und gefährde. Rauße den 8. 
Octobrie deß Eintausend Siebenhundert undt fünfftcn Jahres.

R. 8. Johannes Jgnatius Rot
ier, Ertzpricster und Pfarr 
in Neumarckt.

1. 8 Jonas Joseph Kräntzl, 
Consul in Neumarckt alß 
erbeitencr Zeuge.

Q, 8. Wentzel Hildebrand von 
Hundt.

D. 8. Carll Friedrich von Neuß. 
lostis r0A»tu8.

Wann wir dann nun vorhergesetztes zwischen eingangs er- 
wchntcr Herrn Johann Jgnatio Notier Ertzpricster undt Pfarrern 
zu Neumarckt undt deine von Hundt aufgerichtetes Vergleichs-Jn- 
strumcnt zu eonLrmiren kein bedencken gefunden, Alß conkirmiren, 
bestättigen, und ratibibiren wir von Königl. Regierungs wegen 
daßelbe hirmit dcrogestalt und also, daß selbteö in allen seinen 
Puncten Olsueulen und ^rticuln kräfftig sein und bestehen undt 
darwiedcr nicht gehandelt werden solle. Jedoch allerhöchstgedacht 
Jhro Kayserl. und Königl. Maj. an Dero hohen landesfürstlichcn 
RvAsIien undt gerechtigkeiten ohnbcfchadet. Zu Uhrkundt mit dem 
verordneten Königl. Ambts-8ecret und gewöhnlicher Unterschrift be- 
kräfftiget. So da geschehen aufm Königl. Schloß zur Liegnitz den 
6. May ^nno 1700.

(l- 8.)
Schaffgotsche. Banckisch.

Hu oll b»ev omn-s vorn Original! cks verbo all Verbum 
ennoorckent, guockgue p»8t conveutionem kaotam prima vuee, ra- 
lione Wilt^ebbsu 4 tbalerv8, et ratinne Uau88e 20 gr«88N8 
slbo8 pro termino 8. lUartini ^noi 1705 ckie 23veoembri8 me- 
moraii anui, acceperim, Lcke «scertlotali te8tor. Meolori 13 
8eptembri8 ^Inno 1706.

loannes I§oatiu8 Rotier, 
^rebipresb^ter et ?aroobu8 ibiclem mppr.
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Q.
Streit zwischen dem Kantor und Organisten in Neumarkt, und da
raus hervorgegangene Instruktion sür beide von dem bischöflichen 

Consistorium.

^nno 1707 den 5. kebruar^ habe ich auff meiner Pfaffen
dorffer Wiesen die Erlen laßen umbhauen, welche in acht fuver be
stehend die Pfaffendorffer alß Carl Henrich Mcltzer Scholtze drey 
fuder, George Koppisch 2 fuder und Hr. Jonas Kräntzel 3 fuder 
hereinsiihren laßen; nachdem ich voriges Jahr in Alsio bey hiesigem 
löbl. Rath schrifftlich einkommen und remonswiret daß gedachte 
Pfaffendorffer den Pfarrern in Neumarckt aufs wenigste daS nöthige 
holtz zuzuführen von alterS her verpflichtet sein.

-^nno 1707 den 7. 1un^ ist die eine Zeit her zwischen hiesi
gem Ounloro» lacobum Hillnsr und Organisten keräiusnäuM 
Baer gewesene müßverständnüß öffentlich ausgebrochen, in dem obi
gen tag der Oantur vor dem Weib deß Organisten die Ihme den 
3. Juny vom Organisten durch tadelung deß moäi instruenäi in 
Llusioa nach der gebräuchlichen alten Manier ut IS mi tu etc. ver- 
meindtlich angethane iojur^ erzehlet, auch einige nicht wohlklingende 
Wort darbey fahren laßen: welches der Organist vernehmend also- 
gleich den berauschten Oanwrem mit Worten angefallen, woben beyde 
einander in die Haare gerathen, mit rauffen und säusteschlägen sich 
übel tractiret. Und wiewohl ich mich hernach bemühete, sie wie- 
derumb zu vereinigen, so wolte es doch beym Organisten nichts 
verfangen, weßwegen ich Einem hochsürstl. Bischoffl. Oonmswrio 
dieß faotum rekeriret. Unter dieser Zeit wurden zwar obige schul- 
bediente vor den hiesigen Magistrat eiiiret anff den 10 ckun^; weil 
ich aber den Herrn Raths-8sniori Sebustiauo Wagenknccht Nach
richt gegeben, wie daß ich diese sache bereits an Ein Hochwürd. 
Bischöffl. vonsisloriuin verwiesen, blieb es dabey. Kurtz nach den 
hl. Pfiugstfeyertagcn hat der Rath, um insoio, gedachten tlsniorem 
und Organisten wiederumb auff dem Rathhauß vor sich gehabt, 
und ihre vorgehabte Händel angehört, nichts aber weiter oonducki- 
ret. Darauff haben Sie auch einen andern tag die Fr. vuntorin, 
als welche beim anfang und ende der Händel gewesen, verhört, und 
nachgehends den 22 lun^ offtgedachte Schulbediente vor sich citi- 
ret, denen ich aber unter Verlust der dienste verbothen zu erscheinen, 
wobey es auch verblieben. Büß den 14. ckul^ beyde Oitirte vor 
Einem Hochsürstl. Bischoffl. Donsistorio in Breßlau erscheinen: da 
dann nach verhörung beyder Partheyen und Jhne gegebenen schar
fen Beweist resolviret worden:

1. Keiner solte den andern bey vermeydung deß dienstcs hin- 
führo anlaß zur Uneinigkeit geben.

2. Sie solten vor dem Rath allhier in dergleichen suchen nicht 
erscheinen, sondern ihre Kravsmiua beym Herrn Ertzpriefter 
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anbringen, und wo sie hier nicht tonten beygelegt werden, vorö 
Hochw. (lonsii-turiiiw gehen.

3. Sie sollten die vor etlichen Monathen her durch den löbl. 
Rath alhier M6 nun apprukanle vorgenommene Verordnung 
in der Schulen unterlaßen, vermöge welcher denen schulknaben 
frey stünde zu gehen, zu wem sie wolten, entweder zum Oan- 
inr oder zum Organisten: wodurch der Onutor mehr Schul
knaben, und folgendS mehr schulgeld gehabt, als der Orga
nist, und dardurch der letztere wieder den erstem exscert-iret 
worden. Solte also künffrig gehalten werden, wie vorhin, daß 
nehmblich beyde zugleich die Schul versehen und zugleich das 
Schulgelo pnrticipiren möchten, ausgenommen die ienige 
knaben, welche aigumeum machen und Rechen lernten, die 
allein hierin vom Cantom unterwiesen, und also auch beloh
net würden.

Den 18. ist obgeschriebener Willen eines Hochwürdigcn 
Oonsislorii vollzogen worden, und die schulknaben beyden obigen 
schulbedicnten angewiesen, mithin denenselbcn mitgegeben worden:

1. lVe imposterum «it sepsrslio puererum, sei! utergue aegu»- 
liter in lölloie et mercelle participet.

2. llt guilibet ex memolsti8 lulliinnKistris consueto tempöre 
s septima matutiu» usgue all äeeimam, et a äumlecimL 
usgue aä tertism in scllols maneüt, orstioni puerorum <1i- 
li^snter sssistnt, moridus eorum sllenllst, stgue melle- 
rnle virxa puniat.

3. Lsaloii muneant xueri in Ralillitate et ^rilkmetica in- 
siruenlli.

4. RueHse insiruotioni uxorum Lantoris et Oigaui8tse pvr- 
mitianlur, si Ime ciili^enier egs inslruxisss repertse fueriot.

5. Or^snists juvet tisnlorem in cnnenck» sg coocioiiem in 
lll^lnuiis <1ieku8 sallbnillinis, er ^ntipllonis etc, sicul'sli- 
bi fit, et etiain hie sutekso factum est.

6. Diehus sahlistlilnis, vel nl>L8, evlliAenclo g pueris meroo- 
clem, üäeliter inter se lliviäeLt, el eos, gui öeäeruut, 
socurate snnolent.

7. Orgs»i,ta Oantorem in Dlioro ut rezentem, et in scllols 
ut sollolse Ideotorem reverentur, negue ei pertinaviter re- 
stslst. Oantor vero etiam non ciespvtiee OrKSuistam trac- 
tet, se6 ut cum suo Lullern Lmicabiliter SA»t.

Uaec xunct» illis serio iuculoavi 6ie 18. lull)? 1707.

- losunes lAnatius Rätter,
^rcllipresll^ter et ksrocllus

IVeokori et iu 8itüueiclie mxpris.

Gesch d. St. Neum. 27
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öl.
Noch bestehende Fundationcn bei der katholischen Stadtpfarrkirche in 

Neumarkt.
8eries tunästiooum sä Lcelesism 8. ^.närese Novikori.

Luuo 1713 e^o äosnnes ketrus Hu^sius pscliur 6s Klogovis 
wsjori, ^rellipresb^ler et ksrocllus Neo-korvnsis aceeptis lite- 
ris............................perbouis monitus säezi Oaiuinum ölsrlioum
8treismA, sesbivum et bsloeatorem, ut eensuin sunäslum super 
ksloestoriuiu peoes I^iAuicenseiu portsiu «itum, guouäsm s 6e- 
or^io Luluesture 1436 sä ölisssm L ölstris ölsrise kuuästsm, 
äuori m imperislium per gustuor lempora snui äiotuin persol- 
............................... ... pro 1713 persolvere äebest, »c «mni 
snoo imposterun» sit persolveaäuin. Nuuv Lt. Herr Martin 
Streisnig von seiner badstuben 2 thlr. eine mes zu lesen äs L. 
Vir^ine.

Herr Martin Streisnig von seiner badtstuben auff der liencken 
handt, wann man zum liguitzischen thore rein kumpt an der stadt- 
maver gibet jehrlichen ölisssm äs L. VirKi'ue, welche alle gusiuvr 
tempors cclebrirct wird, 2 thlr. lunästum Iioo lactum ^o 1436.

llsno sunästionem resuscitsvi et...............................  lliv eeusus
äsiur. kunästor vvoabumr Cear^ius Lslaestor. NL. kerme 
per äuo sseculs tiie oensus exstinctus erst . ........................

^lnuo 1712 e^o äosunes kotrus ^Iv^sius kscllur ^rolli- 
preslr^ler et psrocbus Neo-soreusis eliei tsoäem, ut kunäsiio- 
uem pie äetuneli LIasii >5immermsnn 1514 ssctsm super psrtem 
s^ri, guse «pectsllst sä sltsre 8. Nivolsi, Lllrislopborus NeUer 
tüberastor reluere 43 6r. slbus äebuerit, «juse pscuuis elocse» 
est super llurtum Oominse 8slliose 8sxnerin iu plsie» kkslleu- 
äorllensi. multuin Isboris llsdui, sntegusm persolveretur ....

Hr. Caspar Sagner wegen LIssü Zimmermans vorgelehnter 
FundationSgclder auff seinem garten auff dem steinwege nach Psaf- 
fendorff Ospitsle 43 thlr. wicderkäufflichcr Zins 2 thlr. 20 gr. 
9 hl. termiuo 8. Alicllselis.

Hr. Caspar Sagner wegen Hans Reibnitzcns k'uuäsüou auff 
seinem garten am steinwege vorgelentes Ospimle 15 thlr. term. 8. 
ölicllsetis sä 8»cruin L. ölsrise Virxinis 32 Gr. 4 hl. Huno 
1720 lrsue luuäslionem e^o äusunes kscllur resuscitsvi.

?ercipiunt ex ^ersrio Lcciesiso ?sroc!u'slls sä 8. ^näre- 
sm Novikorensis:

I. ksroellus 1. ex kuuästione öVsItllen 2 tkilr. 24 ßk. slb.
2. ex 4,suAÜ leAsto 1 - 32 -
3. äs llorto 8e^älit2isuo 2 - - - «)

s) Ueber die Melchior Walthcr'schc Fundation, Las Martin Lan« 
ac'schc Legat und den dcr Kirche geschenkten Seid!irischen Garten vergl. 
Gesch. Neumarkts. Fünftes Kapitel. Abschnitt 35. S. SS-
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4. ex äorumis Xskiersk^
snuäsliooe 1 tlilr. — gr. »Ii».

5. ex funästilme ^re^-
selvrilLisoa 2 - — - -,

^uss omoia lermino 8 Hlsrtioi solvuotur. Huspropter ksrockus 
quolsonis äoss eelokrsrs teoetur Dlissss pro soimskus iuoäs- 
torisk^skierslr^ et coossnAuioeorum ejus, uosm viäelicet proxi- 
ins äie post lestum ^onuntisliuois L. V. AI., älterem äeoiczue 
proxiins äie post IVsriviistis 8. äosouis Laptislae, äie scilicet 
von iiopeäils.

H. kx 0858» vivitstis sccipit psrockus «zootsoois 12 tlär. 
juxte trsnssciiooem ok sliouoä prstum itr Lruck cum 8eostori- 
kus initsm, ut omni inende prokono civiistis uosm äuotsxst 
Nisssm celekret sä almrs msjus, äie vero terislis Oäicii, ^use 
sntes vx Silikone promulAelur.

III. Lslovstor pro temporo lVovisori existeos »nnustim äe 
ksloestorio äst censum 2 >li'r. eo, ^uoä ^ustuor Alissse ius- 
tuur tvmporikus äe Lesls VirAine cvlekrsotur, ^uem ceo8um 
termioo 8. äosoois Lsptistae svlvere teoetur.

I V. I^unästio Usuck^ itrisiis complectitur cspiisle 25 tks- 
lerorum 8ilesit.'corum, Quorum ceosum 1 tlilr. 18 Ar. snuuslim 
psroelius sks^ue omui ouere percipit termioo äiei 6 Alsrt^.

V. 8e<juitur fonäslio Llssii ^immermaim et äosoois Heik- 
itilx colmlüteim iu /0 üor, Quorum ceo«iio> 3 ililr. 18 Ar. etism 
sksrpie onere psroelius souuslim percipit äie 6 ^sonsr^.

VI. Ospilslis luoästinuis l'sckuiiae s ?itrocko secure 
eloeeolur, ceo^us sutsm exkikili ioter Participes juxis meotem 
tuoäaioris äistrikusutur, et resiäuu,o äeouo vei sä cou^eosum 
xel sä Itypotkscsm erocetor ?»rocl>i,s percipit pro _4nniver- 
«srio lunä-iloris el Alissa kebäumsäslim leAeiiäs snnustim iu 
siimois 25 äur. 30 cruc. 6alculus aonuus io likro sä Iisuc 
tuoästioneni sjieeisliter ävstiosto reperitur.

Vil. äsm vero suoästioiiem VVsAeoliuecktisosm msjorem, 
<>use 1,000 üar. coniplectilur, euscepit Älonssterium I^ukevse 
-8scri Oräiois Oistsrcieosis, ^uoä psrovlro ÜVovikorsosi gonustim 
»erniioo äiei 6 äsuusr^ eeosum 60 äoreoorum solvit, qui kek- 
äomsäatim äuss Alissss celekrsre teoetur, uosm scilicet sä al
tere privileAistum, sltersm vero seris c^uiuts iu cspells mootis 
Oliveli.

VIII. Huoä »ttinet tunästionem Lrunetiisosm lisken- 
teoi 500 üor, pro eeosu ipsius äiekus sskkstkiois per »o- 
uum »thue io sä kioo ästernlioatis ViAiliis Lmse VirAiuis 
psrocllus teoetur io prnepositurs klisssm celekrsrs es^ue Luits 

27
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1^tsnis8 sf<8uretsns8 reellere, uti äueet Isp!8 in ecclesis prse- 
po8iiurse. .

IX I^unästio äeinäs k>. 6 äs ^ksclint? cnnsistit in 390 
k'Ivr. Lsnsum 23 üor. 24 crue peroipil psr<>e1iu>i Iise 8uper 
oanäilione, ut Iiebäomsäslim unam pro tunäslore celekrst 
AIi88Sm.

X. kunästin sutem IVsAeniineclitisns minor, <^use com- 
plectitur nummsm 140 Uor., obi-ASl psroeUum, Hui een8um c>uo- 
tsnnis teriniao 4,ucise sooipik, nt sinAulis men^iün^ unsm äuu- 
tsxst Misssm pro 4 llilr. Zilesit. reiiiuuerslione le^st, reli- 
<juo8 vero 3 tUI. ioter psupere8 8eliolsres äi8teibuat.

XI. 08 esnäem rstionem, seilicet sinAulis men8>8u8 le- 
Aenäsm Äl>88sm, psroolius XovilorensiH ex sunästione Oliristinse 
Wsltlierin, eprse eoniinet 100 Onr. et Ifriäerioi ker->ciilLe, c^use 
possiäet 120 üor. sceipil snnustim ex prims 5 ilrlr. ex sliers 
vero cen8u» ei äsiur 2 lUIr. pro 4 AIi»8i8, 8inAuIi8 «pistuor 
temporik)U8 celedrsnäis, 2 tlilr. 8ile8itici in »ersrium eoclesise 
cooüuunl, relic^ui 2 tlilr. inier «eliols,68 pauperes äiviäuntur.

XII. Ism «equiiur funäslio ^äsini 51üncli, sä e^usin 8pec- 
tsnt 50 tlilr. el ^nnsv conju^is ejuz nsise Wetrliin eiiiini 50 
tlialeroruin; pro cen8u sin^uli» nien8ibu» psrooliv8 AIi88Sin ce- 
lebrsre obliA^tur.

XIII. kro 4 ^Ü88i8 «nxulis qusluor temporiliug o/Ieren- 
äi« peroipit iäem psroo?ni8 ee»>sim I ililr 24 ^r. slb. ex lun- 
ästions ^nnse Heliose 8climiäin, nsise Kerun^in.

XI5^. I^ro censu item knnästionis Alsrise Asaxäsienge Uein- 
t^in, t)use 80 üor Iisdet, psrovliu8 8inAuli8 mensibus unum 
8»erun> ledere tenelur.

XV. k'unäslio I^riäerioi ^Vei§el eontinens 30 üor. psro- 
elio exlubet een8iim snnuum I l!>lr. 18 Ar., pro c^uo ^usrlsliler 
VÜ88SM celelirsre tenelur.

XVI. 8eä lunäslio MsrAsrellise ^lütimsnnin 8i've eonkrs- 
1ernitsti8 88 Oorpori« t'I>ri8ki 250 Hör. Itsbeo8 censuni Iioo 
moäo et prnlii8oe okIiA»tionii,u8 cuiliket psrlicipi tribuit:

1. I'sroclio pro ÄÜ88S äe kequiem prinis äie post se8ium 88. 
6orpori8 6iiri8!i non impväila esntats pro sunästrice, pro 
proo6!i8ione sinAulis niea8Ü>u8 per ece1e8ism äueenäs et 
pro eollocts p»8l I^tsnis8 4,surel»n»8 iledäonisäslim äie- 
!>u» 8sl,bsti>iai8 recitsnäa univer8im sccipienäi äantur 6üor.

Dir Inschrift dtS StrinrS in der Probslcilirchr ist schon ovcn Kav. N. 
Abschn. 62. S. 218 angrfübrt. Ursprünglich bttrug kicsc Fundation nur 30 
Floren, und ist im Laufe dcr Zeiten M auf 500 Flore« gewachsen.
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2. lücciesine pro cunsieUs gd prsesatum prooeusionem, 5 üor.
3. Onntori et OrAsnistge pro cuvtu I^ytsnias Dsuretunse, item 

pro Requiem et D^mno „?so§e linAas" in proceusione 
^veentonlio 2 Unr.

4. Osmpanstori I Kor., so tsnäem.
5. Uncri8 ministri's et cantoribu» in clioro 1 6or. 1>)

XVII. De kun^olione Ueniczue ^närese Lrii^ert, ^use con- 
«>8tit in 50tl>1r. porncliu8 percipit censum trimn tliolerorum, pro 
ezuo 8SX Huolunm8 Ali8s->8 pernolverc teuetur.

Haeo äe tiin<i»tionibu8 Lcc1e8iae 8. Lnäreae Xovitori ex 
suliczuu Ile^estro Ucsumpls.

Deutsche Uebersetzuyg
dcr im Anhänge Nro. 2 sub lit. L und v, aufgeführtcn Urkunden.

-v.
Im Namen des Herrn. Amen. Es geziemet Uns. auf dcn Nukcn dcr 

amwcn mit wachsamer Sorgfalt zu achten, damit Wir wirksam empfinden, daß 
durch des Allerhöchsten Geschenk Uns nicht allein die Gnade Gottes für das 
gegenwärtige Leben zu Theil wird, sondern auch dic Herrlichkeit des zukünftigen 
beverstche. Daher wellen Wir Heinrich, von Gottes Gnaden Herzog von 
«chleficn und Herr von Breslau. allen Gegenwärtigen sowohl als Zukünftigen 
durch das Zeugniß dieser Urkunde kund und zu wissen thun, daß Wir deutlich 
und vollständig durch eine glaubhafte Ueberlieferung unterrichtet worden find, 
daß das nahe an der Stadt Ncumarkt gelegenc Gut, Pfaffcndorf ge
nannt, so feierlich als huldvoll von Unsern Vorfahren mit aller Freiheit dcr 
Pfarrkirche daselbst zu Ncumarkt übcrgeben und geschenkt wor- 
Uu 'st dergestalt, daß dasselbe Gut in keinerlei Weise verpflichtet sein soll,' 
Geldbeiträge, Geldfordcrungen, Zahlungen. Steuern oder was immer für Ab
gaben, untcr welchem Namen sie immer erhoben werden mögen, oder auch Fuh- 
ren zu leisten oder zu zahlen, oder auch nur zu erdulden Indem Wir übcr- 
dieß noch auf die treuen Dienste und bedeutenden Verdienste gebührende Nück- 
ficht nehmen, welche der ehrwürdige Herr Friedrich, Unser Kapellan, Unserm 
Vater leligcn Gedächtnisses und Uns zum öfteren erwiesen und geleistet bat, 
kntbmdcn, entziehen und befreien Wir das genannte Gut Pfaffcndorf mit 
kirchlicher Freiheit für ewige Zeiten von allen Lasten, Diensten, Roboten, Fub- 
nn, Gcldfordcrungcn, Steuern und Geldbeiträgen, welche Uns und dcn zu
künftigen Fürsten, Unsern Nachfolgern, von diesem Gute zustehen, oder über
lasten werden könnten oder aus irgend eine Weise zukommen dürften, und wol- 
len hiermit zugleich, daß das genannte Dorf eine ewige Freiheit von allen ge
nannten Lasten genießen soll und stch derselben ungestört erfreuen möge Au 
Urkund dessen babcn Wir gegenwärtigen Brief mit Unserm Instegcl bekräfftigen 
und bestattigcn lassen. Geschehen im Jahre des Herrn Eintausend Zweihundert 
und Mal und Neunzig am ersten Monatstag des Oktober. Dabei sind zeige 
gen gewesen Unsere Getreuen. Otto von Schlcwiß, die Gebrüder Tbco-

Aerrmann Serien von Nombcrg,'Herr Mronchon von 
Parchwik, Giselcr Kellner und Frikko, CananicuS zu Breslau, Un

ser Kanzler, von dessen Hand gegenwärtiger Bricf geschrieben wurde,

V n
.Im Namen des Herrn Amen Es geziemet Uns, auf dcn Nukcn der 

^"chcn mit wachsamcr Sorgfalt zu achten, damit wir wirksam empfinden, daß 

»«L «am»* 
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durch des Allerhöchsten Geschenk Uns nicht allein die Gnade Gottes für das 
gegenwärtige Leben zu Theil wird, sondern auch die Herrlichkeit des zukünf
tigen bevorstchc. Daher wollen Wir Boleslaus, von Gottes Gnaden Hcr- 
zog von Echtesten und Herr von Breslau, allen Gegenwärtigen sowohl als 
Zükunftigen durch das Zeugniß dieser Urkunde kund und zu wissen thun, daß 
Wir deutlich und vollständig durch eine glaubhafte Ueberlieferung unterrichtet 
worden sind, daß das nahe an der Stadt Neumarkt gelegene Gut, Pfaffen- 
dorf genannt, so feierlich als huldvoll von allen Unsern Vorfahren mit al
ler Freiheit der Kirche daselbst übcrgebcn und geschenkt worden ist 
dergestalt, daß dasselbe Gut in keinerlei Weise verpflichtet seyn soll, Geldbei- 
träge, Geldforderungen, Zahlungen, Steuern oder was immer für Mgabcn, 
unter welchem Namen sie immer erhoben werden mögen, oder auch suhrcn zu 
leisten oder zu zahlen, oder auch nur zu dulden. Indem Wir überdies noch 
auf die treuen Dienste und chcdeutcndcn Verdienste gebührende Rücksicht nehmen, 
welche der ehrwürdige Mann Unser Kapellan Herr Friedrich, Pfarrer 
ru Neumarkt, seligen Gedächtnisses, Unserm Vater und Uns zum osteien 
erwiesen und geleistet hat, entbinden, entziehen und befreien Wir das genannte 
Gut Pfaffendorf mit kirchlicher Freiheit für ewige Zeiten von allen Lasten, 
Diensten. Roboten. Fuhren, Geldforderungen. Steuern und Geldbeiträgen, welche 
Uns oder den zukünftigen Fürsten, Unsern Nachfolgern, von diesem Gute zu- 
siehen, oder überlassen werden könnten, oder auf irgend eine Weise zukommcn 
dürften, und wollen hiermit zugleich, daß das genannte Dorf eine ewige Frei- 
Veit von allen genannten Lasten genießen soll und sich derselben ungestört er- 
freuen möge. Zu Urkund dessen haben Wir gegenwärtigen Brief mit Unserm 
Jusicgel bekräftigen und bcstättigcn lassen. Geschehen zu Neumarkt im Jahre 
deS Herrn Eintausend Dreihundert und Fünf. Dabei waren zugegen Unsre 
Getreuen Schambor von Schildbcrg, Wenzel Budweiß, Peter 
Burzebach, Stephan von Parchwiß und Fritzko von Parschau, 
Unser Kanzler, Canonicus zu Breslau und Dechant zu Glogau, durch weichen 
in der Oktave des heiligen Martinus gcgcwärtiger Brief geschrieben worden ist.

v.
Wir WladislauS, von Gottes Gnaden König von Ungarn, Böhmen, 

Dalmaticn, Croaticn, Rom (?), Servicn, Gallizien, Lodominen, Comamen c?) 
und Bulgarien, Markgraf von Mähren. Herzog von Schlesien und Lurcmburg. 
und Markgraf von Lausitz thun hiermit zu dcr Sache ewigen Gedächtniß allen, 
die es angeht, kund und zu wissen, daß Wir, obwohl es die Unflrs 
bohrn Amis, und Unsre königliche Hoheit besonders von Uns fordert, die Ehre 
Gottes, so viel menschliche Machtvollkommenheit vermag, auszubreitcn und zu 
befördern, dennoch erkannt haben und ciusehen, daß Uns die Pflicht obtiegt, 
bauplsächlich dies in jenem heil- Orden zu thun, welchen man den der Kreuz- 
bcrrcn mit dem Stern nennt, weil eS bekannt ist, wie derselbe von heiligen Für
sten Unsern Vorfahren, berufen in Unsrem Königreiche Bohmen seinen ersten 
festen Wohnsitz aufgeschlagen habe. Weil demnach der ehrwürdige Meister 
Matthias 'General dieses Ordens, Unser lieber Getreuer, demüthigst Unsre 
Majestät gebeten bat. UnS zugleich an Unsre Hoheit erinnernd, daß Wir dem 
löblichen Beispiele Unserer Vorfahren nachfolgend eifrig für diesen Orden Sorge 
tragen wollten, und Uns dessen Ausbreitung, so viel an Uns liegt, gnädigst am 
Hcnc« liegen möge, unter andern auch bittend, daß Wir die Pfarrkirche m 
Neumarkt, deren Patronat nach Weise Unserer Vorfahren, dcr Könige von 
Böhmen und Herzoge von Schlesien, von Alters her, wie bekannt, UnS zustcht, 
aus besonderem Wohlwollen gegen den Orden den ehrwürdigen Ordensbrüdern, 
dem Meister Andreas Heume und dem ganzen Convente des Haules ZU St. 
Matthias zu Breslau des genannte« Ordens dcr Kreuzherrn mit dem Stern 
und ihren Nachfolgern, mit allem Unserm Rechte, welche« Wir in Bczug auf 
das PalronLlrecht oder auf irgend ein anderes bei dieser Kirche gehabt haben, 
zu Besitz- und Eigenthum übcrgebcn mögen, mit allcn und ieden Einkünften,
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Hütern nnd Rechten, die zu derselben Kirche gehören, auch sammt einem Kar
len vor dem Thore, durch welches man nach Pfaffendorf geht, von welchem- 
Karlen Uns jährlich achtzehn Groschen Zins entrichtet werden mußten; so ha>' 
ben Wir, durch seine gerechte und vernünftige Bitte bewogen auch aus beson
derer Andacht, die Wir zu diesem heiligen Orden tragen, wie aus lauterer 
Unsrer Freigebigkeit, und nach darüber mit Unsren Vornehmsten wohl und reif
lich gepflogenem Rathe, eS gnädigst ausgenommen, daß, indem Wir von jetzt 
an die gedachte Kirche zu Neumarkt zugleich mit dem Garten und dem ganzen 
und vollständigen darauf haftenden Zins dem ehrwürdigen Meister Andreas 
Hcumc und dem ganzen Cönvente des Hauses zu St. Matthias in der Stadt 
Breslau und ihren Nachfolgern schenken, einverleiben, und mit allem Unserem 
Rechte zum ewigen Besitz übcrgcben, Uns und Unsern Nachfolgern darüber kein 
Recht oder Eigenthum vorbehaltend, dieselben mit vollem Rechte an die genann
ten Ordensbrüder übergehcn, und mit dem gesammten Eigenthume dergestalt, 
wie sie Uns zukamcn, auf dieselben übertragen werden und an sie üdcrgeden 
sollen- Damit aber diese Unsre Schenkung für ewige Zeiten bestättigt bleibe, 
und niemals widerrufen werden könne, haben wir gegenwärtigen Brief 
nach dem Rechte der Uebergabc anfcrligen und mit Unserrm größeren In- 
sieget bekräftigen lassen. Geacben zu Prag am vierzehnten Tage des Monats 
April im Zahre des Herrn Eintausend Vierhundert Sieben und Neunzig, Un
serer Ruche des Hungarischen im siebenten, und des böhmischen im sechs und 
zwanzigsten Jahre.



Druckfehler.

Der geneigte Leser wird gebeten, folgende sinnstörende Druckfehler zu verbessern:
Seite 27 Zeile 14 von oben pallentv statt pollenlo.
- 28 - 10 von unten Aloravia. statt blm'ovis.
— 60 — 6 — — NaZistro statt LIaZististu.
- 85 - 1 — — dem statt em.
— 89 — 2 — — cruci ^ernrui» statt cruci^eriim.
— 96 — 13 von oben »«I 8l. ?iiculitunl statt diicoielaum.
— 115 — 19 — — Verfassung statt Verfassung.
— 125 — 9u. 10 von unten Taurin von Simpscn statt Tauren von 

Simpfcn.
— 132 — 22 — — Stadiämicr statt Städtämtcr.
- 136 - 19 von oben L i c statt die.
— 137 — 19 — — Land statt Land.
— 146 — 13 von unten besetzen statt besitzen.
— 238 — 20 von oben bestättigte statt bestättigte.
— 242 — 6 u, 7 von innen coMmonelamu« statt comnienamus.
— 243 — 11 — — Neumarkts statt Ncumalts.
— 253 - 16 von oben König statt Känig.
- 260 — 4 von unten zurück statt zürück.
— 272 — 13 — — Surrende statt Currrende.
— 277 — 19 — — Leute statt Lcue.
- 287 — 1 — — und statt und
— 302 - 8 — — geben statt gen.
- 369 — 6 — — Collaborator statt Collaborotor.
— 315 - 25 von oben 2 Wdm. statt 1 Wdm.
— 335 — 1 — — voiuilii statt omio.
— 346 — 9 — — 1 625 statt 1624.
— 353 — 2 von unten Normundschafftcn statt Vvrmundschaff- 

ten.
— 356 — 13 von oben Mündigkeit statt Mündigkeit.
— 366 — 13 von unten diovirokl statt lXOVlVOKl.

Kleinere Druckfehler, die Übergängen worden sind, möge der geneigte Seser 
selbst verbessern, da wegen Entfernung des Druckortes dcm Verfasser eine ganz 
genaue Correktur unmöglich war,
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